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Editorial

Der diesjährige Band der Tiroler Heimat weist zwei Schwerpunkte auf: Zum einen 
widmen sich fünf Beiträge Themen des Mittelalters, zum anderen bieten drei Bei-
träge in einer eigenen Sektion Ergebnisse neuester Forschungen zur Migration im 
Bundesland Tirol und in Südtirol. Einende Klammer ist – wie es das diesjährige Bild 
am Umschlag zum Ausdruck bringt – die historische Region, in der Menschen mit 
sehr unterschied lichem Hintergrund ihre Spuren hinterließen, sie in diese Landschaft 
einschrieben, ähnlich der Handschrift auf der historischen Postkarte. Einende Klam-
mer sind aber auch allgemein Menschen in Bewegung, aus verschiedenen Gründen 
– auf Reisen, anlässlich von Hochzeiten, aus religiösen Motiven, zur Durchführung 
eines Prozesses oder aktuell gefasst unter dem Stichwort Migration. Bis nach China 
oder auf die Philippinen reichen die Lebenswege, die in diesem Band nachgezeichnet 
werden.

Den Auftakt macht Walter Landis Überblicksbeitrag zum religiösen Leben der 
Stadt und Diözese Trient im 13. Jahrhundert. Betrachtet werden die zentralen Insti-
tutionen, die Rolle von Wallfahrten, die Einführung neuer Orden und generell von 
Reformen bis hin zur Bekämpfung der so genannten Häresien der Katharer und Dol-
cinianer. Konstantin Graf von Blumenthal widmet sich in einem umfangreichen 
biographischen Beitrag, dessen erster Teil hier abgedruckt ist, dem Leben Hugos von 
Velturns und damit einer herausragenden Persönlichkeit aus einer der mächtigsten 
Familien der Hochstifte Brixen und Trient. Zentrale Meilensteine waren seine Ehe 
mit Elisabeth von Eppan und damit die Verwandtschaft mit Bischof Egno von Trient, 
die Ehe seiner Tochter mit dem Neffen Bischof Brunos von Brixen sowie seine eigene 
Ernennung zum Hauptmann von Trient. Eine Eheschließung bzw. vielmehr deren 
Auflösung steht im Zentrum des Beitrags von Adrian Kammerer. In einer quellen-
nahen Untersuchung geht er der alten Kontroverse hinsichtlich der Frage nach der 
Scheidung der ersten Ehe von Margarete „Maultasch“ nach. Insbesondere untersucht 
er die Frage, ob Kaiser Ludwig IV. selbst ein Scheidungsdekret kraft seiner eigenen 
imperialen Autorität erließ. Die Wichtigkeit einer Heiratsverbindung ist ebenso Kern 
des Beitrags von Maximilian Singer, der die Anbahnung der Hochzeit zwischen 
Oswald von Wolkenstein und Margarete von Schwangau untersucht. Betrachtet wird 
die Bedeutung der Eheschließung für Oswald im Kontext dynastischer Auseinander-
setzungen sowie höfischer und feudaler Strukturen im Hoch- und Niederadel Schwa-
bens und Tirols. 

Manfred Tschaikner bietet in seinem Beitrag eine neue Beurteilung der Ge-
schehnisse am Innsbrucker Hexenprozess von 1485 und bewertet dabei die Rolle  
Erzherzog Sigmunds als Opponent von Heinrich Kramer als wesentlich bedeutender 
wie gemeinhin von der Forschung vertreten: Der Verteidiger Dr. Merwart, der das Ver-
fahren zu einem schnellen Ende brachte, war wohl vom Hof des Erzherzogs ernannt 
worden oder hatte zumindest dessen Unterstützung. Margret Friedrich zeichnet 
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anhand eines Ausschnitts aus dem Diarium der Fakultät für Katholische Theologie 
der Universität Innsbruck den Besuch des „Procurator Sinense“ Caspar Castner nach, 
der für die Promotion seines Bruders aus Rom kommend nach Innsbruck reiste und 
sich danach wieder nach China begab. Dies ist Anlass für einen weiteren Blick auf 
die Verbindungen zwischen Europa und China über die jesuitische Mission und die 
daraus resultierenden kulturellen Transfers. Weit gereist ist auch der Protagonist des 
Beitrags von Hansjörg Rabanser, Andreas Alois Dipauli. Nachdem Rabanser in den 
letzten beiden Bänden der Tiroler Heimat Reisebeschreibungen Dipaulis edierte und 
kommentierte, liefert er nun eine biographische Skizze und gibt Einblicke in Dipaulis 
berühmte Sammlung der Bibliotheca Tirolensis (heute Dipauliana).

Ein eigener Themenschwerpunkt widmet sich schließlich der Migration im Bun-
desland Tirol und in Südtirol, mit Beiträgen, die Ergebnisse eines Forschungsprojek-
tes präsentieren und von Eva Pfanzelter zusammengestellt wurden. Zunächst be-
handelt hier Kurt Gritsch die Frage, ob Migration und Migrationsvereinigungen in 
Südtirol der Norm entsprechen oder einen Spezialfall darstellen. Über den Vergleich 
mit Organisationsformen im Bundesland Tirol entlang ausgewählter Para meter  
wird dabei eine genauere Überprüfung von Ähnlichkeiten in einer gemein samen 
euro päischen bis hin zu einer globalen wirtschaftlichen Entwicklung vorgenommen. 
Gerhard Hetfleisch beleuchtet anschließend die spezielle Geschichte der Rekru-
tierung von Filipinas für katholische Institutionen im westlichen Österreich seit 
den frühen 1970ern und das transnationale Netzwerk, das sich daraus entwickelte. 
 Marcel Amoser erarbeitet schließlich einen Vergleich der Rolle der Caritas als Bera-
tungs- und Unterstützungsorganisation für MigrantInnen im Bundesland Tirol und 
in Südtirol. Dabei wird insbesondere augenfällig, dass in Tirol die Caritas bereits in 
den 1960ern etabliert war, nicht zuletzt aufgrund der zahlreichen Migrant Innen aus 
dem früheren Jugoslawien, während sie in Südtirol erst in den 1990er-Jahren aktiv 
wurde. 

Christina Antenhofer / Richard Schober

Editorial



1 Zur Schwierigkeit, einen solchen Überblick für die zentralen Jahrhunderte des Mittelalters in Trient 
zu bieten, siehe bereits Hans von Voltelini, Beiträge zur Geschichte Tirols, in: Zeitschrift des Fer-
dinandeums für Tirol und Vorarlberg III/33 (1889) 1−188, hier 6, sowie Daniela Rando, Vescovo 
e istituzioni ecclesiastiche a Trento nei secoli XI–XIII. Prime ricerche, in: La regione Trentino-
Alto Adige nel Medio Evo. Atti del congresso, Rovereto, 14−16 settembre 1984, 2 Bde (Atti 
dell’Accademia Roveretana degli Agiati serie VI, 25–26), Rovereto 1986–1987, Bd. 2, 5−28, hier 5, 
und Florian Huber, Rezension zu Emanuele Curzel, Storia della Chiesa in Alto Adige, Padova 
2014, 219 Seiten, in: Geschichte und Region 22/2 (2013)181−184. Zur Geschichte der kirchlichen 
Institutionen in der Stadt und der Diözese Trient im Allgemeinen siehe hingegen Emanuele Cur-
zel, Le istituzioni ecclesiastiche della „societas christiana“ trentina, in: Storia del Trentino, vol. III, 
L’età medievale, hg. von Andrea Castagnetti / Gian Maria Varanini, Bologna 2004, 539−577. – 
Zum Zitat siehe unten, Kap. 10. – Für die Gegenlektüre des Manuskriptes bedanke ich mich bei 
den Kollegen Univ.-Prof. Dr. Emanuele Curzel, Trient, und Dr. Gustav Pfeifer, Bozen. – Dieser Auf-
satz entspricht in seinem Kern einem bereits am 22. September 2014 in Bozen gehaltenen Vortrag, 
der für die Publikation grundlegend erweitert und ergänzt wurde.

Das religiöse Leben von Stadt und Diözese Trient 
im 13. Jahrhundert

Walter Landi

„… in montibus illis inter gentes rudes et credulas“
Benvenuto da Imola, Comentum super Dantis Aldigherij Comœdiam

Einleitung – 1. Pfarreien und Seelsorge – 2. Hospitäler und Leprosorien: Die praktische Seite der christ-
lichen Caritas – 3. Die Ritterorden – 4. Wallfahrten und Wallfahrtsorte – 5. Das zönobitische Leben 
augustinischer und benediktinischer Prägung – 5.1 Frauenklöster und gemischte Kommunitäten –  
6. Klausen und Einsiedeleien – 7. Die Bettelorden – 7.1 Die Franziskaner – 7.2 Die Dominikaner –  
7.3 Die Klarissen – 7.4 Die Dominikanerinnen – 7.5 Die pastorale Mission der Bettelorden in Trient –  
8. Neue Regel und alte Konventualen: Humiliaten und Eremitaner als Reformorden – 9. Die Bruder- 
schaften, die Konversen und das Phänomen der Tertiaren. – 10. Doktrin und Irrlehre: Zwischen Ketzern 
und Inquisitoren – 10.1 Der Inquisitionsprozess des Fra Alberto da Bassano um 1332/33 – 11. Die Dis-
ziplin des weltlichen Klerus – Fazit

Einleitung

Die Geschichtsschreibung hat sich mehrmals und in vertiefter Weise mit der Historie 
des bereits im 4. Jahrhundert als eigenständiger Bischofssitz bezeugten Trient beschäf-
tigt, nicht zuletzt aufgrund der politischen Rolle der dortigen Bischöfe als geistliche 
Fürsten. Dabei standen aber eher ihr politisches Wirken als ihre pastorale Tätigkeit 
und die religionsgeschichtlichen Aspekte ihrer Diözese im Vordergrund. Das ist 
wohl der naheliegende Grund für einen bis heute fehlenden Überblick zum religiö-
sen Leben und zur Religiosität von Stadt und Diözese Trient im Mittelalter.1 Einen 
solchen zumindest für das 13. Jahrhundert zu erarbeiten, als die Trienter Quellen-
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lage im Vergleich zu den früheren Jahrhunderten eindeutig zunimmt, ermöglicht es 
doch, ein gewisses Bild zu rekonstrieren. Ein solches Unterfangen bedeutet zunächst 
eine Auseinandersetzung mit der Geschichte der kirchlichen Institutionen der Stadt 
und der Diözese Trient, innerhalb welchen sich die Religiosität der Gläubigen und 
vor allem die Obhut des bischöflichen Magisteriums entfaltete. Es gilt aber auch 
die verschiedenen Aspekte der Seelsorge und des religiösen Lebens sowie die noch 
aufspürbaren Erscheinungsformen der damaligen Frömmigkeit inklusive mancher 
doktrinellen Verfehlungen herauszuarbeiten, welche die christlichen Gemeinden der 
Diözese Trient in Gegensatz zu der von der kirchlichen Hierarchie vertretenen Orto-
doxie brachten und erschütterten.

Das Hochstift Trient und der diözesane Zuständigkeitsbereich der Fürstbischöfe von Trient (aus Iginio 
Rogger [Hg.], Monumenta liturgica ecclesiae Tridentinae saeculo XIII antiquiora, Bd. 1: Testimonia 
chronographica ex codicibus liturgicis [Collana di monografie edita dalla Società Trentina di Scienze 
Storiche XXXVIII/1], Trento 1983, Abb. 1).

Walter Landi



2 Siehe dazu die Ausführungen in Walter Landi, Il palatium episcopatus di Trento fra XI e XIII 
secolo. Dato documentario ed evidenze architettoniche, in: La torre di piazza nella storia di Trento: 
funzioni, simboli, immagini. Atti della giornata di studio: Trento, 27 febbraio 2012, hg. von Franco 
Cagol / Silvano Groff / Serena Luzzi (Società di Studi Trentini di Scienze Storiche Monografie, 
Nuova serie 3), Trento 2014, 141−203, hier 153−155.

3 Emanuele Curzel, Le pievi trentine. Trasformazioni e continuità nell’organizzazione territoriale 
della cura d’anime dalle origini al XIV secolo, Bologna 1999, 5−8, 92−95, 210−256; ders., Storia 
della Chiesa in Alto Adige, Padova 2014, 47−49. Vgl. Glauco Maria Cantarella / Valeria Polo-
nio / Roberto Rusconi, Chiesa, chiese, movimenti religiosi, hg. von Glauco Maria Cantarella, Bari 
2007, 195−201.

4 Franz Huter (Bearb.), Tiroler Urkundenbuch, hg. von der Historischen Kommission des Tiroler 
Landesmuseums in Innsbruck (im Folgenden TUB), I. Abt.: Die Urkunden zur Geschichte des deut-
schen Etschlandes und des Vintschgaues, Bd. 1 (bis 1199), Innsbruck 1937; Bd. 2 (1200−1230), 
Innsbruck 1949; Bd. 3 (1231−1253), Innsbruck 1957, hier I/1, Nr. 13. Dazu Rando, Vescovo e 
istituzioni (wie Anm. 1) 8−11; Emanuele Curzel, La cristianizzazione dell’Oltradige, in: Eppan 
und das Überetsch. Wohnen und Wirtschaften an der Weinstraße und in angrenzenden Gebieten, 
hg. von Rainer Loose (Veröffentlichungen des Südtiroler Kulturinstitutes 7), Lana 2008, 97–107. 
Zur Quelle an sich Franz Huter, Der sogenannte Vigiliusbrief. Ein Beitrag zur Geschichte des älte-
ren Urkundenwesens der Bischöfe von Trient, in: Franz Huter, Ausgewählte Aufsätze zur Geschichte 
Tirols, hg. von Marjan Cescutti und Josef Riedmann (Schlern-Schriften 300), Innsbruck 1997, 
29–59, sowie Walter Landi, L’incastellamento di fronte al diritto feudale. Il caso dell’episcopato di 
Trento fra XII e XIII secolo, in: Ländliche Ökonomien / Economie rurali, hg. von Hannes Ober-
mair (Storia e Regione / Geschichte und Region 24/1), Bozen/Innsbruck/Wien 2015, 97−156, 
hier 108 f.

5 Rando, Vescovo e istituzioni (wie Anm. 1) 10.
6 Dazu sei für das 13. Jahrhundert an die eindeutigen Beispiele von Giovo (Grafen von Eppan), 

Volano (Herren von Beseno) und Cembra (Herren von Salurn) erinnert. Vgl. Rando, Vescovo e 
istituzioni (wie Anm. 1) 14 f.
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1. Pfarreien und Seelsorge

Neben der Kathedrale, die mit großer Wahrscheinlichkeit zur Zeit Bischof Manasses 
(934‒948) von ihrem alten Sitz bei Santa Maria Maggiore an die Basilika des Heili-
gen Vigilius verlegt worden war,2 stellen zunächst die Altpfarren das erste effiziente 
Instrument für die Ausübung der Seelsorge und die Spendung der Sakramente dar. 
Im 13. Jahrhundert sind diese seelsorglichen Aspekte in Stadt und Diözese Trient 
durch ein bereits vollständiges Netz von Pfarreien gewährleistet, deren erste urkund-
liche Spuren aus karolingischer Epoche auf die Zeit der ersten Einführung des für den 
italienischen Raum typischen Systems der plebs cum cappellis zu datieren sind,3 wie 
das Beispiel der Altpfarre Kaltern augenscheinlich macht.4 All diese Seelsorgestellen 
sind bis ins 12. Jahrhundert Pfarreien bischöflicher Kollation (ecclesiae regulares) und 
entzogen sich dadurch dem Zugriff von Laien, sowohl unter weltlichen (Zehnt) wie 
unter geistlichen Aspekten (Fehlen von Spuren früherer Eigenkirchen). Bis Mitte des 
13. Jahrhunderts fehlen zudem Pfarreien, die Klöstern oder bestimmten Orden ein-
verleibt gewesen wären (Patronatsrecht).5 Die Vogtei über einzelne Pfarreien konnte 
hingegen in den Händen von Hochstiftsvasallen liegen.6

Während einzelne Pfarreien zumeist ab dem 12. Jahrhundert gelegentliche 
Erwähnung finden, ist ihre Gesamtzahl im Papstzinsregister pro negotio Regni Sicilie 
von 1295 verzeichnet. Hier werden bereits an die 70 Pfarreien aufgezählt, die als 
solche über ein eigenes Taufbecken und einen eigenen populus verfügten, der eben-
dort sakra mental und liturgisch gebunden sowie verwaltungsmäßig zur Zahlung des 
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 7 Curzel, Le pievi trentine (wie Anm. 3) 83−88. Vgl. auch Emanuele Curzel, Chiese trentine. 
 Ricerche storiche su territori, persone e istituzioni (Quaderni di storia religiosa IV), Somma cam-
pagna (Verona) 2005, 34.

 8 Curzel, Chiese trentine (wie Anm. 7) 164 f.
 9 Vgl. Curzel, Le pievi trentine (wie Anm. 3) 73−78.
10 Curzel, Le pievi trentine (wie Anm. 3) 75 und 179; ders., Luoghi di culto e mete di pellegrinaggio 

nel Trentino tardomedievale, in: Le vie del Gotico. Il Trentino fra Trecento e Quattrocento, hg. von 
Laura Dal Prà / Ezio Chini / Marina Botteri Ottaviani (Beni artistici e storici del Trentino, Qua-
derni 8), Trento 2002, 23–29, hier 24; Curzel, Chiese trentine (wie Anm. 7) 166.

11 Curzel, Chiese trentine (wie Anm. 7) 166.
12 Udo Arnold (Hg.), Die Urkunden des Deutschordens-Zentralarchivs in Wien. Regesten nach dem 

Manuskript von Marian Tumler, Teilband I. (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen 
Ordens 60/I = Veröffentlichungen der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung 
des Deutschen Ordens 11/I), Marburg 2006, Nr. 5.

13 Bruno Mahlknecht, Die sogenannte „Bozner Chronik“ aus dem 14. Jahrhundert, in: Der Schlern 
70 (1996) 643–677; 71 (1997) 372–381, 555–560, 583–592, hier 650. Dass es sich bei der dort 
erwähnten capel auf Eppan in der Tat um die Burgkapelle handelt und nicht um eine beliebige 
Kapelle im Eppaner Gebiet, zeigen die Ausführungen in Walter Landi / Helmut Stampfer / Tho-
mas Steppan, Hocheppan. Burganlage und romanische Fresken (Burgen 10), Regensburg 2011, 
16–20, sowie Walter Landi, Burganlagen und Burgkapellen in Oberitalien zwischen 10. und 
13. Jahrhundert. Topographische und rechtshistorische Aspekte, in: Burgkapellen. Formen, Funk-
tionen, Fragen, hg. von Kurt Andermann / Gustav Pfeifer (Veröffentlichungen des Südtiroler Lan-
desarchivs 41), Innsbruck 2018, 185−204, hier 197−199.
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Zehnten verpflichtet war.7 Dazu kamen nach derselben Quelle noch weitere sieben 
Seelsorgeräume, die noch im 13. Jahrhundert im Entstehen waren und von Stadt-
kirchen und Hospitälern auf dem Lande abhängig waren sowie von einer spärlichen 
Zahl von Kapellen, die gerade auf dem Weg in die Eigenständigkeit waren. Bis zur 
Emanzipation von ihrer Mutterkirche lassen sich bei den letztgenannten Kirchen 
nicht selten Friedhöfe ausmachen, wobei aber das Bestattungsrecht oft umstritten 
war. In Sonder fällen werden Messen dort in excurrendo gefeiert.8 Nur die Beharrlich-
keit mancher ländlicher Gemeinden erwirkte, dass entlegene Kapellen mit eigenen, 
residierenden Priestern besetzt und späterhin zu eigenen Pfarrsitzen erhoben wur-
den.9 Aus dem 13. Jahrhundert ist der beispielhafte Fall von Rumo überliefert, dessen 
Bewohner 1234 vom Bischof erreichten, dass einer der drei Priester der Mutterkirche 
zu Revò abwechselnd bei ihrer Kapelle seinen Sitz hatte und dort die Sakramente 
spendete.10 Innerhalb der Urpfarre von Lagaro (Villa Lagarina) sind capellani bei 
ihren Filial kirchen ab Ende des 13. Jahrhunderts belegt, wenngleich nur bei jenen, 
die mit einem eigenen Benefizium ausgestattet waren.11 

Von manchen Kapellen lassen sich auch genaue Weihedaten ausmachen, die mit 
der Übernahme von seelsorglichen Funk tionen in Verbindung gebracht werden kön-
nen oder zumindest auf die Frömmigkeit der einzelnen Stifter oder der dort leben-
den Bevölkerung zurückzuführen sind. Aus der Zeit Bischof Konrads von Beseno 
(1188‒1205) datiert die Weihe des Severin altars in der gleichnamigen Kapelle in 
Völlan, die zur Pfarre Lana gehörte.12 Aus dem 12. Jahrhundert kennt man acht ältere 
Fälle: die Burgkapelle von Hocheppan, die am 29. Juni 1131 geweiht wurde und 
auf die Religiosität der Burgherren hinweist,13 sowie die zwei ebenfalls von Bischof 
Altmann von Trient (1124‒1149) geweihten Kirchen, nämlich die bereits damals 
als Pfarre zu interpretierende Kirche Santa Maria in Cavalese und jene des Heiligen 
Elisäus im nahegelegenen Tesero: Die Erstgenannte wurde am 17. Mai, die andere 
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14 Benedetto Bonelli, Notizie Istorico-critiche intorno al B. M. Adelpreto vescovo, Bd. II, Trento 
1761, 66; ders., Monumenta Ecclesiae Tridentinae …, 2 Bde, Tridenti 1765, II, 24. Vgl. Iginio 
Rogger (Hg.), Monumenta liturgica ecclesiae Tridentinae saeculo XIII antiquiora, Bd. 1: Testi-
monia chronographica ex codicibus liturgicis (Collana di monografie edita dalla Società Trentina 
di Scienze Storiche XXXVIII/l), Trento 1983, 62. Vgl. Landi, Burganlagen und Burgkapellen (wie 
Anm. 13) 198, Anm. 80.

15 Mahlknecht, Die sogenannte „Bozner Chronik“ (wie Anm. 13) 652. Vgl. Rogger, Monumenta 
liturgica (wie Anm. 14) 70.

16 Rando, Vescovo e istituzioni (wie Anm. 1) 12.
17 Emanuele Curzel, Il secondo sinodo di Gerardo Oscasali (1228), in: Studi Trentini di scienze sto-

riche 75 (1996) 413−416.
18 Rogger, Monumenta liturgica (wie Anm. 14) 81; Curzel, Le pievi trentine (wie Anm. 3) 70‒73.
19 Zu den Weihbischöfen von Trient in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts vgl. Simone Weber, 

I vescovi suffraganei della chiesa di Trento, Trento 1932, 14−19, sowie unten, Anm. 306–308.
20 Emanuele Curzel, I vescovi di Trento nel basso medioevo: profili personali, scelte di governo tem-

porale e spirituale, in: Storia del Trentino (wie Anm. 1) 579−610, hier 585; Domenico Gobbi, Gli 
agostiniani a Trento. Il convento di San Marco (secoli XIII–XIX) (Bibliotheca Civis XX), Trento 
2008, 53 f.
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am 18. Mai 1134 geweiht.14 Eine ganze Reihe von Kirchen und Kapellen bei Bozen 
wurde hingegen von Bischof Salomon 1180 konsekriert: die Pfarrkirche Mariae 
Himmelfahrt, St. Johann im Dorf, St. Martin in Kampill, St. Paul und St. Laurentius 
in Rentsch sowie St. Nikolaus.15

Zwischenstufen zwischen Pfarreien und Diözese konnten in manchen Talschaf-
ten Archipresbyterate darstellen, zu deren Wirkungsbereich – wie beispielsweise bei 
jenem am Nonsberg – bis zu zehn Pfarreien gehören konnten und die mit den Archi-
diakonaten anderer Diözesen des süddeutschen und oberitalienischen Raums ver-
gleichbar sind.16 Sowohl die Ernennung der Erzpriester als auch jene der Pfarrer und 
Hilfspriester lag in der Hand des Bischofs und nicht in jener der Priesterkollegien, 
welche die einzelnen Pfarreien der Diözese betreuten. Dieses Vorrecht wurde 1228 
von Bischof Gerardo Oscasali (1224‒1232) bekräftigt, der dementsprechend den 
Diözesanklerikern der Landpfarreien untersagte, selbständig decanos, archi presbiteros 
und confratres unter sich zu wählen oder zu ernennen.17 Noch in den Jahren 1229 
und 1240 wurde dieses Dekret erneuert, um dessen Einhaltung einzuschärfen:18 Die 
Abhängigkeit vom Bischof ex officio war damals unbestritten, aber der Erlass solcher 
Verbote verrät in eindeutiger Weise, wie sich gerade damals Gegegenbestrebungen 
innerhalb der Priesterkollegien regten.

Das bischöfliche Magisterium wird von den Trienter Oberhirten bis in das dritte 
Viertel des 13. Jahrhunderts direkt ausgeübt, und das trotz der immer größer werden-
den Verpflichtungen, die den Bischöfen spätestens seit 1027 als Inhaber des Trien-
ter Komitats (comitatus sive marca sive ducatus Tridentinus) zukamen. Aufgrund der 
Verwicklung in weltliche Geschäfte führten sie dann einen eigenen Vikar in spiri-
tualibus für geistliche Belange ein.19 Diese Erneuerung geht auf Bischof Egno von 
Eppan (1250–1273) zurück, der aufgrund langjähriger Kriege gegen Ezzelino III. 
da Romano und Meinhard II. von Tirol sein Bistum jahrelang nicht betreten konnte 
und letztlich im Exil 1273 in Padua verstarb. Von insgesamt 23 Episkopatsjahren war 
er zehn Jahre seiner Diözese fern.20
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21 Einen Überblick dazu bieten Georg Jenal, Die geistlichen Gemeinschaften in Trentino-Südtirol, 
in: La regione Trentino-Alto Adige nel Medio Evo (wie Anm. 1) Bd. 1, 309−370, hier 366 f., sowie 
Walter Schneider, Die Hospitäler im Raum Alt-Tirol. Probleme einer Pass- und Übergangsregion, 
in: Funktions- und Strukturwandel spätmittelalterlicher Hospitäler im europäischen Vergleich,  
hg. von Michael Matheus (Geschichtliche Landeskunde 56), Stuttgart 2005, 59−99.

22 Dazu Annalaura Gilli Pedrini, L’ospizio di Santa Maria di Campiglio nel secolo XIII, in: Civis 1 
(1977) 173−198; 2 (1978) 38−59; Rando, Vescovo e istituzioni (wie Anm. 1) 20−23; Georg Mühl-
berger, Die Kultur des Reisens im Mittelalter, in: Pässe, Übergänge, Hospize. Südtirol am Schnitt-
punkt der Alpentransversalen in Geschichte und Gegenwart, hg. von Leo Andergassen et. al., Lana 
1999, 52−88, hier 88; Schneider, Die Hospitäler (wie Anm. 21) 72 f. Das Spital von Madonna di 
Campiglio war auf der anderen Seite des Passo di Carlo Magno als eigene Filiale von Santa Brigida 
zu Dimaro gegründet worden und ist als solche in den schriftlichen Quellen ab dem 15. Jahr-
hundert bezeugt. Zu den hochmittelalterlichen Überresten dieser Kirche vgl. Nicoletta Pisu und 
Matteo Rapanà in: Gian Pietro Brogiolo / Enrico Cavada / Monica Ibsen / Nicoletta Pisu / Matteo 
Rapanà (Hg.), Chiese trentine dalle origini al 1250, 2 Bde (Ambiente e Paesaggi dei Siti d’Altura del 
Trentino 10–11), Mantova 2013, I, 239 f.

23 San Martino wurde 1197 gegründet, vgl. Schneider, Die Hospitäler (wie Anm. 21) 78, und zwar 
neben einer bereits bestehenden Einsiedelei (vgl. dazu unten S. 38).

24 Zu San Tommaso vgl. Luigi Rosati, Il Priorato di San Tommaso fra Arco e Riva, Rovereto 1908, 
sowie Schneider, Die Hospitäler (wie Anm. 21) 81 f.

25 Vgl. Antonietta Moretti, Gli Umiliati, le comunità degli ospizi della Svizzera Italiana (Helvetia 
sacra IX/1), Basel/Frankfurt am Main 1992, 23.

26 TUB (wie Anm. 4) I/1, Nr. 509.
27 Vgl. Rando, Vescovo e istituzioni (wie Anm. 1) 21.
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2. Hospitäler und Leprosorien: 
Die praktische Seite der christlichen Caritas

Während die Seelsorge durch die Pfarreien erfolgte und das bischöfliche Magiste-
rium bereits im 13. Jahrhundert durch einen Weihbischof verwaltet wurde, oblagen 
die karitativen Aufgaben der Diözesankirche vor allem einer Reihe von Hospitälern, 
die über das ganze Diözesangebiet verteilt waren.21 Die meisten von ihnen lagen im 
Etschtal und an den Pässen bzw. entlang wichtiger Verkehrswege: Madonna di Cam-
piglio,22 San Martino in der Trienter Vorstadt,23 San Tom(m)aso bei Riva,24 um nur 
einige zu nennen. Dabei handelte es sich nicht nur um Xenodochien, sondern auch 
um Armenhäuser, Krankenhäuser, Waisenhäuser und Altenheime. Ihnen war die 
Herberge der Kranken und Alten zugewiesen, sie betreuten die schulische Aus bildung 
der Jugend, waren Kollektoren für fromme Stiftungen und Zentren der Religiosität 
und des gottgeweihten Lebens der Talbewohner so wie in den meisten Gebieten des 
oberitalienischen Raumes.25 Die Frömmigkeit manch solcher Einrichtungen findet 
nicht von ungefähr ihren Nachklang auch in den zeitgenössischen Quellen, wie im 
Falle des bereits 1184 erwähnten Hospizes von Unserer Lieben Frau im Walde, deren 
magna relligi(o) et hospitalit(as) in einem Privileg Bischof Konrads von Beseno her-
vorgehoben werden.26

Solche Einrichtungen waren noch bis Anfang des 13. Jahrhunderts – gleich wie 
die Pfarreien – von bischöflicher oder domkapitularischer Kollation und unterstan-
den direkt dem bischöflichen Schutz. Das implizierte eine konsequente Eximierung 
der Spitäler vom ländlichen Pfarrverband und eine ausnahmslose Ausschaltung 
etwaiger Patronatsrechte seitens lokaler Adliger, selbst im Falle adliger Stiftungen.27 
Manchen Spitälern wurde sogar die Pfarrei unterstellt, der sie territorial angehörten, 
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28 Vgl. unten Kap. 3.
29 Emanuele Curzel / Gian Maria Varanini (Hg.), Codex Wangianus. I cartulari della Chiesa di 

Trento (secoli XIII–XIV), con la collaborazione di Donatella Frioli (Annali dell’Istituto Storico 
italo germanico in Trento, Fonti 5), Bologna 2007, Nr. 34: Bischof Konrad verspricht dem Dekan 
des Domkapitels, dass er (unter anderem) dem neuen Spital keine Pfarrrechte verleihen wird. Vgl. 
Rando, Vescovo e istituzioni (wie Anm. 1) 22.

30 Vgl. Curzel, Le pievi trentine (wie Anm. 3) 250−254.
31 Vgl. Michael Borgolte, Die mittelalterliche Kirche (Enzyklopädie deutscher Geschichte 17), Mün-

chen 2004, 121.
32 TUB (wie Anm. 4) I/2, Nr. 543; Emanuele Curzel / Gian Maria Varanini (Hg.), La documenta-

zione dei vescovi di Trento (XI secolo–1218) (Annali dell’Istituto Storico italo-germanico in Trento, 
Fonti 11), Bologna 2011, Nr. 99. Vgl. Rando, Vescovo e istituzioni (wie Anm. 1) 22; Franz-Heinz 
Hye, Die Ballei an der Etsch und die Landkommende Bozen, in: Der Deutsche Orden in Tirol. 
Die Ballei an der Etsch und im Gebirge, hg. von Heinz Noflatscher (Quellen und Studien zur 
Geschichte des Deutschen Ordens 54), Bozen/Marburg 1991, 329−358, hier 329 f.

33 Curzel/Varanini, La documentazione (wie Anm. 32) Nr. 69. Nach den Bestimmungen der Stif-
tung blieb Ulrich Vogt des Spitals.

34 Siehe dazu Bonelli, Notizie Istorico-critiche (wie Anm. 14) 528 f.; Curzel, Chiese trentine (wie 
Anm. 7), 415; Romano Turrini, San Tommaso ad Arco, in: Roberto Codroico u. a., Ecclesiae. Le 
chiese del Sommolago, Arco 2000, 147−151; ders., Santa Caterina, in: Codroico, Ecclesiae (wie 
oben) 155 f.; Brogiolo/Cavada/Ibsen/Pisu/Rapanà, Chiese (wie Anm. 22) II, 116.

35 Riva del Garda, Archivio Comunale, capsa 2, n. 9. Vgl. Bonelli, Notizie Istorico-critiche (wie 
Anm. 14) 529.

36 Gilli Pedrini, L’ospizio di Santa Maria di Campiglio (wie Anm. 22) 179.
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wie beispielsweise im Falle von Lengmoos.28 Bisweilen intervenierte das Domkapitel, 
damit die Errichtung eines Hospizes zu keiner Beeinträchtigung der Pfarrrechte einer 
eigenen Pfarrei führte. Das ist etwa beim Hospiz von San Martino in der Trienter 
Vorstadt der Fall. 1197 erwirkten nämlich die Domherren vom Bischof, dass das 
neue Hospiz doch dem Pfarrverband der städtischen Kirche von Santa Maria Mag-
giore unterstellt blieb, die ihnen 1147 von Bischof Altmann anvertraut worden war.29 
Anderen gelang es hingegen, diese seelsorgerlichen Rechte zu erlangen, was letztend-
lich zur Spaltung älterer Pfarrsprengel führte: Dies ist bei St. Florian an der Etsch 
der Fall, dem sich Landstriche unterstellten, die früher zwei verschiedenen Pfarreien 
angehörten (Margreid mit Kurtinig sowie Salurn mit Laag).30

Die Beweggründe für die Stiftung solcher Hospitäler konnten verschiedener 
Art sein und verschieden konnten auch die Stifter sein. Manche Spitäler gingen auf 
fromme Stiftungen von Laien zurück,31 etwa die 1202 erfolgte Gründung des Boz-
ner Spitals an der Eisackbrücke durch den dominus Girold von Bozen und dessen 
Frau Mathilde.32 Noch älter sind jenes von San Tomaso Becket bei Riva, das 1194 
von Ulrich von Arco am Weg zwischen Arco und Riva gestiftet und dem Bistum 
übergeben wurde,33 sowie jenes bei der nahe gelegenen Kirche Sant’Adelpreto (später 
Santa Caterina), das von einem Bruder Ulrichs, Friedrich von Arco, gestiftet wurde. 
Beide Spitäler wurden vermutlich als Sühne der Brüder für ihre Mittäterschaft bei der 
Ermordung des (danach als selig verehrten) Bischofs Adelpret von Trient († 1172) 
gegründet.34 Der dortige conversus, der das Spital leitete, und die dortigen conversae 
werden 1224 erwähnt.35 

Das Spital von Campiglio wurde hingegen von einem gewissen Raimund gestiftet, 
der in den ersten Ablassbriefen des 13. Jahrhunderts als vir nobilis bezeichnet wird,36 
und auch der erste frater, der ebendort residierte, Oprando von Madruzzo, gehörte 
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Abb. 1: Die ehemalige Spitalskirche San Tomaso zwischen Arco und Riva del Garda in den fünfziger 
Jahren des 20. Jahrhunderts. Trento, Soprintendenza per i Beni storico-artistici, librari e archivistici.
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37 Oprando von Madruzzo – dazu Marco Bettotti, La nobiltà trentina nel medioevo (metà XII – 
metà XV secolo) (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento, Monografie 36), Bologna 
2002, 255 – taucht in der allerersten Urkunde des Hospizes auf. Gilli Pedrini, L’ospizio di Santa 
Maria di Campiglio (wie Anm. 22) 175, 195−198. Zu den Madruzzo und ihrer Genealogie vgl. 
Bettotti, La nobiltà trentina (wie Anm. oben) 696−711.

38 Arnold, Die Urkunden (wie Anm. 12) Nr. 260. Vgl. Huter, Der sogenannte Vigiliusbrief (wie 
Anm. 4) 29–59.

39 Zu dieser Kirche vgl. Katia Lenzi in: Brogiolo/Cavada/Ibsen/Pisu/Rapanà, Chiese (wie Anm. 22) I, 
265−267.

40 Curzel/Varanini, La documentazione (wie Anm. 32) Nr. 201. Vgl. Bruno Ruffini, L’ospizio-
monastero di San Bartolomeo presso Romeno, in: Bruno Ruffini / Denis Francisci / Roberto Avan-
zini / Ileana Ianes (Hg.), San Bartolomeo a Romeno, Romeno 2007, 69−116, hier 79‒101.

41 Vgl. Archivio di Stato di Trento (ASTn), Archivio del Principato vescovile (APV), Sezione latina, 
c. 48, n. 10 f. (1247 IX 9). Vgl. Ruffini, L’ospizio-monastero di San Bartolomeo (wie Anm. 40) 92.

42 Curzel/Varanini, Codex Wangianus (wie Anm. 29) Nr. 32. Zum Hospiz im 13. Jahrhundert vgl. 
Luigi Rosati, L’antico ospizio di Santa Margherita in Vallagarina, Rovereto 1903 [Neudruck: Trento 
1993], 5−18. Zur noch bestehenden Kirche siehe Alessandro Boselli in: Brogiolo/Cavada/Ibsen/
Pisu/Rapanà, Chiese (wie Anm. 22) II, 86 f.

43 Gilli Pedrini, L’ospizio (wie Anm. 22) 177; Gian Maria Varanini, Uomini e donne in ospedali 
e monasteri del territorio trentino (secoli XII–XIV), in: Uomini e donne in comunità, hg. von  
Giuseppina De Sandre Gasparini (Quaderni di Storia religiosa 3), Caselle di Sommacampagna 
(Verona) 1994, 259−300, hier 265. Vgl. Emanuele Curzel, Storia della Chiesa in Alto Adige, 
Padova 2014, 57.

44 Gilli Pedrini, L’ospizio (wie Anm. 22) 176; Varanini, Uomini e donne (wie Anm. 43) 264 f.
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dem Adel an.37 Andere Spitäler wurden mit versöhnenden Absichten gegründet: Grä-
fin Adelheid von Eppan stiftete – wenngleich in der angrenzenden Diözese Brixen – 
das Spital zu Sterzing anlässlich des Aufbruches ihres Mannes Hugo IV. von Taufers 
zum Tatarenkreuzzug.38

Weitere Spitäler lassen sich hingegen auf die direkte Initiative des Bischofs zurück-
führen. Ein solches ist das Hospiz von San Bartolomeo, das bei der frühmittelalter-
lichen Hofkapelle der bischöflichen Gastaldie von Romeno stand.39 Es taucht erst-
mals 1213 in den Quellen auf, als Iohannes Adelmote de Romeno, conversus … ad 
celestia regna pervenire desiderans, alle seine Güter dieser Anstalt schenkte, damit die 
cohabi tatores suprascripte capelle Sancti Thomei bebaut werden konnten.40 Das Spital 
war aber bereits lange in Betrieb und wurde damals von einer confraternitas betreut, 
die aus fratres und sorores bestand und von einem prior geleitet wurde.41 Eine Stiftung 
Bischof Friedrichs von Wangen (1207‒1214) war hingegen Santa Margherita bei 
Ala. In der Gründungsurkunde wird dazu gesagt, wie nichil tam pium quam dignum 
in rebus umanis reperiatur quam latronum, raptorum homicidiorumque speluncas peni-
tus exstirpare et in isdem locis basilicam et hospitale ad sustentamentum pauperum et 
ibidem transeuntium sustituere.42 Die Spitäler waren also nicht nur religiöse Orte für 
die Landbevölkerung, sondern auch als Schutz vor Räubern und Mördern gedacht 
wie etwa auch im Falle von Madonna di Campiglio: Der Platz wird nicht nur als 
desertus et inhabitabilis beschrieben, hervorgehoben wird auch wie die Leute in eo 
transeuntes despoliabantur et interficiebantur.43 Die Stiftung war erfolgt ad utilitatem 
omnium transeuntium in loco Campelli… ubi transeuntes variis periculis a predonibus 
opprimebantur.44

Die Ursprünge der meisten dieser Anstalten sind aber nicht mehr eruierbar. Einige 
Gründungen gingen jedenfalls auf den Beginn des 12. Jahrhunderts zurück wie im 
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45 Bonelli, Notizie Istorico-critiche (wie Anm. 14) 69. Vgl. Voltelini, Beiträge zur Geschichte Tirols 
(wie Anm. 1) 85; Jenal, Die geistlichen Gemeinschaften (wie Anm. 21) 366; Varanini, Uomini 
e donne (wie Anm. 43) 262, 265 f.; Mühlberger, Die Kultur des Reisens (wie Anm. 22) 88; 
Schneider, Die Hospitäler (wie Anm. 21) 67; Brogiolo/Cavada/Ibsen/Pisu/Rapanà, Chiese (wie 
Anm. 22) I, 256. In der neuesten Literatur wird das Gründungsdatum des Spitals am Tonale mit 
einem gewissen Vorbehalt wahrgenommen, da die Quellen, die Bonelli, Notizie Istorico-critiche 
(wie Anm. 14), zitiert, nicht mehr erhalten sind. Die mangelnde Plausibilität eines (für den Trienter 
Raum) so frühen Datums relativiert sich jedoch im Vergleich mit ähnlichen Anstalten, sogar aus der-
selben Region. Insbesondere sei hier auf das Hospiz von St. Valentin auf der Haide verwiesen und auf 
die dortige fraternitas, die bereits um 1140 vom Bischof von Chur bestätigt wurde, siehe TUB (wie 
Anm. 4) I/1, Nr. 180. Vgl. Hans Hochenegg, Bruderschaften und ähnliche religiöse Vereinigungen 
in Deutschtirol bis zum Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts (Schlern-Schriften 272), Innsbruck 
1984, 14; Mühlberger, Die Kultur des Reisens (wie Anm. 22) 85; Schneider, Die Hospitäler 
(wie Anm. 21) 67 f. Santa Maria von Brancafora (östlich von Trient, nun Erzdiözese Trient, ehemals 
Diözese Padua) wurde 1155 erstmals erwähnt, vgl. Schneider, Die Hospitäler (wie Anm. 21) 69.

46 Cantarella/polonio/rusconi, Chiesa, chiese, movimenti (wie Anm. 3) 201−203; Claudio 
Azzara / Anna Maria Rapetti, La Chiesa nel Medioevo, Bologna 2009, 214 f. Für den oberitalie-
nischen Raum siehe auch Giancarlo Andenna, Città padane e carità verso i poveri e i pellegrini 
tra XII e XV secolo, in: L’Ordine Teutonico nel Mediterraneo, hg. von H. Houben. Atti del Con-
vegno internazionale di Studio, Torre Alemanna-Mesagne-Lecce, 16–18 ottobre 2003 (Acta Theu-
tonica 1), Galatina 2004, 17−32.

47 Vgl. Jenal, Die geistlichen Gemeinschaften (wie Anm. 21) 367; Schneider, Die Hospitäler (wie 
Anm. 21) 71; Walter Landi, San Floriano all’Adige, in: Dom- und Kollegiatstifte in der Region 
Tirol – Südtirol – Trentino in Mittelalter und Neuzeit / Collegialità ecclesiastica nella regione 
trentino-tirolese dal medioevo all’età moderna, hg. von Hannes Obermair, Klaus Brandstätter und 
Emanuele Curzel (Schlern-Schriften 329), Innsbruck 2006, 273−278.

48 TUB (wie Anm. 4) I/1, Nr. 435.
49 Chronicon Benedictoburanum, ed. Wilhelmo Wattenbach, in: Monumenta Germaniae Historica. 

Scriptores in Folio, Bd. 9, Hannoverae 1851, 210–238, hier 226. Vgl. Landi, San Floriano all’Adige 
(wie Anm. 47) 273; ders., Haderburg. Die Feste an der Salurner Klause (Burgen 5), Regensburg 
2010, 12; ders., Der Brennerweg von der Anike bis zur Frühen Neuzeit / La via del Brennero 
fra Antichità e prima Età moderna, in: Die Brennerroute. Eine europäische Verbindung zwischen 
Mittel alter und Neuzeit / Sulla strada del Brennero. Una via d’Europa tra Medioevo ed età moderna, 
hg. von Elisabetta Carnielli und Walter Landi, Bozen 2018, 11–31, bes. 21.

50 TUB (wie Anm. 4) I/1, Nr. 453.
51 TUB (wie Anm. 4) I/3, Nr. 1136.
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Falle des Hospizes am Tonale, das 1127 gestiftet wurde.45 Ihre Errichtung stand 
jedenfalls in Zusammenhang mit der Kirchenerneuerung des 12. Jahrhunderts sowie 
den neuen reformatorischen und pauperistischen Instanzen der Gläubigen, mit der 
neuen Sorge um die pauperes Christi und mit der neuen, massiven Einbringung der 
Laien ins Kirchenleben, wie sie gerade in jenem Jahrhundert zu beobachten sind.46

Einige Anstalten könnten allerdings sogar älter sein und zumindest auf das 
11. Jahrhundert zurückgehen. Exemplarisch dafür ist das Spital von Sankt Florian 
zwischen Neumarkt a. d. Etsch und Laag.47 Obwohl die erste Erwähnung auf das Jahr 
1188 datiert,48 scheint die Existenz der dortigen Spitalskirche dank einer indirekten 
Erwähnung im Chronicon Benedictoburanum bereits für 1053 verbürgt zu sein.49 Wer 
sie damals betreute, bleibt unklar, aber 1189 wird nur ein einfacher sacerdos sancti 
Floriani namens Bertold als rector des Hospizes bezeugt.50 Eine mit dem Spital ver-
bundene fraternitas, der ein provisor et rector et administrator vorstand, wird etwas spä-
ter, 1241, erwähnt.51 Nicht alle waren nämlich einem einzelnen Priester unterstellt. 
Einige Spitäler und Hospize blieben ihrer ursprünglichen fraternitas anvertraut, die 
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52 Sante Bortolami, Esiste un monachesimo ‘autoctono’ nelle diocesi medievali di Trento e Bressa-
none?, in: Istituzioni monastiche medievali nelle diocesi di Trento e di Bressanone / Mittelalterliche 
Stifte und Klöster in den Diözesen Trient und Brixen, hg. von Franco Dal Pino / Domenico Gobbi 
(Civis, supplemento 12), Trento 1996, 13−32, hier 24.

53 Jenal, Die geistlichen Gemeinschaften (wie Anm. 21) 366.
54 Curzel, Storia della Chiesa (wie Anm. 3) 57.
55 Pedrini, L’ospizio (wie Anm. 22) 173‒175; Schneider, Die Hospitäler (wie Anm. 21) 72 f.
56 Varanini, Uomini e donne (wie Anm. 43) 266, 280; Schneider, Die Hospitäler (wie Anm. 21) 69.
57 Siehe dazu Armando Costa, La residenza di San Nicolò presso Trento, Trento 1980; Varanini, 

Uomini e donne (wie Anm. 43) 273−275; Schneider, Die Hospitäler (wie Anm. 21) 78.
58 Zu ähnlichen Einrichtungen in Venedig, Mantua und Bergamo sowie in sonstigen Städten und Gebie-

ten Oberitaliens vgl. Giuseppina De Sandre Gasparini / Maria Clara Rossi (Hg.), Malsani. Lebbra e 
lebbrosi nel medioevo (Quaderni di storia religiosa, 19), Caselle di Sommacampagna (Verona) 2013, 
vor allem die Aufsätze von Silvia Carraro, Oltre la morte sociale: Il lebbrosario di Venezia nel XIII 
secolo, ebd. 229–251, Giuliana Albini, Comunità di lebbrosi in Italia settentrio nale (secoli XI–XIII), 
ebd. 147–174, Giuseppe Gardoni, Lebbrosi e laici in una città lombarda: Dentro e attorno l’ospedale 
mantovano di San Lazzaro (secoli XII–XIV), ebd. 199–228, und Maria Teresa Brolis, Dal potere al 
servizio. Assistenti e malati nel lebbrosario di Bergamo (secoli XII–XIII), ebd. 175–198.

59 Emanuele Curzel / Sonia Gentilini / Gian Maria Varanini (Bearb.), Le pergamene dell’Archivio 
della Prepositura di Trento (Annali dell’Istituto Storico italo germanico in Trento, Fonti 2), Bologna 
2004, Nr. 5. Vgl. Simone Weber, Il lebbrosario di San Lazzaro, in: Tridentum XII (1910) 23−29, 
hier 28; Costa, La residenza (wie Anm. 57); Jenal, Die geistlichen Gemeinschaften (wie Anm. 21) 
367; Varanini, Uomini e donne (wie Anm. 43) 273; Alberto Folgheraiter, I custodi del Silenzio. 
Storia degli eremi del Trentino, Trento 2003, 47 f. Anm. 9, 94–97; Schneider, Die Hospitäler (wie 
Anm. 21) 78; Brogiolo/Cavada/Ibsen/Pisu/Rapanà, Chiese (wie Anm. 22) I, 141 (Ausführungen 
von Monica Ibsen).

60 Vgl. Brogiolo/Cavada/Ibsen/Pisu/Rapanà, Chiese (wie Anm. 22) I, 141.
61 Dazu Weber, Il lebbrosario (wie Anm. 59), der aber irreführend eine erste Nennung bereits für 1237 

anführt, welche sich allerdings auf die Kirche Santa Giuliana im Fassatal bezieht. Dazu siehe Curzel, 
Le pievi trentine (wie Anm. 3) 286. Zum noch bestehenden Kirchengebäude siehe die Ausführungen 
von Matteo Rapanà in Brogiolo/Cavada/Ibsen/Pisu/Rapanà, Chiese (wie Anm. 22) I, 167 f.

62 Vgl. Maria Teresa Brolis, Gli Umiliati a Bergamo nei secoli XIII e XIV, Milano 1991, 31.
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nach der Augustinerregel lebte,52 und diesen stand wegen der bescheidenen Größe 
nur ein vom Bischof eingesetzter Prior vor.53 In manchen sind bis Ende des 13. Jahr-
hunderts auch gemischte fraternitates nachweisbar, die aus fratres et sorores bestan-
den:54 Dies ist bei Campiglio,55 aber auch bei San Bartolomeo56 der Fall.

Eine solche gemischte Ordensgemeinschaft betreute auch das Hospiz von San 
Nicolò bei Ravina (Trient),57 das eigentlich einer besonderen Art von Spitälern ange-
hörte, den Leprosorien. Ihre Errichtung ist auf Beschlüsse des Dritten Laterankonzils 
zurückzuführen, das 1179 den Aussätzigen die Gründung eigener Heimstätten mit 
Kirche und Friedhof gewährt hatte.58 In allen diesen Leprosorien sind fratres et sorores 
bezeugt, die wohl als jene Aussätzigen zu interpretieren sind, die dort ihre letzten 
Lebensjahre in religiöser Gemeinschaft verbrachten. Die Chronologie der Leproso-
rien in der Diözese Trient bestätigt einen Zusammenhang mit besagtem Konzil: Die 
erste Erwähnung des bereits genannten collegium leprosorum Santi Nicolai bei Ravina 
geht nämlich auf das Jahr 1182 zurück,59 die Kirche wurde 1191 geweiht.60 Das erst 
ab Mitte des 13. Jahrhunderts bezeugte Leprosorium San Lazzaro (e Santa Giuliana) 
vor Trient, an der Brücke von Lavis,61 war auch nicht viel älter und trug dazu das 
typische Patrozinium jener Hospize, wo Leprakranke oder andere unheilbare Kranke 
untergebracht waren.62 Dasselbe gilt wohl für die erstmals 1270 erwähnte Anlage von 
San Biagio bei Romallo, die erst im 16. Jahrhundert in eine Einsiedelei umgewandelt 
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63 San Biagio von Revò wird von Schneider, Die Hospitäler (wie Anm. 21) 75, sowie von Julia 
Hörmann-Thurn und Taxis, Frauenklöster im mittelalterlichen Tirol und im Trentino. Ein Über-
blick, in: Frauenklöster im Alpenraum, hg. von Brigitte Mazohl / Ellinor Forster (Schlern-Schriften 
355), Innsbruck 2012, 15−44, hier 16, den Spitälern der Diözese Trient zugerechnet, als Leproso-
rium hingegen von Varanini, Uomini e donne (wie Anm. 43) 267 f., eingestuft; Folgheraiter, I 
custodi (wie Anm. 59) 44–51. Zur ersten Erwähnung: Varanini, Uomini e donne (wie Anm. 43) 
267; Schneider, Die Hospitäler (wie Anm. 21) 75. Es ist eine Tatsache, dass die Kirche dem hl. Bla-
sius geweiht, der Kirchenhügel aber als dossum sancti Lazari bekannt war. Dieser Name verrät die 
ursprüngliche Nutzung der Anlage als Leprosorium, während das Patrozinium der Kirche an die 
bischöfliche Kollation erinnert. Dem hl. Blasius war die bischöfliche Pfalzkapelle in Trient geweiht, 
er war daher auch Patron mehrerer bischöflicher Burg- und Hofkapellen auf dem Lande. Vgl. Igi-
nio Rogger, San Biagio quale patrono speciale di castelli vescovili trentini?, in: Per Aldo Gorfer, 
Studi, contribuiti artistici profili e bibliografia in occasione del settantesimo compleanno, a cura 
dell’Assessorato all’istruzione, attività e beni culturali della Provincia autonoma di Trento con la col-
laborazione della Biblioteca comunale di Trento, Trento 1992, 789–800, sowie Landi, Il palatium 
episcopatus (wie Anm. 2) 151–161.

64 Luigi Rosati, La lebbra nel Medioevo e lo spedale per i lebbrosi a Sant’Ilario presso Rovereto, Rove-
reto 1902, 56.

65 Curzel/Varanini, La documentazione (wie Anm. 32) Nr. 80. Vgl. Rosati, La lebbra (wie Anm. 64) 
54–57. Zur 1270 erstmals erwähnten Spitalkirche vgl. Brogiolo/Cavada/Ibsen/Pisu/Rapanà, 
Chiese (wie Anm. 22) II, 77.

66 Rosati, La lebbra (wie Anm. 64) 60–62.
67 Zu dieser Anlage und insbesondere zu ihrer Spitalskirche vgl. Brogiolo/Cavada/Ibsen/Pisu/

Rapanà, Chiese (wie Anm. 22) I, 133.
68 Curzel/Varanini, Codex Wangianus (wie Anm. 29) Nr. 79 (83*). Vgl. Jenal, Die geistlichen 

Gemeinschaften (wie Anm. 21) 367; Remo Stenico, I frati minori a Trento (1221) e la storia del 
convento di S. Bernardino (1452–1999), Trento 1999, 7; Lorenza Pamato, Presenze francescane nelle 
diocesi di Trento e Bressanone tra XIII e XIV secolo, in: Istituzioni monastiche medievali nelle diocesi 
di Trento e di Bressanone / Mittelalterliche Stifte und Klöster in den Diözesen Trient und Brixen, 
hg. von Franco Dal Pino / Domenico Gobbi (Civis, supplemento 12), Trento 1996, 87−106, hier 97 
Anm. 57 (wo aber als Übertragungsdatum irrig 1193 angegeben wird). Zu den Kreuzträgern in Trient 
siehe Desiderio Reich, Notizie e documenti intorno all’ordine dei crociferi in Trento (1183–1592) 
(Programma dell’I. R. Ginnasio Superiore di Trento 1882), Trento 1882, 3–27; Varanini, Uomini 
e donne (wie Anm. 43) 264; Remo Stenico, Monasteri, conventi, case religiose e confraternite a 
Trento (1146–2007). Brevi notizie con bibliografia (Civis, Supplemento 24), Trento 2008, 27−32. 
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wurde und die sich auf dem dossum sancti Lazari erhob.63 Dem heiligen Hilarius 
von Poitiers († 367),64 der ebenso wie Lazarus gegen Lepra angerufen wurde, war 
hingegen das Spital Sant’Ilario bei Rovereto geweiht, das 1197 durch Bischof Konrad 
von Beseno gegründet wurde, und zwar ad utilitatem leprosorum (ac pauperum) ibi-
dem degentium.65 Für das Fortbestehen dieses Spitals sorgte eine eigene, direkt vom 
Hochstift abhängige Gastaldie, der neun Zinshöfe unterstanden und die mit eigenem 
Marktrecht beim Spital ausgestattet wurde.66

Eine strengere Disziplinierung des religiösen Lebens und eine allmähliche Klerika-
lisierung der Gemeinschaftsformen solch karitativer Anstalten wurden bereits ab Ende 
des 12. Jahrhunderts von den Bischöfen konsequent angestrebt, was auch zur Über-
tragung dieser Einrichtungen an bestimmte Orden oder zur Inkorporierung durch 
Klöster führte. Das betraf allen voran das 1183 südlich der Stadt Trient in der Nähe 
der Kirche von San Michele gegründete Spital zum Hl. Kreuz.67 Der Baugrund dafür 
wurde damals dem erst 1169 von Papst Alexander III. bestätigten Orden der italieni-
schen Kreuzbrüder von Bischof Salomon (1173‒1183) zwecks Neugründung über- 
 geben.68 Nur einige Jahrzehnte später, 1215, wurde diesem Spitalorden durch Bischof 
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Schneider, Die Hospitäler (wie Anm. 21) 77, führt fälschlicherweise das Jahr 1187 als Ersterwäh-
nung bzw. Übertragungsdatum an die Kreuzträger an.

69 Curzel/Varanini, Codex Wangianus (wie Anm. 29) Nr. 162. Vgl. Rando, Vescovo e istituzioni 
(wie Anm. 1) 22; Schneider, Die Hospitäler (wie Anm. 21) 74; Brogiolo/Cavada/Ibsen/Pisu/
Rapanà, Chiese (wie Anm. 22) II, 57 f. (mit grober Mauerdatierung).

70 Emanuele Curzel, Madonna di Senale / Unsere Liebe Frau im Walde, in: Dom- und Kollegiatstifte 
(wie Anm. 47) 279−282, hier 280. Zu der noch bestehenden Kirche, die später auch Wallfahrts-
charakter annahm, vgl. Emanuele Curzel / Gian Maria Varanini (Hg.), Santuari d’Italia. Trentino 
Alto Adige / Südtirol, Roma 2012, 193 f. (mit der dort angeführten Literatur). Hörmann-Thurn 
und Taxis, Frauenklöster (wie Anm. 63) 20, reiht das Hospiz unter den „quasi-monastischen Ein-
richtungen“ ein, was aber aufgrund des verwendeten Ausdrucks die irreführende Meinung erwecken 
könnte, es handle sich um eine benediktinische Klostergemeinschaft. Die erste Erwähnung dieses 
Hospizes, dessen Rectors Radingerius und der dortigen fratres, die regularem vitam führten, geht auf 
ein Besitzbestätigungsprivileg von Papst Lucius III. von 1184 zurück, vgl. TUB (wie Anm. 4) I/1, 
Nr. 418. Als Gründer gelten entweder Bischof Salomon († 1183) oder dessen Nachfolger Albert von 
Campo, der das Hospiz in den ersten Monaten seines Episkopats gegründet haben könnte.

71 Mühlberger, Die Kultur des Reisens (wie Anm. 22) 88; Walter Landi / P. Plazidus Hunger-
bühler, Das Augustiner-Chorherrenstift Au-Gries bei Bozen, in: Dom- und Kollegiatstifte (wie 
Anm. 47) 205−222, hier 207; Schneider, Die Hospitäler (wie Anm. 21) 70 f.; Curzel, Madonna 
di Senale (wie Anm. 70) 281; ders., Storia della Chiesa (wie Anm. 3) 58, 160.

72 Vgl. Schneider, Die Hospitäler (wie Anm. 21) 71; Landi, San Floriano all’Adige (wie Anm. 47) 
274, 277; Curzel, Storia della Chiesa (wie Anm. 3) 58.

73 Landi, San Floriano all’Adige (wie Anm. 47) 274; Curzel, Madonna di Senale (wie Anm. 70) 281.
74 TUB (wie Anm. 4) I/2, Nr. 614; Arnold, Die Urkunden (wie Anm. 12) Nr. 15; Curzel/Vara-

nini, Codex Wangianus (wie Anm. 29) Nr. 186. Vgl. Udo Arnold, Die Kommende Lengmoos, 
in: Der Deutsche Orden in Tirol (wie Anm. 32) 411−424, hier 412 f.; Mühlberger, Die Kultur 
des Reisens (wie Anm. 22) 87; Curzel, Le pievi trentine (wie Anm. 3) 225−228. Im Jahre 1214 
wird Bischof Friedrich das Spital in Lengmoos von jedweder Abhängigkeit befreien und direkt dem 
bischöflichen Stuhl unterstellen. TUB (wie Anm. 4) I/2, Nr. 664 (fälschlicherweise im entsprechen-
den Kopfregest bereits als Deutschordensspital angegeben); Curzel/Varanini, Codex Wangianus 
(wie Anm. 29) Nr. 58. Vgl. Arnold, Die Urkunden (wie Anm. 12) Nr. 21 (1214 IX 7).
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Friedrich von Wangen auch das vermutlich in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts 
gestiftete Straßenhospiz San Leonardo bei Borghetto anvertraut.69 Anfang des 14. Jahr-
hunderts wurden die beiden Hospize von Unsere Liebe Frau im Walde und St. Florian 
zwei Chorherrenstiften der Diözese einverleibt: Ersteres, 1224 in ein Regularkanoniker-
stift umgewandelt,70 fiel 1321 an St. Maria in der Au. Dies erfolgte zu einer Zeit, als 
seine Hospizfunktionen bereits erloschen waren und es einem Kommendatarpropst 
über geben worden war.71 Das zweite Spital ging 1317 an St. Michael an der Etsch. 
Auch dieses Hospiz hatte in den Jahrzehnten zuvor eine ähnliche Umwandlung durch-
gemacht wie jenes von Unsere Liebe Frau im Walde: Es war in eine Präbende für 
Domherren umgewandelt worden,72 hatte aber seine Spital funktionen beibehalten. 
In beiden Fällen werden in den Inkorporierungsurkunden Disziplinprobleme ange-
deutet, die das autonome Bestehen beider Einrichtungen nicht mehr ermöglichten.73

3. Die Ritterorden

Älter sind hingegen die Beispiele des ersten Bozner Spitals am Fuße des Virgls, das – 
wie bereits erwähnt – kurz vor seiner ersten Nennung vom Ehepaar Girold und Mat-
hilde aus Bozen gegründet worden war, und jenes des Spitals in Lengmoos, dem bereits 
Bischof Friedrich von Wangen 1211 die Pfarrei Ritten inkorporiert hatte.74 Die erste 
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75 TUB (wie Anm. 4) I/2, Nr. 543. Im Jahre 1234 wird Bischof Alderich den Guflhof bei Formigar 
hinzufügen. TUB (wie Anm. 4) I/3, Nr. 1006; Arnold, Die Urkunden (wie Anm. 12) Nr. 218.

76 TUB (wie Anm. 4) I/3, Nr. 1064*, 1094. Vgl. dazu Franz-Heinz Hye, Auf den Spuren des Deutschen 
Ordens in Tirol. Eine Bild- und Textdokumentation aus Anlaß des Ordensjubiläums 1190–1990, 
Bozen 1991, 187−220; Arnold, Die Kommende Lengmoos (wie Anm. 32) 411−424, hier 413 f.

77 Dass es sich im Falle von Lengmoos um eine Neugründung desselben Friedrich handelte, der über 
die Gegend als Besitzer des gesamten Rittner Forstes seit der konradinischen Schenkung von 1027 
verfügen konnte, wird auch 1214 gesagt, als Bischof Konrad von Brixen beurkundete, dass Wilhelm 
von Velthurns und sein Sohn gleichen Namens auf seine Aufforderung hin und auf Wunsch Fried-
richs von Trient erklärten, keinerlei Rechtsansprüche auf das eben „neuerbaute“ Hospital auf dem 
Ritten zu haben, noch jemals solche geltend machen zu wollen – TUB (wie Anm. 4) I/2, Nr. 678; 
Curzel/Varanini, Codex Wangianus (wie Anm. 29) Nr. 58. Vgl. Arnold, Die Urkunden (wie 
Anm. 12) Nr. 23. Die Aussage war wohl notwendig gewesen, weil die beiden 1211 als Mitstifter 
indirekt erwähnt werden bzw. in der Gegend als Gerichtsherren tätig waren (vgl. oben). Was das 
Bozner Spital betrifft, sei darauf hingewiesen, dass in der Schenkungsurkunde nicht nur von einer 
Neugründung die Rede ist, sondern der Stifter Gerold offenkundig noch am Leben war, wie aus 
seiner Namensnennung in der Zeugenreihe hervorgeht, TUB (wie Anm. 4) I/2, Nr. 543; Curzel/
Varanini, La documentazione (wie Anm. 32) Nr. 99.

78 Vgl. Arnold, Die Urkunden (wie Anm. 12) Nr. 392, 394, 407, 432, 436, 474, 475, 502 etc.
79 Ein erster Beleg für einen Komtur zu Bozen geht auf 1240 zurück. Arnold, Die Urkunden (wie 

Anm. 12) Nr. 254. Die Ersterwähnung der Deutschordens-Ballei an der Etsch und im Gebirge 
bzw. eines Landkomturs zu Bozen datiert auf 1257, vgl. Arnold, Die Urkunden (wie Anm. 12) 
Nr. 432 – und nicht erst auf 1277, wie Hye, Auf den Spuren (wie Anm. 76) 76, 79 f., behaup-
tet. Vgl. Arnold, Die Urkunden (wie Anm. 12) Nr. 794. Zur Ballei gehörten bereits Ende des 
13. Jahrhunderts (und so sollte es bis zur Säkularisation bleiben) die fünf Kommenden von Bozen, 
Lengmoos, Trient, Sterzing und Schlanders, wovon sich nur die ersten drei innerhalb der Diöze-
sangrenzen Trients befanden. Siehe dazu Udo Arnold, Die Ballei und das Land, in: Der Deutsche 
Orden in Tirol (wie Anm. 32), Bozen/Marburg 1991, 125−170, und vor allem Francesco Filotico, 
Le origini del Baliato di Bolzano nel quadro del primo sviluppo dell’Ordine teutonico (1200–1270) 
(Acta theutonica 9), Galatina (Lecce) 2015.

80 Vgl. Hye, Auf den Spuren (wie Anm. 76) 225 f.
81 Arnold, Die Urkunden (wie Anm. 12) Nr. 683.
82 TUB (wie Anm. 4) I/2, Nr. 674; Arnold, Die Urkunden (wie Anm. 12) Nr. 22.
83 TUB (wie Anm. 4) I/2, Nr. 747; Arnold, Die Urkunden (wie Anm. 12) Nr. 49. Vgl. Hye, Auf 

den Spuren (wie Anm. 76) 311 f., 269−285; Curzel, Le pievi trentine (wie Anm. 3) 56, 235 f.; 
Filotico, Le origini del Baliato di Bolzano (wie Anm. 79) 74 f., 91 f.
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Anstalt wurde 1202,75 die zweite 1237 dem Deutschen Orden über tragen.76 In beiden 
Fällen handelte es sich um Neugründungen,77 die mehr oder weniger von Anfang an 
vom Bistum diesem Orden übergeben wurden. Diese Schenkungen erfolgten in einer 
Zeit besonderer Zuwendungen an diesen Ritterorden, dessen Besitz sich „an der Etsch 
und im Gebirge“ in jenen Jahrzehnten dermaßen erweitern sollte,78 dass es bereits um 
die Mitte des 13. Jahrhunderts zur Errichtung einer entsprechenden Ballei mit Sitz im 
erwähnten Spital an der Eisackbrücke bei Bozen kam.79 Die Schenkung des Patronats-
rechts über die Pfarrei Wangen durch Adalbero von Wangen – um nur die Erwerbun-
gen zu nennen, die das Trienter Diözesangebiet betrafen – erfolgte 1229,80 jene über 
die beiden Kapellen von St. Peter und St. Magdalena bei Eppan durch Ulrich III. von 
Taufers im Jahre 1269.81 Bereits auf 1215 datiert hingegen die Schenkung der Kapelle 
St. Margarethe in Lana (und jene der Kirche von Tschars im Vinschgau im Churer 
Bistumsgebiet) durch Kaiser Friedrich II.,82 der dem Deutschen Orden 1219 auch die 
Pfarrkirche von Sankt Leonhard in Passeier schenkte.83 Der Beweggrund für solche 
Stiftungen an den Deutschen Orden ist in der Religiosität zu suchen, die mit dem 
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84 Vgl. Cinzio Violante, „Chiesa feudale“ e riforme in Occidente (secc. X–XII). Introduzione a un 
tema storiografico (Centro Italiano di studi sull’alto medioevo, Studi 9), Spoleto 1999, 85. Zum 
Geist der religiösen Ritterorden siehe zuletzt Benedetto Vetere, L’ideologia degli Ordini religioso-
militari (Templari e Cavalieri Teutonici), in: L’Ordine teutonico nel Mediterraneo. Atti del con-
vegno internazionale di studio, Torre Alemanna (Cerignola), Mesagne, Lecce, 16−18 ottobre 2003, 
hg. von Hubert Houben, Galatina 2004, 33−52.

85 Vgl. Rogger, Monumenta liturgica (wie Anm. 14) 63 f., 78.
86 Dietmar stiftete vor dem Antritt seiner Pilgerreise einen Hof in Eppan-Pasquay an das Chorherren-

stift St. Michael an der Etsch. Vgl. Hannes Obermair / Martin Bitschnau, Die Traditionsnotizen 
des Augustinerchorherrenstiftes St. Michael a. d. Etsch (San Michele all’Adige). Vorarbeiten zum 
Tiroler Urkundenbuch, in: MIÖG 105 (1997) 263–329, hier 306 f., Nr. 1. 

87 Zur Teilnahme der beiden Grafen von Flavon und von Eppan an diesem Kreuzzug vgl. Regine 
Leipold / Peter Styra, Zur Ikonographie der romanischen Wandmalerei der Burgkapelle von 
Hocheppan und ihre Bezüge zu Graf Ulrich III. von Eppan, in: Der Schlern 71 (1997) 619–629, 
hier 624 f.; Helmut Stampfer / Thomas Steppan, Die Burgkapelle von Hocheppan, Bozen 1998, 
55; Walter Landi, Quia eorum antecessores fundaverunt dictum monasterium. Familiengeschichte 
und Genealogie der Grafen von Flavon (11.–14. Jahrhundert), in: Tiroler Heimat 76 (2012) 
141−275, hier 192.

88 Landi, Quia eorum antecessores (wie Anm. 87) 192.
89 Zur Präsenz dieser Vertreter der Trienter Hochstiftsvasallität im Heiligen Land anlässlich des Fünf-

ten Kreuzzuges siehe Walter Landi, Die Edelfreien von Enn. Mit einem Urkundenanhang, in: Mon-
tan, herausgegeben von der Schützenkompanie Montan, Auer 2003, 157−272, hier 166.

90 Vigilio Zanolini, Spigolature d’archivio, in: Programma del Ginnasio privato principesco vesco-
vile di Trento per l’anno scolastico 1904–05, Trento 1905, 5‒16, bes. 13: … In primis relinquo 
domum meam muratam in Tridento, que condam fuit Petri et quam ab eo emi integraliter, pro reme-
dio anime mee meorumque peccatorum Hospitali sancte Marie virginis Teutonicorum terciam partem, 
aliam terciam partem Hospitali sancti Johannis batiste, aliam terciam partem militibus Christi, videlicet 
T emplaris. Vgl. TUB (wie Anm. 4) I/2, Nr. 900; Emanuele Curzel, I documenti del capitolo della 
cattedrale di Trento. Regesti, 1147−1303 (Rerum tridentinarum fontes VI), Trento 2000, Nr. 85. 
Die Drittel des Hauses werden bereits 1231 von den Templern und 1233 von den Johannitern an 
einen Schwiegersohn des Peter, nämlich an Purcardino von Cagnò, verkauft. Vgl. Zanolini, Spi-
gola ture d’archivio (wie oben) 11 (mit den dort angeführten Belegen).

91 TUB (wie Anm. 4) I/2, Nr. 842. Für eine Geschichte ihres Geschlechts vgl. Bettotti, La nobiltà 
trentina (wie Anm. 37) 506−510, sowie Landi, Haderburg (wie Anm. 49) 14−24.
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Geist der Kreuzzüge zusammenhing.84 Spätestens seit der Teilnahme von Bischof Alt-
mann am Zweiten Kreuzzug (1147–1149) und jener des Bischofs Friedrich von Wan-
gen am Fünften Kreuzzug (1217–1221)85 waren auch im Trienter Hochstiftsgebiet 
Trienter milites in Kontakt mit dem Heiligen Land gekommen. Bereits Dietmar von 
Eppan, einer der prominentesten Vertreter der Trienter Ministerialität, war 1174/77 
ins Heilige Land gezogen.86 Ulrich III. von Eppan und Wilhelm I. von Flavon nahmen 
am glücklosen Kreuzzug Heinrichs VI. von 1197 teil;87 der Flavoner wahrscheinlich 
auch am Vierten Kreuzzug (1202–1204).88 Der Graf von Eppan sollte hingegen 1217 
zusammen mit Albert III. von Tirol, Nikolaus I. und Heinrich II. von Enn erneut das 
Kreuz nehmen, an der Belagerung von Damiette teilnehmen und den Tod Bischof 
Friedrichs in Akkon miterleben.89 Dementsprechend stifteten Angehörige von Trienter 
Adelsgeschlechtern mit einem gewissen Eifer an die Ritterorden, welche die Heiligen 
Stätten behüteten, und zwar nicht nur an den Deutschen Orden. Dabei sei an den 
bischöflichen Vicedominus Peter von Malosco erinnert, der in seinem Testament nicht 
nur diesen bedachte, sondern auch die Johanniter und die Templer,90 sowie an die 
Edelfreie Agnes von Salurn, die Gemahlin des oben genannten Nikolaus I. von Enn, 
die 1224 als Letzte ihres Geschlechts verstarb.91 Für ihr Seelenheil ordnete sie in ihrem 
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92 Alain Demurger, Die Templer. Aufstieg und Untergang 1118−1314, München 1992, 78 f.
93 Ebd. 93.
94 Bereits Justinian Ladurner, Gab es je Templer und Ansitze derselben in Tirol? In: Archiv für 

Geschichte und Alterthumskunde Tirols 3 (1866) 311−322, hat alle Legenden und Spekulatio-
nen der romantischen Historiographie verworfen und quellenkritisch widerlegt, die die Templer 
an mehreren Orten im Etschtal lokalisieren wollten, angefangen von mehreren Hospizen, die oben 
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Testament zahlreiche Legate an. Dabei 
bedachte sie nicht nur die Kathedrale 
des Hl. Vigilius und das Hospital Santa 
Croce in Trient, die Kirche St. Florian 
bei Laag, die Hospize San Nicolò und 
San Martino bei Trient, die Andreas-
kirche in Salurn, das Chorherrenstift 
St. Michael an der Etsch, die Bauhütte 
der Johanneskirche in Cembra sowie die 
Pfarrkirche Santa Maria und die Kapelle 
San Pietro in derselben Ortschaft. Agnes 
stiftete auch dem Ritter- und Hospital-
orden vom Hl. Johannes zu Jerusalem 
und ebenfalls jenem der Templer. Es sei  
dahingestellt, ob beide Testierenden, so- 
wohl Agnes als auch Peter, einer der von 
Templern abhängigen con frater ni tates 
angehörten, deren Mitglieder letztend-
lich nur zur Schenkung von Gebrauchs-
gütern (Waffen, Pferden u. ä.) und Sons-
tigem verpflichtet waren, entweder bei 
Eintritt in die Bruderschaft oder eben 
ad mortem oder auch durch regel mäßige 
Spenden von Almosen und Gütern auf 
Lebenszeit.92 Wenn man aufgrund die-
ser confraternitates auch im Etschland 
eine Präsenz der Miliz annimmt, muss 
man sich mit der Frage nach der mög-
lichen Existenz einer Niederlassung 
dieses Ordens (Häuser, Landgüter oder 
Komtureien) auseinandersetzen, dies vor 
allem an den bedeutendsten Straßenrou-
ten, wo sich solche Anwesen im regel-
mäßigen Abstand eines Tagesmarsches 
verteilten. Eine solche Präsenz der Temp-
ler an den Wegen, die von den Alpenpäs-
sen nach Genua oder Venedig führten, 
ist nämlich gesichert.93 Nur im Etschtal 
lässt sich keine Niederlassung von ihnen 
ausmachen,94 bis auf eine einzige, uns 

Abb. 2: Friedrich von Wangen in einer Minia tur 
des sogenannten Codex Wangianus, eines von ihm 
1208 angelegten Kartulars des Trientner Hoch-
stifts. Der thronende Bischof sitzt auf einem Fal-
distorium und trägt das Schwert und das Pasto-
rale als Insignien seiner weltlichen und geistlichen 
Funktionen. Auf der weißen Kasula erkennt man 
das rote Kreuz, das ihn als Kreuz ritter ausweist. Als 
solcher starb er am 6. November 1218 in Akkon 
und wurde in der dortigen Kirche des Deutschen 
Ordens begraben. AStTn, APV, Codex Wangia-
nus Minor, fol. 59v.
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im Text angeführt wurden, wie z. B. Sant’Ilario – zu der Legende dazu vgl. Rosati, La lebbra (wie 
Anm. 64) 55 f., 66−68 – und Campiglio – dazu Pedrini, L’ospizio (wie Anm. 22) 173 –, abermals 
unter der irrigen Annahme, dass die Templer sich um Kranke und Pilger gekümmert hätten, obwohl 
es sich bekanntlich um keinen Spitalsorden handelte.

95 Bozen, Südtiroler Landesarchiv (SüdTLA), Archiv Welsperg-Spaur, Nr. 310 [A] (1327-X-14): … 
in plebe de Egna supra et yuxta villam de Sancta Maria in loco dicto ad Templum, in domo nobilium 
virorum dominorum Federici militis et Odorici fratrum quondam potentis militis domini Odorici de 
Coredo. Unter den ehemaligen Häusern und Kirchen der Templer im angrenzenden Venetien sei 
insbesondere auf die Kirche von Santa Maria bei Ormelle (Treviso) hingewiesen, am ehemaligen 
Verbindungsweg zwischen Trient und Aquileia. Der Besitz dieser Kirche und des dazugehörenden 
domus durch die Templer verlieh sogar der in unmittelbarer Nähe dieser ehemaligen Kommende 
entstandenen Dorfsiedlung den Namen Tempio, nämlich jenem Ortsteil der Gemeinde Ormelle, 
der bereits 1178 und 1304 unter solchem Namen (ad Templum, Templum de Campanea) erwähnt 
wird. Selbst nach dem Übergang dieses Besitzes an die Johanniter blieb die Kirche als Santa Maria 
ad Templum bekannt. Gianpaolo Cagnin, Templari e Giovanniti in territorio trevigiano (secoli XII–
XIV), Treviso 1992. Dazu möge man auch an die Kirche Santa Maria del Tempio in Sutri (Viterbo) 
oder an jene von Santa Maria del Tempio in Ferrara, an Santa Maria del Tempio in Bologna und an 
Santa Maria del Tempio in Casale Monferrato (Alessandria) denken. Auch in diesen Fällen über-
lebte die ehemalige Bezeichnung die Auflösung des Templerordens. Zum Templerorden in Oberita-
lien siehe Elena Bellomo, La milizia del Tempio in Italia settentrionale, in: Giancarlo Andenna / 
Cosimo Damiano Fonseca / Elisabetta Filippini, I Templari. Grandezza e caduta della ‘Militia 
Christi’, Milano 2016, 65–75 (mit der dort angeführten Literatur).

96 Siehe unsere Ausführungen im Tiroler Burgenbuch: Walter Landi / Magdalena Hörmann-Wein-
gartner, Caldiff, in: Tiroler Burgenbuch, Bd. 10: Südtiroler Unterland und Überetsch, hg. von 
Magdalena Hörmann-Weingartner, Bozen/Innsbruck/Wien 2011, 363–386, hier 364 f.

97 Caldiffer Urbar aus dem Jahr 1420: Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (TLMF), 
FB 32056, fol. 2v–3r. Vgl. Landi/Hörmann-Weingartner, Caldiff (wie Anm. 96) 385 Anm. 29; 
Walter Landi, Miles nobilis et honestus. Ulrico I di Coredo e i castellani di Valer prima degli Spaur, 
in: Castel Valer e i conti Spaur, hg. von Roberto Pancheri, Trento 2012, 88–131, hier 102.

98 Vgl. Landi, Die Edelfreien von Enn (wie Anm. 89) 167. Dieser Tempelhof stellt zwar die einzige 
Spur einer Niederlassung der Templer in der Diözese Trient dar, jedoch ist dieser Hinweis aus-
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bislang unbekannte Ausnahme, die uns gerade in jenes Gebiet führt, in das Agnes 
von Salurn eingeheiratet hatte und wo einst ein wichtiger Handelsweg abzweigte, 
der über das Fleimstal und den Rolle-Pass ins Primör und die Valsugana führte und 
von dort nach Feltre und weiter nach Venedig. Im Jahr 1327, also nur wenige Jahre 
nach der Aufhebung des Templerordens (1312), wird nämlich eine domus … in loco 
dicto ad Templum und zwar in plebe de Egna supra et yuxta villam de Sancta Maria 
urkundlich erwähnt: Diese domus ist wegen seiner auffälligen Bezeichnung in der Tat 
als ehemaliger Besitz der Templer zu interpretieren, und zwar in eindeutiger Analogie 
zu anderen den Templern gehörenden Häusern (domus, mansiones) und Kirchen in 
angrenzenden Regionen, die selbst nach der Auflösung dieses Ordens weiterhin durch 
das Epitethon ad Templum bezeichnet wurden.95 Im besonderen Fall handelt es sich 
wohl um den noch bestehenden Tempelhof in der Vill (bei Neumarkt a. d. Etsch), 
dessen Name sich in die besagte Namenstradition einreiht und in dessen Umfeld  
sich auch einige der ältesten Besitzungen der Edelfreien von Enn konzentrierten, in 
deren Geschlecht genannte Agnes eingeheiratet hatte.96 Dass der dortige Tempel hof 
ursprünglich der vormals ennischen Burg Caldiff zinspflichtig war, wie 1420 aus-
drücklich überliefert,97 legt zusätzlich die Vermutung sehr nahe, dass es sich im Falle 
dieser Niederlassung der Templer um einen Hof handelte, der ihnen von den Edel-
freien von Enn gestiftet worden war – vielleicht gerade von Nikolaus I. und Hein-
rich II., jenem Brüderpaar, das am Fünften Kreuzzug teilgenommen hatte.98
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reichend, um die Aussage von Ladurner, Gab es je Templer (wie Anm. 94) zu relativieren, wonach 
die Templer nie in der Region Fuß gefasst haben. Die Aussagen und die Schlussfolgerung desselben 
Autors bezüglich anderer Spitäler und Kirchen, die von der älteren Historiographie, besonders im 
18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, diesem Orden zugeschrieben wurden, sind aller-
dings zu teilen. Das gilt auch für seine Argumente bezüglich des Testaments des Peter von Malosco, 
wonach die Schenkung zugunsten des Priorats in Venedig darauf schließen lasse, dass es im Trienter 
Gebiet in der Zeit keine eigene Kommende gab. Vgl. Ladurner, Gab es je Templer (wie Anm. 94) 
315−317. Das kann allerdings das Bestehen von weiteren Besitzungen desselben Ordens nicht aus-
schließen; umso mehr, als dieses Testament nur deswegen auf uns gekommen ist, weil es sich um 
Güter handelte, die damals das Templer-Priorat zu Venedig und jenes der Johanniter an Purcardno 
von Cagnò verkauften, der sie dann dem Hochstift Trient abtrat. Zanolini, Spigolature d’archivio 
(wie oben) 11; vgl. Anm. 90, 103. Auch die Veräußerung muss nicht ein Desinteresse der Templer 
an der gesamten Region bedeuten: Das Haus von Peter von Malosco war ja zu einem Drittel an den 
Deutschen Orden, zum anderen an die Johanniter, zum letzten an die Templer vermacht worden. 
Den Grund für den Verkauf bildete hier wohl eher die Dreiteilung des Gebäudes.

 99 Vgl. Curzel, Storia della Chiesa (wie Anm. 3) 59.
100 TUB (wie Anm. 4) I/2, Nr. 903*, 904 (… quod idem comes … ecclesiam seu hospitale sancti Medardi 

dederat hospitallariis sancti Johannis Ierosolimitanis). Vgl. Mühlberger, Die Kultur des Reisens (wie 
Anm. 22) 87; Schneider, Die Hospitäler (wie Anm. 21) 74.

101 Siehe dazu David Fliri, Ein Urkundenfund für das Johanniterspital St. Johann in Taufers im Müns-
tertal, in: Tiroler Heimat 79 (2015) 7−24, samt der dort zusammengestellten Literatur.

102 Vgl. Fliri, Ein Urkundenfund (wie Anm. 101) 9 Anm. 11.
103 Das beweist der Umstand, dass das Drittel des Hauses, das 1228 von Peter von Malosco den Johan-

nitern vermacht worden war (vgl. Anm. 90), von diesen 1233 an Peters Schwiegersohn Purcardino 
von Cagnò durch Gugliemo da Voltabio, Großprior der Johanniter für die Lombardei und die Mark 
Verona (frater Wilielmus de Wiltabio prior in Veneciis domorum sancti Iohannis Baptiste de Ultra-
mare de Marchia et partim de Lombardia), verkauft wurde. ASTn, APV, Sezione latina, c. 21, n. 4. 
Vgl. Zanolini, Spigolature d’archivio (wie Anm. 90) 11; P. Giuseppe Ippoliti / P. Angelo Maria 
Zatelli, Archivi Principatus Tridentini Regesta, sectio latina (1027–1777). Edizione a cura dei PP. 
Frumenzio Ghetta e Remo Stenico, 2 Bde, Trento 2001, I, 421.

104 Ein erster Johanniter aus dem Etschtal bzw. aus dem Trienter Diözesangebiet scheint Christoph 
Sigmund Römer († 1571) aus Bozen gewesen zu sein. Dieser legte seine Profess allerdings nicht im 
Großpriorat von Venedig ab, sondern in Wien, und er war nicht in der Region aktiv, sondern war 
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Von der Präsenz der Johanniter im Hochmittelalter innerhalb der Diözesangren-
zen Trients sind noch weniger Spuren geblieben als von den Templern bzw. ist nichts 
Weiteres bekannt als die Erwähnung in den Testamenten der Agnes von Salurn und 
des Peter von Malosco. Noch auffälliger ist dieser Umstand im Vergleich zum angren-
zenden und bereits zum Bistum Chur zählenden Vinschgau,99 wo dieser Orden über 
zwei Spitäler verfügte, die auf Stiftungen von Graf Albert III. von Tirol zurückgingen, 
nämlich über das Spital zum Hl. Medardus in Tarsch, das ihnen vor 1228 anver- 
traut worden war,100 und über jenes von St. Johann in Münstertal, das derselbe 
Graf im Juli 1218 vor den Mauern von Damiette gestiftet hatte.101 Die Tatsache, dass 
beide Spitäler im Vinschgau zum Johanniter-Großpriorat in Venedig gehörten,102 
das von Anfang an auch für das Gebiet des Hochstiftes Trient zuständig war,103 legt 
jedoch sehr nahe, dass auch das trentinische Etschtal und die Valsugana, die immer-
hin nach Venedig führte, für den Orden von Interesse gewesen sein mussten und  
dass neben dem dritten Teil des Hauses des Peter von Malosco in der Stadt Trient 
wohl weitere Besitzungen der Johanniter vorhanden waren. Spuren möglicher Häuser 
und weiterer Legate an diesen Orden im 13. Jahrhunderts sind aber nicht auszu-
machen. Nicht umsonst werden auch die ersten Ritter dieses Ordens auf Trienter 
Diözesangebiet erst einige Jahrhunderte später bezeugt.104 Von allen anderen Ritter-
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Komtur in Mailberg (Niederösterreich). Nach Modesto Fenzo, Indice generale di tutte le famiglie 
nobili provate nel sacro ordine gerosolimitano come cavalieri militi di giustizia nel venerando Gran 
Priorato di Venezia … eseguito dal nobile signor Pietro Prezzatto pubblico notaro di Venezia e can-
celliere del venerando Gran Priorato di Venezia, Venezia 1783, der die Johanniter bzw. Malteser des 
Großpriorats der Lombardei und von Venedig ab 1451 aufzählt, sind Trentiner und Tiroler erst ab 
1613 unter den neu aufgenommenen Rittern jenes Großpriorats auszumachen (als Allererster ein 
Spross der Familie Frizzi aus Rovereto).

105 Sante Bortolami, Esiste un monachesimo (wie Anm. 52) 29. Zum Deutschen Orden in Oberitalien 
und besonders in Padua siehe auch Piotr Cierzniakowski, L’Ordine Teutonico nell’Italia settentrio-
nale, in: L’Ordine teutonico nel Mediterraneo (wie Anm. 84) 217–235, hier 218−221, 225 f.

106 Landi, Quia eorum antecessores (wie Anm. 87) 261−264, 268−270.
107 Christine Roilo (Hg.), Das Registrum Goswins von Marienberg (Veröffentlichungen des Südtiroler 

Landesarchivs 5), Innsbruck 1996, 116−119.
108 Vgl. Mühlberger, Die Kultur des Reisens (wie Anm. 22) 60 f.
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orden sind – dank der besseren Quellenlage und der stärkeren Präsenz innerhalb der 
Diözese – wiederum die Ritterbrüder des Deutschen Ordens die ersten Ordensritter 
aus dem Trienter Raum, die man namentlich festmachen kann: allen voran einige, auf 
deren Existenz bereits Sante Bortolami hingewiesen hat, nämlich ein gewisser Henri-
cus de Tridento, der bereits 1254 als preceptor fratrum Alemannorum de Padua bezeugt 
ist, sowie ein frater Corradus de Bolçano, der 1271 in derselben Stadt belegt ist.105 
Nur wenige Jahrzehnte später finden wir mehrere Mitglieder der Grafen von Flavon, 
die diesem Orden angehörten, namentlich Rambert (1269–1317; † 1333), Berthold 
(1302–1344; † vor 1351) und Philipp (1302–1351; † vor 1356).106

4. Wallfahrten und Wallfahrtsorte

Nicht nur die Kreuzzüge boten im Hochmittelalter Anlass zur Wallfahrt. Die neue 
Mobilität, die im Lauf des 11. Jahrhunderts dank der Entwicklung des Handels und 
der Erschließung neuer Handelswege einsetzte, formte einen neuen Kontext, in dem 
sich die Menschen damals bewegten. Die Größenordung des nun verstärkt einset-
zenden Pilgerwesens ist nicht zu unterschätzen, denn quer durch alle Stände und 
unabhängig vom Bildungsgrad begaben sich viele auf eine Wallfahrt, und es taten dies 
nicht nur Männer. Ein Drittel der Wallfahrer waren Frauen, was letztendlich auch die 
gemischten Gemeinschaften an den oben erwähnten Straßenhospizen erklärt. Das 
wohl berühmteste Beispiel aus dem weiteren Untersuchungsraum (zwar aus der Chu-
rer Diözese, aber immerhin aus einem Gebiet unter der Oberlehensherrschaft der 
Trienter Bischöfe) stellt wohl die Edelfreie Uta von Tarasp dar, die Frau des Kreuz-
fahrers Ulrich III. († 1177), des Stifters der Benediktinerabtei Marienberg. Uta zog 
in monastico habitu zum Heiligen Grab nach Jerusalem und verstarb in der Ferne. 
Ihre dort erworbenen Schätze wurden von einer treuen Gefährtin namens Berntrudis 
(† 1163) heimgebracht. Für diese erbaute Ulrich eine Klause, wo sie sich dem reli-
giösen Leben weihte.107

Die Beweggründe für eine Wallfahrt konnten vielfältig sein, etwa die Einlösung 
eines Gelübdes, der Dank für eine Genesung oder für den glücklichen Ausgang einer 
Sache. Mancher Kranke setzte seine Hoffnung auf ein Wunder, das Gott an einem hei-
ligen Ort wirken könnte.108 Die Wallfahrten führten den mittelalterlichen Menschen 
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109 Violante, „Chiesa feudale“ (wie Anm. 84) 81; Azzara/Rapetti, La Chiesa nel Medioevo (wie 
Anm. 46) 232−235.

110 Voltelini, Beiträge zur Geschichte Tirols (wie Anm. 1) 167. Vgl. Curzel/Varanini, Santuari d’Italia 
(wie Anm. 70) 21. Rogger, Monumenta liturgica (wie Anm. 14) 79 sowie die gesamte Trienter und 
Tiroler Historiographie möchte diesen Bischof lieber mit einem Spross eines Ministerialgeschlechts 
der Edelfreien von Wangen identifizieren, deren Sitz auf der Burg Rafenstein bei Bozen war. Unüber-
sehbar ist aber das Aufscheinen des Leitnamens Albert bei den schwäbischen Ravensteinern sowie ihre 
Verwandtschaft mit Kaiser Friedrich II., was seine Einsetzung als Trienter Bischof plausibel macht. 
Dahingehend äußert sich bereits der von der Trienter und Tiroler Historiographie diesbezüglich igno-
rierte Heinz Bühler, Adel, Klöster und Burgherren im alten Herzogtum Schwaben. Gesammelte 
Aufsätze, hg. von Walter Ziegler, Weissenhorn 1997, 351, 392 f., 744 f., 1059, 1061.

111 Vgl. Oswald Redlich (Hg.), Die Traditionsbücher des Hochstiftes Brixen vom 10. bis in das 
14. Jahrhundert (Acta Tirolensia 1), Innsbruck 1886, Nr. 499, 515. Dazu Franz-Heinz Hye, Tirol 
und die Pilgerfahrt nach Santiago de Compostela, in: Europäische Wege der Santiago-Pilgerfahrt, 
hg. von Robert Plötz (Jakobus-Studien 2), Tübingen 1990, 131−142, hier 131 f. Nachklänge des 
Jakobus-Kultes in der (alten) Diözese Trient lassen sich spätestens ab der ersten Hälfte des 13. Jahr-
hunderts aufspüren. Jakobuskirchen findet man etwa in Unterau bei Bozen (dem heutigen St. Jakob 
bei Leifers), in Gries bei Bozen (St. Jakob in Pradatsch und St. Jakob in Sand), Tramin (St. Jakob 
in Kastellatz), in Caldes, bei Irone in den Judikarien, bei Riva. Die Tradition der Pilgerfahrt nach 
Santiago bestand im heutigen Trentino das ganze Mittelalter hindurch.

112 Die entsprechende Urkunde fehlt in TUB (wie Anm. 4) I/2. Edition bei Fliri, Ein Urkundenfund 
(wie Anm. 101) 14−17. Die Herren von Reichenberg schenkten bereits 1219/26 einen Hof in 
Graun an den Deutschen Orden. Arnold, Die Urkunden (wie Anm. 12) Nr. 357 – fehlt in TUB 
(wie Anm. 4) I/2. Vgl. Fliri, Ein Urkundenfund (wie Anm. 101) 23 f.

113 Ekkart Sauser, Heinrich von Bozen, in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL), 
Bd. 14, Bautz/Herzberg 1998, Sp. 1080–1082. Vgl. Curzel/Varanini, Santuari d’Italia (wie 
Anm. 70) 21.

114 Leo Santifaller, Urkunden und Forschungen zur Geschichte des Trientner Domkapitels, Bd. I: 
Urkunden zur Geschichte des Trientner Domkapitels 1147−1500 (Veröffentlichungen des Instituts 
für Österreichische Geschichtsforschung 6), Wien 1948, Nr. 24 (… et hospitali sancto Spiritui XX 
sol. et hospitali Altipassi XX sol.). Schneider, Die Hospitäler (wie Anm. 21) 76, sucht irrigerweise 
beide Spitäler in Trient. Zu Abelinus vgl. Emanuele Curzel, I canonici e il Capitolo della catte-
drale di Trento dal XII al XV secolo (Pubblicazioni dell’Istituto di scienze religiose in Trento, Serie 
maior VIII), Bologna 2001, 453.
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nicht nur nach Jerusalem und ins Heilige Land, sondern auch und vor allem nach 
Rom und nach Santiago de Compostela.109 Diese Stätten waren auch klassische Ziele 
für Pilger aus der Diözese Trient. Der Nachfolger Bischof Friedrichs, der Schwabe 
Adalpret von Ravenstein (1218−1223), zog wohl im letzten Jahr seines Episkopats 
nach Santiago de Compostela (ad Sanctum Jacobum).110 Dass dies auch für andere 
Pilger seiner Diözese anzunehmen ist, dafür bürgen Quellen für die angrenzende 
Diözese Brixen, wo solche Pilgerreisen bereits in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhun-
derts bezeugt sind.111 Auch aus dem churischen Vinschgau sind Pilgerreisen nach 
Santiago bezeugt, wie im Falle des zur Stiftsvasallität von Chur gehörenden Hugo von 
Reichenberg, der um 1240/50, adeo visitatus volendo limina reliquias et domum sancti 
Jakobi apostoli de Galitia, eine bereits 1231 an das Johanniterspital im Münstertal 
getätigte Schenkung bestätigte.112 Nach Rom wallfahrte hingegen der Selige Heinrich 
von Bozen († 1314), der sich dann im Jahr 1300 auf dem Rückweg in den Norden 
in Treviso niederließ.113 Bereits 1230 hatte der Trienter Domherr Abelinus jeweils 
20 Pfennige den beiden berühmtesten und größten Pilgerherbergen an der Via Fran-
cigena hinterlassen, nämlich dem Spital von Santo Spirito in Sassia (Rom) und dem 
1070 gegründeten Spital von San Giacomo di Altopascio (Toskana).114
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Abb. 3: Der Wallfahrtsort San Romedio auf dem Nonsberg, Aufnahme Anfang des 20. Jahrhunderts. 
Trento, Soprintendenza per i Beni storico-artistici, librari e archivistici.
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115 Bereits Emanuele Curzel hat in Bezug auf diese Thematik diese beiden Testamente hervorgehoben, 
vgl. Curzel/Varanini, Santuari d’Italia (wie Anm. 70) 21.

116 Siehe dazu nun Curzel/Varanini, Santuari d’Italia (wie Anm. 70) 214−217, mit der dort angeführ-
ten Literatur.

117 Vgl. Curzel, Chiese trentine (wie Anm. 7) 129.
118 Zur Funktion der Trienter Kathedrale als Wallfahrtskirche vgl. Emanuele Curzel, Dal luogo di 

devozione al santuario. Per una storia dei santuari trentini, in: Per una storia dei santuari cristiani 
d’Italia: approcci regionali, hg. von Giorgio Cracco, Bologna 2002, 157–172, hier 157, 160; Cur-
zel/Varanini, Santuari d’Italia (wie Anm. 70) 19, 233−235.

119 Rogger, Monumenta liturgica (wie Anm. 14) 68. Vgl. Curzel, Dal luogo di devozione (wie 
Anm. 118) 160 f.; Curzel, Chiese trentine (wie Anm. 7) 127−129.

120 Vgl. Curzel, Dal luogo di devozione (wie Anm. 118) 161 f.
121 Zu dieser Frage vgl. Jenal, Die geistlichen Gemeinschaften (wie Anm. 21) 309−311; Bortolami, 

Esiste un monachesimo (wie Anm. 52) 14−18; Curzel, Chiese trentine (wie Anm. 7) 346.
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1324 vermachte ein gewisser Contolino, Wirt am Trienter Domplatz, testamen-
tarisch Güter an das Kloster von Santa Maria in Roncesvalles (Navarra), an jenes von 
Saint’Antoine in Vienne (Provence), weiters an jenes von San Giacomo di Altopascio 
und an jenes von Santo Spirito in Rom sowie an das Passagium de Ultramare und 
an das Spital zum Heiligen Geist in Jerusalem. Sein Enkel Concio bestimmte 1348, 
während der ersten Pestwelle, dass an seiner Stelle ein geeigneter Mann auf den Weg 
nach Santiago geschickt werden sollte.115

Innerhalb der Trienter Diözesangrenzen war besonders die Wallfahrtskirche des 
Heiligen Romedius beliebt,116 die in der Region das wichtigste Ziel für fromme Stif-
tungen darstellte. Bereits seit dem 11. Jahrhundert war an sie eine eigene Bruderschaft 
gebunden, die für die Erhaltung des Kirchengebäudes zuständig war.117 Dazu kam die 
Grabstätte des Heiligen Vigilius in Trient, nämlich der ihm geweihte Dom neben 
der städtischen Bischofspfalz außerhalb des ehemaligen Stadtgebietes römischer Zeit. 
Hier hatte 397 Vigilius selbst die Überreste der drei Nonsberger Märtyrer Martyrius, 
Alexander und Sisinius bestattet.118 Im Laufe des 12. Jahrhunderts waren das Reli-
quiendepositum der Trienter Kathedrale und somit ihre Attraktivität als Wallfahrts-
kirche noch gestiegen, nachdem unter Bischof Altmann die sterblichen Überreste der 
Heiligen Maxentia von Maiano im Sarcatal hierher transferiert worden waren und in 
derselben Kirche auch die Leiche des 1172 von seinen Vasallen ermordeten Bischofs 
Adelpret beigesetzt wurde, der von Anfang an von der Trienter Kirche als Märtyrer 
verehrt wurde.119 Erst im Spätmittelalter kamen weitere Stätten hinzu, meistens Ein-
siedeleien und sonstige Anstalten, wie einige der oben genannten Spitalskirchen.120

5. Das zönobitische Leben augustinischer 
und benediktinischer Prägung

Spärlicher als in anderen Diözesen fließen die Angaben über reguläre Klostergemein-
schaften in früh- und hochmittelalterlicher Zeit, sodass bereits die Frage gestellt 
wurde, ob es berechtigt sei, von einem autochthonen zönobitischen Leben in der 
Diözese Trient zu sprechen.121 Die erste von direkten Quellen bezeugte Stiftung auf 
Trienter Gebiet datiert nämlich erst von 1145. Damals kam es zur Gründung des 
Augustinerchorherrenstiftes von St. Michael an der Etsch, nur wenige Kilometer 
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122 TUB (wie Anm. 4) I/1, Nr. 221. Dazu Jenal, Die geistlichen Gemeinschaften (wie Anm. 21) 
359−366; Obermair/Bitschnau, Die Traditionsnotizen (wie Anm. 86); Hannes Obermair, Das 
Augustiner-Chorherrenstift St. Michael an der Etsch, in: Dom- und Kollegiatstifte (wie Anm. 47) 
253−272, hier 254 f.

123 Vgl. Rando, Vescovo e istituzioni (wie Anm. 1) 17; Obermair/Bitschnau, Die Traditionsnotizen 
(wie Anm. 86) 265−269.

124 Curzel/Gentilini/Varanini, Le pergamene (wie Anm. 59) Nr. I.1. Vgl. Laura Dal Prà, In margine 
alle origini delle abbazie di Vallalta e di San Lorenzo di Trento, in: La regione Trentino-Alto Adige 
nel Medio Evo (wie Anm. 1) Bd. 1, 107−109; Jenal, Die geistlichen Gemeinschaften (wie Anm. 21) 
342−344; Stenico, Monasteri, conventi (wie Anm. 68) 15, 18 f. Dass ausgerechnet die Benediktiner 
von Vallalta mit der Neubesiedlung der damals wohl leer stehenden Klosteranlage beauftragt wurden, 
ist wiederum auf persönliche Beziehungen von Bischof Altmann zurückzu führen. Vallalta war näm-
lich eine Gründung von Bischof Gregorius von Bergamo (1135−1146), der vor seiner Bischofswahl 
Benediktinermönch gewesen war, wahrscheinlich vom Kloster Santa Maria in Organo in Verona, das 
dem Patriarchen von Aquileia direkt unterstand. Letzterer war seinerseits mit Besitzungen im Gebiet 
von Bergamo reich ausgestattet und Santa Maria in Organo besaß bereits seit dem 9. Jahrhundert 
Güter im Trienter Gebiet – vgl. Carlo Cipolla, Antichi possessi del monastero veronese di S. Maria 
in Organo nel Trentino, in: Archivio storico per Trieste, l’Istria e il Trentino 1 (1881–1882) 274−299 
– wie auch in Nago-Torbole, wo sich die Kirche Sant’Andrea befand, deren Besitz durch San Lorenzo 
von Papst Lucius III. bestätigt wurde. Santifaller, Urkunden und Forschungen (wie Anm. 114) 
Nr. 6; Curzel/Gentilini/Varanini, Le pergamene (wie Anm. 59) Nr. 7. Vgl. Jenal, Die geistlichen 
Gemeinschaften (wie Anm. 21) 344; Rando, Vescovo e istituzioni (wie Anm. 1) 18. Als Mutter-
kloster von Vallalta und deren Filiation von San Lorenzo vor Trient ist somit Santa Maria in Organo 
anzunehmen. Für einen solchen Zusammenhang siehe auch Arveno Sala / Giuseppe Spinelli, La 
soggezione dell’abbazia di S. Lorenzo in Trento all’abbazia di S. Benedetto di Vallalta nel quadro dei 
rapporti fra Bergamo e Trento nel Medioevo, in: Contributi alla storia della Regione Trentino-Alto 
Adige. Miscellanea di studi storici per il X anniversario della rivista „Civis“ e in onore di Luigi Mena-
pace per l’80 genetliaco (Civis, supplemento 2), Trento 1986, 59–77, hier 68−73.

125 Bartholomäus von Trient spricht von einer Gemeinschaft von sanctimoniales und zwar in der in 
seinem Epilogus wiedergegebenen Vita des hl. Laurentius: Tridenti est ecclesia martyris huius (Lau-
rentii) nomini dicata, et ab antiquis santimonialibus ad habitandum tradita: quae tandum a martyre 
fuit retenta, quamdiu vivere eis placuit in sanctitate. Idem postea a monachis vidimus adimpletum. 
Superest, ut qui nunc locum incolunt, caveant ne martyr irascatur. Vgl. Bonelli, Notizie Istorico-
critiche (wie Anm. 14) 285. Sala/Spinelli, La soggezione (wie Anm. 124) 73 f., sprechen hingegen 
von einer Kommunität von Augustinern, welche dort unmittelbar vor den Benediktinern gelebt 
hätten: Dafür fehlen aber jegliche Quellen und eine solche Annahme steht in Widerspruch zu den 
Angaben des Bartholomäus. In der Tat erwähnt die Stiftungsurkunde von 1146 lediglich ein monas-
terium Sancti Laurentii, was auch – im Einklang mit den Angaben von Bartholomäus von Trient – 
zu einem Frauen stift passt. Jedenfalls setzt die Bezeichnung sanctimoniales alle Diskussionen außer 
Kraft, die hingegen eine Präsenz von Benediktinerinnen vorzogen (zuletzt Stenico, I frati minori 
a Trento, wie Anm. 68, 9−11), denn dieser Ausdruck ist eher Kanonissen vorbehalten. Kaum im 
Widerspruch zu den Angaben von Bartholomäus – die unverständlicherweise nicht nur die oben 
genannten Erkenntnisse von Sala/Spinelli, La soggezione (wie Anm. 124), sondern auch Dal 
Prà, In margine alle origini (wie Anm. 124) 109, in Frage stellen – stehen weitere Passagen der 
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nördlich der Stadt.122 Die neue Stiftung fügte sich in die reformatorischen Bestre-
bungen Erzbischof Konrads I. von Salzburg, deren Nachwirkungen auch im Trienter 
Gebiet zu spüren waren und in deren Rahmen der selbst aus dem süddeutschen Raum 
stammende Bischof Altmann das oberösterreichische Eigenkloster Suben einige Jahre 
zuvor reformiert hatte.123 1146 übergab derselbe Bischof die Kirche von San Lorenzo 
vor Trient an die Benediktiner des nur zehn Jahre zuvor gegründeten Klosters von 
Vallalta bei Bergamo.124 Diese ersetzten ebendort eine frühere, aber in den Quellen 
kaum fassbare Klostergemeinschaft, die nach späteren Quellen des 13. Jahrhunderts 
aus einer Kommunität von sanctimoniales bestanden haben soll.125 Tatsache ist, dass 
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Stiftungsurkunde, die das Kloster a primis aedificatoribus constructum bezeichnen und dazu sagen, 
quippe cum diversi ordinis hominibus illic prius conversarentur, wobei insbesonders die letztgenannte 
Autorin darauf hinweist, sodass Carlo Longo, I domenicani a Trento e a Bolzano nel sec. XIII tra 
due mondi e due culture, in: Istituzioni monastiche medievali nelle diocesi di Trento e di Bressa-
none / Mittelalterliche Stifte und Klöster in den Diözesen Trient und Brixen, hg. von Franco Dal 
Pino / Domenico Gobbi (Civis, supplemento 12), Trento 1996, 61−86, hier 67, an eine frühere Kle-
rikergemeinschaft augustinischer Regel denkt, was aber wiederum den Aussagen von Bartholomäus 
von Trient widersprechen würde. Die einzige Lösung scheint uns die Annahme, dass San Lorenzo 
vor den Benediktinern zunächst von einer anderen, nicht mehr weiter zu eruierenden männlichen 
Klostergemeinschaft bewohnt wurde, wahrscheinlich von augustinischen Klerikern (also den ersten 
Erbauern diversi ordinis) und dann – wie Bartholomäus berichtete – von santimoniales, von denen 
die Anlage direkt an die Benediktiner überging.

126 Vgl. Curzel/Gentilini/Varanini, Le pergamene (wie Anm. 59) Nr. 3 (…in ecclesia nova Sancti 
Laurencii).

127 Siehe dazu die Ausführungen von Gianni Ciurletti / Nicoletta Pisu, S. Lorenzo, Trento, L’Adige. 
Topografia e storia. Note e considerazioni a margine delle indagini archeologiche in occasione delle 
opere di restauro (1995–1998), in: La Badia di S. Lorenzo a Trento, hg. von Andrea Grosselli, Trento 
2005, 155–181, sowie jene von Nicoletta Pisu in Brogiolo/Cavada/Ibsen/Pisu/Rapanà, Chiese (wie 
Anm. 22) I, 134−138, bes. 135.

128 Landi/Hungerbühler, Das Augustiner-Chorherrenstift Au-Gries (wie Anm. 71) 205 f.
129 Stenico, Monasteri, conventi (wie Anm. 68)15 f. Auf welche Zeit sie zurückgeht, ist schwer zu 

sagen, aber bereits Iginio Rogger hat versucht, sie auf einen gewissen Ieconias monacus Tridentine 
ecclesie, archidiaconus et canonicus apud sanctum Benedictum zurückzuführen, der zwischen 1146 und 
1160 bezeugt ist. Rogger, Monumenta liturgica (wie Anm. 14) 185, 239; vgl. dazu Curzel, I cano-
nici (wie Anm. 114) 608. Die Niederlassung infra muros befand sich mit größter Wahrscheinlichkeit 
bei der abgegangenen Kirche zum Hl. Benedikt in der Trienter Altstadt; zu ihr siehe Brogiolo/
Cavada/Ibsen/Pisu/Rapanà, Chiese (wie Anm. 22) I, 132.

130 Arnold, Die Urkunden (wie Anm. 12) Nr. 292, 293. Vgl. Walter Landi, Santa Maria Coronata, in: 
Dom- und Kollegiatstifte (wie Anm. 47) 291−296, hier 292; Landi, Quia eorum antecessores (wie 
Anm. 87) 204−205.
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ebendort, wo die Benediktiner aus Vallalta ihre neue, um 1176 bereits fertig gestellte 
Klosterkirche erbauten,126 ein älterer Sakralbau stand, der nicht nur in der Urkunde 
von 1145 als bereits bestehend angeführt wird, sondern aufgrund des archäologi-
schen Befundes dem 9./10. Jahrhundert zuzuschreiben ist.127 Erst um 1165 kam es 
hingegen zur Gründung eines zweiten Chorherrenstiftes innerhalb der Diözese, dies-
mal bei Bozen, nämlich St. Maria in der Au.128

Sonstige Spuren älterer Klostergemeinschaften benediktinischer und augus-
tinischer Prägung sind, ebenso wie bei San Lorenzo, schwer nachzuweisen, aber 
gleichwohl vorhanden. Allen voran sei an eine wahrscheinliche Niederlassung von 
Benediktinern innerhalb der antiken Stadmauern von Trient erinnert, die bei der 
(abgegangenen) Kirche von San Benedetto vermutet werden darf, wo ihr wohl letzter 
Vertreter noch um die Mitte des 12. Jahrhunderts erwähnt wird.129 Anlässlich der 
um 1241 erfolgten Stiftung des Augustinerklosters von Santa Maria Coronata am 
Nonsberg (Cunevo) erfährt man von zwei älteren Klosterniederlassungen, wo man 
nach der vita communis lebte und die in der selbst nach der Augustinerregel struktu-
rierten Neugründung aufgingen: jene der Heiligen Marcus und Marta bei Sanzeno 
und jene der Heiligen Peter und Bartholomäus zu Valdo bei Pergine (Letzteres jedoch 
bereits in der angrenzenden, bis knapp vor Trient reichenden Diözese Feltre).130 Von 
beiden kennt man sonst keine weitere urkundliche Erwähnung. Nur die Bücher und 
die liturgischen Geräte, die an die neue Stiftung kamen, werden 1245 in der päpst-
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131 Vgl. Landi, Santa Maria Coronata (wie Anm. 130) 292.
132 Hye, Auf den Spuren (wie Anm. 76) 322 f.; Landi, Santa Maria Coronata (wie Anm. 130) 293 f.; 

Landi, Quia eorum antecessores (wie Anm. 87) 205 f.
133 Vgl. Hye, Auf den Spuren (wie Anm. 76) 321−326.
134 Simone Weber, Gli eremiti nel Trentino, in: Tridentum XIV (1912) 231−248, hier 239.
135 Riva del Garda, Archivio Comunale, capsa 11, n. 35. Vgl. Domenico Gobbi, Presenze ed insedia-

menti minoritici nel Duecento trentino, in: Minoritismo e centri veneti nel Duecento, hg. von 
Giorgio Cracco (Civis 7), Trento 1983, 126–142, hier 132.

136 Bonelli, Notizie Istorico-critiche (wie Anm. 14) 85: … 1294. Soppressum fuit monasterium monacho-
rum sancti Benedicti aput Ripam, iuxta Sanctum Nicolaum de Bario nuncupati, in vertice montis Brio-
nis versus lacum Benacum, ubi in hodiernum diem rudera extare dicuntur. Vgl. Gobbi, Presenze (wie 
Anm. 135) 131, Anm. 45. Beide Termini, monachus und prior, könnten in der Tat auch anders inter-
pretiert werden als ‚Mönch‘ und ‚Prior‘ und zwar als ‚Sakristan‘ (wenn nicht als Einsiedler, wie im 
Text) bzw. als ‚Spitaloberer‘, aber ihr kombiniertes Vorkommen legt doch eher ein benediktinisches 
Priorat sehr nahe und gibt Bonelli recht. Letzendlich fanden die Franziskaner in Trient gerade bei 
einem Kloster der Benediktiner ihre erste Unterkunft und in Riva ließen sie sich zuerst – wie später 
zu sehen sein wird – gerade bei San Nicolò nieder. Dieser Parallelismus ist meines Erachtens nicht zu 
unterschätzen. Die Annahme eines Priorats stellt natürlich die Frage, von welcher Abtei dieses Priorat 
abhing. Da San Lorenzo auch im naheliegenden Nago begütert war (siehe oben), wäre es nicht ab- 
wegig, diese benediktinische Niederlassung als kurzlebige Filiation von San Lorenzo zu betrachten.

137 Vgl. Curzel, Storia della Chiesa (wie Anm. 3) 55.
138 Longo, I domenicani (wie Anm. 125) 69.
139 Das bemerkt bereits Curzel, Chiese trentine (wie Anm. 7) 346.
140 Borgolte, Die mittelalterliche Kirche (wie Anm. 31) 108.

33

lichen Bestätigung für Santa Maria Coronata erwähnt.131 Von Mönchen war damals 
keine Rede mehr. Selbst Santa Maria Coronata erfreute sich aber keines langen Beste-
hens. In den politischen und militärischen Streit zwischen den Grafen von Tirol und 
den Grafen von Flavon involviert, löste sich die Klostergemeinschaft im Jahre 1283 
auf und ihre Mitglieder wurden in die Gemeinschaft des Deutschen Ordens aufge-
nommen.132 Selbst ihre später gegründete Niederlassung innerhalb der Stadtmauern 
wurde von diesem Orden offeriert und in die zweite Kommende der Deutschordens-
ritter innerhalb der Diözese Trient umgewandelt.133

Etwas schwieriger zu fassen ist die mögliche Existenz eines benediktinischen Prio-
rats in San Nicolò bei Riva. 1284 verstarb ein gewisser Widoto, monachus an der 
Kirche von San Nicolò bei Riva (Monte Brione),134 den man eher als Einsiedler zu 
bezeichnen geneigt wäre. Einige Jahre zuvor ist aber von einem prior namens Jakobus 
die Rede (… frater Iacobus prior Sancti Nicolai de plebaticu Ripe),135 der jener Kirche 
1273 vorstand, mit der nach der barocken Historiographie in der Tat ein Kloster 
verbunden gewesen sein soll, das 1294 endgültig aufgehoben wurde.136

Die offensichtliche Vorherrschaft von Klostergemeinschaften nach augustinischer 
Regel kann verschieden interpretiert werden. In Kombination mit der Spärlichkeit von 
Klosterniederlassungen lässt dieser Umstand jedoch eine gewisse Macht des Epis ko-
piums und eine ablehnende Haltung der meisten Bischöfe von Trient gegenüber dem 
benediktinischen Orden erahnen.137 Nicht von ungefähr ist die entsprechende Stärke 
des Bischofs auch bei den ersten drei Gründungen des 12. Jahrhunderts zu spüren: 
in besonderer Weise im Falle von San Lorenzo, dessen Kirche immer bischöflicher 
Kollation blieb,138 aber auch bei Sankt Michael a. d. Etsch und St. Maria in der Au.139 
Die Regularkanoniker sprengten nämlich im Gegensatz zu den Benediktinern die hie-
rarchische Verbindung Bischof–Priester nicht.140 Die klerikale Kollegialität,  welche die 
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141 Zu dieser vgl. Azzara/Rapetti, La Chiesa nel Medioevo (wie Anm. 46) 119−122.
142 TUB (wie Anm. 4) I/1, Nr. 311. Vgl. Rando, Vescovo e istituzioni (wie Anm. 1) 20.
143 Zu den Hospizen in den Bergregionen dieser beiden Diözesen, insbesondere in jenen Teilen, die 

heute zur italienischen Schweiz gehören, vgl. Moretti, Gli Umiliati (wie Anm. 62). 
144 Vgl. Bortolami, Esiste un monachesimo (wie Anm. 52) 27.
145 Vgl. ebd. 21−24, mit einschlägigen Argumenten gegen eine einsame Position Trients, die von 

nördlichen Verhältnissen abhängen würde – wie von Jenal, Die geistlichen Gemeinschaften (wie 
Anm. 21) vorgeschlagen – bzw. zugunsten eines positiven Vergleichs mit den anderen Diözesen 
innerhalb des Metropolitanverbandes von Aquileia. Gegen die von mancher Literatur oft vertre-
tene Zuschreibung der Abtei San Lorenzo an die Zisterzienser, die ihrerseits auf eine irreführende 
Zuschreibung von Vallalta an diesen Orden zurückgeht, siehe insbesondere Dal Prà, In margine 
alle origini (wie Anm. 124), sowie Sala/Spinelli, La soggezione (wie Anm. 124) 59 f., 67 (mit der 
dort angeführten Literatur).

146 Jenal, Die geistlichen Gemeinschaften (wie Anm. 21) 344−346. Vgl. Rando, Vescovo e istituzioni 
(wie Anm. 1) 18.
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vita communis strukturierte,141 war im Sinne der Diözesanordnung. Von den Klerikern, 
die nach der augustinischen Regel lebten, konnte man das fordern, was man sich von 
den Benediktinern nicht erwarten konnte: einen intensiven Einsatz in der Seelsorge, in 
der Erziehung und in den karitativen Verpflichtungen der Kirche sowie eine absolute 
Obedienz gegenüber dem Bischof. Vielsagend ist diesbezüglich eine Passage in der ers-
ten Bestätigung des Chorherrenstiftes St. Maria in der Au 1166. Sie verrät, wie schon 
Daniela Rando unterstrichen hat, die ausdrückliche Sorge des Trienter Bistums um 
das Verbleiben der neuen Stiftung unter seiner Kontrolle, denn sie sollte subiecta sicut 
filia matri bleiben.142 Daher lebten die oben erwähnten Kommunitäten (fraternitates) 
in den verschiedenen Hospizen nach der augustinischen Regel, und gerade sie stellten 
– im Gegensatz zu den oben genannten Klöstern und Stiften – das eigentliche Spezi-
fikum des zönobitischen Lebens in der Diözese Trient dar, wie es auch in den alpinen 
Landstrichen der Diözesen Como und Mailand,143 aber ebenso in mehreren Talschaf-
ten des Piemont der Fall war.144 Gerade aus diesem Grund lässt sich in der Trienter 
Diözese dasselbe Phänomen feststellen wie im übrigen Metropolitanverband Aqui-
leias: die kaum vorhandene Präsenz von im übrigen Italien wirkenden Kongregationen 
wie die der Cluniazenser, der Vallambrosaner, der Kamaldulenser, der Zisterzensier.145 
Keinem dieser Reformorden gelang es, im Trienter Sprengel Fuß zu fassen, und das 
wohl wegen jener Stärke, die das Bistum gegenüber Orden entfalten konnte, die seine 
Kontrolle über die einzelnen Klöster hätten einschränken können. Selbst im Falle der 
benediktinischen Niederlassung von San Lorenzo, die nicht von ungefähr vom Bischof 
selbst initiiert worden war und über deren Klosteranlage er weiterhin verfügte, lässt 
sich das Bestreben des Bischofs erkennen, diese einzige Benediktinerabtei seiner Diö-
zese weiterhin unter seiner strengen Kontrolle zu halten. Bereits 1177 mündete dies 
in einen offenen Konflikt mit Vallalta. Damals kam es sogar zur Obedienzverweige-
rung des Trienter Abtes gegenüber dem Mutterkloster, was er sich nur deshalb leisten 
konnte, weil er die offene Unterstützung des Trienter Bischofs und des Trienter Dom-
kapitels genoss. Den Beweis dafür liefern die Vorwürfe mancher seiner Vallalta treu 
gebliebenen Mitbrüder, nach denen der Abt cum canonicis die et noctu consiliabatur et 
machinabatur … mallum et molliebatur insidia, sodass er sogar den Bischof Salomon 
zusammen mit anderen Klerikern und bewaffneten Laien in das Kloster einließ.146
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147 Zu diesem Frauenstift vgl. Jenal, Die geistlichen Gemeinschaften (wie Anm. 21) 322−328; Wilhelm 
Baum, Sonnenburg, in: Germania Benedictina, III/3, bearb. von Ulrich Faust / Waltraud Krassnig, 
St. Ottilien 2002, 604–702, sowie Hörmann-Thurn und Taxis, Frauenklöster (wie Anm. 63) 
22−24. Präzisierende Angaben zur Chronologie der Stiftung und zur Stifterfamilie: Walter Landi, 
Die Stifterfamilie von Sonnenburg. Untersuchungen zur Genealogie der Grafen von Pustertal in 
ottonischer und frühsalischer Zeit und zu ihren Nachkommen in Bayern, Kärnten und Friaul, in: 
Zwischen Schriftquelle und Mauerwerk. Festschrift für Dr. Martin Bitschnau (Nearchos 20), hg. 
von Harald Stadler, Innsbruck 2012, 252–307, hier 272−277.

148 Curzel/Gentilini/Varanini, Le pergamene (wie Anm. 59) Nr. 52.
149 Zu diesem Kloster (mit Angaben der neueren Literatur) vgl. Julia Hörmann, Zur Geschichte des 

Benediktinerinnenklosters Müstair im Münstertal, in: Calven 1499–1999. Bündnerisch-Tirolische 
Nachbarschaft, hg. vom Südtiroler Kulturinstitut, Lana 2001, 45−64, sowie Hörmann-Thurn und 
Taxis, Frauenklöster (wie Anm. 63) 24.

150 Siehe dazu demnächst Walter Landi, Die Grafen von Eppan. Land und Adel an der Etsch und im 
Gebirge zwischen 11. und 13. Jahrhundert (Schlern-Schriften 348), Innsbruck 2019 (im Druck). 
Gegen die Annahme einer Äbtissin aus dem Geschlecht der Eppaner: Josef Ackermann / Ursus 
Brunold, Mönche – Nonnen – Amtsträger. Ein biografisches Handbuch zum Kloster St. Johann 
in Müstair (8. bis 21. Jahrhundert) (Quellen und Forschungen zur Bündner Geschichte 31), Chur 
2014, 38.

151 Alfons Schönherr, Das Kloster der Dominikanerinnen zu Steinach. Untersuchungen zum mittel-
alterlichen Geistesleben des Burggrafenamtes, Bozen 1952, 30; Josef Riedmann, Von alten Grafen 
und neuen Gräfinnen. Anmerkungen zur Genealogie der älteren Grafen von Tirol, in: Tirol zwischen 
Zeiten und Völkern. Festschrift für Helmut Gritsch, hg. von Eugen Thurnherr (Schlern-Schriften 
318), Innsbruck 2002, 37−50, hier 45−48; Walter Landi, Die Grafen von Tirol. Ein historisch-
familiengeschichtlicher Überblick (10.–14. Jahrhundert), in: Schloss Tirol, Bd. 1: Baugeschichte, 
hg. von Martin Mittermair / Walter Hauser, Bozen 2017, 110–131, hier 118; ders., Komitat, 
Burg, Dynastie. Die Grafen von Tirol und das Werden ihrer Herrschaft an der Etsch und im Ge- 
birge zwischen dem 10. und dem 12. Jahrhundert, Schloss Tirol, Bd. 4, Schloss Tirol 2019 (im 
Druck).
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5.1 Frauenklöster und gemischte Kommunitäten

Noch weniger Spuren unter den älteren Klöstern benediktinischer und augustini-
scher Regel findet man im Fall der weiblichen Zweige dieser beiden monastischen 
Familien. Die einzige Ausnahme stellt der bereits erwähnte Fall des ehemaligen 
monasterium von sanctimoniales von San Lorenzo dar, das aber spätestens 1146 mit 
dem Übergang an die Benediktiner von Vallalta zu Ende ging. Die dem religiösen 
Leben bestimmten Töchter des Trienter Adels gingen somit meistens in Klöster 
außerhalb der Diözese, besonders in Stifte, die mit dem Stuhl des Hl. Vigilius ver-
bunden waren. Besonders sei an das Frauenstift Sonnenburg im Pustertal gedacht, 
das seit seiner Gründung um 1035/39 dem Patronatsrecht der Bischöfe von Trient 
unterstand:147 Eine Matilde von Mori (de Mori) ist dort um 1204 erwähnt.148 Wei-
tere Töchter des Trienter Adels findet man im 13. Jahrhundert im zur Diözese Chur 
gehörenden Benediktinerinnenkloster Müstair:149 Bei einer Äbtissin dieses Klosters, 
M(aria) (1269; quondam 1277), schien es sich in der Tat um eine Gräfin von Eppan 
zu handeln.150 Eine Gräfin Mathilde von Tirol, wohl eine Tante oder eine Schwester 
der Hochstiftsvögte Albert II. und Berthold I. von Tirol, ist hingegen um 1145 bis 
1153 als Äbtissin des Fraumünsters in Zürich bezeugt.151 Um 1182/87 erfährt man 
von zwei Töchtern der Gertrud von Liechtenstein (bei Leifers), die sich gerade ins 
Benediktinerkloster Wessobrunn einpfründeten, als ihre Mutter mit Zustimmung 
ihres Mannes Konrad und ihrer Söhne zu ihrer Ausstattung einen Hof in Oberlana  
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152 Reinhard Höpl, Die Traditionen des Klosters Wessobrunn (Quellen und Erörterungen zur bayeri-
schen Geschichte NF XXXII/2), München 1984, Nr. 73; vgl. TUB (wie Anm. 4) I/1, Nr. 393, um 
1181/90.

153 Vgl. Gian Maria Varanini, Crisi della grande proprietà monastica nel basso medioevo: l’esempio 
della Gardesana veronese, in: Il priorato di San Colombano di Bardolino e la presenza monastica nella 
Gardesana Orientale. Atti del convegno. Bardolino 26–27 ottobre 1996, hg. von Gian Maria Varanini 
(Il Garda. L’ambiente, l’uomo 13), Caselle di Sommacampagna (Verona) 1997, 39−63, hier 46.

154 Corrado Sala (Hg.), Le carte dell’archivio di Santa Giulia di Brescia relative alla gardesana veronese 
(1143−1293), con una nota introduttiva di Gian Maria Varanini, Torri del Benaco (Verona) 2001, 
Nr. 12, 19. Für die wahrscheinliche Identifizierung dieser Maria mit einer Gräfin von Eppan siehe 
demnächst Landi, Die Grafen von Eppan (wie Anm. 150).

155 Hannes Obermair, Bozen Süd – Bolzano Nord. Schriftlichkeit und urkundliche Überlieferung 
der Stadt Bozen bis 1500. Bd. 1: Regesten der kommunalen Bestände 1210–1400, Bozen 2005, 
sub voce. Zu diesem Spital siehe Walter Schneider (Bearb.), Das Urbar des Heilig-Geist-Spitals 
zu Bozen von 1420 (Veröffentlichungen des Südtiroler Landesarchivs 17), Innsbruck 2003, und 
Schneider, Die Hospitäler (wie Anm. 21) 80.

156 Curzel/Gentilini/Varanini, Le pergamene (wie Anm. 59) Nr. III/2. Vgl. unten, Kap. 8.
157 Zu diesem Phänomen im Allgemeinen und seiner Regel vgl. Domenico Pezzini (Hg.), Aelredo di 

Rievaulx. Regola delle recluse, Milano 2003.
158 Es sei dabei an den bereits weiter oben angeführten Fall von Berntrudis († 1163) erinnert, für die 

Ulrich III. von Tarasp nach ihrer Rückkehr aus dem Heiligen Land eine Klause erbauen ließ. Roilo, 
Das Registrum Goswins von Marienberg (wie Anm. 107) 116−119.

159 Vigilio Zanolini, Documenti sulle terre dell’Alto Adige dell’archivio capitolare di Trento fino al 
1400, in: Archivio per l’Alto Adige 25 (1930) 135−226, 467−558, Nr. 64 (domina Meza monacha 
Sancti Andree de Dosso).

160 Walter Landi / Martin Laimer, Freudenstein, in: Tiroler Burgenbuch, Bd. 10: Südtiroler Unter-
land und Überetsch, hg. von Magdalena Hörmann-Weingartner, Bozen/Innsbruck/Wien 2011, 
165−190, hier 169.
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stiftete.152 Andere adlige Frauen aus der Trienter Diözese wandten sich oberitalieni-
schen Klöstern zu. Es sei hier insbesondere an die Edelfreie Margherita da Campo 
erinnert, die 1260 bis 1278 als Chorfrau des Frauenstiftes von Santa Giulia in Brescia 
bezeugt ist,153 wo höchstwahrscheinlich auch eine weitere Gräfin von Eppan namens 
Maria um 1203 bis 1207 zu finden ist.154 Angehörige anderer Stände hatten hingegen 
die Möglichkeit, sich zunächst bei den gemischten Kommunitäten der lokalen Spitä-
ler einzupfründen, wie zum Beispiel jene Heilwig, die das Bozner Spital als magistra 
et rectrix zwischen 1302 und 1329 leitete.155 Nicht zu vergessen ist aber auch das erst 
im 13. Jahrhundert bezeugte Doppelkloster von Sant’Anna di Sopramonte, wo 1264 
eine priorissa bezeugt ist.156

6. Klausen und Einsiedeleien

Ein nicht sehr verbreitetes Phänomen scheint jenes der Inklusinnen gewesen zu 
sein,157 die viel später in Quellen aufzuspüren sind als zum Beispiel in der angren-
zenden Diözese Chur, wo sie bereits für das 12. Jahrhundert belegt sind.158 Innerhalb 
der Diözese Trient lässt sich eine erste Klause um 1299 ausmachen, und zwar dank 
der Erwähnung der entsprechenden monacha, die bei der Kapelle des Hl. Andreas in 
Eppan lebte.159 Ihre Niederlassung hatte aber keinen großen Erfolg und die Klause 
war bereits einige Jahre danach verschwunden, als neben besagter Kirche die Burg 
Freuden stein errichtet wurde.160 1311 werden hingegen Inklusinnen der Trienter Um-
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161 Luciano Maino, 50 testamenti medioevali nell’Archivio capitolare di Trento (secoli 12.−15), 3. 
Auflage, Ferrara 2001, Nr. 10: … lego et iudico cuilibet heremito et cuilibet heremite in Tridento et circa 
Tredentum (…).

162 Arnaldo Segarizzi, Contributo alla storia di fra Dolcino e degli eretici trentini, in: Tridentum III 
(1900) 273−293, 383−399, 442−454, hier 386, 389. Vgl Weber, Gli eremiti (wie Anm. 134) 239; 
Emanuele Curzel, Note storiche, in: Affreschi medievali in Trentino. L’eremo di San Paolo a Ceniga 
e il suo restauro, hg. von Laura Dal Prà (Beni architettonici e storici del Trentino, Quaderni 9), 
Trento 2003, 13−27, hier 16−18. Zur abgegangenen Kirche von San Pietro zu Arco, die 1186 einge-
weiht worden war, vgl. Romano Turrini, San Pietro, in: Codroico, Ecclesiae (wie Anm. 34) 143 f.; 
Folgheraiter, I custodi (wie Anm. 59) 212. Für Ceniga siehe auch unten, Kap. 10.

163 Zur Geschichte dieser Einsiedelei im Mittelalter vgl. Remo Zottele, Notizie storiche sugli eremiti 
in Trentino, in: Studi Trentini di scienze storiche 40 (1961) 17−30, 138−157, 213−231, 317−346; 
41 (1962) 41−54, 141−150, hier 44; Curzel, Note storiche (wie Anm. 162) 13−18; Curzel, 
Chiese trentine (wie Anm. 7) 413−417, sowie Brogiolo/Cavada/Ibsen/Pisu/Rapanà, Chiese (wie 
Anm. 22) II, 118 f. (mit dort angeführter Literatur).

164 Am 3. Januar 1333 wurde nämlich die Erste vom Inquisitor verhört, und zwar an der einzigen 
Stelle, wo man sich die Entgegennahme der Aussage einer Inklusin erwarten könnte, nämlich am 
Fensterchen ihrer Klause (prope fenestram heremitorii, in quo dicta heremita habitat). Dabei berichtete 
sie, bei einem Gespräch mit einer gewissen Spera, Gemahlin des Jakob von Castione, erfahren zu 
haben, dass ihre Kollegin, nämlich die heremita de heremitorio de Ripa, im guten Glauben exiverat de 
heremitorio cum bono homine und dass diese Inklusin convenerat ad heremitam de Ceniga. Segarizzi, 
Contributo alla storia (wie Anm. 162) 386. Zu diesen Inquisitionsakten vgl. unten, Kap. 10.

165 Siehe dazu ausführlich Landi, Komitat, Burg, Dynastie (wie Anm. 151). Zu diesem Romitorium 
siehe Folgheraiter, I custodi (wie Anm. 59) 36−44.

166 Vgl. Cinzio Violante, Studi sulla cristianità medioevale. Società istituzioni spiritualità, raccolti da 
Piero Zerbi, Milano 1972, 127−143; ders., „Chiesa feudale“ (wie Anm. 84) 80, 85; Cantarella/
polonio/rusconi, Chiesa, chiese, movimenti (wie Anm. 3) 144−156; Azzara/Rapetti, La Chiesa 
nel Medioevo (wie Anm. 46) 110−119.

37

gebung im Testament des Domherrn Jakob Comes erwähnt.161 Weitere Inklusinnen 
tauchen um 1333 im Raum Arco auf. Aus jenem Jahr ist nämlich von einer Inklusin 
bei Riva, einer soror Silva de Archo heremita inclusa in heremitorio Sancti Petri de burgo 
Archi sowie von einer weiteren soror Gisla heremita in Ceniga die Rede,162 die mit der 
reich an Fresken geschmückten Einsiedelei von San Paolo di Ceniga in Verbindung 
zu bringen ist, welche 1186 von Bischof Albert von Campo (1184‒1188) geweiht 
worden war.163 Während die Klause in Eppan im Zusammenhang mit grundherr-
lichen Grenzangaben genannt wird, hängt die Erwähnung der beiden letztgenannten 
Fälle mit Inquisitionsakten von 1333 zusammen, die zeigen, wie diese Inklusinnen 
trotz ihres zurückgezogenen Lebens über das Geschehen ihrer Umgebung bestens 
informiert waren.164

Viel verbreiteter als das Phänomen der Klausen frommer Frauen scheint jenes der 
männlichen Einsiedeleien gewesen zu sein, auf die letztendlich auch die Gründung 
des bereits erwähnten Wallfahrtsorts von San Romedio zurückzuführen ist, dessen 
Ursprünge mindestens auf Ende des 8. Jahrhunderts zurückreichen.165 Nach der 
ersten großen Welle im 5. bis 8. Jahrhundert wurden solche Einsiedeleien beson-
ders im 11. Jahrhundert gegründet, parallel zur Neuorganisation der vita communis 
durch die Heiligen Romuald, Giovanni Gualberto und Pier Damiani.166 Im Trienter 
Raum findet man eindeutige Spuren solcher mittelalterlicher Einsiedeleien, sowohl 
aus der ersten als auch aus der zweiten Phase ihrer Verbreitung. Allen voran sei an 
die historische Gestalt des servus Christi Secundus von Trient († 612) gedacht, der 
dank seiner Historiola als Quelle für die Historia Langobardorum des Paulus Diaco-
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167 Weber, Gli eremiti (wie Anm. 134) 235; Jenal, Die geistlichen Gemeinschaften (wie Anm. 21) 
310 (der ihn aber als Mönch bezeichnen möchte). Nach der lokalen Tradition wäre die Klause des 
Secundus bei der Kirche San Giorgio bei Trient (Piedicastello) zu suchen, die sich an der Stelle der 
späteren Villa der Barone Salvotti befand. Die Datierung dieser abgegangenen Kirche ist leider 
nicht mehr möglich. Jedenfalls wird sie bereits 1230 erwähnt und sie gehörte – wie 1242 eindeutig 
belegt – zur Gütermasse des Trienter Domkapitels; vgl. Curzel, I documenti (wie Anm. 90) Nr. 93; 
ders., I canonici e il Capitolo della cattedrale (wie Anm. 114) 380. Siehe dazu Brogiolo/Cavada/
Ibsen/Pisu/Rapanà, Chiese (wie Anm. 22) I, 154.

168 Weber, Gli eremiti (wie Anm. 134) 237; vgl. Curzel/Varanini, Codex Wangianus (wie Anm. 29) 
Nr. 34. Die Einsiedelei stand wohl in Verbindung mit dem bereits 1191 neben derselben Kirche 
unter Bischof Konrad von Beseno gegründeten Spital, vgl. Curzel/Varanini, Codex Wangianus 
(wie Anm. 29) Nr. 81. Vgl. Monica Ibsen in Brogiolo/Cavada/Ibsen/Pisu/Rapanà, Chiese (wie 
Anm. 22) I, 139.

169 Folgheraiter, I custodi (wie Anm. 59) 222−227.
170 Vgl. ebd. 52−59.
171 Zu dieser Einsiedelei, die seit dem 14. Jahrhundert auch dem Hl. Jakobus gewidmet ist, vgl. ebd. 

190−195; Romano Turrini, San Giacomo e San Silvestro sui monti dell’Oltresarca, in: Codroico, 
Ecclesiae (wie Anm. 34) 234−243; Brogiolo/Cavada/Ibsen/Pisu/Rapanà, Chiese (wie Anm. 22) 
II, 113 f. (Ausführungen von Morena Dallemule, insbesondere zur Kirche).

172 Domenico Gobbi, Pieve e Capitolo di Santa Maria di Arco. Codice diplomatico, sec. XII–XV, 
Trento 1985, Nr. 42.

173 Zu dieser Einsiedelei vgl. Folgheraiter, I custodi (wie Anm. 59) 30−35.
174 Ebd. 212. Zur Präsenz von Eremiten am Gardasee im Allgemeinen sei auf folgendes Werk hin-

gewiesen: Chiese dell’Alto Garda bresciano, monasteri, territorio tra tardoantico e romanico, hg. 
von Gian Pietro Brogiolo, Monica Ibsen, Vincenzo Gheroldi, Annalisa Colecchia, Mantova 
2003.

175 Maria Luisa Crosina / Francesca Odorizzi, San Brizio, in: Codroico, Ecclesiae (wie Anm. 34) 
379–381, hier 380; Vgl. Folgheraiter, I custodi (wie Anm. 59) 210−213.
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nus diente. Von ihm weiß man nicht nur, dass er 603 als Pate des damals katholisch 
getauften Adalowald, des Sohnes König Agilulfs und der Theudelinde, fungierte. Er 
ist zudem mit jenem Secundus gleichzusetzen, der 599 von Papst Gregor dem Gro-
ßen in einem Brief als inclusus bezeichnet wird und dessen heremum sich bei Trient 
befand.167 Aus der zweiten Phase sei hingegen an das 1197 erwähnte heremum von 
San Martino bei Trient erinnert168 sowie an das bereits vor 1230 bestehende von 
Sant’Antonio di Pomarolo.169 Auf dem Nonsberg existieren noch die Ruinen der Ein-
siedelei von Santa Giustina bei Dermulo sowie jener von San Gallo bei Cagnò, deren 
frühmittelalterlicher Ursprung dank des Patroziniums und ihrer Position in einer 
Höhle bzw. in der tiefen Schlucht des Noce anzunehmen ist, obwohl ihre ersten 
Belege erst aus dem 15. Jahrhundert stammen.170 Die Kirche von San Silvestro in 
Velo, auf dem Monte Stivo östlich von Arco, steht noch.171 Der dortige monachus 
wird 1288 urkundlich erwähnt.172 In den Judikarien, oberhalb Pinzolo, befindet sich 
die 1312 zur Grundherrschaft von Santa Giulia in Brescia gehörende Einsiedelei zu 
San Martino di Carisolo.173 In einer Grotte bei Riva liegen die Reste jener von San 
Erculiano: Der Legende nach soll sich der gleichnamige Bischof von Brescia hierher 
zurückgezogen haben.174 Bei Riva erheben sich auch die Ruinen der Einsiedelei zu 
Ehren des Heiligen Brictius von Tours († 444), wo 1299 ein Eremit erwähnt wird.175 
Die Altertümlichkeit des Patroziniums und die typische Lage im desertum würden 
auch in diesem Falle an eine Einsiedelei der ersten eremitischen Phase denken lassen. 
Als Heiliger, der sinnfällig für die Spannungen zwischen Mönchspriestern und Welt-
priestern im damaligen Tours steht, könnte aber Brictius auch als ein Hinweis auf die 
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176 Violante, Studi (wie Anm. 166) 120 f.
177 Regula sancti Benedicti (Cap. I, 3‒5): Deinde secundum genus est anachoritarum, id est eremitarum, 

horum qui non conversationis fervore novicio, sed monasterii probatione diuturna, qui didicerunt contra 
diabolum multorum solacio iam docti pugnare, et bene exstructi fraterna ex acie ad singularem pugnam 
eremi, securi iam sine consolatione alterius, sola manu vel brachio contra vitia carnis vel cogitationum, 
Deo auxiliante, pugnare sufficiunt. Regula Benedicti / Die Benediktusregel. Lateinisch/deutsch, hg. 
im Auftrag der Salzburger Äbtekonferenz, Beuron 1992, 72.

178 Sauser, Heinrich von Bozen (wie Anm. 113). Vgl. Weber, Gli eremiti (wie Anm. 134) 238, Anm. 2.
179 Vgl. Zanolini, Documenti (wie Anm. 159) Nr. 64.
180 Vgl. Folgheraiter, I custodi (wie Anm. 59) 244−251.
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Kirchenreform des 11. Jahrhunderts interpretiert werden und sich somit in die neue 
eremitische Welle jener Epoche einfügen.

Woher die hochmittelalterlichen Eremiten kamen, ist anhand der lokalen Quel-
len nicht auszumachen. Legt man allgemeine Schlussfolgerungen zugrunde, muss 
man auch für einen großen Teil der Trienter Eremiten eine soziale Herkunft aus dem 
Handelsstand annehmen, vielleicht als Reaktion auf eine immer mehr hinter Geld-
geschäfte zurücktretende Religiosität. Besonders im Laufe des 13. Jahrhunderts sind 
solche Einsiedler in Zusammenhang mit dem sich rasch verbreitenden Phänomen 
der Pönitenten zu bringen, deren Erscheinen auch eine neue Form der Buße und 
mit ihr eine Abkehr vom Weltlichen hervorbrachte, was zu einer Neubelebung dieser 
besonderen Dimension der Askese führte. Aber auch milites und einzelne Kleriker 
aus Abteien und Chorherrenstiften der Gegend sind als Eremiten denkbar.176 Ebenso, 
wie nicht mehr zu eruieren ist, wer die monachi des 13./14. Jahrhunderts waren, 
bleibt auch offen, ob sie als eigenständige Einsiedler oder als Anachoreten bzw. als 
Angehörige bestimmter Klostergemeinschaften anzusprechen sind, die auf Zeit eine 
Perfektionierung ihrer spirituellen Askese in der Einsamkeit suchten, wie dies bereits 
die Regula sancti Benedicti (Cap. I, 3‒5) vorsah.177 Der wohl bekannteste Fall aus der 
Region ist ein Seliger Heinrich aus Bozen (de Bolciano), der von jenem bekannteren 
gleichen Namens zu unterscheiden ist, der eine Generation zuvor in Treviso gewe-
sen war. Dieser andere war der Sohn eines reichen Handelsmannes und jahrelang in 
Regensburg und in Verona seinem Beruf nachgegangen. Danach entsagte er der Welt 
und zog sich, nachdem er zu Sant’Eufemia in Verona die Regel des Hl. Augustinus 
angenommen hatte, mit Zustimmung seines Priors auf den Berg San Felice in eine 
Einsiedelei zurück, wo er 1350 im Ruf eines Heiligen verstarb.178 

Eremiten und Inklusinnen dieser species ließen sich theoretisch auch im Trienter 
Raum ausmachen. Insbesondere könnte besagte Einsiedelei von San Martino auf diese 
letzte Kategorie zurückgeführt werden, da die Gegend von San Martino der Grund-
herrschaft der nahen Abtei von San Lorenzo gehörte. Die Klausen im Sommolago, 
nämlich zu Riva, Arco und Ceniga, entsprächen hingegen einer grundherrschaftli-
chen Präsenz von Santa Giulia in Brescia, die in der Gegend auf das 8. Jahrhun-
dert zurückgeht: Nichts läge näher, als sie als Ensiedeleien jenes Klosters einzustufen 
und die dort residierenden Inklusinnen als Angehörige jenes Klosterverbandes zu 
betrachten. Selbst die Klause in Eppan-Doss könnte einem Kloster zugeschrieben 
werden, nämlich jenem von Müstair, das in Eppan gerade im Weiler Doss grundherr-
lich verankert war.179 Dasselbe könnte auch für die Einsiedelei von San Colombano 
bei Rovereto gelten,180 deren Kirche eigentlich erst um 1319 dank des Testaments 
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181 Carlo Andrea Postinger, L’eremo di San Colombano, Mori 2010, 17, 24 f. Er spricht sich ebd. 
36 für eine Gründung dieser Einsiedelei Anfang des 13. Jahrhunderts aus und bringt sie mit der 
Rodung der Gegend in Verbindung. Dieser Autor hat zu Recht eine Gründung in der ersten Phase 
des eremitischen Phänomens, und zwar noch im 8. Jahrhundert, zurückgewiesen. Die Rodung der 
Gegend Anfang des 13. Jahrhunderts ist meines Erachtens allerdings als Gegenargument für eine 
Datierung in diese Zeit zu betrachten, da solche Einsiedeleien eher das desertum suchten, nicht die 
Siedlungsnähe. Die Einsiedelei von San Colombano wäre deswegen wohl eher vor der Rodung 
Anfang des 13. Jahrhunderts zu datieren und mit den eremitischen Strömungen des 11./12. Jahr-
hunderts in Verbindung zu bringen.

182 Zu der vom Hl. Columban († 615) gegründeten Abtei Bobbio und deren Priorat in Bardolino, 
insbesondere zu ihren Besitzungen am Gardasee, vgl. Varanini, Crisi (wie Anm. 153) und den 
gesamten Band, in dem der Aufsatz erschienen ist.
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des Wilhelm von Castelbarco in den Quellen vorkommt.181 Bereits von anderen 
wurde sie wegen ihres auffälligen Patroziniums mit dem nicht allzu weit entfernten 
Priorat von San Colombano bei Bardolino (Gardasee) in Verbindung gebracht, das 
der gleichnamigen und am Gardasee bereits ab 862 mit reichen Gütern ausgestatte-
nen Abtei Bobbio gehörte.182 All dies und andere mögliche Zuordnungen von Ein-
siedeleien bleiben aber bloße Spekulation, da die Quellen in keinem Fall zusätzliche 
Hinweise bieten außer besagter Besitzkontiguitäten. Dazu kommt der Umstand, dass 
nicht unbedingt alle Einsiedeleien – insbesondere jene aus der zweiten Phase – in Ver-
bindung mit monastischen Institutionen gebracht werden müssen. Noch am Ende des 
9. Jahrhunderts besagt die Regula solitariorum des Grimlaicus, dass der normale Weg 

Abb. 4: Die Einsiedelei von San Colombano bei Rovereto in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts. 
Trento, Soprintendenza per i Beni storico-artistici, librari e archivistici.
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183 Violante, Studi (wie Anm. 166) 141. Zum Eremetismus siehe auch Odile Redon (Red.), Le croix 
de la solitude. Parcours éremitiques dans les pays d’Occident (Médiévales, Langues texts histoire 28), 
Paris 1995.

184 Vgl. L’eremitismo in Occidente nei secoli XI e XII. Atti della seconda Settimana internazionale di 
studi (Mendola, 30 agosto – 6 settembre 1962) (Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore. Contributi, serie terza: Miscellanea del Centro di Studi medioevali 4), Milano 1965.

185 Violante, Studi (wie Anm. 166) 142.
186 Violante, „Chiesa feudale“ (wie Anm. 84) 83.
187 Zu dieser Entwicklung, die zur Gründung von Kartäusern und Zisterziensern führte, vgl. Azzara/

Rapetti, La Chiesa nel Medioevo (wie Anm. 46) 122−133.
188 Vgl. Curzel, Storia della Chiesa in Alto Adige (wie Anm. 3) 70 f.
189 Grado Giovanni Merlo, Il cristianesimo medievale in Occidente, Bari 2012, 124 f.
190 Conciliorum Œcumenicorum Decreta, curantibus Josepho Alberigo … [et al.], consultante Huberto 

Jedin, editio tertia, Bologna 1973, 239 f. Vgl. Michele Maccarone, „Cura animarum“ e „parrochialis 
sacerdos“ nelle costituzioni del IV Concilio Lateranense (1215). Applicazioni in Italia nel secolo XIII, 
in: Ders., Nuovi studi su Innocenzo III, hg. von Roberto Lambertini, Roma 1995, 271−368, hier 
298−303; Giuseppe Gardoni, Prime presenze domenicane, in: La beata Osanna e i Domenicani a 
Mantova, hg. von Angela Ghirardi / Rosanna Golinelli Berto, Mantova 2011, 37−55, hier 50.
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der Eremiten durch das Cönobium gehen musste. Im 11. Jahrhundert behaupteten 
sowohl der Hl. Romuald als auch der Hl. Pier Damiani, dass das monastische Erlebnis 
keine Voraussetzung für das eremitische Leben sein musste.183 Der Übergang ad arc-
tiorem vitam konnte somit auch Säkularkleriker betreffen, wobei sich aber − in diesem 
Falle − weitere Komplikationen ergaben, die im 11. und 12. Jahrhundert debattiert 
wurden, nämlich jene der Unterordnung dieser Kleriker unter die Bischofsgewalt.184 
Im Falle der Laien war zudem das von den Eremiten oft beanspruchte Predigerrecht 
problematisch, weil dieses den Laien nicht zustand. Das führte allmählich zu einer 
allgemeinen Klerikalisierung auch der Eremiten,185 obwohl es in der Diözese Trient 
jedenfalls zu keiner Gründung eines zönobitischen Eremitismus (Cuxa, Camaldoli) 
kam, wie er sonst für das 11. Jahrhundert anderswo nachweisbar ist:186 Die Größe der 
Trienter Einsiedeleien erlangte nie den Notstand, aus ihnen Kartäuser zu machen.187 
Sie blieben Heimstätten von Individuen, die sich der solitären Askese weihten und die 
Welt mieden. 

7. Die Bettelorden

Das 13. Jahrhundert brachte eine tiefgreifende Erneuerung im kirchlichen Leben 
Trients. Zu den althergebrachten Formen der damaligen Kirche, innerhalb derer sich 
die Religiosität der Stadt und des Diözesangebiets bis dahin entfaltet hatte, gesellte 
sich nun auch in Trient das Wirken der Bettelorden.188 Dieser Entwicklung kamen 
die Gunst der Stunde und das Wohlwollen des Trienter Bischofs zugute, dank der 
Beschlüsse des Vierten Laterankonzils von 1215, insbesondere der Dekretale Intera 
caetera, die in jeder Diözese die Einführung von viri idonei ad sanctae praedicationis 
officium […] potentes in opere et sermone vorsah.189 Sie sollten den Bischöfen verbo et 
exemplo als coadiutores et cooperatores beistehen, nicht nur im Predigen, sondern auch 
in audiendis confessionibus et poenitentiis iniungendis ac caeteris quae ad salutem pertinet 
animarum.190 Diese Beschlüsse wiederholte Papst Gregor IX. 1227 in einem Brief an 
alle Bischöfe der Lombardia (allgemeiner Begriff für Oberitalien, inklusive Trient), 
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191 Vgl. Daniela Rando, „Ad confirmationem sancte catholice fidei christiane“. La prima presenza 
domenicana, in: I frati predicatori nel Duecento (Quaderni di Storia religiosa 3), Verona 1996, 
53–103, hier 55–60. 

192 Gobbi, Presenze (wie Anm. 135) 127; Pamato, Presenze francescane (wie Anm. 68) 93; Curzel, 
Chiese trentine (wie Anm. 7) 350; Italo Franceschini, I primi secoli dei Francescani a Trento. Dal 
collegium apud Castrum Tridentinum al convento di San Bernardino apud Glaras, in: Giuseppe Sava, 
L’arte e la regola. Le arti figurative nella Provincia di San Vigilio dei Frati Minori (secoli XV–XVIII), 
con saggi di Daniela Floris, Italo Franceschini, Alessandra Galizzi Kroegel (Studi Trentini. Mono-
grafie, Nuova serie 7), Trento 2016, 25–46, hier 26.

193 P. Teodorico Asson, Stabilimento dei Francescani nel Trentino e loro diffusione, in: Contributi alla 
storia dei frati minori della provincia di Trento nel VII centenario della morte di S. Francesco, Trento 
1926, 3–56, hier 3; Orazio Dell’Antonio, I frati minori nel Trentino, Trento 1947, 3 f.; Stenico, 
Monasteri, conventi (wie Anm. 68) 34‒38.

194 Vgl. Pamato, Presenze francescane (wie Anm. 68) 95, Anm. 43.
195 Chronica fratris Iordani a Iano, hg. von Leonard Lemmens, in: Analecta Franciscana 1 (1885) 1–54, 

hier 8–9. Vgl. Asson, Stabilimento dei Francescani nel Trentino (wie Anm. 194) 3; Franco Andrea Dal 
Pino, Giordano da Giano e le prime missioni oltralpe dei frati minori, in: I compagni di Francesco e la 
prima generazione minoritica. Atti del XIX Convegno della Società internazionale di studi francescani 
1991, Assisi 1992, 201–257, hier 237−240; Gobbi, Presenze (wie Anm. 135) 127; Pamato, Presenze 
francescane (wie Anm. 68) 94 f.; Stenico, Monasteri, conventi (wie Anm. 68) 32−38.
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um die Erneuerung des Klerus und der Laien erneut einzufordern. Schon früher, als 
Papst Gregor IX. noch Kardinal war, hatte er diese Erneuerung im Rahmen von Lega-
tionen in Oberitalien (1217, 1218/19 und 1221) gefordert, etwa durch den Aufruf 
zu einem neuen Kreuzzug und durch die Visitation exemter Abteien.191

7.1 Die Franziskaner

Als Erste lassen sich die Franziskaner in Trient nachweisen. Im Jahre 1209 gegründet, 
traten sie erstmals im Jahre 1217 mit der Stadt in Kontakt. Auf ihrem Weg nach 
Deutschland zogen etwa sechzig fratres durch die vallis Tridentina, wo sie vergeblich 
versuchten sich niederzulassen.192 Anlässlich ihres zweiten Versuches im September 
1221 zogen sie nochmals durch Trient. Der Anführer der Mission, Br. Cäsarius von 
Speyer, erwirkte vom damaligen Bischof von Trient, dass sich einige Brüder in der 
Stadt an der Etsch niederlassen durften, um dem Volk zu predigen. Ihre erste Pre-
digt in der Stadt hielten die Franziskaner am Michaelstag (29. September) desselben 
Jahres sowohl für das Volk als auch für den Klerus:193 für Letzteren, wie es üblich 
war, auf Latein, während die Predigt für das Volk wohl in italienischer Volkssprache 
(in lombardico), möglicherweise auch auf Deutsch (in theutonico) gehalten wurde. 
Darauf verweisen zwei Umstände: Einerseits wurde für die Volkspredigt der Kleri-
ker Barnaba, theutonicus, predicator egregius in lombardico et theutonico ausgesucht,194 
andererseits wurde für die erste Trienter Niederlassung auch ein Franziskaner mit 
deutscher Sprachkenntnis herangezogen, der wohl für die Seelsorge der doch zahlrei-
chen deutschen Einwohner in Trient und vielleicht sogar für jene im nördlichen Teil 
der Diözese vorgesehen war. Dies kann aus der Franziskanerchronik des Jordanus da 
Giano (1192–1262) indirekt entnommen werden, derzufolge die Gruppe der ersten 
Franziskaner, die in Trient pro populi aedificatione verblieb, aus vier Ordensbrüdern 
bestanden haben dürfte:195 aus dem Priester Giacomino, dem Br. Gualterio, dem 
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196 Vgl. Dell’Antonio, I frati minori (wie Anm. 193) 3–5. Zwei davon, und zwar Konrad und Gual-
terius, werden in zeitgenössischen Quellen in Trient bezeugt. Beide fungieren als Zeugen in einem 
Notariatsinstrument von 1236. Voltelini, Beiträge zur Geschichte Tirols (wie Anm. 1) 99. Vgl. 
Dell’Antonio, I frati minori (wie Anm. 193) 5; Stenico, Monasteri, conventi (wie Anm. 68) 42. 
Die Mission bestand ursprünglich in universo 12 clerici et 13 laici, manche laut demselben Chronis-
ten deutscher Abstammung oder zumindest der deutschen Sprache mächtig: Barnaba, theutonicus, 
predicatore egregio in lombardico et theutonico, Iohanne de Plano Carpine, praedicatore in latino et 
lombardico, Conrado Theutonico clerico (er blieb in Trient) bzw. unter den Laienbrüdern Benedicto de 
Solato Theutonico et Henrico Sweico. Pamato, Presenze francescane (wie Anm. 68) 94.

197 Asson, Stabilimento dei Francescani (wie Anm. 194) 3 f. Zu dieser noch auf das 6./7. Jh. zurück-
gehenden und ab 1183 auch in den schriftlichen Quellen belegten Kirche – vgl. Curzel/Genti-
lini/Varanini, Le pergamene (wie Anm. 59) Nr. 7 – siehe die historischen und archäologischen 
bzw. bauanalytischen Ausführungen von Michele Degli Espositi / Nicoletta Pisu / Paola Poli / 
Tiziano Trocchi in: Brogiolo/Cavada/Ibsen/Pisu/Rapanà, Chiese (wie Anm. 22) I, 149–154, samt 
der dort zitierten Literatur.

198 Dell’Antonio, I frati minori (wie Anm. 193) 6; Gobbi, Presenze (wie Anm. 135) 129.
199 Gobbi, Presenze (wie Anm. 135) 127. Zu diesem Domherrn vgl. Curzel, I canonici (wie Anm. 114) 

453.
200 Zanolini, Spigolature d’archivio (wie Anm. 90) 16 (… unum plaustrum vini de novo relinquo soro-

ribus minoribus et unum aliud fratribus minoribus). Vgl. Gobbi, Presenze (wie Anm. 135) 128; Cur-
zel, I documenti (wie Anm. 90) Nr. 85; Stenico, Monasteri, conventi (wie Anm. 68) 38.

201 Für die Zeit ihrer Präsenz bei Sant’Apollinare vgl. Stenico, Monasteri, conventi (wie Anm. 68) 39 f.
202 Jenal, Die geistlichen Gemeinschaften (wie Anm. 21) 346; Stenico, Monasteri, conventi (wie 

Anm. 68) 41 f. Vgl. unten.
203 Stenico, Monasteri, conventi (wie Anm. 68) 40 f. (apud Tridenti, in ecclesia sancti Apollinaris, ubi 

fratres minores tunc morabantur), der jedoch das Jahr 1235/36 dafür annimmt. In jenen Jahren waren 
aber bereits die Benediktiner von San Lorenzo bei Sant’Apollinare! Vgl. unten, S. 44, 47 f.

204 Vgl. Asson, Stabilimento dei Francescani nel Trentino (wie Anm. 194) 4; Dell’Antonio, I frati 
minori (wie Anm. 193) 7; Stenico, Monasteri, conventi (wie Anm. 68) 42 f.

205 Dieses Kloster blieb bis ins 15. Jahrhundert die einzige Niederlassung der Franziskaner in Trient. 
Mit der Spaltung des Ordens in Conventualen und Minoriten fiel das Kloster von San Francesco an 
die Conventualen. Die Minoriten werden in der Folge um 1452 das neue Kloster von San Bernar-
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Priester Pietro aus Camerino und eben dem Kleriker Konrad, der deutscher Abstam-
mung war (Conradus theutonicus clericus).196 Sie ließen sich am Fuße vom Doss Trento 
bei der Kirche von Sant’Apollinare nieder.197 Wie die umliegende Gegend gehörte 
diese zum Benediktinerkloster San Lorenzo. Unterstützung kam auch von Trienter 
Bürgern, insbesondere von einem Händler namens Pellegrin, der sie mit neuen Kut-
ten versorgte und später selbst dem Orden beitrat.198 Dieses erste collegium fratrum 
minorum bei der Kirche apud castrum Tridentinum ist erstmals 1230 durch ein Tes-
tament des Domherrn Abelinus indirekt belegt.199 Schon zwei Jahre früher sicherte 
der bereits oben zu ihren Gunsten angeführte Nachlass des Peter von Malosco eine 
Bleibe bei Trient.200

Der Männerkonvent der Franziskaner verblieb in Sant’Apollinare, bis die Bene-
diktiner von San Lorenzo die dortigen Gebäude in Anspruch nahmen,201 nachdem 
ihre ursprüngliche Klosteranlage vom Bischof von Trient an die Dominikaner ver-
geben worden war.202 Die Franziskaner waren aber noch zugegen, als Sant’Apollinare 
1234 während einer Messfeier Schauplatz eines Hostienwunders wurde, wovon der 
Liber miracolum beatae Mariae virginis des Bartholomäus von Trient berichtet.203 In 
den Jahren 1245/46 lebten sie bereits in ihrem neuen Kloster San Francesco,204 öst-
lich der Stadt und – wie schon im Falle von San’Apollinare – außerhalb der Stadt-
mauern.205 Ihre neue Kirche zum Hl. Franziskus wird kurz darauf im Jahre 1248 er-
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dino gründen. Stenico, Monasteri, conventi (wie Anm. 68) 42‒45; Franceschini, I primi secoli 
(wie Anm. 192) 30.

206 Vgl. Dell’Antonio, I frati minori (wie Anm. 193) 7; Stenico, Monasteri, conventi (wie Anm. 68) 
43.

207 Hans von Voltelini (Hg.), Die Südtiroler Notariatsimbreviaturen des 13. Jahrhunderts, l. Teil (Acta 
Tirolensia 2), Innsbruck 1899, Nr. 192. Vgl. Rando, Vescovo e istituzioni (wie Anm. 1) 19; Carlo 
Longo, I domenicani nell’alta valle dell’Adige. Gli insediamenti del secolo XIII, in: Bartolomeo da 
Trento, domenicano e agiografo medievale, hg. von Domenico Gobbi (Bibliotheca Civis III), Trento 
1990, 21−65, hier 37 f.; ders., I domenicani a Trento e a Bolzano (wie Anm. 125) 72.

208 Auch diese Niederlassung der Franziskaner fiel nach der Spaltung des Ordens an die Konventualen, 
ebenso wie die alte in Trient. Stenico, Monasteri, conventi (wie Anm. 68) 44−46, 47 f.; Fran-
ceschini, I primi secoli dei Francescani a Trento (wie Anm. 192) 40‒45.

209 Vgl. Maria Luisa Crosina / Francesca Odorizzi, San Francesco, in: Codroico, Ecclesiae (wie Anm. 34) 
334–339, hier 334. Unwahrscheinlich die Legende, nach der das Kloster direkt vom Hl. Franziskus 
gegründet worden sei. Siehe dazu die Ausführungen von Gobbi, Presenze (wie Anm. 135) 130 f.

210 Domenico Gobbi, Pergamene trentine (1168–1299), Trento 1980, Nr. 16. Vgl. Gobbi, Presenze 
(wie Anm. 135) 131; Crosina/Odorizzi, San Francesco (wie Anm. 209) 334.

211 Domenico Gobbi, Ancora un documento sulla fraternità di San Nicolò di Riva nel Duecento, in: Le 
Venezie francescane, Nuova serie 1 (1984) 71–74, hier 71.

212 Bonelli, Notizie Istorico-critiche (wie Anm. 14) 152. Zur Datierungsproblematik bezüglich der 
Klostergründung zu Riva, die von manchen Autoren aufgrund der lokalen Tradition sogar auf den 
Hl. Franziskus zurückgeführt wurde, vgl. Dell’Antonio, I frati minori (wie Anm. 193) 5, 9−12.

213 Bonelli, Notizie Istorico-critiche (wie Anm. 14) 152; Gobbi, Pergamene trentine (wie Anm. 210) 
Nr. 58. Vgl. Gobbi, Presenze (wie Anm. 135) 129.

214 Asson, Stabilimento dei Francescani nel Trentino (wie Anm. 194) 5. Vgl. Pamato, Presenze 
francescane (wie Anm. 68) 91. Die Gründung einer eigenen Franziskanerprovinz für das Gebiet der 
Diözese Trient (aber nur für den italienischen Anteil), nämlich der Provinz des Hl. Vigilius, geht auf 
das Jahr 1643 zurück. Pamato, Presenze francescane (wie Anm. 68) 92.
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wähnt.206 Die Benediktiner sind hingegen mit ihrem Abt Chierico eben 1236 bereits 
in San’Apollinare bezeugt, als sie ein reges ökonomisches Treiben beginnen pro rehedi-
ficatione monasterii Sancti Laurencii facienda.207 Da sie San Lorenzo bereits 1234/35 
verlassen mussten, darf 1235 als Umsiedlungsjahr sowohl der Benediktiner als auch 
der Franziskaner angenommen werden.

Einige Jahre später kam es wohl über das Kloster von Trient zur Gründung 
der Niederlassung in Riva,208 deren erste Nennung aus der Zeit von Bischof Egno 
(1250‒1273) stammt. Gegründet wurde dieses Franziskanerkloster vom seligen Br. 
Pacifico (Riccamboni) da Riva (1190‒1250), einem der ersten Schüler des Hl. Fran-
ziskus.209 Ursprünglich lebten die Franziskaner von Riva – ähnlich wie in Trient – auf 
benediktinischem Boden, und zwar beim benediktinischen Priorat von San Nicola 
am Monte Brione. Das verrät ein Testament von 1247, das auch eine cultram denarios 
fratribus minoribus de Sancto Nicolao vorsah.210 Dort waren sie noch im Jahre 1250.211 
Kurz darauf zogen sie in die Stadt selbst um. Erneut ist es ein Testament, das ein 
Kloster der Franziskaner in Riva bezeugt: Cubitosa von Arco vermachte im Jahre 
1266 den fratribus minoribus de Tridento et de Ripa 25 Pfund Berner.212 Im Jahre 1275 
werden auch der dortige Guardian, Giovanni, und der Lektor, Salvatore, erwähnt.213

Sowohl das Trienter Kloster als auch jenes in Riva gehörten von Anfang an der 
lombardischen beziehungsweise der 1239 aus dieser exkorporierten Provinz Venetien 
(Provincia Marchiae Tarvisinae) an und insbesondere unterstanden beide der Kusto-
die von Verona, die innerhalb derselben Provinz zusammen mit drei anderen (Padua, 
Venedig, Friaul) vom Hl. Bonaventura 1260 errichtet worden war.214 Brüder und 
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215 Curzel, Storia della Chiesa (wie Anm. 3) 71. Ein Versuch im Jahre 1377, das Bozner Kloster mit 
der Begründung der großen räumlichen Distanz zur Franziskaner-Kustodie Villach derselben Pro-
vinz zuzuschlagen, der die Klöster von Trient und Riva angehörten, war zwar kurzzeitig erfolgreich 
und wurde durch den Papst bestätigt, hielt aber nicht lange: Als der Bozner Konvent 1514 den 
Konventualen entzogen wurde, wurde er den Observanten der österreichischen Provinz anvertraut, 
sodass die alte Zugehörigkeit wiederhergestellt war. Pamato, Presenze francescane (wie Anm. 68) 
92. Curzel, Chiese trentine (wie Anm. 7) 351, nimmt hingegen an, dass die päpstliche Entschei-
dung von 1377 ohne Folge geblieben wäre, aber meines Erachtens nur deswegen, weil er die Zäsur 
von 1514 ignoriert. Zur österreichischen Provinz gehörten nördlich von Bozen nicht nur die fran-
ziskanischen Niederlassungen in der Brixner Diözese, sondern auch das Klarissenkloster in Meran, 
das sich bereits auf churischem Diözesangebiet befand; zu diesem Kloster siehe Karl Wolfsgruber, 
Das Brixner Klarissenkloster im 13. Jahrhundert, in: Der Schlern 59 (1985) 459−468; Martin Lai-
mer, Das Meraner Klarissenkloster. Untersuchungen zur Klosterkirche, ungedruckte Diplomarbeit, 
Innsbruck 1995.

216 Voltelini, Die Südtiroler Notariatsimbreviaturen (wie Anm. 207) Nr. 680, 689, 862, 862.
217 Hans von Voltelini (†) / Franz Huter (Hg.), Die Südtiroler Notariatsimbreviaturen des 13. Jahr-

hunderts, 2. Teil (Acta Tirolensia 4), Innsbruck 1951, Nr. 101, 189, 212, 233, 306. Vgl. Pamato, 
Presenze francescane (wie Anm. 68) 100. Dazu weitere Erwähnungen aus dem Jahre 1242, die ihr 
Kloster betreffen: Voltelini/Huter, wie oben, Nr. 83a (in pomerio fratrum minorum), 121a, 122 
(in domo fratrum minorum ad sanctum Franciscum), 124a, 126, 189, 255, 475 (apud fratres minores). 
Zur Frühgeschichte des Bozner Klosters im 13. Jahrhundert vgl. Sven Mieth, Das Franziskaner-
kloster in Bozen. Geschichte, Baugeschichte, Kunst 1221−1514, Bozen 1998, S. 15‒36.

218 Zu Jordan von Sachsen vgl. Longo, I domenicani (wie Anm. 207) 22 f.; Ernst Pulsfort, Jordan(us) 
von Sachsen, in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Bd. 3, Herzberg 1992, 652–654 
(mit der dort angeführten Literatur).

219 Angelus Walz, Beati Iordani de Saxonia Epistulae (Monumenta ordinis fratrum praedicatorum 
historica 23), Roma 1951, 39 f., Nr. XXXIII: … In die beati Laurentii licet debilis satis secundum 
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Vorsteher der Klöster von Trient und Riva kamen meistens aus Venetien und aus 
der Lombardei (Cremona, Padua, Verona, Mantua, Venedig). Das dritte Kloster der 
Franziskaner in der Diözese Trient, nämlich Bozen, wohl einige Jahre vor jenem in 
Riva gegründet, gehörte hingegen von Anfang an der österreichischen Provinz an und 
unterstand der Kustodie Villach.215 Diese Zugehörigkeit hängt offensichtlich mit den 
Sprachverhältnissen im Bozner Becken um die Mitte des 13. Jahrhunderts zusam-
men, wo die deutsche Sprache bereits vorherrschte (im Unterscheid zu Trient und 
Riva, die einer italienischen Provinz zugeschlagen wurden). Die erste Erwähnung von 
fratres minores und von einem claustrum domus fratrum minorum in Bozen aus dem 
Jahre 1237 lässt zudem erkennen,216 dass seine Gründung mit größter Wahrschein-
lichkeit mit der zweiten deutschen Franziskanermission von 1221 direkt zusammen-
hing. 1242 wird auch ihre Klosterkirche erstmals erwähnt.217

7.2 Die Dominikaner

Die Dominikaner ließen sich nur wenige Jahre nach den Franziskanern in Trient 
nieder. Ihr erstes Wirken und ihre ersten Kontakte zur Stadt Trient und der Trenti-
ner Bevölkerung finden Erwähnung im Epistolar des Seligen Jordan von Sachsen 
(† 1237), dem 1221 die lombardische Ordensprovinz der Dominikaner anvertraut 
war.218 Apud Tridentum datiert nämlich ein am 16. August 1227 verfasster Brief 
von ihm, worin er von einer Predigt berichtet, die er zu Maria Himmelfahrt zuerst 
dem Volk und am Tag danach dem städtischen Klerus Trients hielt.219 Das war sicher-
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consilium medici a Verona recessi et usque ad Tridentum multum confortatus fui, ita ut in die As- 
sumptionis praedicarem ad populum et sequenti die ad clerum … Has litteras apud Tridentum sequenti 
die post Assumptionem scripsi. Vgl. Die Briefe Jordans von Sachsen, des zweiten Dominikaner-
generals (1222–37). Texte und Untersuchungen, zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Fröm- 
migkeit im 13. Jahrhundert, hg. von Berthold Altaner, Leipzig 1925, 81; Jordan von Sachsen. Von 
den Anfängen des Predigerordens, hg. von Wolfram Hoyer (Dominikanische Quellen und Zeug-
nisse 3), Leipzig 2002, 165. Dazu siehe Walz, Beati Iordani de Saxonia Epistulae (wie oben) 44, 
Anm. 8; Longo, I domenicani (wie Anm. 207) 23; ders., I domenicani a Trento (wie Anm. 125) 
63 f.

220 Vgl. in diesem Zusammenhang im oberitalienischen Raum etwa beispielhaft Treviso – Rando, „Ad 
confirmationem sancte catholice fidei christiane“ (wie Anm. 191) 57 – und Mantua, Gardoni, 
Prime presenze domenicane (wie Anm. 190) 45−47.

221 Walz, Beati Iordani de Saxonia Epistulae (wie Anm. 219) 52 f., Nr. XLVII: … Postquam a Lom-
bardia recessi et iam usque Tridentum ad capitulum iturus processeram, ibidem coepi gravius infirmari, 
et sic impeditus sum usque ad capitulum generale. Das Generalkapitel, das hier erwähnt wird, ist mit 
jenem von Paris vom Jahre 1234 gleichzusetzen; vgl. Heribert Christian Scheeben, Beiträge zur 
Geschichte Jordans von Sachsen (Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens 
in Deutschland 35), Vechta 1938, 73, 94. Vgl. Angelus Walz, „Temum“ – Tridentum in den Jor-
danbriefen, in: Cultura Atesina / Kultur des Etschlandes 1 (1947) 79 f.

222 Bonelli, Notizie Istorico-critiche (wie Anm. 14) 575; Walz, Beati Iordani de Saxonia Epistulae 
(wie Anm. 219) 39, Anm. 22. Vgl. Longo, I domenicani (wie Anm. 207) 32; Curzel, Chiese 
trentine (wie Anm. 7) 351. Dieser Verzicht wurde von der Mutterabtei von San Benedetto di Vall-
alta angefochten. Dazu Sala/Spinelli, La soggezione (wie Anm. 124) 75−76. Der Verzicht auf 
die Anlage von San Lorenzo, als dort nur vier Benediktiner residierten, wurde wohl vom Umstand 
begünstigt, dass die Klosterkirche aufgrund eines Brandes im Jahre 1225 immer noch stark beschä-
digt war, da die Klosterfinanzen noch keine Restaurierung ermöglicht hatten. Dazu kam die noch 
gravierendere Tatsache, dass die Ländereien des Klosters am Campo Trentino und die Klosteranlage 
selbst 1231 von einer Etschüberschwemmung stark in Mitleidenschaft gezogen worden waren. Dal 
Prà, In margine alle origini (wie Anm. 124) 110; Max Siller, Der Südtiroler Dichter Heinrich 
von Burgeis und die Entstehung des Bozner Dominikanerklosters (1272–1276), in: Bozen von den 
Anfängen bis zur Schleifung der Stadtmauern / Bolzano dalle origini alla distruzione delle mura. 
Akten der internationalen Tagung, Schloß Maretsch, April 1989, Bozen 1991, 223–231, hier 227; 
Longo, I domenicani a Trento (wie Anm. 125) 67. Die miserable Situation der benediktinischen 
Abtei in den dreißiger Jahren des 13. Jhs. wird in der Supplik erläutert, die der Abt Chiericus Papst 
Gregor IX. für die Bestätigung der Veräußerung an die Dominikaner schickte und die in der ent-
sprechenden Bestätigung ihren Nachklang findet. Vgl. Gobbi, Pergamene trentine (wie Anm. 210) 
Nr. 15. Die Rechtmäßigkeit des Verzichtes von 1234 wurde später von den Benediktinern ange-
fochten und führte zu langen Streitigkeiten. Es gelang aber nicht, die Dominikaner aus San Lorenzo 
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lich die erste Möglichkeit für die Dominikaner, die Bevölkerung und die Führungs-
schicht der Stadt Trient mit dem kurz zuvor neu gegründeten Orden Bekanntschaft 
machen zu lassen und ihnen ihre pastoralen Ziele näherzubringen. Auch für die 
folgenden Jahre lässt sich Jordans pastorale Tätigkeit in der Stadt nachweisen. Im 
Jahre 1234, in einer Zeit großen Enthusiasmus für die Dominikaner und die soge-
nannte „Halleluja-Bewegung“ – eine von den Dominikanern geförderte Gebets- und  
Friedensbewegung, die im gesamten oberitalienischen Raum zur Versöhnung meh-
rerer gegeneinander kämpfender Stadtparteien führte220– kam Jordan mit anderen 
Brüdern wieder nach Trient und wurde zunächst in der Bischofspfalz aufgenom-
men.221 Ein Jahr darauf war er wieder in der Stadt, in Begleitung des Provinzials 
der Lombardei, Br. Stephanus Hispanicus, als Bischof Aldrighetto da Campo dem 
Orden die bereits erwähnte Klosteranlage von San Lorenzo übertrug, nachdem er 
am 29. Juni von den noch dort lebenden Benediktinern einen nicht unumstrittenen 
Verzicht erwirkt hatte.222 Diese zogen sich wie erwähnt aus San Lorenzo zur Kirche 
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zu vertreiben. Vgl. Longo, I domenicani (wie Anm. 207) 38 f.; ders., I domenicani a Trento (wie 
Anm. 125) 72–75; Stenico, Monasteri, conventi (wie Anm. 68) 21 f.

223 Zur Kirchenarchitektur von San Lorenzo zur Zeit des Übergangs an die Dominikaner und kurz 
nach ihrer Installierung vgl. Roberto Codroico, La chiesa e il convento di S. Lorenzo di Trento 
al tempo di fra Bartolomeo, in: Bartolomeo da Trento, domenicano e agiografo medievale, hg. von 
Domenico Gobbi (Bibliotheca Civis III), Trento 1990, 67−86.

224 Bonelli, Notizie Istorico-critiche (wie Anm. 14) 574, Nr. 83; Gobbi, Pergamene trentine (wie 
Anm. 210) Nr. 17; TUB (wie Anm. 4) I/3, Nr. 1032: …ibidem dominus comes Egeno canonicus Triden-
tinus pro se et domino comite Olderico de Ultimis dixit, quod ei placebat et in hoc consentiebat, et si aliquod 
ius inde haberent, illud remisit, salvo omni eorum iure in alio monasterio edificando. Zur Rolle der Grafen 
von Eppan als Vögte von San Lorenzo siehe Landi, Die Grafen von Eppan (wie Anm. 154).

225 Gobbi, Pergamene trentine (wie Anm. 210) Nr. 15. Vgl. Longo, I domenicani (wie Anm. 207) 34; 
Stenico, Monasteri, conventi (wie Anm. 68) 20 f. Siehe auch einen ähnlichen Brief an das Dom-
kapitel vom 6. Juli 1236. Gobbi, Pergamene trentine (wie Anm. 210) Nr. 16.
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Sant’Apollinare zurück, und die beiden Dominikaner übernahmen im Namen ihres 
Ordens und der lombardischen Provinz feierlich die erste Kirche samt der dazuge-
hörenden Klosteranlage.223 Selbst die Vögte der Benediktinerabtei, die Grafen von 
Eppan, gaben ihre Zustimmung für die Veräußerung des locus von San Lorenzo an 
die Dominikaner.224 Ein Jahr später, am 28. Juni 1235, kam auch die päpstliche 
Bestätigung zugunsten der Dominikaner, die an den Bischof von Trient adressiert 
war, und in der sie als strenui ecclesie Dei milites bezeichnet wurden, die im Stande 
gewesen seien, die Feinde der Kirche und des Glaubens zu bekämpfen.225 Kurz  darauf, 

Abb. 5: Das 1787 säkularisierte Dominikanerkloster San Lorenzo in Trient in den dreißiger Jahren des 
20. Jahrhunderts vor Abtragung der Klosteranlage und Restaurierung der Kirche. Trento, Soprinten-
denza per i Beni storico-artistici, librari e archivistici.
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226 Longo, I domenicani (wie Anm. 207) 34 f.; ders., I domenicani a Trento (wie Anm. 125) 70. 
Für ähnliche Bestätigungen durch Stadträte siehe den Fall von Mantua: Gardoni, Prime presenze 
domenicane (wie Anm. 190) 41 f.

227 Gobbi, Pergamene trentine (wie Anm. 210) Nr. 17.
228 Ebd. Nr. 19. Vgl. Longo, I domenicani a Trento (wie Anm. 125) 70 f.
229 Vgl. Longo, I domenicani (wie Anm. 207) 24; ders., I domenicani a Trento (wie Anm. 125) 

64–67. Zum besonderen Parallelfall des Dominikanerklosters von Mantua, das 1233 gegründet 
wurde, vgl. Gardoni, Prime presenze domenicane (wie Anm. 190). 

230 ASTn, APV, Sezione latina, c. 58, n. 6, 11.
231 Voltelini/Huter, Die Südtiroler Notariatsimbreviaturen (wie Anm. 218) Nr. 473: … in presentia 

fratris Henricis et fratris Pilegrimi de Valturnes de ordine fratrum predicatorum. Die Gleichsetzung 
dieses Heinrich mit dem Burgeiser ist zwingend, da er im Trienter Raum der einzige Bruder dieses 
Namens in jenen Jahrzehnten war.

232 Longo, I domenicani (wie Anm. 207) 56.
233 Vgl. Gobbi, Pergamene trentine (wie Anm. 210) Nr. 58.
234 Longo, I domenicani (wie Anm. 207) 56; ders., I domenicani a Trento (wie Anm. 125) 63, 79.
235 Georg Johannes Kugler, Die Urkunden des Augustiner-Chorherrenstiftes Neustift bei Brixen 

(Fontes rerum Austriacarum II/77), Wien 1965, Nr. 99. Vgl. Siller, Der Südtiroler Dichter (wie 
Anm. 222) 230, Nr. 2; Longo, I domenicani a Trento (wie Anm. 125) 79.

236 Hermann Wiesflecker, Die Regesten der Grafen von Tirol, Herzoge in Kärnten. Bd. II/1: Die 
Regesten Meinhards II. (I.), 1275−1295 (Publikationen des Institutes für österreichische Geschichts-
forschung IV./I/1−2,1), Innsbruck 1952, Nr. 172, 173. Vgl. Longo, I domenicani (wie Anm. 207) 
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am 7. und 8. August 1235, folgte die Bestätigung durch das Domkapitel und den 
Stadtrat.226 Am 9. August 1235 folgte die förmliche Inbesitznahme, in Anwesenheit 
des Jordan von Sachsen und des Provinzials für die Lombardei, Br. Stephanus His-
panicus.227 Am 2. August 1236 bestätigte Papst Gregor IX. die Übergabe zugunsten 
der Dominikaner.228 Die Gründung in Trient fiel in die gleichen Jahre wie jene von 
Verona, Faenza, Parma, Venedig, Padua, Treviso, Reggio, Ferrara und Mantua.229 Der 
oben beschriebene Gründungsprozess folgte denselben Kriterien und demselben Pro-
cedere. Ausgewählt wurden Bischofsstädte und sonstige Zentren von gewisser Bedeu-
tung. Vorangetrieben wurden solche Gründungen von den kirchlichen Amtsträgern, 
Stadtmagistraturen und großen Feudalherren, geplant und genehmigt wurden sie 
vom zuständigen Provinzial.

Über das Trienter Kloster, das als solches bzw. als domus fratrum Praedicatorum de 
Tridento erstmals 1255 erwähnt ist,230 kamen die Dominikaner auch zu ihrem ers-
ten belegten Auftreten in Bozen. Bruder Heinrich (von Burgeis) und Bruder Pilgrim 
von Velthurns sind bereits 1242 in Bozen bezeugt.231 In Begleitung Bischof Egnos 
von Trient finden wir 1271 in der dortigen Bischofspfalz Br. Jaklin und Br. Otto-
lin.232 Vier Jahre danach begleiten Dominikaner und Franziskaner Bischof Heinrich 
in Riva.233 Im Unterschied zu Bozen kam es dort zu keiner eigenen Niederlassung. 
Nur in Bozen konnten die Dominikaner Fuß fassen. Die Gründung des Konvents 
erfolgte hier dank der Unterstützung der handelstreibenden Familien und insbe-
sondere eines Empfehlungsschreibens des damaligen Bischofs von Regensburg, Leo 
Thundorfer, Nachfolger des Hl. Albert Magnus.234 Bereits 1274 ist von einer domi-
nikanischen Niederlassung (domus fratrum predicatorum) in Bozen die Rede.235 1276 
ist ihre zwischenzeitlich gegründete und fertiggestellte ecclesia Jesu Christi fratrum 
Praedicatorum Schauplatz eines Treffens zwischen Bischof Heinrich von Trient und 
Graf Meinhard II. von Tirol, zu deren Waffenstillstand gerade die Bozner Domini-
kaner durch Mediation maßgeblich beigetragen hatten.236 Im Jahre 1283 wird die 
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58; Siller, Der Südtiroler Dichter (wie Anm. 222) 230 f., Nr. 5, 7; Longo, I domenicani a Trento 
(wie Anm. 125) 79 f.; Silvia Spada Pintarelli / Helmut Stampfer (Hg.), Dominikaner in Bozen. 
Austellungskatalog (Bozen, Stadgalerie und Dominikanerkreuzgang, 20. März − 20. Juni 2010) 
(Hefte zur Bozner Stadgeschichte 2), Bozen 2010, 14, 16, 75.

237 Pintarelli/Stampfer, Dominikaner in Bozen (wie Anm. 236) 14.
238 Longo, I domenicani (wie Anm. 207) 59; ders., I domenicani a Trento (wie Anm. 125) 81.
239 Longo, I domenicani (wie Anm. 207); ders., I domenicani a Trento (wie Anm. 125) 84.
240 Vgl. Longo, I domenicani (wie Anm. 207) 36; ders., I domenicani a Trento (wie Anm. 125) 25.
241 Curzel, Chiese trentine (wie Anm. 7) 351.
242 Siehe unten die prominenten Fälle von Bartholomäus von Trient und Heinrich von Burgeis. Zur 

Rolle der „nationalen“ Zugehörigkeit der ersten Dominikaner in Trient und Bozen im Rahmen der 
nationalistischen Auseinandersetzungen im südlichen Tirol zwischen Ende des 19. und Anfang des 
20. Jhs. vgl. die kurzen, aber signifikanten Ausführungen bei Longo, I domenicani a Trento (wie 
Anm. 125) 61 f., sowie vor allem von Curzel, Chiese trentine (wie Anm. 7) 352 f. (mit Hinweisen 
auf Missverständnisse und Verzerrungen beider national-historiografischer Traditionen, die zumin-
dest bis Mitte des 20. Jh. weiterwirken).
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rechtliche Zugehörigkeit der Bozner Niederlassung geklärt: Gemäß der Herkunft 
ihrer ersten Brüder und der diözesanen Zugehörigkeit beschloss das Provinzkapitel 
der Oberen Lombardei (Lombardia superior), dem alle Klöster der Kirchenprovinz 
Aquileia unterstanden, die Unterordnung der Bozner Filiation unter den Prior des 
Klosters von San Lorenzo vor Trient (… item ordinamus de conscilio et assensu tocius 
capituli provincialis quod grancia Bulzanensis subdita sit priori Tridentino, tam in tem-
poralibus quam in spiritualibus pleno iure).237 Es wird hierbei auch die vermögens-
rechtliche Autonomie fixiert, die selbst liturgisches Gerät betraf, das dort aufbewahrt 
wurde und das als Stiftung von Bozner Wohltätern jener Jahre zu betrachten ist, die 
bereits damals die neue Dominikanerkirche als eigenen Bestattungsort bestimmten 
(… nolumus tamen quod paramenta, libri, calices, copertoria et alia utensilia per priorem 
aliquem asportentur seu domus vel possessiones illius granzie aliquatenus alienentur sine 
prioris provincialis licentia specialis, nec volumus quod ex sepulturis illius locis habitis vel 
habendis aliquod preiudicium generetur).238

Die Erhebung des Bozner Hauses zum selbständigen Kloster innerhalb der Lombar-
dia superior erfolgte nur wenige Jahre später um 1286/87 und wurde wahrscheinlich 
auf dem damals stattfindenden Pariser Generalkapitel beschlossen.239 Offensichtlich 
hatte das Bozner Haus zwischenzeitlich die Bedingungen erfüllt, die für die Erhebung 
zum Kloster notwendig waren: die Genehmigung des Generalkapitels, die wohl in 
Paris erfolgte, zwölf Brüder, ein eigener Prior und die Präsenz eines doctor, dem die 
theologische und kulturelle Leitung des Klosters zustand.240 Für 1297 ist die Nennung 
eines eigenen Priors bezeugt, nämlich des Fra Gaspare da Milano, dessen Herkunft mit 
der Zugehörigkeit zur oberlombardischen Provinz in Einklang steht. Aus demselben 
Raum, nämlich dem oberitalienischen, kamen nicht umsonst auch die meisten Mit-
brüder sowohl des Trienter als auch des Bozner Konvents jener Jahrzehnte (Cremona, 
Verona, Chioggia, Padua, Brescia, Vicenza, Treviso, Friaul, Venedig, Bologna, Man-
tua).241 Von Anfang an zeichneten sich aber beide Klöster auch durch die Präsenz von 
Mitbrüdern deutscher Sprache aus, die ihnen wegen der sprachlichen Verhältnisse im 
damaligen Etschtal in der Pastoral beistanden.242 Allen voran sei an Br. Bartholomäus 
von Trient erinnert, dessen deutschsprachige Herkunft ein Schulbesuch in Neustift 
bei Brixen nahelegt, sowie – und vor allem – an Br. Heinrich von Burgeis. Diesen 
findet man zunächst zwischen 1234 und 1273 noch als Mitglied des Trienter Kon- 

Das religiöse Leben von Stadt und Diözese Trient im 13. Jahrhundert



243 Zu seiner letzten Bezeugung als Angehöriger des Trienter Konvents, jedenfalls bereits in Bozen in 
der bischöflichen Residenz wie zuvor auch schon 1271 belegt (vgl. oben, S. 48), siehe Siller, Der 
Südtiroler Dichter (wie Anm. 222) 230, Nr. 1. Den ersten Beleg 1234 enthält die Übertragung der 
Anlage von San Lorenzo an den Dominikanerorden. Vgl. oben, S. 46. Dazwischen wird Heinrich 
als Mitglied des Trienter Klosters auch 1242 erwähnt. Voltelini/Huter, Die Südtiroler Notariats-
imbreviaturen (wie Anm. 218) Nr. 459, 473, dieses letzte Mal in Bozen.

244 Nach hauseigener Tradition der Bozner Dominikaner, die Eingang in die barocke Historiographie 
fand, wäre er sogar als erster Prior der Bozner Niederlassung zu betrachten, also noch vor Gaspare 
da Milano. Sein Priorat wäre somit zwischen 1286/87 und 1297 zu platzieren. Vgl. Siller, Der 
Südtiroler Dichter (wie Anm. 222) 224. Als erster Beleg in Bozen: Kugler, Die Urkunden des 
Augustiner-Chorherrenstiftes Neustift (wie Anm. 235) Nr. 99.

245 TUB (wie Anm. 4) I/3, Nr. 1003, 1032.
246 Ippoliti/Zatelli, Archivi Principatus Tridentini Regesta (wie Anm. 103) c. 2, n. 27; c. 5, n. 6; 

c. 38, n. 11; 58, n. 6, 11. Vgl. Longo, I domenicani (wie Anm. 207) 33, 43; ders., I domenicani 
a Trento (wie Anm. 125) 69.

247 Longo, I domenicani (wie Anm. 207) 57; ders., I domenicani a Trento (wie Anm. 125) 79.
248 Vgl. Curzel, Storia della Chiesa (wie Anm. 3) 71.
249 Longo, I domenicani (wie Anm. 207) 56, 61, 64. Vgl. Curzel, Chiese trentine (wie Anm. 7) 351; 

Silvia Spada Pintarelli / Silvano Bassetti, La chiesa e il convento dei Domenicani a Bolzano, 
Bolzano 1989, 19, 42‒45; Gustav Pfeifer, Elitenintegration im Bozen des 14. Jahrhunderts, in: 
Anno 1363. Tatort Tirol. Es geschah in Bozen (Runkelsteiner Schriften zur Kulturgeschichte 5), 
Bozen 2013, 125–164, hier 128–132; Curzel, Storia della Chiesa (wie Anm. 3) 71 f. Für eine 
Genealogie der Botsch siehe zuletzt Alberto Alberti, Sepolture e lapidi familiari, in: Pintarelli/
Stampfer, Dominikaner in Bozen (wie Anm. 236) 90–107, hier 93.

250 Giuliana Polli, Le clarisse di San Michele a Trento. Ricostruzione dell’archivio ed edizione dei 
documenti (1193–1500) (Società di Studi trentini di Scienze storiche. Monografie Nuova serie 4), 
Trento 2014, Nr. 4.
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vents,243 aber ab März 1274 ist er ausschließlich in Bozen bezeugt.244 Dasselbe gilt für 
Br. Ulrich Bayr. Mit Bartholomäus von Trient wohnte er sowohl dem 1234 diktierten 
Testament des Adalbero II. von Wangen als auch der Übertragung der Klosteranlage 
von San Lorenzo im folgenden Jahr bei.245 1257 ist Ulrich Bayr noch in Trient bezeugt, 
während er 1274 und 1276 als Angehöriger des Bozner Konvents belegt ist, wo er viel-
leicht noch im Jahre 1282 lebte.246 Derselben Sprache war wohl auch jener conversus 
namens Heinrich zugehörig, der 1274 zusammen mit Ulrich Bayr und Heinrich von 
Burgeis den ersten Bozner Konvent bildete, dem im darauffolgenden Jahr noch sechs 
Mitbrüder beitraten.247 Erst später – wohl im Laufe des 15. Jahrhunderts – wurde 
das Bozner Dominikanerkloster aus der lombardischen Provinz ausgegliedert und der 
deutschen zugeschlagen,248 was mit der Entwicklung der Stadt an der Talfer im Ein-
klang steht. Bis dahin war das Kloster Mittelpunkt einer zahlenmäßig kleinen, aber 
finanziell sehr starken Elite italienischer Sprache gewesen, u. a. der aus Florenz stam-
menden Bankiersfamilie des Bamba de Rossi, später als Botsch bekannt.249

7.3 Die Klarissen

Zusammen mit den männlichen kamen auch die weiblichen Zweige der Bettelorden 
nach Trient. Zunächst kam es zur Gründung einer Klosterniederlassung des 1212 als 
Frauenzweig der Franziskaner ins Leben gerufenen Ordens der Klarissen, die in den 
damaligen Quellen gemäß der Titulierung ihrer ersten Mitschwestern von San Da- 
miano auch als pauperae dominae (inclusae) bezeichnet wurden.250 Zum ersten Mal 
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251 Zanolini, Spigolature d’archivio (wie Anm. 90) 16. Vgl. Gobbi, Presenze (wie Anm. 135) 127 f.; 
Curzel, I documenti (wie Anm. 90) Nr. 85; Stenico, Monasteri, conventi (wie Anm. 68) 52. 
Weitere Testamente zugunsten der Klarissen folgen in den unmittelbar anschließenden Jahren des 
13. Jahrhunderts. Vgl. Stenico, Monasteri, conventi (wie Anm. 68) 54 f.; Polli, Le clarisse di San 
Michele (wie Anm. 250) Nr. 49. 

252 Polli, Le clarisse di San Michele (wie Anm. 250) 12.
253 Ebd. Nr. 4. Vgl. Gobbi, Presenze (wie Anm. 135) 134; Stenico, Monasteri, conventi (wie Anm. 68) 

52. 
254 Gobbi, Presenze (wie Anm. 135) 134, 136; Schneider, Die Hospitäler (wie Anm. 21) 78; Stenico, 

Monasteri, conventi (wie Anm. 68) 8. Ihr monasterium antiquum iuxta castrum (Tridentinum) cum 
omnibus pertinenciis suis wird ihnen in einem Privileg von Papst Innozenz IV. 1245 bestätigt. Polli, 
Le clarisse di San Michele (wie Anm. 250) Nr. 22.

255 Bonelli, Notizie Istorico-critiche (wie Anm. 14) 126, 561–68; Polli, Le clarisse di San Michele 
(wie Anm. 250) Nr. 5. Vgl. Gobbi, Pergamene trentine (wie Anm. 210) Nr. 11. Vgl. Gobbi, Pre-
senze (wie Anm. 135) 134; Rogger, Monumenta liturgica (wie Anm. 14) 81; Stenico, Monasteri, 
conventi (wie Anm. 68) 49.

256 Walter Landi, Bischof Burchard von Brixen. Neue Ansätze für die Datierung seines Episkopats und 
zur Besetzung des Brixner Bischofstuhls im Investiturstreit, in: Geschichte als Gegenwart. Festschrift 
für Magdalena Hörmann-Weingartner, hg. von Leo Andergassen / Lukas Madersbacher, Innsbruck 
(Schlern-Schriften 352), Innsbruck 2010, 193−207, hier 205. Vgl. Brogiolo/Cavada/Ibsen/Pisu/
Rapanà, Chiese (wie Anm. 22) I, 140.

257 Polli, Le clarisse di San Michele (wie Anm. 250) Nr. 5.
258 So Gobbi, Presenze (wie Anm. 135) 129.
259 Polli, Le clarisse di San Michele (wie Anm. 250) Nr. 6.
260 Voltelini, Die Südtiroler Notariatsimbreviaturen (wie Anm. 207) Nr. 430.
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wird ihre Präsenz in der Stadt an der Etsch im bereits angesprochenen Testament Peters 
von Malosco überliefert, der im Jahre 1228 nicht nur den Franziskanern, sondern 
auch den Klarissen eine Karre Wein vermachte (… sororibus minoribus plaustrum vini 
et unum aliud fratribus minoribus).251 Im selben Jahr wird ihre Trienter Niederlassung 
auch in der Liste jener Klarissenklöster aufgezählt, die unter den Schutz von Kardinal 
Rinaldo gestellt wurden.252 Im Juli 1229 rief Papst Gregor IX. alle Gläubigen auf, die 
Trienter Klarissen kräftig zu unterstützen.253 Der geforderte Einsatz des Bischofs von 
Trient ließ nicht lange auf sich warten. Zur Zeit dieses Schreibens waren nämlich 
die ersten Klarissen, ebenso wie der männliche Zweig der franziskanischen Ordens-
familie, bei der Kirche von Sant’Apollinare beheimatet.254 Im September desselben 
Jahres wurden sie aber durch den Trienter Bischof Gerardo Oscasali (1224‒1232) 
bei einer Kirche des Domkapitels angesiedelt, nämlich jener von San Michele in der 
Trienter Vorstadt (in agro Tridentino),255 die bereits im letzten Viertel des 11. Jahr-
hunderts vom damaligen Hochstiftsvogt Albert I. von Eurasburg (1070‒1096/97), 
dem Stammvater der nachmaligen Grafen von Tirol, gegründet worden war.256 Als ihr 
Prokurator übernahm ein gewisser Fra Pacifico die Kirche,257 der diesmal nicht mit 
dem obengenannten Fra Pacifico (Riccamboni) zu identifizeren ist, wie von anderen 
vermutet,258 sondern eher mit dem gleichnamigen Fra Pacifico (Divini) († 1231), seit 
1223 Generalvisitator der Klarissen. 1232 ist bereits von einem neuen Kloster die 
Rede, an dem damals gebaut wurde.259 Im Jahre 1237 ist erstmals von einer Herrin 
von Mais, Schwester der milites Bertung und Marquard von Mais, die Rede, qu(e) se 
inclusit bzw. qu(e) est in consorcio sororum minorum de Tridento.260 

Die sorores wohnten damals noch in extremer Armut und der Papst wandte sich an 
den Statthalter und den Stadtrat von Trient, damit sie die Klarissen nicht mit unange-
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261 Polli, Le clarisse di San Michele (wie Anm. 250) Nr. 9.
262 Vgl. Gobbi, Presenze (wie Anm. 135) 135; Filotico, Le origini del Baliato di Bolzano (wie 

Anm. 79) 163–169.
263 Polli, Le clarisse di San Michele (wie Anm. 250) Nr. 81. Zu den Privilegien der Grafen von Tirol 

für die Klarissen zu Trient vgl. Domenico Gobbi, Mainardo II, Ottone di Tirolo e le Clarisse di 
Trento, in: Civis 22 (1998) 59–68.

264 Zu diesem Kloster siehe Siegfried Volgger, Das Klarissen- und Franziskanerkloster in Brixen, 
Bozen 1996.

265 Vgl. Landi, Bischof Burchard (wie Anm. 256) 205. Dazu Brogiolo/Cavada/Ibsen/Pisu/Rapanà, 
Chiese (wie Anm. 22) I, 140, sowie Landi, Die Grafen von Tirol (wie Anm. 151) 121, und ders., 
Komitat, Burg, Dynastie (wie Anm. 151). 

266 Polli, Le clarisse di San Michele (wie Anm. 250) Nr. 5, 31; Bonelli, Notizie Istorico-critiche (wie 
Anm. 14) 568. Vgl. Gobbi, Presenze (wie Anm. 135) 139.

267 Polli, Le clarisse di San Michele (wie Anm. 250) Nr. 58.
268 Ebd. Nr. 60.
269 Ebd. Nr. 66.
270 Vgl. Gobbi, Presenze (wie Anm. 135) 140.
271 Polli, Le clarisse di San Michele (wie Anm. 250) Nr. 66.
272 Vgl. Gobbi, Presenze (wie Anm. 135) 140.
273 Polli, Le clarisse di San Michele (wie Anm. 250) Nr. 73.
274 Vgl. Gobbi, Presenze (wie Anm. 135) 140.
275 Polli, Le clarisse di San Michele (wie Anm. 250) Nr. 79.
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brachten Steuern belasteten.261 Die Notwendigkeit der päpstlichen Intervention legt 
auch der Umstand nahe, dass der damalige Statthalter von Trient der Tiroler Ministe-
riale Schwicker von Montalban war, dessen Familienmitglieder bei den Zeitgenossen 
als besondere Unterdrücker von Klöstern und Kirchenleuten galten. Schwickers Sohn 
Vitus sollte 1256 sogar zwei Deutschordensherren einkerkern, welche die ihnen zuge-
wiesene Pfarre Schlanders in Besitz nehmen wollten.262

Ein halbes Jahrhundert später stellte sich die Lage der Klarissen viel besser dar. 
Sie hatten die besondere Gunst der Tiroler Landesfürsten gewonnen. 1303 erlang-
ten sie von den Söhnen Meinhards II. die Erneuerung eines Zollprivilegs, das ihnen 
bereits von Meinhard II. verliehen worden war.263 Zu den Söhnen zählte auch Herzog 
Otto III. von Kärnten († 1310), dessen Gemahlin Euphemia von Schlesien (1281–
1347) nur sechs Jahre später das Klarissenkloster zu Meran gründete. Ob die Stiftung 
von Trient ausging oder doch von Brixen, wo das dortige Klarissenkloster bereits vor 
1236 gegründet worden war,264 ist ebenso wenig eruierbar wie die Hintergründe der 
dem Trienter Kloster erwiesenen Gunst. Ob dabei sogar die Stiftung der Kirche von 
San Michele durch den Urahn der Grafen von Tirol eine Rolle spielte,265 lässt sich 
nicht sagen. 

Dank des recht umfangreichen Quellenmaterials aus dem Archiv dieses Klosters 
können die Namen mehrerer Nonnen des 13. Jahrhunderts mit Sicherheit genannt 
werden, darunter jene seiner Vorsteherinnen: Nach der ersten, 1229 erwähnten Äbtis-
sin Palmira folgte (vielleicht um 1244) Pellegrina, die 1250 und 1252 mit Schwester 
Desiderata erwähnt wird.266 1263 wird die neue Äbtissin Maria von Bozen zusammen 
mit allen ihren vierzig Schwestern erwähnt.267 1264 war Ostaza Äbtissin.268 1272 
folgte ihr Cristina von Cles nach,269 1274 Pederzina von Bozen,270 1278 wieder Cris-
tina von Cles.271 1281 war Ostaza nochmals Äbtissin,272 1286 Cermonda,273 1289 
eine gewisse Biancofiore,274 1299 eine Sophia aus dem Nonsberg, die mit elf ande-
ren Schwestern erwähnt wird.275 Die Herkunft mancher der Äbtissinen weist darauf 
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276 Ebd. Nr. 19. Vgl. Pamato, Presenze francescane (wie Anm. 68) 98. Die Abnahme der Beichte und 
die seelsorgerliche Betreuung der Klarissen oblagen den Franziskanern, wie im selben Jahre durch 
Papst Innozenz IV. beschlossen wurde. Polli, Le clarisse di San Michele (wie Anm. 250) Nr. 24‒27.

277 Zu Sorbano siehe Curzel/Gentilini/Varanini, Le pergamene (wie Anm. 59) 41‒44, sowie Ste-
nico, Monasteri, conventi (wie Anm. 68) 66‒68, und Emanuele Curzel, Trento (Il Medioevo 
nelle città italiane 5), Spoleto 2013, 159. Im Etschtal, aber außerhalb der Trienter Diözesangrenzen, 
wurde Kloster Steinach bei Algund 1241 gegründet, das 1285 seine erste Bestätigung durch Papst 
Alexander IV. bekam; vgl. Longo, I domenicani (wie Anm. 207) 46–55. Im Unterschied zum 
Trienter Kloster gehörte jenes von Algund zur Diözese Chur.

278 Zur Auflassung von gemischten Klöstern, die ab dem 14. Jahrhundert auch im Alttiroler Raum 
nicht mehr zu finden sind, siehe Hörmann-Thurn und Taxis, Frauenklöster im mittelalterlichen 
Tirol und im Trentino (wie Anm. 63) 16.

279 Trento, Biblioteca di San Bernardino, Ms 35 (Giangrisostomo Tovazzi, Notitia ecclesiarum), 
Nr. 665. Vgl. Stenico, Monasteri, conventi (wie Anm. 68) 66.

280 Trento, Archivio diocesano, Archivio capitolare, c. 32, n. 148. Curzel/Gentilini/Varanini, Le 
pergamene (wie Anm. 59) 42 f., leiten von diesem Umstand ab, dass die Gründung nur wenige Jahre 
zuvor erfolgt war, ignorieren aber den Unterschied zwischen Haus und Klosterniederlassung sowie 
die Erwähnung von 1304 (siehe oben im Folgenden) sowie die Tatsache, dass das Kloster sich bereits 
1318 nach Santa Margherita nannte.
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hin, dass die Klostergemeinschaft von Anfang an aus Nonnen bestand, die aus allen 
Teilen der Diözese Trient stammten, auch aus dem deutschen Teil, wie zum Bei-
spiel die Schwester des obengenannten Bertung von Mais. Dementsprechend wurde 
den Trienter Klarissen von Kardinal Rinaldo 1245 erlaubt, sich an einen deutschen 
 Kaplan zu wenden, falls manche nicht im Stande seien auf Latein zu beichten (sorori-
bus autem, que in latinam linguam confiteri commode non possunt, sacerdos theutonicus 
de fratribus satisfaciat eisdem in omnibus, sicut earum capellanus).276

7.4 Die Dominikanerinnen

Viel dürftiger als die Nachrichten zu den Anfängen der Klarissen von San Michele 
sind die Angaben in Bezug auf die Entstehung des bereits 1449 aufgehobenen Trien-
ter Dominikanerinnenklosters von St. Margherita in Sorbano und im Allgemeinen 
über die Präsenz von Dominikanerinnen in der Diözese Trient.277 In Analogie zur 
Frühgeschichte der Klarissen ist wohl anzunehmen, dass die ersten Trienter Domini-
kanerinnen zunächst ein Doppelkloster im Verbund mit dem männlichen Ordens-
zweig führten und erst später eine eigene Niederlassung in der Trienter Stadt grün-
deten, was dem allgemeinen Verschwinden von gemischten Gemeinschaften und 
Mischformen klösterlichen Lebens während des 13. und besonders 14. Jahrhunderts 
zuzuschreiben ist.278 Erst auf 1275 datiert jedenfalls ein leider nur dank eines Regests 
aus dem 18. Jahrhundert überliefertes Testament eines gewissen Ripanus, der auch 
quedam legavit fratribus Predicatoribus de Tridento et sororibus sancti Dominici de Sur-
bano.279 Erst um 1318/26 erfolgte dann die Errichtung einer eigenen Klosterkirche,280 
was wiederum nahelegt, dass bis zu jener Zeit die Dominikanerinnen von Sorbano 
in einer engen Symbiose mit dem in der Nähe befindlichen Dominikanerkloster von 
San Lorenzo gelebt hatten. Eine Bestätigung dafür liefern auch die knappen Angaben 
über die patrimonielle Ausstattung von Sorbano im 14. Jahrhundert. Zumindest eine 
Position teilte dieses Kloster mit einer anderen Filiation von San Lorenzo, nämlich 
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281 Obermair, Bozen Süd – Bolzano Nord (wie Anm. 155) Nr. 191.
282 Ebd. Nr. 84.
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mit dem Bozner Dominikanerkloster. Auf 1304 datiert eine Urkunde, wonach beide 
Klöster mit grundherrschaftlichen Rechten in Afing ausgestattet waren,281 was wie-
derum auch der Erörterung der Entstehungsgeschichte von Sorbano dient. Bereits 
oben wurde erwähnt, dass Adalbero II. von Wangen gerade in San Lorenzo im Bei-
sein der ersten Trienter Dominikaner 1234 sein Testament diktierte. Afing lag im 
Machtbereich der Edelfreien von Wangen: Besitzungen des Matthäus von Wangen 
sind ebendort 1289 bezeugt.282 Für die Gründung von Sorbano wurde ein Gebiet in 

Abb. 6: Die ehemalige Klosterkirche Santa Margherita in Trient in den dreißiger Jahren des 20. Jahr-
hunderts. Nach der Anfang des 15. Jahrhunderts erfolgten Aufhebung des Dominikanerinnenklosters 
gingen dessen Besitzungen samt Kirche und Klosteranlage an die neu errichtete Dompropstei, welche 
die Kirche im 18. Jahrhundert umfassend renovierte. Trento, Soprintendenza per i Beni storico-artistici, 
librari e archivistici.
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283 TUB (wie Anm. 4) I/2, Nr. 779; Ippoliti/Zatelli, Archivi Principatus Tridentini Regesta (wie 
Anm. 103) 40 f., Nr. 18–19.

284 Liste bei Bonelli, Notizie Istorico-critiche (wie Anm. 14) 659: domina soror Margareta de Tridento 
priora monasterii et conventus ecclesie Sancte Margarite de Surbano de Tridento et alie sorores scilicet 
soror Ricarda de Layenborg, Diecinele de Bulzano, Beatrice de Mezo, Osbeta de Valenstayn, Benevenuta 
de Tridento, Agnete de Mezo, Katarina de Tridento, Clara de Bulzano, Mina de Bulzano, Meza et Ade-
leita de Formigaro et Osbeta de Bulzano. Vgl. Stenico, Monasteri, conventi (wie Anm. 68) 66.

285 Curzel/Gentilini/Varanini, Le pergamene (wie Anm. 59) Nr. 249. Dieselben Autoren, ebd. 
42 f., meinen, dass das Kloster vielleicht erst damals dem Dominikanerorden einverleibt wurde, 
ignorieren aber die Erwähnungen von 1275 und von 1304 sowie den Umstand, dass diese Passage in 
der päpstlichen Bulle als Widerspruch angeführt wird, um zu verdeutlichen, dass sie zwar Domini-
kanerinnen waren, trotzdem aber dem Bischof unterstanden. Auf 1339 datiert eine Urkunde, die ein 
monasterium ecclesie ste. Margarite ordinis ste. Clare sororum de Sorbano erwähnt. Obermair, Bozen 
Süd – Bolzano Nord (wie Anm. 155) Nr. 1339. Es muss sich hier aber um einen Fehler handeln, 
da dies nicht nur mit der Bulle von Papst Johannes XXII. in Widerspruch steht, sondern auch mit 
der eindeutigen, praktisch zeitgleichen Erwähnung eines monasterium monalium sancte Margarite 
de Sorbano ordinis fratrum predicatorum de Tridento. Trento, Biblioteca di San Bernardino, Ms. 48 
(Giangrisostomo Tovazzi, Notariale), Nr. 791.

286 Die einzige Erwähnung in diese Richtung, worauf erstmals Hörmann-Thurn und Taxis, Frauen-
klöster (wie Anm. 63) 27, hinweist, ist die Nennung einer domina soror Hirmengardis priorissa 
anlässlich eines Tauschgeschäfts des Bozner Dominikanerklosters mit zwei Schwestern namens 
Maria und Berta. Obermair, Bozen Süd – Bolzano Nord (wie Anm. 155) Nr. 116 (1295 Mai 17, 
Dominikanerkloster in Bozen).
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der unmittelbaren Nähe des Wangener Turms in Trient ausgesucht, den die Wange-
ner von 1220 bis 1264 als Trienter Hochstiftslehen besessen hatten.283 All dies deutet 
darauf hin, dass die Stiftung von Sorbano mit größter Wahrscheinlichkeit unter ent-
scheidender Mitwirkung der Wangener erfolgt sein dürfte. 

Wie die Quellen nach 1275 belegen, dürfte es sich im Falle dieses Klosters zunächst 
um ein einfaches Regelhaus gehandelt haben, für das die Dominikanerinnen eine 
erste Eigenständigkeit gegenüber dem Kloster von San Lorenzo erlangt hatten und 
in dem die 1318 erwähnte priorissa Margherita mit ihren zwölf sorores lebte.284 Erst 
zwei Jahre nach der wohl knapp nach 1326 fertiggestellten eigenen Kirche wurde ihr 
Haus durch Papst Johannes XXII. zum Kloster erhoben, von der bischöflichen Juris-
diktion eximiert und den Dominikanern offiziell unterstellt. Dabei hob der Papst 
hervor, dass dasselbe bereits – wie er wusste – der Augustinusregel folgte, und zwar 
nach den dominikanischen Gewohnheiten, sowie dass die moniales von Sorbano von 
jeher das Habit der Dominikanerinnen trugen (conventus monasterii Sancte Margerite 
de Surbano Tridentini per priorissam soliti gubernari, ordinis Sancti Augustini … habi-
tum secundum morem fratrum ordini Predicatorum eorumque morum etiam in dicendis 
officis divinis).285

Für die Präsenz von Dominikanerinnen in Bozen spricht die Erwähnung einer 
domina soror Hirmengardis priorissa als Besitzerin einer eigenen domus in der Stadt.286 
Dies führte die jüngere Literatur sogar zur irreführenden Annahme, dass in Bozen 
neben dem Dominikanerprior auch eine Priorin die dortige Klosteranlage geführt 
hätte. Dass sie aber eine eigene domus leitete, lässt uns eher darauf schließen, dass es 
in Bozen – ebenso wie in Trient – ursprünglich auch ein Haus von Dominikanerin-
nen gab, das aber im Unterschied zu Sorbano nie zum Kloster erhoben wurde und 
bald nach 1295 verschwand bzw. sich mit dem Trienter Haus von Sorbano vereinigte. 
Gerade die Zusammenlegung beider Häuser scheint letztendlich die hohe Anzahl 
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287 Siehe oben, S. 49.
288 Zur Bibliothek der Dominikaner in Trient und zu ihrem Archiv vgl. Emanuele Curzel, Alla ricerca 

dell’archivio dei domenicani di San Lorenzo, in: Studi Trentini di Scienze Storiche 81 (2002) 
231−237, und Curzel, Chiese trentine (wie Anm. 7) 363–371.

289 Vgl. Grosselli, La badia di S. Lorenzo (wie Anm. 127). Zu den liturgischen Räumen im Trentino 
im Hochmittelalter siehe Giovanni Dellantonio, Spazi della liturgia e della carità nel tardo 
medioevo, in: Storia del Trentino (wie Anm. 1) 611−626.

290 Mariano D’Alatri, Inquisitori veneti nel duecento, in: Collectanea francescana 30 (1986) 398–
452, hier 440.
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von Dominikanerinnen aus dem Bozner Raum in Sorbano zu rechtfertigen, wie sie 
1308 erscheint (immerhin drei Viertel des gesamten Konvents!), aber auch die bereits 
genannte Besitzkontiguität in Afing mit dem Bozner Kloster. Dazu gehört schließlich 
auch, dass das bereits erwähnte Generalkapitel von Paris überhaupt kein Doppel-
kloster, sondern nur – und das ausdrücklich – das männliche Dominikanerkloster 
von Bozen erwähnt.287

7.5 Die pastorale Mission der Bettelorden in Trient

Den kulturgeschichtlichen Beitrag der Bettelorden in Trient und ihr tatsächliches Wir-
ken im Laufe des 13. Jahrhunderts aus der Quellenlage einzuschätzen, ist schwierig. 
Anlässlich der Säkularisation ihrer Klöster Ende des 18. Jahrhunderts wurden Archiv 
und Bibliothek der Dominikaner zerstreut, sodass kaum Rückschlüsse auf kulturelle 
Aktivitäten oder Beziehungen zu den Schwesterklöstern dieses Ordens möglich sind.288 
Bibliothek und Archiv der Franziskaner in Trient enthalten keine Stücke aus der Grün-
dungszeit. Auch baugeschichtlich lassen sich keine Schlussfolgerungen über Bauhüt-
ten und künstlerische Einflüsse ziehen, die bei der Gestaltung ihrer Kloster kirchen von 
Bedeutung gewesen wären, dies zum Beispiel im Gegensatz zu ihrer Nieder lassung in 
Bozen. Die Trienter Dominikaner bedienten sich ihrerseits einer bereits bestehenden 
Klosteranlage, die zudem in späteren Jahrhunderten stark verändert und mit Aus-
nahme der Klosterkirche letztlich abgerissen wurde.289 Eine große Rolle dürften beide 
Orden mit Sicherheit für die Bewahrung der Orthodoxie und für die Pasto rale gespielt 
haben: Die Predigten, insbesondere die der Dominikaner, waren ihre größte Stärke 
und der Dienst am Wort eine der zentralen Aufgaben und wichtiges Anliegen, was 
sie bereits anlässlich ihres ersten Auftretens in der Stadt an der Etsch bewiesen. Dazu 
kamen weitere Agenden wie etwa die Abnahme von Beichten. In der Repression der 
Irrlehre waren aber vor allem die Franziskaner an vordersten Front tätig: Im Unter-
schied zur angrenzenden Lombardei vertraute Papst Innozenz IV. im Jahre 1245 mit 
der Bulle Quia tunc potissime die Inquisition in der Veroneser Mark und im Gebiet 
des Hochstiftes Trient den Franzikanern, nicht den Dominikanern an.290 Sitze der 
Inquisitionsgerichte im Trienter Gebiet waren somit die beiden Klöster zu Trient 
und Riva, wo Zeugen und Angeklagte erscheinen mussten. Neben dem Inquisitor  
oder dessen Vikar, der meistens vom Guardian der jeweiligen Klöster gestellt wurde, 
erschienen auch zwei andere Klosterbrüder, die die Art der Strafe und das Strafausmaß 
mitbestimmten. Einer dieser Inquisitoren für das Trienter Gebiet, Fra Pietro Buono 
Brosemini da Padova, der als solcher 1328 erwähnt wird, war zwischen 1295 und 1299 
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291 Dell’Antonio, I frati minori (wie Anm. 193) 21 f.
292 Ebd. 22; P. Ilarino da Milano, Eresie medievali. Scritti minori (Studi e ricerche dell’Istituto di Sto-

ria della Facoltà di Magistero dell’Università di Perugia 1), Rimini 1983, 486.
293 Vgl. Elisabeth De Felip-Jaud / Max Siller (Hg.), Heinrich von Burgeis: Der Seele Rat. Sympo-

sium zu einem hochmittelalterlichen Predigermönch, 22.–24. September 2014, Kolpinghaus Bozen 
(Schlern-Schriften 367), Innsbruck 2018.

294 Domenico Gobbi, Bartolomeo da Trento. La sua vita e il suo apostolato, in: Bartolomeo da Trento, 
domenicano e agiografo medievale, hg. von Domenico Gobbi (Bibliotheca Civis 3), Trento 1990, 
87–108, hier 87‒90.

295 TUB (wie Anm. 4) I/3, Nr. 1003. Wohl als einziger Trentiner Dominikaner der Zeit war er ver-
mutlich derjenige, der die Vorarbeiten für die Übertragung von San Lorenzo betreut hatte, so dass 
er wohl vor der förmlichen Übergabe bereits in der Klosteranlage gelebt haben dürfte. Vgl. Longo, 
I domenicani a Trento (wie Anm. 125) 69.

296 Longo, I domenicani (wie Anm. 207) 33; ders., I domenicani a Trento (wie Anm. 125) 68.
297 Voltelini, Die Südtiroler Notariatsimbreviaturen (wie Anm. 207) Nr. 451–453.
298 Gobbi, Bartolomeo da Trento (wie Anm. 294) 97–100.
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Guardian des Trienter Klosters und wird 1302 als Inquisitor von Padua erwähnt.291 
Einer seiner Vorgänger in Vicenza, Boninsegna da Trento, war am Ende des 13. Jahr-
hunderts Mitglied und wiederholt Guardian desselben Klosters; 1298 wurde er vom 
Provinzial Venetiens zum Inquisitor von Vicenza ernannt.292 

Die Dominikaner der Trienter Diözese, die in der lokalen Inquisition keine Rolle 
spielten, nahmen Aufgaben auf einer völlig anderen Ebene wahr. Ihre pastorale Leis-
tung lässt sich auch deswegen eher anhand ihrer pädagogischen und hagiographischen 
Werke messen. Gleich der ersten Generation von Dominikanern in Trient und des 
damals dazuzählenden Hauses in Bozen gehörte jener Heinrich von Burgeis an, der 
aufgrund seiner Paradigmata in die Literaturgeschichte einging, und der in der jüngs-
ten Zeit wieder zum Gegenstand eingehender Forschungen wurde.293 Mit ihm wirkte 
der bereits erwähnte Br. Bartholomäus von Trient († 1251). Er wurde wohl um 1190 
geboren. Gleich dem späteren Bischof Egno von Trient, der ihn sicherlich kannte 
und der bei der Gründung des Trienter Klosters eine entscheidende Rolle spielte, 
verbrachte Bartholomäus seine Bildungsjahre an der Klosterschule der 1142 gegrün-
deten Chorherren von Neustift bei Brixen.294 Er selbst berichtet in seiner Erzählung 
über Bischof Hartmann von Brixen vom Ort seines Wirkens, wo er wohl auch die 
Priesterweihe empfing (… In Novacellensi ecclesia ubi puer nutritus fuit, huic celebri-
tati interfui). Um 1225 war er bereits bei den Dominikanern aufgenommen worden. 
Jedenfalls kam er nach dem Tode des Dominikus im Jahre 1221 nach  Bologna und 
war 1233 bei der Translation des Heiligen dabei. In Trient ist er als Dominikaner 
noch vor der förmlichen Übertragung von San Lorenzo an seinen Orden bezeugt, 
nämlich am 18. April 1234, als er bei der Niederschrift des Testaments des Edel-
freien Adalbero II. von Wangen anwesend war.295 Die förmliche Übertragung dieses 
Klosters erlebte er – wie erwähnt – zusammen mit seinen Mitbrüdern Ulrich Bayr 
und Finamonte.296 Zwei Jahre später wirkte er ebendort als Schlichter eines Streit-
falles zwischen Abt und Konvent der benediktinischen Abtei San Lorenzo (nun in 
Sant’Apollinare) und dem Priester Federico von Roncegno.297 Ferner war er erster 
Prior des Trienter Klosters, bis er 1238 zur päpstlichen Kurie nach Anagni zog.298 Im 
Auftrag von Papst Gregor IX. wirkte er 1241 als missus pacis et servus ecclesiae am Hofe 
Kaiser Friedrichs II. Nach seiner Rückkehr aus Rom arbeitete er ab 1242 an einem 
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299 Vgl. Anm. 294.
300 Obwohl die Humiliaten wesentliche Elemente der Benediktinerregel aufweisen, ist es ein Faktum, 

dass sie im Laufe des 12. Jahrhunderts die Entwicklung der augustinischen Regel mitmachten. Im 
feierlichen Approbationsprivileg von 1201 für den Klerikerzweig der Humiliaten, dem sogenannten 
Ersten Orden, ist ausdrücklich festgehalten, dass sie die Messen nach der Consuetudo der Regular-
chorherren von Mortara zu feiern hatten. Das verweist auf die Tätigkeit Bischof Alberts von Vercelli 
(1185–1205), der Generalprior dieser Kongregation war, bei der Gestaltung der Regel der Humi-
liaten. Maria Pia Alberzoni, Die Humiliaten zwischen Legende und Wirklichkeit, in: Mitteilungen 
des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 107 (1999) 324−353, bes. 338.

301 Bonelli, Notizie Istorico-critiche (wie Anm. 14) 603. Vgl. Gobbi, Gli agostiniani (wie Anm. 20) 
25.

302 Gobbi, Gli agostiniani (wie Anm. 20) 19.
303 Ebd.
304 Bonelli, Notizie Istorico-critiche (wie Anm. 14) 601 f. Vgl. Gobbi, Gli agostiniani (wie Anm. 20) 

352, Nr. 1. Im Jahr darauf wird die Gründung auch von Graf Meinhard II. von Tirol bestätigt. 
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Passionale mit katechetischem Charakter, das in Form einer Sammlung von Exempla 
christlichen Lebens den Mitbrüdern bei der Gestaltung ihrer Predigten und ihres 
Apostolatswirkens behilflich sein sollte. Für seine Arbeiten bediente er sich teilweise 
Vorlagen arabischer Herkunft, wie einige Episoden in seinem Epilogus sanctorum oder 
Liber miraculorum zeigen. Er kannte aber auch Werke norditalienischer Bischöfe wie 
Siccardos von Verona und mehrerer Äbte nordischer Provenienz.299

8. Neue Regel und alte Konventualen: 
Humiliaten und Eremitaner als Reformorden

In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts fassten auch zwei andere Orden in Trient 
Fuß, nämlich die Humiliaten und die Eremitaner, die im Grund genommen – so wie 
die Franziskaner und Dominikaner – auf die augustinische Tradition zurückgingen.300 
Beide kamen zu keiner Gründung neuer Klöster im eigentlichen Sinne, sondern ihre 
Regel wurde von den Bischöfen von Trient bereits bestehenden und selbst nach der vita 
communis augustinischer Prägung lebenden Einrichtungen aufoktroyiert, um deren 
Disziplin zu reformieren oder sie neu zu beleben. Gegenstand solcher Umwandlungen 
wurden zwei kirchliche Einrichtungen in der Umgebung der Stadt Trient, nämlich das 
Kloster Sant’Anna di Sopramonte und die Einsiedelei von Barbaniga.

Barbaniga wurde insbesondere den Eremitanern anvertraut, die sich in der ers-
ten Hälfte des 13. Jahrhunderts nach dem Vorbild des seligen Johannes Bono von 
Mantua († 1249) gebildet hatten. Der Gründer des bereits um 1234 bestehenden 
Romitorium zu Barbaniga,301 frater Homodeus, war selbst ein Schüler des Johannes 
gewesen.302 Der neue Bettelorden war 1256 kraft päpstlicher Bulle anerkannt wor-
den. Ihm waren verschiedene spontane Gruppierungen von Eremiten laikalen und 
klerikalen Ursprungs unterstellt worden, die ihren Sitz in Mittel- und Norditalien 
hatten, aber auch bereits auf das 12. Jahrhundert zurückgehende Gruppierungen wie 
die Guglielmiten, die Brettinesen, die Giamboniten und die Eremiti Neri der Tos-
kana.303 Während der militärischen Auseinandersetzungen zwischen den Grafen von 
Tirol und dem Hochstift Trient genehmigte Bischof Egno den Eremitanern 1271 die 
Errichtung eines neuen Klosters innerhalb der Stadtmauern.304 Wie die Gemeinschaft 
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Bonelli, Notizie Istorico-critiche (wie Anm. 14) 602. Vgl. Wiesflecker, Die Regesten (wie 
Anm. 236) Nr. 66; Gobbi, Gli agostiniani (wie Anm. 20) 353, Nr. 2.

305 Gobbi, Gli agostiniani (wie Anm. 20) 18.
306 Original verloren. – Bonelli, Notizie Istorico-critiche (wie Anm. 14) 602. Vgl. Gobbi, Gli agosti-

niani (wie Anm. 20) 352 f., Nr. 3. Zur Geschichte der Eremitaner zu Trient im Laufe des 13. Jhs. 
vgl. ebd. 17–36.

307 Weber, I vescovi suffraganei (wie Anm. 19) 14 f.
308 Ebd. 15−19. Vgl. Gobbi, Gli agostiniani (wie Anm. 20) 52−61. Auch im Laufe des 14. Jhs. werden 

Weihbischöfe aus diesem Orden gewählt, nämlich Augustin von Brno, Titularbischof von Salymbira 
in Thrakien (1340–1379), und Vitalis, Titularbischof von Malo in Egeus (1391−1410/11). Gobbi, 
Gli agostiniani (wie Anm. 20) 61–70.

309 Zu diesem Exil vgl. Rogger, Monumenta liturgica (wie Anm. 14) 90 f.
310 Vgl. Varanini, Uomini e donne (wie Anm. 43) 278–280; Folgheraiter, I custodi (wie Anm. 59) 

82–85; Emanuele Curzel, Sant’Anna di Sopramonte, in: Dom- und Kollegiatstifte (wie Anm. 47) 
283−290. Von der hochmittelalterlichen Anlage ist aufgrund der Umbauten der nachfolgenden 
Jahrhunderte heute fast nichts mehr vorhanden. Siehe dazu Brogiolo/Cavada/Ibsen/Pisu/
Rapanà, Chiese (wie Anm. 22) I, 179.

311 Vgl. Brolis, Gli Umiliati a Bergamo (wie Anm. 62) 29−48; Moretti, Gli Umiliati (wie Anm. 25) 
17–29.

312 Vgl. Grado Giovanni Merlo, Eretici ed eresie medievali. Seconda edizione, Bologna 2011, 65−70.
313 Moretti, Gli Umiliati (wie Anm. 25) 18; Alberzoni, Die Humiliaten (wie Anm 299). Canta-

rella/polonio/rusconi, Chiesa, chiese, movimenti (wie Anm. 3) 239−241; Azzara/Rapetti, La 
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von Santa Maria Coronata aus Cunevo zogen sich auch die Eremitaner von Barba-
niga in die sichere Stadt zurück. Dank dieser Stiftung wurden die ursprünglichen, 
nach dem Leben des hl. Augustinus lebenden Eremiten von Barbaniga bei Civezzano 
zu Konventualen.305 Bereits im Februar 1273 wurde der Grundstein zu ihrer neuen 
Klosterkirche San Marco gelegt, in der unmittelbaren Nähe des Schlosses Buoncon-
siglio. Sie wird bereits 1275 erwähnt.306 Die gute Zusammenarbeit zwischen Bischof 
Egno und den Eremitanern ergibt sich auch daraus, dass der erste Weihbischof, der 
ab 1271 belegt ist, ein Eremitaner war, nämlich Fra Michele, späterer Titularbischof 
von Rossen in Ibernia.307 Auch dessen Nachfolger war Eremitaner, Fra Bonifacio, der 
1285 als Weihbischof aufscheint,308 als sich Bischof Heinrich wegen der andauernden 
Streitigkeiten mit Graf Meinhard II. von Tirol im Exil in Bologna befand.309

Auf einige Jahrzehnte vor der Ansiedlung der Eremitaner in Barbaniga ist die 
vermutliche Gründung des Doppelklosters der Humiliaten zu Sant’Anna di Sopra-
monte zu datieren.310 Bei den Humiliaten handelte es sich um einen Orden, der 
insbesondere Spitäler betreute. Er hatte sich in der Lombardei in den Jahrzehnten 
zuvor allmählich aus einer laikalen Bewegung zu einer monastischen Kongregation 
entwickelt.311 Der Orden war erst 1201 durch Innozenz III. anerkannt worden. Sein 
Ursprung lag aber in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts und hing mit der lombar-
dischen Pataria zusammen, einer pauperistischen Bewegung, mit der die Humiliaten 
anfänglich die Missachtung durch die kirchliche Hierarchie teilten.312 Die genaue 
Herkunft ihrer ursprünglichen Spiritualität bleibt jedoch im Dunkeln, da selbst der 
Einfluss Bernhards von Clairvaux, dessen Predigtaktivität in der Lombardei im Jahre 
1135 vom Orden selbst als Grundlage seiner Entstehung interpretiert wurde, eher als 
eine Legende des 14. Jahrhunderts zu betrachten ist. Plausibler scheint ein Zusam-
menhang mit den Waldensern; wie diese wurden die Humiliaten vor ihrer Rehabili-
tation durch Innozenz III. verfolgt.313
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Chiesa nel Medioevo (wie Anm. 46) 159–162. Zu Waldes von Lyon und seiner Sekte im 12. Jh. 
genüge hier der Hinweis auf Cantarella/polonio/rusconi, Chiesa, chiese, movimenti (wie 
Anm. 3) 203 f.; Merlo, Eretici ed eresie (wie Anm. 312) 57−64; Merlo, Il cristianesimo medievale 
(wie Anm. 189) 66–69.

314 Vgl. Brolis, Gli Umiliati a Bergamo (wie Anm. 62) 32 f.; Alberzoni, Die Humiliaten (wie 
Anm. 299) 329 f.

315 Vgl. Alberzoni, Die Humiliaten (wie Anm 299) 345–348, Urk. III.
316 Ippoliti/Zatelli, Archivi Principatus Tridentini Regesta (wie Anm. 103) c. 45, n. 30; Curzel/

Gentilini/Varanini, Le pergamene (wie Anm. 59) Nr. III.3.
317 Curzel/Gentilini/Varanini, Le pergamene (wie Anm. 59) Nr. 132.
318 Moretti, Gli Umiliati (wie Anm. 25) 23.
319 Ebd.
320 Giulia Mastrelli Anzilotti, Toponomastica trentina: i nomi delle località abitate, Trento 2003, 

47 f.
321 TUB (wie Anm. 4) I/3, Nr. 1009; Curzel/Gentilini/Varanini, Le pergamene (wie Anm. 59) 

Nr. I/10 (… in presentia … fratris Handree et fratris Belendei fratrum sancte Anne).
322 Curzel/Gentilini/Varanini, Le pergamene (wie Anm. 59) Nr. III/1–2.
323 Ebd. Nr. III/1.
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Kongregationen des dritten Ordens, die fratres et sorores umschlossen, gab es bereits 
damals, wie jene des zweiten Ordens. Dieser umfasste Laien, die der vita communis 
folgten.314 Erst später folgten Häuser des ersten Ordens infolge der bereits angedeu-
teten Klerikalisierung der Humiliaten im 13. Jahrhundert. Sant’Anna di Sopramonte 
übertraf den Zweiten Orden aber nicht. Auch eine später beim alten Sitz von Santa 
Maria Coronata am Nonsberg für die sorores gegründete Filiation blieb diesem Orden 
treu.

Bereits im erwähnten Bestätigungsprivileg von 1201 war vom Humiliatenhaus 
in Brescia die Rede.315 Diesem vertraute Bischof Egno im Jahre 1267 Sant’Anna di 
Sopramonte zur Wiederbelebung an.316 Die Übergabe erfolgte am 11. Januar. Am 
13. Juli gelobte Fra Lazzaro dem Bischof die Obödienz und übernahm die Kloster-
gebäude.317 Die Wahl der Humiliaten für Sopramonte war von Bischof Egno viel-
leicht nicht zufällig getroffen worden. Für den Orden stellten nämlich Viehzucht und 
Wollproduktion die Existenzgrundlage dar.318 Wie bei den Zisterziensern waren auch 
ihre Niederlassungen in Grangien organisiert, die von den fratres selbst bewirtschaftet 
wurden.319 Die Höhenlage von Roncodonico bei Sopramonte, wo sich das Kloster 
befand, ermöglichte vor allem Schafzucht. Auch der abgegangene Ortsname Oveno 
– so hieß Sopramonte einst – deutet auf die für diese Gegend von jeher bedeutende 
Tierhaltung hin.320

Wie angedeutet, hatte Sant’Anna zur Zeit des Übergangs an die Humilia-
ten bereits seit Jahrzehnten bestanden. Die Ersterwähnung geht auf das Jahr 1234 
zurück.321 Wie päpstliche Schutzprivilegien von 1240 und 1264 belegen,322 unter-
stand es anfänglich – wie die meisten Konvente der Trienter Diözese – dem ordo sancti 
Augustini beziehungsweise dem ordo canonicus … secundum Deum et beati Augustini 
regulam und verfügte damals über eine eigene Kirche, die interessanterweise dem erst 
1234 kanonisierten Hl. Dominicus geweiht war,323 sodass man sogar geneigt wäre 
anzunehmen, der ehemalige Konvent von Sant’Anna habe vor dem Übergang an 
die Humiliaten zunächst eine Reform im Geiste der Dominikaner angestrebt, aber 
ohne offensichtlichen Erfolg. Noch im obgenannten Privileg von 1264 ist von einer 
priorissa von Sant’Anna die Rede. Schon wenige Jahre später wurde die Anlage von 
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324 Ebd. Nr. III/2.
325 Ebd. Nr. 100, 106, 121. 
326 Ebd. Nr. 172.
327 Gemäß der 1283 erfolgten Übertragung der Güter und der Klosteranlagen von Santa Maria Coro-

nata in Cunevo und Trient an den Deutschen Orden gehörten Santa Maria di Cunevo und des-
sen Anlage noch im 18. Jahrhundert dem Deutschen Orden. Vgl. Folgheraiter, I custodi (wie 
Anm. 59) 74. Die Übernahme von Santa Maria Coronata in Cunevo durch die Nonnen von 
Sant’Anna darf somit nur als Zwischenepisode betrachtet werden.

328 Vgl. Hye, Auf den Spuren (wie Anm. 76) 323; Landi, Santa Maria Coronata (wie Anm. 130).
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ihren ehemaligen Bewohnern aufgegeben. So erscheinen 1266 ein Jakob als prior 
dicti monasterii zu Sopramonte und ein gewisser Gumpo aus Baselga, der ins Kloster 
eintrat und seine Güter ad reidificationem dicti loci benedicti Sancte Anne stiftete:324 
Ein Beweis dafür, dass die Anlage damals verwahrlost dastand und erst durch Jakob 
und Gumpo neu belebt wurde. Wer hinter diesen Namen steht, ist schwer eruierbar. 
Man darf wohl beide als Humiliaten ansehen, die als Erste für eine Anbindung von 
Sant’Anna an ihr Haus in Brescia eintraten. Ihre Erwähnung 1266 ist damit keine 
Zwischenepisode in der Geschichte von Sant’Anna, sondern steht wohl am Beginn 
einer neuen Geschichte, die 1267 durch die Übertragung von Bischof Egno definitiv 
bestätigt wurde und bis ins 15. Jahrhundert weiterlebte, auch diesmal als Konvent 
mit gemischter Kommunität.

Wohin die 1264 erwähnte priorissa und ihre Schwestern nach der Auflassung ihrer 
ersten Klosteranlage in Sopramonte gelangten, lässt sich aus der Überlieferung mit 
einer gewissen Stringenz nachvollziehen. Als erste Etappe gilt Trient, wo sie bereits 
1251 im Viertel Piedicastello bezeugt sind und in den Jahren darauf weiterhin als 
gemischte Kommunität lebten. Dort übernahmen sie auch in den folgenden Jahren 
Legate und erweiterten ihr Vermögen in der Umgebung von Trient.325 1286 über-
nahmen sie die Gebäude des drei Jahre zuvor aufgelösten Augustinerklosters von 
Santa Maria in Cunevo,326 die ihnen offensichtlich vom Deutschen Orden – ohne 
Verzicht auf Besitzrechte – zur Verfügung gestellt wurden.327 Letzterer hatte nämlich 
die städtische Niederlassung von Santa Maria Coronata für sich in Anspruch genom-
men,328 nicht den ursprünglichen Klostersitz auf dem Nonsberg. Gleich nach dieser 
letzten Erwähnung verschwinden die sorores von Sant’Anna, die ihren Sitz bei der 
Stadt  Trient genommen hatten, aus den Quellen. Die erwähnte Weihe ihrer Kirche 
in Sopramonte an den hl. Dominikus und der chronologische Horizont könnten 
aber darauf hinweisen, dass sie den Beginn der oben in Abschnitt 7.4 behandelten 
Dominikanerinnen von Santa Margherita in Sorbano markieren.

9. Die Bruderschaften, die Konversen und 
das Phänomen der Tertiaren

Auswirkungen der neuen Bettel- und Reformorden auf die Religiosität der Stadt-
bevölkerung ließen nicht lange auf sich warten. Vor allem die Verbreitung der Ter-
tiarbrüder und -schwestern, von denen bereits im Zusammenhang mit den Humiliaten 
die Rede war, war eng mit diesen Orden verbunden. Franziskanische Angehörige dieser 
Vereinigungen religiöser Laien, die ab den zwanziger Jahren des 13. Jahrhunderts  
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329 Cristina Belloni, Documenti trentini negli archivi di Innsbruck (1145−1284) (Archivi del Trentino. 
Fonti, Strumenti di ricerca e studio 9), Trento 2004, Nr. 312. Zur Problematik der Tertiaren in 
 Trient siehe David Ressegotti, Gli antichi statuti della confraternita dei Battuti di Trento, in: Studi 
Trentini. Storia 92 (2013) 65−96, hier 66, Anm. 2. Zum Phänomen der franziskanischen Tertiaren 
im Allgemeinen und ihrer Geschichte genüge hier der Verweis auf Max Heimbucher, Die Orden 
und Kongregationen der katholischen Kirche, 2. Auflage, Paderborn 1907, Bd. 2, 489−499.

330 Vgl. Gobbi, Pergamene trentine (wie Anm. 210) Nr. 57.
331 Allgemein dazu vgl. Cantarella/polonio/rusconi, Chiesa, chiese, movimenti (wie Anm. 3) 

216−219; Azzara/Rapetti, La Chiesa nel Medioevo (wie Anm. 46) 216−224.
332 Hochenegg, Bruderschaften (wie Anm. 45) 187; Serena Luzzi, La confraternita alemanna degli 

zappatori. Lineamenti per una storia della comunità tedesca a Trento fra tardo medioevo e prima età 
moderna, in: Studi Trentini di Scienze Storiche 73 (1994) 231–276, 331–363; 74 (1995) 47–92, 
hier 235; Marina Garbellotti, L’ospedale alemanno: un esempio di assistenza ospedaliera nella 
Trento dei secoli XIV–XVII, in: Studi Trentini di scienze storiche 74 (1995) 259–323, hier 265; 
Curzel, Trento (wie Anm. 277) 159 f. Kritische Anmerkungen zum tatsächlichen Alter dieser Bru-
derschaft nun bei Emanuele Curzel, In cerca della salvezza. Impegno religioso dei laici e confrater-
nite in area trentina nel medioevo, in: Confraternite in Trentino e a Riva del Garda, hg. von Ema-
nuele Curzel / Marina Garbellotti / Maria Clara Rossi (Biblioteca dei Quaderni di Storia Religiosa 
7), Caselle di Sommacampagna (Verona) 2017, 49–92.

333 Die erste Erwähnung dieses Spitals geht auf 1242 zurück. Garbellotti, L’ospedale alemanno (wie 
Anm. 332) 266; Schneider, Die Hospitäler (wie Anm. 21) 78. Das hospitale apud Sanctum Petrum 
verfügt auch über sporadische Erwähnungen bereits zu 1262 und 1310. Carlo Ausserer, Regestum 
ecclesiae Tridentinae, Bd. I: Regesto dei documenti dell’archivio capitolare di Trento dal 1182 al 
1350 conservati nel R(egio) Archivio di Trento (Regesta Chartarum Italiae. Regestum ecclesiae Tri-
dentinae 27), Roma 1939, Nr. 30, 235. Vgl. Luzzi, La confraternita alemanna (wie Anm. 332) 235. 
Die Existenz einer Kapelle zu Ehren der Heiligen Barbara bei der Stadtpfarrkirche von San Pietro 
wird 1270 erwähnt und war pro natione germana errichtet, vgl. Garbellotti, L’ospedale alemanno 
(wie Anm. 332) 267.

334 Vgl. Stenico, Monasteri, conventi (wie Anm. 68) 151.
335 Hochenegg, Bruderschaften (wie Anm. 45) 142. Zur Geschichte des Bozner Spitals und des-

sen Bruderschaft bis 1420 siehe ausführlich Schneider, Das Urbar des Heilig-Geist-Spitals (wie 
Anm. 155) IX−XXV.
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in ihrer ursprünglichen Form von franziskanischen Pönitenten bezeugt werden, sind 
in der Stadt Trient im Laufe der darauffolgenden Jahrzehnte vielfach nachweisbar, so 
beispielsweise bei dem 1280 erwähnten Rimanus a Platea, der damals als minister der 
fratres convictores de penitentia bezeugt ist.329 Zur Klostergemeinschaft der Eremitaner 
zählte hingegen eine conversa namens Hedwig (Adowiga), die 1275 erwähnt wird.330

Parallel zu den allerersten Vereinigungen von Pönitenten bzw. Tertiaren bildeten 
sich neue religiöse Bruderschaften heraus.331 Nach einer allerdings erst Mitte des 
15. Jahrhunderts fassbaren Tradition soll die Bruderschaft der Hackenbrüder zu Trient 
auf 1278/79 zurückgehen. Sie wurde jedenfalls von den deutschen Stadtbewohnern 
gegründet, die über ein eigenes Stadtviertel, die Contrada Tedesca, verfügten.332 Diese 
Bruderschaft betreute das bereits 1242 bestehende Spital zu Unserer Lieben Frau und 
der Hl. Barbara bei der städtischen Pfarrkirche San Pietro, das auch als Deutsches 
Spital zu Trient bekannt war.333 Eine weitere Gründung der deutschen Einwohner 
Trients war die Bruderschaft der Deutschen Schuster, die angeblich 1298 gegründet 
wurde.334 In Bozen datiert die Gründung der dortigen Spitalsbruderschaft mit der 
dazugehörenden Anstalt zum Hl. Geist bereits mit 1270.335 Viel später (wohl erst in 
der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts) folgte die Gründung der Bruderschaft der 
Geißler (Confraternita dei battuti) zu Trient, die im Gegensatz zu jener der Hacker-
brüder und der Schuster der italienischen Stadtbevölkerung vorbehalten war und in 
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336 Zu dieser Bruderschaft und ihrem Spital, das viel später als die Bruderschaft selbst in den Quellen 
vorkommt, siehe zuletzt Schneider, Die Hospitäler (wie Anm. 21) 78, und Ressegotti, Gli anti-
chi statuti (wie Anm. 329), mit der dort angeführten Bibliografie.

337 Damals wird ein laborator in hospitali S. Marie Magdalene de Tridento erwähnt. TLAI, Urk. II/608. 
Vgl. Schneider, Die Hospitäler (wie Anm. 21) 78.

338 Gobbi, Presenze (wie Anm. 135) 127; Dal pino, Giordano da Giano e le prime missioni oltralpe 
(wie Anm. 195); Pamato, Presenze francescane (wie Anm. 68) 95 f.; Curzel, Chiese trentine (wie 
Anm. 7) 350 f.

339 Siehe oben Kap. 7.1. Vgl. Dell’Antonio, I frati minori (wie Anm. 193) 6.
340 Voltelini, Die Südtiroler Notariatsimbreviaturen (wie Anm. 207) Nr. 448.
341 Longo, I domenicani (wie Anm. 207) 44.
342 Curzel/Varanini, Codex Wangianus (wie Anm. 29) Nr. 246.
343 Voltelini/Huter, Die Südtiroler Notariatsimbreviaturen (wie Anm. 218) Nr. 584; Longo, I do-

menicani (wie Anm. 207) 44.
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den darauffolgenden Jahrunderten über ein eigenes Spital bei Santa Maria Maggiore 
verfügen sollte, nämlich die sogenannte ‚Ca’ di Dio‘.336 Ein drittes Spital gab es in der 
Stadt bereits 1304 bei der Kirche von St. Maria Magdalena: In diesem Falle lässt sich 
aber keine eigene Bruderschaft nachweisen.337

Die positive Resonanz der Bettelorden beim Volk spiegelte sich aber auch in deren 
wirtschaftlicher Unterstützung wider. Reiche Schenkungen der Trienter Bürgerschaft 
zu Gunsten der neuen Orden begannen von Anfang an zu fließen. Neben der bereits 
angeführten Schenkung des Pietro da Malosco, der auch die Klarissen in seinem 
Testa ment bedacht hatte, weiß Jordan von Jano wohl vom ersten Trienter Stadtbürger 
zu berichten, der die Franziskaner beschenkte. Es handelte sich dabei um den bereits 
erwähnten Handelsmann Pellegrin, der von Jano als vir dives, theutonica et lombardica 
lingua eruditus bezeichnet wird.338 Dieser versorgte die Franziskaner in den ersten 
Jahren ihrer Präsenz in Trient mit neuen Kutten und trat nach dem Verkauf all sei-
ner Habe selbst diesem Orden bei.339 1236 beschenkte Jakob von Canale die Klaris-
sen von San Michele.340 Die Dominikaner zu Trient bekamen 1265 ein erstes Legat 
durch Azzo von Castelbarco,341 im Jahr darauf eines von der Edelfreiin Cubitosa von 
Arco.342 Auf 1273 datiert hingegen ein Legat, das zugunsten desselben Ordens durch 
das Testament der Schwester Wielda von Mantua errichtet wurde.343

10. Doktrin und Irrlehre: 
Zwischen Ketzern und Inquisitoren

Die Gelegenheiten und Möglichkeiten, die eigene Religiosität zu entfalten, waren 
vielfältig: Von den eremitischen Niederlassungen bis zu den augustinischen Regular-
chorherren, von den benediktinischen Klöstern hin zu den Bettelorden, jeder – vom 
einfachen Bürger bis zum Edelmann – konnte innerhalb der Diözese Trient eine 
Möglichkeit finden, sein religiöses Leben gemäß seiner eigenen Spiritualität und 
seiner gesellschaftlichen Herkunft in passender Weise zu gestalten. Die pauperisti-
schen Tendenzen der Kirche des 13. Jahrhunderts konnten jedoch selbst von den 
neu gegründeten Bettelorden und der durch sie neu interpretierten Religiosität nicht 
vollständig aufgefangen werden. Besonders in Norditalien hatte das zur Bildung häre-
tischer Bewegungen geführt, die sich an die alte, meistens von Laien getragene (und 
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344 Zur lombardischen Pataria des 12. Jahrhunderts vgl. Violante, Studi (wie Anm. 166) 79 und 
147−246. Ein Überblick zum Phänomen der Häresie, mit besonderer Berücksichtigung des ober-
italienischen Raumes und der theologischen Entfaltungen der ketzerischen Kosmologie: Milano, 
Eresie medievali (wie Anm. 292) 17−112.

345 Für Friaul siehe z. B. Andrea Tilatti, Eretici in Friuli nel Duecento?, in: „Ce fastu?“. Rivista della 
Società filologica friulana 73/1 (1997) 45−70.

346 Zum Zusammenhang des Namens „Patarino“ mit dem Phänomen der Pataria siehe zuletzt Tilatti, 
Eretici in Friuli (wie Anm. 345) 54 f., sowie Luca Demontis, Operosa manus et perfecta spes sancti-
tatis. I Frati Predicatori nel patriarcato di Aquileia ai tempi di Raimondo della Torre (1273–1299), 
in: Archivum Fratrum Praedicatorum 78 (2008) 5–30, hier Anm. 53.

347 ASTn, APV, Sezione latina, c. 3, n. 27 – Vgl. Ippoliti/Zatelli, Archivi Principatus Tridentini 
Regesta (wie Anm. 103) 68, Nr. 27.

348 Gleichnamige Individuen wurden von anderen Autoren in Padua und in Friaul ausgemacht und als 
Indiz für die Verbreitung von pauperistischen Tendenzen gewertet. Wie Anm. 346.
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anfänglich sogar von Päpsten wie Alexander II. und Gregor VII. unterstützte) Pataria 
anschlossen.344 Kirchliche Quellen stigmatisierten über das 13. Jahrhundert hinaus 
die Anhänger jedweder Art von heterodoxem Pauperismus schlichtweg als patharus. 

In Großstädten wie Florenz und Mailand ist das Phänomen der Pataria gründ-
lich untersucht worden, aber auch in peripheren Landstrichen wurde es bereits unter 
die Lupe genommen.345 Trient und seine Diözese sind bislang nicht in eine analoge 
Untersuchung einbezogen worden, aber auch dieses Territorium scheint von der Pata-
ria und von dem von ihr abgeleiteten Pauperismus des 13. Jahrhunderts beeinflusst 
gewesen zu sein. Eine erste Prüfung der direkten Quellen, die für den vorliegen-
den Aufsatz vorgenommen wurde, hat nämlich dieselben Hinweise onomastischer 
Natur geliefert, die bereits anderswo als eindeutige Beweise für die Verbreitung dieser 
Bewegung gedeutet wurden. Kaum zu übersehen ist etwa der Eigenname Patarino, 
der bereits in anderen Diözesen als Indiz für die Verbreitung dieser Häresie hervor-
gehoben wurde.346 Dieser Name, der wohl als bloßer Übername interpretiert werden 
kann, lässt sich auch im trentinischen Gebiet finden. Insbesondere ist dies in der 
Gegend von Baselga di Sopramonte, westlich von Trient der Fall, in einem seit jeher 
der Lombardei zugewandten Gebiet, wo die Pataria zu ihrer Zeit am stärksten ver-
breitet gewesen war: Im Jahre 1250 werden ebendort einige heredes quondam Patarini 
erwähnt.347 Vielleicht ein magerer Hinweis, der jedoch – in Anbetracht der Dürftig-
keit der Trienter Dokumentation im Vergleich zu jener des lombardo-venezianischen 
Raumes und in Analogie zu dieser Region – nicht unterschätzt werden soll und als 
eindeutiger Fakt zu werten ist.348

Ausführlichere Quellenhinweise folgen in den späteren Jahrzehnten und stimmen 
mit einer weiten Verbreitung dieses häretischen Phänomens in ganz Oberitalien über-
ein. Die Auseinandersetzungen zwischen guelfischen und ghibellinischen Fraktionen 
zur Zeit der Streitigkeiten zwischen Kaiser Friedrich II. und dem Papsttum führten 
nämlich zu einer allgemeinen Zunahme pauperistischer Irrlehren. Inquisitorische Ak- 
tionen im ersten Viertel des 13. Jahrhunderts hatten zu einer allgemeinen Tolerierung 
der Häresie in jenen Städten geführt, die besonders von ghibellinischen Statthaltern 
regiert wurden. Gestalten wie Ezzelino da Romano († 1259) und der Markgraf Oberto 
Pallavicino († 1269), von dem man dachte, er gehörte zur Sekte der Katharer, dulde-
ten die Häresie. In der angrenzenden Lombardei und insbesondere in Vicenza und 
am südlichen Rand des Gardasees, dessen Randgebiete damals zu fast einem Drittel 
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349 Zu den Katharern in Oberitalien vgl. Violante, Studi (wie Anm. 166) 360; Milano, Eresie me-
dievali (wie Anm. 292) 486; Malcolm D. Lambert, Catharism as a Reform Movement, in: Häresie 
und vorzeitige Reformation im Spätmittelalter, hg. von František Šmahel unter Mitarbeit von Elisa-
beth Müller-Luckner (Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquien 39), München 1998, 27−35; 
Azzara/Rapetti, La Chiesa nel Medioevo (wie Anm. 46) 154−159; Merlo, Eretici ed eresie (wie 
Anm. 312) 93−107, bes. 98. In Sirmione hatte sich die katharische Kirche von Verona niedergelas-
sen, nachdem sie in den ersten Jahren der Skaligerherrschaft aus der Stadt vertrieben worden war. 

350 Siehe dazu Milano, Eresie medievali (wie Anm. 292) 29−32; Merlo, Eretici ed eresie (wie 
Anm. 312) 109−116.

351 Vgl. Merlo, Eretici ed eresie (wie Anm. 312) 77−82.
352 Azzara/Rapetti, La Chiesa nel Medioevo (wie Anm. 46) 167−171.
353 Milano, Eresie medievali (wie Anm. 292) 31.
354 Zur Armutslehre der häretischen Gruppierungen im 11. Jahrhundert vgl. Violante, Studi (wie 

Anm. 166) 69−107; Azzara/Rapetti, La Chiesa nel Medioevo (wie Anm. 46) 139−172.
355 Vgl. Violante, Studi (wie Anm. 166) 370−379, bes. 373.
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zur Diözese Trient gehörten, überlebten bis in die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts 
Gruppierungen von Katharern, die vor allem in Desenzano und Sirmione stark ver-
wurzelt waren: In dieser letztgenannten Stadt verschanzte sich 1276 sogar die gesamte 
Gemeinde der lombardischen Katharer, bevor sie dann nach zweijähriger Belagerung 
nach Verona gebracht und in der dortigen Arena verbrannt wurde.349

Neben patarinischen Gruppierungen und Katharern wirkte auch die Laienbewe-
gung der Apostelbrüder, die 1260 vom ehemaligen Franziskaner Gerardo Segarelli 
(1240−1300) in Parma ins Leben gerufen worden war. Die Sekte, deren Mitglieder 
sich selbst als apostoli et apostolissae bzw. als apostoli Christi, fratres apostolorum, soro-
res apostolorum bezeichneten, rekrutierte sich vornehmlich aus den niederen Bevöl-
kerungsschichten (Landbevölkerung, Handwerker und Gewerbetreibende), erhielt 
jedoch auch aus den regulären Orden Zulauf und fand teilweise auch in wohlhaben-
den und adeligen Kreisen Unterstützer.350 Gerade unter dem Einfluss der Armuts-
lehre, die solche pauperistischen Bewegungen eigentlich hätte auffangen sollen, und 
der beim vierten Lateran-Konzil bereits verurteilten Eschatologie des Joachim von 
Fiore († 1202)351 übten die Apostelbrüder eine zunehmend radikalere Kritik an der 
Verweltlichung der römischen Kirche und predigten ein Leben in Armut, nach dem 
Vorbild der ersten Apostel Christi, ohne weltlichen Besitz und festen Wohnsitz, in 
freier und geistiger Gemeinschaft sub nulla oboedientia nisi soli Dei („niemandem als 
Gott allein zu Gehorsam verpflichtet“). Ihre Eschatologie bereitete sie auf das nahe 
bevorstehende Weltende vor und ihr bekanntes Motto „penitentiagide“ (eigentlich 
eine Verballhornung von „poenitentiam agite“) versinnbildlichte am besten die Buß- 
und Armutsnatur der Segarelli-Bewegung:352 Ohne Gelübde, ohne Ordenshäuser, mit 
freier Bettel- und Predigttätigkeit versuchten sie, die Spiritualität der ersten  Apostel 
wiederherzustellen.353 In sie mündeten pauperistische Tendenzen, die in der Kirche 
spätestens ab dem 11. Jahrhundert zu häretischen Strömungen geführt hatten.354

Die Bewegung hatte sich in ihrer Anfangszeit trotz wiederholter päpstlicher Ver-
bote (allen voran jenes von 1286 durch Honorius IV., der ihnen die Niederlegung ihres 
Habits und den Eintritt in einen der beiden bereits bestehenden Bettelorden verord-
net hatte)355 zunächst mit Duldung der örtlichen Autoritäten in Parma und in ande-
ren Regionen Oberitaliens ausbreiten können. Papst Nikolaus IV. begann 1290 mit 
der regelrechten Verfolgung der Apostelbrüder und die Repressionsmaßnahmen ver-
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356 Zu Dolcino und den Dolcinianern genüge hier Merlo, Eretici ed eresie (wie Anm. 312) 129−138.
357 Vgl. Segarizzi, Contributo alla storia (wie Anm. 162) 278; Franco Bianchini, Sulle orme di fra 

Dolcino nella valle del Chiese, in: Passato e Presente 4 (1982) 33–54, hier 35.
358 Die Bewegung überlebte jedoch die Ereignisse von 1307 und breitete sich danach auch in Italien, 

Spanien und Deutschland aus. Der letzte Dolcinianer wird 1402 in Lübeck verbrannt. Milano, 
Eresie medievali (wie Anm. 292) 32.

359 Alberzoni, Die Humiliaten (wie Anm 299). Vgl. P. Filippo da Rimella, Orazione sopra la lega de’ 
Valsesiani, contro l’eretico Dolcino e seguaci. Vercelli 1793, 80 f.

360 Benvenuto da Imola, Comentum super Dantis Aligherii Comediam, II, Firenze 1887, 359. Vgl. 
Paolo Alberto Artini, Per una storia dell’inquisizione medievale: l’inquisitio trentina del 1332–
1333, in: Archivio Storico Italiano 551, an. CL/1 (1992) 83−113, hier 97 f. Zu Benvenuto siehe 
Pantaleo Palmieri / Carlo Paolazzi (Hg.), Benvenuto da Imola lettore degli antichi e dei moderni. 
Atti del convegno internazionale (Imola, 26 e 27 maggio 1989), introduzione di Gian Carlo Alessio, 
Ravenna 1991, sowie Franco Quartieri, Benvenuto da Imola. Un moderno antico commentatore 
di Dante, Ravenna 2001. Der hier wiedergegebene Kommentar bezieht sich auf folgende Verse von 
Dante, Inferno, XXVIII, 55−60: Or di’ a fra Dolcino dunque che s’armi, / Tu che forse vedrai lo sole in 
breve, / S’ello non vuol qui tosto seguitarmi, / Sì di vivanda, che stretta di neve / Non rechi la vittoria al 
Noarese, / Ch’altrimenti acquistar non saria leve.

361 Dante, Inferno, XX, 61−63: … Suso in Italia bella giace un laco, / a piè dell’Alpe che serra Lamagna / 
sovra Tiralli, ch’ha nome Benaco.
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schärften sich. 1294 sind in Parma erstmals Hinrichtungen von Apostolikern bezeugt. 
Segarelli wird damals zu lebenslänglicher Kerkerhaft verurteilt und im Jahre 1300 ver-
brannt. Sein Anhänger Fra Dolcino, der nach Aussagen zeitgenössischer Quellen der 
illegitime Sohn eines Priesters gewesen sein soll und nach dem Tod seines Meisters 
zum Anführer der Bewegung emporstieg, hatte sich Segarelli zwischen 1288 und 1292 
angeschlossen. Sein Wirken als Prediger der Sekte ist durch Inquisitionsakten seit der 
Zeit der Jahrhundertwende für die Gegenden von Bologna und gerade von Trient 
bezeugt.356 Fra Dolcino war noch mehr als Segarelli für die Verbreitung der Bewegung 
im trentinischen Gebiet tätig, wo er regen Proselytismus betrieb und wo es zur Grün-
dung einer neuen Sekte, der Dolcinianer, kam, die sich noch stärker radikalisierte. 

Die Präsenz dieses Häretikers in der Diözese Trient und sein dortiges Wirken 
sind für das Jahr 1303 gesichert.357 Gleich danach wurde er vom Trienter Bischof 
ausgewiesen und weilte mit seinen Mitstreitern in den lombardischen Voralpen (in 
montibus Brixiae, Bergami, Comi ac Madiolani), bis er 1304 in Novara wieder auf-
tauchte und 1307 nach langjährigen Guerillakriegen gegen die Bischöfe von Novara 
und Vercelli auf dem Scheiterhaufen endete.358 Eine spätere Überlieferung will ihn als 
Bruder der lang umstrittenen Humiliaten einstufen,359 sodass man ihn während sei-
nes Trienter Aufenthaltes als Bruder in deren Kloster von Sant’Anna di Sopramonte 
vermuten könnte.

Benvenuto da Imola (1330‒1380) ist der Autor, der in seinem Comentum super 
Dantis Aldigherii Comœdiam von der Flucht des Dolcino von Vercelli ad extrema Ita-
liae ad civitatem Tridenti berichtet, wo er ibi in montibus illis inter gentes rudes et credu-
las coepit fundare novam sectam.360 Zwei geographische Angaben des Benvenuto ver-
dienen eine nähere Betrachtung. Zunächst die Stelle ad extrema Italiae: Diese Grenze 
wird von den italienischen Gelehrten jener Zeit üblicherweise mit dem nördlichen 
Teil des alten Trienter Hochstiftsgebietes gleichgesetzt, wie es nur wenige Jahrzehnte 
davor auch in der Divina Commedia Dantes angegeben worden war. Dieser setzte die 
Grenze mit dem Alpenhauptkamm hinter Schloss Tirol gleich.361 Dabei spiegelte dies 
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362 Siehe dazu Walter Landi, Nationalkönige ohne Nation. Das Regnum Italiae und die Mark Trient 
zwischen dem Ende des 9. und den Anfängen des 11. Jahrhunderts, in: Verona – Tirol. Kunst 
und Wirtschaft am Brennerweg bis 1516, hg. von Helmut Rizzolli (Runkelsteiner Schriften zur 
Kulturgeschichte 7), Bozen 2015, 49−106, hier 83 f., sowie ders., Komitat, Burg, Dynastie (wie 
Anm. 151).

363 Vgl. Artini, Per una storia (wie Anm. 360) 91.
364 Es sei auf die Charakterisierung der Brixner Gegend durch die Chronistik des 11. Jhs. bezüglich der 

dortigen Synode von 1080 hingewiesen: In loco siquidem horrido et asperrimo, in mediis nivalibus 
alpibus, ubi fames assidua et frigus pene semper continuum. Monumenta Germaniae Historica, Scrip-
tores XII, Hannover 1856, 19. Vgl. Giuseppe Albertoni, „In loco horrido et asperrimo“. La sede 
vescovile di Bressanone tra Papato e Impero nel secolo XI, in: Stadt und Hochstift. Brixen, Brun-
eck und Klausen bis zur Säkularisation. Città e principato. Bressanone, Brunico e Chiusa fino alla 
secolarizzazione 1803 (Veröffentlichungen des Südtiroler Landesarchivs 12), Bozen 2000, 115–129. 
In der Vita König Heinrichs II., wird zur Brenner- und Etschroute bei der Beschreibung seines 
Italienzuges von 1004 gegen König Arduin vermerkt: Inde promovens exercitum per loca sterilia, per 
montana aspra, per silvas spatiosas, per vias lubricas ad Tridentinam civitatem venit. Monumenta Ger-
maniae Historica, Scriptores IV, Hannover 1841, 691. Vgl. Mühlberger, Die Kultur des Reisens 
(wie Anm. 22) 57, 61.

365 Vgl. Azzara/Rapetti, La Chiesa nel Medioevo (wie Anm. 46) 154−153; Merlo, Eretici ed eresie 
(wie Anm. 312) 21−26.
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mehr oder weniger die historische Gegebenheit des 13. Jahrhunderts wider, wo eine 
solche Demarkationslinie zwischen dem Regnum Teotonicum und dem Regnum Italiae 
im Etschland gerade dort zu suchen ist.362 Das würde ein Verweilen Dolcinos sogar 
weiter flussaufwärts im Etschtal nicht ausschließen, befand sich doch ebendort die 
wichtige Marktsiedlung Bozen, wo – wie bereits geschildert – jene Franziskaner und 
jene Prediger ansässig waren, die in den ersten Jahrzehnten ihrer Existenz gerade im 
Kampf gegen heterodoxe Pauperisten eingesetzt wurden. Andererseits darf wohl nicht 
unterschätzt werden, dass der damalige Inquisitor in Trient, nämlich Fra Nicolò da 
Verona, vom Bischof obtulit se paratum facere contrui carcerem hereticalem sibi et eidem 
inquisitori communem, prout novissimo iure cavetur.363 Das würde für eine Verbreitung 
der Häresie nicht nur in Riva sprechen, woher – wie ausführlich dargelegt – Verhör-
protokolle der Inquisition gegen die Dolcinianer überliefert sind, sondern zumindest 
in der Trienter, wenn nicht auch in der Bozner Gegend. Die Quellenlage ist aber 
zu dürftig, um entsprechende Belege auszumachen. Projizierungen der Dolcinianer 
sogar in Kärnten und nördlich der Alpen sind jedoch bekannt, sodass man diese 
Möglichkeit nicht unbedingt aus dem Blick verlieren sollte.

Die zweite Angabe des Benvenuto, die ein besonderes Augenmerk verdient, ist 
die Erwähnung der Trienter Berge als Fluchtort für die Dolcinianer. Das muss nicht 
verwundern. Aus den Städten wegen der immer stärker werdenden Kontrolle durch 
Bischöfe und Inquisitoren vertrieben, hatten Häretiker bereits seit einem Jahrhundert 
Zuflucht in den Bergen gesucht. Dass die dortigen Bewohner für die Stadtkleriker 
schlechthin als rudes et creduli galten, gehörte zu den Stereotypen der klassisch gebil-
deten Intellektuellen jeder Zeit. Die Berggegenden galten seit jeher als unwirtlich 
und für die Bewohner der Tiefebenen als suspekt und Angst einflößend.364 Gerade in 
den Bergen hatten sich während des 12. Jahrhunderts häretische Bewegungen ent-
wickelt, wie jene des Pierre von Bruins.365 Kurz vor dem Verweilen Dolcinos in den 
Trentiner Bergen hatte 1277 der Inquisitor der Lombardei, der Dominikaner Fra 
Corrado Pagano, lombardische Ketzer von der Poebene bis in die Berge des Veltlin 
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366 Die Herren von Mazzo-Venosta sind mit den Herren von Matsch stammverwandt. Die Familien 
zweigten sich in der ersten Hälfte des 13. Jhs. voneinander ab.

367 Violante, Studi (wie Anm. 166) 362.
368 August Demski, Papst Nikolaus III., Münster 1903, 310‒312.
369 Zu Pietrozoto von Lodron vgl. Karl Ausserer, Die Herrschaft Lodron im Mittelalter, bis zum 

Untergange der älteren Linie von Castelromano (Jahrbuch der K. K. Heraldischen Gesellschaft 
Adler XV), Wien 1905, 31 f., 40 f.; Giuseppe Papaleoni, Tutte le opere, hg. von Gianni Poletti, 
Bd. 3: I Lodron, Storo 1994, 28, 88, 102.
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verfolgt. Dort hatte er sogar einen Burgherren, den Edelfreien Konrad von Mazzo-
Venosta, der auch im Vinschgau auf enge Freunde und Verwandte zählen konnte,366 
wegen seines den Ketzern gewährten Schutzes einsperren lassen.367Als sich Fra Cor-
rado mit dem Gefangenen auf den Weg machte, wurde er von den Verwandten und 
Untertanen Konrads überfallen: Konrad wurde befreit, Fra Corrado, zwei Notare, 
die ihn begleiteten, und zwei andere aus dem Gefolge wurden getötet, ein zweiter 
Inquisitor, Fra Cristoforo, wurde schwer verwundet, alle Kleider, Waffen und Pferde 
wurden entwendet. Sogar Papst Nikolaus III. schenkte diesem Zwischenfall seine 
Aufmerksamkeit. Den Dominikanern, die in der Lombardei und in der Mark Genua 
als Inquisitoren bestellt waren, befahl er, nach Konrad und seinen Genossen zu fahn-
den. Auch mehrere Adelige forderte Nikolaus III. auf, die Inquisitoren zu unterstüt-
zen und ihnen ja nicht durch eine Begünstigung Konrads entgegenzuarbeiten. Die 
gleiche Bitte, den Inquisitoren mit Rat und Tat beizustehen, erging auch an König 
Rudolf sowie an die Bischöfe von Chur und von Trient, unter deren Obrigkeit der 
Vinschgau lag: an Ersteren wegen der diözesanen Zugehörigkeit, an den Letzteren 
wegen der weltlichen Oberlehensherrschaft. Die Verfolgung der Gebannten schien 
Erfolg zu haben. Nikolaus III. bekam im Jahre 1279 die Nachricht, dass Konrad von 
Mazzo-Venosta mit seinen Genossen in die Gewalt der Stadt Bergamo geraten war. 
Sogleich schärfte der Papst dem Rat von Bergamo ein, die Gefangenen sorgfältig 
zu bewachen und sie auf Verlangen den lombardischen Inquisitoren auszuliefern. 
Letztere benachrichtigte er von diesem Schreiben und befahl ihnen, dafür zu sorgen, 
dass die Gefangenen sich der Bestrafung nicht mehr durch Flucht entziehen könn-
ten. Bei einem möglichen Gefangenentransport sollten sie zudem die lombardischen 
Städte durch Androhung des Kirchenbanns zwingen, die nötigen Mannschaften zur 
Begleitung der Gefangenen zu stellen. Auffallend sind in den Briefen des Papstes die 
unterschiedlichen Berichte über die Tat Konrads, wo er nach der einen Darstellung 
als Angreifer den Mord verübt haben, nach der anderen nur der Anstifter desselben 
gewesen sein soll.368

Dass die ketzerischen Neigungen mancher ghibellinisch gesinnten Adligen jener 
Zeit weit verbreitet waren und dass die Episode des Konrad von Mazzo-Venosta kein 
Einzelfall war, bezeugen nicht nur die oben angeführten Parallelfälle von Ezzelino 
da Romano und des Markgrafen Oberto Pallavicino. Selbst im Trienter Raum sind 
Zeugnisse einer solchen Anhängerschaft überliefert. In den abgelegenen Bergen der 
Judikarien, wo auch der Aufenthalt des Fra Dolcino bezeugt ist, kennt man ein halbes 
Jahrhundert später den Fall des Pietrozoto von Lodron (1307‒1346),369 über dessen 
Ortodoxie Zweifel bestanden. Inquisitionsprotokollen von 1333 ist zu entnehmen, 
dass der adlige Burgherr insbesondere die Jungfräulichkeit Mariens in Frage stellte 
und wegen Blasphemie allgemein bekannt war. Er selbst wurde vor dem Inquisitions-
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370 Segarizzi, Contributo alla storia (wie Anm. 162) 442 f. Vgl. Bianchini, Sulle orme (wie Anm. 357) 
46−48.

371 Bianchini, Sulle orme (wie Anm. 357) 48.
372 Artini, Per una storia (wie Anm. 360) 92.
373 Zum Umstand, dass die Inquisition im Trienter Gebiet den Franziskanern zustand vgl. oben, Kap. 7.
374 Zur Edition der Inquisitionsakten vgl. Segarizzi, Contributo alla storia (wie Anm. 162) 292−297, 

383−399, 442−454. Siehe dazu zuletzt D’Alatri, Inquisitori veneti (wie Anm. 290), 249 f., und 
Artini, Per una storia (wie Anm. 360), sowie Pamato, Presenze francescane (wie Anm. 68) 101−103.

375 Artini, Per una storia (wie Anm. 360) 91. Vgl. Dell’Antonio, I frati minori (wie Anm. 193) 21; 
Bianchini, Sulle orme (wie Anm. 357) 41 f.

376 Einer der Zeugen des Prozesses von 1332/33 wusste in Bezug auf die Tätigkeit Aiulfs und den 
Proselytismus der Dolcinianer zu berichten, dass nisi fuissent inquisitores, fecissent malum fructum 
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gericht von einem gewissen Garbagnino da Condino denunziert, den er prompt 
darauf durch einen Auftragsmörder namens Paiceta töten ließ.370 Fra Galvagnino da 
Mantova, der 1327 in den Unteren Judikarien als Inquisitor unter anderem 24 Ein-
wohner des zum Herrschaftsgebiet des Pietrozoto gehörenden Dorfes Bagolino wegen 
Häresie (de heretica labe damnati) verurteilte und deren Besitzungen konfiszieren 
ließ,371 hatte damals auch die Gefangennahme des Adligen verordnet. Nur dank der 
Intervention des Trienter Bischofs Heinrich von Metz (1310‒1336), zu dessen Vasal-
lität Pietrozoto gehörte, wurde er aus dem Kerker freigelassen, nachdem der Bischof 
ihm iam ordinaverat totam et paraverat quos ad fugiendum, nisi quod dominus episcopus 
Tridentinus, cui perdicta revellavit et predixit, recomandando sibi filios et domum suam, 
retuiisset et impedivisset.372

10.1 Der Inquisitionsprozess des Fra Alberto 
da Bassano um 1332/33

Eindeutiges Zeugnis der Verbreitung der häretisch-pauperistischen Bewegung der 
Dolcinianer, besonders in den südwestlichen Gebieten der Diözese Trient, nämlich 
in den Judikarien und im sogenannten Sommolago (für das restliche Diözesan gebiet 
fehlen vergleichbare Quellen), liefern die Inquisitionsakten des Franziskaners Fra 
Alberto da Bassano,373 auf die auch die Überlieferung der bereits erwähnten Episode 
des Pietrozoto von Lodron zurückgeht. Fra Alberto kam 1332/33 mit der ausdrück-
lichen Absicht ins Trienter Gebiet, solchen ketzerischen Gruppierungen nachzu-
gehen,374 nachdem bereits 1314 in Riva unter Fra Bartolino da Mantova ein früherer 
Prozess stattgefunden hatte. Von diesem sind keine Prozessakten überliefert,375 aber 
Spuren davon sind in jenen von Alberto da Bassano zu finden. Die Hauptzeugin 
dieses Prozesses, eine Frau namens Antonia, konnte sich nämlich daran erinnern, 
wie damals der Prozess abgehalten worden war, weil der Inquisitor vom Beichtvater 
ihres verstorbenen Ehemannes von dessen ketzerischen Neigungen erfahren hatte. 
Spuren eines noch früheren Prozesses aus den Jahren 1303/04 lassen sich dank der-
selben Quelle finden. Sie sprechen vom Inquisitor Fra Aiulfo da Vicenza, der wohl 
derjenige gewesen war, der zur Flucht des Dolcino aus dem Trentiner Gebiet maßgeb-
lich beigetragen hatte, und zwar dank eines damals in Riva abgehaltenen Prozesses, 
bei dem zwei Frauen und ein Mann, die ihrer Irrlehre nicht abschwören wollten, 
den Flammen übergeben worden waren.376 Die Zeugen von 1332/33 konnten sich 
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in contrata. Segarizzi, Contributo alla storia di fra Dolcino (wie Anm. 162) c. 10; Dell’Anto-
nio, I frati minori (wie Anm. 193) 20; Artini, Per una storia dell’inquisizione medievale (wie 
Anm. 360) 90.

377 Segarizzi, Contributo alla storia (wie Anm. 162) 388. Vgl. Artini, Per una storia dell’inquisizione 
medievale (wie Anm. 360) 90.

378 Vgl. Artini, Per una storia (wie Anm. 360) 95−97.
379 Segarizzi, Contributo alla storia (wie Anm. 162) 394.
380 Ebd. 296.
381 Zu Margherita vgl. Bianchini, Sulle orme di fra Dolcino (wie Anm. 357) 36‒38.
382 Zur Präsenz der Dolcinianer in den Judikarien siehe auch Cimego. Paese del ferro e dell’eresia, hg. 

von Franco Bianchini / Gianni Poletti, Storo 2000.
383 Segarizzi, Contributo alla storia (wie Anm. 162) 392.
384 Ebd. 296 f.
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noch an ihre letzten Worte erinnern: Boni comburuntur, mali dimittuntur.377 Das 
Feuer konnte jedoch die Verbreitung der Irrlehre offensichtlich nicht auslöschen, 
denn sonst wären die beiden späteren Prozesse von 1314 und 1332/33 nicht nötig 
gewesen. Eindeutig belegen das die erste Frage, die Fra Alberto da Bassano 1332/33 
den Verhörten stellte, nämlich si cognoscat vel aliquando cognovit aliquem patharum 
(wobei man unter patharus jede Art von ketzerischem Pauperismus verstand) sowie 
die admonitio, mit der jedes Verhör abgeschlossen wurde: der ausdrückliche Bezug 
auf die fama publica de heresi respersa in contrata predicta, specialiter de secta Dulcini de 
Novaria.378 Wie aus den Prozessakten des Fra Alberto da Bassano hervorgeht, waren 
jedoch die Erinnerungen an die Apostelbrüder bzw. Dolcinianer nur mehr vage im 
Gedächtnis der dortigen Bevölkerung. Die meisten wussten nur noch, dass sie ibant 
discalciati, sed bene petinati et compti, oder auch: quia fama erat, quod pathari sic ibant 
occulti.379 Auch an die sexuellen Vorlieben eines Ketzers wollten sich die Trentiner 
erinnern (faciebant turpia cum mulieribus).380 Es lebten auch noch einige Verwandte 
prominenter Vertreter der Dolcinianer aus der Diözese Trient, etwa Verwandte von 
Margherita aus Arco, der letzten Lebensgefährtin Dolcinos,381 oder des Giacomino 
aus Cimego,382 der bekannt dafür war, sehr jung den Apostelbrüdern beigetreten zu 
sein (forte erat XII annorum vel XV oder, wie andere meinten, erat forte VIII vel X 
annorum).383 Sie bekamen die Inquisition stark zu spüren. Diese Verwandten, die 
der kirchlichen Inquisition noch in den Jahren 1332/33 suspekt waren, gehörten 
zu den Ersten, die von Alberto da Bassano besucht wurden. „Ser“ Boninsegna aus 
Arco wurde insbesondere gefragt, ob er nach den Verurteilungen durch Fra Aiulfo da 
Vicenza (punitus fuit graviter et condemnatus in ccc. lib. et plus) innerlich immer noch 
an seine Schwester Margherita gebunden war, quia per eam destructus est.384 Im Falle 
der Brüder des Giacomino, nämlich Fiorino und Pinamonte, wurde deren Besitzlage 
hinterfragt, denn die beiden hatten den Anteil des Bruders Giacomino am väter-
lichen Erbe unter sich aufgeteilt, obwohl dieser Anteil aufgrund seiner Verurteilung 
als Ketzer der Inquisition heimgefallen war. Jedenfalls treten in den Verhörprotollen 
Erinnerungsbruchstücke in Bezug auf das gewaltsame Ende des Bruders zutage. Von 
dessen Tod im entfernten Novara scheint man in den Judikarien Nachricht bekom-
men zu haben (cum audivisset quod dictus Iacobinus erat mortuus), wie die Aufteilung 
seines Anteils nahelegt, zumindest hatten die Brüder nichts mehr von ihm gehört und 
hielten es für möglich, dass er tot war (frater noster non est hic, nescimus de morte vel 
de vita eius), obwohl bereits ein Notar ihnen klar gemacht hatte, dass die Güter der 
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385 Ebd. 384.
386 Ebd. 395, 443 f., 446.
387 Ebd. 444.
388 Die sexuelle Lässigkeit der Ketzer (mit der dazugehörigen Verehrung der Katze als Symbol der Wol-

lust) gehört zur allgemeinen Bilderwelt der Zeit, die gerade den Katharern und den Patarenern 
zugeschieben wurde. Jean-Claude Schmitt, Religione, folklore e società nell’Occidente medievale, 
Bari 2000, 138−145; Merlo, Eretici ed eresie (wie Anm. 312) 28 f.

389 Segarizzi, Contributo alla storia (wie Anm. 162) 395 f., 445 f.
390 Ebd. 396 f.
391 Ebd. 387.
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Erbschaft de iure spectabant ad dominos inquisitores, et, si de dictis bonis se intromitteret, 
possent sibi dare brigam.385

Offenkundige Spuren einer noch verbreiteten Häresie waren hingegen nicht zu 
finden. Eine gewisse domina Monda unterhielt aber doch seit Jahren gefährliche Kon-
takte zu Ketzern, das wurde zumindest von einem anonymen Denunzianten behaup-
tet und von mehreren Zeugen bestätigt. Diese domina Monda, de qua est fama quod 
recipit tales gentes, scilicet patharos, sei an sich eine rechtschaffene Frau, wenn man von 
ihrem Kontakt zu Häretikern absehe, bzw. quod bene dicitur aliquando de domina 
Monda […] quod bone vite est, nec vidit malum de ea, nisi quod ista fama contra eam.386 
Das Epitheton „Ketzerin“ (im Sinne einer Anhängerin der pauperistischen Ideen der 
Apostelbrüder, daher die Bezeichnung pathare) wurde ihr von einigen Leuten zuge-
schrieben. Sie wies den Vorwurf allerdings vehement von sich: … Interrogata dicta 
testis, si aliquando vocatur pathara vel de secta. Respondit quod in faciem nunquam 
fuit sibi dictu sed a tergo sic et bene audit et audivit aliquando quod dicitur.387 Zu den 
Vorwürfen, die gegen sie erhoben wurden und die zu den damaligen stereotypen 
Bildern eines Ketzers gehörten, zählte auch ungezügeltes sexuelles Verhalten, das ver-
mischt mit religiösen Praktiken als unerhörtes Sakrileg galt.388 Eine weitere Episode, 
die einen wertvollen Blick in die Frömmigkeit der damaligen Landbevölkerung der 
Trienter Diözese zulässt, betrifft eine Frau namens Agnes, die Monda für einige Tage 
in ihrem Schlafzimmer versteckte – wo sie bezeichnenderweise über die Heiligen 
Schriften diskutierten und religiöse Lieder sangen (La vergene Maria laldemola cum 
dolçore) – sowie zwei Fremde, die multum pulcri waren, und eine dritte Frau namens 
Floria.389 Diese Episode, die an die besten Novellen Boccaccios erinnert, betraf ein 
angeblich sexuelles Treffen der fünf Individuen. Mit einem Vorwand betrat nämlich 
die Schwägerin Mondas das Schlafzimmer derselben und fand alle fünf im Bett beim 
sexuellen Akt, was in ihren naiven Augen ein sicherer Beweis für deren ketzerische 
Neigungen darstellte (… fingens causam, accessit ad cameram dicte domine Mode et 
intrans vidit predictos duos homines, quia lampa ibi ardebat, in lecto cum dicta domina 
Monda et Floria et Agnete predictis et lectus totus erat dissipatus).390 Davon ließen sich 
die Inquisitoren jedoch nicht beeindrucken, sondern interessierten sich vielmehr für 
einige Praktiken der Monda, die ihrer Ansicht nach doch eher auf eine Häresie im 
Sinne der Katharer hinwiesen, die über die Patarener auch die Apostelbrüder infiziert 
hatten. Monda schien laut Prozessakten von der Eheschließung abzuraten391 sowie 
sich in die Auslegung der Evangelien und des Alten Testaments einzumischen, was 
nicht nur Lese- und Schreibkenntnisse, sondern auch eine gewisse kritische Interpre-
tationsfähigkeit lateinischer Texte voraussetzte (quia intromittit se de exponendis evan-

Das religiöse Leben von Stadt und Diözese Trient im 13. Jahrhundert



392 Ebd. 387, 395 f.
393 Ebd. 396. Vgl. Artini, Per una storia (wie Anm. 360) 102.
394 Segarizzi, Contributo alla storia (wie Anm. 162) 449.
395 Decreti pars secunda, causa II, questio V, c. XVII. Vgl. Ämilius Friedberg, Corpus iuris cano-

nici, editio secunda post Aemilii Ludouici Richteri. Pars prior: Decretum magistri Gratiani. Leipzig 
1879, 460. Siehe dazu die Erwähnungen durch Curzel, Le pievi trentine (wie Anm. 3) 112, und 
Brogiolo/Cavada/Ibsen/Pisu/Rapanà, Chiese (wie Anm. 22) I, 155.

396 Vgl. Rogger, Monumenta liturgica (wie Anm. 14) 83 f. Bischof Alderich wurde interessanterweise 
nur deshalb vom Domkapitel angeklagt, weil sich dieses bei dem profitablen Handel benachteiligt 
fühlte, und nicht etwa, weil er damit eine illegale Tätigkeit ausübte.

397 Ebd. 84.
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gelis et aliis scripturis sacris).392 Monda gehörte zu einer handelstreibenden Familie, 
besaß einen Laden und zählte somit zu jener aufstrebenden Bevölkerungsschicht, aus 
der bereits zwei Jahrhunderte zuvor die Bewegung der Pataria in Mailand hervor-
gegangen war und letztlich auch jene pauperistischen Tendenzen, die der Franzis-
kanerorden hervorgebracht hatte und die dieser gemeinsam mit den Dominikanern 
in Schranken halten sollte, damit sie sich innerhalb der katholischen Orthodoxie ent-
falten konnten. Monda war Drehscheibe für die Verbreitung neuer religiöser Ideen 
und das machte sie über ihren Laden. Dort ergaben sich ihr stets Gelegenheiten, mit 
fremden Kaufleuten in Kontakt zu kommen (propter stacionem, quam tenet, veniunt 
multi mercatores forenses).393 Trotzdem behauptete sie, nur einen einzigen wirklichen 
Ketzer zu kennen, und zwar einen Schmied namens Alberto aus Cimego, woher wie 
erwähnt auch jener Giacomino stammte, der ein Vierteljahrhundert zuvor mit Fra 
Dolcino in Novara den Scheiterhaufen besteigen musste (nec cognovit aliquem hereti-
cum […] nisi magistrum Albertum fabrum de Cemego).394

11. Die Disziplin des weltlichen Klerus

Einblicke in die Verfehlungen des Klerus werden durch dieses Inquisitionsprotokoll 
auch geboten – wahrlich kein erfreuliches Bild: Simonie, Wucher, Konkubinat und 
allgemeiner Missbrauch der kirchlichen Ämter scheinen bei lokalen Klerikern ebenso 
wenig eine Ausnahme gewesen zu sein wie auch für manch einen Trentiner Ober-
hirten des 12. und 13. Jahrhunderts. Ein Trentiner Fall fand sogar einen Nachklang 
im Decretum Gratiani. Bereits ein Brief von Papst Innozenz II. aus dem Jahr 1131 
an den Patriarchen von Aquileia und an den Bischof von Mantua befasst sich mit 
der Ernennung des Priesters der zur Stadtpfarre Trient gehörenden Filialkirche (cap-
pella) zu den Hll. Peter und Paul in Povo. Bischof Altmann von Trient hatte sie nur 
dank einer Schenkung von vier Mutt Korn durch einen Priester namens Paul vor-
genommen (ecclesiam Santi Petri de Pado presbytero Paolo dederit pro quatuor modis 
frumenti …).395 Einblicke in geistliche Verfehlungen ein Jahrhundert später lassen 
sich beispielhaft an Bischof Alderich zeigen, dessen unregelmäßiges Wirken sogar 
zweimal vor die römische Kurie gebracht wurde: Zunächst im Jahre 1234, als er 
in eine Spekulation beim Verkauf von Lebensmitteln an die Stadtbevölkerung von 
Trient involviert war.396 Das zweite Mal wurde Alderich wegen Verschleuderung von 
Kirchengütern angeklagt, die er großzügigerweise an Freunde und Verwandte verteilt 
hatte.397 Dass man hier einen Fall von Simonie orten kann, liegt sehr nahe. Hin-
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398 ASTn, APV, Sezione latina, c. 64, n. 71 (Original fehlt). Vgl. Ippoliti/Zatelli, Archivi Principa-
tus Tridentini Regesta (wie Anm. 103) 1105, Nr. 71: Dominus Egno episcopus vendicionem factam 
per quondam Arnaldum socerum suum de uno vineali posito in Mesiano etc. confirmavit, solvendo fic-
tum consuetum episcopatui mediam urnam vini, investito Iacobino notario quondam Conradi Werchi 
etc. Zum Begriff „socer“ vgl. Egidio Forcellini, Lexicon totius Latinitatis, quarta editio, Padova 
1864–1926, IV., 397; Der neue Georges. Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch. Aus 
den Quellen zusammengetragen und mit besonderer Bezugnahme auf Synonymik und Antiquitäten 
unter Berücksichtigung der besten Hilfsmittel ausgearbeitet von Karl Ernst Georges, hg. von Tho-
mas Baier, bearbeitet von Tobias Dänzer, Darmstadt 2013, Bd. 2, 4425.

399 Zu diesen beiden Bischöfen vgl. Rogger, Monumenta liturgica (wie Anm. 14) 80‒82, 88‒91.
400 Vgl. Silvio Gilli, Documenti per la conoscenza dello spirito religioso nella diocesi di Trento prima 

del Concilio (prima parte), in: Studi Trentini di Scienze storiche 36 (1957) 291−329, hier 298 f.
401 Rogger, Monumenta liturgica (wie Anm. 14) 91.
402 Gilli, Documenti per la conoscenza (wie Anm. 400) 307 f., sowie Curzel/Varanini, Codex Wan-

gianus (wie Anm. 29) Nr. 186. Vgl. Bonelli, Monumenta Ecclesiae Tridentinae (wie Anm. 15) 56; 
Rogger, Monumenta liturgica (wie Anm. 14) 81.
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sichtlich des Konkubinats sei hingegen auf eine bis jetzt nicht beachtete Urkunde 
von 1264 hingewiesen, in der ein gewisser Arnold mit Gütern in Mesiano bei Trient 
erwähnt wird, die er von Bischof Egno erhalten hatte.398 Dieser Arnold wird dabei als 
socer des Bischofs bezeichnet: Da diese vom damaligen Notar offenbar ganz bewusst 
angeführte Bezeichnung kaum anders als mit „Schwiegervater“ zu übersetzen ist, bie-
tet sich im vorliegenden Fall am ehesten an, besagten Arnold als Vater einer etwai-
gen Mätresse oder Konkubine Egnos zu interpretieren. Zwar ist die entsprechende 
Quelle nicht als Original, sondern nur als Regest aus der Mitte des 18. Jahrunderts 
überliefert, aber dieses stammt von den offiziellen Registratoren des damaligen Hoch-
stiftsarchivs, aus dem das Notariats instrument stammte, den beiden Franzikanern 
P. Giuseppe Ippoliti und P. Angelo Maria Zatelli: Diesen verdanken wir Tausende von 
glaubwürdigen Regesten von erhaltenen Urkunden, sodass am Inhalt ihrer im All-
gemeinen sehr genauen und ausführlichen Angaben kaum Zweifel bestehen dürften. 

Die Tatsache, dass das Konkubinat zumindest unter dem niederen Klerus des 
13. Jahrhunderts verbreitet war, belegen allerdings eindeutigere Quellen aus der Zeit 
der Bischöfe Gerardo Oscasali (1224‒1232) und Heinrich (1274‒1289).399 Gegen 
das Konkubinat der Priester richteten sich nämlich nicht umsonst Beschlüsse einer 
im Jahre 1224 abgehaltenen Synode, deren einziges Thema das Konkubinat des Kle-
rus war und die uns eine entsprechende Carta super absolucione concubinariorum 
hinter lassen hat.400 Auf Heinrich von Metz gehen ähnliche Beschlüsse von 1276 und 
1279 zurück.401

Der Inquisitionsprozess von 1332/33 bestätigt die Verbreitung und das Fort beste-
hen dieses Phänomens trotz der getroffenen Maßnahmen des Trienter Episkopats 
des 13. Jahrhunderts. Das belegt auch ein 1336 veröffentlichtes Dekret des Trien-
ter Bischofs Heinrich von Metz (1310‒1336) über die Konkubinarier, das die Stra-
fen, die in einer entweder 1319 oder 1323 zu datierenden Synode festgelegt worden 
waren, abmildert.402

Der Prozess von 1332/33 ermöglicht auch Einblicke in die Rechtfertigungen, 
welche die betroffenen Priester anführten. Dabei handelt es sich um zwei besonders 
unruhige und umtriebige Gestalten: um Stefano, qui fuit de Verona et nunc officia-
lis in ecclesia sancte Marie plebis de Teione, und um einen gewissen Gentile, dictum 
presbiterum Zuchonum, diocesis Brixiensis, officialem nunc in ecclesia sancti Lutherii 
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403 Segarizzi, Contributo alla storia (wie Anm. 162) 293, 382, 390, 451.
404 Exemplarisch dazu siehe Massimo Giansante, Eretici e usurai. L’usura come eresia nella normativa 

e nella prassi inquisitoriale dei secoli XIII–XIV: il caso di Bologna, in: Rivista di storia e letteratura 
religiosa 2 (1987) 193−221.

405 Segarizzi, Contributo alla storia (wie Anm. 162) 293, 393 f.
406 Ebd. 293 f.
407 Ebd. 
408 Ebd. 297.
409 Ebd. 384 f., 390.
410 Ebd. 393, 399.
411 Ebd. 393.
412 Ebd. 390.
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plebis Blezzi diocesis Tridentine.403 Beide wurden in diesem Prozess auch des Wuchers 
bezichtigt, der ebenso als Ketzerei betrachtet wurde.404 Stefano versuchte sich damit 
zu rechtfertigen, dass er den Wucher als kein sündiges Unterfangen auslegte. Sündig 
seien eher seine Schuldner, hätten sie doch ihre Summe nicht wie vereinbart zurück-
gezahlt (… Ego convenio cum eis curialiter et dico quod volo tantum, quia especto eos 
usque ad terminum certum. Si lucror cum eis, non credo habere peccatum; maius pecca-
tum esset, si non darent michi lucrum, ex quo expecto eos).405 Gentile war der gleichen 
Meinung und stützte sich ebenfalls auf die Rechtfertigung von Stefano (… Audivit 
eum dicentem quod non credebat habere aliquod peccatum, si de eo, quod serviebat aliis, 
serviebat sibi et recipiebat utilitatem de expectatione … possibile est quod aliquando de 
faciendo curialitatem aliquibus dixit, quod non esset peccatum, si facerent aliquam curia-
litatem ei, et quod maius peccatum faceret, qui reciperet et non cognosceret, quam ille, qui 
dat pecuniam alteri, si aliquid reciperet).406

Was ihr Konkubinat anlangte, waren ihre Rechtfertigungen fast noch naiver. Gen-
tile rechtfertigte sich vor seinen Pfarrangehörigen mit einer selbstgefälligen und an 
sich eigenartigen Auslegung der Evangelien: Nec est peccatum facere quod dicunt Apo-
stuli, qui etiam Apostuli tenebant mulieres …407 Dazu fügte er ein ganz pragmatisches 
Argument hinzu, das fast einer Drohung gleichkam: Melius est quod habeam unam, 
quam ire ad uxores vestras! 408 Stefano, der Gentile des Konkubinats angeklagt hatte, 
nachdem ihn dieser wegen der Wucherei denunziert hatte,409 beteuerte Gentiles Auf-
fassung, dass es keine Sünde sei, eine Frau zu haben (… dicebat quod tenere mulierem 
non erat peccatum),410 aber am Ende, nachdem er verhört worden war, gab Stefano 
selbst zu, eine Frau zu haben, wofür er um Vergebung bat (… Interrogatus si tenet con-
cubinam. Respondit quod sic; de quo dolet et petit veniam …).411 Gentile schien nichts 
zu bereuen, obwohl es eine Sünde war, und wollte sich von seiner Konkubine auch 
nicht trennen, da sie außerdem eine gemeinsame Tochter hatten. Dafür behauptete 
er, bei seinen Homilien dem Volk das Gegenteil zu predigen, was er vorlebte (… Res-
pondit quod bene tenet quandam concubinam nomine Trevisanam, de qua habet unam 
filiam, et scit bene quod facit peccatum et contra Deum et quod de hoc portabit peniten-
tiam, sed nunquam dixit nec audivit aliquem dicentem, quod non esset peccatum, cum 
ipse testis in predicationibus suis, quando materia occurrit, pre dicet populo contrarium, 
tamquam fidelis christianus),412 und bat um Vergebung. Ob sie ihm gewährt wurde, ist 
nicht bekannt. Seine selbstgefälligen Auslegungen der Evangelien und seine reuelose 
Verneinung der Sündhaftigkeit der Taten, die für die Amtskirche als Sünden galten, 
lassen aber eher an eine Verurteilung denken. Nicht die Sünde stellte eine Ketzerei 
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dar, sondern Gentiles heterodoxe Auffassung bezüglich ihres Wesens (… Nec est pec-
catum facere quod dicunt Apostuli), die im krassen Gegensatz zur Doktrin stand und 
diese sogar verleugnete.

Fazit

Das Bild, das man von der Religiosität in der Stadt und in der Diözese Trient wäh-
rend des 13. Jahrhunderts bekommt, ist vielfältig. Anhand der zur Verfügung stehen-
den Überlieferung können wir mit einer gewissen Genauigkeit die Strukturen und 
die Rahmenbedingungen erkennen, innerhalb derer sich die Seelsorge ent wickelte, 
die Bedeutung und die Ziele des damaligen Pilgerwesens, welche die Mobilität der 
damaligen Gesellschaft prägten, sowie das Rechtsprofil und die Natur der jeweiligen 
Orden und Bruderschaften, die in der Diözese präsent waren. In deren Rahmen ging 
die kirchliche Gemeinde ihren karitativen Aufgaben nach, entfaltete ihre liturgischen 
Feierlichkeiten und schuf für die Gläubigen Möglichkeiten für eine individuelle 
Askese. Die ursprüngliche Religiosität, die seit dem Frühmittelalter in ihren institu-
tionalisierten Ordensformen von den benediktinischen und augustinischen Regeln 
geprägt war, wurde während des zweiten Viertels des 13. Jahrhunderts durch die Ein-
führung der Bettelorden und eine allgemeine Erneuerung der kirch lichen Instanzen 
reformiert, welche eine Verstärkung der privaten Frömmigkeit und eine Normierung 
der Ausdrucksformen der allgemeinen Religiosität bezweckte, um die Gemeinschaft 
der Gläubigen in eine „geheiligte“ Gesellschaft zu verwandeln. Die allmähliche Errei-
chung dieser Utopie wollte man auch durch die Einführung der Inquisition beför-
dern, die eine rigorosere Kontrolle der Gläubigen durch die kirch liche Hierarchie 
anstrebte. Gerade die Inquisitionsprozesse geben Aufschluss über die Verbreitung von 
Pauperisten und Dolcinianern innerhalb der Diözese Trient, lassen aber auch unüber-
sehbare Mängel und Irrtümer des damaligen Klerus erkennen.
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* In folgender Abhandlung wird für das Dorf die heute übliche Schreibweise „Feldthurns“, für die 
Burg, das sich nach dieser benennende Geschlecht und dessen gleichnamige Dienstmannenfamilien 
hingegen bewusst die unter etymologischen Gesichtspunkten geeignetere historische Form „Vel-
turns“ verwendet. 

1 Edition der Urkunde in P. Justinian Ladurner, Die Vögte von Matsch, später auch Grafen von 
Kirchberg, I. Abtheilung, in: Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg III/16 (1871) 
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Hugo von Velturns († 1267),
qui se pro nobis et ecclesia nostra tutorem 

et murum inexpugnabilem exposuit*

Teil 1

Konstantin Graf von Blumenthal

1. Einleitende Bemerkungen

Wahrscheinlich läuft der Verfasser einer Biographie stets Gefahr, die Bedeutung der 
behandelten Person zu überschätzen oder zu überhöhen.

Aus diesem Grunde enthält der Titel der vorliegenden Abhandlung bewusst die 
Aussage eines Zeitgenossen, der aufgrund seiner aktiven Involvierung in die Ge- 
schehnisse jener Epoche wie auch wegen seiner verschiedenen persönlichen Verbin-
dungen zu Hugo von Velturns als ein verlässlicher Gewährsmann angesehen werden 
darf.

Die in höchstem Maße ehrende und in dieser besonderen Form im Quellen-
material jener Tage absoluten Seltenheitswert besitzende Aussage, Hugo von Velturns 
habe sich als Beschützer und unüberwindliche Mauer des Bischofs und der Kirche 
von Brixen erwiesen, stammt aus dem Jahre 1263 und von niemand geringerem als 
Bischof Bruno von Brixen persönlich.1 Franz Huter irrt nicht, wenn er in dem von 
1250 an als Oberhirte Brixens fungierenden und 1288 verstorbenen Bruno einen der 
bedeutendsten Männer auf dem Brixner Bischofsstuhl sieht.2 Im gleichen Jahre, also 
1263, sollte ebendieser Kirchenfürst auch noch explizit Hugos mannhafte Tapfer keit 



3 Die Urkunden der Brixner Hochstifts-Archive 845–1295, hg. von Leo Santifaller (Schlern-
Schriften 15), Innsbruck 1929 (künftig BU I), Nr. 142.

4 Vgl. Franz Huter, Wege der politischen Raumbildung im mittleren Alpenstück, in: Die Alpen in 
der europäischen Geschichte des Mittelalters (Vorträge und Forschungen 10), Sigmaringen, 2. Auf-
lage 1976, 245–260, 245. 
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und Leistungen rühmen.3 Die problematische und komplizierte rechtliche Ausgangs-
lage des Vorgangs, der Bruno zu seinen Hugo betreffenden Äußerungen veranlasste, 
verbürgt überdies deren Richtigkeit. Hugos Leben fiel einerseits in die durch fast 
unentwegte militärische Auseinandersetzungen und schwere Verwerfungen gekenn-
zeichnete Zeit des Kampfes zwischen Kaiser und Papst und andererseits in eine 
davon kaum zu trennende Periode des konsequenten, aggressiven und von bewaffne-
ten Konflikten begleiteten Machtausbaus der Grafen von Tirol beziehungsweise von 
Görz-Tirol im Land an der Etsch und im Gebirge.

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte, also der Kombination aus ständigen Krie-
gen und tiefgreifenden politischen Umwälzungen, besitzen die Aussagen über Hugo 
noch einen zusätzlichen, besonderen Wert. Sie lassen den Schluss zu, dass Hugo in 
charakterlicher und persönlicher und in der Folge in politischer Hinsicht ein für das 
Hochstift Brixen herausragender Mann war. Diese Feststellung lässt sich durch das 
sonstige Quellenmaterial untermauern.

Zeitgleich hatte sich der Velturner, wie im Rahmen dieser Abhandlung noch dar-
zulegen sein wird, auch im Hochstift Trient eine Machtstellung aufgebaut. Neben 
seinen zweifellos vorhandenen außergewöhnlichen persönlichen Fähigkeiten basierte 
Hugos Position auf einer geschickten und zu völlig neuen Allianzen führenden 
Heirats politik. Die Kombination dieser Faktoren ließ Hugo zu einem der mächtigs-
ten Männer an der Etsch und im Gebirge und zu einem entscheidenden Exponenten 
der bischöflichen Seite werden.

Dabei gilt es zu bedenken, dass sein Leben, wie bereits angedeutet, in eine für 
die Landwerdung Tirols entscheidende Zeit fiel. Diese Entwicklung erstreckte sich 
über einen sehr langen Zeitraum, in territorialer Hinsicht von der Mitte des 12. bis 
ins 16. Jahrhundert hinein, und fand ihren endgültigen Abschluss erst 1815, als die 
ehemaligen salzburgischen Gerichte im Zillertal und in Osttirol an Tirol angeglie-
dert wurden.4 Aber es war Hugos Zeitgenosse, Graf Meinhard II. von Görz-Tirol 
beziehungsweise seit 1271 von Tirol-Görz, dem mit der faktischen Entmachtung der 
eigentlichen Herren des Landes, also der Bischöfe von Brixen und Trient, der wahr-
scheinlich wichtigste Schritt innerhalb dieses Prozesses gelungen war.

Das häufige Auftreten und Agieren Hugos in Gemeinschaft mit seinen Brüdern 
Arnold und Ulrich lässt auf ein enges Verhältnis zu ihnen und einen dementspre-
chenden innerfamiliären Zusammenhalt schließen. Aus diesem Grunde wird in der 
vorliegenden Untersuchung auch deren Leben beleuchtet.

Platzgründe machten eine Aufspaltung des Beitrages in zwei Teile notwendig. Die 
zweite Hälfte wird 2019 im Band 83 der Tiroler Heimat erscheinen.

Konstantin Graf von Blumenthal



 5 Vgl. Konstantin Graf von Blumenthal, Die Herren von Velturns. Ein Beitrag zu ihrer Geschichte 
von den Anfängen bis zum Jahre 1240, in: Tiroler Heimat 80 (2016) 51–104, 85 f.

 6 BU I (wie Anm. 3) Nr. 131.
 7 Ebd. Nr. 93; Tiroler Urkundenbuch, I. Abteilung: Die Urkunden des deutschen Etschlandes und 
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2. Herkunft

Hugos Eltern waren Wilhelm III. von Velturns und dessen erste Frau, Heilka von 
Rodank. Aus dieser Ehe stammten auch Hugos Brüder Arnold, Ulrich und der nur 
1242 nachweisbare Pilgrim, Mönch des Predigerordens (Dominikaner), sowie deren 
namentlich leider unbekannt gebliebene Schwester. Von ihr wissen wir lediglich, dass 
sie mit einem Herrn von Hauenstein verheiratet gewesen ist.5 Dass auch sie aus Wil-
helms III. erster Ehe hervorgegangen sein muss, ergibt sich aus zeitlichen Gründen. 
Ihr Sohn, der sich nach der Burg Stetteneck nennende Gebhard, war im Jahre 1256 
bereits ein erwachsener Mann.6 Wilhelm III. ging seine zweite Ehe mit Gräfin Agnes 
von Eppan aber erst 1237 ein.7

Von den drei Brüdern Hugo, für den bisweilen der Kosename Hugolein gebräuch-
lich war,8 Arnold und Ulrich dürfte es sich bei Arnold um den ältesten und bei Ulrich 
um den jüngsten gehandelt haben. Eine altersmäßige Einordnung Pilgrims sowie der 
Schwester ist aufgrund der dürftigen Quellenlage dagegen nicht möglich.9

Die Herren von Velturns werden in einer aus der Zeit zwischen 1142 und 1147 
stammenden Schenkung Bischof Hartmanns von Brixen an das Kloster Neustift mit 
Willehalm de Uelturnes erstmals genannt.10 Wenngleich das Geschlecht vom Zeit-
punkt seiner Ersterwähnung an zur Ministerialität des Hochstiftes Brixen gehörte, 
war es doch edelfreier Herkunft. Der 1142/1147 erstmalig auftretende Wilhelm I. 
von Velturns entstammte dem Geschlecht der Edelfreien von Schlitters. Sein Vater 
war höchstwahrscheinlich der von 1107/1113/1121 bis 1139/1143/1144 nachweis-
bare und vor 1147/1155 verstorbene Adalbert von Schlitters.

Die Herren von Velturns gehörten jedoch nicht nur zur Ministerialität des Hoch-
stiftes Brixen, sondern auch zu jener des Bischofs von Trient. Daneben lassen sich 
zeitweilige dienstrechtliche Verbindungen zum Erzbischof von Salzburg und zum 
Grafen Albert III. von Tirol nachweisen.

Die umfangreichen Besitzungen der Velturner erstreckten sich vom Achental und 
dem Zillertal bis nach Kaltern und zum Nonsberg. Als Schwerpunkte sind dabei das 
Eisacktal und besonders der zur Grafschaft Bozen gehörige Ritten, ein regelrechtes 
Machtzentrum des Geschlechtes, hervorzuheben. Hinzu kam eine auffallend große 
ritterliche Dienstmannschaft. Auf dem Ritten legten Wilhelm II. und sein Sohn Wil-

Hugo von Velturns († 1267), Teil 1
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Die Stammfolge der Herren von Schlitters-Velturns bis 1240

NN, Edelfreier von Schlitters
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14 Vgl. Blumenthal, Die Herren von Velturns (wie Anm. 5) 76 und 80; zum Domherrn Arnold vgl. 
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helm III. 1211 mit einer umfangreichen Schenkung den Grundstein für die Besitz-
ausstattung der Deutschordenskommende zu Lengmoos, wo sich auch die Grablege 
des Geschlechtes befand. Das Erbbegräbnis der Edelfreien von Schlitters war dagegen 
im Benediktinerkloster St. Georgenberg. Auf dem Ritten besaßen die Velturner die 
Burg Stein. Während diese Allod war, ging die Burg Velturns vom oberbayerischen 
Benediktinerkloster Ebersberg zu Lehen. Praktisch hatte dieser Rechtszustand jedoch 
kaum Bedeutung, so dass der Burg Velturns ebenfalls ein allodialer Charakter zuge-
standen werden darf. Im Gericht Feldthurns übte das Geschlecht anscheinend die 
Hochgerichtsbarkeit aus. Irgendwann zwischen 1192 und 1235 wurde auch noch die 
Trostburg erworben. Im Rahmen ihrer expansionistisch ausgerichteten Politik war 
es den Velturnern schließlich gelungen, den durch das untere Eisacktal verlaufenden 
Verkehr unter ihre Kontrolle zu bringen. Durch ihre Burgen und ihre reiche Begüte-
rung im Eisacktal und auf dem Ritten waren sie in einer reichspolitisch wie auch wirt-
schaftlich äußerst bedeutsamen Region tief verwurzelt und zugleich höchst präsent. 
Verschiedene Indizien deuten darauf hin, dass die Herren von Schlitters-Velturns 
gemeinsam mit den Grafen von Ebersberg, den späteren Grafen von Bozen-Eppan, 
in die dem Hochstift Trient unterstehende Grafschaft Bozen gelangt sind. Darüber 
hinaus bestanden vielfältige und enge darauf zurückzuführende Verbindungen der 
Velturner zum Trienter Raum.11

Wilhelm III. von Velturns, der Vater Hugos und seiner Geschwister, war ein Sohn 
des zwischen 1174/1178 und 1232 nachweisbaren Wilhelm II. und dessen Ehefrau 
Mathildes, einer Tochter des Amelrich von Reifenstein.12 Amelrich entstammte dem 
Geschlecht der Herren von Stilfes, das sich zeitweise auch nach den Burgen Reifen-
stein und Welsperg nannte und zu den führenden Ministerialen des Hochstiftes 
Brixen gehörte.13 Wilhelm III. hatte einen Bruder namens Arnold, der Domherr zu 
Brixen war, und zwei Schwestern, Agnes und Mathilde. Agnes war mit Arnold IV. 
von Rodank und Mathilde mit Ekkehard von Garnstein verheiratet.14
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15 Zu den Herren von Rodank bis heute grundlegend Georg Töchterle, Die Herren von Rodank und 
Schöneck, in: Der Schlern 12 (1931) 18–29, 93–100 und 141–145; vgl. außerdem Bitschnau, 
Burg und Adel (wie Anm. 10) 412–414 und 448 f.; Santifaller, Das Brixner Domkapitel (wie 
Anm. 13) 438.

16 Vgl. Bitschnau, Burg und Adel (wie Anm. 10) 413; Anselm Sparber, Ladinien und das Hoch-
stift Brixen, in: Der Schlern 40 (1966) 316–329, 320; Otto Stolz, Politisch-historische Landes-
beschreibung von Südtirol (Schlern-Schriften 40), Innsbruck 1937 (Nachdruck 1971), 428 f., 496, 
498–501, 521–524 und 529–531. 

17 Vgl. Josef Nössing, Rodenegg, in: Tiroler Burgenbuch, Bd. 9, Pustertal (wie Anm. 13) 9–42, 
10–13, der davon ausgeht, dass die Burg durch den Bischof von Brixen erbaut wurde und erst 
infolge der kurz nach 1141 durch Bischof Hartmann vorgenommenen Eigentumsübertragung des 
mansus Rodunch an Friedrich II. von Rodank und dessen Frau Gerbirch übergegangen ist. Giuseppe 
Albertoni, Vescovi e feudi senza vassalli? Il caso dei vescovi di Bressanone tra X e XIII secolo, in: 
Das Lehnswesen im Alpenraum / Vassalli e feudi nelle Alpi, hg. von Giuseppe Albertoni / Jürgen 
Dendorfer (Geschichte und Region / Storia e regione 22/1), Innsbruck/Wien/Bozen 2014, 25–49, 
43 hält es für möglich, dass die Burg weiterhin im Eigentum des Bischofs verblieben ist und nur als 
Lehen vergeben wurde. Dass es sich bei der Burg Rodenegg um Allod gehandelt hat, steht jedoch 
außer Frage, denn 1269 beziehungsweise 1271 trug Friedrich IV. von Rodank sie dem Grafen Mein-
hard II. von Görz-Tirol und dessen Bruder Albert zu Lehen auf. Vgl. Nössing, Rodenegg (wie 
oben) 12; Töchterle, Die Herren von Rodank (wie Anm. 15) 94; Franz Anton Sinnacher, Bey-
träge zur Geschichte der bischöflichen Kirche Säben und Brixen in Tyrol, IV. Bd., Brixen 1824, 546 
und 549. 

18 Vgl. Bitschnau, Burg und Adel (wie Anm. 10) 335; ders., Lüsen, in: Tiroler Burgenbuch, Bd. 4, 
Eisacktal, hg. von Oswald Trapp, Bozen/Innsbruck/Wien 1977, 24 f.; Erhard Mailänder, Die ver-
schollene Burg in Lüsen, in: Der Schlern 40 (1966) 423–429, 426.

19 Vgl. Bitschnau, Burg und Adel (wie Anm. 10) 262.
20 Vgl. ebd. 134.
21 Vgl. Stolz, Landesbeschreibung Südtirol (wie Anm. 16) 428 f.
22 Vgl. ebd. 496, 498–501, 521–524 und 529–531; außerdem Sparber, Ladinien und das Hochstift 

Brixen (wie Anm. 16) 320.
23 Magdalena Hörmann, Schöneck, in: Tiroler Burgenbuch, Bd. 9, Pustertal (wie Anm. 13) 60–78, 

62 f; Bitschnau, Burg und Adel (wie Anm. 10) 448 f.
24 Vgl. Bitschnau, Burg und Adel (wie Anm. 10) 413; Stolz, Landesbeschreibung Südtirol (wie 

Anm. 16) 496, 498–501, 522–524 und 529–531.
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Die Ehefrau Wilhelms III., Heilka, entstammte der Familie der Herren von 
Rodank und somit ebenfalls einem der mächtigsten Geschlechter des Landes. Wie die 
Velturner zählten auch die Rodanker, die zwischen 1085 und 1097 mit Friedrich von 
Rodank erstmals ins Licht der Geschichte traten, und von denen sich ein Zweig nach 
der Burg Schöneck nannte, zur Brixner Hochstiftsministerialität.15 Ihre Besitzungen, 
die durch eigene Pröpste verwaltet wurden, reichten vom Kärntner Drautal und vom 
Felbertauern durch das Pustertal und das Eisacktal bis nach Bozen und waren in der 
Umgebung von Rodeneck sowie in den Gebieten von Buchenstein, dem Gadertal 
und Enneberg besonders stark konzentriert.16 Bei der Burg Rodank, dem heutigen 
Rodenegg, handelte es sich um Allod,17 was ebenso für die Burg Lüsen18 und die Has-
lacher Klause19 sowie wahrscheinlich auch für die in Brixen gelegene Stadtburg galt.20 
In der Untergrafschaft Raas hatten die Rodanker Grafschaftsrechte als Lehen von den 
Grafen von Tirol inne.21 Im Gebiet der späteren Gerichte Niedervintl und Schöneck, 
im west lichen Gadertal und in Buchenstein trugen sie die Gerichtsgewalt von Brixen 
zu Lehen.22 Ebenfalls als ein Lehen Brixens besaßen sie die Burg Schöneck.23 Außer-
dem hatten die Herren von Rodank Vogteirechte über verschiedene Güterkomplexe 
der Hochstifte Brixen und Freising sowie der Klöster Bernried und Neustift.24 Quel-
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25 Vgl. Bitschnau, Burg und Adel (wie Anm. 10) 413.
26 Vgl. ebd.
27 Erika Kustatscher, Die Herren von Taufers, Diss. Innsbruck 1987, 239–242; Franz Tyroller (†), 

Genealogie des altbayerischen Adels im Hochmittelalter, hg. von Wilhelm Wegener, Göttingen 
1962–1969, 348; Töchterle, Die Herren von Rodank (wie Anm. 15) 23 und 25.

28 Vgl. Josef Gelmi, Konrad von Rodank, in: Die Bischöfe (wie Anm. 2) 116; Sigune Masser, Konrad 
von Rodank, Bischof von Brixen 1200–1216, Dipl. Innsbruck 1999; Bernd Ulrich Hucker, Kaiser 
Otto IV. (MGH-Schriften 34), Hannover 1990, 446, 644 und 650; Sparber, Die Brixner Fürst-
bischöfe (wie Anm. 2) 73–77; ders., Aus dem Leben und Wirken des Brixner Fürstbischofs Konrad 
von Rodank (1200–1216), in: Der Schlern 34 (1960) 238–245. 

29 Vgl. Bitschnau, Burg und Adel (wie Anm. 10) 413.
30 Vgl. Blumenthal, Die Herren von Velturns (wie Anm. 5) 80 f.; Töchterle, Die Herren von 

Rodank (wie Anm. 15) 23 und 27.
31 Abt Pirmin Pockstaller, Chronik der Benediktiner-Abtei St. Georgenberg nun Fiecht in 

Tirol, Innsbruck 1874, Nr. 18 (241); Christian Fornwagner, Urkunden der Benediktinerabtei 
St. Georgenberg-Fiecht. 10. Jahrhundert – 1300 (Tiroler Geschichtsquellen 27), Innsbruck 1989, 
Nr. 13; Tiroler Urkundenbuch, I. Abteilung: Die Urkunden des deutschen Etschlandes und des 
Vintschgaus, Bd. 2: 1200–1230, bearb. von Franz Huter, Innsbruck 1949 (künftig TUB I/2), 
Nr. 564 (dort heißt es irrtümlicherweise „32 Mark“); zum Ursprung dieser Besitzungen vgl. 
außerdem Blumenthal, Die Herren von Velturns (wie Anm. 5) 53–60; zu den im Zusammen-
hang mit dem Gütertausch erkennbar werdenden Spannungen zwischen den Herren von Vel-
turns und dem Kloster St. Georgenberg vgl. auch Tiroler Urkundenbuch, II. Abteilung: Die  
Urkunden zur Geschichte des Inn- Eisack- und Pustertals, Bd. 2: 1140 bis 1200, bearb. von  
Martin Bitschnau / Hannes Obermair, Innsbruck 2012 (künftig TUB II/2), Erläuterungen zu 
Nr. 390* (11). 

32 Trad. Neu. (wie Anm. 10) Nr. 38. 
33 Vgl. Blumenthal, Die Herren von Velturns (wie Anm. 5) 59.
34 Trad. Neu. (wie Anm. 10) Nr. 27 und 47.
35 Ebd. Nr. 13.
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len deuten an, dass sie außerdem eigene Fischereirechte besaßen.25 Ferner verfügte 
das Geschlecht über eine umfangreiche ritterliche Dienstmannschaft.26 Dass der von 
1157/1164 bis 1221 nachweisbare Arnold II. von Rodank mit einer Angehörigen 
eines edelfreien Hauses, nämlich Mathilde von Hohenburg, der Witwe des Edelfreien 
Heinrich I. von Taufers,27 verheiratet war, spricht für den hohen Stand der Rodanker. 
Mit dem 1216 verstorbenen Konrad stellten sie seit 1200 einen Bischof von Brixen.28 
Martin Bitsch nau hält einen edelfreien Ursprung der Herren von Rodank für mög-
lich.29

Neben der Ehe Heilkas mit Wilhelm III. bestanden weitere Verbindungen zwi-
schen Velturnern und Rodankern. So war die Schwester Wilhelms III., Agnes, mit 
Arnold IV. von Rodank verheiratet.30 Arnoldus de Rodanch trat als Spitzenzeuge für 
Wilhelm II. von Velturns auf, als dieser irgendwann zwischen 1207 und 1212 nach 
der vermittelnden Tätigkeit Bischof Konrads von Brixen, also auch eines Rodankers, 
mit dem Kloster St. Georgenberg Besitzungen im Achental gegen solche in Villnöß, 
Coste, Pfalzen sowie 20 Mark eintauschte.31 Die Beziehungen reichen aber noch 
weiter zurück. Für die mit dem vor 1147/1155 verstorbenen Hartung von Rodank 
verheiratete Heilka trat Wilhelm I. von Velturns als Spitzenzeuge auf.32 Höchstwahr-
scheinlich war Heilka die Schwester Wilhelms I.33 In dieser Verbindung dürften die 
mehr fachen Zeugenschaften Wilhelms I. von Velturns für Reginbert von Säben34 
sowie das gemeinsame Auftreten beider35 in der Zeit zwischen 1142/1147 und 1155 
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36 Vgl. Georg Töchterle, Zur älteren Genealogie der Velser, Säbner und Schenkenberger, in: Der 
Schlern 11 (1930) 70–78, 75–77; außerdem Blumenthal, Die Herren von Velturns (wie Anm. 5) 
56 f. und 69.

37 Vgl. Töchterle, Die Herren von Rodank (wie Anm. 15) 19 und 23.
38 Vgl. ebd. 19–25.
39 Zur Generationenfolge der Velturner in diesem Zeitraum vgl. Blumenthal, Die Herren von Vel-

turns (wie Anm. 5) 69–84.
40 BU I (wie Anm. 3) Nr. 63, 65, 70 und 74; Die Urkunden der Brixner Hochstiftsarchive 1295–1336, 

1. Teil, 2. Lieferung (1317–1336), hg. von Leo Santifaller / Heinrich Appelt unter Mitwirkung 
von Bertha Richter-Santifaller, Leipzig 1941, hier die Nachträge zum 1. Bd. der Urkunden 
der Brixner Hochstiftsarchive 845–1295 (künftig BU II Nachtrag zu I), Nr. 596 (1), 598 (3),  
600 (5) und 602 (7); Die Traditionsbücher des Hochstifts Brixen vom zehnten bis in das vier- 
zehnte Jahrhundert, hg. von Oswald Redlich (Acta Tirolensia 1), Innsbruck 1886 (künftig Trad. 
Brix.), Nr. 537, 538, 542, 543, 547 und 565; Tiroler Urkundenbuch, I. Abteilung: Die Urkun-
den des deutschen Etschlandes und des Vintschgaus, Bd. 1: Bis zum Jahre 1200, bearb. von Franz 
Huter, Innsbruck 1937 (künftig TUB I/1), Nr. 373, 395 (hier irrtümlicherweise Arnoldo de Wengo 
statt korrekt Arnoldo de Roengo), 422; TUB I/2 (wie Anm. 31) Nr. 541, 542, 725, 727, 780 und 
905; TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 886, 964, 1024, 1068 und 1071; TUB II/2 (wie Anm. 31) Nr. 783 
und 806; Die Traditionen und Urkunden des Stiftes Dießen 1114–1362, bearb. von Waldemar 
Schlögl (Quellen und Erörterungen zur bayerischen Geschichte, neue Folge 22/1), München 
1961, Nr. 8 (112 f.); Die Urkunden des Augustiner-Chorherrenstiftes Neustift bei Brixen von 1143 
bis 1299, bearb. von Georg Johannes Kugler (Fontes Rerum Austriacarum II/77), Wien 1965 
(künftig Urk. Neust.), Nr. 15; Trad. Neu. (wie Anm. 10) Nr. 130; La documentazione dei vescovi 
di Trento (XI secolo–1218), a cura di Emanuele Curzel / Gian Maria Varanini, Bologna 2011, 
Nr. 23, 34 und 99; Codex Wangianus. I cartulari della Chiesa trentina (secoli XIII–XIV), a cura 
di Emanuele Curzel / Gian Maria Varanini, con la collaborazione di Donatella Frioli, secondo 
tomo, Bologna 2007 (künftig Codex Wangianus), Nr. 185. 

41 BU I (wie Anm. 3) Nr. 58.
42 TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 946 und 946a.
43 Vgl. Blumenthal, Die Herren von Velturns (wie Anm. 5) 63 f.
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begründet liegen, denn Reginbert von Säben war der Bruder Friedrichs von Rodank.36 
Wenngleich aufgrund der dürftigen Quellenlage genauere Aussagen nicht möglich 
sind, muss Heilkas Ehemann, Hartung von Rodank, zum Verwandtenkreis Regin-
berts und Friedrichs gehört haben.37 Trotz der Namensgleichheit war die Ehefrau 
Wilhelms III. keine direkte Nachfahrin dieser Heilka.38

Auffällig ist auch, dass in nahezu dem gesamten Quellenmaterial der Zeit von 
ungefähr 1180 bis 1238, in der mit Wilhelm I., Wilhelm II. und Wilhelm III. 
immerhin drei Generationen der Velturner auftreten,39 diese unmittelbar neben den 
Rodankern aufgeführt werden.40 Als zwischen 1217 und 1220 der Erwählte Bert-
hold von Brixen den Verkauf eines Schwaighofes in Kolfuschg durch Arnold II. von 
Rodank und seine Söhne Arnold IV. und Friedrich III. genehmigte, fungierte nach 
den Geistlichen und dem Edelfreien Hugo IV. von Taufers Wilhelm III. als Spitzen-
zeuge unter den Ministerialen.41

In diesen engen Verbindungen dürfte die Erklärung dafür liegen, dass die Rodan-
ker wie auch die Velturner in Kaltern über Besitz verfügten.42 Während die dortige 
Begüterung der Herren von Velturns in einem Zusammenhang mit jener auf dem 
Nonsberg zu sehen ist,43 lagen die Schwerpunkte der Rodanker in völlig anderen 
Gegenden.

An dieser Stelle ist noch auf einen anderen Sachverhalt hinzuweisen. Offenbar 
gehörten die Herren von Rodank zu denjenigen Ministerialengeschlechtern des Lan-
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44 BU I (wie Anm. 3) Nr. 111.
45 Wilealmus nobilis milex (sic!) de Valturnes ministerialis ecclesie Prixinensis. Codex Wangianus (wie 

Anm. 40) Nr. 116; TUB I/2 (wie Anm. 31) Nr. 678; dazu auch Karl Fajkmajer, Die Ministerialen 
des Hochstiftes Brixen, in: Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg III/52 (1908) 
95–191, 65; außerdem Bitschnau, Burg und Adel (wie Anm. 10) 201. 

46 Sollte obige Einschätzung zutreffen, wäre in diesem Punkt Bitschnau, Burg und Adel (wie 
Anm. 10) Tabelle 4, „Rechtliche Pertinenzen burgenbauender Ministerialengeschlechter“ und 412–
414 zu ergänzen. 

47 Fajkmajer, Ministerialen (wie Anm. 45) 158–160, sieht darin ein Anzeichen für den Aufstieg 
der Ministerialen, der im Laufe des 13. Jahrhunderts seinen Abschluss dahingehend gefunden 
haben soll, dass die Ministerialen den Edelfreien ebenbürtig wurden. Ob diese Ansicht wirk-
lich zutrifft, ist allerdings fraglich. Indizien deuten eher darauf hin, dass die nobiles ministeriales 
Ministerialen geschlechter edelfreien Ursprungs waren. Somit ist es vielleicht kein Zufall, dass das 
erste Geschlecht, das sich diese eigentlich völlig paradoxe und in anderen Gegenden des deutschen 
Raumes unbekannte Bezeichnung zulegt, ausgerechnet die Herren von Velturns waren, deren edel-
freie Abkunft erwiesen ist. Es stellt sich die Frage, ob es sich bei den nobiles ministeriales nicht 
um solche Ministerialen gehandelt haben könnte, die im Wissen um ihre eigene edelfreie, also 
hochadelige Herkunft angesichts des zunehmenden Aufstiegs der Ministerialen unfreien Ursprungs 
danach trachteten, sich von Letzteren abzugrenzen und daher auf das ihnen einst zustehende Prädi-
kat nobilis zurückgriffen beziehungsweise dieses mit der Ministerialenbezeichnung verbanden. Aus 
Platzgründen kann diese Thematik hier nicht eingehender erörtert werden. Forschungen dazu sind  
geplant. 

48 Vgl. Töchterle, Die Herren von Rodank (wie Anm. 15) 23 und 25.
49 In meiner Untersuchung über die Geschichte der Herren von Velturns bis 1240 bin ich noch Töch-

terles Ansicht gefolgt. Vgl. Blumenthal, Die Herren von Velturns (wie Anm. 5) 84. An der dort 
getroffenen Feststellung, der am 26. November 1238 durch den Grafen Egno von Eppan mit einem 
Haus in Trient und einer Wiese in Dodosina belehnte Wilhelm von Velturns könne keinesfalls mit 
Wilhelm III. identisch sein, da keiner seiner beiden Schwiegerväter den Namen Gottschalk getra-
gen habe, ändert sich nichts. Überhaupt war der Name Gottschalk, worauf dort auch hingewiesen 
wurde, im Geschlecht der Herren von Rodank unbekannt. 

50 Vgl. Töchterle, Die Herren von Rodank (wie Anm. 15) 20–24.
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des an der Etsch und im Gebirge, die im Laufe des 13. Jahrhunderts in den Quel-
len plötzlich mit dem Prädikat nobilis aufscheinen. Im Zusammenhang mit einer 
 Memorialstiftung aus dem Jahre 1244 wird Heilka als nobilis Haileken de Rodanch 
bezeichnet.44 Den Herren von Velturns wurde, erstmalig 1215 nachweisbar, ebenfalls 
das Prädikat nobilis beigelegt.45 Da Heilka ausdrücklich de Rodanch genannt wird, 
dürfte ihr dieser Titel nicht nur aufgrund ihrer Ehe mit Wilhelm III. von Velturns 
gegeben worden sein.46 Die Gründe dafür, dass einzelne Ministerialen an der Etsch 
und im Gebirge plötzlich als nobiles ministeriales oder als nobiles auftreten, liegen 
bislang im Dunkeln.47

Georg Töchterle sieht in Heilka eine Tochter Konrads von Rodank.48 Dies ist 
möglich, aber keineswegs sicher. Ebenso könnte einer von Konrads Brüdern, also 
Arnold II., Gottfried oder Heinrich, ihr Vater sein.49 Sicher ist dagegen, dass es sich 
bei Heilka um eine Enkelin Friedrichs II. von Rodank handeln muss, da sich der 
andere, auf Friedrichs II. Bruder Arnold I. zurückgehende Zweig der Rodanker nach 
der Burg Schöneck nannte.50

Heilka muss eine sehr kraftvolle Persönlichkeit gewesen sein. Ihrem Mann 
schenkte sie mindestens fünf Kinder. Nachdem diese Zahl nur diejenigen Nachkom-
men widerspiegelt, die sich in den Quellen nachweisen lassen, könnte deren Anzahl 
durchaus höher gewesen sein. Dabei darf insbesondere die hohe Kindersterblichkeit 
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51 Ursächlich hierfür waren insbesondere die schlechten hygienischen Verhältnisse, das durchwegs 
unsterile Trinkwasser, die mangelnde Qualität der Lebensmittellagerung, die Parasitenverseuchung 
des Viehs und die unzureichende Bekämpfung von Ungeziefer. Vgl. Hans G. Trüper, Ritter und 
Knappen zwischen Weser und Elbe. Die Ministerialität des Erzstifts Bremen, erweiterte Neuauflage 
(Schriftenreihe des Landschaftsverbandes der ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden 45), 
Stade 2015, 648 Anm. 685.

52 Vgl. Blumenthal, Die Herren von Velturns (wie Anm. 5) 74 f., 93–95 und 104.
53 Die Maulrapp waren eine Seitenlinie der Herren von Kastelruth. Vgl. Bitschnau, Burg und Adel 

(wie Anm. 10) 348 f.
54 BU I (wie Anm. 3) Nr. 131; vgl. auch Blumenthal, Die Herren von Velturns (wie Anm. 5) 95; vgl. 

außerdem Kapitel 8 im geplanten zweiten Teil dieses Beitrages in der Tiroler Heimat 83 (2019).
55 I documenti del capitolo della cattedrale di Trento. Regesti, 1147–1303, a cura di Emanuele Curzel 

(Rerum Tridentinarum Fontes IV), Trento 2000, Nr. 74; TUB I/2 (wie Anm. 31) Nr. 860.
56 TUB I/2 (wie Anm. 31) Nr. 899.
57 Vgl. ebd. Anm. zu Nr. 899 (307); vgl. außerdem Otto Stolz, Die Urkundenfälschungen des ober-

österr. Kanzleischreibers Ulrich Kassler und der Erwerb des Schlosses Boimont bei Eppan um 1410–
1420, in: Festschrift zu Ehren Oswald Redlichs (Veröffentlichungen des Museum Ferdinandeum, 
Heft 8, Jahrgang 1928), Innsbruck 1928, 189–234, besonders 211–224. 
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jener Zeit nicht außer Acht gelassen werden.51 Daneben war Heilka ihrem Mann, 
der die expansionistische Politik seines Vaters fortsetzte,52 darin nicht nur eine treue 
Weggefährtin, sondern auch aktiv daran beteiligt. Noch ungefähr 20 Jahre nach  
ihrem Tode wurden die Velturner aufgefordert, dem Heinrich Maulrapp53 Besitz 
zurück zugeben, den Heilka et Velturnenses diesem vorenthalten (oder entfremdet?) 
hätten.54

3. Erstes Auftreten, Verlust der Eltern und Umbrüche

Die erste Erwähnung Hugos und somit eines der Brüder stammt vom 16. Jänner 
1226. Anlässlich eines zwischen Bischof Rudolf von Chur und dem Trienter Dom-
kapitel unter Dekan Heinrich geschlossenen Vergleiches war Hugo in Trient zugegen. 
Die Angelegenheit betraf das Patronatsrecht an den Kirchen St. Johann in (Dorf ) 
Tirol und St. Martin in Passeier. Dominus Wigelinus de Valturnes fungierte dabei als 
Zeuge.55 Bei Wigelinus handelt es sich offenbar um eine Verballhornung des Kose-
namens Hugos, Hugolein.

Gute zweieinhalb Jahre später, am 3. August 1228, testierte dominus Cingelinus de 
Velturnis den gegenseitigen Verzicht des Bischofs Gerhard von Trient und des Trienter 
Domkapitels einerseits und der Grafen Albert III. von Tirol, Ulrich III. und Hein-
rich III. von Eppan andererseits auf Ansprüche in der Gegend von Montiggl.56 Bei 
diesem Dokument handelt es sich um eine aus dem 15. Jahrhundert stammende und 
höchstwahrscheinlich durch Ulrich Kaßler angefertigte Fälschung. Allerdings dürfte 
dem Fälscher ein echtes Instrument des Notars Pelegrinus Cosse als Vorlage gedient 
haben, dem sowohl Datierung und Zeugenreihe als auch wenigstens ein Teil der han-
delnden Personen entnommen wurden.57 Die Zeugenreihe ist insofern interessant, als 
Hugo hinter Jakob von Lizzana und Jakob von Denno und vor Leo von Caldonazzo 
und Otto von Denno steht. Seine Positionierung dürfte in einem Zusammenhang 
mit den vielfachen Verbindungen seiner Vorfahren zum Gebiet des Hochstiftes Trient 
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58 BU I (wie Anm. 3) Nr. 93; TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 1062; zu diesen Besitzungen vgl. auch Blu-
menthal, Die Herren von Velturns (wie Anm. 5) 64 und 83.

59 Codex Wangianus (wie Anm. 40) Nr. 52 (Wilhelm II. im Jahre 1204); TUB I/2 (wie Anm. 31) 
Nr. 616 (Wilhelm II. und dessen Sohn Wilhelm III. im Jahre 1211); TUB I/3 (wie Anm. 7) 
Nr. 1008 (Wilhelm III. im Jahre 1234); dazu und zur Zuordnung des jeweils genannten Wilhelm 
vgl. Blumenthal, Die Herren von Velturns (wie Anm. 5) 67 Anm. 129 und 69–84. 

60 Süd. Not. Imb. 2 (wie Anm. 8) Nr. 459; zu den Hintergründen der Verbindung der Velturner zu 
diesem Kloster vgl. Blumenthal, Die Herren von Velturns (wie Anm. 5) 64. 

61 Curzel/Varanini, La documentazione (wie Anm. 40) Nr. 53; TUB I/1 (wie Anm. 40) Nr. 467; 
Otto Stolz, Die Ausbreitung des Deutschtums im Lichte der Urkunden, Bd. 2/3, München und 
Berlin 1932, 14 Nr. 69; zum betroffenen Lehen, dem auf dem Ritten gelegenen Rappersbühlhof, 
vgl. Ferdinand Rottensteiner, Das Gericht zum Stein auf dem Ritten im Mittelalter, Diss. Inns-
bruck 1969, 40.

62 BU I (wie Anm. 3) Nr. 74; Regest in TUB I/2 (wie Anm. 31) Nr. 905; vgl. Blumenthal, Die Her-
ren von Velturns (wie Anm. 5) 76–78.

63 Edmund Freiherr von Oefele, Geschichte der Grafen von Andechs, Innsbruck 1877, Regest 
Nr. 587a; eine Aufzählung der einzelnen Lehen findet sich in der den Text der wiederholten Beleh-
nung wiedergebenden Urkunde, BU II Nachtrag zu I (wie Anm. 40) Nr. 600 (5); vgl. Blumenthal, 
Die Herren von Velturns (wie Anm. 5) 78–80 (mit Literaturhinweisen zum Bamberger Königs-
mord, der Beteiligung der Andechser daran und den damit verbundenen Folgen). 

64 Zu Bischof Aldrighetto vgl. Iginio Rogger, Alderich von Campo († 1247), in: Die Bischöfe (wie 
Anm. 2) 776; ders., Monumenta Liturgica Ecclesiae Tridentinae saeculo XIII antiquiora, vol. 1: Tes-
timonia chronographica ex codicibus liturgicis (Collana di monografie edita dalla Società Trentina 
di Scienze Storiche XXXVIII/I), Trento 1983, 82–84.
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stehen, die sich durch Besitz auf dem Nonsberg,58 enge Beziehungen zu den Bischö-
fen von Trient59, die Verbundenheit mit dem Kloster San Lorenzo vor Trient60 und 
Lehnsleute aus dem Trienter Raum61 manifestieren.

Ob die noch stärker verunstaltete Variante des Namens Hugo beziehungswiese der 
Koseform Hugolein bereits im originalen Notariatsinstrument vorkam oder der Feh-
ler erst während der Fälschung entstand, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Wahr-
scheinlicher ist jedoch die zweite Möglichkeit, denn Hugos Erstnennung stammt 
ebenfalls aus der Feder des Pelegrinus Cosse.

Für die nächsten Jahre schweigen die Quellen im Hinblick auf Hugo wieder. 
Dafür traten sein Vater und sein Großvater im Zusammenhang mit verschiedenen 
Vorgängen, die Rückschlüsse auf ihre einflussreiche und machtvolle Position zulas-
sen, in Erscheinung. So war Wilhelm III. an der Ausarbeitung verschiedener Maß-
nahmen zur Durchsetzung eines Landfriedens, der für drei Jahre Gültigkeit haben, an 
Weihnachten 1229 in Kraft treten und das Gebiet zwischen der Grenze der Diözese 
Trient, der Lienzer Klause im Pustertal und dem Brennersee umfassen sollte, betei-
ligt.62 Wilhelm II., also Hugos Großvater, amtierte zwei Jahre später als Mitglied eines 
Schiedsgerichtes, auf dessen Entscheidung hin Kaiser Friedrich II. Bischof Heinrich 
von Brixen die Anweisung erteilte, Herzog Otto II. von Andechs-Meranien mit den 
Grafschaften im Pustertal und Unterinntal, den Burgen St. Michaelsburg, Matrei 
und Vellenberg und sämtlichen Besitzungen, die der Vater und der Bruder Ottos 
einst im Inntal und Pustertal besessen hatten und die im Zusammenhang mit dem 
Bamberger Königsmord einst eingezogen worden waren, zu belehnen.63

Sein Sohn Wilhelm III. erwies sich nur wenig später als verlässliche Stütze des 
Bischofs von Trient. 1232 hatte Aldrighetto von Campo den Stuhl des hl. Vigilius 
bestiegen,64 woraufhin unruhige Zeiten folgen sollten. Schon bald geriet Aldrighetto 
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65 Codex Wangianus (wie Anm. 40) Nr. 164; Regest im TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 1008; zu Bischof 
Aldrighetto, Jakob von Lizzana und dessen Revolte sowie den diesen Ereignissen zugrundeliegenden 
Entwicklungen vgl. Andrea Castagnetti, Crisi, restaurazione e secolarizzazione del governo vesco-
vile (1236) e un Comune cittadino mancato, in: Storia del Trentino, vol. III: L’età medievale, a cura 
di Andrea Castagnetti / Gian Maria Varanini, Bologna 2004, 159–193, 174–176; Marco Bettotti, 
Territorio e aristocrazia trentina tra XII e XIV secolo, in: Le Alpi medievali nello sviluppo delle re- 
gioni contermini (Europa Mediterranea 17), a cura di Gian Maria Varanini, Napoli 2004, 213–238, 
213–223; ders., La nobiltà trentina nel medioevo (metà XII – metà XV secolo) (Annali dell’Istituto 
storico italo-germanico in Trento, Monografie 36), Bologna 2002, 89 f.; vgl. außerdem Blumenthal, 
Die Herren von Velturns (wie Anm. 5) 81 f.; Rogger, Monumenta (wie Anm. 64) 83.

66 Zum Grafen Gabriel von Flavon vgl. Walter Landi, Quia eorum antecessores fundaverunt dictum 
monasterium. Familiengeschichte und Genealogie der Grafen von Flavon (11.–14. Jahrhundert), in: 
Tiroler Heimat 76 (2012) 141–275, 202 und 236–238. 

67 Vgl. Josef Riedmann, Der Todestag Graf Ulrichs von (Eppan-)Ulten, in: Der Schlern 72 (1998) 
672–674, 672; ders., Mittelalter, in: Geschichte des Landes Tirol, Bd. 1, hg. von Josef Fontana 
u. a., Bozen/Innsbruck/Wien, 2. überarbeitete Auflage 1990, 291–698, 360; ders., Das Etschtal 
als Verbindungslinie zwischen Süd und Nord im hohen Mittelalter, in: Bozen. Von den Anfängen 
bis zur Schleifung der Stadtmauern. Bolzano. Dalle origini alla distruzione delle mura, Bozen 1991, 
149–157, 152; ders., Die Beziehungen der Grafen und Landesfürsten von Tirol zu Italien bis zum 
Jahre 1335 (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Sit-
zungsberichte 307), Wien 1977, 33; außerdem Walter Landi, Die Grafen von Tirol. Ein historisch-
familiengeschichtlicher Überblick (10.–14. Jahrhundert), in: Schloss Tirol, Bd. 1, Baugeschichte. 
Die Burg Tirol von ihren Anfängen bis zum 21. Jahrhundert, hg. von Walter Hauser / Martin 
Mittermair, Bozen 2017, 110–131, 125; Bruno Mahlknecht, Die Grafen von Eppan. Versuch 
einer Gesamtdarstellung, in: Der Schlern 72 (1998) 675–701, 681; Josef Nössing, Die Interessen 
der Grafen von Eppan im Vinschgau, in: Der Vinschgau und seine Nachbarräume, hg. von Rainer 
Loose, Bozen 1991, 99–105, 101 (wo die Schlacht irrtümlicherweise ins Jahr 1234 gesetzt wird); 
Martin Bitschnau, Gries-Morit, in: Tiroler Burgenbuch, Bd. 8, Raum Bozen, hg. von Oswald 
Trapp (†) / Magdalena Hörmann-Weingartner, Bozen/Innsbruck/Wien 1989, 207–256, 215 und 
253 Anm. 60 f.; Adelheid Zallinger, Reineck, in: Tiroler Burgenbuch, Bd. 5, Sarntal, hg. von 
Oswald Trapp, Bozen/Innsbruck/Wien 1981, 11–50, 12 und 46 Anm. 25. 
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in heftige Auseinandersetzungen mit verschiedenen Signorien. Dazu gehörte auch 
die in der Val Lagarina gelegene Signoria des Jakob von Lizzana. An deren Nieder-
ringung war Wilhelm III. aktiv beteiligt. Jakob von Lizzana musste sich schließlich 
am 26. Juni 1234 mit seinem Sohn und mehreren anderen Unruhestiftern vor der 
Burg Pradaglia unterwerfen, was in der Gegenwart Wilhelms III. geschah.65 Der Vel-
turner wird dabei übrigens vor dem Grafen Gabriel von Flavon66 genannt. Das ist ein 
eindeutiger Beleg für sein großes Ansehen.

Weniger klar ist dagegen die Rolle der Herren von Velturns im Zusammenhang 
mit einer gut ein Jahr später stattfindenden militärischen Auseinandersetzung. Am 
22. August des Jahres 1235 kam es zwischen den Grafen Albert III. von Tirol und 
Ulrich II. von (Eppan-)Ulten auf den Wiesen von Ortlun (Artlung), gelegen zwischen 
Eppan und Siebeneich, zu einer Schlacht. Hintergrund war der Versuch Ulrichs II., 
die Vormachtstellung der Eppaner in der Gegend von Bozen wiederzugewinnen. Der 
Kampf endete mit einer verheerenden Niederlage des Grafen von Ulten, der gemein-
sam mit seinen Rittern in die Gefangenschaft des Grafen von Tirol geriet. Außerdem 
hatte eine erhebliche Zahl von Kämpfern den Tod gefunden. Mit diesem Sieg war 
Albert III. die vorläufige Ausschaltung seines letzten bedeutenden Gegners im Gebiet 
der Grafschaft Bozen gelungen.67 Erst am 21. September 1242 schlossen Albert III. 
und Ulrich II., Letzterer auch für seine Neffen Georg und Friedrich, Frieden und 
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68 Süd. Not. Imb. 2 (wie Anm. 8) Nr. 323.
69 Vgl. Landi, Die Grafen von Tirol (wie Anm. 67) 125; Bitschnau, Gries-Morit (wie Anm. 67) 253 

Anm. 60; Zallinger, Reineck (wie Anm. 67) 46 Anm. 25.
70 Vgl. Riedmann, Beziehungen (wie Anm. 67) 33.
71 TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 946 und 946a; vgl. Blumenthal, Die Herren von Velturns (wie Anm. 5) 

63 f. und 104.
72 TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 946 und 946a; Bitschnau, Gries-Morit (wie Anm. 67) 253 Anm. 60 

sieht diesen Schritt in einem Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen mit dem Grafen 
Albert III. von Tirol. Im Jahre 1202 fungierten Wilhelm II. und Wilhelm III. als Zeugen einer durch 
den Grafen Egno I. von Eppan-Ulten und dessen Neffen Friedrich vorgenommenen Schenkung von 
Ministerialen an die bischöfliche Kirche von Brixen. Trad. Brix. (wie Anm. 40) Nr. 537; TUB I/2 
(wie Anm. 31) Nr. 541. Angesichts ihrer Stellung in der Zeugenreihe wird das dortige Auftreten 
Wilhelms II. und seines Sohnes aber im Zusammenhang mit ihrer Zugehörigkeit zur Ministerialität 
Brixens stehen. 

73 Codex Wangianus (wie Anm. 40) Nr. 186; TUB I/2 (wie Anm. 31) Nr. 614; vgl. Blumenthal, Die 
Herren von Velturns (wie Anm. 5) 73 f. 

74 TUB I/1 (wie Anm. 40) Nr. 454 und 455; vgl. auch Blumenthal, Die Herren von Velturns (wie 
Anm. 5) 72.

75 Trad. Brix. (wie Anm. 40) Nr. 539; TUB I/2 (wie Anm. 31) Nr. 612; vgl. Blumenthal, Die Herren 
von Velturns (wie Anm. 5) 73.
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vereinbarten, etwaige künftige Streitigkeiten vor ein Schiedsgericht zu bringen.68 
Bis zu jenem Zeitpunkt war Ulrich II. im Etschland unter politischen Gesichts- 
punkten nicht mehr präsent.69 Obwohl dieses Ereignis in den Tiroler Quellen kaum 
Spuren hinterlassen hat, war es für die Entstehung des Landes von erheblicher Be- 
deutung.70

Die Frage, ob und gegebenenfalls auf wessen Seite die Velturner an dieser Schlacht 
beteiligt waren, lässt sich nur sehr schwer beantworten. Zunächst ist zu bemerken, 
dass vasallitische Bindungen sowohl zu den Grafen von Ulten als auch zu den Gra-
fen von Tirol bestanden. Ein Gut der Velturner in Kaltern ging von den Grafen von 
Eppan-Ulten zu Lehen.71 Allerdings hatte Graf Ulrich II. von Ulten seine Ministe-
rialen, nichtadeligen Dienstleute sowie Lehen und Eigengüter bereits am 5. Jänner 
1231 an Bischof Gerhard von Trient verkauft. Darunter befand sich auch der Kalterer 
Besitz der Velturner.72 Hinweise auf weitere lehnsrechtliche Verbindungen der Herren 
von Velturns zum Grafen von Ulten existieren nicht. Somit dürfte zum Zeitpunkt 
der Schlacht keine vasallitische Bindung der Velturner zum Grafen von Ulten mehr 
bestanden haben.

Besitzungen, die die Herren von Velturns vom Grafen von Tirol zu Lehen getra-
gen haben, werden in einer aus dem Jahre 1211 stammenden Quelle erwähnt. Ein 
Teil derjenigen Güter, die Wilhelm II. und Wilhelm III. 1211 der Deutschordens-
kommende Lengmoos schenkten, waren tirolische Lehen, weshalb deren Über tragung 
auch durch den Grafen Albert III. von Tirol vorgenommen wurde.73 Darüber hinaus 
wurde Wilhelms III. Vater, Wilhelm II., zwischen 1190 und 1200 zweimal sogar zu 
den Ministerialen Alberts III. von Tirol gerechnet.74 Wilhelm II. und sein gleich-
namiger Sohn gehörten auch zu den Zeugen, als Albert III. die Burg Summersberg 
mit allem Zubehör und einigen Dienstleuten an Brixen schenkte.75 Dabei handelt es 
sich um den letzten Vorgang, der auf eine Nähe der Herren von Velturns zum Grafen 
von Tirol hinweist, wenngleich nicht völlig auszuschließen ist, dass Vater und Sohn 
hier in ihrer Funktion als Brixner Ministerialen zugegen waren.
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76 Urk. Neust. (wie Anm. 40) Nr. 35; TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 1039.
77 TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 1040; vgl. auch Blumenthal, Die Herren von Velturns (wie Anm. 5) 

83.
78 Vgl. Josef Riedmann, Die Übernahme der Hochstiftsverwaltung in Brixen und Trient durch 

Beauftrage Kaiser Friedrichs II. im Jahre 1236, in: Mitteilungen des Instituts für Österreichische 
Geschichtsforschung 88 (1980) 131–163.
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Umso auffälliger ist nun die Tatsache, dass 1236, also immerhin 25 Jahre nach 
dem letzten Auftreten im Umfeld des Tirolers, aber nur relativ kurze Zeit nach der 
so wichtigen Schlacht, Wilhelm III. gleich zweimal in der engsten Umgebung des 
Grafen Albert III. von Tirol erschien. Einmal fungierte der Velturner als Spitzenzeuge 
Alberts III., als dieser dem Kloster Neustift jährliche Salzlieferungen aus der Saline von 
Thaur schenkte.76 Das andere Mal trat Wilhelm III. erneut als Zeuge für Albert III. auf, 
wobei er an der Spitze der tirolischen Ministerialen stand.77 Diese Indizien lassen eine 
Teilnahme Wilhelms III. an der Schlacht auf tirolischer Seite als denkbar erscheinen.

Das Jahr 1236 brachte den Hochstiften Brixen und Trient eine tiefgreifende 
Änderung. Anfang August befand sich Kaiser Friedrich II. auf dem Weg zum Kampf 
gegen Aufständische in der Lombardei. Dabei durchquerte er mit seinem Aufgebot 
das Gebiet des Hochstiftes Brixen. Dort wurden ihm von allen Seiten Klagen über 
chaotische Verhältnisse, die Zunahme von Verbrechen und die allenthalben herr-
schende Unsicherheit zugetragen. Brixner Kanoniker und Ministerialen prangerten 
überdies den Verlust von Rechten der Kirche an. Bischof Heinrich begründete die 
Situation gegenüber dem Kaiser mit seiner altersbedingten Schwäche. Nach Bera-
tungen mit den Reichsfürsten, den Angehörigen des Domkapitels und den Minis-
terialen entschied sich der Bischof, die Regalien seiner Kirche dem Herrscher zu 
übergeben, damit dieser die Ordnung wiederherstelle. Der Zuständigkeitsbereich des 
Bischofs sollte sich fortan auf geistliche Angelegenheiten beschränken. Kaiser Fried-
rich II. ernannte einen Mann namens Haward als Richter, dem die Aufgabe zukam, 
für Rechtssicherheit zu sorgen. Die weltlichen Belange Brixens fielen fortan in den 
Zuständigkeitsbereich eines Gremiums, das sich aus Dompropst Heinrich, Richter 
Haward und Brixner Ministerialen zusammensetzte.78 Ob die Herren von Velturns 
diesem Gremium angehörten oder in die zur Entmachtung des Bischofs führenden 
Beratungen eingebunden waren, lässt sich den Quellen nicht entnehmen. Nicht 
zuletzt aufgrund der Bedeutung des Geschlechtes darf aber insbesondere im Hinblick 
auf den zweiten Punkt wohl davon ausgegangen werden.

Nicht viel anders als in Brixen lagen die Dinge damals im Hochstift Trient. 
Bereits im April 1236 hatte eine Gesandtschaft der nordwestlich von Trient gele-
genen Gemeinde Sopramonte den in Speyer weilenden Kaiser aufgesucht und ihm 
Klagen über Bischof Aldrighetto vorgetragen. Der Bischof habe die Untertanen zur 
Entrichtung sehr hoher Abgaben genötigt. Im Falle der Zahlungsverweigerung hät-
ten die bischöflichen Gastalden Kerkerhaft angedroht, und einige Untertanen seien 
sogar eingesperrt und misshandelt worden. Der Kaiser reagierte empört und stellte 
die Bedrängten unter seinen persönlichen Schutz. Am 5. Mai erklärte Friedrich II. 
von Wetzlar aus, dass er zur Wiederherstellung von Ordnung und Sicherheit einen 
Gesandten namens Wiboto als Podestà für das gesamte Trienter Gebiet eingesetzt 
habe. Anfänglich war diesen Maßnahmen jedoch nicht in allen Punkten Erfolg 
beschieden. Als der Kaiser auf dem Marsch in den Süden nach Trient gekommen 
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79 Vgl. Castagnetti, Crisi, restaurazione e secolarizzazione (wie Anm. 65) 176–179; Josef Riedmann, 
Tra Impero e signorie (1236–1255), in: Storia del Trentino III (wie Anm. 65) 229–254, 229 f.; 
ders., Die Übernahme der Hochstiftsverwaltung (wie Anm. 78) 142–147 und 154; Walter Göbel, 
Historiographische Aussagen, urkundliche und verfassungsrechtliche Belege für die Zugehörigkeit 
des heutigen Trentino zum deutschen Königreich während des Mittelalters, in: Der Schlern 53 
(1979) 103–113, 107 f.

80 Kustatscher, Die Herren von Taufers (wie Anm. 27) 231–239, besonders 237, geht sogar so weit, 
die Säkularisation Brixens trotz der vorgebrachten Klagen über die unhaltbaren Zustände als ein in 
erster Linie reichspolitisches Ereignis anzusehen und stellt auch die angebliche Schwäche Bischof 
Heinrichs in Frage; vgl. außerdem Riedmann, Die Übernahme der Hochstiftsverwaltung (wie 
Anm. 78) 145 und 160–162; Göbel, Historiographische Aussagen (wie Anm. 79) 107 f.

81 Trad. Neu. (wie Anm. 10) Nr. 184, wo der Vorgang in die Zeit zwischen ca. 1233 und ca. 1239 
gesetzt wird; zur Datierung vgl. Blumenthal, Die Herren von Velturns (wie Anm. 5) 82 und ebd. 
Anm. 214.

82 BU I (wie Anm. 3) Nr. 93; TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 1062.
83 BU I (wie Anm. 3) Nr. 111.
84 Vgl. Blumenthal, Die Herren von Velturns (wie Anm. 5) 82.
85 BU I (wie Anm. 3) Nr. 69; TUB I/2 (wie Anm. 31) 845; Trad. Neu. (wie Anm. 10) Nr. 169; Urk. 

Neust. (wie Anm. 40) Nr. 26.

91

war, erteilte er am 12. August 1236 dem vor ihm erschienenen Bischof Aldrighetto 
ein striktes Verbot, in eigener Person oder durch Mittelsmänner künftig Güter sei-
ner Kirche als Lehen zu vergeben, zu verpfänden oder zu verkaufen. Alle derartigen 
Schritte seien von vornherein null und nichtig. Auch später griff Kaiser Friedrich II. 
noch einige Male durch direkte schriftliche Anweisungen an den Podestà unmittelbar 
in Trienter Angelegenheiten ein. Vollends akzeptiert hat Aldrighetto seine Entmach-
tung anscheinend nicht, wie einige Eigenmächtigkeiten zeigen.79

Die Säkularisation der beiden Hochstifte steht wohl auch in einem reichspoliti-
schen Kontext.80 Unbestreitbar ist die Tatsache, dass die unmittelbare Kontrolle die-
ser Gebiete es Kaiser Friedrich II. ermöglichte, etwaige Verbindungslinien zwischen 
seinen Gegnern im deutschen und den Rebellen im italienischen Reichsteil zu unter-
brechen.

Irgendwann in dieser unruhigen Zeit ereilte die Velturner ein persönlicher Schick-
salsschlag. Spätestens Mitte 1236, wahrscheinlich aber schon 1234 oder 1235, setzte 
Wilhelms III. Ehefrau Heilka ihr Testament auf. Zugleich vermachte sie mit Zustim-
mung ihres Mannes, also Wilhelms III., und ihrer Söhne Arnold und Hugo einen 
bei Rodeneck gelegenen Hof zu ihrem und aller ihrer Vorfahren Seelenheil dem 
Augustiner-Chorherrenstift Neustift.81 Heilka muss bald danach verstorben sein, da 
Wilhelm III. sich im September 1237 erneut vermählte.82 Den im Zusammenhang 
mit einer Memorialstiftung getroffenen Verfügungen zufolge83 dürfte ihr Todestag im 
Oktober, wohl in der ersten Monatshälfte liegen. Somit wird sie höchstwahrschein-
lich bereits 1234 oder 1235 gestorben sein. Wahrscheinlich war sie zum Zeitpunkt 
der Abfassung ihres letzten Willens bereits schwer erkrankt, so dass sie ihren baldigen 
Tod erahnte und deshalb diese Schritte zur Regelung ihres Nachlasses und zur Siche-
rung ihres Seelenheils unternahm.84

Im Zusammenhang mit Heilkas Schenkung an Neustift wurde Arnold erstmals 
erwähnt. Die früheren, aus dem Zeitraum von 1225 bis 1230 stammenden Nen-
nungen eines Arnold von Velturns85 beziehen sich allesamt auf Arnolds, Hugos und 
Ulrichs Onkel, den Brixner Domherrn.
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86 Zu Ulrich vgl. unten.
87 Süd. Not. Imb. 2 (wie Anm. 8) Nr. 459 und 473.
88 BU I (wie Anm. 3) Nr. 131.
89 Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen des dreizehnten Jahrhunderts. Erster Theil mit Benützung 

der Abschriften Josef Durigs (Acta Tirolensia 2), hg. von Hans von Voltelini, Innsbruck 1899 
(künftig Süd. Not. Imb. 1) Nr. 688. 

90 BU I (wie Anm. 3) Nr. 93; TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 1062; vgl. außerdem Blumenthal, Die 
Herren von Velturns (wie Anm. 5) 57, 64 und 82 f.

91 Vgl. Walter Landi, Dilectus consanguineus. Die Grafen von Eppan und ihre Verwandten, in: Eppan 
und das Überetsch, hg. von Rainer Loose (Veröffentlichungen des Südtiroler Kulturinstitutes 7), 
Lana 2008, 109–144, 117, 124 und 131.

92 Vgl. Landi, Quia eorum antecessores (wie Anm. 66) 195, 203 und 242 f.; ders.; Dilectus con-
sanguineus (wie Anm. 91) 124 und 131; ders., Die Edelfreien von Enn, in: Montan, hg. von der 
Schützenkompanie Montan, Montan 2003, 158–271, 176–178.

93 Vgl. Landi, Die Edelfreien von Enn (wie Anm. 92) 167–175; P. Justinian Ladurner, Die Edlen von 
Enn, in: Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg III/13 (1867) 89–173, 103–105.

94 BU I (wie Anm. 3) Nr. 93; TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 1062.
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Während Arnold und Hugo zum Zeitpunkt des Todes ihrer Mutter volljährig 
waren, muss Ulrich noch unmündig gewesen sein.86 Zum Alter Pilgrims lassen sich 
keine genaueren Aussagen treffen. 1242 war er in jedem Falle rechtsfähig.87 Eine 
grobe Schätzung des Alters der namentlich unbekannten Schwester der vier Brüder 
ermöglicht das erste Auftreten ihres Sohnes, Gebhard von Stetteneck. 1256 muss er 
volljährig gewesen sein.88 Somit wird sich seine Mutter nicht mehr im Kindesalter 
befunden haben, als wiederum ihre Mutter, Heilka, verstarb.

Seine nächste Erwähnung verdankt Arnold der Tatsache, dass er verschuldet war. 
Am 14. September 1237 verpflichtete er sich in Bozen unter Eid gegenüber Kunz 
Pfaff von Greifenstein zur Rückzahlung eines Darlehens in Höhe von 60 Pfund Ber-
ner bis zum nächsten Fest des hl. Martin, also bis zum 11. November 1237. Sollte es 
nicht dazu kommen, werde er sich am nächsten Tag zum Einlager nach Bozen bege-
ben und dort so lange verbleiben, bis die Tilgung der Schulden erfolgt sei.89

Am 23. September 1237 heiratete Wilhelm III. wieder. Seine Auserwählte war die 
Gräfin Agnes von Eppan,90 eine Tochter des 1232 verstorbenen Grafen Ulrich III. 
von Eppan (-Hocheppan) und seiner Gemahlin Adelheid, einer geborenen Gräfin 
von Flavon.91 Adelheid hatte in zweiter Ehe den Edelfreien Ezzelin I. von Enn geehe-
licht.92 Dieser war der Bruder Heinrichs III. von Enn, der von 1240 bis 1247 als 
Podestà von Verona fungierte und als solcher Berühmtheit erlangte. Nach dessen 
Ermordung folgte ihm Ezzelin I. in diesem Amt.93 

Anlässlich der Hochzeit Wilhelms III. mit Agnes wurde ein Ehevertrag geschlossen, 
der auch Arnold, Hugo und Ulrich betraf. Er diente der Festlegung der erbrechtlichen 
Ansprüche der drei Brüder gegenüber möglichen Nachkommen aus Wilhelms III. 
Ehe mit Agnes. Demnach sollten die väterlichen Güter zu gleichen Teilen an Arnold, 
„Hugolein“, Ulrich und die von Agnes zu erwartenden Kinder fallen. Außerdem soll-
ten nach Agnes’ Tod alle Besitzungen auf dem Nonsberg und in der Umgebung, die 
Wilhelm III. ihr geschenkt hatte, zu gleichen Teilen an Arnold, „Hugolein“ und Ulrich 
übergehen. Auf Agnes’ Eigengüter, die ihr bereits vor Abschluss des Vertrages gehört 
hatten, sollten die drei hingegen keinen Anspruch haben.94 Hier trat Ulrich erstmals 
aktiv handelnd in Erscheinung. Dass Pilgrim nicht involviert war, spricht dafür, dass er 
zum damaligen Zeitpunkt bereits in den geistlichen Stand übergetreten war.
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Beurkundet wurde der Vertrag übrigens durch Bischof Heinrich von Brixen. Dies 
ist insofern interessant, als er von seiner 1236 erfolgten Entmachtung an bis zu sei-
nem Tode im November 1239 in die weltlichen Angelegenheiten seines Sprengels 
nicht mehr eingebunden war. Die einzige Ausnahme stellt der besagte Ehevertrag 
Wilhelms III. mit Agnes dar.95

Am Tage der Hochzeit Wilhelms III. mit Agnes hatte sich deren Schwester Sophia 
mit dem Edelfreien Beral von Wangen verlobt, der ihr versprach, sie bis zum nächsten 
Weihnachtsfest zu heiraten. Auf Seiten Sophias verbürgten sich für die Einhaltung 
des Eheversprechens Graf Egno von Eppan, Wilhelm III. von Velturns und der eppa-
nische Ministeriale Wilhelm von Söll.96 Zugleich verbürgte sich Wilhelm III. mit 
vier anderen Anwesenden, darunter dem Grafen Albert III. von Tirol, auch noch für 
die Einhaltung der Zusage Berals, keinerlei Ansprüche auf Sophias väterliches oder 
mütterliches Erbe zu erheben.97 Dass Wilhelm III. direkt hinter dem Grafen von 
Tirol genannt wird, deutet sein Ansehen an.98 Bald darauf verstarb Sophia jedoch.99 
Hier war erstmals eine Konstellation entstanden, der durch Sophias Tod keine Dauer 
beschieden war, die sich aber in nicht allzu ferner Zukunft in ähnlicher Form wieder-
holen und dann eine erhebliche Bedeutung erlangen sollte.

Nur wenige Tage nach seiner Hochzeit mit Agnes schenkte Wilhelm III. gemein-
sam mit Arnold und Hugo zu ihrem und aller ihrer Ahnen Seelenheil dem Bruder 
Botto von Lengmoos und dem dortigen Hospital zwei zu ihrem Allod gehörende 
Schwaighöfe auf dem Ritten, von denen einer in Kerschbaum und der andere in Mit-
telberg lag. Die Schenkung umfasste auch alle dazugehörigen Rechte mit Haus, Hof, 
Grund, Gewässern, Wiesen, Weiden und der Jagd mit sämtlichem Zubehör und allen 
Dienstbarkeiten. Allerdings sollten beide Höfe Wilhelm III. bis an sein Lebensende 
verbleiben. Im Gegenzug würden sie dem Hospital zu Lengmoos jährlich am Fest des 
hl. Martin 50 Käselaibe zinsen.100

Im Dezember des Jahres 1236 hatte sich im Hinblick auf das Amt des Podestà 
von Trient eine Änderung ergeben. Mitte Dezember war Wiboto aus dieser Funktion 
ausgeschieden. Nach einem nur wenige Tage andauernden Intermezzo eines Ritters 
namens Otto in diesem Amt wurde Ende des Monats Schwicker von Montalban zum 
neuen Podestà ernannt. Schwicker war Angehöriger der Ministerialität des Grafen 
Albert III. von Tirol und diesem besonders eng verbunden.101 Als der Montalbaner in 
seiner Funktion als kaiserlicher Podestà am 29. Oktober 1237 in Bozen die Gastal-
die auf dem Ritten dem Propst Ernst für ein empfangenes Darlehen verpfändete, 
bezeugten dies gemeinsam mit verschiedenen, den Dienstmannschaften des Hoch-
stiftes Trient und der Edelfreien von Wangen zuzurechnenden Personen auch Arnold 
und Hugo.102
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Tags darauf war Arnold einer der Zeugen für Hildegrim von Welsperg, der in 
Bozen einem gewissen Egno Klein die Zahlung einer Geldsumme zusagt hatte, wofür 
er unter Zustimmung seines Bruders Uto ein Weingut zu Maretsch verpfändete.103 
Egno Kleins Geschäftsfelder umfassten den Ein- und Verkauf von Wein, Tuch und 
Getreide, aber auch den Geldverleih.104 Dem ihn betreffenden Quellenmaterial nach 
zu urteilen, dürfte die Bezeichnung „knallharter Geschäftsmann“ ein für Egno Klein 
angemessener Ausdruck sein.

Genau mit diesem Herrn sollte es Arnold aufgrund seiner Schulden sehr bald 
selber zu tun bekommen. Kunz Pfaff von Greifenstein trat seine Forderungen gegen 
Arnold nämlich an Egno Klein ab. Arnold hatte sich noch gegenüber Kunz Pfaff ver-
pflichtet, bis zum nächsten Fest des hl. Martin einen Teil seiner Schulden, nämlich 
20 Pfund, zu bezahlen. Sollte es dazu nicht kommen, seien die gesamten Schulden in 
Höhe von 36 Pfund – hierbei handelte es sich anscheinend um einen Restbetrag – am 
14. März 1238 zu begleichen.105 Ob Arnold seine nunmehr gegenüber Herrn Klein 
bestehenden Schulden beglichen hat, wissen wir nicht. Da sich aber nirgends gegen-
teilige Hinweise wie beispielsweise ein Einlager in Bozen finden, darf wohl davon 
ausgegangen werden.

Im Frühjahr des Jahres 1238 fungierte Wilhelm III. im Zusammenhang mit 
Rechtssprüchen des kaiserlichen Richters zu Brixen, Haward, jeweils als weltlicher 
Spitzenzeuge.106 Hierbei handelt es sich um seine letzten nachweisbaren Handlungen.

Bald darauf verloren Arnold, Hugo, Ulrich, Pilgrim und deren Schwester ihren 
Vater. Wann genau er verstarb, ist unbekannt. Sein Todesdatum lässt sich lediglich auf 
den Zeitraum zwischen dem 4. März 1238 und vor dem 29. April 1240 eingrenzen.107 
Die letzten Stunden Wilhelms III. müssen sehr traurig gewesen sein. Der Hintergrund 
war ein schweres Zerwürfnis mit seinem Vater, also Wilhelm II. Der Zeitpunkt und die 
Ursachen dieses Streites lassen sich nicht mehr ermitteln, er hatte aber offensichtlich 
erschreckende Ausmaße angenommen. Die Auseinandersetzung gipfelte schließlich 
darin, dass Wilhelm III. seinen eigenen Vater von Haus und Hof jagte. Dadurch war 
Wilhelm II. obdachlos geworden. Schließlich gewährte ihm das Heilig-Kreuz-Spital zu 
Brixen Aufnahme. Aus Dankbarkeit vermachte Wilhelm II. diesem einen Weinberg in 
Schrambach an einem Ort namens Reginzenstein. Daraufhin entriss Wilhelm III. den 
Weinberg violenter und aus purem Hass auf den Vater dem Spital und vergab ihn als 
Lehen an Rudolf von Schrambach. Dieser musste ihn jedoch bald aus einer Notlage 
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heraus verkaufen. Zeitlebens war es zwischen Vater und Sohn zu keiner Versöhnung 
mehr gekommen. Auf dem Sterbebett sah Wilhelm III. schließlich ein, was er angerich-
tet hatte, und begann sein Verhalten gegenüber dem eigenen Vater zutiefst zu bereuen. 
Unter Tränen ordnete er die Rückgabe des Weinberges an. Das geschah in Anwesen-
heit verschiedener Personen. Dazu zählten Bruder Friedrich, der Wilhelms III. Beicht-
vater und zugleich der Vorsteher des Hospitals zu Lengmoos war, Pfarrer Gerold von 
Feldthurns, der zur ritterlichen Dienstmannschaft der Velturner zählende und in die-
ser einen führenden Platz einnehmende Gottschalk Pitelade,108 Otto von Schrambach 
und einige andere. Nach dem Tode des Vaters und der ersten großen Trauer entschie-
den sich Arnold, Hugo und Ulrich jedoch, diesen letzten Wunsch zu ignorieren, wes-
halb die Rückgabe des Weinberges ausblieb. Schließlich schaltete sich Graf Albert III. 
von Tirol in die Angelegenheit ein. Er verwies darauf, dass ihm im Bistum und in der 
Grafschaft Brixen (in episcopatu et comitatu Brixinensi) das Vogteirecht zustünde und 
er nicht gewillt sei, das dem Spital zugefügte Unrecht zu akzeptieren. Daher ordnete 
er am 29. April 1240 nach dem Urteil weiser und adeliger Männer von Neustift aus 
die Rückgabe des Weinberges an. Seinem Marschall Heinrich von Gufidaun befahl er, 
selbigen dem Verwalter des Spitals, Siegfried, zu übergeben.109

Es bleibt noch die Frage, ob Wilhelm III. aus seiner Ehe mit Agnes Nachkommen 
hinterlassen hat. In diese Richtung deutende Hinweise finden sich nicht.110 Auch war 
die Ehe nur von kurzer Dauer. Das bedeutet allerdings nicht, dass Wilhelm III. und 
Agnes nicht vielleicht ein oder zwei Kinder hatten, die früh verstorben sind.

Knapp einen Monat später änderten sich die politischen Verhältnisse im Hochstift 
Brixen gänzlich. Der seit der Säkularisation von 1236 politisch machtlose Bischof 
Heinrich war am 19. November 1239 verstorben.111 Zu Heinrichs Nachfolger 
wurde Graf Egno II. von Eppan gewählt, einer der Letzten seines Geschlechtes.112 
Am 20. Mai 1240 erfolgte von Nördlingen aus die Investitur mit den Regalien des 
Hochstiftes Brixen durch König Konrad IV., was auf ausdrücklichen Befehl dessen 
Vaters, des in Italien weilenden Kaisers Friedrich II., geschah.113 Bei dieser Gelegen-
heit wurde Egno durch einen Fürstenspruch auch noch das im alpinen Durchzugs-
gebiet so wichtige Geleitrecht bestätigt.114 Damit waren natürlich alle Befugnisse der 
bisherigen kaiserlichen Beauftragten erloschen,115 und die politische Macht befand 
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sich wieder in den Händen des Bischofs. Die maßgebliche Involvierung Kaiser Fried-
richs II. in den Vorgang belegt, dass der mit Friedrich II. verwandte Egno116 im Streit 
zwischen Kaiser Friedrich II. und Papst Gregor IX. auf kaiserlicher, staufischer Seite 
stand. Diese Haltung hatte für ihn die Exkommunikation zur Folge.117

Völlig anders lagen die Dinge dagegen im Hochstift Trient. Schwicker von Mont-
alban amtierte nur kurze Zeit als Podestà. Ende Oktober 1237 erklärte der Kaiser 
sämtliche Podestarien im Hochstift Trient für erloschen. Damit war auch der poli-
tische Einfluss des Grafen von Tirol in weiten Teilen des Trienter Gebietes endgül-
tig ausgeschaltet. Die einzige Ausnahme bildete die Grafschaft Bozen. Der Kaiser 
ernannte Lazarius von Lucca zu seinem Stellvertreter im Gebiet von Trient. Doch 
auch seiner Amtstätigkeit war nur eine kurze Dauer beschieden. Im Dezember 1238 
wurde durch Kaiser Friedrich II. schließlich der aus der Basilicata, also aus Fried-
richs II. Königreich Sizilien stammende Sodeger da Tito mit dem Amt des Podestà 
betraut. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern baute der sehr unabhängig agierende 
Sodeger seine Position konsequent aus und unterband auch alle Versuche Aldri-
ghettos, in irgendeiner Weise politischen Einfluss zu gewinnen.118

Wie erwähnt, befand sich die politische Macht im Hochstift Brixen nunmehr also 
in den Händen des Erwählten Egno. Diese begann er auch sofort zu nutzen. Schon 
am 12. Juni 1240 beurkundete er in Antholz die durch ihn vermittelte Schlichtung 
eines Streites zwischen Hugo IV. von Taufers und Arnold IV. von Rodank.119 Interes-
sant sind hierbei die verwandtschaftlichen Beziehungen. Der Tauferer war mit Gräfin 
Adelheid von Eppan, einer Tochter des Grafen Ulrich III. von Eppan(-Hocheppan) 
und Cousine Egnos, verehelicht.120 Hugos IV. Mutter war Mathilde, die Tochter des 
Edelfreien Richer V. von Hohenburg.121 In erster Ehe war sie mit dem Edelfreien 
Heinrich I. von Taufers vermählt gewesen, der um 1180 verstarb. Mit ihm hatte sie 
neben Hugo IV. noch einen Sohn namens Ulrich.122 In zweiter Ehe heiratete  Mathilde 
Arnold II. von Rodank. Aus dieser Ehe gingen nicht nur der sich nach der Burg 
Schöneck nennende Friedrich III. und eine Tochter namens Agnes, sondern auch der 
mit Hugo IV. von Taufers im Konflikt liegende Arnold IV. hervor.123 Hugo IV. von 
Taufers und Arnold IV. von Rodank waren also Halbbrüder von mütterlicher Seite. 
Die Schlichtung des Streites durch Egno bezeugte unter 14 namentlich genannten 
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Zeugen an letzter Stelle auch Hugo von Velturns. Seine zu diesem Zeitpunkt bereits 
verstorbene Mutter Heilka war eine Cousine Arnolds IV.124 Die Ehefrau des Rodan-
kers wiederum war Agnes von Velturns, also eine Tante Hugos.125 Und bei Hugos 
Stiefmutter, Gräfin Agnes von Eppan, handelte es sich um eine Cousine Egnos.126

Betrachtet man nun diese engen familiären Verbindungen des Velturners zu den 
handelnden Persönlichkeiten und bedenkt gleichzeitig, dass er einem der mächtigsten 
Geschlechter des Hochstiftes Brixen angehörte127 und zum Zeitpunkt des Vorganges 
auch noch in seinen „besten Mannesjahren“ stand, so mutet es doch sehr sonderbar 
an, dass er in der Zeugenreihe an letzter Stelle der namentlich genannten Personen 
steht, noch dazu hinter Angehörigen weit weniger bedeutsamer Familien wie Hein-
rich von Boimont oder Liebhard von Kaltern.128 Besonders erstaunlich ist aber Hugos 
Positionierung hinter Gottschalk von Tötschling, denn dieser gehörte zur Dienst-
mannschaft der Herren von Velturns.129 Fast drängt sich der Eindruck auf, es sei eine 
Art Demütigung Hugos beabsichtigt gewesen.

4. Zwischen „Alpenbund“ und Mongolensturm

Es folgten dramatische Ereignisse. In deren Verlauf sollte Hugo erstmals eine wichtige 
Rolle zukommen.

An dieser Stelle ist zunächst ein Blick auf die damaligen politischen Verhältnisse im 
östlichen Alpenraum nötig. Der letzte männliche Angehörige des alten Tiroler Grafen-
hauses, Albert III., war Vater zweier Töchter namens Adelheid und Elisabeth. Adelheid 
heiratete um 1236 den Grafen Meinhard III. von Görz und Elisabeth zwischen 1237 
und 1239 den Herzog Otto II. von Andechs-Meranien.130 Beide Eheschließungen ste-
hen wohl auch in einem Zusammenhang mit den Geschehnissen von 1236 und der 
folgenden Jahre im Hochstift Trient. Das Eingreifen Kaiser Friedrichs II. hatte die 
Einflussmöglichkeiten des Grafen von Tirol in dieser Gegend massiv eingeschränkt, 
so dass dessen Umorientierung nach Norden und Osten ein naheliegender Schritt 
war.131 Durch diese beiden Ehebündnisse war es Albert III. gelungen, eine vorläufig 
noch lose politische Einheit zu erschaffen, die sich vom Arlberg durch die Täler von 
Inn, Etsch und Eisack sowie das Pustertal bis nach Oberkärnten und in das Insonzotal 
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nach Friaul, Krain und Istrien erstreckte und alle durch die östlichen Alpen nach Ita-
lien führenden Straßen beherrschte. In diesem, wie Hermann Wiesflecker es treffend 
bezeichnete, „Alpenbund“, war eine in seiner Gesamtheit den Babenbergern und Wit-
telsbachern ebenbürtige Macht entstanden. Nach dem Aussterben der Babenberger 
und den Teilungen der Wittelsbacher sollte der „Alpenbund“ sogar zur bedeutendsten 
Macht Süddeutschlands werden.132 Seine durchwegs staufertreue Ausrichtung ließ ihm 
einen entsprechenden Rückhalt durch den Kaiser zuteil werden.133

Angesichts dieser Konstellation wurde die Situation für das Hochstift Brixen in 
zunehmendem Maße bedrohlich. Schon kurz vor 1240 hatte Egno am östlichen 
Ausgang des Pustertals die Lienzer Klause als Verteidigungsposten gegen die Grafen 
von Görz errichten lassen.134 In diesem Zusammenhang ist auch die oben bereits 
behandelte, durch Egno vorgenommene Streitschlichtung zwischen Hugo IV. von 
Taufers und Arnold IV. von Rodank vom 12. Juni 1240 zu sehen. Hugo IV. von 
Taufers und Arnold IV. von Rodank versicherten unter Eid, vom künftigen Michaels-
tag, also dem 29. September, an für ein Jahr lang alle eventuellen Streitigkeiten dem 
Erwählten sowie Wilhelm von Aichach und Albert von Voitsberg als Schiedsrichtern 
vorzutragen. Als Pfand für die Einhaltung ihrer Zusagen setzten der Tauferer und der 
Rodanker jeweils ihre Lehen und Eigengüter ein.135 Dass sich zwei der bedeutendsten 
Geschlechter des Hochstiftes Brixen, die seit 1225 in einem ministerialenähnlichen 
Verhältnis zu Brixen stehenden Tauferer136 und die mächtigen Brixner Ministerialen 
von Rodank,137 gegenseitig bekämpften, konnte in einer Zeit der Bedrohung begreif-
licherweise keinesfalls in Egnos Interesse sein.

Aus dem gleichen Grunde schloss er ebenfalls 1240 ein auf fünf Jahre angelegtes 
und am nächsten Michaelstag in Kraft tretendes Verteidigungsbündnis mit Herzog 
Bernhard von Kärnten. Egno und Bernhard vereinbarten darin, sich in einer Zeit der 
Not bewaffnet gegen jedermann mit Ausnahme des Kaisers beizustehen. Dabei sollte 
der Herzog von Kärnten dem Erwählten von Brixen von der Burg Neuenburg an auf-
wärts in dessen Gebiet und der Erwählte dem Herzog von Oberdrauburg an abwärts 
in dessen Gebiet jeweils mit Truppen beistehen und ein jeder für die anfallenden 
Kosten des anderen aufkommen.138

Ein weiteres Abkommen ging Egno am 29. September des gleichen Jahres pro 
nostris, nostre ecclesie atque terre necessitatibus et honore mit dem im Allgäu beheima-
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139 TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 1119; BU I (wie Anm. 3) Nr. 103; Sinnacher, Beyträge IV. (wie 
Anm. 17) 330 f.

140 Vgl. Hansmartin Schwarzmaier, Königtum, Adel und Klöster im Gebiet zwischen oberer Iller und 
Lech (Veröffentlichungen der Schwäbischen Forschungsgemeinschaft bei der Kommission für Baye-
rische Landesgeschichte, Reihe 1: Studien zur Geschichte des bayerischen Schwabens 7), Augsburg 
1961, 95 f.

141 Vgl. Landi, Dilectus consanguineus (wie Anm. 91) 115 f. und 129; Julia Hörmann-Thurn und 
Taxis, Zur Frage der hochmittelalterlichen Herrschaftsverhältnisse im oberen Inntal, in: Von der Via 
Claudia Augusta zum Oberen Weg. Leben an Etsch und Inn. Westtirol und angrenzende Räume 
von der Vorzeit bis heute, hg. von Rainer Loose (Schlern-Schriften 334), Innsbruck 2006, 105–129, 
116 f. und 122 f.; Martin Bitschnau, Burg Auenstein – Zur Position der Herren von Ronsberg im 
Ötztal, in: Der Vinschgau und seine Nachbarräume, hg. von Rainer Loose, Bozen 1993, 131–136, 
132–134; Hucker, Kaiser Otto IV. (wie Anm. 28) 235 und 385; Martin Bitschnau, Auenstein, in: 
Tiroler Burgenbuch, Bd. 7, Oberinntal und Außerfern, hg. von Oswald Trapp unter Mitarbeit von 
Magdalena Hörmann-Weingartner, Bozen/Innsbruck/Wien 1986, 327–331, 327–329; Schwarz-
maier, Königtum, Adel und Klöster (wie Anm. 139) 82 f. und 116; Otto Stolz, Geschichte der 
Besiedlung, politischen Raumbildung und der Verkehrswege im Bezirke Landeck, in: Landecker 
Buch, Bd. 1, Bezirk Landeck und Oberes Gericht (Schlern-Schriften 133), Innsbruck 1956, 77–91, 
82; ders., Politisch-historische Landesbeschreibung von Tirol, 1. Teil: Nordtirol (Archiv für öster-
reichische Geschichte 107), Wien/Leipzig 1923/26, 464 f. und 511 f. 

142 Vgl. Schwarzmaier, Königtum, Adel und Klöster (wie Anm. 140) 96.
143 TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 1119; BU I (wie Anm. 3) Nr. 103; Sinnacher, Beyträge IV. (wie Anm. 17) 

330 f.; vgl. auch Otto Stolz (†), Zur Geschichte des Ötztales, in: Ötztaler Buch (Schlern-Schriften 
229), Innsbruck 1963, 183–247, 195; ders., Landesbeschreibung Nordtirol (wie Anm. 141) 467; 
Franz Ludwig Baumann, Geschichte des Allgäus, Bd. 1: Von der ältesten Zeit bis zur Zeit der schwä-
bischen Herzoge (1268), Kempten 1883, 540 f.; die dort geäußerte Ansicht, der Vertrag sei nie zum 
Vollzug gekommen, weil Bischof Egno bald darauf mit dem Grafen von Tirol Frieden geschlossen 
habe, wird durch den Inhalt des Friedensvertrages vom März 1241 widerlegt. Zu diesem vgl. unten, 
S. 100 f.
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teten Volkmar von Kemnat ein.139 Volkmar, der sich nach einer bei Kaufbeuren gele-
genen Burg nannte, war durch sein Ansehen und seinen Reichtum der bedeutendste 
Ministeriale der Markgrafen von Ronsberg.140 Als die Ronsberger mit dem Tode 
des Markgrafen Berthold im Jahre 1212 ausgestorben waren, fiel ein Großteil ihrer 
Besitzungen in Oberschwaben sowie jene im Oberinntal und Ötztal an den Grafen 
Ulrich II. von Ulten, dessen Vater, Egno I. von Eppan-Ulten, mit der Letzten ihres 
Geschlechtes, Irmgard, der Schwester des Markgrafen Berthold, verheiratet gewesen 
war.141 Auf diesem Wege war auch Volkmar von Kemnat ins Gefolge Ulrichs II. von 
Ulten gelangt.142 Der Erwählte Egno versprach Volkmar die Übergabe eines Streit-
rosses und 100 Mark Silber beziehungsweise 1.000 Pfund Berner in der Osteroktav 
von 1241, wofür Egnos Neffe, Graf Ulrich II. von Ulten, sogar seine Vogtei im Ötztal 
verpfändete. Im Gegenzug versicherte Volkmar, vom nächsten Allerheiligenfest an 
für drei Jahre dem Erwählten bewaffnet gegen den Grafen von Tirol und alle seine 
Helfer beizustehen. Zur Garantie der Vertragseinhaltung verpfändete Volkmar seine 
Güter für 100 Mark Silber. Für den Fall, dass zwischen Egno und Albert III. vor 
Allerheiligen doch noch ein Vergleich zustande käme, sollte Volkmar in der besagten 
Osteroktav 50 Mark erhalten.143 Der angesprochene Vergleich wurde offenbar nicht 
erreicht, und die Situation eskalierte schließlich.

Zur gleichen Zeit wurde noch ein weiterer Kriegsschauplatz eröffnet. Bereits 
Ende des Jahres 1238 war es zwischen Herzog Otto II. von Andechs-Meranien und 
dem Wittelsbacher Herzog Otto II. von Baiern zu einer Fehde gekommen, die aber 
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144 Vgl. Sigmund von Riezler, Geschichte Baierns, Bd. 2, 1180–1347 (Allgemeine Staatengeschichte 
1/20), Gotha 1880 (Neudruck Aalen 1964), 85.

145 Vgl. Oefele, Grafen von Andechs (wie Anm. 63) 102 Anm. 2.
146 Vgl. Annales et Notae Scheftlarienses, bearb. von Philipp Jaffé, in: Monumenta Germaniae Histo-

rica, Scriptores, Tomus XVII, hg. von Georg Heinrich Pertz, Hannover 1861, 334–350, 341 f.; zu 
den Kämpfen zwischen den Herzögen von Andechs-Meranien und Baiern vgl. auch Oefele, Grafen 
von Andechs (wie Anm. 63) 101–103.

147 Annales et Notae (wie Anm. 146) 342. 
148 Vgl. Josef Ostler, Die Erbauung der Burg Werdenfels, in: Grafschaft Werdenfels 1294–1802 (Kata-

logbuch zur Ausstellung vom 30.7.–4.9.1994 im Kurhaus Garmisch), hg. von Josef Ostler / Michael 
Henker / Susanne Bäumler, Garmisch-Partenkirchen 1994, 18–20, 18.

149 Vgl. dazu unten, S. 101.
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noch Ende Dezember 1238 auf Vermittlung des Grafen Konrad von Wasserburg wie-
der eingestellt wurde.144 Für das Jahr 1240 berichten dann die Annalen des ober-
bayerischen Prämonstratenserklosters Schäftlarn, das in der andechsischen Grafschaft 
Wolfratshausen lag, als dessen Vögte aber die Wittelsbacher amtierten,145 vom Aus-
bruch heftiger Kämpfe zwischen den beiden gleichnamigen Herzögen, in deren Ver-
lauf es zu erheblichen Zerstörungen kam.146 Bezeichnenderweise richtete der Herzog 
von Baiern seine Waffen dann auch bald gegen den Grafen von Tirol. 1241 brach  
der Wittelsbacher, nachdem er einen Teil seiner Truppen zur Belagerung der an- 
dechsischen Burg Wolfratshausen zurückgelassen hatte, mit einer großen Streitmacht 
ins Gebirge auf. Die ganze Operation war jedoch, wie es scheint, sehr unzureichend 
vorbereitet worden. Dem Heer gingen unterwegs die Lebensmittelvorräte aus, so  
dass es unverrichteter Dinge umkehren musste (Dux Otto iterum congregato magno 
exercitu intravit montana contra comitem Tyrolensem et partem exercitus reliquit ad 
obsidendum castrum Wolfrathusen; sed parum prevalentes cum victualia non haberent, 
iterum treugis factis ad propria redierunt).147 Vermutlich im Rahmen dieser Aus-
einandersetzungen wurde durch den Herzog von Baiern eine wenige Kilometer nord-
nordöstlich von Garmisch in der Nähe von Farchant gelegene, kurzlebige und ihrem 
Namen nach unbekannte Befestigungsanlage erbaut, die bis heute oftmals irrtüm-
licherweise mit der für die spätere Grafschaft namengebenden Burg Werdenfels 
gleichgesetzt wird.148

Betrachtet man nun die oben geschilderten Vorgänge und die Beistandsabkom-
men Egnos mit Herzog Bernhard von Kärnten und Volkmar von Kemnat und die 
Einbindung des Grafen Ulrich II. von Ulten einerseits sowie die in den Friedens-
abkommen vom März beziehungsweise April 1241 mit dem Grafen von Tirol, dem 
Herzog von Andechs-Meranien und dem Grafen von Görz getroffenen Aussagen 
andererseits wie auch die Tatsache, dass alleine im Friedensvertrag vom März 1241 
von sechs im Rahmen dieses Konfliktes errichteten Burgen die Rede ist,149 wird deut-
lich, welches Ausmaß die Auseinandersetzungen erreicht haben müssen. Offenbar 
handelte es sich um einen Krieg, der weite Teile des östlichen Alpenraumes, vom 
Allgäu und dem oberbayerischen Voralpenland bis hin nach Krain, erschütterte. Ein 
Schwerpunkt der Kämpfe scheint dabei im Eisacktal gelegen zu haben.

Der genaue Zeitpunkt des Ausbruchs dieses Krieges ist nicht bekannt. Angesichts 
der sich auf Allerheiligen beziehenden Klausel im Abkommen mit Volkmar von 
Kemnat wird er nach dem Allerheiligenfest des Jahres 1240 liegen. Beendet wurden 
die Kämpfe Egnos mit Albert III. von Tirol und Otto II. von Andechs-Meranien am 
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150 BU I (wie Anm. 3) Nr. 104; TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 1127; ein Ausschnitt der Urkunde ist abgebil-
det in Oswald Trapp, Die Burgen im Wipptal, in: Tiroler Burgenbuch, Bd. 3, Wipptal (wie Anm. 13) 
7–10, 10. 

151 Vgl. Bitschnau, Burg und Adel (wie Anm. 10) 335; Oswald Trapp, Lueg am Brenner, in: Tiroler 
Burgenbuch, Bd. 3, Wipptal (wie Anm. 13) 77–80. 

152 Vgl. Eduard Pichler, Neurasen, in: Tiroler Burgenbuch, Bd. 9, Pustertal (wie Anm. 13) 335–344, 
335 f.; Bitschnau, Burg und Adel (wie Anm. 10) 399. 

153 BU I (wie Anm. 3) Nr. 104; TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 1127; Die Regesten der Grafen von Görz 
und Tirol, Pfalzgrafen in Kärnten, I. Bd.: 957–1271, bearb. und hg. von Hermann Wiesflecker, 
Innsbruck 1949 (künftig Görz. Reg. I) Nr. 487 (inhaltlich unvollständig).

154 Zur Burg Neurasen vgl. Pichler, Neurasen (wie Anm. 152) 336; Bitschnau, Burg und Adel (wie 
Anm. 10) 400; zur Burg Sprechenstein vgl. Bitschnau, Burg und Adel (wie Anm. 10) 464; Adelheid 
Zallinger, Sprechenstein, in: Tiroler Burgenbuch, Bd. 3, Wipptal (wie Anm. 13) 101–140, 103. 

155 Vgl. Bitschnau, Burg und Adel (wie Anm. 10) 214.
156 Vgl. Berthold Zingerle-Summersberg, Die Burgen im Villnößtal, in: Tiroler Burgenbuch, Bd. 4, 

Eisacktal (wie Anm. 18) 69 f., 69.
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20. März 1241 durch den schon erwähnten Friedensvertrag. Dieser enthielt Über-
einkünfte bezüglich wechselseitiger Heiraten brixnerischer und tirolischer Ministeria-
len sowie der Belehnung des Grafen von Tirol und des Herzogs von Andechs-Mera-
nien mit ihren Hochstiftslehen und der Hochstiftsvogtei. Darüber hinaus wurde eine 
Regelung getroffen, nach der die von beiden Seiten während des Krieges errichteten 
Burgen vom Zeitpunkt des Vertrages an bis spätestens zum achten Tag nach Ostern 
zerstört werden sollten. Genannt werden die Burg des Wernbert von Foris, die durch 
Hugo von Velturns und die Brüder von Teis erbaute Burg Vidröl in Villnöß, die Burg 
Ursenberg des Heinrich von Gufidaun, die durch Ulrich von Rasen errichtete Burg 
auf dem Berg der hl. Anastasia, Burg Sprechenstein im Wipptal sowie die Höhle im 
Wald bei Matrei (spelunca in silva ex ista parte Matray).150 Bei Letzterer handelt es sich 
um die Höhlenburg Lueg am Brenner,151 bei der Burg auf dem Berg der hl. Anastasia 
um Neurasen im Pustertal.152 Alle Festen sollten nach ihrer Zerstörung nicht wieder 
aufgebaut werden dürfen. Eine Sonderregelung galt für Neurasen und Sprechenstein. 
Falls einer der Ministerialen den Abriss einer der genannten Burgen verweigere oder 
sie gegen den Willen des Erwählten oder des Grafen halte, wollten sich die beiden 
laut Vertrag gegenseitig treu beistehen und nach Möglichkeit einander helfen.153 Die 
der bischöflichen Seite unterstehende Burg Neurasen und die Burg Sprechenstein, 
auf der die tirolischen Ministerialen Trautson saßen, blieben letztendlich erhalten.154 
Die anderen Burgen wurden dagegen zerstört. Auch Burg Vidröl dürfte geschleift 
worden sein, da sie urkundlich nicht mehr aufscheint.155 Eine ungefähre Lokalisie-
rung des Burgplatzes ist dennoch möglich. In der zur Gemeinde Teis gehörigen Frak-
tion Mileins befand sich in der Nähe des Gasthauses Mittermühl noch nach dem 
Zweiten Weltkrieg eine Mühle mit der Aufschrift Vidröl. Das Bauwerk könnte sich 
auf der Höhe des Eggerhofes oder des darüber liegenden Nigglunhofes befunden 
haben. Einer mündlichen Überlieferung zufolge soll um 1850 ein Niggluner Bauer 
beim Pflügen seines Feldes wohl von der Burg stammende Steinquadern gefunden 
haben.156 Zusätzlich gestützt wird diese Lokalisierung noch dadurch, dass sich der 
Nigglunhof tatsächlich in der Hand der Velturner befunden hat. Am 8. Juni 1328 
beurkundete Arnold von (Velturns-)Trostburg in Klausen, er habe die Lehenschaft 
und Mannschaft des Hofes Nigglun um 50 Pfund Berner an Randolt von Teis ver-
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157 Die Urkunden der Brixner Hochstiftsarchive 1295–1336, 1. Teil, 1. Lieferung (1295–1317), hg. 
von Leo Santifaller / Heinrich Appelt unter Mitwirkung von Bertha Richter-Santifaller, 
Leipzig 1940, Nr. 395; das dazugehörige Siegel des Arnold von (Velturns-)Trostberg ist abgebildet 
in: Die Urkunden der Brixner Hochstiftsarchive 1295–1336, 2. Teil, Einleitung. Register, unter 
Mitwirkung von Bertha Richter-Santifaller hg. von Leo Santifaller / Heinrich Appelt, Leipzig 
1943, Tafel XV, Abb. 75.

158 Vgl. Bitschnau, Burg und Adel (wie Anm. 10) 151–153.
159 Vgl. ebd. 152 f.
160 P. Justinian Ladurner, Albert III. und letzte der ursprünglichen Grafen von Tirol, in: Zeitschrift des 

Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg III/14 (1869) 5–146, 95 f.
161 Vgl. Josef Egger, Geschichte Tirols von den ältesten Zeiten bis in die Neuzeit, Bd. 1, Innsbruck 

1872, 253. 
162 Vgl. Kapitel 3.
163 Erst zweieinhalb Jahrzehnte später verpflichtete Bischof Bruno von Brixen Hugo, den Grafen Mein-

hard II. von Tirol-Görz und Albert II. von Görz-Tirol, also den Enkeln des Grafen Albert III. von 
Tirol, für fünf Jahre treu zu dienen. BU I (wie Anm. 3) Nr. 149. Zu Wilhelm II. und Wilhelm III. 
von Velturns im Umfeld des Grafen von Tirol vgl. Blumenthal, Die Herren von Velturns (wie 
Anm. 5) 72 f. und 83; vgl. außerdem Kapitel 3.

164 BU I (wie Anm. 3) Nr. 98; TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 1113.
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kauft.157 Für die Nähe zu Teis spricht außerdem die im Friedensvertrag ausdrück-
lich erwähnte Mitwirkung der Herren von Teis beim Bau. Die Teiser waren Dienst-
mannen der Herren von Velturns.158

Aufgrund der Errichtung einer Burg kann kein Zweifel daran bestehen, dass 
Hugo im Krieg zwischen Egno und Albert III. eine bedeutsame Rolle zugekommen 
sein muss. Einer Klärung bedarf dagegen die Frage, auf wessen Seite er in dieser 
Aus einandersetzung gestanden hat. Als Ministeriale Brixens wäre er natürlich zum 
Kampf für das Hochstift verpflichtet gewesen. Aufgrund zweier in der Tat auffälli-
ger Indizien, der Nennung Hugos in bischöflich-brixnerischen Urkunden unter den 
Schlusszeugen oder sogar nach den Hochstiftsministerialen zwischen 1240 und 1245 
sowie dem Erscheinen des wahrscheinlich zur ritterlichen Mannschaft der Velturner 
zu zählenden Nikolaus von Teis unter tirolischen Ministerialen 1240 – dessen Bruder 
Albert war schon 1237 bei einem Rechtsgeschäft des Grafen von Tirol anwesend – 
schließt Martin Bitschnau jedoch auf eine Parteinahme Hugos zugunsten des Grafen 
von Tirol.159 Diese Ansicht findet sich schon in der älteren Forschung. So vertritt 
bereits Pater Justinian Ladurner in seiner 1869 erschienenen Abhandlung über den 
Grafen Albert III. von Tirol ohne weitere Begründung die Meinung, Hugo und die 
Teiser seien durch Albert III. „dem Bischofe abwendig und feindlich gestimmt“ wor-
den.160 Die gleiche Sichtweise äußert Josef Egger, ebenfalls ohne nähere Erläuterun-
gen, im ersten Band seiner Geschichte Tirols von den ältesten Zeiten bis in die Neuzeit 
von 1872.161

Dass Hugos damaliges Verhältnis zu Egno in der Tat nicht unproblematisch gewe-
sen sein dürfte, wurde bereits dargelegt.162 Andererseits darf aber auch nicht über-
sehen werden, dass sich Hugo und seine Brüder, anders als ihr Vater und Großvater, 
nie im Umfeld des Grafen von Tirol nachweisen lassen.163 Außerdem waren Arnold, 
Hugo und Ulrich erst Ende April 1240, also nur relativ kurze Zeit vor Ausbruch der 
Kampfhandlungen, von Albert III. von Tirol gezwungen worden, den Weinberg in 
Schrambach zurückzugeben.164 Ihre Sympathien für den Tiroler dürften sich also in 
Grenzen gehalten haben. Beschlagnahmt und übergeben wurde der Weinberg durch 
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165 Zingerle-Summersberg, Die Burgen im Villnößtal (wie Anm. 156) 69 und Bitschnau, Burg und 
Adel (wie Anm. 10) 483, sehen in ihm den Erbauer.

166 Vgl. Bitschnau, Burg und Adel (wie Anm. 10) 253 f.; 1237 hatte sich Heinrich von Gufidaun im 
Zusammenhang mit der Zahlung einer Geldsumme sogar für den Grafen von Tirol verbürgt. Süd. 
Not. Imb. 1 (wie Anm. 89) Nr. 819. 

167 Vgl. Zingerle-Summersberg, Die Burgen im Villnößtal (wie Anm. 156) 69; zu diesen Gebie-
ten des Hochstiftes Brixen vgl. auch Sparber, Ladinien und das Hochstift Brixen (wie Anm. 16) 
316–329.

168 BU I (wie Anm. 3) 104; TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 1127. […] Arnoldus de Rodanc, Reinbertus 
Gerro, Hainricus et Willhelmus fratres de Aichach, Wernherus de Schenkinberc, Nicolaus de Castelruthe, 
Eberhardus de Sabiona, Albertus de Voitsperc, Eggehardus Gerro, Arnoldus et Hugo fratres de Velturno, 
Hainricus Brixinensis […].

169 TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 1165 und 1218; BU I (wie Anm. 3) Nr. 116 und 118.
170 TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 1129; Görz. Reg. I (wie Anm. 153) Nr. 488.
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den Tiroler Marschall Heinrich von Gufidaun. Dies ließe Platz für Animositäten 
auch ihm gegenüber. Er war es, der auf der im Rahmen des Konfliktes errichteten 
Burg Ursenberg im Villnößtal saß. Ob er sie auch erbaut hat,165 lässt sich nicht sagen. 
Explizit als Erbauer von Burgen werden nur Hugo von Velturns mit den Brüdern von 
Teis sowie Ulrich von Rasen genannt. Daher dürfte Ursenberg eher auf den Grafen 
von Tirol zurückgehen. Ein Zweifel, dass es sich um einen tirolischen Posten gehan-
delt hat, kann jedenfalls nicht bestehen. Heinrich von Gufidaun zeichnete sich vom 
Zeitpunkt seiner ersten Erwähnung an durch ein auffallendes Nahverhältnis zum 
Grafen von Tirol aus.166

Ferner ist nicht auszuschließen, dass das Villnößtal aufgrund seiner verkehrstech-
nischen Lage für das Hochstift Brixen angesichts seiner Machtgebiete in den Dolo-
mitentälern bis nach Buchenstein eine gewisse Bedeutung gehabt haben könnte.167 
Daher wird es sich bei Vidröl eher um eine „Gegenburg“ der brixnerischen Seite 
gehandelt haben.

Das schwerwiegendste Argument für eine Kriegsteilnahme Hugos auf Seiten des 
Hochstiftes ist aber seine Funktion im Friedensvertrag. Sowohl Albert III. als auch 
Egno ließen zur Sicherstellung der Einhaltung der Vertragsbedingungen einige ihrer 
wichtigsten Ministerialen einen Eid schwören. Unter den tirolischen Dienstmannen 
tat dies neben anderen Heinrich von Gufidaun. Für den Erwählten von Brixen be- 
eideten das Abkommen insgesamt zwölf Angehörige der wichtigsten Ministerialen-
geschlechter Brixens, darunter an vorletzter Stelle Arnoldus et Hugo fratres de Velturno.168 
Hätte Hugo auf tirolischer Seite gegen das Hochstift gekämpft und somit als dessen 
Ministeriale Hochverrat begangen, wäre er für eine solche Funktion, selbst wenn ihm 
Verzeihung gewährt worden wäre, wohl kaum herangezogen worden.

Zusammengefasst lassen die angeführten Indizien den Schluss zu, dass Hugo 
seinem Dienstherrn die Treue gehalten hat. Hierfür spricht auch die Tatsache, dass 
Albert von Teis 1243 und 1247 mehrfach als Zeuge für Egno gedient hat.169

Ende April 1241 folgte dann in Patriasdorf, heute ein Stadtteil von Lienz, Egnos 
Friedensschluss mit dem Grafen Meinhard III. von Görz. Zustande gekommen war 
dieses Abkommen unter anderem durch die Vermittlung Alberts III. von Tirol.170

Die plötzliche Friedensbereitschaft der involvierten Parteien ist auffällig. Zurück-
führen lässt sie sich höchstwahrscheinlich auf ein neues und sich für alle Akteure 
gleichermaßen äußerst bedrohlich entwickelndes Ereignis. Dabei handelte es sich um 

Hugo von Velturns († 1267), Teil 1



171 Vgl. Huter, Egno (wie Anm. 112) 341; ders. Die Mongolengefahr von 1241 und Tirol, in: Carin-
thia I, Mitteilungen des Geschichtsvereins für Kärnten 146 (1956) 528–535, hier besonders 533 f. 
Diese Abhandlung wurde erneut abgedruckt in Franz Huter, Ausgewählte Aufsätze zur Geschichte 
Tirols, hg. von Marjan Cescutti / Josef Riedmann (Schlern-Schriften 300), Innsbruck 1997, 160–
166; Ladurner, Albert III. (wie Anm. 160) 96. Der Erwählte Egno, Graf Albert III. und Patriarch 
Berthold hatten kurz vor Abschluss der Friedensverträge jeweils einen Bericht über das Vordringen 
der Mongolen erhalten. Vgl. TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 1124 und die entsprechenden Anmer-
kungen (165 und 365 f.); außerdem Alfons Schönherr, Das Kloster der Dominikanerinnen zu 
 Steinach. Untersuchungen zum mittelalterlichen Geistesleben des Burggrafenamtes, in: Cultura 
atesina. Kultur des Etschlandes 4 (1950) 27–49, 28. Der 1251 verstorbene Patriarch Berthold von 
Aquileia entstammte dem Geschlecht der Herzöge von Andechs-Meranien. Vgl. Heinrich Appelt, 
Berthold, Patriarch von Aquileia, in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 2 (wie Anm. 2) 152; Oefele, 
Grafen von Andechs (wie Anm. 63) 34 und Stammtafel. 

172 Vgl. Michael Weiers, Geschichte der Mongolen, Stuttgart 2004, 97; Der Mongolensturm. Berichte 
von Augenzeugen und Zeitgenossen 1235–1250, übersetzt, eingeleitet und erläutert von Hansgerd 
Göckenjan / James R. Sweeny (Ungarns Geschichtsschreiber 3), Graz/Wien/Köln 1985, 35–37. 

173 Vgl. Göckenjan/Sweeny, Mongolensturm (wie Anm. 172) 56.
174 Vgl. Weiers, Mongolen (wie Anm. 172) 98–101; Göckenjan/Sweeny, Mongolensturm (wie 

Anm. 172) 39–54. 
175 Vgl. Huter, Mongolengefahr (wie Anm. 171) 533 f.; außerdem TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 1124 und 

die dazugehörigen Anmerkungen (165 und 365 f.). Die Richtigkeit dieser Feststellung belegen nicht 
nur die folgenden Ereignisse, sondern auch das in geistlichen Institutionen mit Bezügen zum Land im 
Gebirge nachweislich vorhandene Wissen um die damaligen Geschehnisse. So werden die Gräueltaten 
der Mongolen in Osteuropa beispielsweise in den Annalen des Klosters Schäftlarn erwähnt (Annales et 
Notae [wie Anm. 146] 341), das an der Etsch und im Gebirge sehr präsent war. Zum dortigen Besitz 
des Klosters Schäftlarn vgl. Adolf Sandberger, Das Hochstift Augsburg an der Brennerstraße, in: 
Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 36 (1973) 586–599, 589; Die Urkunden und Urbare des 
Klosters Schäftlarn (Quellen und Erörterungen zur bayerischen Geschichte, neue Folge 10/2), bearb. 
von Alois Weissthanner, München 1957, 344–356. Vgl. außerdem Anm. 171. 
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nichts Geringeres als den Ansturm der Mongolen.171 Erste Gerüchte hierzu hatten 
schon im Frühjahr 1237 Mitteleuropa erreicht.172 Bereits diese Nachrichten führten 
zu einer weitverbreiteten Angst. Welche Ausmaße diese annahm, wissen wir durch 
Matthaeus Parisiensis, einen Mönch des englischen Klosters Saint Albans. Er berich-
tet, im Jahre 1238 seien die Gotländer und Friesen aus Furcht vor einem Mongolen-
einfall nicht wie sonst üblich zum Heringshandel nach England gekommen.173 Dieser 
Bericht ist auch insofern interessant, als er offenbart, welche Leistungen man den 
Mongolen zutraute. Offensichtlich war die Ansicht verbreitet, nicht einmal die Insel-
lage Englands könne die Steppenkrieger aufhalten.

Überall, wo die Heerscharen aus Asien auftauchten, wüteten sie mit einer unvor-
stellbaren und bis dahin unbekannten Grausamkeit. Im Winter 1237/1238 hatten sie 
Moskau und Wladimir eingenommen und jeweils alle überlebenden Einwohner mas-
sakriert. Diese Vorgehensweise war auch in anderen von ihnen besetzten Gebieten 
Russlands an der Tagesordnung. Im März und April 1241 eroberten sie Ungarn. Dort 
wurde die Bevölkerung ganzer Ortschaften, deren Einnahme schwierig verlaufen war, 
auf Feldern zusammengetrieben und vom Säugling bis zum Greis, schwangere Frauen 
eingeschlossen, zerstückelt. Sogar Leprakranken blieb dieses Schicksal nicht erspart. 
Massenhinrichtungen von Gefangenen waren ein alltägliches Phänomen, und ganze 
Regionen Osteuropas wurden entvölkert.174

Derartige Schreckensnachrichten hatten natürlich auch das Land im Gebirge 
erreicht, das bereits zum wenigstens mittelbar bedrohten Raum gehörte.175 Aus die-
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176 Vgl. Huter, Mongolengefahr (wie Anm. 171) 532.
177 Vgl. Weiers, Mongolen (wie Anm. 172) 98.
178 Vgl. Göckenjan/Sweeny (wie Anm. 172) 43; Josef J. Menzel, Liegnitz, Schlacht bei, in: Lexikon 

des Mittelalters V, München 1991, Sp. 1975.
179 Vgl. Weiers, Mongolen (wie Anm. 172) 100.
180 TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 1129; Görz. Reg. I (wie Anm. 153) Nr. 488.
181 Vgl. Huter, Mongolengefahr (wie Anm. 171) 534.
182 TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 1131; BU I (wie Anm. 3) Nr. 105; Calendarium Wintheri. Il più 

antico calendario necrologico ed urbario del capitolo della cattedrale di Bressanone, a cura di Leo 
Santifaller, in: Archivio per l’Alto Adige 18 (1923) Nr. 8 (459–461). Um welche Ortschaft es 
sich bei Wezen handelt, ist nicht bekannt. Vgl. Otto Stolz, Zur älteren Siedlungs- und Herrschafts-
geschichte des Ötztales, in: Tiroler Heimat 17 (1953) 17–24, 19; ders., Landesbeschreibung Nord-
tirol (wie Anm. 141) 473 f.

183 TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 1134.
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sem Grunde wurden alle Auseinandersetzungen mit Nachbarn eingestellt. Im gesam-
ten römisch-deutschen Reich begannen die Rüstungen zum Abwehrkampf in Form 
eines Kreuzzuges176 gegen die Tataren, wie man damals sagte.177

Die Situation wurde immer bedrohlicher. Am 16. März 1241 machten die Mon-
golen ein polnisches Heer bei Chmielnik nieder, am 24. März steckten sie Krakau 
in Brand und überschritten bei Ratibor die Oder. Am 2. April fiel Breslau in ihre 
Hände. Eine Woche später vernichteten sie bei Liegnitz ein deutsch-polnisches und 
durch Kontingente der Templer, Johanniter und des Deutschen Ordens noch zusätz-
lich verstärktes Ritterheer unter Führung Herzog Heinrichs II. von Schlesien.178 Zur 
gleichen Zeit wurden Mähren verwüstet und große Teile der Bevölkerung ermor-
det.179

Die Mongolenheere rückten also unaufhaltsam näher. Somit ist es nur allzu ver-
ständlich, dass der Ende April 1241 geschlossene Friedensvertrag des Erwählten Egno 
von Brixen mit Graf Meinhard III. von Görz nicht nur durch den Grafen Albert III. 
von Tirol, sondern auch durch den Patriarchen Berthold von Aquileia und den 
Bischof Ulrich von Triest vermittelt worden ist.180 Die Gebiete des Patriarchen und 
des Bischofs gehörten schließlich zu den Gegenden, die bereits unmittelbar bedroht 
waren.181

Einen guten Eindruck von der damaligen Stimmung im Land im Gebirge ver-
mitteln verschiedene Verfügungen und Stiftungen. So übertrug Graf Ulrich II. von 
Ulten am 5. Juni 1241 in Brixen vor seinem Auszug gegen die Thartoros seinem Bluts-
verwandten, dem Erwählten Egno von Brixen, für den Fall, dass er vom Kreuzzug 
nicht mehr zurückkehre, alle seine Erbgüter im oberen Inntal in der Pfarre Silz. Diese 
lagen zwischen Ziller, Wezen, Finstermünz, dem Thymelsioch und Vent. Ulrich II. 
verband diesen Schritt mit der Auflage, aus den Einkünften dieser Besitzungen ein 
Almosen für die Armen und eine Seelgerätstiftung einzurichten. Außerdem sollten 
die besagten Güter auch dann an Brixen fallen, wenn Ulrich II. die vom Hochstift für 
die Rüstungen für den Kreuzzug geliehenen 100 Mark Silber vor seinem Tode nicht 
zurückbezahle.182 Am 17. Juni traf er dann, cruce signatus volens in ire versus Dathanos, 
in St. Pauls weitere testamentarische Verfügungen. Sämtliche seiner Liegenschaften, 
Güter, Burgen, Ministerialen und Eigenleute sollten im Falle seines Todes an den 
Erwählten Egno von Brixen und an Friedrich und Georg, die Söhne des verstorbenen 
Grafen Ulrich III. von Eppan, fallen.183 Im Juli erteilte Ulrich II. auf seiner Burg 
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184 Ebd. Nr. 1137.
185 Vgl. Huter, Mongolengefahr (wie Anm. 171) 534 f.
186 TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 1137*.
187 Ebd. Nr. 1140*; vgl. auch Julia Hörmann-Thurn und Taxis, Fundatrix – Die adelige Frau als Klos-

tergründerin. Beispiele für weibliche Handlungsspielräume im Tiroler Mittelalter, in: Geschichte als 
Gegenwart. Festschrift für Magdalena Hörmann-Weingartner, hg. von Leo Andergassen und Lukas 
Madersbacher unter Mitarbeit von Julia Hörmann-Thurn und Taxis (Schlern-Schriften 352), Inns-
bruck 2010, 131–153, 150; Karl Theodor Hoeniger, Die Frauenklöster im Landgericht Meran, in: 
Stifte und Klöster. Entwicklung und Bedeutung im Kulturleben Südtirols (Jahrbuch des Südtiroler 
Kultur institutes 2), Bozen 1962, 343–355, 343–346; Richard Staffler, Zur Geschichte des Klos-
ters der Dominikanerinnen in Maria-Steinach, in: Der Schlern 30 (1956) 160–167; Schönherr, 
Kloster der Dominikanerinnen (wie Anm. 171) 28 f. 

188 TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 1133; BU II Nachtrag zu I (wie Anm. 40) Nr. 603 (8); Ladurner, 
Tauvers (wie Anm. 122) 27 f.; ders., Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Deutschen Ordens 
in Tirol, Innsbruck 1861, 22 f.; Sinnacher, Beyträge IV. (wie Anm. 17) 342–346; zur Sterzinger 
Spitalsgründung vgl. außerdem Kustatscher, Die Herren von Taufers (wie Anm. 27) 108 f.; Karl-
Horst Praxmarer, Der Deutsche Orden in Tirol bis 1430, Diss. Wien 1972, 59 f.; Franz Huter, 
Vom Werden und Wesen Sterzings im Mittelalter, in: Sterzinger Heimatbuch (Schlern-Schrif-
ten 232), Innsbruck 1965, 33–94, 49; Anselm Sparber, Grundriß der Sterzinger Pfarr geschichte, 
in: Sterzinger Heimatbuch (wie oben) 149–191, 153. 

189 Vgl. Huter, Mongolengefahr (wie Anm. 171) 535; schon Sinnacher, Beyträge IV. (wie Anm. 17) 
342, bringt die Spitalsgründung mit dem Krieg gegen die Tartaren in Verbindung. Vgl. auch Hör-
mann-Thurn und Taxis, Fundatrix (wie Anm. 187) 150 f.; Erika Kustatscher, Das Deutsch-
haus. Geschichte und Funktion, in: Das Deutschhaus in Sterzing. Hospiz –Kommende – Spital – 
Museum – Musikschule. Festschrift zum Abschluss der Restaurierungsarbeiten 2001–2006, Sterzing 
2006, 17–49, 17; Schönherr, Kloster der Dominikanerinnen (wie Anm. 171) 29. Die Gründe 
für die Beteiligung Alberts III. dürften wohl außerdem seine Verwandtschaft mit Adelheid, einer 
geborenen Gräfin von Eppan, und die schon seit langer Zeit in den Händen seines Geschlechtes 
befindliche Jurisdiktion im Wipptal sein. Vgl. Landi, Dilectus consanguineus (wie Anm. 91) 117. 
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Kemnat bei Kaufbeuren schließlich seinen Vasallen und Ministerialen die Erlaub-
nis, von den zu seinem Hauptort Ronsberg gehörigen Gütern Schenkungen an das 
Prämonstratenserkloster Wilten vorzunehmen.184 Auch dieser Erlass dürfte in einem 
Zusammenhang mit der Mongolengefahr stehen.185

Ähnliche Schritte sind vom Grafen Albert III. von Tirol, cruce signatus contra Tar-
taros, überliefert. Auf der Burg Tirol erteilte er am 20. Juli 1241 die Anweisung, dass, 
falls er auf dem Feldzug den Tod fände, das Benediktinerkloster Polling 40 Mark 
Silber und 12 Fuder Mußsalz aus der Saline zu Thaur erhalten solle.186 Seine Tochter 
Adelheid, die Gemahlin des Grafen Meinhard III. von Görz, stiftete anlässlich der 
Kreuzzugsteilnahme ihres Vaters das Frauenkloster Maria Steinach in Algund.187

Schon am 9. Juni hatten der Edelfreie Hugo IV. von Taufers und seine Frau Adel-
heid in Sterzing ein Spital zu Ehren des Heiligen Geistes und der Jungfrau Maria 
für die Armen und Pilger gegründet.188 Wenngleich diese Stiftung, an der sich Graf 
Albert III. von Tirol mit 10 Mark Berner jährlicher Einkünfte beteiligte, wohl auch 
sonst erfolgt wäre, verweist ihr Zeitpunkt doch auch auf eine Beeinflussung durch 
den Mongolensturm. Schließlich lag in diesem ein Grund zur Belebung des Kreuz-
zugs- und Pilgergedankens.189

Bedauerlicherweise lassen sich den Quellen keinerlei Informationen über etwa-
ige Schritte Hugos und seiner Brüder im Zusammenhang mit dem Mongolenkrieg 
entnehmen. Dass auch sie an den Aktivitäten zur, um es in den Worten des Grafen 
Ulrich II. von Ulten auszudrücken, „Befreiung des Vaterlandes und zur Rettung des 
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190 TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 1131 (pro patrie liberatione et fidei catholice conservatione). 
191 Vgl. Weiers, Mongolen (wie Anm. 172) 102. 
192 Vgl. Pichler, Neurasen (wie Anm. 152) 335 f.
193 BU I (wie Anm. 3) Nr. 104; TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 1127.
194 Pichler, Neurasen (wie Anm. 152) 336 und Bitschnau, Burg und Adel (wie Anm. 10) 400, sehen 

völlig zu Recht das Risiko einer möglichen Übervorteilung Egnos, das dieser ebenso erkannt haben 
dürfte. Zallinger, Sprechenstein (wie Anm. 153) 103, betrachtet die Vorgabe dagegen als eine 
Toleranzklausel.

195 TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 1133; BU II Nachtrag zu I (wie Anm. 40) Nr. 603 (8); Ladurner, 
Tauvers (wie Anm. 122) 27; ders., Urkundliche Beiträge (wie Anm. 188) 22 f.; Sinnacher, Bey-
träge IV (wie Anm. 17) 342–346.

196 TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 1129; Görz. Reg. I (wie Anm. 153) Nr. 488; vgl. außerdem oben, S. 103.
197 TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 1131; BU I (wie Anm. 3) Nr. 105; Santifaller, Calendarium Wintheri 

(wie Anm. 182) Nr. 8 (459–461).
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katholischen Glaubens“190 beteiligt waren, darf aber dennoch als sicher angesehen 
werden.

Letztlich war es ein großer Zufall, der Europa von dieser Gefahr erlöste. Am 
11. Dezember 1241 verstarb der Großkhan Ögödei. Sein Tod veranlasste die Mon-
golenheere zu einem plötzlichen und endgültigen Rückzug.191

Dass das Verhältnis zwischen dem Erwählten Egno und Albert III. von Tirol trotz 
des Friedensabkommens vom 20. März 1241 gespannt blieb, belegt die Tatsache, dass 
zwei Burgen, Neurasen und Sprechenstein, nicht abgebrochen wurden. Der besagte 
Friedensvertrag enthält die Klausel, der zufolge Albert III. die Burg Sprechenstein 
nicht niederreißen müsse, solange die Burg auf dem Berg der hl. Anastasia, also Neu-
rasen,192 noch stünde.193 Da Neurasen nicht geschleift worden war, wollte Egno allem 
Anschein nach seine Position nicht durch den Abriss einer seiner Burgen schwä-
chen.194 Lediglich die Gründung des Spitals zu Sterzing deutet auf ein gewisses zeit-
weiliges Einvernehmen zwischen Egno und Albert III. hin, da beide gleichermaßen 
daran beteiligt waren.195 Jedoch dürfte dieses eher auf die äußere Bedrohung durch 
den gemeinsamen Feind, also die Mongolen, zurückzuführen sein. Dafür spricht 
auch die dem Friedensabkommen zwischen Egno und dem Grafen Meinhard III. 
von Görz vom 30. April 1241 vorausgegangene Vermittlungstätigkeit Alberts III.196

5. Eine Zeit knapper liquider Mittel

Der Krieg von 1240/1241 und die damit verbundene Errichtung der Burg Vidröl so- 
wie deren anschließende Schleifung werden für Hugo zwangsläufig eine wirtschaft liche 
Belastung dargestellt haben. Selbiges ist für die Vorbereitungen zum Abwehrkampf 
gegen die Mongolen anzunehmen, in die sicherlich auch Hugos Brüder involviert ge- 
wesen sein werden. Welches Ausmaß die mit diesen Aktivitäten verbundenen Aufwen- 
dungen annehmen konnten, belegen die Ausgaben des Grafen Ulrich II. von Ulten.197

Nur ein schwacher Ausgleich dafür dürfte der Besitz gewesen sein, der in der 
Folgezeit an die Herren von Velturns fiel. Am 2. Februar 1242 ersuchte Heinrich von 
Rosenbach die Brüder „Hugolein“ und Arnold, Söhne des verstorbenen Wilhelm von 
Velturns, um Belehnung mit einer in Deutschnofen gelegenen Hufe. Diese habe er 
bisher vom nun verstorbenen Heinrich Brixner von Brixen zu Lehen getragen, was 
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198 Süd. Not. Imb. 2 (wie Anm. 8) Nr. 84.
199 Vgl. Bitschnau, Burg und Adel (wie Anm. 10) 135. Nur am Rande sei hier auf einen bemerkens-

werten Sachverhalt verwiesen. Zwischen 1224 und 1235 schenkte Heinrich Brixner dem Domka-
pitel von Brixen einen Hof in Valgenäun (bei Mauls). Trad. Brix. (wie Anm. 40) Nr. 554. Unter 
Heinrichs sieben weltlichen Zeugen befanden sich mit Peter von Soest und dessen Bruder Friedrich 
zwei Männer aus Westfalen. Unmittelbar vor ihnen werden Friedrich und dessen namentlich nicht 
genannter Bruder aufgeführt, die dem brixnerischen Ministerialengeschlecht Saxo entstammten. Die 
erste Erwähnung eines Angehörigen dieser Familie, Albertus Saxo, fällt in die Zeit zwischen 1189 und 
1196. Vgl. Bitschnau, Burg und Adel (wie Anm. 10) 436 f.; Trad. Brix. (wie Anm. 40) Nr. 532; 
Sinnacher, Beyträge IV. (wie Anm. 17) 381 f., Nr. 18. Der Name verweist auf einen niederdeut-
schen Ursprung. Sogar Kaiser Otto IV. wurde aufgrund seiner norddeutschen Herkunft von meh-
reren bairisch-österreichischen Chronisten als Otto Saxo bezeichnet. Vgl. Hubertus Seibert, Kaiser 
Otto IV., die Welfen und das Herzogtum Bayern (1198–1212), in: Otto IV. – Kaiser und Landesherr. 
Burgen und Kirchenbauten 1198–1218, hg. von Bernd Ulrich Hucker / Jörg Leuschner (Salzgitter-
Jahrbuch 29), Salzgitter 2009, 21–42, 26. Die anderen weltlichen Zeugen obiger Tradition waren 
die Brixner Ministerialen Friedrich Lîhthus, Rüdiger von Tschötsch und dessen Sohn Gottschalk. Zu 
ihren Geschlechtern vgl. Bitschnau, Burg und Adel (wie Anm. 10) 175 f. und 324 f. 

200 Max Schrott, Das Liber testamentorum der Augustiner Chorherren Propstei Neustift, in: Cultura 
atesina. Kultur des Etschlandes 9 (1995) 65–99, Nr. 105; Trad. Neu. (wie Anm. 10) Nr. 109; TUB 
I/1 (wie Anm. 40) Nr. 335; zu Konrad Brixner und seinem Geschlecht vgl. Bitschnau, Burg und 
Adel (wie Anm. 10) 135. 

201 Vgl. Blumenthal, Die Herren von Velturns (wie Anm. 5) 70.
202 BU I (wie Anm. 3) Nr. 104; TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 1127.
203 TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 1133.
204 Vgl. Bitschnau, Burg und Adel (wie Anm. 10) 414 f.
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auch in einem durch den ebenfalls verstorbenen Notar Çanellus niedergeschriebe-
nen Lehensverzeichnis vermerkt sei.198 Heinrich Brixner gehörte einem stadtsässigen 
bischöflich-brixnerischen Ministerialengeschlecht an.199 Offensichtlich ist zumindest 
ein Teil seines Besitzes in die Hände der Velturner gelangt. Ob das lediglich die Hufe 
in Deutschnofen oder noch weitere Güter betraf, lässt sich nicht sagen. Der expli-
zite Hinweis auf den Tod Heinrich Brixners deutet auf einen Erbgang hin. Näheres 
hierzu ist nicht bekannt. Bereits der Großvater Hugos und seiner Geschwister, Wil-
helm II., trat im Umfeld der Brixner auf. Zwischen 1174 und 1178 schenkte Kon-
rad Brixner ein auf dem Berg Spiluck bei Vahrn gelegenes Gut an Neustift, wobei 
auch Wilhelm II. von Velturns als Zeuge fungierte.200 Allerdings legt die Zusammen-
setzung der Zeugenreihe den Schluss nahe, dass hier nicht unbedingt eine Verwandt-
schaft vorliegen musste.201 Nicht unerwähnt bleiben soll auch, dass Heinrich Brixner 
gemeinsam mit Arnold und Hugo, direkt hinter ihnen aufgeführt, für Egno das Frie-
densabkommen vom 20. März 1241 beeidet hat.202 Als terminus post quem für den 
Übergang des Besitzes Heinrichs an die Velturner ist der 9. Juni 1241 anzusetzen, da 
er damals letztmalig urkundlich in Erscheinung trat.203 Der also spätestens von jetzt 
an in einer vasallitischen Verbindung zu den Herren von Velturns stehende Hein-
rich von Rosenbach war Ministeriale des Hochstiftes Trient. Der namengebende Sitz 
seines Geschlechtes dürfte sich in der abgegangenen Örtlichkeit Sibidat des Bozner 
Stadtteils Haslach unterhalb der Burg Weineck befunden haben.204

Aus der gleichen Zeit stammt eine Quelle, die darauf hindeutet, dass die Ver-
hältnisse in zunehmendem Maße unsicherer wurden. Am 28. oder 29. März 1242 
schlossen mehrere Brixner Ministerialen ein Beistandsabkommen, das die nächsten 
fünf Jahre Bestand haben sollte. Darin versicherten Heinrich von Aichach für sich 
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205 Süd. Not. Imb. 2 (wie Anm. 8) Nr. 101.
206 Stiftsarchiv St. Georgenberg-Fiecht, Signatur: U37; Fornwagner, Urkunden (wie Anm. 31) Nr. 38; 

Pockstaller, Chronik (wie Anm. 31) 23 f. 
207 Zu den Höfen in Pflersch und Pontigl vgl. Hanns Bachmann, Das älteste Urbar der Benediktinerabtei 

St. Georgenberg zu Fiecht von 1361/70 und das Weinzinsregister von 1420 und 1422 (Österreichische 
Urbare, Abt. 2: Urbare geistlicher Grundherrschaften 5/4), Innsbruck 1981, 53, 151 und 195.

208 Vgl. Blumenthal, Die Herren von Velturns (wie Anm. 5) 58 f.
209 Vgl. die Erläuterungen zu TUB II/2 (wie Anm. 31) Nr. 390* (11).
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und Reimbert von Völs, Wilhelm von Aichach und Nikolaus von Kastelruth für sich 
wie auch für ihren nicht anwesenden Bruder Philipp, Wernbert von Hauenstein für 
sich und seine Neffen, die Söhne des verstorbenen Gebhard, sowie Heinrich von 
Kastelruth und Heinrich Maulrapp für sich und die Söhne des verstorbenen Fried-
rich von Kastelruth, sich auf dem Gebiet der drei Pfarren Völs, Kastelruth und Lajen 
in jedweder Hinsicht beizustehen. Für den Fall der Nichteinhaltung dieser Zusage 
wurden Sanktionen vereinbart. Außerdem enthält das Abkommen die zweimalige 
ausdrückliche Betonung, dass es sich nicht gegen den Bischof von Brixen, Arnold von 
Rodank und „Hugolein“ von Velturns richte.205 Der letzte Passus zeigt, dass offenbar 
auch sämtliche anderen Angehörigen der Herren von Rodank und Schöneck, Arnold 
und Ulrich von Velturns sowie alle sonstigen Geschlechter der Brixner Hochstifts-
ministerialität zumindest als potentielle Gegner betrachtet wurden.

In einem Zusammenhang mit den Ereignissen von 1240/1241 beziehungsweise 
deren finanziellen Folgen dürfte die Veräußerung eines ganzen Güterkomplexes ste-
hen. Am 20. April 1242 waren Arnold, Hugo und Ulrich bei der südlich von Brixen 
gelegenen Kirche St. Jakob in der Mahr mit dem Erwählten Egno und Abt Tiemo 
von St. Georgenberg zusammengekommen. Für 50 Mark verkauften die drei Vel-
turner alle ihre Besitzungen von Gossensaß bis ins Inntal an den Abt. Besagte Güter 
lagen hauptsächlich in Strass im Zillertal und an anderen, namentlich nicht genann-
ten Orten des Inntals. Der Vorgang betraf sowohl die Eigengüter als auch die Eigen-
leute. Ausdrücklich wurde festgelegt, dass für die Vergabe der Vogtei oder anderer 
Rechte daran weiterhin die Zustimmung der Verkäufer nötig sei.206 Zur Verkaufs-
masse gehörten auch zwei Höfe in Pflersch und einer in Pontigl.207 Zunächst ist schon 
der die Vergabe der Vogtei betreffende Passus auffällig. Ganz offensichtlich wollten 
die Velturner trotz der Veräußerung der Besitzungen ihren Einfluss in der Gegend 
nicht verlieren. Außerdem wurde hier ältester Besitz verkauft. Die Güter in Strass 
lagen schließlich in unmittelbarer Nachbarschaft des ältesten nachweisbaren Sitzes 
des Geschlechtes, der Burg Schlitters. Mit den Besitzungen in Schlitters müssen sie 
einst eine Einheit gebildet haben.208 Hierin dürfte die Erklärung für das Festhalten 
am Mitspracherecht hinsichtlich der Vergabe der Vogtei zu suchen sein.

Es stellt sich überhaupt die Frage, was Arnold, Hugo und Ulrich dazu bewo-
gen haben könnte, ausgerechnet Urbesitz des Geschlechtes abzugeben. Zunächst ist 
zu bemerken, dass das Benediktinerkloster St. Georgenberg schon eine ganze Weile 
bestrebt war, die Güter der Herren von Velturns in seiner weiteren Umgebung an 
sich zu bringen.209 Ob vielleicht verwandtschaftliche Beziehungen Einfluss auf die 
Verkaufsentscheidung hatten, lässt sich nicht sicher feststellen. Bedauerlicherweise 
ist über Abt Tiemo kaum etwas bekannt. Dem Benediktinerkloster St. Georgenberg 
stand er von 1242 bis 1249 vor. Sein Vorgänger, Abt Werner, war am 26. Jänner 
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210 Vgl. Pockstaller, Chronik (wie Anm. 31) 23 f.
211 Vgl. ebd. 20.
212 Trad. Neu. (wie Anm. 10) Nr. 38; zu den Verwandtschaftsbeziehungen der in dieser Tradition vor-

kommenden Personen vgl. Blumenthal, Die Herren von Velturns (wie Anm. 5) 53–60.
213 TUB II/2 (wie Anm. 31) Nr. 749; vgl. außerdem Blumenthal, Die Herren von Velturns (wie 

Anm. 5) 63.
214 TUB II/2 (wie Anm. 31) Nr. 758; Oefele, Grafen von Andechs (wie Anm. 63) Regest Nr. 253. 
215 Vgl. dazu Kapitel 7 im geplanten zweiten Teil dieses Beitrages in der Tiroler Heimat (83) 2019.
216 TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 1098; Fornwagner, Urkunden (wie Anm. 31) Nr. 37; vgl. Pockstal-

ler, Chronik (wie Anm. 31) 21; zu Friedrich von Wangen als Vogt von St. Georgenberg vgl. auch 
Christian Fornwagner, Geschichte der Herren von Freundsberg in Tirol (Schlern-Schriften 288), 
Innsbruck 1992, 76, 80 und 130.

217 Vgl. Blumenthal, Die Herren von Velturns (wie Anm. 5) 99 f.
218 Bitschnau, Burg und Adel (wie Anm. 10) 319, hält es, allerdings explizit mit einem Fragezeichen 

versehen, für möglich, dass Heinrich von Lanzin Ministeriale des Hochstiftes Brixen war. Nachdem 
in der Zeugenreihe offenbar zwischen Ministerialen Brixens und solchen der Herren von Velturns 
unterschieden wird, und Heinrich von Lanzin zwischen zwei Dienstmannen der Velturner aufge-
führt wird, dürfte er auch zu deren Dienstmannschaft gehört haben.

219 Zu Leopold von Villnöß vgl. Bitschnau, Burg und Adel (wie Anm. 10) 209 f.
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1242 verstorben, und Tiemo schied am 1. April 1249 aus dem Leben.210 Schon im 
Jahre 1233 hatte ein Priester namens Tiemo aus St. Georgenberg in Vertretung seines 
Abtes ein Grundstück gekauft.211 Er dürfte mit dem späteren Abt personengleich 
sein. Der Name Tiemo war relativ selten. Ausgerechnet bei den Agnaten der Her-
ren von Velturns, den Edelfreien von Schlitters, gehörte er aber zum Namensgut. 
Tiemo von Schlitters war gemeinsam mit seinem Bruder Heinrich 1147/1155 Zeuge 
der Schenkung jener Dame namens Heilka, deren Spitzenzeuge ihr mutmaßlicher 
Bruder, Wilhelm I. von Velturns, der Sohn des Edelfreien Adalbert von Schlitters 
war.212 Der gleiche Tiemo trat noch 1179/1180 in der Gegend von Ebersberg213 und 
1180/1182 in Wilten in Erscheinung.214 Somit ließe sich zumindest eine theoreti-
sche Überlegung dahingehend anstellen, ob Abt Tiemo ein Verwandter gewesen sein 
könnte. Allerdings enthält die Urkunde keinerlei Hinweise auf eine Verwandtschaft, 
was in so einem Falle wohl zu erwarten wäre.

Es bleibt noch Raum für ein anderes denkbares Szenario. Verschiedene Indizien 
deuten darauf hin, dass Arnolds Frau Mathilde dem Geschlecht der Edelfreien von 
Wangen entstammte und eine Schwester der Edelfreien Friedrich und Beral war.215 
Sollte diese Zuordnung tatsächlich zutreffen, hätte der Verkauf auch auf ihre Ver-
mittlung hin erfolgen können. Friedrich von Wangen lässt sich seit 1239 als Vogt von 
St. Georgenberg nachweisen.216

In jedem Falle wurde dem Vorgang eine besondere Bedeutung beigemessen. Dafür 
spricht nicht nur, dass die Urkunde von Hugo, Arnold, dem Erwählten Egno und 
dem Brixner Domkapitel besiegelt wurde, sondern auch die beachtliche Anzahl der 
Zeugen, von denen alleine 30 namentlich genannt werden. Dazu zählen acht Brixner 
Kanoniker, acht Ritter, an deren Spitze der in der Dienstmannschaft der Velturner 
eine herausragende Position einnehmende Gottschalk von Tötschling,217 Heinrich 
von Lanzin, möglicherweise ein Dienstmann der Velturner,218 sowie der velturnische 
Ministeriale Leopold von Villnöß219 stehen, und denen fünf Brixner Ministerialen 
folgen. Weitere Zeugen entstammten dem Brixner Bürgertum sowie der Dienst-
mannschaft des Klosters St. Georgenberg.
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220 Süd. Not. Imb. 2 (wie Anm. 8) Nr. 265 a.
221 Ebd. Nr. 261.
222 Ebd. Nr. 265 a. Im gleichen Jahr hatten ein Pferd und zwei Rinder zusammen einen Wert von 

33 Pfund Berner. Vgl. ebd. Nr. 472.
223 Ebd. Nr. 459; vgl. außerdem Blumenthal, Die Herren von Velturns (wie Anm. 5) 64 und 84.
224 Zum ungefähren Todesdatum Wilhelms III. vgl. Blumenthal, Die Herren von Velturns (wie 

Anm. 5) 84. 
225 Süd. Not. Imb. 2 (wie Anm. 8) Nr. 459.
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Nur wenig später, vermutlich im Juli oder in der ersten Augusthälfte 1242, 
bescherte ein etwas skurril anmutender Zwischenfall Hugo eine Zahlung in Höhe 
von 200 Pfund Berner. Der Auslöser dafür war die Übergriffigkeit eines Schneiders 
namens Eberlin. Dieser hatte, ohne dass sich etwas zu den Hintergründen sagen ließe, 
Hugo überwältigt, gefesselt und gefangengehalten (eum captivavit et in suis vinculis 
et captivitate habebat et tenebat).220 Anscheinend als Schadensersatz beziehungsweise 
Sühnezahlung sollte Hugo 200 Pfund Berner erhalten. Für deren Zahlung verbürgte 
sich zunächst Konrad von Greifenstein.221 Offenbar war Eberlin die Begleichung die-
ser Summe aber nicht möglich, weshalb er dem Greifensteiner zahlreiche Gegen-
stände als Ersatz übergeben musste. Die aus diesem Anlass angefertigte Liste der ent-
sprechenden Stücke ist ein eindrucksvoller Beleg für den Gegenwert der 200 Pfund 
Berner. Aufgeführt werden 30 Stück Zindel (ein kostbares, schleier artiges Seiden-
gewebe), von denen aber 13 Ellen abgezogen wurden, vier Leinwände, 33 Pracht-
mäntel aus Seide, eine Bauchbinde, eine nicht näher definierte Kopfbedeckung, ein 
Eisenhut, 72 Gürtel, 18 Hüte und vier Halsbänder (Schmuckstücke).222 Wenngleich 
über die Vermögensverhältnisse Eberlins nichts bekannt ist, wird dieser Verlust für 
ihn vermutlich sehr schmerzhaft gewesen sein.

Dass die Herren von Velturns nach 1240/1241 offensichtlich unter einem 
Liquiditätsengpass litten, wird auch im Zusammenhang mit einem Vermächtnis 
Wilhelms III. deutlich. Er hatte in seinem Testament das Benediktinerkloster San 
Lorenzo vor Trient mit einem Betrag von 510 Pfund Berner bedacht.223 Wilhelm III. 
war irgendwann zwischen dem 4. März 1238 und dem 29. April 1240 aus dem Leben 
geschieden.224 Die Auszahlung war bis Dezember 1242 noch nicht erfolgt. Aus die-
sem Grunde kamen am 12. Dezember 1242 Arnold, Hugo und Ulrich mit ihrem 
Bruder, dem Dominikanermönch Pilgrim, in der Stube des Hospitals zu Lengmoos 
vor diversen Zeugen zusammen. Dort sagten die drei Velturner ihrem geistlichen 
Bruder die Bezahlung der 510 Pfund zu. Arnold sollte 170 Pfund alleine und Hugo 
und Ulrich gemeinsam 340 Pfund aufbringen. Es wurde eine sich über vier Jahre 
erstreckende Zahlung in Raten vereinbart, wobei die entsprechenden Beträge jeweils 
am Tag des hl. Martin fällig werden sollten. Als Sicherheiten wurden von Arnold ein 
Hof in Atzwang und von Hugo und Ulrich zwei Höfe apud Lasdit de Eke verpfändet. 
Zu diesen gehörten jeweils Weinberge. Sie, wie auch die sonstigen Einkünfte aus 
den Höfen, bildeten Bestandteile der Pfandsumme.225 Nicht nur die Verzögerung in 
der Auszahlung des Vermächtnisses, sondern auch besonders die sich über vier Jahre 
erstreckende Ratenzahlung sind eindeutige Hinweise auf einen Mangel an liquiden 
Mitteln. Die etwas eigenartige Regelung, der zufolge Hugo und Ulrich ihre beiden 
Anteile gemeinsam aufbringen sollten, könnte darauf hindeuten, dass sie noch grö-
ßere Engpässe als Arnold hatten.
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226 TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 1156.
227 Gustav Pfeifer, Die Urkunden des Brixner Elekten und Bischofs Egno von Eppan (1240–1250). 

Eine paläographisch-diplomatische Untersuchung (Vorarbeiten zum Tiroler Urkundenbuch) (Staats-
prüfungsarbeit am Institut für Österreichische Geschichtsforschung), Wien 1992, 2, sieht in dem 
Vorgang einen Vergleich. 

228 Vgl. Martin Bitschnau / Franz Caramelle / Magdalena Hörmann / Oswald Trapp, Reifeneck, in: 
Tiroler Burgenbuch, Bd. 3, Wipptal (wie Anm. 13) 181–188, 181; Otto Stolz, Verkehrsgeschichte 
des Jaufen, in: Festschrift zu Ehren Konrad Fischnalers (Schlern Schriften 12), Innsbruck 1927, 
127–175, 130 f.

229 BU I (wie Anm. 3) Nr. 104; TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 1127; vgl. außerdem Otto Stolz, Das 
mittelalterliche Zollwesen Tirols bis zur Erwerbung des Landes durch die Herzoge von Österreich 
(1363) in: Archiv für Österreichische Geschichte 97/II (1909) 541–806, 619 f.

230 Vgl. Stolz, Verkehrsgeschichte (wie Anm. 228) 130.
231 Vgl. Herta Öttl, Reifenstein, in: Tiroler Burgenbuch, Bd. 3, Wipptal (wie Anm. 13) 141–179, 

143; Zallinger, Sprechenstein (wie Anm. 153) 103. Einen sehr knappen Überblick über die mittel-
alterliche Geschichte der Trautson bietet Franz Hadriga, Die Trautson. Paladine Habsburgs, Graz/
Wien/Köln 1996, 41–44, wobei die hier behandelten Ereignisse unerwähnt bleiben.

232 TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 1068; Trad. Brix. (wie Anm. 40) Nr. 565.
233 Zur Begüterung der Herren von Velturns im Villnößtal vgl. Blumenthal, Die Herren von Velturns 

(wie Anm. 5) 65 f.
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Spätestens im Frühjahr des Jahres 1243 dürften die Spannungen zwischen dem 
Erwählten Egno und dem Grafen Albert III. von Tirol wieder zugenommen haben. 
Diesen Schluss lassen die Vorgänge um die Burg Reifeneck zu. Am 3. März belehnte 
Egno Albert III. mit Reifeneck, woraufhin Albert III. die Burg sofort an Berthold 
Trautson als Lehen vergab.226 Diesen Schritt dürfte Egno wohl kaum freiwillig vor-
genommen haben.227

Die Burg Reifeneck wurde um 1220 durch die Bischöfe von Brixen erbaut, die 
ihre Hauptburg im oberen Eisacktal, die Burg Reifenstein, schon 1210 an den Gra-
fen von Tirol verloren hatten. Reifeneck diente unter anderem der Kontrolle der am 
Weiler Stange am Übergang des Ratschingstals ins Ridnauntal gelegenen brixneri-
schen Zollstätte und des dort beginnenden Weges über den Jaufen.228 Die besondere 
Bedeutung dieser Zollstätte geht daraus hervor, dass von den durch Egno als Pfand 
zur Einhaltung der Vorgaben des Friedensvertrages vom 20. März 1241 eingesetz-
ten Gütern der Kirche von Brixen, die sich von der Holzbrücke bei Oberau (Fran-
zensfeste) bis zum Brennersee erstreckten, nur das Pfitschertal und der Zoll apud 
Stangam explizit ausgenommen blieben.229 Da der Verkehr über den Jaufen damals 
schon ein beträchtliches Ausmaß erreicht hatte und dieser Weg zugleich die Möglich-
keit bot, den Zoll von Klausen zu umgehen, war dem Hochstift Brixen sehr daran 
gelegen, auch diese Zollstätte in seiner Hand zu behalten.230 Ferner gilt es zu beden-
ken, dass die mächtigen tirolischen Ministerialen Trautson, die ohnehin schon auf 
den Burgen Reifenstein und Sprechenstein saßen,231 jetzt in der Gegend von Ster-
zing noch einflussreicher wurden. Und nur wenige Jahre zuvor, 1238, hatte der nun 
mit Reifeneck belehnte Berthold Trautson versucht, sich Eigenleute der Kirche von 
Brixen in Villnöß anzueignen. Diese konnten jedoch den Nachweis ihrer Zugehö-
rigkeit zu Brixen erbringen, was durch den kaiserlichen Richter Haward auch bestä-
tigt wurde.232 Als Spitzenzeuge dieses Vorgangs fungierte übrigens der im Villnößtal 
reich begüterte Wilhelm III. von Velturns,233 und unter den weiteren Zeugen traten 
verschiedene Vasallen beziehungsweise ritterliche Dienstmannen der Velturner wie 
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234 Zu Gottschalk Pitelade und Heinrich von Velturns vgl. ebd. 99 f.
235 Zu Leopold von Villnöß vgl. Bitschnau, Burg und Adel (wie Anm. 10) 209 f.
236 TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 1183; Zusammenfassungen in P. Justinian Ladurner, Die Edlen von 

Wanga, die älteren, in: Archiv für Geschichte und Altertumskunde Tirols, Bd. 2, Innsbruck 1865, 
209–276, 238 f.; ders., Tauvers (wie Anm. 122) 29; Sinnacher, Beyträge IV. (wie Anm. 17) 353 f.

237 TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 1159; Stolz, Ausbreitung des Deutschtums 3/2 (wie Anm. 61) Nr. 73, 
wo irrtümlicherweise Ulrich und Wilhelm als Verkäufer genannt werden. Bereits 1211 hatten Wil-
helm II. und Wilhelm III., also der Großvater und der Vater Arnolds, Hugos und Ulrichs, einen Hof 
in Buchbach an Lengmoos geschenkt. Ob es sich um denselben gehandelt hat, ist nicht klar. Man 
könnte annehmen, dass sich in Buchbach mehrere Höfe befunden haben. Der Hof lag jedenfalls in 
Klobenstein im Gebiet des heutigen Rößlerhofes. Vgl. Rottensteiner, Das Gericht zum Stein (wie 
Anm. 61) 42. 

Gottschalk Pitelade, Heinrich von Velturns234 und Leopold von Villnöß235 auf. Fasst 
man diese Aspekte zusammen, wird deutlich, dass es wohl kaum im Interesse Egnos 
gewesen sein konnte, die Burg Reifeneck in die Hände Alberts III. beziehungsweise 
über diesen in jene der Trautson gelangen zu lassen. Dass das Hochstift Brixen gefähr-
det war, belegt in jedem Falle das ein Jahr später durch Egno mit den Edelfreien von 
Wangen abgeschlossene Beistandsabkommen.236

Am 26. April 1243 kamen Hugo und Ulrich auf der Burg Stein am Ritten zusam-
men. In castro de Lapide apud ianuam verkauften Hugo de Lapide und Ulrich, Söhne 
condam domini Willialmi de Valturnes, für sich und ihren abwesenden Bruder Arnold 
de Troastperch dem Deutschordenshospital zu Lengmoos einen zu ihrem Allod gehö-
renden Hof auf dem Ritten in Buchbach für 170 Pfund Berner. Dabei sicherten 
sie sich für den Fall eines Verkaufes durch den Deutschen Orden ein Wiederkaufs-
recht.237 Allem Anschein nach war ihnen daran gelegen, zu verhindern, dass der Hof 
in fremde Hände geriet. Wahrscheinlich war der Hauptgrund des Verkaufes auch 
wieder die Beschaffung von Barmitteln.

Abb. 1: Hugos Burg Stein am Ritten. Foto Clemens Egger.
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Abb. 2: Eine weitere Ansicht der Ruine der Burg Stein am Ritten. Foto Clemens Egger.
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238 Vgl. ebd. 36 f. 
239 Vgl. auch Adelheid Zallinger, Trostburg, in: Tiroler Burgenbuch, Bd. 4, Eisacktal (wie Anm. 18) 

258–324, 259; Alexander Freiherr von Hohenbühel, Die Geschichte der Siedlung Waidbruck vom 
Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert, in: Dorfbuch Waidbruck. 750 Jahre (1264–2014), Waidbruck 
2014, 52–95, 56; ders., Trostburg. „Zum Nutzen, zur Freude und zur Ehre“ (Burgen 3), Regens-
burg 2008, 8. 

240 Vgl. Blumenthal, Die Herren von Velturns (wie Anm. 5) 87–89. 
241 BU I (wie Anm. 3) Nr. 108.
242 Santifaller, Calendarium Wintheri (wie Anm. 182) Nr. 9; BU I (wie Anm. 3) Nr. 110.
243 BU I (wie Anm. 3) Nr. 111.
244 Vgl. Josef Tarneller, Eisacktaler Höfenamen von Deutschnofen über das Schlerngebiet, Gröden 

und Villnöss bis Theis sowie von Feldthurns bis Wangen, hg. von Edmund Dellago, St. Ulrich in 
Gröden, 1984, Nr. 2335.
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Anlässlich dieses Vorgangs wurde die Burg Stein am Ritten erstmals erwähnt. Sie 
diente jahrhundertelang als Sitz der Gerichtsherrschaft, der anscheinend erst nach 
1530 nach Klobenstein verlegt wurde. Aus diesem Grunde erhielt der Ritten den 
Namen „Gericht zum Stein auf dem Ritten“.238 Während sich Hugo also erstmals 
nach Burg Stein nannte, führte Arnold erstmalig das Prädikat „von Trostberg“.239 
Im Falle Ulrichs erübrigte sich offenbar eine gesonderte Erwähnung seines Sitzes. 
Hieraus lässt sich schließen, dass Arnold, Hugo und Ulrich nach dem Tode ihres 
Vaters eine Aufteilung der Besitzungen vorgenommen haben. Dabei erhielt Arnold 
die Trostburg, Hugo die Burg Stein und Ulrich die Burg Velturns.240

In der Folgezeit trat Hugo zweimal im Umfeld Egnos auf. So bezeugte Hugo de 
Velturns am 29. Mai 1243 einige zwischen Egno und Bischof Konrad von Freising 
getroffene Vereinbarungen.241 Dabei steht er mit seinen beiden Ministerialen Albertus 
Tŷsær und Heinricus Frâz an letzter Stelle, hinter den milites. In der gleichen und 
für ihn sicherlich wenig schmeichelhaften Position in der Zeugenreihe befindet sich 
Hugo, dieses Mal alleine, als Egno am 4. Mai 1244 auf Bitte seines Ministerialen 
Marquard von Sarns für diesen einen Weingarten, den er von der Kirche von Brixen 
zu Lehen trug, dem Brixner Domkapitel schenkte.242 Die Hintergründe dieser eigen-
artigen Positionierung liegen völlig im Dunkeln. Es fällt schwer, sich des Eindrucks 
zu erwehren, dass hier eine Art Bestrafung oder Demütigung Hugos beabsichtigt 
sei. Dagegen spricht aber nicht nur die Funktion des Velturners im bald folgenden 
Bündnis mit den Edelfreien von Wangen, sondern natürlich auch die Tatsache, dass 
er überhaupt als Zeuge herangezogen wurde.

Am 3. Oktober des gleichen Jahres nahm Arnold eine Seelgerätstiftung vor. Ar-
noldus de Velturns nobilis ministerialis übergab zum Seelenheil seines Vaters, seiner 
Mutter und in der Hoffnung auf das ewige Leben durch die Hände seiner Brüder 
Hugo und Ulrich dem Heilig-Kreuz-Spital zu Brixen einen 20 Pfund Berner zinsen-
den Hof in Velturns sitam apud Frovns zu ewigem Besitz.243 Dabei handelt es sich um 
den heutigen Fraunerhof in Schnauders.244 Arnold hatte mit der Schenkung verschie-
dene Auflagen verbunden. Grundsätzlich sollten die Armen und Pilger von ihr profi-
tieren. Ferner legte er fest, dass der Jahrtag seiner und seiner Brüder Mutter, videlicet 
nobilis Haileken de Rodanch, jedes Jahr mit zehn Priestern gefeiert werden sollte. Am 
gleichen Tage hätten die besagten Priester die Aufgabe, Arme und Kinder mit Spei-
sen und Getränken zu versorgen. Der bevorstehende Jahrtag sei der Bevölkerung am 
auf den Michaelstag, also den 29. September, folgenden Sonntag bekanntzugeben. 
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245 BU I (wie Anm. 3) Nr. 111.
246 Abbildung des Siegels ebd. Tafel XXXVII, Nr. 44. 
247 So hatte schon ein schlicht gehaltenes und künstlerisch wenig anspruchsvolles Stadtsiegel mit einem 

Durchmesser von 31 mm und einer aus 13 Buchstaben bestehenden Umschrift aus dem Jahre 1428 
einen Gegenwert von 240 Gramm Silber. Vgl. Wolfgang von Stromer, Gespornte Lettern. Leitfos-
silien des Stempeldrucks (ca. 1370–1490), in: Gutenberg-Jahrbuch 71 (1996) 23–64, 41. 

248 Als Symbol dieser Rittergesellschaften diente eine fünfblättrige Rose. Ein dem Siegel Hugos sehr stark 
ähnelndes Rundsiegel des niedersächsischen Grafen Bernhard II. von Wölpe aus der Zeit von 1209/14 
enthält die Wappen einer solchen Rittergesellschaft. Neben dem Wappen des Grafen von Wölpe sind 
das diejenigen Kaiser Ottos IV., des Pfalzgrafen Heinrich, des Grafen von Dassel und des Edelfreien 
von Steinfurt. Dagegen wird auf dem Siegel Ulrichs von Liechtenstein dessen Wappen fünfmal wieder-
holt. Auf dem Quedlinburger Wappenkästchen umgeben das in der Mitte dargestellte Wappen Kaiser 
Ottos IV. die fünf Wappen seiner Rittergenossen, sozusagen diejenigen des innersten Machtkreises. 
Zwei dieser fünf Wappen enthalten ebenfalls wieder fünfblättrige Rosen. Zu dieser Thematik vgl. 
Bernd Ulrich Hucker, Die „Große Gesellschaft“ Ottos IV. – „le lui de chevalerie“ und der Gedanke 
der Tafelrunde des Königs Artus, in: Otto IV. – Traum vom welfischen Kaisertum, hg. von Braun-
schweigisches Landesmuseum / Bernd Ulrich Hucker / Stefanie Hahn / Hans-Jürgen Derda, Peters-
berg 2009, 219–226; ders., Fünf-Wappen-Siegel Bernhards von Wölpe, in: Otto IV. – Traum vom 
welfischen Kaisertum (wie oben) 365 (mit einer Abbildung des Siegels); ders., Otto IV. Der wieder-
entdeckte Kaiser, Frankfurt am Main/Leipzig 2003, 277–286; ders., Kaiser Otto IV. (wie Anm. 28) 
508–523 (Zeichnung des Siegels im Abbildungsteil, Abb. 8 [a]); außerdem ders., Adel baut Burgen – 
Bauern brechen Burgen. Die Offensivkriege der Stedinger 1208/17 und die Gründung Meyenburgs, 
in: Jahrbuch der Männer vom Morgenstern 94 (2015) 141–163, 160 f. Eine Zeichnung des Siegels 
des Grafen von Wölpe findet sich außerdem in Bernd Ulrich Hucker, Drakenburg. Weserburg und 
Stiftsflecken. Residenz der Grafen von Wölpe (Geschichte des Fleckens Drakenburg 2), Drakenburg 
2000, 87. Diese Rittergesellschaften bestanden auch nach dem Tode Kaiser Ottos IV. 1218 offenbar 
noch eine Weile fort. Ein konkreter Fall lässt sich Mitte der 1220er-Jahre im süd lichen Ostseeraum 
nachweisen. Er steht im Zusammenhang mit friedensstiftenden Maßnahmen der Angehörigen einer 
solchen Rittergesellschaft. Hierbei handelt es sich um neue und bislang unver öffentlichte Forschungs-
ergebnisse Bernd Ulrich Huckers. Für die mehrfache mündliche Mitteilung und Bestätigung, ver-
bunden mit der ausdrücklichen Erlaubnis, sie an dieser Stelle zu erwähnen, möchte ich Prof. Dr. Dr. 
Bernd Ulrich Hucker sehr herzlich danken. 

249 Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass noch weitere, bislang allerdings sehr vage Indizien auf die 
Existenz einer solchen Rittergesellschaft im Gebirge hindeuten. Forschungen zu dieser Thematik 
sind jedenfalls geplant.
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Die zu verteilenden Speisen wurden genauer spezifiziert. Vorgesehen waren Brot und 
Käse. Abschließend erklärten Arnold und seine Brüder noch ihren Verzicht auf die 
Vogteiabgabe des Hofes.245

Das an dieser Urkunde hängende Siegel Hugos verdient aufgrund seiner aufwen-
digen Gestaltung wie auch wegen der Tatsache, dass es sich von den damals sonst gän-
gigen Siegeltypen gänzlich unterscheidet, eine besondere Beachtung. Es handelt sich 
um ein Rundsiegel und enthält in einer an Blütenblätter erinnernden Anordnung 
fünfmal das Wappen der Herren von Velturns, einen geteilten Schild mit zwei paral-
lelen Türmen mit Zinnen in der oberen und einem geschachten Feld in der unteren 
Hälfte mit unbekannter Tingierung, wobei die Spitze der Schilde jeweils nach innen 
und die Oberkante folglich nach außen zeigt.246 Nachdem schon einfache Typare sehr 
teuer waren,247 dürfte Hugos Petschaft ein kleines Vermögen gekostet haben. Somit 
wird es mit Sicherheit aus der Zeit von vor 1240/1241 stammen. Interessant ist noch 
ein weiterer Aspekt. Dieser besondere Siegeltypus könnte auf eine Zugehörigkeit der 
Herren von Velturns zu einer der Rittergesellschaften Kaiser Ottos IV. hindeuten.248 
Weitergehende Aussagen dazu sind derzeit allerdings noch nicht möglich.249
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250 TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 1183; Zusammenfassungen in Ladurner, Die Edlen von Wanga (wie 
Anm. 236) 238 f.; ders., Tauvers (wie Anm. 122) 29; Sinnacher, Beyträge IV. (wie Anm. 17) 353 f.

251 So Durig, Beiträge zur Geschichte Tirols (wie Anm. 112) 37 f.; Kustatscher, Die Herren von 
Taufers (wie Anm. 27) 94, schließt sich dieser Ansicht an.

252 Bereits Egger, Geschichte Tirols (wie Anm. 161) 255, vertritt die Ansicht, das Abkommen sei 
geschlossen worden, um den Annexionsgelüsten des Grafen von Tirol, die Egno und die Edelfreien 
gleichermaßen bedrohten, entgegenzutreten.

253 Vgl. Josef Nössing, Die Herren von Wangen, in: Tiroler Burgenbuch, Bd. 5, Sarntal (wie Anm. 67) 
71–78. 

254 Vgl. Landi, Die Grafen von Tirol (wie Anm. 67) 123 f.; ders., Dilectus consanguineus (wie 
Anm. 91) 117–119. Die bisher vorherrschende Ansicht, die Mutter des Grafen Albert III. von Tirol 
sei eine Dame namens Agnes, eine Tochter des Edelfreien Albero I. von Burgeis-Wangen, gewesen, 
konnte Walter Landi widerlegen. 

255 Vgl. Getrud Sandberger, Bistum Chur in Südtirol. Untersuchungen zur Ostausdehnung ursprüng-
licher Hochstiftsrechte im Vintschgau, in: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 40 (1977) 
705–828, 795.

256 So beispielsweise Egger, Geschichte Tirols (wie Anm. 161) 255; Durig, Beiträge zur Geschichte 
Tirols (wie Anm. 112) 37.

257 Vgl. Kustatscher, Die Herren von Taufers (wie Anm. 27) 95.
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Genau einen Monat später kam es zu einem Vorgang, der belegt, dass das Hochstift 
Brixen wieder in zunehmendem Maße gefährdet war. Am 3. November 1244 schloss 
Egno mit den Brüdern Friedrich und Beral von Wangen ein auf Gegenseitigkeit be- 
ruhendes Beistandsabkommen. Egno versicherte den Wangenern, ihnen lebensläng-
lich gegen jeden Feind beizustehen. Davon ausgenommen waren nur das Reich, Kaiser 
Friedrich II. und dessen Sohn König Konrad IV. sowie die Brüder Hugo und Ulrich 
von Taufers. Ferner erklärte er, keine wichtigen Handlungen ohne ihren Rat und ihr 
Einverständnis vorzunehmen und sich niemals einem öffentlichen oder geheimen 
gegen sie gerichteten Bündnis anzuschließen. Falls sie ihn um Hilfe ersuchten, werde 
er ihnen stets beistehen. Friedrich und Beral beschworen gegenüber Egno die glei-
chen Punkte. Der diesen Bestimmungen zuwiderhandelnden Seite wurde gegenüber 
dem Vertragspartner eine Strafzahlung in Höhe von 1.000 Mark Silber auferlegt. 
Hierzu verpflichteten sich beide Parteien unter Verpfändung aller Güter. Zusätzlich 
verbürgten sich für Egno noch die Brüder Hugo und Ulrich von Taufers, Wilhelm 
von Aichach und Hugo von Velturns.250

Immer wieder wird die Ansicht vertreten, dieses Abkommen sei „gegen die Über-
macht des Bundes der mächtigen Vasallen“ geschlossen worden.251 Angesichts der oben 
erläuterten Vorgänge um die Burg Reifeneck ist es jedoch wahrscheinlicher, dass es in 
erster Linie gegen den Grafen von Tirol gerichtet war.252 Die Edelfreien von Wangen, 
eines der mächtigsten Geschlechter des Landes, standen im Konflikt zwischen dem 
Grafen von Tirol und der Kirche eindeutig auf Seiten der Letzteren.253 An dieser Hal-
tung änderte auch ihre nahe Verwandtschaft mit dem Tiroler nichts. Der Großvater 
Friedrichs und Berals, Albero I. von Burgeis-Wangen, der einst als Vormund des noch 
unmündigen Albert III. von Tirol fungiert hatte, war mit Gräfin Mathilde von Tirol, 
einer Tante Alberts III., verheiratet.254 Allerdings bestanden damals auch schon lange 
enge Beziehungen zu Egnos Geschlecht, den Grafen von Eppan.255

Ein gelegentlich postuliertes, dem Beistandspakt mit den Edelfreien von Wangen 
angeblich vorausgegangenes ähnliches Bündnis zwischen Egno und den Herren von 
Taufers256 scheint es dagegen nicht gegeben zu haben.257
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258 Vgl. ebd. 94 f.
259 TUB I/3 (wie Anm. 7) Nr. 1116; BU I (wie Anm. 3) Nr. 102.
260 Ebd. Nr. 103.
261 Ebd. Nr. 113.
262 Ebd. Nr. 1205.
263 Vgl. Sparber, Die Brixner Fürstbischöfe (wie Anm. 2) 83.
264 Vgl. Rogger, Alderich von Campo († 1247) (wie Anm. 64); ders., Monumenta (wie Anm. 64) 84.
265 Vgl. Riedmann, Tra Impero e signorie (wie Anm. 79) 241; Emanuele Curzel, I vescovi di Trento nel 

basso medioevo: profili personali, scelte di governo temporale e spirituale, in: Storia del Trentino III 
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Wenn aber Hugo in einem so wichtigen Abkommen wie demjenigen mit den 
Wangenern als Bürge fungiert hat, ist das ein Beleg dafür, dass er von Egno nicht 
nur als wichtige und ihm nahestehende Persönlichkeit betrachtet, sondern auch als 
verlässlich angesehen wurde. Das Verhältnis Egnos zu den ebenfalls bürgenden Tau-
ferern war damals nach einer Phase der Annäherung sehr gut.258 Selbiges gilt für den 
in gleicher Funktion auftretenden Wilhelm von Aichach. Er war eindeutig ein treuer 
Gefolgsmann Egnos. So wurde er anlässlich des durch Egno beigelegten Streites zwi-
schen Tauferern und Rodankern im Juni 1240 als Schiedsrichter benannt.259 Das 
Beistandsabkommen mit Volkmar von Kemnat vom September 1240 bezeugte er 
auch.260 Beide Vorgänge waren, wie bereits dargelegt, angesichts des bevorstehenden 
Konfliktes mit dem Herzog von Andechs-Meranien, dem Grafen von Tirol und dem 
Grafen von Görz für Egno von existentieller Bedeutung.

Völlig unverständlich ist somit, dass Hugo im Zusammenhang mit der Überlas-
sung eines Zehnten zu Algund durch Egno an Hartmann Tarant am 3. Juni 1245 
gemeinsam mit seinem Bruder Ulrich in der Zeugenreihe wieder einmal an letzter 
Stelle hinter den milites steht.261 Als Hugo am 16. Juni 1247 in Bozen gemeinsam 
mit anderen, vorwiegend zur Trienter Dienstmannschaft gehörenden Ministerialen 
Zeuge einer Rechtshandlung des kaiserlichen Podestà von Trient, Sodeger da Tito, 
war, führte er hingegen die Zeugenreihe an.262

Das Jahr 1247 bescherte dem Bistum Brixen endlich einen geweihten Bischof. 
Zunächst war Egno der staufischen Partei sogar treu geblieben, nachdem Papst Inno-
zenz IV. den Kaiser für abgesetzt erklärt hatte. Als Egno im Juli 1246 allerdings erneut 
gebannt worden war und ihm die endgültige Absetzung drohte, trat er auf die päpst-
liche Seite über und wurde schließlich auch geweiht.263

In Trient kam es ebenfalls zu einer Änderung. In den ersten Monaten des Jahres 
1247 war Bischof Aldrighetto verstorben.264 Das Domkapitel wählte unter Missach-
tung päpstlicher Mitspracherechte eines seiner Mitglieder, Ulrich von Porta, zum 
Nachfolger. Die Anerkennung durch die Kurie blieb ihm daher natürlich versagt. 
Der Versuch des Grafen Albert III. von Tirol, seinen Neffen, den Grafen Bruno von 
Kirchberg, auf den Stuhl des hl. Vigilius zu setzen, scheiterte ebenso. Im Mai des 
Jahres 1248 ernannte Papst Innozenz IV. schließlich den mittlerweile papsttreuen 
Bischof Egno von Brixen zum Administrator von Trient. Praktische Konsequenzen 
sollte dieser Schritt vorerst aber kaum haben. Die weltliche Macht befand sich nach 
wie vor in den Händen Sodegers, und von diesem hing wiederum die bischöfliche 
Würde Ulrichs von Porta ab. Ulrich, der das Vertrauen Sodegers genoss, blieb für die 
geistlichen Belange zuständig und konnte stellenweise sogar weltliche Macht aus-
üben.265 Das Hochstift Trient unterstand also nach wie vor dem staufischen Lager.
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(wie Anm. 65) 579–610, 583–585; Rogger, Monumenta (wie Anm. 64) 84 f.; zur Verwandtschaft 
Alberts III. von Tirol mit Bruno von Kirchberg vgl. Landi, Die Grafen von Tirol (wie Anm. 67) 123 
und 125. 

266 BU I (wie Anm. 3) Nr. 120.
267 Ebd. Im dazugehörigen Regest bezeichnet Leo Santifaller irrtümlicherweise Hugo als Stifter des 

Hofes. Dieser Fehler findet sich schon in Emil von Ottenthal / Oswald Redlich (Bearb.), Archiv-
Berichte aus Tirol. Mittheilungen der dritten (Archiv-)Section der k. k. Central-Commission zur 
Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale II, Wien und Leipzig 1896 
(künftig A-B II) Nr. 2743. Übernommen wurde er auch von Tarneller / Dellago, Eisacktaler 
Höfenamen (wie Anm. 244) Nr. 2340.

268 Vgl. Tarneller / Dellago, Eisacktaler Höfenamen (wie Anm. 244) Nr. 2340.
269 Vgl. oben, S. 115 f.
270 BU I (wie Anm. 3) Nr. 120.
271 Vgl. Andreas Gottlieb Hempel, Feldthurns. Ein Südtiroler Dorfbuch, hg. von der Gemeindeverwal-

tung Feldthurns, Brixen 2013, 159. 
272 Vgl. dazu Kapitel 7 im geplanten zweiten Teil dieses Beitrages für die Tiroler Heimat (83) 2019.
273 Huter, Wege der politischen Raumbildung (wie Anm. 4) 257.
274 Vgl. Oefele¸ Grafen von Andechs (wie Anm. 63) 38 f. und Regest Nr. 703.
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Irgendwann in dieser Zeit oder in den ersten Monaten des Jahres 1248 verlor 
Arnold seine Frau. Zu ihrem Seelenheil nahm er eine Stiftung vor. Zunächst beur-
kundete Bischof Egno am 6. Mai 1248 in der ecclesia Srembach, also in der Kirche 
zu Schrambach, noch einmal die Übertragung des Fraunerhofes von 1244 an das 
Heilig-Kreuz-Spital zu Brixen durch Arnold, Hugo und Ulrich und deren Verzicht 
auf die Vogteiabgabe.266 Dem darauf folgenden, Arnolds Frau betreffenden Vorgang 
lassen sich ein paar Informationen zu ihrer Person entnehmen. Sie hieß Mathilde und 
war offenbar vor nicht allzu langer Zeit verstorben. Arnoldus nobilis de Velturns über-
gab durch die Hände seiner Brüder Hugo und Ulrich in treuer Erinnerung an seine 
geliebte verstorbene Frau Mathilde und zu seinem Seelenheil dem Heilig-Kreuz-
Spital einen Hof in Velturns sitam que dicitur Æigen zu ewigem Besitz.267 Im Hof 
Æigen ist wahrscheinlich der heutige Aichnerhof in Schnauders zu sehen.268 Für diese 
Zuordnung spricht auch die Tatsache, dass der von Arnold vier Jahre zuvor dem Hei-
lig-Kreuz-Spital gestiftete Fraunerhof ebenfalls in Schnauders liegt.269 Auch an diese 
Schenkung hatte Arnold verschiedene Auflagen geknüpft. Jedes Jahr sollte Mathildes 
Todestag mit einer von zehn Priestern gefeierten Messe begangen werden, so wie 
er es schon für den Jahrtag seiner Mutter, nobilis Haileken, festgelegt hatte. Außer-
dem sollten die Armen ein Almosen erhalten. Ferner erklärte Arnold, er wolle dem 
Heilig-Kreuz-Spital sowie allen diesem unterstehenden Menschen und Gütern seinen 
persönlichen Schutz angedeihen lassen. Dafür sollten aber beide Jahrtage, sowohl der 
seiner Mutter als auch der seiner Frau, besonders würdig begangen werden.270 Die 
Verfügung Arnolds wurde offenbar für mehr als 600 Jahre befolgt. Noch bis Ende des 
19. Jahrhunderts gab es beim Aichner eine öffentliche Armenspeisung.271 Wenigstens 
einige Indizien legen den Schluss nahe, dass Mathilde dem Geschlecht der Edelfreien 
von Wangen entstammt sein könnte.272

Nur gut einen Monat später kam es zu einer so bedeutenden Umwälzung der 
Machtverhältnisse im Land im Gebirge, dass das Jahr 1248 von der Forschung 
bisweilen als „Geburtsjahr Tirols“273 bezeichnet wird. Am 19. Juni 1248 verstarb 
Alberts III. Schwiegersohn, Herzog Otto II. von Andechs-Meranien.274 Mit ihm war 
der letzte männliche weltliche Vertreter seines Geschlechtes aus dem Leben geschie-
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275 Vgl. ebd. 34 und Stammtafel. 
276 Vgl. Riedmann, Mittelalter (wie Anm. 130) 364; Wiesflecker, Meinhard der Zweite (wie Anm. 130) 

20. 
277 Wiesflecker, Meinhard der Zweite (wie Anm. 130) 20.
278 Huter, Wege der politischen Raumbildung (wie Anm. 4) 257.
279 Vgl. Franz-Heinz von Hye, Wappen in Tirol. Zeugen der Geschichte. Handbuch der Tiroler Heral-

dik (Schlern-Schriften 321), Innsbruck 2004, 61–67; Siegelbeschreibungen auch in Oefele, Grafen 
von Andechs (wie Anm. 63) 84 f. 

280 Vgl. die Abbildungen im Diepholzer Urkundenbuch, hg. von Wilhelm von Hodenberg, Hannover 
1842 (künftig DiepUB), Siegeltafeln.

281 Vgl. Konstantin Graf von Blumenthal, Amedorf und Ritzenbergen. Ein Herrschaftszentrum der 
Edelherren von Diepholz an der unteren Mittelweser, in: Jahrbuch für den Landkreis Verden 2018 
zur Orts- und Regionalgeschichte sowie Heimat- und Naturkunde (2017) 35–62, 35–40; zur Hoch-
zeit Rudolfs II. mit Marina vgl. beispielsweise auch Lars O. Lagerqvist / Nils Åberg, Litet lexikon 
över Sveriges regenter, Boda Kyrkby 2004, 18 und 52; Dick Harrison, Jarlens sekel. En berättelse 
om 1200-talets Sverige, Stockholm 2002, 226; Lars O. Lagerqvist, Sverige och dess regenter under 
1000 år, Stockholm 1976, 73 und 377; Sven August Daniel Tuneberg, Valdemar, in: Nordisk 
familjebok. Konversationslexikon och realencyclopedi 31, Stockholm 1921, 383 f.; vgl. außerdem 
die die beiden Herrscher und ihr Geschlecht betreffenden Beiträge in den verschiedenen Bänden des 
Svenskt biografiskt lexikon. 

282 Foto des einzigen noch erhaltenen Siegels dieser Variante in Blumenthal, Amedorf (wie Anm. 281) 
55.
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den.275 Dadurch fielen die im Eisacktal, Pustertal und Inntal gelegenen Besitzun-
gen an Albert III.276 „Damit war der Grundstock des Landes im Gebirge das erste 
Mal in einer Hand“277 und „die Klammer zwischen Inn und Etsch […] erstmals fest 
geknüpft worden.“278

Im Zusammenhang mit Herzog Otto II. von Andechs-Meranien, seiner Gemah-
lin Elisabeth und dem Ende seines Geschlechtes soll an dieser Stelle noch auf einen 
merkwürdigen Sachverhalt hingewiesen werden. 1243 hatte Otto II. eine Änderung 
seines Wappens vorgenommen, das fortan über einem Adler, dem ursprünglichen 
Wappentier der Andechser, einen schreitenden Löwen zeigte. Es finden sich sowohl 
Darstellungen mit einem goldenen (gelben) wie auch einem silbernen (weißen) Adler 
respektive Löwen, beide jeweils auf blauem Untergrund.279 Ein sehr ähnliches Wap-
pen nahmen ungefähr zur gleichen Zeit die niedersächsischen Edelfreien von Diep-
holz an. Der einzige überhaupt erkennbare Unterschied der Siegel besteht daraus, 
dass das Wappen der Diepholzer eine Teilung aufweist.280

Die Edelfreien von Diepholz waren mit den Liudolfingern und somit mit dem 
ottonischen Kaiserhaus verwandt, wobei durchaus eine Abstammung in männlicher 
Linie möglich ist. Ebenso zählten sie zu den Nachfahren der letzten Angehörigen und 
Erbin der Sippe des Sachsenherzogs Widukind, Aldburg. Dass Rudolf II. von Diep-
holz 1285 Marina, die Tochter des abgesetzten Königs Waldemar von Schweden, hei-
ratete, wobei die Verbindung auf Betreiben des Bruders und Nachfolgers Waldemars, 
Magnus, zustande gekommen war, und Rudolfs II. Hochzeit zugleich eine Doppel-
hochzeit war, auf der Marinas Schwester Rikissa den künftigen König von Polen, 
Przemysław, ehelichte, belegt eindeutig den hohen und über den Rang gewöhnlicher 
Edelfreier hinausgehenden Stand der Diepholzer.281 Deren ursprüngliches Wappen 
zeigte im geteilten Schild einen schreitenden Löwen in der oberen und drei Rauten 
in der unteren Hälfte.282 Der von 1262 bis 1303 nachweisbare Rudolf II. und des-
sen Bruder Konrad VI. führten dann das Löwe-Adler-Wappen, das aber bereits auf 
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283 Vgl. Bernd Ulrich Hucker, Die Edelherren und Grafen von Diepholz, in: Die Grafschaften Bruch-
hausen, Diepholz, Hoya und Wölpe. Ein Streifzug durch die Geschichte (Schriften des Museums 
Nienburg 8), Nienburg 2000, 8–23 und 124–128, 10; ders., Genealogie und Wappen der Edel-
herren von Diepholz im 12. und 13. Jahrhundert, in: Norddeutsche Familienkunde 4 (1990) 180–
188, 180; Abbildung im DiepUB (wie Anm. 280) Siegeltafel I, Nr. 3.

284 Möglicherweise ist Cono V. 1256 im Kampf gegen die Friesen gefallen. Zu ihm und Johann II. vgl. 
Hucker, Edelherren (wie Anm. 283) 10–12; ders., Genealogie (wie Anm. 283) 184–186.

285 DiepUB (wie Anm. 280) Tafel I, Nr. 2.
286 Willy Moormeyer, Die Grafschaft Diepholz, Göttingen 1938, 33 und Stammtafel, sieht in Cono V. 

den Vater.
287 Dies belegt der Fall des Edelfreien Gerbert von Stotel, der 1229 in den Grafenstand aufgestiegen 

war, sich aber erst mehrere Jahre später einen den Grafentitel enthaltenden Siegelstempel anfertigen 
ließ und bis dahin das Petschaft seines Vaters Rudolf benutzte. Vgl. dazu Trüper, Ritter und Knap-
pen (wie Anm. 51) 621.

288 Vgl. Hucker, Edelherren (wie Anm. 283) 10; ders., Genealogie 180. 
289 Vgl. Blumenthal, Amedorf (wie Anm. 281) 44 Anm. 61 und 56 Anm. 131.
290 Beispiele in Trüper, Ritter und Knappen (wie Anm. 51) 973, 985, 1001, 1010, 1044, 1061 und 

1068.
291 Zum Namensgut der Diepholzer vgl. die Stammtafel in Hucker, Edelherren (wie Anm. 283) 20–

23; zu jenem der Andechser vgl. Oefele, Grafen von Andechs (wie Anm. 63) Stammtafel.
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ihren Vater zurückgehen muss.283 Bedauerlicherweise lässt sich dieser bislang nicht 
mit Sicherheit ermitteln. In Frage kommen Johann II., nachweisbar von 1233 bis 
1265, oder dessen Bruder Cono V., der nach 1248 aus den Quellen verschwindet.284 
Ein Siegel Johanns II. von 1256 zeigt noch eine Variante des Rautenwappens.285 Den-
noch darf dieses Jahr nicht als terminus post quem für den Wappenwechsel angesetzt 
werden. Erstens kann es sich, wie bereits erwähnt, auch bei Cono V. um den Vater 
Rudolfs II. und seiner Geschwister und um den Urheber des Wappenwechsels gehan-
delt haben.286 Und zweitens musste die Änderung eines sich auch im Siegel wider-
spiegelnden Aspektes selbst bei Angehörigen des Hochadels keineswegs zur sofortigen 
Anschaffung eines neuen Petschafts führen, was mit dessen hohen Herstellungskos-
ten zusammenhing.287 Die älteste farbige Darstellung des Wappens der Diepholzer 
stammt von 1370/1395. Nach dieser war der Löwe rot auf goldenem (gelbem) und 
der Adler silber (weiß) auf blauem Untergrund.288 Ein Zweig des Geschlechtes, der 
sich weiterhin des Löwe-Rauten-Wappens bediente, führte dagegen im oberen Feld 
einen blauen Löwen auf silbernem (weißem) Grund.289 Wechselnde Tingierungen, 
auch bezogen auf Gold (Gelb) und Silber (Weiß), waren im norddeutschen Raum 
in der damaligen Zeit nicht ungewöhnlich.290 Es bleibt also zu konstatieren, dass das 
neue Wappen der Edelfreien von Diepholz mit demjenigen, das Herzog Otto II. von 
Andechs-Meranien angenommen hatte, deutliche Übereinstimmungen aufwies und 
über eine sehr ähnliche beziehungsweise identische untere Schildhälfte verfügte. 

Ein angesichts dieser Feststellung erstaunlicher Befund ist nun, dass derjenige 
Diepholzer, der den Wappenwechsel vorgenommen hatte, einem seiner Söhne den in 
seinem Geschlecht bis dahin ungebräuchlichen Namen Otto gab. Otto I. von Diep-
holz war Domherr zu Bremen und Osnabrück und hatte keine Nachkommen. Dass 
Otto, einer der Leitnamen der Andechser, fortan trotzdem einer der Leitnamen der 
Diepholzer sein sollte, lässt auf die Bedeutung des Namens für die Familie schließen. 
Darüber hinaus hieß eine Schwester Rudolfs II., Konrads VI. und Ottos I. wie die 
Frau Ottos II. von Andechs-Meranien, Elisabeth.291
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Die Frage, ob diesen eigenartigen Parallelen heraldischer und onomastischer Natur 
in Verbindung mit ihrer zeitlichen Koinzidenz eine wie auch immer geartete Verbin-
dung zugrunde liegt oder es sich doch nur um eine Anhäufung von Zufällen handelt, 
bedarf noch einer Klärung.
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*  Der vorliegende Aufsatz ist aus meiner im WS 2015/16 an der Universität Tübingen eingereichten 
Bachelorarbeit im Fach Geschichtswissenschaft entstanden; meiner Betreuerin Prof. Dr. Ellen Wid-
der gilt mein herzlicher Dank für vielfältige Unterstützung.

1 Mark Mersiowsky, Ein schrecklicher Verdacht. Margarete „Maultasch“ und der politische Gift-
mord im Spätmittelalter, in: Anno 1363. Tatort Tirol. Es geschah in Bozen (Runkelsteiner Schriften 
zur Kulturgeschichte 5), hg. von der Stiftung Bozner Schlösser, Bozen 2013, 39–64, hier: 40. Layout 
und Orthographie aller Zitate folgen der jeweils zitierten Schrift.

2 Die in diesem Aufsatz verwendete Bezeichnung „Tiroler Eheskandal“ folgt dem Titel des Buches: 
Ulrike Wegner, Die Eheangelegenheit der Margarethe von Tirol. Überlegungen zur politischen 
und kulturhistorischen Bedeutung des Tiroler Eheskandals (Akademische Abhandlungen zur 
Geschichte), Berlin 1996; sie findet sich schon bei Heinz Thomas, Ludwig der Bayer (1282–
1347). Kaiser und Ketzer, Regensburg u. a. 1993, 331. Zum damit bezeichneten Ereignis und den 
geschichtswissenschaftlichen Diskussionen darum vgl. Abschnitt 1.

Ein weltliches Trennungsurteil durch den Kaiser? 
Überlegungen zum Tiroler Eheskandal*

Adrian Kammerer

„Die Tiroler Erbtochter Margarete ‚Maultasch‘ hat bekanntlich in der Nach-
welt keinen guten Ruf. Ihre turbulente, ja skandalöse Trennung von ihrem 
 ersten Mann Johann Heinrich von Böhmen im Jahre 1341, die damit ver- 
bundene Loslösung Tirols aus den Händen des Hauses Luxemburg, die ehe- 
brecherische neue Beziehung zu Markgraf Ludwig von Brandenburg und 
somit der Wechsel Tirols zur wittelsbachischen Partei fanden in zeitgenössi-
scher Historio graphie wie in der modernen Forschung die gebührende Beach-
tung.“1 

Da Mark Mersiowksy mit dieser Formulierung treffend den geschichtswissenschaft-
lichen Aufwand andeutet, der in die Erforschung des sogenannten Tiroler Ehe-
skandals2 im Laufe der Zeit geflossen ist, mag es überraschend anmuten, dass einzelne 
Details der Ereignisgeschichte dieses historischen Vorgangs immer noch umstritten 
sind. Dazu gehört die Frage, ob die genannte erste Ehe Margaretes ohne kirchliche 
Mitwirkung durch Kaiser Ludwig IV. getrennt wurde. Der vorliegende Aufsatz hat 
zum Ziel, die Debatten um dieses Problem anhand der hierfür zentralen Quellen 
nachzuzeichnen und zu bewerten. Um die wissenschaftliche Kontroverse einordnen 
zu können, ist es jedoch hilfreich, zunächst eine kurze Darstellung des Tiroler Ehe-
skandals und der maßgeblichen Forschungspositionen zu geben.



3 Ilaria Cainelli, Die Ehetraktate über Margarete „Maultasch“ von Tirol, in: Anno 1363 (wie 
Anm. 1) 235–248, hier: 235, 237. Vgl. dazu auch Julia Hörmann-Thurn und Taxis, Margarete 
Gräfin von Tirol. Leben und Schicksal einer Fürstin, in: Margarete Gräfin von Tirol. Margareta 
contessa di Tirolo. Katalog zur Ausstellung 30.06.07–19.11.07, hg. von Julia Hörmann-Thurn und 
Taxis, Innsbruck 2007, 15–35, hier: 16.

4 Vgl. Jürgen Miethke, Die Eheaffäre der Margarete „Maultasch“, Gräfin von Tirol (1341/1342). Ein 
Beispiel hochadliger Familienpolitik im Spätmittelalter, in: Päpste, Pilger, Pönitentiarie. Festschrift 
für Ludwig Schmugge zum 65. Geburtstag, hg. von Andreas Meyer / Constanze Rendtel / Maria 
Wittmer-Butsch, Tübingen 2004, 353–391, hier: 370; Julia Hörmann-Thurn und Taxis, Der 
fremde Fürst im Land. Zur Regierung Johann Heinrichs von Böhmen in Tirol, in: Die Erbtochter, 
der fremde Fürst und das Land. Die Ehe Johanns des Blinden und Elisabeths von Böhmen in ver-
gleichender europäischer Perspektive. L’héritière, le prince étranger et le pays. Le mariage de Jean 
l’Aveugle et d’Élisabeth de Bohême dans une perspective comparative européenne (CLUDEM 38), 
hg. von Michel Pauly, Luxemburg 2013, 135–180, hier: 139–141; Alfons Huber, Geschichte der 
Vereinigung Tirols mit Oesterreich und der vorbereitenden Ereignisse, Innsbruck 1864, 15.

5 Vgl. Miethke, Die Eheaffäre (wie Anm. 4) 356, 370; Hörmann-Thurn und Taxis, Der fremde 
Fürst (wie Anm. 4) 141.

6 Vgl. Miethke, Die Eheaffäre (wie Anm. 4) 372; Huber, Geschichte der Vereinigung (wie Anm. 4) 
15, 21.

7 Vgl. Huber, Geschichte der Vereinigung (wie Anm. 4) 22, 28–29; Cainelli, Die Ehetraktate (wie 
Anm. 3) 237.
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1. Problemstellung

Die hier zu besprechenden Ereignisse, die man als den Tiroler Eheskandal bezeichnen 
kann, nahmen ihren Anfang vor dem Hintergrund der hochadeligen Territorialpoli-
tik der großen Familien des Reiches: 

„Seit Beginn des 14. Jahrhunderts stand das ‚Land im Gebirge‘ im Zentrum 
der Machtinteressen der führenden Dynastien im Reich: der Wittelsbacher, 
der Habsburger und der Luxemburger. Denn wem es gelingen würde, sich 
Tirols zu ermächtigen und damit seine Hausmacht auszubauen, der würde 
auch einen der wichtigsten Kommunikationswege über die Alpen kontrollie-
ren.“3 

Es ist an dieser Stelle nicht erforderlich, die historischen Ereignisse und Konstellatio-
nen in ihrer ganzen Komplexität wiederzugeben. Bedeutend für das Thema dieses Auf-
satzes ist jedoch, dass Margarete von Tirol, die Erbtochter des dortigen Landesfürsten 
Heinrich, (Titular-)König von Böhmen, Herzog von Kärnten und Graf von Tirol aus 
dem Hause Görz, im Jahr 1330 mit Johann Heinrich, dem Sohn des Luxemburgers 
Johann von Böhmen, verheiratet wurde.4 Da Johann Heinrich erst acht Jahre alt war, 
dürfte es sich freilich um eine sogenannte desponsacio de futuris gehandelt haben, d. h. 
die Ehe würde erst später durch den Vollzug des Beischlafs Gültigkeit erlangt haben.5 
Als Margaretes Vater im Jahr 1335 ohne einen männlichen Erben verstarb, ging Tirol 
daher an die Luxemburger.6 Die anderen beiden Familien versuchten jedoch, dem 
jungen Ehepaar dieses Erbe streitig zu machen, und begannen einen Krieg um Tirol 
und das ebenfalls an Margarete gegangene Herzogtum Kärnten; aber während die 
Habsburger Letzteres erobern konnten, schafften es die Wittelsbacher nicht, sich in 
Tirol festzusetzen.7 Sie waren somit in den Erbstreitigkeiten zunächst leer ausgegan-
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 8 Die Rede ist teils von exzentrischen Sexualpraktiken Johann Heinrichs, andererseits auch von dessen 
Unfähigkeit zum Beischlaf und damit zur Erfüllung von Margaretes Kinderwunsch. Dazu kommen 
vermutlich persönliche Machtinteressen seiner Ehefrau, der die Luxemburger nicht genug Freiraum 
in der Herrschaft ließen. Vgl. Miethke, Die Eheaffäre (wie Anm. 4) 374–376; Huber, Geschichte 
der Vereinigung (wie Anm. 4) 31–32. Auch scheint Johann Heinrichs administrative Unerfahren-
heit seine Beliebtheit beim lokalen Adel geschmälert zu haben, vgl. Hörmann-Thurn und Taxis, 
Der fremde Fürst (wie Anm. 4) 161–162.

 9 Vgl. Huber, Geschichte der Vereinigung (wie Anm. 4) 32–33; Michael Menzel, Aufstieg ohne 
Dauer. Die Wittelsbacher bis ins luxemburgische Zeitalter, in: Europäische Governance im Spätmit-
telalter. Heinrich VII. von Luxemburg und die großen Dynastien Europas. Gouvernance euro péenne 
au bas moyen âge. Henri VII de Luxembourg et l’Europe de grandes dynasties (CLUDEM 27), hg. 
von Michel Pauly, Luxemburg 2010, 287–323, hier: 318, 320. 

10 Vgl. Huber, Geschichte der Vereinigung (wie Anm. 4) 35–36; Miethke, Die Eheaffäre (wie 
Anm. 4) 376; Hörmann-Thurn und Taxis, Der fremde Fürst (wie Anm. 4) 162–164.

11 Vgl. Huber, Geschichte der Vereinigung (wie Anm. 4) 39. Die Ehe brachte zunächst mehrere 
potentielle Erben hervor, die jedoch alle bis 1363 verstarben, was den Wittelsbacher Einfluss doch 
wieder ins Wanken brachte. Vgl. dazu Julia Hörmann, Herzog Meinhard III. und seine Geschwis-
ter. Überlegungen zur Nachkommenschaft Markgraf Ludwigs von Brandenburg und der Margare-
the „Maultasch“, in: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 64/1 (2001) 309–336 passim und 
unten Anm. 13.

12 Einen Überblick geben Wegner, Die Eheangelegenheit (wie Anm. 2) 81–96, sowie Wilhelm Baum, 
Margarete Maultasch. Ein Frauenschicksal im späten Mittelalter. Mit einem Quellenanhang, über-
setzt von Raimund Senoner, Klagenfurt/Wien 2004, 207–231.

13 Vgl. zu den dynastischen Folgen – Tirol wurde 1363 nach dem Tod ihres Sohnes und ihres Mannes 
von Margarete an die Habsburger übergeben – Martin P. Schennach, „cum consilio nobilium 
et ignobilium huius terre“. Zu Willensbildungs- und Partizipationsprozessen im spätmittelalter-
lichen Tirol: Die Übergabe des Landes an das Haus Habsburg 1363, in: Tiroler Heimat 77 (2013) 
33–50 passim; Josef Riedmann, „Wohl ein Dokument von weltgeschichtlicher Wichtigkeit“. Die 
Urkunden der Tiroler Landesfürstin Margarete für die Herzöge von Österreich vom 26. Jänner 
1363, in: Tiroler Heimat 77 (2013) 5–32, hier: 28–32; Julia Hörmann-Thurn und Taxis, Die 
Entscheidung von 1363 oder Macht und Ohnmacht einer Fürstin, in: 1363–2013. 650 Jahre Tirol 
mit Österreich (Veröffentlichungen des Tiroler Landesarchivs 20), hg. von Christoph Haidacher / 
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gen. Die Ehe von Margarete und Johann Heinrich aber erwies sich als unglücklich. 
Die genauen Anlässe für das Zerwürfnis sind schwer zu klären,8 doch bemühte sich 
Margarete bald insgeheim um Verbündete gegen die Familie ihres Mannes und fand 
diese einerseits im lokalen Tiroler Adel, andererseits aber in Kaiser Ludwig IV. dem 
Bayern, der als Wittelsbacher eine Chance sah, doch noch die Interessen seiner Fami-
lie in Tirol durchzusetzen.9 Mit deren Rückhalt ging sie gegen ihren Ehemann vor: 
Als Johann Heinrich im November 1341 von einem Jagdausritt zurückkehrte, wurde 
er nicht mehr in seine Burg eingelassen und fand auch nirgendwo sonst in Tirol mehr 
Aufnahme, sodass er das Land schließlich verlassen musste.10 Margarete aber heiratete 
am 10. Februar des Folgejahres Markgraf Ludwig von Brandenburg, den Sohn des 
Kaisers, womit Tirol an die Wittelsbacher fiel.11 

Die für die damalige Zeit unerhörte Vertreibung eines Ehemanns durch seine 
Frau sowie die als ehebrecherisch wahrgenommene zweite Vermählung der Grä-
fin von Tirol lösten sowohl in der mittelalterlichen Chronistik12 als auch in der 
Geschichtswissenschaft ein starkes Echo aus. Die umfangreichen dynastischen, poli-
tischen und geschlechtergeschichtlichen Folgen und Implikationen (unter anderem 
trug das Ereignis Margarete den auch in diesem Aufsatz schon genannten Beinamen 
„Maultasch“ ein) müssen hier nicht detailliert erörtert werden.13 Die zweite Ehe-
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Mark Mersiowsky, Innsbruck 2015, 55–89, hier: 66–70, sowie Huber, Geschichte der Vereini-
gung (wie Anm. 4) 86; zur politischen Rufschädigung Ludwigs IV. durch die Affäre Thomas, Lud-
wig der Bayer (wie Anm. 2) 333–334; zur geschlechtergeschichtlichen Diskussion um Margaretes 
politische Wirksamkeit Ellen Widder, Margarete „Maultasch“. Zu Spielräumen von Frauen im 
Rahmen dynastischer Krisen des Spätmittelalters, in: Margarete „Maultasch“. Zur Lebenswelt einer 
Landesfürstin und anderer Tiroler Frauen des Mittelalters. Vorträge der wissenschaftlichen Tagung 
im Südtiroler Landesmuseum für Kultur- und Landesgeschichte Schloss Tirol. Schloss Tirol, 3. bis 
4. November 2006 (Schlern-Schriften 339), hg. von Julia Hörmann-Thurn und Taxis, Innsbruck 
2007, 51–79, besonders 51–52, 79; zum Beinamen „Maultasch“ – vielleicht eine Anspielung auf 
das als ehebrecherisch empfundene Verhalten Margaretes in Form einer derben Bezeichnung für 
die Vulva – Oliver Haid, Margarete „Monströs“. Über das Fortdauern männlichen Imaginierens 
weiblicher Herrschaft als monströses Regime, in: Margarete „Maultasch“ (wie Anm. 13) 133–155, 
hier: 137–138; Wilhelm Baum, Der Name „Maultasch“ und die Anfänge der Gräuelpropaganda, in: 
Margarete Gräfin von Tirol (wie Anm. 3) 79–81 Nr. 9.5–9.8 passim; Miethke, Die Eheaffäre (wie 
Anm. 4) 366.

14 Vgl. Miethke, Die Eheaffäre (wie Anm. 4) 377. 
15 Vgl. Dieter Schwab, Grundlagen und Gestalt der staatlichen Ehegesetzgebung in der Neuzeit bis 

zum Beginn des 19. Jahrhunderts (Schriften zum deutschen und europäischen Zivil-, Handels- und 
Prozessrecht 45), Bielefeld 1967, 24, 32; zur dynastischen Heiratspolitik der Zeit vgl. Heinz Duch-
hardt, Die dynastische Heirat, in: Europäische Geschichte Online (EGO), hg. vom Institut für 
Europäische Geschichte (IEG), Mainz 2010, http://www.ieg-ego.eu/duchhardth-2010-de (Zugriff: 
11. 06. 2018).

16 Vgl. Miethke, Die Eheaffäre (wie Anm. 4) 377; Huber, Geschichte der Vereinigung (wie Anm. 4) 
38.

17 Vgl. Miethke, Die Eheaffäre (wie Anm. 4) 377.
18 Vgl. zu den näheren Gründen Alois Schmid, Ludwig IV. der Bayer, in: Lexikon des Mittelalters, 

Band 5, München/Zürich 1991, Sp. 2178–2181 passim. Thomas, Ludwig der Bayer (wie Anm. 2) 
120, 204, 211.

19 Vgl. Miethke, Die Eheaffäre (wie Anm. 4) 377–378; Huber, Geschichte der Vereinigung (wie 
Anm. 4) 438–439; Julia Hörmann-Thurn und Taxis, Margarete von Tirol und ihre Familie. Ein-

126

schließung Margaretes wirft jedoch ein historisches Problem auf, nämlich die Frage, 
wie Kaiser Ludwig IV. mit ihrer ersten Ehe verfuhr; die komplexe Sachlage hat in der 
Forschung immer wieder konträre Beurteilungen erfahren. Den Ausgangspunkt der 
Schwierigkeiten bildete dabei die rechtliche Möglichkeit einer solchen Neuverheira-
tung: Die zweite Eheschließung der Margarete von Tirol stand nach der Vertreibung 
ihres Ehemanns vor dem Hindernis, dass die Ehe der Gräfin mit Johann Heinrich 
rechtlich noch Bestand hatte.14 Im Laufe des Mittelalters hatte die Kirche sämtliche 
Jurisdiktionsansprüche in Eheangelegenheiten an sich gezogen: Die Kompetenz zur 
Schließung von Ehen, deren Annullierung und der Dispensation von Ehehinder-
nissen lag bei ihr.15 Zusätzlich zum Problem der ersten Ehe kam in Margaretes Fall 
ein weiteres Hindernis hinzu, da sie mit Ludwig von Brandenburg im dritten Grad 
verwandt war.16 Da eine enge Versippung im europäischen Hochadel häufig vorkam, 
hatte sich für solche Probleme schon eine Art Standardverfahren herausgebildet, bei 
dem in letzter Instanz an den Papst appelliert werden konnte.17 Margaretes künftiger 
Schwiegervater, Kaiser Ludwig IV., lag jedoch in schwerem Streit mit dem Papsttum, 
der bis zur zeitweiligen Erhebung eines Gegenpapstes geführt hatte; dabei ging es 
um die päpstliche Anerkennung seiner Wahl. Deswegen befand sich der Kaiser im 
Kirchenbann, seine Ländereien unterlagen dem Interdikt.18 Unter diesen Umstän-
den war eine Kooperation mit der Kurie und damit eine rechtsgültige Trennung und 
Neuverheiratung Margaretes politisch unmöglich.19
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blicke in den Alltag der Tiroler Landesfürstin, in: Margarete „Maultasch“ (wie Anm. 13) 13–32, 
hier: 18. Zum eingeleiteten Verfahren gegen Margarete persönlich vgl. Alfons Huber, Das kirchli-
che Strafverfahren gegen Margaretha von Tirol wegen der Verjagung ihres ersten Gemahls und ihrer 
Verheiratung mit Ludwig dem Brandenburger, in: Archiv für österreichische Geschichte 72 (1888) 
305–332 passim.

20 Für nähere Angaben zu den einzelnen Quellen vgl. unten den jeweiligen Abschnitt.
21 Miethke, Die Eheaffäre (wie Anm. 4) 383–384: „Eine irgendwie geartete Erklärung des Kaisers 

über die Rechtsgrundlagen dieser noch nicht clandestin, wohl aber unklar und den kanonistischen 
Theorien nicht entsprechend geschlossenen Ehe ist uns nicht überliefert […].“

22 Vgl. Johann Carl Ludwig Gieseler, Lehrbuch der Kirchengeschichte, Band 2.3, Bonn, 2. Auflage 
1849, 71–72; Franz Palacky, Geschichte von Böhmen. Größtentheils nach Urkunden und Hand-
schriften, Band 2.2, Prag 1842, 248–249; Johann Friedrich Böhmer, Zweites Ergänzungsheft zu 
den Regesten Kaiser Ludwigs des Baiern und seiner Zeit. 1314–1347, Leipzig 1846, 345; Huber, 
Geschichte der Vereinigung (wie Anm. 4) 39 Anm. 1.

23 Vgl. Sigmund Riezler, Die literarischen Widersacher der Päpste zur Zeit Ludwigs des Baiers. Ein 
Beitrag zur Geschichte der Kämpfe zwischen Staat und Kirche, Leipzig 1874, 234–240, 254–257 
passim; Hermann Theobald, Beiträge zur Geschichte Ludwigs des Baiern. Beilage zum Jahresbe-
richte des Großherzoglichen Gymnasiums Mannheim für das Schuljahr 1896/7, Mannheim 1897, 
26–47 passim.

24 Angesichts der Fülle kurzer Bemerkungen hierzu in der Literatur sei lediglich eine Auswahl genannt. 
Die Annahme eines kaiserlichen Urteils findet sich u. a. bei: Franz Xaver Seppelt, Geschichte der 
Päpste. Von den Anfängen bis zur Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts. Neu bearbeitet von Georg 
Schwaiger, Band 4, München, 2. Auflage 1957, 131–132; Ferdinand Seibt, Karl IV. Ein Kaiser in 
Europa. 1346–1378, München 1978, 136; Jiří Spěváček, Karl IV. Sein Leben und seine staatsmän-
nische Leistung, Prag 1978, 61–62; Jeannine Quillet, Defensor Minor. Introduction Générale, in: 
Marsile de Padoue. Œuvres mineures. Defensor Minor. De Translatione Imperii. Texte établi, tra-
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Eine wissenschaftliche Diskussion löste nun die Frage aus, ob der Kaiser dieses 
Problem umging, indem er Margaretes erste Ehe aus eigener Autorität heraus trennte 
und Margarete vom Ehehindernis dispensierte. Ein solcher Verstoß gegen die kirch-
liche Autorität in Ehesachen wäre mit Sicherheit ungewöhnlich gewesen. Aus der 
Zeit unmittelbar um 1342 und auch aus dem späteren 14. Jahrhundert sind aber eine 
Reihe von Quellen überliefert, die eine solche Inanspruchnahme kirchlicher Kompe-
tenzen durch Ludwig IV. nahelegen: Ein Brief der Stadt Florenz und eine päpstliche 
Rede berichten von dem kaiserlichen Trennungsurteil ebenso wie einige Chronis-
ten, dazu kommt eine einzigartige Quelle in Form potentieller Urteilsvorlagen durch 
Gelehrte an Ludwigs Hof.20 Wie zu zeigen sein wird, ist die Verlässlichkeit der Quel-
len jedoch stark umstritten. Erschwert wird die Diskussion dadurch, dass kein offi-
zielles Urteil oder eine sonstige Stellungnahme des Kaisers überliefert ist,21 sodass sich 
die Diskussion ganz auf den besagten Quellenbestand konzentrieren muss.

Seit dem 19. Jahrhundert wurden in der Geschichtswissenschaft beide Positionen 
– die Annahme einer kaiserlichen Ehetrennung und deren Ablehnung – vertreten. 
Neben anderen vertraten Johann Carl Ludwig Gieseler und Franz Palacky die Auf-
fassung, die Scheidung durch den Kaiser habe stattgefunden, während etwa Johann 
Friedrich Böhmer und Alfons Huber die Gegenposition einnahmen.22 Es handelt 
sich hierbei freilich zumeist um äußerst knapp skizzierte Stellungnahmen im Rahmen 
größerer Überblickswerke. Detaillierte Quellenuntersuchungen zu diesem Problem 
legten hingegen Sigmund Riezler und Hermann Theobald vor, die beide zu der Auf-
fassung gelangten, eine Trennung durch den Kaiser habe nicht stattgefunden.23 Im 
20. Jahrhundert wurden wiederum beide Positionen vertreten,24 wobei die Diskus-
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duit et annoté par Colette Jeudy et Jeannine Quillet (Sources d’histoire medievale), hg. von Jeannine 
Quillet / Colette Jeudy, Paris 1979, 141–168, hier: 151, 158; Alois Schütz, Ludwig der Bayer, Kai-
ser, in: Neue Deutsche Biographie, Band 15, Berlin 1987, 334–347, hier: 343; Urkundenregesten 
zur Tätigkeit des deutschen Königs- und Hofgerichts bis 1451, Band 5, hg. von Friedrich Batten-
berg, Köln/Wien 1987, 263–264; Josef Lenzenweger, Die Eheangelegenheit der Margarete Maul-
tasch von Tirol, in: 11.–13. Symposion der Internationalen Kommission für vergleichende Kirchen-
geschichte, Subkommission Österreich. Alfred Raddatz zum 65. Geburtstag (Veröffentlichungen 
des Instituts für Kirchengeschichte an der Katholisch-Theologischen Fakultät und des Instituts für 
Kirchengeschichte, Christliche Archäologie und Kirchliche Kunst der Evangelisch-Theologischen 
Fakultät der Universität Wien, NF 2), Wien 1994, 51–70, hier: 55; dagegen argumentieren etwa: 
Schwab, Grundlagen und Gestalt (wie Anm. 15) 41; Jürgen Miethke, Ockhams Weg zur Sozial-
philosophie, Berlin 1969, 130; Jürgen Miethke, Die kleinen politischen Schriften des Marsilius 
von Padua in neuer Präsentation. Bemerkungen zu einer Edition und einem Kommentar, in: Mittel-
lateinisches Jahrbuch 17 (1982) 200–211, hier: 207; Wegner, Die Eheangelegenheit (wie Anm. 2) 
143; Thomas, Ludwig der Bayer (wie Anm. 2) 332–333.

25 Vgl. Wilhelm Baum, Margarete Maultasch in Geschichte und Sage. Zur Kritik historischer Mythen 
und der Tradierung von Vorurteilen, in: Carinthia I (1993) 367–408, hier: 371–378.

26 Hermann Nehlsen, Die Rolle Ludwigs des Bayern und seiner Berater Marsilius von Padua und 
Wilhelm von Ockham im Tiroler Ehekonflikt, in: Kaiser Ludwig der Bayer. Konflikte, Weichen-
stellungen und Wahrnehmung seiner Herrschaft (Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der 
Geschichte, NF 22), hg. von Hermann Nehlsen / Hans-Georg Hermann, Paderborn u. a. 2002, 
285–328. Der Aufsatz ist neu erschienen in: Hermann Nehlsen, Bayerische Rechtsgeschichte vom 
frühen Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert (Rechtshistorische Reihe 411), Frankfurt am Main u. a. 
2011, 49–94 (zitiert wird im Folgenden nach dem Erstdruck).

27 Vgl. ebd. passim, besonders 312–313, 328.
28 Ebd. 314.
29 Vgl. ebd. 314–315, besonders 315: „In Anbetracht […] des überragenden Interesses Ludwigs an der 

Gewinnung legitimer Erben muß es als höchst unwahrscheinlich gelten, daß der Kaiser die zweite 
Ehe ohne ein feststellendes Urteil bezüglich der Nichtexistenz der ersten Ehe schließen […] ließ 
[…]. Selbst wenn sich also in den Quellen kein Hinweis auf den Erlaß eines Feststellungsurteils und 
einer Dispenserklärung durch den Kaiser fände, bestünde allein aufgrund des obigen Befundes eine 
nahezu unwiderlegliche Vermutung, daß der Kaiser von der […] Möglichkeit, in der Eheangelegen-
heit kraft eigener Kompetenz zu entscheiden, […] Gebrauch gemacht hat […].“
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sion erneut zumeist in Randnotizen steckenblieb und hinsichtlich der Quellendichte 
nicht an die Beiträge des 19. Jahrhunderts heranreichte. Vergleichsweise ausführlich 
äußerte sich 1993 Wilhelm Baum, der jedoch vor allem Argumente älterer Auto-
ren wiederholt und die (von ihm angezweifelte) Scheidung durch den Kaiser nur als 
Randaspekt seines Aufsatzes behandelt.25 Eine detailliertere Untersuchung26 wurde 
erst wieder im Jahr 2002 durch den Münchner Rechtshistoriker Hermann Nehlsen 
vorgelegt. Nehlsen widmet sich vor allem auch eingehend den Positionen von Riezler 
und Theobald und kommt zu dem Ergebnis, dass eine Ehetrennung durch den Kaiser 
sicher stattgefunden hat.27 Sein Aufsatz ist nicht nur als erste vollständige Erörterung 
dieser Frage seit dem 19. Jahrhundert bemerkenswert, sondern auch aufgrund der 
Scharfzüngigkeit und persönlichen Überzeugung, mit der der Verfasser seine These 
vorträgt. Für Nehlsen ist es eine „rechtliche Notwendigkeit“28, dass Ludwig IV. die 
Ehe getrennt haben müsse. Das Interesse des Kaisers an Tirol setze ein Interesse an 
rechtlich abgesicherten legitimen Erben aus der neuen Ehe seines Sohnes voraus, 
sodass man eine rechtsgültige Abwicklung von Margaretes erster Ehe durch das 
Reichsoberhaupt selbst dann postulieren müsse, wenn sich keine Quellen erhalten 
hätten, die Derartiges berichteten.29
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30 Vgl. Miethke, Die Eheaffäre (wie Anm. 4) 384–385.
31 Ebd. 385. Zu beachten ist auch Miethkes durchaus spitze Bemerkung an anderer Stelle, Nehl-

sen habe „scharfsinnig“ seine These zu beweisen gesucht; vgl. Jürgen Miethke, Margarete „Maul-
tasch“ oder die Macht der Person, in: Margarete „Maultasch“ (wie Anm. 13) 33–50, hier: 45 
Anm. 36.

32 Die These der Ehetrennung findet sich bei Ellen Widder, Überlegungen zur politischen Wirksam-
keit von Frauen im 14. Jahrhundert. Margarete Maultasch und Agnes von Ungarn als Erbtöchter, 
Ehefrauen und Witwen, in: 1363–2013 (wie Anm. 13) 91–134, hier: 98; gegen eine solche sprechen 
sich aus: Volker Leppin, Papst, Kaiser und Ehedispens. Zur rechtlichen und politischen Problema-
tik der Eheaffaire Margarete Maultasch, in: Christlicher Glaube und weltliche Herrschaft. Zum  
Gedenken an Günther Wartenberg (Arbeiten zur Kirchen- und Theologiegeschichte 24), hg. von 
Michael Beyer / Jonas Flöter / Markus Hein, Leipzig 2008, 155–165, hier: 164 Anm. 47; Hör-
mann-Thurn und Taxis, Margarete Gräfin (wie Anm. 3) 19; Cainelli, Die Ehetraktakte (wie 
Anm. 3) 246–247; Baum, Margarete Maultasch (wie Anm. 12) 103–105.

33 Vgl. Hilary Seton Offler, A political ‘collatio’ of Pope Clement VI, O.S.B., in: Revue Benedictine 
65 (1955) 126–144, hier: 126.

34 Vgl. ebd. 129–130.
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Nehlsens umfangreiche Untersuchung hat keine ebenso detaillierte Replik erfah-
ren. Teile seiner Argumentation sind allerdings von Jürgen Miethke im Rahmen einer 
Überblicksdarstellung kritisiert worden.30 Miethke wirft dem Münchner Rechts-
historiker vor allem eine allzu spitzfindige Argumentation vor: „Nehlsen hat wohl 
seine These so stark gemacht, wie es irgend möglich scheint. Den fehlenden Quel-
lenbeleg freilich kann ein noch so professionelles und plausibles juristisches Plädoyer 
nicht ersetzen.“31 Weitere seit 2002 erschienene Werke nehmen teilweise kurz zur 
Ausgangsfrage Stellung, erörtern die These der Ehetrennung jedoch nicht mehr aus-
führlich.32

In der historischen Forschung wurde damit bis heute keine letztliche Einigung in 
der hier zu behandelnden Frage erzielt. Wenn im Folgenden die konträren Positionen 
noch einmal aufgeschlüsselt werden, verbindet sich damit die Hoffnung, einerseits 
die plausiblere Position herauszustellen, andererseits aber auch das Ziel, zu allgemei-
nen Erkenntnissen in Hinblick auf die historische Urteilsbildung zu gelangen. Insbe-
sondere verdient die Argumentation von Hermann Nehlsen nochmals eine ausführ-
liche Untersuchung, weil zu zeigen ist, ob die These des Münchner Rechtshistorikers 
in dieser Schärfe haltbar ist. Diese Überprüfung soll im Folgenden anhand der Quel-
len vorgenommen werden. Begonnen wird mit der Erörterung der Äußerungen des 
Papstes, Clemens’ VI. 

2. Päpstliche Quellen

Von Papst Clemens VI. ist zeitlich sehr nahe am Tiroler Eheskandal ein Dokument 
überliefert, das von einer Ehetrennung durch den Kaiser spricht. Es handelt sich 
hierbei um eine sogenannte collatio – eine geistliche Rede des Kirchenoberhaupts an 
die Kurie.33 Diese ist in acht Handschriften überliefert, von denen mindestens drei 
aus dem 14. Jahrhundert stammen, und über die enthaltenen Überschriften auf den 
10. April 1343 zu datieren.34 Der Papst kommt darin auf das Fehlverhalten des Kai-
sers zu sprechen und listet einige seiner Schandtaten auf:
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35 Collacio facta per Dominum Clementem Papa VI in Die Jovis Sancta in publicacione prossesuum 
contra Bavarum pontificii sui anno primo, in: Offler, A political ‘collatio’ (wie Anm. 33) 130–144, 
hier: 132–134.

36 Vgl. Theobald, Beiträge (wie Anm. 23) 36. Eine moderne Edition der Bulle existiert nicht. Sie wird 
hier zitiert nach dem Abdruck: Prolixa retro, in: Caesar Baronius / Odoricus Raynaldus / Jacobus 
Laderchius, Annales ecclesiastici, Band 25, hg. von der Consociatio Sancti Pauli, Barri-Ducis/
Paris/Freiburg i. Ü. 1880, 307–313. Die Editionslage zum Konflikt Ludwigs IV. mit der Kurie 
verbleibt äußerst dürftig, was den auch in diesem Aufsatz noch öfters anzutreffenden Rückgriff auf 
verstreute, oft frühneuzeitliche Drucke nötig macht; vgl. dazu Frank Godthardt, Marsilius von 
Padua und der Romzug Ludwigs des Bayern. Politische Theorie und politisches Handeln (Nova 
Mediaevalia 6), Göttingen 2011, 430.

37 Prolixa retro (wie Anm. 36) 312.
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„Modo videtur michi, quod ille sceleratissimus, excommunicatus, scismaticus, 
hereticorum fautor et verus hereticus, Ludovicus de Bavaria, est […] foris extra 
ecclesiam Dei evidenter. […] ita iste conatur omnino sanctam ecclesiam et 
eius potestatem a Deo sibi datam absorbere: et iniquas leges contra ecclesiam 
condendo; et episcopos instituendo, et interdictum violando et illos qui nolunt 
violare de beneficiis expellendo, ymmo (ut nobis relatum extitit) etiam aliquos 
occidendo; matrimonia solennizata in facie ecclesie separando et in gradibus 
consanguinitatis et affinitatis prohibitis coniungendo; […].“35

Clemens VI. zählt also an dieser Stelle zu den Vergehen Ludwigs, dass dieser Ehen 
getrennt und auch trotz zu naher Blutsverwandtschaft verbunden habe – die Asso-
ziation mit dem Tiroler Eheskandal liegt nahe. Bevor die entsprechende Forschungs-
debatte referiert wird, ist es jedoch für das Verständnis nützlich, noch eine weitere 
Quelle zu zitieren. Nur zwei Tage nach der genannten Rede erließ der Papst näm-
lich die Bulle Prolixa retro, in der er nochmals ausführlich gegen den Kaiser Stellung 
nahm.36 Unter anderem äußert er sich dabei detailliert zum Tiroler Eheskandal, dies-
mal eindeutig unter Nennung der Beteiligten:

„Sed adhuc praedicta divulgat infamia, et notorium fertur esse in partibus illis, 
quod Ludovicus praedictus, promovens quae impia sunt et scelesta, ac Deo 
et hominibus abominabilia, Margaritam tunc ducissam Carinthiae, quam sua 
impudicitia non sinit nos dilectam filiam appellare, dilecti filii Joannis cha-
rissimi in Christo filii nostri Joannis Regis Boemiae illustris filii legitimam 
et notoriam conjugem, filio suo primogenito in gradibus consanguinitatis et 
affinitatis prohibitis notorie, ut fertur, conjunctam matrimoniali, seu potius 
incestuosa et adulterina copula, sanguine, ac canonum et legum sanctionibus, 
et bonis moribus, timoreque divino contemptis, conjungi procuravit et fecit, 
carnali inter ipsos copula subsecuta; opem et operam praebens, et principalis 
promotor et actor existens, ac male, ut videtur, sentiens de matrimonii sacra-
mento, quod copula hujusmodi contraheretur, et committeretur adulterium 
cum incestu per filium suum et Margaritam praedictos.“37

Der Papst gibt hier eine wortreiche Erklärung, warum die neue Ehe Margaretes und 
das Vorgehen Ludwigs sündhaft seien, erwähnt jedoch anders als in seiner Rede keine 
Ehetrennung. Zu den zu klärenden Forschungsproblemen gehört es deswegen auch, 
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38 Theobald, Beiträge (wie Anm. 23) 36.
39 Thomas, Ludwig der Bayer (wie Anm. 2) 333.
40 Vgl. Wegner, Die Eheangelegenheit (wie Anm. 2) 159 Anm. 202.
41 Zum Bericht Bertrands von Aquileja an Clemens VI. vgl. Huber, Das kirchliche Strafverfahren (wie 

Anm. 19) 313–331 passim. Vgl. zur schwierigen Überlieferungssituation ebd. 308.
42 Vgl. unten Abschnitt 3.
43 Vgl. Offler, A political ‘collatio’ (wie Anm. 33) 134 Anm. zu Zeile 100–101.
44 Vgl. Wegner, Die Eheangelegenheit (wie Anm. 2) 159 Anm. 201; Anneliese Esch, Die Ehe dispense 

Johanns XXII. und ihre Beziehung zur Politik (Historische Studien 183), Berlin 1929, 44.
45 Vgl. Wegner, Die Eheangelegenheit (wie Anm. 2) 159; Offler, A political ‘collatio’ (wie Anm. 33) 

127 Anm. 2.
46 Riezler, Die literarischen Widersacher (wie Anm. 23) 236 Anm. 2.

131

den Gegensatz zwischen diesen beiden Quellen zu erklären: „Aber er hat doch 2 Tage 
vorher eine solche Scheidung behauptet. Wie lässt sich ein solcher Gegensatz zwi-
schen 2 Äusserungen, die nur zwei Tage auseinander liegen, erklären?“38

Zunächst ist zu klären, aus welcher Quelle der Papst seine Informationen zu dem 
Geschehen in Tirol erhalten hatte. Während in der älteren Forschung kritische Über-
legungen hierzu beinahe gänzlich fehlen, hat Heinz Thomas aus der unklaren For-
mulierung der Delikte im Plural in der Rede geschlossen, „[…] daß er [der Papst] 
Genaueres nicht wußte“.39 Diese Ansicht ist von Ulrike Wegner kritisiert worden, 
die darauf verweist, dass Avignon vom kirchenrechtlich zuständigen Patriarchen 
von Aquileja umfassend über die Affäre informiert worden ist.40 Das entsprechende 
Schrei ben ist unvollständig überliefert,41 sodass nicht komplett ausgeschlossen wer-
den kann, dass der Patriarch auch von einer Ehetrennung durch Ludwig berichtet 
hat. In jedem Fall zeigt das Dokument, dass der Tiroler Eheskandal an der Kurie mit 
Interesse verfolgt wurde. Als weitere mögliche Informationsquelle, die als solche in 
der Literatur allerdings nirgends angesprochen wird, kommt womöglich ein Brief der 
Florentiner u. a. an den Papst in Betracht, der im Rahmen dieses Aufsatzes noch zu 
behandeln sein wird.42

Nicht gänzlich auszuschließen ist, dass Clemens VI. in seiner Rede gar nicht den 
Tiroler Ehestreit im Sinn hatte. Es ist bereits vom Editor der collatio, Hilary Offler, 
darauf hingewiesen worden, dass sich schon Papst Johannes XXII. im Jahr 1327 über 
illegale Ehedispense unter Mitwirkung Ludwigs beschwert hatte.43 Während solche 
in der Literatur gelegentlich als Ehedispense durch den Kaiser direkt bezeichnet wor-
den sind, hat Ulrike Wegner darauf hingewiesen, dass es sich streng genommen um 
Ehedispense durch die kirchliche Gegenhierarchie, die Ludwig zeitweise aufgebaut 
hatte, gehandelt hat, womit in diesen Fällen kein außergewöhnlicher kaiserlicher 
Jurisdiktionsakt zu proklamieren ist.44 Insgesamt halten es sowohl Offler als auch 
Wegner jedoch für wahrscheinlicher, dass sich der Papst an dieser Stelle wirklich auf 
den Tiroler Eheskandal bezieht, weil die zeitliche Nähe und die bereits zeitgenössisch 
hohe Bekanntheit dieser Affäre dies nahelegten.45 Dann aber bleibt die angespro-
chene Differenz der collatio zu der kurz darauf folgenden Bulle. Von Siegmund Riez-
ler stammt der Versuch, die Aussage durch ihren textlichen Kontext abzuschwächen: 
„Die vorhergehenden Worte: ut nobis relatum extitit etiam aliquos occidendo zeigen, 
daß diese Stelle nicht betont werden darf.“46 Hermann Theobald kritisiert diese Auf-
fassung: „Aber diese Worte haben ja mit dem folgenden matrimonia separando gar 
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47 Theobald, Beiträge (wie Anm. 23) 36.
48 Ebd. 36–37.
49 Wegner, Die Eheangelegenheit (wie Anm. 2) 161.
50 Vgl. Theobald, Beiträge (wie Anm. 23) 37; dieser Auffassung waren außerdem Riezler, Die lite-

rarischen Widersacher (wie Anm. 23) 237, und Huber, Geschichte der Vereinigung (wie Anm. 4) 
39–40 Anm. 1, die sich allerdings beide deutlich knapper fassen.

51 Vgl. Theobald, Beiträge (wie Anm. 23) 37. Eine moderne Edition existiert nicht. Vgl. deswegen 
den Abdruck der „Vollmacht des Kaysers für seine Botschafter“ in: Johann Daniel von Olenschla-
ger, Erläuterte Staats-Geschichte des Römischen Kayserthums in der Ersten Helfte des Vierzehnten 
Jahr-Hunderts, worinn die Regierungen der Kayser Albrechts des I., Henrichs VII., Ludwigs des 
Bayern, und der Anfang Carls des IV. pragmatisch beschrieben werden. Samt einem Urkunden-
Buche, Frankfurt am Main 1755, 233–238 passim [zweite Zählung – das Buch beginnt in seinem 
Urkundenabschnitt mit den Seitenzahlen wieder bei 1].

52 Vgl. die Regesten der Rekonziliationsdokumente bei Huber, Geschichte der Vereinigung (wie 
Anm. 4) 191. Es ist hieraus ersichtlich, dass das als sündhaft angenommene Verhalten der Ehe-
partner gerügt wurde, wobei jedoch der Ehetrennungsvorwurf nicht fiel. Zu den Hintergründen 
der Rekonziliation vgl. Roland Pauler, Die Rehabilitierung Ludwigs des Brandenburgers im Rah-
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nichts zu thun.“47 Der Umstand aber, dass in der Bulle keine Ehetrennung erwähnt 
wird, ist für Theobald ein Beweis, dass diese nicht stattgefunden hat:

„Clemens hätte in der Bulle vom 12. April Ludwig sicher gern die grössten 
Verbrechen vorgeworfen, und ein solches war doch […] eine eigenmächtige 
Ehescheidung ohne Zuziehung der geistlichen Behörden; aber eine Bulle ist 
eine für die weiteste Öffentlichkeit bestimmte Urkunde; in einer solchen 
musste sich Clemens möglichst an die Wahrheit halten, während in der im 
engeren Kreise gehaltenen Rede vom 10. April auch eine bewusste Unwahrheit 
ohne weitern [sic] Schaden mit unterlaufen konnte. Diese Rede trägt offen den 
Stempel absichtlicher Übertreibung […].“48 

Der Historiker spricht hier der Bulle aufgrund des Quellentypus ein höheres Glaub-
würdigkeitspotenzial zu und erklärt die in der Rede erwähnte Ehescheidung mit den 
polemischen Absichten des Papstes. Ähnlich argumentiert Ulrike Wegner, die meint, 
die Bulle zeige, dass der Vorwurf unbewiesen sei: 

„Er [Clemens VI.] warf dem Bayern vor, das bestehende Verwandtschafts-
verhältnis der Eheleute […] verachtet zu haben, ohne ihm aber konkret nach-
weisen zu können, daß er sich durch Inanspruchnahme kirchenrechtlicher 
Befugnisse wie Eheannullierung und Dispenserklärung schuldig gemacht 
habe.“49

Theobald ist zudem der Ansicht, dass die Päpste ein solches Vergehen Ludwig in 
weiteren Dokumenten einmal zum Vorwurf gemacht haben müssten.50 In diesem 
Zusammenhang weist er auf die Rekonziliationsverhandlungen zwischen Ludwig 
und der Kurie hin: In einem Versuch, seine Exkommunikation zu lösen, ließ der Kai-
ser im Januar 1343 durch seine Gesandten ein umfassendes Schuldbekenntnis ab legen, 
das aber keinerlei Hinweis auf eine Ehescheidung enthält.51 Auch die Rekonzilia-
tionsurkunde, die Margarete und Ludwig von Brandenburg im Jahr 1359 schließlich 
doch noch vom Papst erhielten, enthält keinen solchen Vorwurf.52 Ulrike Wegner hat 
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men der päpstlichen Imperialpolitik, in: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 60/1 (1997) 
317–328 passim.

53 Vgl. Wegner, Die Eheangelegenheit (wie Anm. 2) 161–162.
54 Eine moderne Edition existiert nicht. Vgl. daher den Abdruck der päpstlichen Collacio facta in 

processibus factis contra Ludowicum Bavarum in cena Die Domini anno Dni M.CCC.XLVI. Die 
XIII. Aprilis, in: Johannes Peter Schunk, Beyträge zur Mainzer Geschichte. Mit Urkunden, Band 2, 
Frankfurt/Leipzig 1789, 341–352.

55 Vgl. Theobald, Beiträge (wie Anm. 23) 37–39 mit weiteren Quellenbeispielen.
56 Vgl. Nehlsen, Die Rolle Ludwigs (wie Anm. 26) 316.
57 Ebd. 318: „Eine Erklärung dafür, warum der Papst in seiner Rede ausgerechnet eine weltliche Ehe-

scheidung Ludwigs erfunden haben sollte, die nach der von den Verfassern vertretenen Ansicht zu 
keinem Zeitpunkt stattgefunden hatte, wird allerdings nicht gegeben und dürfte sich wohl auch 
kaum finden lassen.“

58 Ebd.
59 Vgl. ebd.
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auf eine weitere Quelle hingewiesen,53 eine erneute collatio des Papstes, diesmal vom 
13. April 1346. Auch an dieser Stelle polemisiert der Papst gegen Ludwigs Verhalten 
im Tiroler Eheskandal, erwähnt jedoch keine Ehetrennung durch den Kaiser.54 Es 
ließen sich noch weitere ähnliche Fälle nennen.55

Hermann Nehlsen hält die päpstliche collatio von 1343 hingegen für einen Beleg 
für die kaiserliche Ehetrennung.56 Theobald und die ihm folgenden Autoren unter-
stellen aus seiner Sicht dem Papst ohne wirkliche Begründung, die Ehescheidung hier 
erfunden zu haben.57 Zudem lehnt Nehlsen die ansonsten angenommene Diskrepanz 
zwischen der Rede und der nachfolgenden Bulle ab: 

„Dem Vorwurf in der Bulle, Ludwig habe die zweite Verbindung Margaretes 
unter Verachtung der canones und leges, gegen die guten Sitten, ohne Ehrfurcht 
vor Gott und bei gleichzeitiger Ignoranz des Sakraments der Ehe zustande 
gebracht, ist mühelos die jurisdiktionelle Feststellung einer Ehenichtigkeit 
kraft weltlicher Kompetenz zu subsumieren.“58 

Es könne freilich nur spekuliert werden, warum der Papst dies nicht noch deut licher 
artikuliert habe; denkbar sei vor allem, dass er anderen weltlichen Herrschern, die 
Interesse an der Ehegerichtsbarkeit hätten haben können, keinen Tatbestand zur 
Nachahmung geben wollte.59

Betrachtet man die ihm vorangehende Forschung, so ist der Meinung von Nehl-
sen an dieser Stelle jedoch nicht zu folgen. Seine Annahme, der Papst drücke in 
der Bulle implizit die Ehetrennung aus, ist deutlich spekulativer als die Überlegun-
gen seiner Vorgänger, der Pontifex könne in einer Bulle nur sichere Informationen 
angeben. Auf das doch mit einiger Überzeugungskraft ausgestattete Argument, dass 
andere päpstliche Äußerungen den Vorwurf einer Scheidung durch Ludwig ebenfalls 
nicht erheben, ist Nehlsen überhaupt nicht eingegangen. Betrachtet man dazu noch 
die angesprochene Unsicherheit, ob Clemens VI. in seiner collatio überhaupt auf den 
Tiroler Eheskandal anspielt, so muss der Versuch des Münchner Rechtshistorikers, in 
den oben angesprochenen Quellen einen deutlichen Beleg für seine These zu finden, 
als misslungen gewertet werden. Nehlsen beruft sich jedoch noch auf weitere Quel-
lenbestände. 
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60 Der Brief der Stadt Florenz vom 17.02.1342 ist abgedruckt in: Le relazioni tra la Repubblica di 
Firenze e l’Umbria nel secolo XIV (Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria 10), 
Band 1, hg. von Giustiano degli Azzi Vitelleschi, Perugia 1904, 29–30; vgl. zu den Archiv-
beständen und zur Datierung auch Theodor Ernst Mommsen, Italienische Analekten zur Reichs-
geschichte des 14. Jahrhunderts (1310–1378) (Schriften der Monumenta Germaniae Historica 
[künftig MGH] 11), Stuttgart 1952, 5–6, 110 Nr. 263.

61 Brief der Stadt Florenz vom 17.02.1342 (wie Anm. 60) 29–30.
62 Vgl. ebd. 30.
63 Mommsen, Italienische Analekten (wie Anm. 60) 110.
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3. Der Brief der Florentiner

So ist neben den erwähnten päpstlichen Quellen ein noch früheres, aber in der For-
schung wenig beachtetes Dokument erhalten geblieben, in dem Zeitgenossen eine 
Ehetrennung durch Ludwig IV. erwähnen. Es handelt sich um einen Brief der Stadt 
Florenz an den Papst, König Robert von Neapel sowie an die Städte Siena und Peru-
gia. Dieser ist im Staatsarchiv Florenz erhalten geblieben und auf den 17. Februar 
1342 zu datieren.60 In dem Schreiben heißt es:

„Habemus de Foro Iulij relatu satis credulo quod die Sabbati ante carnis pri-
vium Bavarus venturus erat cum Margravio eius filio, qui se intitulat Mar-
chionem Brandeburgensem, et cui comitissa de Tirolis ducissa Karinthie 
noviter dicitur desponsata, quamtumcumque diu in virum habuerit d.num 
Iohannem natum Regis Boem., ad faciendum disponsationem prefatam per 
matrimonium consumari, precedente tamen divortio inter predictos d. Iohan-
nem et comitissam, quod interpetrare proposuit per Diocesanum Karinthie, 
videlicet Episcopum Curiensem; et, eo recusante, ducit plures Episcopos qui 
ipsum divortium faciant, et, omnibus recusantibus, ut omnino dicta Comi-
tissa filio per matrimonium copuletur, proposuit eosdem dictum Iohannem et 
Comitissam ex auctoritate imperiali ab invicem separare […].“61

Inhaltlich hat man es hier also mit einem Bericht zu tun, Ludwig der Bayer plane, 
selbst nach Tirol zu kommen. Er habe versucht, die erste Ehe Margaretes durch kirch-
liche Instanzen trennen zu lassen, als die angefragten Bischöfe sich jedoch weigerten, 
bestimmt, die Ehe selbst zu trennen. Die Formulierung ex auctoritate imperiali ist 
hier wichtig, zeigt sie doch unmissverständlich die Annahme der Verfasser, der Kaiser 
habe eine weltliche, aus eigener Autorität durchgeführte Trennung im Sinne gehabt. 
Der Fortgang des Briefes referiert dann die Gefahr eines möglichen Italienzuges des 
Kaisers.62

Der Brief ist in der Forschung zum Tiroler Eheskandal auffallend wenig rezipiert 
worden. Die Geschichtswissenschaft des 19. Jahrhunderts kennt ihn nicht. Theodor 
Mommsen hatte 1952 Kenntnis von dem 1904 in einem Editionsband in Druck 
erschienenen Brief, hat ihn allerdings nicht inhaltlich kommentiert, sondern lediglich 
folgendes Regest in seiner Sammlung publiziert: „Die Florentiner machen dem Papst 
Mitteilung von der Ehescheidung der Margarete Maultasch durch Ludwig d.B. und 
von der Möglichkeit eines Italienzugs Ludwigs.“63 Auch danach blieb die Rezeption 
dünn. Ulrike Wegner nennt 1996 den Brief, geht jedoch nicht auf das Problem der 
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64 Vgl. Wegner, Die Eheangelegenheit (wie Anm. 2) 40, 118 Anm. 2, 124, 139 Anm. 106.
65 Vgl. Nehlsen, Die Rolle Ludwigs (wie Anm. 26) 328.
66 Vgl. ebd. 327–328.
67 Ebd. 328.
68 Vgl. ebd. 327–328.
69 Miethke, Die Eheaffäre (wie Anm. 4) 384 Anm. 78.
70 Vgl. ebd.
71 Brief der Stadt Florenz vom 17.02.1342 (wie Anm. 60) 29: „Habemus de Foro Julij relatu satis 

credulo […].“
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Ehetrennung ein, sondern lediglich auf die Absage der Bischöfe bzw. den anstehen-
den Italienzug.64 Nach ihr hat sich nur noch Hermann Nehlsen mit ihm befasst. 
Nehlsen kritisiert das Regest Mommsens als ungenau; die Formulierung proposuit 
deute darauf hin, dass der entsprechende Erlass (zum Zeitpunkt der Information) erst 
zukünftig erfolgen solle, mithin erst in der Absicht Ludwigs gelegen habe.65 Er weist 
zudem darauf hin, dass Ludwigs Anfragen bei den zuständigen Bischöfen mehrere 
Parallelstellen in der Chronistik haben.66 Von diesen wird im Rahmen dieses Auf-
satzes noch zu sprechen sein. Weiterhin wertet Nehlsen dann den Brief als Beleg für 
seine These, eine Ehetrennung durch Ludwig habe stattgefunden: 

„Da die Florentiner aber ausdrücklich betonen, daß für das Zustandekommen 
der neuen Ehe die vorherige Trennungsentscheidung notwendig sei, und aus 
anderen Quellen sicher bezeugt ist, daß die Eheschließung erfolgte, können 
keine vernünftigen Zweifel daran bestehen, daß der Kaiser seine Anordnung, 
die Ehe von Johann Heinrich und Margarete durch kaiserliche Entscheidung 
zu trennen, vor der neuen Eheschließung auch realisiert hat.“67

Es ist Nehlsen hier erkennbar wichtig, den Brief als Beleg für die rechtliche Not-
wendigkeit einer Ehetrennung zu verstehen. Weitere quellenkritische Überlegungen 
nimmt er freilich nicht vor.68 Dies wird von Jürgen Miethke kritisiert, der den Brief 
im Rahmen eines größeren Überblicks zum Tiroler Eheskandal zitiert und dazu 
anmerkt: „Form und Inhalt dieses Scheidungsurteils sind damit aber ebensowenig 
deutlich, wie ja überhaupt diese frühe Nachricht vom Hörensagen (?) [sic] kein siche-
rer Beleg sein kann.“69 Weitergehende Überlegungen zum Quellenwert des Briefes 
fehlen aber auch bei ihm,70 wie auch die spätere Literatur nicht mehr auf diesen ein-
gegangen ist. Da also die Forschung den Brief bisher kaum aufgearbeitet hat, bleibt 
dessen Einschätzung für die Fragestellung dieses Beitrags schwierig.

Miethkes Bedenken, auch die Florentiner berichteten vom Hörensagen her, fin-
den eine Stütze im Text, da sie sich nach eigener Aussage auf einen „glaubhaften 
Bericht aus dem Friaul“ stützten.71 Die Formulierung legt mündliche Informations-
quellen nahe, die sich nicht mehr verifizieren lassen. Als ein sicherer Beleg für die 
Ehetrennung durch den Kaiser kann der Brief darum nicht gelten. Das Schreiben 
zeigt freilich, dass zumindest Gerüchte über eine Scheidung ex auctoritate impe-
riali umliefen. Aufgrund seines frühen Datums kommt es darüber hinaus, wie 
bereits oben erwähnt, als Quelle für die collatio Clemens’ VI. von 1343 in Frage, 
wenngleich es in der Literatur nicht als solche diskutiert wird. Von Interesse sind  
auch die darin angesprochenen Versuche Ludwigs, die Trennung zunächst durch 
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72 Vgl. Ivan Hlaváček, Beneš Krabice v. Weitmühl, in: Lexikon des Mittelalters, Band 1, Mün-
chen/Zürich 1980, Sp. 1907 passim; Benessius Krabice, http://www.geschichtsquellen.de/rep-
Pers_102424365.html (Zugriff: 29.12.2017); Chronicon libri IV., http://www.geschichtsquellen.
de/repOpus_00599.html?pers_PND=PND102424365 (Zugriff: 29.12.2017).

73 Vgl. ebd.; Hlaváček, Beneš (wie Anm. 72) Sp. 1907; Wegner, Die Eheangelegenheit (wie Anm. 2) 
71 Anm. 275.

74 Benesch von Weitmühl, Kronika Beneše z. Weitmile, in: Fontes rerum Bohemicarum, Band 4, hg. 
von Joseph Emler, Prag 1884, 457–548, hier: 494.
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Bischöfe vornehmen zu lassen. Dies wird auch in historiographischen Quellen be- 
richtet, die auch in anderer Hinsicht für die hier zu behandelnde Thematik von 
Belang sind. 

4. Historiographische Quellen

Zum Tiroler Eheskandal existieren verschiedene Berichte in Geschichtswerken des 
14. Jahrhunderts, die auch für die Frage nach einer Ehetrennung durch den Kai-
ser relevant sind. Hierbei lassen sich in den Chroniken verschiedene Aspekte unter-
scheiden, wobei neben direkten Erwähnungen eines solchen Ereignisses auch in- 
direkte zu beachten sind.

4.1 Direkte Erwähnungen

In verhältnismäßig kurzem zeitlichem Abstand zu der Angelegenheit berichten zwei 
Chronisten davon, dass der Kaiser aus eigener Autorität die Ehe der Margarete von 
Tirol getrennt habe. Der Erste ist Benesch Krabice von Weitmühl. Der Prager Dom-
herr verfasste im Auftrag Kaiser Karls IV. eine böhmische Chronik in vier Büchern, 
die nur in einer einzigen Handschrift erhalten geblieben ist.72 Das Jahr der Abfassung 
ist in der Forschung stark umstritten; die Vorschläge reichen von 1345 für die ersten 
drei Bücher bis zu 1375 für das Gesamtwerk, wobei das vierte Buch, das hier relevant 
ist, wohl sicher in die 1370er-Jahre zu datieren ist.73 Es handelt sich also nicht um ein 
in unmittelbarer zeitlicher Nähe zum Ereignis geschriebenes Werk. Im vierten Buch 
heißt es zum Jahr 1344: 

„Postremo dominus papa devictus instancia domini Iohannis, regis Bohe-
mie, scripsit principibus ecclesiasticis et secularibus electoribus imperii, ut 
non obstante contradiccione aut rebellione Ludwici scismatici ad futuri regis 
Romanorum ecleccionem procederent canonice, quia ecclesia Romana diucius 
defensore ac advocato carere non posset, alioquin protestabatur dominus papa 
de suo interesse. Postmodum papa monuit principes electores, ut iudicarent, 
quomodo et qualiter Ludowicus creaverat antipapam, et matrimonii vinculum 
inter Iohannem, comitem Tyrolis, filium regis Iohannis, et suam coniugem 
legittimam disolverat propria authoritate.“74

Inhaltlich hat man es hier also nicht mit einer einfachen chronikalischen Notiz zu 
tun, sondern mit einer vom Chronisten berichteten Aussage des Papstes – zu diesem 
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75 Vgl. Palacky, Böhmen, Band 2.2 (wie Anm. 22) 248, 249 Anm. 312.
76 Bei Böhmer, Zweites Ergänzungsheft (wie Anm. 22) 345 findet sich die kryptische Bemerkung: 

„Die worte [sic] welche Palacky Gesch. v. Böhmen 2b, 249 angeblich aus Beness gegen mich anführt, 
finden sich nicht bei Beness.“ Das ist nun offenkundig falsch. Entweder lag Böhmer eine unvoll-
ständige Ausgabe von Benesch vor, oder er bezieht sich hier auf die Tatsache, dass Palacky die Stelle 
unkritisch als Faktum hinnimmt, ohne dies freilich weiter auszuführen.

77 Vgl. Huber, Geschichte der Vereinigung (wie Anm. 4) 39 Anm. 1.
78 Riezler, Die literarischen Widersacher (wie Anm. 23) 236. Dem folgt Baum, Zur Kritik (wie 

Anm. 25) 375–376.
79 Vgl. Theobald, Beiträge (wie Anm. 23) 34.
80 Ebd.
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Zeitpunkt Clemens VI. – gegenüber den Kurfürsten, Ludwig habe aus eigener Auto-
rität das Eheband zwischen Johann Heinrich und Margarete aufgelöst. Trotzdem ist 
die Quelle in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Franz Palacky ohne weitere 
Quellenkritik als Belegstelle für eine Ehetrennung zitiert worden.75

Da dies zunächst wenig kritisiert wurde,76 erkennt noch Alfons Huber die Stelle 
als in dieser Hinsicht eindeutig an; er konstatiert freilich ein Übergewicht an anderen 
Stellen, worauf noch zu sprechen zu kommen sein wird.77 Sigmund Riezler versucht 
hingegen eine Quellenkritik: 

„Benesch von Weitmil legt die Worte […] nur dem Papste Clemens in den 
Mund, der 1343, als er die Kurfürsten zur Wahl eines neuen Königs auffor-
derte, an dieses Factum erinnert haben soll. Es scheint aber nicht, daß Benesch 
dabei eine andere Urkunde im Sinne gehabt habe als die vom 12. April 1343, 
unseres Wissens die einzige, in welcher Clemens der Sache [sic] erwähnt, und 
in diesem Falle hat der böhmische Chronist aus der päpstlichen Bulle mehr 
herausgelesen, als darin steht; Clemens wirft dem Kaiser hier nicht die Schei-
dung, sondern nur die Vermittlung beim Abschluß der neuen Ehe vor.“78

Riezler sieht also die Stelle erstmalig in ihrem literarischen Kontext als Teil einer 
vom Chronisten inszenierten päpstlichen Rede und folgert daraus, dass Benesch diese 
auch aus päpstlichen Dokumenten konstruiert haben müsse. Bereits in Abschnitt 2 
wurde aufgezeigt, dass die päpstliche Bulle von 1343 tatsächlich nicht den Vorwurf 
einer Ehescheidung enthält. Riezlers These, dass Benesch sich auf diese bezieht, ist 
von Hermann Theobald weitergeführt worden. Theobald weist in seinen Bemerkun-
gen hierzu zunächst darauf hin, dass die fragwürdige Verlautbarung nicht die vom 
Chronisten berichtete Aufforderung an die Kurfürsten enthält, einen neuen König zu 
wählen, was freilich im selben Jahr später nachgeholt worden sei.79 Außerdem weise 
der Kontext nicht auf das Jahr 1343, sondern auf 1346: 

„Der in Frage kommende Satz bei Benesz v. Weitmil beginnt mit Postmodum, 
das auf eine spätere Zeit hinweist, als die, in welche jene erste Aufforderung 
Clemens VI. an die Kurfürsten fällt. Daran schließt sich dann die Erzählung 
von der Wahl Karls IV., die erst 1346 stattfand.“80 

Dass hier eigentlich eine päpstliche Behauptung von 1346 gemeint sei, ergibt sich  
für Theobald außerdem aus einer ungewöhnlichen Parallelstelle bei einem zweiten 
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81 Vgl. ebd. 35.
82 Vgl. Katharina Colberg, Heinrich (Truchseß) von Diessenhofen, in: Die deutsche Literatur des 

Mittelalters. Verfasserlexikon, Band 3, Berlin/New York 1981, Sp. 708–711 passim; Henricus Dapi-
fer, http://www.geschichtsquellen.de/repPers_100945651.html (Zugriff: 29.12.2017); Historia 
ecclesiastica, http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_02627.html (Zugriff: 29.12.2017).

83 Heinricus Dapifer de Diessenhoven. 1316–1361, in: Heinricus de Diessenhofen und andere 
Geschichtsquellen Deutschlands im späteren Mittelalter (Fontes rerum Germanicarum 4), hg. von 
Alfons Huber, Stuttgart 1868, 16–126, hier: 49.

84 Theobald, Beiträge (wie Anm. 23) 35.
85 Moderne Editionen existieren nicht. Siehe daher auch hier die Abdrucke in Baronius/Raynaldus/

Laderchius, Annales ecclesiastici, Band 25 (wie Anm. 36) 371–374 (Schreiben Clemens’ VI. vom 
13.04.1346) und 374–376 (Wahlaufforderung Clemens’ VI. an die Kurfürsten vom 28.05.1346).

86 Ebd., Schreiben Clemens’ VI. vom 13.04.1346, 371–372: „Olim, videlicet II idus Aprilis, Pontifi-
catus nostri anno primo, nonnullos processus, per felicis recordationis Joannem papam XXII prae-
decessorem nostrum contra Ludovicum de Bavaria dudum in regem Romanorum in discordia, uti 
dicebatur, electum, sucessivis temporibus habitos, ut ipsorum in recentiorem memoriam credentium 
ignorantia vel diuturnitate temporis oblivio ab aliquibus nequiret praetendi, multi tudine fidelium 
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Chronisten, Heinrich von Diessenhofen.81 Dieser war ein hochrangiger Kleriker, 
zunächst an der Kurie in Avignon, dann in verschiedenen deutschen Bistümern; er 
verfasste eine Chronik für die Jahre 1338 bis 1361, wobei die einzelnen Einträge zwar 
zeitnah entstanden, aber freilich nicht immer in dem Jahr, von dem sie berichten.82 
Darin heißt es zum Jahr 1346: 

„Idus autem aprilis papa Clemens predictus Ludewicum, qui se pro impera-
tore gessit, pronunciavit excommunicatum et scismaticum ex pluribus causis. 
Prima quia Mediolanensem Galeacium et suos per papam Iohannem xxii. cum 
suis fautoribus excommunicatos receptavit et sic quindecim annis in sententiis 
excommunicationis perduravit. Nurum eciam regis Bohemie et filiam ducis 
Karinthie filio suo primogenito copulavit, antequam divortium per ecclesiam 
esset celebratum, et quia antipapam Rome creaverat. Ex causis istis et aliis 
mandavit principibus, ut alium in regem Romanorum eligerent.“83

Der Bericht ist demjenigen von Benesch von Weitmühl sehr ähnlich: Er enthält die 
Aufforderung an die Kurfürsten ebenso wie deren Begründung mit Ludwigs Erhe-
bung eines Gegenpapstes und seinem Verhalten im Tiroler Eheskandal – von einer 
Ehescheidung durch Ludwig selbst ist hier aber nicht die Rede. Theobald nimmt die 
Parallelen als Bestätigung seiner Überlegungen, warum Benesch überhaupt zum Jahr 
1346 schreibt: 

„Wenn demnach auch bei Benesz v. Weitmil und Heinrich v. Diessenhoven die 
Angaben über die Schuld Ludwigs in dem einen Punkte verschieden lauten, 
indem der letztere nichts von einer Ehescheidung durch den Kaiser weiss, so 
stimmen sie doch darin überein, dass Clemens in einem Schreiben vom Jahre 
1346 jene Angelegenheit erwähnt habe.“84 

Nun existieren aus diesem Jahr tatsächlich eine päpstliche Verdammung Ludwigs IV. 
und eine Wahlaufforderung an die Kurfürsten.85 Beide enthalten jedoch keine aus-
führlichen Sündenlisten des Kaisers, sondern verweisen auf die Bulle von 1343,86 
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copiosa succincte duximus recitandos; […].“ Bei Clemens’ VI. Wahlaufforderung an die Kurfürsten 
vom 28.05.1346, ebd. 375, der Rückverweis darauf: „[…] per nostros processus die Coenae Domini 
proximo praeterita […] vos commonendos duximus et hortandos […].“

87 Vgl. Theobald, Beiträge (wie Anm. 23) 35.
88 Vgl. ebd.
89 Ebd.
90 Vgl. Wegner, Die Eheangelegenheit (wie Anm. 2) 72–73.
91 Nehlsen, Die Rolle Ludwigs (wie Anm. 26) 318–319.
92 Vgl. ebd. 318.
93 Vgl. Abschnitt 2.
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worauf auch Theobald hinweist.87 Daraus folgert er, Riezlers These von der Bulle als 
Quelle Beneschs sei eben doch richtig, da die Angaben von 1346 sich auf jene von 
1343 zurückbezögen:88 

„Benesz hat aber in Wirklichkeit, wie Riezler mit Recht bemerkt, aus der Bulle 
[…] mehr herausgelesen, als darin steht, indem er die Äusserung Clemens’ in 
der oben angegebenen Weise deutete. Richtiger hat sie Heinrich von Diessen-
hoven wiedergegeben.“89

Nach Theobalds Ausführungen wurde die Stelle bei Benesch von Weitmühl lange 
Zeit nicht mehr diskutiert. Ulrike Wegner bespricht zwar detailliert die Aussagen des 
Chronisten zum Tiroler Eheskandal, geht jedoch auf das Problem der Ehescheidung 
durch Ludwig IV. nur insofern ein, als sie eine solche dort nicht erwähnt sieht und 
hinzufügt, sie sei daher im Umkreis Karls IV. unbekannt gewesen.90 Hermann Nehl-
sen hingegen sieht in Benesch einen Gewährsmann für seine These: 

„Aus unerfindlichen Gründen unterstellen Riezler und Theobald, daß Benesch 
seine diesbezüglichen Informationen nur aus der Bulle vom 12. April 1343 
gewonnen habe könne, in der aber nicht von einer Ehetrennung durch den 
Kaiser gesprochen werde. Aus diesem Grunde müsse davon ausgegangen wer-
den, daß Benesch ‚aus der Bulle … mehr herausgelesen‘ habe, als darin stehe. 
Verkannt wird hier, daß Benesch von Weitmühl exakt die päpstliche Aussage 
wiedergibt, die Clemens VI. in seiner Rede vom 10. April 1343 gemacht 
hatte.“91 

Diese Kritik beruht auf der in Abschnitt 2 schon ausgeführten Annahme Nehl-
sens, dass die Bulle von 1343 die Ehescheidung umschreibe. Diese decke sich daher 
mit Berichten wie dem Beneschs, man brauche sie nicht „wegzudisputieren“.92 Im 
Anschluss an Nehlsen ist die Stelle nicht mehr ausführlich besprochen worden.

In der Summe ist zu konstatieren, dass Benesch keineswegs ein eindeutiges Zeug-
nis für eine von Ludwig vorgenommene Ehetrennung liefert. Der älteren Forschung 
von Palacky ist mangels Quellenkritik diesbezüglich nicht zu folgen. Auch die Argu-
mentation von Nehlsen bleibt in mehrerlei Hinsicht schwach: 

Zum einen sagt die Bulle von 1343 keinesfalls eindeutig aus, dass eine Ehetren-
nung stattgefunden hat;93 zum anderen aber unterstellen Theobald und Riezler kei-
neswegs, dass Benesch sich nur auf diese beziehen könne. Gerade Ersterer hat über 
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94 Vgl. Eugen Hillenbrand, Heinrich von Herford, in: Verfasserlexikon, Band 3 (wie Anm. 82) 
Sp. 745–749 passim; Henricus de Hervordia, http://www.geschichtsquellen.de/repPers_119265850.
html (Zugriff: 29.12.2017); Liber de rebus et temporibus memorabilioribus, http://www.geschichts 
quellen.de/repOpus_02631.html (Zugriff: 29.12.2017). 

95 Vgl. Hillenbrand, Heinrich von Herford (wie Anm. 94) Sp. 747; Liber de rebus et temporibus 
memorabilioribus, http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_02631.html (Zugriff: 29.12.2017).

96 Im Text wird 1336 angegeben. Heinrich folgt jedoch einem Gliederungsschema, welches die geläu-
fige Weltalterlehre um zehn Jahre variiert, die daher dazu zu addieren sind; vgl. Hillenbrand, 
Heinrich von Herford (wie Anm. 94) Sp. 747; Wegner, Die Eheangelegenheit (wie Anm. 2) 49.

97 Vgl. Liber de rebus memorabilioribus sive Chronicon Henrici de Hervordia, hg. von August 
 Potthast, Göttingen 1859, 257: „Imperator promissione captus annuit, filium vocat, raptum 
 Margarete suadet. Sed filius horrens factum refugit. Imperator exacerbatur, filium objurgat, dicens 
inter alia: ‚Numquid puelle tam pulchre, tam generose, te requerenti condormire, ut tantum ob hoc 
dominium accipias, refugis et formidas?‘“

98 Ebd.
99 Vgl. ebd. Anm. 4.
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den Kontext, den Vergleich mit Heinrich von Diessenhofen und die Dokumente von 
1346 sehr ausführlich begründet, warum er die Bulle als Beneschs Quelle ansieht. Sei-
ner Argumentation ist noch heute zu folgen, selbst wenn natürlich eine gewisse Rest-
wahrscheinlichkeit für den anderen Fall bleibt. Es sei zudem vermerkt, dass Nehlsen 
eigentlich keinen Grund hat, eine solche Unterstellung anzunehmen, sieht er doch in 
der Bulle ein Zeugnis für die Trennung und ihre Aussage als identisch mit derjenigen 
Beneschs. Hier widerspricht sich der Kritiker der bisherigen Forschung selbst.

Damit bleibt der zweite Chronist zu besprechen, der – vermeintlich – von einer 
Ehetrennung durch Ludwig ausdrücklich berichtet: Heinrich von Herford. Der 
Dominikaner, der wohl um 1320 geboren wurde und etwa 1370 verstarb, verfasste 
mit seinem Liber de rebus memorabilioribus sive Chronicon eine Weltchronik aus 
explizit kaiser- und reichstreuer Perspektive.94 Der genaue Entstehungszeitraum ist 
unklar.95 Heinrich verlegt den Tiroler Eheskandal irrtümlicherweise ins Jahr 1346.96 
In seinem Bericht hierzu heißt es zunächst, dass der Kaiser seinen widerspenstigen 
Sohn erst von der Ehe überzeugen musste.97 Dann aber heißt es:

„Post multa tandem patri filius persuasus assentit. Ejus auxilio fretus et consilio 
directus, uxorem viro suo potenter abripit. Divortium inter eam [Margaretam] 
et virum suum sollempniter celebrari facit, matrimonio legaliter eam sibi con-
jungit. Illa secum Carinthiam tradit et donat. Imperator donationem ipsam 
stabilit et pro tempore perpetuo confirmat, terram illam filio suo Lodewico 
et posteris ejus possidendam feodo dans imperiali, omnem defectum, si quis 
fortassis incidisset, imperialis plenitudine potestatis tollens et supplens.“98

Hier ist unmissverständlich die Rede davon, dass eine Scheidung veranlasst wurde. 
Die Verlässlichkeit dieser Stelle wurde zunächst wenig diskutiert, da man davon kaum 
Notiz nahm. Riezler, Theobald und Huber kennen sie nicht. August Potthast, der 
Editor der Chronik, hielt es für wahrscheinlich, dass der Kaiser die Scheidung durch 
einen Bischof durchführen ließ.99 Dies wäre dann strenggenommen keine solche 
durch den Kaiser, sondern durch die Kirche in seinem Auftrag gewesen. Zu diesem 
Szenario folgt unten mehr. Im 20. Jahrhundert bemerkt Ulrike Wegner zu der Text-
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100 Wegner, Die Eheangelegenheit (wie Anm. 2) 54.
101 Vgl. ebd. 55.
102 Vgl. Baum, Margarete Maultasch (wie Anm. 12) 87; vgl. auch ebd. 87 Anm. 103, die auf Thomas, 

Ludwig der Bayer (wie Anm. 2) 331 verweist, der jedoch ebenfalls nicht auf Heinrich von Herford 
eingeht. Vermutlich geht Baum davon aus, dass der Chronist zeitlich zu weit entfernt vom Gesche-
hen schreibt, vgl. seine Bemerkungen an anderer Stelle, dieser erwähne die Scheidung als Erster: 
Baum, Zur Kritik (wie Anm. 25) 373.

103 Nehlsen, Die Rolle Ludwigs (wie Anm. 26) 319.
104 Vgl. ebd. 
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stelle: „Diese Version der Tiroler Eheaffäre ist ungewöhnlich, denn sie unterscheidet 
sich in ihrem Informationsgehalt wesentlich von der üblichen Berichterstattung.“100 
Eine durch den Kaiser veranlasste Ehescheidung sei aber, da bei keinem anderen 
Chronisten zu finden, unwahrscheinlich; vielmehr müsse man davon ausgehen, dass 
Heinrich als kaisertreuer Autor die in der obigen Stelle direkt angesprochene pleni-
tudo potestas des Kaisers positiv darstellen wollte.101 Wilhelm Baum erklärt Heinrichs 
Behauptung, der Kaiser habe die Ehe getrennt, für falsch, ohne dafür Argumente 
vorzubringen.102 Hermann Nehlsen hingegen sieht die Stelle als Beleg für eine Schei-
dung durch den Kaiser selbst und wirft seinen Gegnern vor, sie zu verschweigen oder 
unrichtig zu deuten: 

„Seitens der Vertreter der These von der Untätigkeit Ludwigs in Sachen Ehe-
trennung wird diese Quelle entweder gar nicht zitiert, oder in ihrer Aussage als 
unrichtig bzw. singulär abqualifiziert. Diese Verweigerung ist nachvollziehbar, 
denn bei Heinrich von Herford wird mit aller zu wünschenden Deutlichkeit 
erklärt, daß der Kaiser die Ehetrennung vorgenommen hat.“103 

Weitergehende Quellenkritik freilich sucht man auch bei Nehlsen vergeblich.104 Auf 
seine Äußerungen ist bisher niemand mehr eingegangen.

Zur letztlichen Bewertung sind einige explizit sprachliche Untersuchungen von-
nöten. Es wird hier nämlich nicht, wie Nehlsen behauptet, unmissverständlich von 
einer Trennung durch den Kaiser persönlich berichtet. Die Wendung „divortium cele-
brari facit“ meint, dass eine Scheidung (vom Subjekt des Satzes) veranlasst wurde – wer 
diese dann durchgeführt haben soll, erwähnt der Text auf der rein inhaltlichen Ebene 
strenggenommen nicht. Es ist hier zudem anzumerken, dass dieser Befehl im Text von 
Ludwig dem Brandenburger kommt. Wenn Wegner, Baum und Nehlsen schreiben, 
Heinrich berichte von einer Ehetrennung durch den Kaiser, lesen sie die Chronik 
ungenau. Wie im Zitat ersichtlich, ist das Subjekt der Vorgängersätze Ludwigs gleich-
namiger Sohn – es wird berichtet, wie dieser seinem Vater schließlich zustimmte und 
Margarete ihrem rechtmäßigen Mann wegnahm. Da das Subjekt nirgends wechselt, 
bezieht sich das Verb „facit“ in dem Satz mit der Scheidung immer noch auf Ludwig 
den Brandenburger, zumal ebendieses Subjekt sich im selben Satz mit Margarete ver-
heiratet („eam sibi conjungit“). Es ist also sprachlogisch nicht möglich, hier Ludwig IV. 
als Handelnden aufzufassen. Nun gesteht der Text auch dem Kaiser einen hohen Ein-
fluss zu, wenn es heißt, Ludwigs Sohn habe „ejus auxilio fretus et consilio directus“ 
gehandelt. Aber ein kaiserliches Trennungsurteil, wie es Wegner, Baum und Nehlsen 
hier postuliert sahen, ist von einer solchen Formulierung doch nicht mehr gedeckt, 
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105 Eine einzige Chronik, die anonyme Chronica Ludovici imperatoris quarti aus der Mitte des 
14. Jahrhunderts, berichtet, eine päpstliche Eheannullierung habe tatsächlich vorgelegen: „Quod 
cum et omnes domini terre ipsius quasi vero domino suo imperatori Ludwico voce publica protu-
lissent et eciam litteras domini pape divorciandi ac separandi obtulissent […].“ (Chronica Ludovici 
imperatoris quarti, in: Chronicae Bavaricae saeculi XIV. Bayerische Chroniken des XIV. Jahrhun-
derts [MGH Scriptores rer. Germ. in us. schol. 19], hg. von Georg Leidinger, Hannover/Leipzig 
1918, 119–138, hier: 134). Dieser Bericht ist völlig unvereinbar mit den (auch in diesem Aufsatz 
schon zitierten) übrigen Quellen auch aus päpstlicher Hand selbst und daher von der Forschung 
übereinstimmend als unglaubwürdig zurückgewiesen worden. Vgl. dazu und zu dieser Quelle all-
gemein Wegner, Die Eheangelegenheit (wie Anm. 2) 22–25; Nehlsen, Die Rolle Ludwigs (wie 
Anm. 26) 300; Vita Ludovici IV. imperatoris, http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_04556.
html (Zugriff: 29.12.2017).

106 Vgl. Eugen Hillenbrand, Johannes von Viktring, in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Ver-
fasserlexikon, Band 4, Berlin/New York 1983, Sp. 789–793, hier: 789; Iohannes Victoriensis, http://
www.geschichtsquellen.de/repPers_119559552.html (Zugriff: 29.12.2017).

107 Vgl. Iohannes Victoriensis, http://www.geschichtsquellen.de/repPers_119559552.html (Zugriff: 
29.12.2017); Hillenbrand, Johannes von Viktring (wie Anm. 106) Sp. 789; Liber certarum histo-
riarum, http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_03046.html (Zugriff: 29.12.2017).

108 Vgl. Wegner, Die Eheangelegenheit (wie Anm. 2) 12.
109 Vgl. ebd. 13; Chronik (von Anonymus Leobiensis), http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_00

480.html (Zugriff: 29.12.2017). 
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die eher einen hintergründigen Einfluss des Kaisers artikuliert. Das gilt auch für den 
Nachsatz, in dem etwas unklar formuliert wird, eventuell anzuzeigende Mängel habe 
Ludwig IV. „imperialis plenitude potestatis“ beseitigt. Diese Formulierung taucht in 
dem Satz auf, in dem der Kaiser die mit der neuen Ehe verbundenen Schenkungen 
bestätigt, und bezieht sich also eher auf deren Anerkennung. Sie ist in keinem Fall 
eindeutig auf ein kaiserliches Urteil zu beziehen, sicherlich jedoch auf die Bekräftigung 
von bereits vorgenommenen Geschehnissen. Es bleibt somit lediglich die von Potthast 
angenommene Möglichkeit, dass die Scheidung auf Befehl von einem anderen Akteur 
vorgenommen wurde. Zumindest von derartigen Versuchen Ludwigs berichten auch 
andere Chronisten; auch sie müssen nun erläutert werden.

4.2 Eine kirchliche Trennung im Auftrag des Kaisers?

In den bisherigen Ausführungen wurde mehrfach die Überlegung angesprochen, 
Ludwig IV. habe sich zunächst um eine kirchliche Trennung im Tiroler Eheskandal 
bemüht.105 Konnte eine solche auch nicht von päpstlicher Seite erlangt werden, so 
gab es immer noch die Möglichkeit, einen Bischof im eigenen Lager dafür heranzu-
ziehen. Mehrere Chronisten berichten, dass der Kaiser genau dieses versucht habe. 
Der Erste ist Johannes von Viktring, ab 1312 Abt des Zisterzienserklosters Viktring 
bei Klagenfurt.106 Er starb bereits 1345 oder 1347 und konnte sein 1341 als Ent-
wurf fertiggestelltes Geschichtswerk nur wenige Jahre lang überarbeiten.107 Da es also 
in großer zeitlicher und räumlicher Nähe zum Tiroler Eheskandal entstanden ist, 
wird der darin enthaltene Bericht als eine der wichtigsten Quellen für diesen angese-
hen.108 Allerdings lassen sich verschiedene spätere Bearbeitungen identifizieren, deren 
genauer Anteil am Werk jedoch so umstritten ist, dass sie an dieser Stelle außer Acht 
gelassen werden können.109 Über Ludwig den Brandenburger heißt es:
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110 Iohannis Victoriensis liber certarum historiarum, hg. von Fedor Schneider (MGH Scriptores rer. 
Germ. in us. schol. 36.2), Hannover/Leipzig 1910, 223–224.

111 Vgl. Josef Mass, Das Bistum Freising im Mittelalter (Geschichte des Erzbistums München und 
Freising 1), München 1986, 260–261.

112 Vgl. Nehlsen, Die Rolle Ludwigs (wie Anm. 26) 300.
113 Vgl. Klaus Arnold, Johannes von Winterthur, in: Verfasserlexikon, Band 4 (wie Anm. 106) Sp. 816–

818 passim; Iohannes Vitoduranus, http://www.geschichtsquellen.de/repPers_100950574.html (Zu- 
griff: 29.12.2017); Chronica, http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_03048.html?pers_PND=PN 
D100950574 (Zugriff: 29.12.2017).

114 Chronica Iohannis Vitodurani. Die Chronik Johanns von Winterthur, hg. von Friedrich Baeth-
gen / Carl Brun (MGH Scriptores rer. Germ. N. S. 3), Berlin 1924, 187–188.
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„Qui dum reniteretur totis viribus et horreret, sermo patris prevaluit. Et 
assumpto secum quodam sue partis episcopo intruso Frisingensi, ut divorcium 
celebraret, iter capiunt ad montana. Et dum ad clivum cuiusdam montis per-
venissent, intrusus ille, dum descenderet equo sedens, casum faciens expiravit. 
Nichilominus ecclesiastici iuris formula postergata inter Ludewicum et Mar-
garetam nupcie celebrantur.“110

Es wird hier also, in Parallele zu Heinrich von Herford, berichtet, der Sohn des Kai-
sers habe sich überzeugen lassen, Margarete zu heiraten. Zur Trennung der noch 
bestehenden Ehe seiner Künftigen habe er den Bischof von Freising überreden kön-
nen, der jedoch auf dem Weg nach Tirol zu Tode gekommen sei, weshalb man auf 
eine kirchliche Trennung verzichtet habe. Bei dem fraglichen Bischof handelte es sich 
um Ludwig von Kamerstein, der von Avignon nicht anerkannt war; sein Todesdatum 
ist auch außerhalb der Chronik auf seiner Grabplatte überliefert.111 Es wäre bei die-
sem Vorgehen also die kirchliche Kompetenz zumindest äußerlich – kirchenrechtlich 
zuständig war nämlich eigentlich der Bischof von Chur –112 respektiert worden, ohne 
sich an den Papst wenden zu müssen.

Diese Schilderung wird von einem zweiten Chronisten ergänzt, nämlich von 
Johannes von Winterthur. Dieser wirkte als Mitglied des Minoritenordens im süd-
deutsch-schweizerischen Raum und verfasste zwischen 1340 und 1348 eine Welt-
chronik, von der lediglich der zweite Teil erhalten ist.113 In dieser heißt es:

„Fertur, quod multi domini terrarum de Alimania et Longobardia ipsum 
filium imperatoris celebrantem nupcias cum memorata domina tempore Feb-
ruarii copiosis exenniis et preciosis muneribus honoraverint. In quibus nup-
ciis episcopus de Vrisingen presens ob reverenciam filii imperatoris et patris 
existens mortem subitaneam ac insperatam et improvisam incurrit, de alto 
in imum cadendo. Plures dyocesani vicini terre domine istius divorcium 
inter eam et priorem maritum celebrare dissimulabant, quamvis preces ad id  
faciendum inperatoris obnixas recepissent. Humiliter enim se excusabant et 
a facie eius callide declinabant, execrabile et prophanum id facere censentes; 
nam tota terra illud matrimonium multifariam multisque modis diris vocibus 
inculpavit.“114

Laut diesem Bericht hat Ludwig also nach dem Tod des Freisinger Bischofs versucht, 
die Scheidung durch andere Bischöfe durchführen zu lassen, jedoch keinen Willigen 
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115 Vgl. Wegner, Die Eheangelegenheit (wie Anm. 2) 12; Nehlsen, Die Rolle Ludwigs (wie Anm. 26) 
299–300; Huber, Geschichte der Vereinigung (wie Anm. 4) 38.

116 Vgl. Wegner, Die Eheangelegenheit (wie Anm. 2) 40; Nehlsen, Die Rolle Ludwigs (wie Anm. 26) 
327.

117 Huber, Geschichte der Vereinigung (wie Anm. 4) 39– 40 Anm. 1.
118 Vgl. Riezler, Die literarischen Widersacher (wie Anm. 23) 237–238; Theobald, Beiträge (wie 

Anm. 23) 31–32.
119 Vgl. Thomas, Ludwig der Bayer (wie Anm. 2) 331; Baum, Zur Kritik (wie Anm. 25) 371; Wegner, 

Die Eheangelegenheit (wie Anm. 2) 143; Cainelli, Die Ehetraktate (wie Anm. 3) 246.
120 Vgl. Nehlsen, Die Rolle Ludwigs (wie Anm. 26) 300–301, 326–327.
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gefunden, da die neue Eheschließung zu anrüchig war und der Tod Ludwigs von 
Kamerstein wohl als Gottesurteil empfunden wurde.

Aufgrund ihrer zeitlichen und räumlichen Nähe zum Geschehen sind beide 
Berichte seit dem 19. Jahrhundert von Forschern aller Richtungen fast einhellig als 
glaubwürdig eingestuft worden.115 Wegner und Nehlsen weisen zusätzlich darauf hin, 
dass der in Abschnitt 3 besprochene Brief der Florentiner ebenfalls von zurückgewie-
senen Anfragen Ludwigs an andere Bischöfe berichtet, was die Chronik Johannes’ 
von Winterthur in diesem Falle bestätigt.116 Es kann damit als wahrscheinlich gelten, 
dass Kaiser Ludwig IV. zumindest versucht hat, einen gewissen kirchlichen Rahmen 
in dem Verfahren zu wahren. Umstritten ist jedoch, was hieraus für die Frage zu fol-
gern ist, ob der Kaiser die Ehe nicht anschließend doch selbst getrennt habe. Alfons 
Huber schreibt hierzu: 

„Allein […] scheint eine Ehescheidung durch den Kaiser sehr unwahrschein-
lich. Es spricht dagegen schon das Schweigen des Joh. Vitod. [Johann von 
Winterthur], der, wenn er von der Zurückweisung der Bitten des Kaisers 
durch die Bischöfe spricht, fast nothwendig hätte erwähnen müssen, der Kai-
ser habe dann selbst die Ehe getrennt, wäre dieses wirklich der Fall gewesen.“117 

Dieser Meinung schließen sich Riezler und Theobald an, die außerdem beide dar-
auf hinweisen, dass auch Johannes von Viktring, wenn er von einer geplanten Schei-
dung spricht, deren Durchführung durch den Kaiser habe erwähnen müssen.118 Diese 
Ansicht, dass das Schweigen dieser wichtigen Chronisten, die sogar eine versuchte 
Scheidung (durch die Bischöfe) kennen, gegen ein kaiserliches Trennungsurteil spre-
che, findet sich in der Folge auch bei Heinz Thomas, Wilhelm Baum, Ulrike Wegner 
und Ilaria Cainelli.119 Hermann Nehlsen akzentuiert seine Deutung etwas anders: Die 
Quellen legten nahe, dass dem Kaiser eine kirchliche Scheidung aus naheliegenden 
Gründen zunächst erstrebenswerter erschien als ein weltliches Trennungsurteil. Aber 
der Versuch, eine solche durchzuführen, spreche doch gerade für die rechtliche Not-
wendigkeit einer Trennung überhaupt. Wenn diese in den Quellen ausdrücklich betont 
werde, mache dies wahrscheinlicher, dass der Kaiser sie nach dem Scheitern kirchlicher 
Trennungspläne selbst durchgeführt habe, gerade um die Form zu wahren.120

Solche indirekten Schlüsse bleiben jedoch schwierig. Die Ansicht Hubers und 
seiner Nachfolger, die wichtigsten Chronisten müssten die Übernahme des kirchlich 
geplanten Scheidungsverfahrens durch den Kaiser kennen, hat sicherlich eine höhere 
Plausibilität als die These Nehlsens, die von der Vorannahme ausgeht, die Trennung 
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121 Es sei außerhalb dieser Debatten noch kurz auf die Chronik des Priesters Goswin von Marienberg 
(ca. 1397) verwiesen. Dort begegnet ein knappes „nullo divorcio celebrato“ (Das Registrum Gos-
wins von Marienberg. Übersetzt von Raimund Senoner, hg. von Christine Roilo [Veröffentlichun-
gen des Tiroler Landesarchivs 5], Innsbruck 1996, 240), auf das sich die folgenden Diskussionen 
wohl kaum anwenden lassen und das eher dafür spricht, dass es gar keine Scheidung gab. Vgl. zu 
dieser späten Quelle und ihrem Verfasser Josef Riedmann, Goswin von Marienberg – Leben und 
Werk, in: ebd. XV–XXXVIII passim; Goswin de Marienberg, http://www.geschichtsquellen.de/rep 
Pers_100943330.html (Zugriff: 29.12.2017). Registrum monasterii Montis S. Mariae, http://www.
geschichtsquellen.de/repOpus_02493.html (Zugriff: 29.12.2017).

122 Vgl. Wegner, Die Eheangelegenheit (wie Anm. 2) 76–77; Beniamino Pagnin, Prefazione, in: Guil-
lelmi de Cortusiis Chronica de novitatibus Padue et Lombardie (Rerum Italicarum scriptores 12.5), 
hg. von dems., Bologna 1941–1949, I–XV passim.

123 Vgl. Wegner, Die Eheangelegenheit (wie Anm. 2) 76.
124 Guillelmi de Cortusiis Chronica (wie Anm. 122) 104.
125 Vgl. Huber, Geschichte der Vereinigung (wie Anm. 4) 39–40 Anm. 1.
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habe in jedem Fall stattgefunden. Dennoch argumentieren an dieser Stelle beide Sei-
ten letztlich spekulativ. Es hat freilich nicht an weiteren Versuchen gemangelt, in- 
direkte Belege für oder wider eine Ehetrennung durch Ludwig IV. in den Chroniken 
zu finden. 

4.3 Indirekte Erschließungsversuche

Im Zentrum dieser Bemühungen steht die Diskussion um einzelne Ausdrücke bzw. 
deren Implikationen.121 Ein wichtiges Beispiel ist die Diskussion um die Chronica de 
Novitatibus Padue et Lombardie. Diese stammt von dem lombardischen Juristen Wil-
helm von Padua und seinem Bruder Aldriget und enthält eine annalistische Samm-
lung historischer Kurzmitteilungen aus der Mitte des 14. Jahrhunderts.122 Daher wird 
vermutet, dass sich die Verfasser eher auf mündliche Gerüchte anstatt auf schriftliche 
Vorlagen stützten.123 Zum Tiroler Eheskandal heißt es darin:

„Anno vero sequenti mense Februarii, marchio brandeburgensis, […], in Tirole 
dictam dominam de facto accepit uxorem. Ludovicus in Tridento cum filio jus-
sit festum maximum celebrari, ubi secum multi principes Alemanie convener-
unt qui eodem mense, tanquam imperator, dictum matrimonium confirmavit: 
filium vero et dominam de comitatu Tirolis et ducatu Karinthie investivit.“124

Die Formulierung, der Kaiser habe die Ehe „bestätigt“ („matrimonium confirmavit“) 
ist bereits von Alfons Huber als potentielles Indiz für ein kaiserliches Trennungsurteil 
aufgefasst worden, wobei er sich allerdings auf die knappe Anmerkung beschränkt, dies 
spreche „theilweise“ dafür.125 Bei Theobald findet sich eine Kritik dieser Auffassung: 

„Wenn man an den Worten: tamquam Imperator dictum matrimonium con-
firmavit eine Stütze für die Annahme hat finden wollen, dass der Kaiser die 
erste Ehe aus eigener Machtvollkommenheit getrennt habe, so hat man über-
sehen, dass die Vollziehung der zweiten Ehe, der doch die Scheidung der ersten 
hätte vorausgehen müssen, nach der hist. Cortusiorum [der zitierten Chronik] 
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126 Theobald, Beiträge (wie Anm. 23) 34.
127 Nehlsen, Die Rolle Ludwigs (wie Anm. 26) 320.
128 Ebd. 320.
129 Vgl. oben Abschnitt 4.2.
130 Vgl. Klaus Arnold, Matthias von Neuenburg, in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasser-

lexikon, Band 6, Berlin/New York 1987, Sp. 194–197 passim; Matthias de Nuwenburg, http://
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selbst jener Confirmation durch den Kaiser voranging. Das tamquam Impe-
rator bezieht sich nicht auf des Kaisers Mitwirkung an der Eheschliessung, 
sondern mehr auf die später folgende Belehnung der beiden Ehegatten mit 
Tirol und Kärnthen, wozu Ludwig nach Meinung des Autors gar kein Recht 
gehabt; tamquam Imperator heisst nicht: in seiner Eigenschaft als Kaiser, oder: 
kraft Kaiserlicher Macht, sondern: gleichsam als wenn er (rechtmässiger) Kai-
ser gewesen wäre.“126

Diese Diskussion wurde erst wieder von Hermann Nehlsen aufgenommen, der den 
Interpretationsversuch kritisiert. Nach ihm „[…] verbietet es der gesamte Kontext, 
diesen Chronisten zu unterstellen, sie hätten nur zum Ausdruck bringen wollen, Lud-
wig habe der Ehe seinen väterlichen Segen gegeben. Selbst Theobald hat nicht in 
Abrede gestellt, daß die Chronisten mit dem Begriff confirmare die Aussage treffen 
wollten, der Kaiser habe eine rechtlich relevante Handlung vollzogen – Wilhelm von 
Cortusio war immerhin Jurist.“127 Theobalds Idee, das confirmavit auf die Belehnung 
des Ehepaares zu beziehen, bezeichnet Nehlsen als „grammatikalisch untauglichen 
Versuch“.128 Die Debatte ist nach ihm nicht mehr aufgegriffen worden.

In der Wertung ist Theobald zu folgen. Wenn Nehlsen diesem vorwirft, die in 
Frage kommende Wendung grammatikalisch falsch auf die Belehnung zu beziehen, 
so übersieht er sprachliche Details. Theobald stellt hier nicht in Abrede, dass sich das 
confirmavit auf das matrimonium bezieht, sondern bestreitet, dass diese Wendung als 
Ganze ein Mitwirken an der Eheschließung bedeutet. Man muss eher davon ausge-
hen, dass er meint: Der Kaiser bestätigt diese Ehe, indem er die nachfolgend erzählte 
Belehnung vornimmt. Ein solcher Versuch ist nicht nur auf der sprachlichen Ebene 
möglich, sondern, wie auch Theobald ausdrücklich bemerkt, deswegen sinnvoll, weil 
die Eheschließung im Text ja schon erfolgt ist, eine Scheidung ihr aber hätte voraus-
gehen müssen. Auch Theobalds Bemerkung, „tanquam Imperator“ heiße nicht „kraft 
kaiserlicher Vollmacht“ ist richtig und stützt damit seine These. Hingegen bleibt der 
Hinweis Nehlsens auf den „gesamten Kontext“ und die juristische Bildung des Chro-
nisten vage – warum es nicht möglich sein soll, hier vor allem einen kaiserlichen 
Segen zu sehen, ist damit nicht erklärt, zumal auch Juristen über etwas anderes als ihr 
Fachgebiet berichten konnten und dies auch taten. 

Aufmerksamkeit hat in der Forschung auch die Tatsache gefunden, dass viele 
Chronisten ausdrücklich das Fehlen einer kirchlichen Trennungsentscheidung her-
vorheben. Johannes von Viktring ist in diesem Zusammenhang schon genannt wor-
den.129 Eine ähnliche Notiz ist bei Matthias von Neuenburg zu finden. Dieser war 
Jurist an den geistlichen Gerichten in Basel und Straßburg und verfasste zu einem 
umstrittenen Zeitpunkt zwischen 1330 und 1370 eine Chronik vom Ende des 
13. Jahrhunderts bis in seine Zeit.130 Dort wird betont, es habe keine kirchliche Tren-
nung stattgefunden:
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www.geschichtsquellen.de/repPers_119299437.html (Zugriff: 29.12.2017). Chronica, http://www.
geschichtsquellen.de/repOpus_03378.html?pers_PND=PND119299437 (Zugriff: 29.12.2017).

131 Chronica Mathiae de Nuwenburg. Die Chronik des Mathias von Neuenburg, hg. von Adolf Hof-
meister (MGH Scriptores rer. Germ. N. S. 4), Berlin 1924, 163–164.

132 Vgl. Katharina Colberg, Taube, Heinrich, von Selbach, in: Die deutsche Literatur des Mittel-
alters. Verfasserlexikon, Band 9, Berlin/New York 1995, Sp. 628–631 passim; Henricus Surdus de 
Selbach, http://www.geschichtsquellen.de/repPers_100945503.html (Zugriff: 29.12.2017), Chro-
nica imperatorum et paparum, http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_02675.html (Zugriff: 
29.12.2017). 

133 Chronica Heinrici Surdi de Selbach. Die Chronik Heinrichs Taube von Selbach mit den von ihm 
verfassten Biographien Eichstätter Bischöfe, hg. von Harry Bresslau (MGH Scriptores rer. Germ. 
N. S. 1), Berlin 1922, 52.

134 Vgl. zu ihm oben Abschnitt 4.1.
135 Heinricus Dapifer (wie Anm. 83) 36.
136 Gotthard Lechler, Johann von Wiclif und die Vorgeschichte der Reformation, Band 1, Leipzig 

1873, 115 Anm. 1.
137 Vgl. Huber, Geschichte der Vereinigung (wie Anm. 4) 39, 40 Anm. 1.
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„Sicque Ludowicus princeps filium Iohannis regis Bohemie uxore et dominio 
spoliavit, inconsuetum et horribile facinus attemptando. Filium namque ad 
hoc maleficii genus induxit invitum, quod videlicet uxorem consanguinei sui 
in tercio gradu non separatam ab illo iudicio ecclesie ipsamque suam consan-
guineam non uxorem, sed mecham traduxit.“131

Dies findet sich auch bei Heinrich Taube von Selbach, der in der Kanzlei des Bischofs 
von Eichstätt als Kirchenjurist tätig war und zwischen 1339 und 1364 eine Chronik 
verfasste.132 Dort steht die Bemerkung:

„Propter quod Ludwicus marchio Brandenburgensis, filius Ludwici, ipso 
volente, non facto divorcio per ecclesiam, predictam filiam ducis Karinthie 
attinentem sibi in tercio gradu consanguinitatis ducit in uxorem […].“133

Die gleiche Notiz, es habe kein kirchliches Trennungsurteil vorgelegen, bringt schließ-
lich auch der bereits zur Sprache gekommene Heinrich von Diessenhofen134: 

„[…] Ludewicus […] cum filio suo primogenito, margravio scilicet Branden-
burgensi, ingreditur comitatum Tyrolis, et ibi filio suo predicto filiam ducis 
olim Carinthie tradit in uxorem, licet a viro suo Iohanne, filio Iohannis regis 
Bohemie, non esset per iudicium ecclesie separata […].“135

Aus der auffälligen Betonung hat man seit dem 19. Jahrhundert geschlossen, das 
Fehlen eines kirchlichen Trennungsurteils impliziere bei den genannten Autoren das 
Gegenteil, d. h. sie wüssten von einer weltlichen Scheidung durch den Kaiser. So 
heißt es bei Gotthard Lechler: „Die gegnerischen Zeitgenossen machen dem Kai-
ser nicht das zum Vorwurf, dass Margaretha überhaupt nicht geschieden gewesen, 
sondern dass sie nicht von einem kirchlichen Richter sei geschieden worden; so z. b. 
Matthias von Neuburg […].“136

Alfons Huber weist auf die anderen genannten Autoren in diesem Sinne hin.137 
Bei Theobald findet sich hingegen eine Kritik an dieser Meinung: 

Überlegungen zum Tiroler Eheskandal



138 Theobald, Beiträge (wie Anm. 23) 33.
139 Vgl. ebd. 
140 Nehlsen, die Rolle Ludwigs (wie Anm. 26) 323.
141 Vgl. ebd. 
142 Ebd. 
143 Vgl. ebd. 
144 Vgl. ebd. 324. Albericus de Rosate lebte etwa 1295–1354 und war einer der bedeutendsten italie-

nischen Juristen seiner Zeit; vgl. Peter Weimar, Albericus de Rosate, in: Lexikon des Mittelalters, 
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„Auffallend ist vielleicht bei den Nachrichten des Johann von Viktring, 
Matthias von Neuenburg, Heinrich von Rebdorf und andrer […] die über-
all gleichmässig hervortretende Betonung des Umstandes, dass keine kirch-
liche Scheidung stattgefunden habe. Man hat geglaubt, darin vielleicht einen 
indirekt ausgesprochenen Gegensatz zu einer Scheidung durch die weltliche 
Gewalt erblicken zu dürfen. Aber das hiesse, glaube ich, die Worte allzu spitz-
findig urgieren, von einer einmal vorgefassten Ansicht aus ihnen einen Sinn zu 
unterlegen, der ihnen nicht zukommt.“138 

Das Fehlen eines kirchlichen Verfahrens sei in der Zeit ein schwerer Vorwurf ge- 
wesen, ein weltliches Gegenstück hätte als so auffällig gelten müssen, dass die Chro-
nisten es in diesem Falle erwähnt hätten.139 Auch diese Debatte wurde erst wieder von 
Hermann Nehlsen aufgegriffen, der Theobald kritisiert:

„Übersehen wird dabei, daß die ‚vorgefasste Ansicht‘ gerade von seiner Seite 
repräsentiert wird, welche die […] genannten Belege, die für eine weltliche 
Entscheidung des Kaisers sprechen, mit unzulänglichen Argumenten weg-
disputiert oder gar ignoriert.“140 

Er gibt den Vorwurf seines wissenschaftlichen Gegners also zurück. Nehlsen weist 
dann darauf hin, dass von den vier genannten Autoren drei Juristen waren und 
man über die juristischen Kenntnisse Johannes’ von Viktring nichts sagen könne.141 
 Daraus folgert er: 

„Bei diesem Befund drängt sich die Frage auf, ob es auf Zufall beruht, daß  
die Betonung des Verzichts auf eine kirchliche Ehetrennung gerade bei den 
Juristen unter den Chronisten begegnet. Mit den gebotenen Vorbehalten wird 
man hier Zweifel anmelden und die Vermutung äußern dürfen, daß für diese 
Autoren die besondere Qualifizierung der unterbliebenen Ehetrennung als 
kirchlich keine unreflektierte Diktion darstellt, sondern sie vielmehr ein vom 
Kaiser hinsichtlich seiner Kompetenz in Anspruch genommenes weltliches 
Pendant zum Nichtigkeitsfeststellungsurteil vor Augen hatten […].“142

Nehlsen räumt allerdings ein, dass dies die Frage aufwirft, warum die weltliche Ehe-
trennung in den besagten Chroniken nicht als solche benannt wird.143 Er erklärt dies 
mit dem Hinweis, dass eine kaiserliche Kompetenz in Ehesachen, wenn auch sehr 
vereinzelt, in der legistischen Literatur des Mittelalters, namentlich v. a. bei Albericus 
de Rosate, zumindest erwogen wird.144 Nach alledem ist für Nehlsen „[…] deutlich, 

Adrian Kammerer



Band 1 (wie Anm. 72) Sp. 282–283 passim. Die von Nehlsen zitierte Stelle in seinem Codex-
kommentar lautet: „[…] et sic videtur quod dominus imperator possit dispensare in matrimoniis 
prohibitis.“ Nehlsen, Die Rolle Ludwigs (wie Anm. 26) 324.

145 Ebd. 325.
146 Ebd. 326.
147 Vgl. Ulrike Bodemann, Spechtshart, Hugo, von Reutlingen, in: Verfasserlexikon, Band 9 (wie 

Anm. 132) Sp. 35–40, hier: 35–36; Hugo Spechtshart von Reutlingen, http://www.geschichtsquellen. 
de/repPers_10096110X.html (Zugriff: 29.12.2017).

148 Vgl. Bodemann, Spechtshart, Hugo, von Reutlingen (wie Anm. 147) Sp. 37–38; Chronica metrifi-
cata, http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_02881.html?pers_PND=PND10096110X (Zugriff: 
29.12.2017). 

149 Excerpta ex expositione Hugonis de Rutlingen in chronicam metricam. 1218–1348, in: Heinricus de 
Diessenhofen und andere Geschichtsquellen Deutschlands (wie Anm. 83) 128–137, hier: 134–135.

150 Nehlsen, Die Rolle Ludwigs (wie Anm. 26) 319.
151 Vgl. ebd. Anm. 144. Die entsprechende Stelle bei Hugo lautet: „Sed quia ipse Ludwicus non debuis-

set hoc fecisse sine consensu pape vel episcoporum, nise prius per illos divortium via iuris prehabita 
fuisset celebratum.“ Excerpta ex expositione (wie Anm. 149) 135.
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daß sich der Tiroler Eheskandal in Juristenaugen erheblich relativiert darstellte. Als 
Vorwurf konnte nur noch bleiben, daß die Trennung einer Ehe, die ohnehin sofort 
hätte getrennt werden müssen, vom unzuständigen (Hof-)Gericht ausgesprochen 
wurde.“145 Den Verzicht auf die ausdrückliche Notiz einer weltlichen Ehetrennung 
wertet er als „beredtes Schweigen“146 der Chronisten. Auch diese Diskussion wurde 
nach ihm in der Forschung nicht mehr aufgegriffen.

Die Ansicht Nehlsens und Lechlers bleibt allerdings problematisch. Ihr Versuch 
scheitert an der simplen Tatsache, dass die genannten Quellen nicht von einer Ehe-
trennung durch Ludwig IV. berichten. Mag man noch so sehr auf juristische Kennt-
nisse der Chronisten oder zeitgenössische Parallelansichten hinweisen, so bleibt doch 
die angenommene Implikation einer weltlichen Ehescheidung pure Spekulation. Die 
hier anzutreffende Art mit Quellen umzugehen ist somit von Theobald zu Recht als 
Unterstellung einer vorgefassten Ansicht charakterisiert worden, wie sie keineswegs 
von ihm selbst vertreten wird, auch wenn das Nehlsen wortreich, aber sachlich wenig 
begründet behauptet.

Ausschließlich bei Hermann Nehlsen findet sich zudem ein weiterer Versuch, aus 
einer vagen Notiz eines Chronisten auf die kaiserliche Ehetrennung zu schließen. 
Hugo von Reutlingen (1285–1349), Priester aus Reutlingen,147 schreibt in seiner um 
1347 entstandenen Reimchronik148 zum Tiroler Eheskandal: „[…] Ludwicus sepe 
fatus abstulit uxorem legittimam filio Volmari regis Bohemie duci Karinthie, que 
nupsit ei pluribus annis, et dedit ipsam filio suo marchioni de Brandenburg.“149 Nehl-
sen meint darin einen Beleg für eine Ehetrennung durch den Kaiser zu erkennen:

„Mit den die Aktivitäten Ludwigs beschreibenden Worten ‚abstulit‘ und ‚dedit‘ 
bringt der Chronist als juristischer Laie eine über das übliche Maß väterlicher 
Mitwirkung bei der Eheschließung des Sohnes hinausgehende Gestaltung von 
Ehetrennung und -schließung durch den Kaiser zum Ausdruck.“150

Dies gehe daraus hervor, dass Hugo auch die Notwendigkeit des päpstlichen und 
bischöflichen Konsenses betone.151 Den Worten des Chronisten, Ludwig habe Mar-
garete ihrem Ehemann weggenommen und sie seinem Sohn gegeben, lässt sich jedoch 
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152 Vgl. die Beschreibung in: Katalog der mittelalterlichen Handschriften der Staats- und Universitäts-
bibliothek Bremen (Die Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen 1), hg. von 
Irene Stahl, Wiesbaden 2004, 130–133; Stahl stützt sich im Wesentlichen auf die Vorarbeit von 
Theobald, Beiträge (wie Anm. 23) 5–8; eine weitere Beschreibung bei Hilary Seton Offler, Intro-
duction, in: Guillelmi de Ockham opera politica, Band 1, hg. von dems., Manchester, 2. Auflage 
1974, 270–276, hier: 272–274.

153 Außer den hier zu besprechenden Dokumenten sind dies im Einzelnen: Der Tractatus de iuribus 
regni Francorum et imperio und die Epistola libelli de zelo christianae religionis veterum principum 
Germanorum des Lupold von Bebenburg; ein Auszug aus dem Defensor Pacis des Marsilius von 
Padua; die Determinatio compendiosa de iurisdictione imperii von Ptolemäus Lucensis; Auszüge der 
Octo quaestiones de potestate papae von Wilhelm von Ockham und Kapitelüberschriften seines Dia-
logus aus den Schriften De potestate imperii und Informatio de nullitate processum papae Johannis 
contra Ludewicum bavarum; sowie das Vade mecum in Tribulatione des Johannes de Rupescissa; vgl. 
Katalog der mittelalterlichen Handschriften (wie Anm. 152) 130–133; Offler, Introduction (wie 
Anm. 152) 273; Theobald, Beiträge (wie Anm. 23) 5. Zur Einschätzung einer solchen Sammlung 
vgl. die Bewertung von Jürgen Miethke, Gutachten und Aktenstücke in der Eheaffäre der Gräfin 
Margarethe Maultasch, um 1350, in: Eines Fürsten Traum. Meinhard II. – Das Werden Tirols. 
Katalog zur Tiroler Landesausstellung 1995, hg. vom Südtiroler Landesmuseum / Tiroler Landes-
museum Ferdinandeum, Dorf Tirol/Innsbruck, 2. Auflage 1995, 159–160 Nr. 4.35, hier: 160: „Die 
Bremer Handschrift ist ein kostbares Zeugnis gelehrter Politikberatung im 14. Jh. Der Kompilator 
beweist ein seltenes Interesse an der politisch-theoretischen Diskussion seiner Zeit.“
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kein implizit weitergehender Charakter unterstellen – auch dann nicht, wenn der Chro-
nist juristischer Laie war. Dass die eigentliche Notwendigkeit der kirchlichen Zustim-
mung betont wird, ist als Kommentar Hugos zur Skandalträchtigkeit des Geschehens 
ausreichend erklärt und impliziert keinesfalls zwingend eine Ehescheidung durch den 
Kaiser. So leidet auch dieser Versuch Nehlsens an seinem spekulativen Charakter.

Wie gezeigt wurde, ist ein solcher letztlich allen indirekten Erschließungsversu-
chen zum Trennungsurteil aus den Chroniken eigen. Damit bleibt freilich noch ein 
zentraler Quellenbestand zum Problem unbehandelt: Eine aus dem 14. Jahrhun-
dert überlieferte Handschrift mit Entwürfen für ein kaiserliches Trennungsurteil 
und deren theoretischer Begründung. Hierbei handelt es sich um ein einzigartiges 
und forschungshistorisch kontrovers diskutiertes Dokument. Aus diesem Grund ist 
es sinnvoll, zunächst einen Überblick über die Überlieferungsgeschichte der Hand-
schrift und die aus fehlender Kenntnis historisch geführte Fälschungsdebatte zu 
geben, bevor die einzelnen Traktate untersucht werden.

5. Die Ehetraktate der Berater

Die hier zu besprechenden Dokumente sind in einer Handschrift überliefert, die 
heute in der Bremer Stadtbibliothek unter der Signatur msb 0035 aufzufinden ist.152 
Es handelt sich um eine Sammlung von 13 politischen Schriften, die von einer ein-
zigen Hand niedergeschrieben wurde.153 An achter Stelle der Sammlung beginnen 
Dokumente, die den Tiroler Eheskandal betreffen: Eine Forma divorcii der Ehe zwi-
schen Johann Heinrich und Margarete von Tirol, eine Forma dispensacionis über die 
zu nahe Verwandtschaft zwischen Margarete und Markgraf Ludwig von Branden-
burg – beide geben als Aussteller Ludwig IV. an – und je ein Tractatus consultacionis 
Marsilius’ von Padua und Wilhelms von Ockham, in denen die kaiserlichen Eingriffe 
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154 Vgl. Theobald, Beiträge (wie Anm. 23) 6; Offler, Introduction (wie Anm. 152) 273.
155 Vgl. Theobald, Beiträge (wie Anm. 23) 6.
156 Vgl. ebd.
157 Vgl. ebd. 8.
158 Ebd. 
159 Der genaue Nachweis: ebd. 7–8; vgl. auch Martina Hartmann, Humanismus und Kirchenkritik. 

Matthias Flacius Illyricus als Erforscher des Mittel alters (Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde 
des Mittelalters 19), Stuttgart 2001, 221; vgl. ebd. 80–82 zur Bedeutung der Bibliothek dieses 
Theologen und 13–18 zu seinen bedeutenden kirchenhistorischen Arbeiten.

160 Vgl. ebd. 82–83; Theobald, Beiträge (wie Anm. 23) 7; vgl. zu Freher und Goldast: Peter Fuchs, 
Freher, in: Neue Deutsche Biographie, Band 5, Berlin 1961, 392–393 passim; Oskar Vasella, 
Goldast, in: Neue Deutsche Biographie, Band 6, Berlin 1964, 601–602 passim.

161 Vgl. Theobald, Beiträge (wie Anm. 23) 7.
162 Imperatoris Ludovici IV. Bavariae Ducis Sententia separationis inter Margaretam, Ducissam Carin-

thiae et Johannem regis Bohemiae filium […]. Cum consultationibus et responsis doctissim. eius 
aevi virorum, Marsilii de Padua et Guilhelmi Occami, hg. von Marquard Freher, Heidelberg 1598; 
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in das Eherecht gerechtfertigt werden.154 Der Sinn und Zweck dieser Schriftstücke 
ist im Einzelnen stark umstritten und wird im Folgenden noch ausführlich erörtert, 
sodass an dieser Stelle der Hinweis genügen mag, dass sie bereits von ihren Titeln her 
um eine mögliche Ehescheidung durch den Kaiser kreisen und daher für die hier zu 
besprechende Fragestellung von hohem Wert sind.

Als Entstehungszeit nimmt Hermann Theobald aufgrund mehrerer Merkmale 
die Mitte des 14. Jahrhunderts an: Zum einen weist die Art der Schrift darauf hin, 
zum anderen beziehen sich die Inhalte alle auf den Streit zwischen Kaiser und Papst, 
der in der Regierungszeit Karls IV. jedoch schnell nachließ.155 Noch genauer ist die 
Datierung freilich über die Texte selbst möglich: Die letzte Schrift, das Vade mecum 
in Tribulatione des Johannes de Rupescissa, ist laut darin enthaltener Angabe 1356 
entstanden und prophezeit für die frühen 1360er-Jahre das Kommen Satans und 
das Ende des avignonesischen Papsttums. Theobald hat überzeugend angenommen, 
dass solche faktisch nicht eingetretenen Vorhersagen in einer Sammlung politischer 
Streitschriften wohl kaum in wesentlich späterer Zeit als der ihrer Abfassung noch 
benutzt worden wären, sodass sich die Handschrift auf das sechste Jahrzehnt des 
14. Jahrhunderts datieren lässt.156 

Die Herkunft des Manuskriptes ist völlig unklar. Eventuell kommt ein Minori-
tenkloster in Frage, weil besagter Johannes de Rupescissa Franziskaner war, vielleicht 
auch München, weil die hier zu behandelnden Schriften wohl am Münchner Hof 
verfasst wurden.157 „Doch das sind nur unbeweisbare Vermutungen.“158 Die ersten 
historischen Spuren finden sich im 16. Jahrhundert, in dem sich die Handschrift im 
Besitz des reformatorischen Theologen Matthias Flacius Illyricus nachweisen lässt.159 
Nach dessen Tod ging sie erst an den humanistischen Publizisten Marquard Freher 
und dann an dessen Kollegen Melchior Goldast.160 Als Goldast starb, ging seine Bib-
liothek nach Bremen, wo sie den Kern der künftigen Stadtbibliothek bildete. Man 
hat daher allen Grund anzunehmen, dass die Handschrift auf diese Weise an ihren 
heutigen Standort gelangt ist.161

Überlieferungsgeschichtlich bedeutsam wurde jedoch die Tatsache, dass sowohl 
Freher als auch Goldast die fragwürdigen Dokumente zum Tiroler Eheskandal als 
Drucke herausbrachten.162 Die so entstandenen Ausgaben waren lange Zeit die ein-

Überlegungen zum Tiroler Eheskandal



die drei Schriften des Marsilius: Formae divorcii, forma dispensacionis, tractatus consultacionis sind 
abgedruckt in: Monarchia S. Romani Imperii sive Tractatus de Iurisdictione Imperiali […], Band 1, 
hg. von Melchior Goldast, Hannover 1611, 21–24; Wilhelm von Ockhams Tractatus consulta-
tionis findet sich in: Monarchia S. Romani Imperii sive Tractatus de Iurisdictione Imperiali […], 
Band 2, hg. von Melchior Goldast, Frankfurt am Main 1614, 1383–1391. 

163 Vgl. Georg Waitz, Die Geschichtsschreiber, nach der Zeitfolge geordnet, vom 5. bis zum 16. Jahr-
hundert, in: Archiv der Gesellschaft für Ältere Deutsche Geschichtskunde 7 (1839) 228–718, hier: 
692–693. Diese Beschreibung erwähnt von den hier zu behandelnden Schriften seltsamerweise nur 
den Traktat des Wilhelm von Ockham, weshalb Sigmund Riezler später nur diesen als handschrift-
lich überliefert kennt; vgl. Riezler, Die literarischen Widersacher (wie Anm. 23) 256.

164 Vgl. Johann Friedrich Böhmer, Regesta Imperii inde ab anno MCCXIIII usque ad annum MCCX-
LVII. Die Urkunden Kaiser Ludwigs des Baiern, König Friedrichs des Schönen und König Johanns 
von Böhmen […] in Auszügen, Frankfurt am Main 1839, 139–140.

165 Vgl. ebd. 139.
166 Böhmer, Zweites Ergänzungsheft (wie Anm. 22) 345.
167 Vgl. Gottfried Opitz, Böhmer, Johann Friedrich, in: Neue Deutsche Biographie, Band 2, Berlin 

1955, 393–395, hier: 394.
168 Beispielhaft genannt seien die (neben Böhmer) anderen wichtigen Urkundensammlungen des 

19. Jahrhunderts, die die Dokumente zwar aufnahmen, sich jedoch ausschließlich auf die huma-
nistischen Drucke bezogen: Vgl. Codex diplomaticus Brandenburgensis. Urkunden-Sammlung zur 
Geschichte der auswärtigen Verhältnisse der Mark Brandenburg und ihrer Regenten, Band 2.2, hg. 
von Adolf Friedrich Riedel, Berlin 1845, 147–151; Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. 
Urkunden-Sammlung zur Geschichte Mährens, Band 7.1, hg. von Peter Ritter von Clumecky / 
Joseph Chytil, Brünn 1858, 269–273. Die im Folgenden diskutierten Autoren des 19. Jahrhun-
derts kennen alle nur die Drucke (vgl. jeweils die angegebenen Stellen), bis Sigmund Riezler 1874 
erneut auf die Handschrift hinwies (vgl. Riezler, Die literarischen Widersacher [wie Anm. 23] 256) 
und Carl Müller sechs Jahre später die fehlerhaften Angaben der Erstbeschreibung ergänzte (vgl. 
Carl Müller, Der Kampf Ludwigs des Baiern mit der römischen Kurie. Ein Beitrag zur kirchlichen 
Geschichte des 14. Jahrhunderts, Band 2, Tübingen 1880, 160, 161 Anm. 4). Daraufhin kann die 
Handschrift als bekannt gelten (vgl. jeweils die Angaben im Folgenden).

169 Nehlsen, Die Rolle Ludwigs (wie Anm. 26) 306–307: „In der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts hielt man diese Texte schlichtweg für eine Fälschung. […] Eine Wendung gab es, als in der  
2. Hälfte des 19. Jahrhunderts die Bremer Handschrift seitens der Literatur zur Kenntnis genom-
men wurde.“
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zigen in der Forschung rezipierten Fundorte für diese Quellen. Zwar machte Georg 
Waitz 1839 auf die Existenz der Bremer Handschrift aufmerksam.163 Entscheidend 
war jedoch, dass Johann Friedrich Böhmer sie nicht in seine Regestensammlung zu 
Ludwig dem Bayern aufnahm.164 Böhmer bemängelte an den Dokumenten, dass sie 
aus stilistischen Gründen nicht aus der Hofkanzlei stammen könnten,165 vor allem 
waren ihm jedoch die Bremer Handschrift und wohl auch der Abdruck Frehers nicht 
bekannt. Überdeutlich zeigt dies seine Einschätzung der Dokumente als „[…] fabri-
cate des erzbetrügers Goldast, um das seines sacramentalischen characters beraubte 
eheband auch schon in alten zeiten als minder bedeutend und weltlicher gerichtsbar-
keit preisgegeben darzustellen“.166 Die konfessionellen Untertöne – der Protestant 
Böhmer konvertierte zwar nie, fühlte sich jedoch stark zum Katholizismus hingezo-
gen167 – in dieser Polemik sind schwerlich zu übersehen. Obwohl sich kaum ein For-
scher dieser Wertung anschloss, blieb die Handschrift in der Folge lange unbekannt. 
Eine Wende trat erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein.168 Die jüngere Forschung 
hat freilich manchmal das Ausmaß überschätzt, das die fehlende Kenntnis der Hand-
schrift für die Beurteilung der Quellen wirklich hatte.169 Zwar gab es umfangreiche 
Fälschungsdebatten, doch wurde in diesen meistens nicht vom Verdikt Böhmers aus-
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170 Vgl. Katalog der mittelalterlichen Handschriften (wie Anm. 152) 132; Theobald, Beiträge (wie 
Anm. 23) 6.

171 Vgl. die ausführliche Betrachtung unten in Abschnitt 5.1.
172 Vgl. unten die Abschnitte 5.1 und 5.2 mit jeweils ausführlicher Diskussion.
173 Vgl. Jürgen Miethke, Marsilius von Padua, in: Lexikon des Mittelalters, Band 6, München/Zürich 

1993, Sp. 332–334, hier: Sp. 332.
174 Vgl. ebd.
175 Vgl. ebd. Sp. 333.
176 Vgl. Jürgen Miethke, Politiktheorie im Mittelalter. Von Thomas von Aquin bis Wilhelm von Ock-

ham, Tübingen 2008, 212, 214. Die Formulierung vom „Vorwegnehmen“ ist freilich nicht zu eng 
zu verstehen, impliziert sie doch einen Vorrang der neuzeitlichen Denker, der sachlich nicht zu 
begründen ist.

177 Vgl. Miethke, Marsilius (wie Anm. 173) 332.
178 Vgl. Jürgen Miethke, Wilhelm von Ockham, in: Lexikon des Mittelalters, Band 9, München 1998, 

Sp. 178–182, hier: Sp. 178.
179 Vgl. ebd. 
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gegangen, sondern rein vom Inhalt der Quellenschriften her argumentiert und das 
Fälschungsdatum ins Mittelalter verlegt. Die Kenntnis der Handschrift war für diese 
Argumentationen wenig relevant, wie im Folgenden gezeigt wird.

Für die historische Einordnung ist es von Nutzen, zunächst über die bereits 
erwähnten Verfasser der Schriften, Marsilius von Padua und Wilhelm von Ockham, 
zu informieren. Deren Autorenschaft ist über die Texte selbst zu eruieren. Jeweils 
ein tractatus consultacionis gibt an, von Marsilius von Padua bzw. Wilhelm von Ock-
ham zu stammen.170 Die beiden formae wiederum stehen in einem engen inhaltlichen 
Zusammenhang mit dem Traktat des Marsilius von Padua und werden daher in der 
Regel ebenfalls diesem Autor zugeordnet.171 Sowohl diese Zuordnung als auch die 
Verfasserschaft dieser beiden Schriftsteller für die tractatus wurde gelegentlich bestrit-
ten, beides ist aber von der überwiegenden Mehrheit der Forscher anerkannt.172 Bei 
den beiden Denkern handelt es sich um zwei der bekanntesten Philosophen des Spät-
mittelalters.

Marsilius von Padua wurde um 1290 an ebendiesem Ort als Sohn einer ange-
sehenen Familie geboren.173 Nach dem Studium der Artes Liberales in Paris stieg er 
an der dortigen Universität schnell auf, wurde Lehrer der Artistenfakultät und ist 
1312 und 1313 als Rektor der Universität bezeugt.174 Als sein Hauptwerk ist der 
etwa 1324 vollendete Defensor Pacis anzusehen. Die Schrift entwirft eine umfang-
reiche politische Theorie, die in einer Monopolisierung der potestas coactiva, d. h. 
der Zwangsgewalt zur Befolgung von Gesetzen, in staatlicher Hand das beste Mittel 
sieht, um den Frieden zu erhalten.175 Das Werk gilt als revolutionär für seine Zeit 
und nimmt nach Ansicht etlicher Forscher in vielem bereits neuzeitliches politisches 
Denken vorweg,176 war jedoch mit den politischen Herrschaftsansprüchen des zeit-
genössischen Papsttums nicht vereinbar. Im Jahr 1326 musste Marsilius vor einem 
Inquisitionsprozess aus Paris fliehen. So gelangte er an den Hof Ludwigs IV. (der sich 
als Exkommunizierter ja ebenfalls mit der Kurie zerstritten hatte), wo er als Leibarzt, 
Berater und vicarius in spiritualibus bis zu seinem Tod um 1343 wirkte.177 

Wilhelm von Ockham stammte aus dem Dorf Ockham bei London, wo er um 
1285 geboren wurde.178 Nach einem frühen Eintritt in den Franziskanerorden stu-
dierte er in Oxford Theologie und lehrte anschließend dort, wurde jedoch 1323 der 
Häresie angeklagt, nach Avignon beordert und dort unter Arrest gesetzt.179 Obwohl 
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180 Vgl. ebd. 
181 Vgl. ebd. Sp. 178–179.
182 Vgl. dazu das Kapitel „Wirkungen“ bei Volker Leppin, Wilhelm von Ockham. Gelehrter, Streiter, 

Bettelmönch, Darmstadt, 2. Auflage 2012, 273–285, besonders 285.
183 Forma divorcii, in: Carlo Pincin, Marsilio (Pubblicazioni dell’Istituto di Scienze Politiche 

dell’Università di Torino 17), Turin 1967, 262–264, hier: 262.
184 Vgl. die Einleitung ebd.: „Nos Ludowicus quartus Dei gracia Romanorum imperator augustus […] 

volumus et facimus […].“
185 Ebd.: „[…] quod in iudicio coram nobis […] exposuit Margareta ducissa Karinthie et Tyrolis comitissa 

[…] et requisivit instanter ut eidem super hoc providere de convenienti remedio dignaremur et taliter 
eciam quod per ius sive sentenciam nostram licite posset a supradicto Johanne iam vocato marito sive 
coniuge suo de matrimonio separari propter casum sive impedimentum predictum […].“

186 Ebd.: „[…] quod vir nobilis Johannes regis Bohemie filius iam dudum sibi matrimonio copulatus 
et postmodum in etate debita constitutus ac per tanta temporum spacia secum habitans quanta 
sufficiunt ac sufficere debent secundum statuta tam divine quam humane legis ad debitum carnalis 
copule per virum sive maritum sue uxori reddendum, eadem Margareta in etate sufficienti similiter 
constituta et seipsam ut conveniens fuerat prebente et exhibente ad prefatam copulam carnalem 
explendam, non potuit dictus Johannes neque valuit sicuti neque valet aut potest nec unquam posse 
creditur in futurum eandem carnaliter cognoscere sibi coniugem Margaretam […].“

187 Ebd. 263: „[…] vocavimus in iudicio coram nobis assignantes eisdem secundum formam iuris […]. 
Verum Margareta […] sufficienter comparuit […] cum omnibus probacionibus et testimoniis suf-
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das Verfahren nie beendet wurde, geriet Ockham bald erneut in den Konflikt mit 
der Kurie, da er im „theoretischen Armutsstreit“ seines Ordens mit dem Papst diesen 
als Häretiker bezeichnete.180 Nach seiner Flucht aus Avignon fand er wie Marsilius 
Aufnahme bei Ludwig IV., dem er ebenfalls bis zu seinem Tod um 1348 als Berater 
diente.181 Als äußerst facettenreicher Autor hat Ockham eine Vielzahl von theologi-
schen und philosophischen Gebieten bearbeitet, wobei er wie Marsilius vielen For-
schern als Revolutionär, gar als „Moderner im Mittelalter“ (eine freilich stark umstrit-
tene Einschätzung) gilt.182

Die Texte des Marsilius von Padua werden im Folgenden zusammen behandelt, 
weil sie inhaltlich und forschungsgeschichtlich eng verzahnt sind, während Wilhelm 
vom Ockhams Text häufig gesondert bewertet wird.

5.1 Die Texte Marsilius’ von Padua

Das erste Dokument der Bremer Handschrift trägt den vollen Titel: Forma divor-
cii matrimonialis inter illustrissimos vocatos coniuges Johannem videlicet filium regis 
Bohemie et Margaretam ducissam Karinthie celebrati per dominum Ludowicum quar-
tum Dei gracia Romanorum imperator.183 Entsprechend dieser Ankündigung weist der 
Text die Form eines Urteilsspruchs auf, in dem der Kaiser selbst spricht.184 Aus der 
kaiserlichen Perspektive berichtet der Verfasser dann, dass Margarete von Tirol am 
Hofgericht erschienen sei, um die Auflösung ihrer Ehe mit Johann Heinrich zu erbit-
ten.185 Als Grund wird Johann Heinrichs Impotenz genannt. Auch nach Erreichen 
des entsprechenden Alters und trotz Margaretes Willen hierzu sei die Ehe deswegen 
nie fleischlich vollzogen worden, und es sei wahrscheinlich, dass dies auch künftig 
nie geschehen werde.186 Bei der daraufhin einberufenen Gerichtsversammlung habe 
Margarete glaubwürdige Zeugen nennen können, während ihr Ehemann überhaupt 
nicht erst erschienen sei.187 Daraufhin kommt der Kaiser zu folgendem Beschluss:
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ficientibus ad convincendum sepedictum Johannem impotentem esse […]. Supradictus vero Johan-
nes in prefatum iudicium coram nobis impositi sibi defectus per prefatam Margaretam visibiliter 
conscius, nec per se nec per aliquem legitimum nuncium sive procuratorem comparuit tempore 
debito […].“

188 Ebd. 263–264.
189 Vgl. ebd. 264.
190 Forma dispensacionis, in: Pincin, Marsilio (wie Anm. 183) 264–268, hier: 264.
191 Ebd. 264–265: „Nos Ludowicus quartus Dei gracia Romanorum imperator augustus […] volumus 

et facimus […].“
192 Ebd. 265: „[…] quod in nostra presencia personaliter constituti illustres Ludewicus marchio Bran-

denburgensi et Margareta ducissa Karinthie ac Tyrolis comitissa […] supplicarunt ac petiverunt 
instanter tale impedimentum consanguineitatis, si quod inter ipsos affuerit vel adesset, per dispen-
sacionem nostram relaxari ac per nostram auctoritatem atque sentenciam totaliter amoveri.“

193 Vgl. die umfangreichen Überlegungen ebd. 265–267. Besonders griffig 265: „Quibus siquidem 
verbis duas expressit sentencias Augustinus, unam videlicet supradictam quod lege divina legitimum 
matrimonium fieri non est prohibitum inter personas sanguinis affinitate coniunctas, secundam 
vero sentenciam scire fecit, videlicet quod talis prohibiti matrimonii inter consanguineos fieri habeat 
auctoritate legislatori humani aut eius principantis supremi principis Romanorum, […].“
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„Per auctoritatem ergo nobis rite debitam et concessam et legi divine con-
formiter […] infrascriptam sentenciam tulimus in hec verba: Nos Ludowi-
cus quartus, dei gracia Romanorum imperator augustus, pro tribunali iudice 
sedentes, in causa sive lite divorcii seu separacionis matrimonii que vertebatur 
inter illustrissimas personas Johannem Regis Bohemie filium, requisitum parte 
ex una, et Margaretam ducissam Karinthie et Tyrolis comitissam parte ex altera 
tamquam actricem, ac requirentem a dicto Johanne iam vocato coniuge suo 
de matrimonio separari, […] dicimus, diffinimus et determinamus prefatam 
Margaretam separari debere seu posse de matrimonio a sepedicto Johanne 
equeconverso […] simili quoque modo supradictum Johannem a prefata Mar-
gareta in matrimonio per auctoritatem et hanc nostram sentenciam diffiniti-
vam separantes, ita videlicet quod de cetero prefatus Johannes supradicte Mar-
garete in nullo matrimonii debito teneatur neque similiter prefata Margareta 
supradicto Johanni, sed liberum sit uterque de corpore proprio […].“188

Hierbei handelt es sich um nicht weniger als den Bericht des kaiserlichen Urteils, 
das in der Forschung so umfangreich diskutiert wurde: Ludwig IV. trennt aufgrund 
eigener Autorität Margarete und Johann Heinrich. Damit endet der Text allerdings; 
jedwede Beglaubigungsmittel fehlen.189

Das zweite Dokument ist die Forma dispensacionis super affinitatem consangui-
nitatis inter illustrissimos Ludowicum marchionem Brandenburgensem et Margaretam 
ducissam Karinthie […].190 Auch diese Schrift trägt Züge eines kaiserlichen Erlasses.191 
Auch hier wird eine Gerichtsverhandlung auf Bitten der Betroffenen geschildert: Mar-
garete und Ludwig der Brandenburger hätten den Kaiser um die Dispens der ihrer 
Eheschließung entgegenstehenden Verwandtschaft gebeten.192 Es schließt sich eine 
umfangreiche Analyse an, warum dies dem Kaiser erlaubt sei: Die Verwandtschaft 
bilde nach göttlichem Recht kein Ehehindernis, sondern nur nach menschlichem 
Recht. Von diesem könne der Kaiser als höchster weltlicher Fürst aber dispensieren.193 
Daraufhin folgt auch hier ein kaiserliches Urteil:

Überlegungen zum Tiroler Eheskandal



194 Ebd. 267.
195 Vgl. ebd. 268.
196 Tractatus consultacionis, in: Pincin, Marsilio (wie Anm. 183) 268–283, hier: 268.
197 Der Text vermeidet generell eher die Rede in der ersten Person (vgl. ebd. passim), wo er es tut, 

spricht jedoch der Kaiser. Vgl. z. B. die Formulierungen ebd.: „[…] auctoritatem nostram […]“, 
ebd. 283: „[…] ad Romani principis sive nostram auctoritatem […].“

198 Das ergibt sich aus der Einleitung, ebd. 268: „Ad ampliorem evidenciam tam dictorum quam et 
dicendorum […]“, d. h. „zur weiteren Beweisführung“, als sie ohnehin schon in den formae geführt 
wurde. Es wird außerdem von den „[…] iam dicti doctores […]“ (ebd. 269) gesprochen, es tauchen 
aber vorher keine solchen in dem Text auf, wohl jedoch in den beiden formae, wo von den „pro-
bati doctores“ gesprochen wird, wenn Ludwigs Berater erwähnt werden; vgl. Forma divorcii (wie 
Anm. 183) 264; Forma dispensacionis (wie Anm. 190) 265; vgl. zu dieser Überlegung Theobald, 
Beiträge (wie Anm. 23) 41.

199 Tractatus consultacionis (wie Anm. 196) 269: „Dicunt ergo […] iam dicti doctores quod Christi 
fideles reguntur et vivunt sub duplici lege, divina videlicet et humana.“

200 Ebd.: „Verum lex divina est coactivum preceptum a Deo factum immediate absque humana deli-
beracione propter finem in futuro seculo consequendum et sub pena transgressoribus infligenda in 
eodem tantummodo, non presenti.“

201 Vgl. ebd. 269–278; prägnant z. B. 277: „Sic quoque sacerdotes, qui medici sunt animarum, nemi-
nem in hoc mundo per penam arcere possunt […].“

202 Vgl. ebd. 269–278; prägnant die Gegenüberstellung von göttlichem und menschlichem Gesetz 278: 
„Secundum legem divinam vero et in futuro seculo tantummodo, non in isto, talis iudex est Chris-
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„Propter quod nos Ludewicus quartus Romanorum imperator augustus pre-
fatum affinitatis sanguinis impedimentum, si quod esset inter prefatos Ludewi-
cum et Margaretam quominus possent aut prohiberentur per humane leges aut 
Romanorum principum statuta sive decreta vel alias ordinaciones quomodo-
libet appellatas in matrimonio copulari, tollimus et per per [sic] nostram auc-
toritatem atque sentenciam tenore prensencium totaliter amovemus […].“194

Auch hier scheint also in der Machart einer Urkunde eine kaiserliche Einmischung 
in die Eheangelegenheit ausdrücklich artikuliert zu werden, wobei dieses Dokument 
ebenso völlig abrupt endet.195

Bei beiden formae fehlt die Angabe des Verfassers; dass sie Marsilius von Padua 
zuzuordnen sind, ergibt sich aus ihrem Zusammenhang mit dem dritten Dokument 
der Handschrift. Hierbei handelt es sich der Überschrift nach um einen tractatus 
consultacionis per Marcilium de Padua editus super divorcio matrimonii inter illustris-
simos vocatos coniuges Johannem […] et Margaretam ducissam Karinthie […],196 also 
explizit um ein Gutachten dieses Gelehrten in der Tiroler Eheangelegenheit. Auch 
dieser Text ist allerdings aus der Perspektive des Kaisers geschrieben.197 Er beginnt 
außerdem als Fortsetzung der beiden formae.198 Entsprechend bietet er inhaltlich 
vor allem weitere Rechtfertigungen der in den beiden Vorgängertexten schon erläu-
terten Eingriffe des Kaisers ins kanonische Eherecht. Argumentativ unterscheidet  
der Text dafür zunächst zwischen einer lex divina und einer lex humana, einem gött-
lichen und einem menschlichen Gesetz.199 Das göttliche Gesetz werde von Gott 
selbst vollzogen, da er beim jüngsten Tag Verstöße gegen seine Gebote bestrafen 
werde.200 Die Geistlichen in dieser Welt könnten daher solche Verstöße zwar rügen, 
aber keine Strafen verhängen.201 Strafen auf dieser Erde erfolgten daher immer durch 
weltliche Richter nach der lex humana.202 Der höchste weltliche Richter sei jedoch der 
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tus solus […]. Secundum vero legem humanam talis [iudex] est principans auctoritate legislatoris 
humani coactivam habens potestatem arcendi per penam realem aut personalem transgressores legis 
humane in presenti tantum seculo, non in illo.“

203 Ebd. 276: „Est eciam similiter secundum legem humanam legislator ut civium universitas aut eius 
pars valencior vel Romanus princeps supremus imperator vocatus. Est et iudex coactivus secundum 
legem eandem […].“

204 Vgl. ebd. 279, besonders auf derselben Seite: „[…] iudicare habent et respondere de hoc supradicti 
sacre scripture ministri atque doctores, quoniam ut sepe diximus hoc officium est ipsorum, quinymo 
non facientes hoc punirentur per iudicem coactivum secundum legem divinam, quamvis in futuro 
seculo, non in isto.“

205 Ebd. 281: „[Necessarium] igitur, quoniam circa matrimonium contrahendum aut iam contractum 
interveniunt plurima, que per actus hominum possunt licite vel illicite fieri bel obmicti, que siqui-
dem regulari oportet per legislatorem humana aut eius auctoritate iudicem coactivum […].“ Vgl. 
ferner die Ausführungen ebd. 281–282, die einzelne Fälle auflisten, etwa Gewalt gegen Güter des 
Ehepartners.

206 Vgl. ebd. 271–272.
207 Ebd. 283: „Ex predictis igitur evidenter apparent iudicium coactivum sive sentenciam proferre ac 

exequi per coactivam potestatem super divorcio matrimoniali fieri requisito ad Romani principis sive 
nostram auctoritatem […]. Propter quod ad divorcium matrimonii consummandum inter Johan-
nem et Margaretam predictos et c.“

208 Vgl. detailliert zu den Parallelen zwischen dem Bremer Text und dem Restwerk des Marsilius Lep-
pin, Papst, Kaiser, Ehedispens (wie Anm. 32) 160–163.

209 Vgl. Miethke, Die Eheaffäre (wie Anm. 4) 282 Anm. 70.
210 Die genauen Parallelstellen sind wegen des Umfangs hier nicht zu zitieren; sie finden sich wört-

lich ihrem Äquivalent gegenübergestellt in der Edition des Defensor minor, in: Marsile de Padoue. 
 Œuvres mineures (wie Anm. 24) 172–311, hier: 264 Anm. 1, 282 Anm. 1, 286 Anm. 1, 304 
Anm. 1. Nicht näher zu verfolgen ist hier die sich aus den Parallelstellen ergebende Frage, ob der 
Defensor minor oder die Schriften zum Tiroler Ehestreit zuerst entstanden sind; vgl. dazu die For-
schungsübersicht bei Miethke, Die kleinen politischen Schriften (wie Anm. 24) 206–210. 
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Kaiser.203 Für die Frage nach einer Ehescheidung ergebe sich daraus Folgendes: Die 
Geistlichen könnten eine Ehesache bewerten, die entsprechende Strafe werde jedoch 
Christus in der kommenden Welt verhängen.204 Der Kaiser sei aber befugt, die Ehe-
sache in ihren irdischen Konsequenzen zu beurteilen, weil eine Ehe etliche weltliche 
Handlungen betreffe, die auch in dieser Welt bestraft werden müssten.205 Die Bera-
tung steht den Geistlichen, alles Urteil in dieser Welt aber der menschlichen Autorität 
zu.206 So liegt am Ende auch die Entscheidung über Margaretes Ehe in dieser Welt in 
der Hand des Kaisers. Der Text endet mit dem Beschluss, daher auch entsprechend 
bei dieser Ehe fortzufahren.207

Insgesamt liegt hier ein philosophischer Text vor, der sich eher grob auf den 
speziellen Fall des Tiroler Eheskandals bezieht. Die Argumentation mit den bei-
den leges entspricht dem typischen Gedankengang des Marsilius von Padua, der 
bereits in seinem Defensor Pacis mit solchen Überlegungen der Geistlichkeit jedwede 
Jurisdiktions befugnisse abgesprochen hatte.208 Diese inhaltlichen Übereinstimmun-
gen mit dem Gedankengut des bekannten Theoretikers lassen sich noch weiter prä-
zisieren. So stimmt keineswegs lediglich die ideelle Tendenz mit den Auffassungen 
des Marsilius überein, auch seine typischen philosophischen Termini – etwa jener 
der coactiva potestas oder des legislator humanus – finden sich an zahlreichen Stellen 
sowohl in dem tractatus als auch in den beiden formae.209 Die zweite forma und die 
consultacio enthalten zudem wörtliche Übereinstimmungen mit einem sicher Marsi-
lius zuzuordnendem Werk, dem Defensor minor.210 Diese inhaltlichen, sprachlichen 
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211 Vgl. zu diesem Gedankengang auch Miethke, Die Eheaffäre (wie Anm. 4) 380–381.
212 Böhmer, Regesta Imperii (wie Anm. 164) 139.
213 Vgl. Huber, Geschichte der Vereinigung (wie Anm. 4) 156–157; Josef Ferdinand Damberger, Syn-

chronistische Geschichte der Kirche und der Welt im Mittelalter, Band 14, Regensburg 1852, 635–
636; Friedrich von Weech, Kaiser Ludwig der Bayer und König Johann von Böhmen mit urkund-
lichen Beilagen, München 1860, 82 Anm. 374; Johann Schötter, Johann, Graf von Luxemburg 
und König von Böhmen, Band 2, Luxemburg 1865, 210 Anm. 6.

214 Vgl. oben Anm. 166. Schon im 19. Jahrhundert hat Riezler darauf hingewiesen, dass Goldast 
schon deswegen nicht als Fälscher in Frage kommt, weil Freher die Schriften zuerst gedruckt hat; 
vgl. Riezler, Die literarischen Widersacher (wie Anm. 23) 239.

215 Damberger, Synchronistische Geschichte, Band 14 (wie Anm. 213) 635–636: „Man hat da 
handgreiflich ein Machwerk der luxemburg. Partei […].“; vgl. auch Schötter, Graf von Luxem-
burg, Band 2 (wie Anm. 213) 211 Anm. 6.; Riezler, Die literarischen Widersacher (wie Anm. 23) 
240.

216 Vgl. Otto Franklin, Das Reichshofgericht im Mittelalter. Geschichte, Verfassung, Verfahren, 
Band 1, Weimar 1867, 189–190.
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und wörtlichen Parallelen bilden ein starkes Argument dafür, die im Text angegebene 
Verfasserschaft Marsilius’ für korrekt zu halten und sprechen außerdem weiter für die 
erwähnte Zusammengehörigkeit des tractatus mit den beiden formae.211 

Wie sind die vorliegenden Dokumente nun in Hinblick auf die Frage, ob Lud-
wig IV. die Ehe der Margarete von Tirol tatsächlich selbst trennte, auszuwerten? Es 
wurde bereits aufgezeigt, dass die beiden formae inhaltlich deutliche Züge vom Kaiser 
ausgestellter Dokumente tragen. Im 19. Jahrhundert hielt man sie daher zunächst 
für offizielle Urkunden. In der Forschung bildeten sich zwei Meinungen, von denen 
eine diese für gefälscht hielt, die andere aber durch sie die Ehescheidung durch den 
Kaiser belegt sah. 

Die erste Position nahm ihren Anfang mit dem bereits genannten Verdikt Johann 
Friedrich Böhmers: 

„Dass kaiser Ludwig die erste ehe der Maultasch geschieden […] sagt kein 
gleichzeitiger. Indessen existiren darüber zwei urkunden ohne datum […] die 
ich jedoch nach meiner kenntnis des damaligen canzleistyls ganz unbedenklich 
für unächt erklären muss.“212

Im Anschluss an Böhmer findet sich diese Auffassung bei zahlreichen weiteren Histo-
rikern seiner Zeit.213 Seine in dieser Arbeit schon erwähnte polemische Wertung der 
Dokumente als reformatorisch214 wird dabei meist nicht übernommen, stattdessen 
werden überwiegend die Luxemburger als Fälscher deklariert, da sie ein Interesse an 
einer Negativdarstellung einer solchen „Anmaßung“ der Wittelsbacher hätten.215 Im 
Vergleich zu diesen knappen Notizen führt betreffs der ersten forma Otto Franklin 
in seiner 1867 erschienenen Darstellung des Reichshofgerichts sehr ausführlich aus, 
warum die „Urkunde“ falsch sei: In Gerichtsurkunden des Hofgerichts komme ein 
allein durch den Kaiser und nicht durch ihn in Verbindung mit den übrigen Urtei-
lern gefällter Entschluss nicht vor; die lange rhetorische Einleitung sei ungewöhnlich; 
eine Urkunde müsse Datum und Ausstellungsort beinhalten; und der Stil entspreche 
sprachlich nicht den üblichen Urkunden.216 Mit dem Argument, die formae seien 
gefälscht, findet sich bei Emil Friedberg die Folgerung, auch der tractatus müsse 
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217 Emil Friedberg, Die mittelalterlichen Lehren über das Verhältnis von Staat und Kirche, in: Zeit-
schrift für Kirchenrecht 8 (1869) 69–138, hier: 118–119, 120 Anm. 1. 

218 Vgl. Riezler, Die literarischen Widersacher (wie Anm. 23) 240.
219 Vgl. Gieseler, Lehrbuch, Band 2.3 (wie Anm. 22) 72 Anm. 17, 18. Die Erstauflage dieses Werkes 

von 1829 war mir nicht zugänglich, nach verschiedenen Literaturzitaten hat Gieseler aber bereits 
in dieser die Position vertreten und war somit der früheste von mir eruierte Historiker mit dieser 
Ansicht; vgl. Theobald, Beiträge (wie Anm. 23) 29 Anm. 1; Riezler, Die literarischen Widersacher 
(wie Anm. 23) 234 Anm. 5.

220 Vgl. Palacky, Böhmen, Band 2.2 (wie Anm. 22) 249 Anm. 312.
221 Vgl. etwa Lechler, Johann von Wiclif, Band 1 (wie Anm. 136) 115 Anm. 1.
222 Paul Scheffer-Boichhorst, Rezension zu „Sigmund Riezler, Die literarischen Widersacher der 

Päpste zur Zeit Ludwigs des Baiers“, in: Gesammelte Schriften von Paul Scheffer-Boichhorst, Band 
2 (Historische Studien 43), hg. von Ferdinand Güterbock / Emil Schaus, Berlin 1905, 311–316 
[Erstveröffentlichung in: Jenaer Literaturzeitung 1 (1874) 672–675], hier: 314.

223 Vgl. ebd. 
224 Vgl. ebd. 314–315.
225 Ebd. 315.
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unecht sein.217 Sigmund Riezler gesteht noch zu, dass es sich abgesehen von einer 
Fälschung eventuell auch um „Stilübungen“ handeln könne.218 Die oben genannten 
Argumente für eine Verfasserschaft Marsilius’ sind jüngeren Ursprungs und werden 
von den genannten Autoren nicht behandelt. 

Die Gegenposition – die formae als Scheidungsurkunden, die eine Ehetrennung 
durch Ludwig IV. belegen – wurde von Johann Carl Ludwig Gieseler entwickelt, der 
die Schriften einfach als Belegstellen für die Ehetrennung zitiert.219 Diese Behaup-
tung wurde von Franz Palacky dahingehend modifiziert, dass nach der Kritik Böh-
mers und anderer zugestanden wurde, es müsse sich nicht unbedingt um ausgefertigte 
Urkunden handeln, die aber dennoch ein wirklich geschehenes Ereignis schilder-
ten.220 Diese Argumentation findet sich auch danach gelegentlich in der geschichts-
wissenschaftlichen Literatur des 19. Jahrhunderts, ohne freilich so große Verbreitung 
wie die Gegenthese zu erfahren.221 

Eine dritte Position etablierte sich, als man in der Forschung begann, die for-
mae stärker im Zusammenhang mit dem Gutachten zu bewerten. Der Anstoß dazu 
stammt von Paul Scheffer-Boichhorst: 

„[…] dass die Luxemburger ein Schriftstück gefälscht hätten, um zunächst 
wohl ihrem Gegner einen kleinen Makel anzuheften, dann aber diesen Makel 
mit allen Waffen der Theologie und Staatsraison zu rechtfertigen, ist eine 
widerspruchsvolle, sich selbst vernichtende Annahme, ein Unding.“222 

Auch seien die Texte für Stilübungen viel zu elaboriert.223 Zwar stehe fest, dass eine 
Scheidung nicht stattgefunden habe, der Fehler der Fälschungstheoretiker liege  
jedoch darin, dass sie in dem Gutachten zwangsläufig eine nachträgliche Rechtferti-
gung der Neuheirat erblicken müssten.224 Anzunehmen sei vielmehr: „[…] er [Marsi-
lius] macht gleich die Urkunden, die Ludwig seinem Verfahren zugrunde legen soll. 
Ludwig aber hat Marsiglios Gutachten verworfen […].“225 Diese Position geht also 
davon aus, dass Marsilius zu seinen Ratschlägen passende Urkunden quasi als Vor-
lage für den Kaiser mitgeliefert hat. Sie fand im Anschluss an Scheffer-Boichhorst 
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226 Vgl. Emil Werunsky, Geschichte Kaiser Karls IV. und seiner Zeit, Band 1, Innsbruck 1880, 294 
Anm. 1, 295 Anm. 2; Müller, Der Kampf, Band 2 (wie Anm. 168) 160–161; Auch Riezler hat 
nach der ihm geltenden Kritik seine Meinung geändert, vgl. Sigmund Riezler, Rezension zu „Wil-
helm Preger, Der kirchenpolitische Kampf unter Ludwig dem Baier“, in Historische Zeitschrift 40 
(1878) 326–328, hier: 328.

227 Vgl. Theobald, Beiträge (wie Anm. 23) 41–42; vgl. auch oben Anm. 197.
228 Forma divorcii (wie Anm. 183) 262: „[…] quod in coram nobis per se seu per certos nuncios suos 

seu procuratores exposuit illustris Margareta ducissa Karinthie […].“
229 Theobald, Beiträge (wie Anm. 23) 40.
230 Vgl. ebd. 40.
231 Vgl. Spěváček, Karl IV. Sein Leben (wie Anm. 24) 61–62; Schütz, Ludwig der Bayer, Kaiser (wie 

Anm. 24) 343; Quillet, Introduction Générale (wie Anm. 24) 151, 158; Urkundenregesten (wie 
Anm. 24) 263–264; Lenzenweger, Die Eheangelegenheit (wie Anm. 24) 55. Lenzenweger ver-
weist auf die Drucke Goldasts und scheint die Bremer Handschrift nicht zu kennen; die folgen-
den Autoren verweisen auf eine Scheidung unter Verweis auf die Bremer Texte im Allgemeinen, 
womit sie die Verwendung der formae quasi implizieren: Seppelt, Geschichte der Päpste, Band 4 
(wie Anm. 24) 131–132; Seibt, Karl IV. (wie Anm. 24) 136; so auch Widder, Überlegungen (wie 
Anm. 32) 98, allerdings mit differenzierendem Literaturhinweis.

232 Vgl. Thomas, Ludwig der Bayer (wie Anm. 2) 331; Wegner, Die Eheangelegenheit (wie Anm. 2) 
144, 149; beide gehen davon aus, dass die formae nicht Marsilius von Padua zuzuschreiben sind, 
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einige Verbreitung in der Geschichtswissenschaft.226 Die These findet sich ausführ-
licher diskutiert bei Hermann Theobald. Dieser verweist auf den oben angesproche-
nen Umstand, dass sich der dritte Text unmittelbar als Fortsetzung der beiden formae 
liest.227 Vor allem aber folgert er aus der Tatsache, dass in der ersten forma von Marga-
retes Anwesenheit bei Gericht persönlich oder durch Boten gesprochen wird,228 dass 
es sich nur um einen Entwurf handeln könne: 

„Wenn M. beim Kaiser auf Ehescheidung geklagt hätte, so hätte natürlich nur 
eines geschehen können: sie erschien entweder in eigner [sic] Person […] oder 
sie liess sich durch Bevollmächtigte vertreten […]. Beide nur einzeln mögliche 
Fälle können weder in einer echten Urkunde, noch in einer Fälschung neben 
einander gestellt werden; es giebt nur die eine Erklärung: wir sehen vor uns 
den Entwurf zu einer später auszufertigenden echten Urkunde. Der Verfasser 
gab die Grundzüge des einzuschlagenden Verfahrens; die Einzelheiten, ob M. 
persönlich erscheinen oder sich vertreten lassen solle, liess er vorläufig noch 
unbestimmt; […].“229 

Dies gelte auch für die zweite forma, da diese ja inhaltlich eng mit der ersten und dem 
tractatus zusammenhänge.230 Eine solche Position ist kohärent mit der Auffassung, die 
Scheidung habe nie stattgefunden.

Die Kenntnis dieser im 19. Jahrhundert entwickelten Positionen ist deswegen 
von besonderer Bedeutung, weil alle drei im Wesentlichen unverändert auch im  
20. und 21. Jahrhundert die verbreiteten Interpretationen der ersten drei Dokumente 
der Bremer Handschrift sind. So findet sich in zahlreichen Überblickswerken die 
Zitation der formae als echte Urkunden; man kann hier vielleicht von der verbrei-
tetsten Argumentation zur Stützung der Ehetrennungsthese überhaupt sprechen.231 
Aber auch die Annahme einer Fälschung ist in jüngerer geschichtswissenschaftlicher 
Literatur noch anzutreffen.232 Dasselbe gilt für die Position Scheffer-Boichhorsts und 
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sondern nachträglich erstellt wurden, eventuell als Rechtfertigung des Vorgangs. Schon Riezler 
hatte darauf hingewiesen, dass es sich auch um „Fälschungen“ der kaiserlichen Seite selbst handeln 
könne, womit diese Position wieder kohärent ist mit einer des 19. Jahrhunderts (vgl. Anm. 218).

233 Vgl. Otto Bornhak, Staatskirchliche Anschauungen und Handlungen am Hofe Kaiser Ludwigs des 
Bayern (Quellen und Studien zur Verfassungsgeschichte des Deutschen Reiches in Mittelalter und 
Neuzeit 7.1), Weimar 1933, 119; Mario Grignaschi, Il matrimonio di Margarete Maultasch e il 
„Tractatus de matrimonio“ di Marsilio da Padova, in: Rivista di storia del diritto italiano 25 (1952) 
195–204, hier: 199; Miethke, Ockhams Weg (wie Anm. 24) 129–130; Miethke, Die kleinen 
politischen Schriften (wie Anm. 24) 206; Baum, Zur Kritik (wie Anm. 25) 377; Baum, Margarete 
Maultasch (wie Anm. 12) 104; Schwab, Grundlagen und Gestalt (wie Anm. 15) 41; Cainelli, Die 
Ehetraktate (wie Anm. 3) 244–245.

234 Der Defensor minor wurde erst Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt. Vgl. Wegner, Die Ehe-
angelegenheit (wie Anm. 2) 152; vgl. zur Entwicklung der Argumentation Charles Kenneth Bramp-
ton, The Defensor Minor of Marsilius of Padua, Birmingham 1922, VI–XI.

235 Vgl. Miethke, Die kleinen politischen Schriften (wie Anm. 24) 207 Anm. 49; Jürgen Miethke, 
Wirkungen politischer Theorie auf die Praxis der Politik im Römischen Reich, in: Political Thought 
and the Realities of Power in the Middle Ages. Politisches Denken und die Wirklichkeit der Macht 
im Mittelalter (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 147), hg. von Joseph 
Canning / Otto Gerhard Oexle, Göttingen 1998, 173–210, hier: 198 Anm. 78. Vgl. zu dieser 
Beobachtung Charles Du Cange, Glossarium Mediae et infimae Latinitatis, Band 3, Graz 1954 
[Nachdruck der Ausgabe 1883–1887], 563 Nr. 9.

236 Vgl. Nehlsen, Die Rolle Ludwigs (wie Anm. 26) 311.
237 Vgl. ebd. 311–312.
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Theobalds.233 Diese erfuhr als Einzige im 20. Jahrhundert noch wesentliche Weiter-
entwicklungen: Zum einen wurden die bereits erörterten Argumente für die Verfas-
serschaft des Marsilius – und damit für eine große Nähe des Textes zum Hof und eher 
gegen eine Fälschung – entwickelt,234 zum anderen stützten nun auch philologische 
Überlegungen den Entwurfscharakter der vermeintlichen Urkunden. So weist Jür-
gen Miethke in verschiedenen Aufsätzen darauf hin, dass der Begriff der forma im 
Mittel lateinischen als „Wortlaut“ oder gar als „Entwurf“, jedenfalls in keinem Fall als 
„Urkunde“ zu übersetzen ist.235 In dieser Interpretation gibt die Handschrift selbst 
den von einem Teil der Forschung angenommenen Zweck der Dokumente an.

Hinzuweisen ist noch auf die Sicht Hermann Nehlsens. Dieser erkennt die 
Urkunden als Entwurf an und verzichtet trotz seiner Überzeugung, die Ehescheidung 
durch Ludwig habe stattgefunden, darauf, sie als direkte Belege seiner These zu zitie-
ren.236 Allerdings rechtfertigen sie nach seiner Ansicht einen „Anfangsverdacht“ für 
eine kaiser liche Ehetrennung, weil durch sie klar sei, dass man eine solche im Umfeld 
am Hof in Erwägung gezogen habe. Dadurch sei die voreingenommene Haltung der 
Forschung, eine solche Handlung sei undenkbar, widerlegt.237

In der Wertung der Dokumente ist der dritten Position zu folgen, die sie als ein 
mit Entwürfen für Urkunden versehenes Gutachten sieht, das jedoch nicht praktisch 
umgesetzt wurde. Die oft geschehene Zitation der formae als Urkunden und damit als 
Beleg für die Ehetrennung durch Ludwig disqualifiziert sich aus inhalt lichen Grün-
den: Die Vertreter der Fälschungshypothese haben glaubhaft nachweisen können, 
dass die Form der Dokumente nicht mit der von echten Urkunden übereinstimmt. 
Aber auch ihre Auffassung geht nicht kritisch genug mit den Quellen um; der von 
Scheffer-Boichhorst aufgezeigte Zusammenhang mit dem Gutachten, vor allem aber 
Theobalds Beobachtungen zu bestimmten Formulierungen machen den Entwurfs-
charakter der Schreiben plausibel. Dies wird weiter dadurch gestützt, dass die Verfas-
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238 Tractatus consultationis, in: Guillelmi de Ockham opera, Band 1 (wie Anm. 152) 278–286, hier: 
278.

239 Vgl. ebd. passim. An einer Stelle spricht der Verfasser von sich in der ersten Person: „Dico igitur 
quod […]“; ebd. 285.

240 Ebd. 278: „Divina providentia disponente, in ius imperatorem, qui Christi Apostolorumque eius 
temporibus Romano praesidebant imperio, serenissimus princeps et dominus, dominus Ludo-
vicus Romanorum imperator, succedens, nullatenus est putandus succedere ad eversionem iurium 
a Christo Romanae ecclesiae concessorum qualitercunque conari, quamvis eodem iure quo illi 
uti tentaverit. Neque enim minus iuris seu iurisdictionis legitimae quam praedecessores sui infi-
deles credendus est habere propter hoc, quod legi perfectae libertatis, cuius, ut institutor testatur 
ipsius, iugum suave est, et onus leve, collum fidelissima devotione subiecit; cum secundum beatum 
 Ambrosium super epistolam ad Titum: Religio Christiana neminem privet iure suo […].“ Vgl. auch 
ebd. 280.

241 Vgl. ebd. 279–280; prägnant z. B. 280: „Absque dubitatoris itaque scrupulo, ad imperatorem, qui 
tam fidelibus quam infidelibus Romanis Augustis in pleno iure imperii Romani succedit, videtur 
causa matrimonialis […] pertinere.“

242 Vgl. ebd. 279–280; prägnant z. B. die Einschränkung 279: „Causa autem matrimonialis, saltem 
quantum ad ea, quae in lege divina nec praecepta nec prohibita reperiuntur expresse […] ad iuris-
dictionem et potestatem imperatorum […] spectabat.“
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serschaft des Marsilius nach den Vergleichen mit seinem Defensor minor quasi sicher 
ist. Am philologischen Argument über die Bedeutung des Begriffes der forma ist 
schließlich endgültig nicht zu rütteln. So lassen sich diese drei Texte nicht als Beleg 
für die hier zu besprechende Ehetrennung durch Ludwig auslegen; vielmehr ist die 
angenommene Nichtausfertigung der Entwürfe Marsilius’ kompatibel mit dem bis-
herigen Quellenbefund, dass kein sicherer Beleg für diese Trennung existiert. Sicher-
lich hat Hermann Nehlsen damit Recht, dass entsprechende Überlegungen durch die 
Bremer Handschrift als sicher gelten dürfen; aber daraus folgt nicht, dass diese auch 
umgesetzt wurden.

5.2 Der Text Wilhelms von Ockham

Das vierte Schriftstück in dieser Handschrift wurde und wird hingegen von vielen For-
schern, die gegen die Ehetrennungshypothese argumentieren, als umgesetzt betrachtet. 
Es handelt sich um einen Text, der als tractatus consultationis per fratrem Gwylhelmum 
Ockam editus […]238 betitelt ist, also als ein Beratungsschreiben des Wilhelm von Ock-
ham. Der Text hebt sich von den vorhergegangenen Dokumenten sprachlich deutlich 
ab: Er ist nicht aus der Perspektive des Kaisers geschrieben, sondern ent wickelt seinen 
Gedankengang ohne erkennbaren „Erzähler“.239 Anders als Marsilius von Padua wählt 
sein Verfasser einen historischen Ansatz, um eine mögliche Ehetrennung durch Lud-
wig IV. zu legitimieren. Der Text beginnt mit der Darlegung, dass Ludwig der legitime 
Nachfolger der römischen Kaiser sei. Er habe nicht weniger Befugnisse als seine heid-
nischen Vorgänger, weil die christliche Religion nach Ausweis der Bibel und der Kir-
chenväter niemanden seiner Rechte beraube.240 Die paganen Kaiser aber hätten auch 
die Gerichtskompetenz in Ehesachen beansprucht, weshalb diese grundsätzlich auch 
ihren christlichen Nachfolgern zukomme.241 Dabei seien allerdings die Einschränkun-
gen der göttlichen Gebote zu beachten, d. h. der Kaiser könne keine Ehe trennen, die 
nach göttlichem Recht unauflöslich sei.242 Hier müsste der Verfasser jetzt nur noch 
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243 Vgl. ebd. 280–281; prägnant z. B. 280: „Esto autem absque praeiudicio quod causa matrimonialis, 
etiam quantum ad illa, de quibus in sacrarum scripturarum serie nichil reperitur expressum, ad 
imperatorem regulariter minime pertineret, ambigere tamen non deberet quin ad causam huius-
modi in multis casibus suam licite valeret extendere potestatem, etiam quantum ad gradus con-
sanguinitatis; nec leges ecclesiasticae, etiam si ipsis esset artatus, ipsum prohibere valerent quin pro 
urgenti necessitate ac etiam evidenti utilitate venire posset casualiter contra ipsas, Romano episcopo, 
etiam si in temporalibus inferior esset eodem, minime requisito.“

244 Ebd. 281: „Cum igitur lex divina nequaquam prohibeat illustrissimum principem dominum Ludo-
vicum marchionem Brandenburgensem et Margaritam ducissam Karinthiae matrimonialiter copu-
lari, eo quod inter praedictam et filium regis Bohemiae, cuius putabatur uxor, nunquam verum 
matrimonium intervenit – quod solum per legem divinam, ne praefata Margarita cum memorato 
Ludovico contraheret, poterat impedire, si fuisset – sicut coram imperatore legitimis documentis 
luce clarioribus est probatum […].“

245 Ebd.: „[…] de auctoritate et voluntate domini imperatoris, cui per matrimonium inter praedictos 
Ludovicum et Margaritam ad reparationem reipublicae et Romani imperii atque ad compressionem 
infinitorum malorum maximum ministrari poterit iuvamentum, licite poterunt supradicti Ludo-
vicus et Margarita foedus contrahere copulae carnalis seu maritalis […].“

246 Vgl. ebd. 282–286; prägnant z. B. 283: „Canones igitur asserentes causam matrimonialem aliasque 
causas spirituales ad ecclesiam (id est congregationem fidelium) pertinere […].“

247 Ebd. 284: „Nec istis obsistit quod […] pontificalis dignitas est dignior, maior et superior imperato-
ria dignitate. Ista enim et consimila veritatem habent quantum ad spiritualia, quae in solis divinis 
scripturis sunt tradita […]. Quantum ad alia autem, constitutiones ecclesiasticae legibus civilibus 
praeiudicare non possunt […].“
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nachweisen, dass Margaretes Ehe von diesen göttlichen Geboten nicht betroffen sei, 
um ein kohärentes Argument für Ludwigs Recht der Eheauflösung zu erhalten. Er 
schiebt jedoch zunächst noch einen weiteren Gedankengang ein: Selbst wenn man 
davon ausginge, dass dem Kaiser ein solches Recht nicht im Regelfall zukomme, so 
müsse man in einigen Fällen eine Ausnahme machen. Denn Gesetze seien dafür da, 
dem allgemeinen Nutzen zu dienen, weswegen auch in Ehesachen ein Notrecht des 
Kaisers geltend gemacht werden könne, sofern die Angelegenheit der Allgemeinheit 
diene und das göttliche Recht nicht dagegen spreche.243 

Unter Annahme beider erörterter Möglichkeiten gebe es nun kein Problem im 
konkret vorliegenden Fall. Denn die erste Ehe der Margarete sei gar nicht existent; 
hier wird wohl auf das schon aus den ersten drei Texten bekannte Argument des 
nicht erfolgten Vollzugs der Ehe und damit der Impotenz Johann Heinrichs rekur-
riert, ohne diese direkt beim Namen zu nennen – es wird lediglich davon gespro-
chen, diese Tatsache sei hinreichend bewiesen.244 Ein Konfliktfall mit den göttlichen 
Geboten sei unter dieser Annahme ausgeschlossen. Deswegen könne die neue Ehe 
unter der Autorität Ludwigs IV. gemäß den obigen Argumentationen geschlossen 
werden.245 Nach diesem für die Rechtfertigung der Ehetrennung eigentlich aus-
reichenden Schluss folgt nochmals eine ausführliche Zurückweisung der These, dass 
die Ehekompetenz ausschließlich in den Kompetenzbereich der Kleriker falle. Das 
Hauptargument ist hierbei, dass die Kirche aus der congregatio fidelium bestehe, also 
aus allen Gläubigen, nicht nur den Klerikern, denen daher auch nicht alleine die 
Ehekompetenz zukomme.246 Vor allem aber betont der Verfasser erneut, die kirch-
liche Ehekompetenz beziehe sich auf das göttliche Recht;247 dass mit diesem aber kein 
Konflikt bestehe, hatte er schon aufgezeigt.

Die Argumentation des Textes gilt als kohärent mit Wilhelm von Ockhams 
sonstigen politischen Theorien. In diesen geht es nämlich um die „Verselbstständi-
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248 Leppin, Papst, Kaiser, Ehedispens (wie Anm. 32) 162.
249 Vgl. ebd. 164.
250 Vgl. ebd.
251 Vgl. Offler, Introduction (wie Anm. 152) 272.
252 Vgl. Böhmer, Zweites Ergänzungsheft (wie Anm. 22) 345; Huber, Geschichte der Vereinigung 

(wie Anm. 4) 39 Anm. 1; Damberger, Synchronistische Geschichte, Band 14 (wie Anm. 213) 637 
spricht von einer „dem Occam zugeschriebenen Abhandlung“. Die übrigen frühen Autoren gehen 
nicht auf die Gutachten ein; vgl. von Weech, Kaiser Ludwig (wie Anm. 213) 82 Anm. 374; Schöt-
ter, Graf von Luxemburg, Band 2 (wie Anm. 213) 210–211.

253 Gieseler, Lehrbuch, Band 2.3 (wie Anm. 22) 71 spricht von „gelehrten Verteidigungen“, geht sonst 
jedoch nicht auf die Schriften ein. Palacky, Böhmen, Band 2.2 (wie Anm. 22) 248, 249 Anm. 212 
geht nicht auf das Problem ein.

254 Vgl. Lechler, Johann von Wiclif, Band 1 (wie Anm. 136) 115–116.
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gung des weltlichen Rechtsraums gegenüber dem kirchlichen“.248 Die Auffassung, 
der christliche Kaiser habe alle Rechte seiner heidnischen Vorgänger, passt insofern 
zu dieser Idee, als alle Herrschaft nach Ockham vorchristlichen Ursprungs ist und 
mit den neuen Geboten der christlichen Religion zunächst nichts zu tun hat.249 In 
vielen Werken Wilhelms von Ockham ist außerdem zu beobachten, was im vor-
liegenden Text in Hinblick auf das „Notrecht“ des Kaisers versucht wird: Nachdem 
der Verfasser bereits eine ausreichende Lösung gefunden hat, argumentiert er noch-
mals von einer anderen Idee aus, nämlich der seiner Gegner (in diesem Fall von der 
Auffassung, der Kaiser habe keine grundsätzliche Ehekompetenz „geerbt“). Um diese 
zu widerlegen, entwickelt er von dort aus einen seinem Zweck dienlichen Gedan-
kengang.250 Diese inhaltlichen Eigenheiten bilden starke Argumente dafür, die im 
Dokument angegebene Verfasserschaft des Wilhelm von Ockham für historisch zu 
halten.251

Auch dieser tractatus ist hier für die Frage nach der Historizität der Ehetrennung 
Margaretes durch den Kaiser zu bewerten. Forschungsgeschichtlich geschah dies 
im 19. Jahrhundert zunächst im Rahmen der vorgestellten Überlegungen zu den  
Schriften Marsilius’. So hielten Böhmer und einige ihm folgende Autoren auch den 
Traktat Wilhelms von Ockham für eine Fälschung, viele gingen jedoch nicht auf 
ihn ein.252 Bei den frühen Historikern, die aufgrund der formae die Ehescheidung 
annahmen, finden sich ebenfalls wenige Hinweise zu dieser Problematik.253 Gotthard 
Lechler aus diesem Umfeld bezieht das Schreiben Wilhelms von Ockham auf das  
von Marsilius von Padua und sieht in ihm dessen Ergänzung, weil es sich auf die 
Ehedispensation beziehe.254 Insgesamt befassten sich also beide Seiten zunächst eher 
mit den formae. Der nächste einflussreiche Schritt in der Debatte findet sich bei 
Emil Friedberg, einem Vertreter der Fälschungshypothese hinsichtlich der Schriften 
Marsilius’: 

„Ganz anders [als mit Marsilius’ Schriften] verhält es sich mit dem dem Wil-
helm von Occam zugeschriebenem [sic] tractatus […]. Gegen seine Aechtheit 
ist nichts zu erinnern, weder dem Inhalt noch der Form nach. Was den erste-
ren betrifft, so sagt er nicht […] dass Ludwig die Ehe der Margarethe geschie-
den habe, sondern dass […] bewiesen worden sei, wie ihre Ehe mit Johann von 
Böhmen ein matrimonium nullum sei. […] Der Kaiser wird sich dann wohl 
den Beweis der Impotenz des Johann haben führen [sic], und da dessen Ehe 
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255 Friedberg, Die mittelalterlichen Lehren (wie Anm. 217) 120 Anm. 2.
256 Riezler, Die literarischen Widersacher (wie Anm. 23) 256.
257 Vgl. ebd. Anders Friedberg, Die mittelalterlichen Lehren (wie Anm. 217) 120 Anm. 2, der in dem 

bei Johann von Viktring erwähnten Versuch mit dem Bischof von Freising einen Annullierungs-
prozess nach Ockhams Ratschlag sieht.

258 Vgl. Scheffer-Boichhorst, Rezension (wie Anm. 222) 315. Tatsächlich sieht Ockham die neue 
Ehe Margaretes in der Zukunft: „[…] licite poterunt supradicti Ludovicus et Margarita foedus con-
trahere […]“; Tractatus consultationis (wie Anm. 238) 281.

259 Scheffer-Boichhorst, Rezension (wie Anm. 222) 315.
260 Vgl. Theobald, Beiträge (wie Anm. 23) 43–44; Müller, Der Kampf, Band 2 (wie Anm. 168) 

160–162.
261 Vgl. Seppelt, Geschichte der Päpste, Band 4 (wie Anm. 24) 131–132; Seibt, Karl IV. (wie Anm. 24) 

136; Schütz, Ludwig der Bayer, Kaiser (wie Anm. 24) 343.
262 Bei allen in diesem Abschnitt angegebenen Autoren ab dem 20. Jahrhundert findet sich Wilhelm 

von Ockham als Verfasser vorausgesetzt; vgl. die jeweiligen Anmerkungen.
263 Vgl. Bornhak, Staatskirchliche Anschauungen (wie Anm. 233) 121; Baum, Zur Kritik (wie 

Anm. 25) 378; Baum, Margarete Maultasch (wie Anm. 12) 105; Miethke, Ockhams Weg (wie 
Anm. 24) 130; Grignaschi, Il matrimonio (wie Anm. 233) 197; Barbara Pätzold, „Liebes langer 
Mangel ist miines Herzen Angel“ – Margareta Maultasch oder der Kampf um Tirol, in: Fürstinnen 
und Städterinnen. Frauen im Mittelalter, hg. von Gerald Beyreuther / Barbara Pätzold / Erika Uitz, 
Freiburg i. Br. 1993, 224–254, hier: 242–243; Hörmann-Thurn und Taxis, Margarete Gräfin 
(wie Anm. 3) 19.
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als von Anfang an nichtig sich ergab, ohne Ausfertigung eines Annullations-
decretes dieselbe als gar nicht vorhanden angesehen haben.“255 

Friedberg entwickelt hier den Gedanken, Ockhams Ansicht, die Ehe habe nie bestan-
den, sei kompatibel mit der Auffassung, die Ehe Margaretes sei nicht geschieden 
worden. Damit impliziert er die Umsetzung des Gutachtens durch Ludwig IV., da 
dieses das Ignorieren des Scheidungsproblems anrate. Diese Ansicht erfuhr eine hohe 
Verbreitung. So schreibt Siegmund Riezler unter Bezugnahme auf Friedberg, dass 
man die Schrift für echt halten müsse, weil sie den aus den anderen Quellen rekon-
struierten Ereignissen nicht durch die Annahme einer Ehetrennung durch den Kai-
ser widerspreche.256 Allerdings sieht er in dem tractatus eine spätere Rechtfertigung 
des Geschehens, da der Kaiser zunächst versucht habe, die Ehe durch den Bischof 
von Freising trennen zu lassen.257 Paul Scheffer-Boichhorst kritisiert diese Auffassung 
unter Hinweis auf die futurischen Formulierungen in dem Text, die auf eine Entste-
hungszeit vor der Neuheirat Margaretes hinweisen müssten.258 Auch er hält jedoch 
fest: „Ludwig aber hat Marsiglios Gutachten verworfen, die Ratschläge Ockhams 
haben seinen Beifall gefunden.“259 Die Position fand weiter starke Verbreitung.260 

Im 20. Jahrhundert und später wurden ähnliche Ansichten vertreten, wie sie die 
frühere Geschichtswissenschaft grundgelegt hat. Das Gutachten wird als Teil der 
Scheidungsdokumente aufgefasst, wenn man die Ehetrennung annimmt, oder als 
nachträgliche Rechtfertigung der Neuheirat Margaretes.261 Allerdings vertritt nie-
mand mehr die Auffassung, Wilhelm von Ockham sei nicht der Verfasser.262 Große 
Verbreitung fand vor allem auch die von Friedberg entwickelte Position, das Gut-
achten Ockhams sei umgesetzt worden, weil es gar keine Scheidung verlange.263 An 
dieser These wurde in der jüngeren Forschung jedoch Kritik geübt. So ist im Werk 
von Jürgen Miethke ein Wandel von der Auffassung, der Kaiser habe sich an Ockham 
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264 Vgl. Miethke, Ockhams Weg (wie Anm. 24) 130; Miethke, Die kleinen politischen Schriften 
(wie Anm. 24) 207; an beiden Stellen vertritt Miethke die alte Position. Dann aber Miethke, 
Wirkungen (wie Anm. 235) 198–199: „Wenn sich aber der Kaiser diesmal auch nicht an den Ver-
fahrensvorschlag des Marsilius hielt, so scheint er doch auch die Ockhamsche Lösungsvariante nicht 
explizit ins Werk gesetzt zu haben, jedenfalls ist uns keine Erklärung über Notrecht oder Ausnah-
mefall bekannt.“ So dann auch Miethke, Die Eheaffäre (wie Anm. 4) 382–383; Jürgen Miethke, 
Memoranden und Urkundenentwürfe zur Eheaffäre der Margarete Maultasch, in: Margarete Gräfin 
von Tirol (wie Anm. 3) 47 Nr. 3.5 passim; Miethke, Gutachten und Aktenstücke (wie Anm. 153) 
160; Thomas, Ludwig der Bayer (wie Anm. 2) 333; Wegner, Die Eheangelegenheit (wie Anm. 2) 
157; Cainelli, Die Ehetraktate (wie Anm. 3) 246.

265 Nehlsen, Die Rolle Ludwigs (wie Anm. 26) 313.
266 Vgl. ebd. 313 Anm. 123. Tatsächlich spricht Ockham in dem Gutachten von einem iudicium in 

dem Fall und beendet es sinnbildlich mit einem Pauluszitat, in dem der Apostel sich vor das Gericht 
des Kaisers stellt; vgl. Tractatus consultationis (wie Anm. 238) 286.

267 Vgl. Nehlsen, Die Rolle Ludwigs (wie Anm. 26) 313 Anm. 122. Zu Wilhelm Durantis und dessen 
für die Kanonistik immenser Bedeutung vgl. Michel Hayez / Georg Langgärtner / Harmut Zapp, 
Duranti(s). I. D., Guillelmus, in: Lexikon des Mittelalters, Band 3, München/Zürich 1986, Sp. 
1469–1470, hier: Sp. 1469.

268 Auszug aus dem Speculum iudiciale des Wilhelm Durantis, zitiert nach: Nehlsen, Die Rolle Lud-
wigs (wie Anm. 26) 313 Anm. 122.

269 Vgl. ebd. 313. Aus dem Urteil sei hier direkt wiedergegeben: „Nos Iudices Curie Augustensis pre-
sidentes iudicio in causa matrimoniali quam coram nobis Adelhaidis filia quondam Iohannis villici 
de Naentershusen movit Chuonrado dicto Schuehlin de Ulma, super eo quod petivit se ab eo sepa-
rari et pronuntiari, matriomonium inter eos contractum esse nullum […].“ Feststellungsurteil über 
eine Ehenichtigkeit vom 17. 12. 1348, in: Christian Schwab, Das Augsburger Offizialatsregister 
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orientiert, hin zur Feststellung, dass auch dafür ein letztlicher Quellenbeleg fehle, 
zu beobachten. Miethke bezieht sich dabei auf die Vorstellung, dass das Gutach-
ten zwar von einer Nichtexistenz der ersten Ehe Margaretes ausgehe, eine kaiserliche 
Erklärung über diese Nichtexistenz aber eben auch nicht überliefert sei.264 Hermann 
Nehlsen entwickelt diesen Gedanken weitaus detaillierter fort: 

„Wenn Ockham das Eherecht der Zuständigkeit des Kaisers zuweist, so bedeu-
tet dies auf keinen Fall, daß er auf ein den elementaren rechtlichen Anforde-
rungen entsprechendes rechtsförmiges Verfahren mit einem abschließenden 
Urteil verzichten will.“265 

Nehlsen verweist zum Beleg auf zweierlei: erstens auf die juristischen Termini in dem 
Text,266 zweitens auf zeitgenössische Vorstellungen. So zitiert er den Kanonisten Wil-
helm Durantis267 mit den Worten: 

„Hoc etiam no[ta]. Quod ubicunq[ue] de perpetuo impedimento agitur, sive 
ab altero coniugium, sive ab extraneo, debet semper peti pronunciari matrimo-
nium nullum esse, […].“268 

Nehlsen kann weiterhin belegen, dass diese kirchenrechtlich-theoretische Vorgabe 
auch praktisch im 14. Jahrhundert eingehalten wurde. Er zitiert dazu ein typisches 
Feststellungsurteil über die Nichtigkeit einer Ehe aus dem Augsburger Offizialats-
register.269 Es sei also klar, dass auch eine nichtige Ehe der juristischen Klärung be-
durft habe. 
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(1348–1352). Ein Dokument geistlicher Diözesangerichtsbarkeit. Edition und Untersuchung (For-
schungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht 25), Köln/Weimar/Wien 2001, 
11–12, hier: 11. Hier wurde also explizit eine Nichtigkeitsfeststellung beantragt.

270 Nehlsen, Die Rolle Ludwigs (wie Anm. 26) 314.
271 Vgl. ebd. 214.
272 Vgl. oben Abschnitt 2. 
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„Dafür, daß diese zwingende rechtliche Notwendigkeit dem Kaiser und seinen 
Beratern nicht als Selbstverständlichkeit vor Augen stand, findet sich nirgends 
der geringste Anhaltspunkt. Der seitens der Literatur aus dem Gutachten 
Ockhams zu Unrecht herausgelesene ‚Königsweg‘ einer Qualifizierung der ers-
ten Verbindung Margaretes als ein nullum, das ipso iure eine ehehindernis-
befreiende Wirkung entfaltet und daher keines Feststellungsurteils bedarf, 
erweist sich als Phantom.“270 

Ein solches Urteil sei zwar nicht direkt erhalten, würde aber durch das Gutachten 
wahrscheinlicher.271

In der Wertung der Debatten sind zunächst die alten – in diesem Fall anders als 
bei Marsilius von Padua ohnehin wenig vertretenen – Thesen einer Fälschung mit 
den oben genannten Argumenten zurückzuweisen. Außerdem wird man Scheffer-
Boichhorst darin zustimmen müssen, dass das Gutachten vor der Neuheirat Marga-
retes entstanden ist; die Futurformen darin zeigen dies eindeutig. Es kann sich damit 
nicht um eine nachfolgende Rechtfertigung handeln. Die einflussreiche These Fried-
bergs aber hat zu Unrecht so weite Verbreitung gefunden. Hier ist Hermann Nehlsen 
rechtzugeben, der in diesem Fall mit weiteren Quellen zeigen kann, dass auch die 
Nichtigkeit einer Ehe ein Verfahren erforderte. Es erscheint wirklich wenig plausi-
bel, dass Ockham ein Gutachten mit starken juristischen Termini abgefasst hätte, 
wenn dieses doch wieder raten würde, einfach stillschweigend und ohne Urteil eine 
Nichtig keit anzunehmen. Aber wie Jürgen Miethke meint: Ein Nichtigkeitsurteil ist 
auch nicht überliefert. So bleibt das Ockham’sche Gutachten letztlich ein akademi-
scher Ratschlag, von dessen Umsetzung wir nicht wissen. Mit dieser Feststellung ist 
die Betrachtung nicht nur der Bremer Handschrift, sondern sämtlicher für die Frage-
stellung dieses Aufsatzes relevanter Quellen abgeschlossen.

6. Schlussbetrachtung

Welche begründete Antwort lässt diese Untersuchung im Hinblick auf die Ausgangs-
frage zu? Hat es im Tiroler Eheskandal ein kaiserliches Trennungsurteil, eine Schei-
dung der ersten Ehe der Margarete von Tirol durch Ludwig IV. gegeben? Der in 
diesem Beitrag vorgenommene Durchgang durch die Quellen hat dies nicht erweisen 
können. Die für die These angeführten Äußerungen Clemens’ VI. tauchen nur in 
einer einzigen collatio von ihm auf, sind vage formuliert und erscheinen nicht in 
anderen Sündenlisten des Kaisers.272 Ein zeitgenössischer Brief der Stadt Florenz, der 
von Ludwigs Scheidungsabsicht spricht, berichtet aus der Entfernung vom Hören-
sagen, lässt sich in seinen Informationsquellen nicht mehr verifizieren und ist daher 
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273 Vgl. oben Abschnitt 3.
274 Vgl. oben Abschnitt 4. 
275 Vgl. oben Abschnitt 5.
276 Nehlsen, Die Rolle Ludwigs (wie Anm. 26) 312.
277 Vgl. oben Abschnitt 1.
278 Vgl. oben die Abschnitte 2, 3 und 4.1.
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nicht als sicheres Zeugnis aufzufassen.273 Die Untersuchung der chronikalischen 
Überlieferung hat ein solches Zeugnis ebenfalls nicht zu Tage treten lassen, sondern 
vielmehr gezeigt, dass als Belege zitierte Stellen sich auf die unsicheren Äußerungen 
Clemens’ VI. stützen oder falsch interpretiert wurden und indirekte Erschließungs-
versuche aus anderen Chroniken hoch spekulativ bleiben.274 Die Texte der Bremer 
Handschrift schließlich sind ebenfalls als Beweise für die Ehetrennung durch den 
Kaiser ausgeschieden: Die forschungsgeschichtlich als entsprechende Urkunden 
zitierten formae Marsilius’ von Padua sind Entwürfe. Es gilt jedoch auch, dass das 
häufig als Beleg der kaiserlichen Inaktivität zitierte Gutachten Wilhelms von Ock-
ham nicht als solcher verwendet werden kann, weil es durchaus von einem kaiser-
lichen Urteil ausgeht.275 Da sich letztlich keine einzige Quelle hat finden lassen, die 
ein solches kaiserliches Urteil bestätigt, muss festgehalten werden: Eine Ehetrennung 
durch Ludwig IV. muss als unwahrscheinlich gelten.

Auf einer zweiten Ebene ist freilich zu fragen, ob die vielen zumindest auf den 
ersten Blick in Richtung des Trennungsurteils lesbaren Quellen nicht doch einen 
gewissen „Anfangsverdacht“276 (Hermann Nehlsen) rechtfertigen, dass dieses auch 
stattgefunden hat. Tatsächlich zeigen die Quellen hier, dass ein solches Urteil für die 
Zeitgenossen kein völlig undenkbarer Vorgang gewesen sein kann. Das gilt insbeson-
dere für die Gutachten der kaiserlichen Berater, die eine solche Möglichkeit mit den 
theoretischen Mitteln ihrer Zeit explizit rechtfertigen. Vielleicht erklärt sich auf diese 
Weise, wie zumindest das Gerücht über eine solche Entscheidung Ludwigs IV. etwa 
in dem Brief der Florentiner auftauchen konnte, aber auch, warum entsprechende 
Formulierungen in den Chroniken nachweisbar sind. Ein direkter Quellenbeleg kann 
jedoch durch keinen Anfangsverdacht ersetzt werden.

Es ist eingangs die Hoffnung geäußert worden, aus der vorgenommenen Erörte-
rung Erkenntnisse für die historische Urteilsbildung gewinnen zu können.277 Dies-
bezüglich ist festzuhalten: Die Thesen, die in den besprochenen Texten Belege für 
eine Ehetrennung durch Ludwig IV. sehen, sind allesamt Beispiele für einen unkriti-
schen Umgang mit Quellen. Es sei erneut auf Hermann Nehlsen, den wohl entschlos-
sensten Verfechter der Ehescheidungsthese, verwiesen: Sowohl bei der päpstlichen 
collatio als auch bei dem chronikalischen Bericht Beneschs von Weitmühl geht er 
trotz Literaturkenntnis unzureichend auf die quellenkritischen Überlegungen ande-
rer Historiker ein. Den Brief der Florentiner zitiert er ohne weitere Quellenkritik als 
Belegstelle, anhand verschiedener historiographischer Notizen mit anderer Aussage 
spekuliert er auf die Ehetrennung; den Bericht Heinrichs von Herford schließlich 
hat Nehlsen offensichtlich nicht richtig gelesen, sonst wüsste er, dass der von ihm als 
Ehescheidungsbeleg zitierte Satz sich nicht auf den Kaiser bezieht.278 Ein problemati-
scher Umgang mit Quellen ist aber auch in der Diskussion der Texte aus der Bremer 
Handschrift zu beobachten: Wenn die beiden formae als echte Urkunden zitiert wer-
den, so ist dies ein Musterbeispiel für mangelnde Lektüre der Texte, legt deren Inhalt 
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279 Vgl. oben Abschnitt 5.2.
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doch etliche Zweifel an einer Ausfertigung nahe. Das gilt auch für weitere Probleme, 
die diese Handschrift aufgibt, etwa den oft nicht erkannten engen text lichen Zusam-
menhang der formae mit dem Gutachten Marsilius’ von Padua, vor allem aber für die 
Wertung des Gutachtens von Wilhelm von Ockham. Hier hat Hermann Nehlsen 
zu Recht darauf hingewiesen, dass der Text und die historischen Umstände es kei-
neswegs erlauben, von einer Empfehlung Ockhams zur rechtlichen Ignorierung des 
Problems auszugehen.279 

In allen Fällen ist von den Gegnern der Ehetrennungsthese die wesentlich genauere 
Lektüre des Textes und die umfangreichere Quellenkritik vorgenommen worden. Es 
mag zwar für viele historische Probleme gelten, dass eine Seite die bessere Argumen-
tation vorzuweisen hat; aber das Ausmaß an fehlender Kritik und Spekulation auf der 
Seite der Befürworter eines Trennungsurteils vermag doch zu erstaunen. Wenn dieser 
Beitrag mit der Erkenntnis schließt, dass sich eine Ehescheidung durch den Kaiser 
nicht beweisen lässt, so ist zugleich gezeigt, dass eine genaue Aufschlüsselung solcher 
Diskussionen auch die Fehlbarkeit des historischen Urteils vor Augen hält.
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1 Der Aufsatz beruht auf einer an der Ludwig-Maximilians-Universität München geschriebenen und 
von apl. Prof. Dr. Jörg Schwarz betreuten Bachelorarbeit.
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Die Eheschließung der Margarete von Schwangau

Die Grafschaft Tirol, König Sigismund und Oswald von Wolkenstein

Maximilian Singer

Gegenstand dieses Aufsatzes ist die Eheschließung der Margarete von Schwan-
gau mit dem Tiroler Ritter Oswald von Wolkenstein.1 Anhand der Neubewertung 
bereits bekannter Dokumente, vor allem aber durch die Auswertung bisher noch 
unerforschter Quellen wird eine Neubeurteilung des Zustandekommens der Ehe des 
schwäbisch-tirolischen Paares vorgenommen. Einleitend wird ein Überblick über 
Literatur, Forschungsstand und Quellen zu den Herren von Schwangau vermittelt, 
daran anschließend werden die methodischen Fragestellungen und Schwerpunkte 
vorgestellt. Oswald von Wolkenstein mag zwar einer der bekanntesten Vertreter des 
spätmittelalterlichen Niederadels gewesen sein, aber insbesondere in Bezug auf den 
schwäbischen Niederadel ist noch vieles nicht nur neu zu beurteilen, sondern grund-
sätzlich zu erforschen bzw. überhaupt erst zu entdecken. Oswalds Bekanntheitsgrad, 
so die Hoffnung, könnte das Interesse an der quellengestützten Niederadelsforschung 
vergrößern, weshalb auch Hinweise auf weitere, in Bezug auf die Herren von Schwan-
gau zu erforschende Themenfelder geboten werden. 

Die goldene Chronik von Hohenschwangau

Das mit Abstand umfangreichste Werk in Bezug auf Schwangau ist die goldene Chro-
nik2 von Joseph von Hormayr (1781–1842).3 Leider ist die Chronik ungemein unzu-
verlässig. Hormayr stammte aus dem Tiroler Adel, schloss sein juristisches Studium 



4 Vgl. Das Rechnungsbuch Heinrichs von Rottenburg. Ein Zeugnis adeliger Herrschaft und Wirt-
schaftsführung im spätmittelalterlichen Tirol. Edition und Kommentar, bearb. von Claudia Fel-
ler (Quelleneditionen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 4), Wien u. a. 2010, 
272–274. In den Fußnoten ihrer Edition verweist Feller auf Hormayrs Goldene Chronik und gibt 
etwa für Ulrich von Schwangau eine Reihe von Ämtern an, die er nur Hormayrs Angaben zufolge 
besaß (etwa Untervogt Augsburgs). Das ist nachvollziehbar, da die Autorin eine große Zahl an pro-
sopographischem Material analysierte und in diesem Fall auf das erste verfügbare Werk zurückgriff, 
zeigt aber auch, wie leicht solche Fehler tradiert werden können.

5 Für diese Arbeit wurden vor allem herangezogen: Anton Schwob, Oswald von Wolkenstein. Eine 
Biographie (Schriftenreihe des Südtiroler Kulturinstitutes 4), Nachdruck der dritten Auflage, Bozen 
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in Innsbruck bereits im Alter von 16 Jahren ab und begann eine Beamtenlaufbahn 
in der österreichischen Verwaltung. Im Alter von 20 Jahren wurde er Hofkonzipist 
an der Wiener Staatskanzlei und 1808 Direktor des geheimen Hausarchivs, 1809 
Hofrat. In den Napoleonischen Kriegen beteiligte er sich als Unterstützer der Tiro-
ler Erhebung und war 1813 eine der treibenden Personen hinter dem sogenann-
ten „Alpenbund“, einer konspirativen Vereinigung, welche die Wiederaufnahme des 
Kampfes gegen Napoleon plante. Als der Plan entdeckt wurde, ging Hormayr auf 
Betreiben Metternichs ins Exil. Zwar kehrte er 1817 nach Österreich zurück und 
wurde sogar zum Reichshistoriographen ernannt, an eine Fortsetzung seiner Karriere 
war aber nicht mehr zu denken. Von Österreich nachhaltig enttäuscht, ging er 1827 
nach Bayern und fand dort eine Anstellung am Münchner Hof. Dort fungierte er 
in mehreren Positionen, war unter anderem der Geschichtslehrer des Kronprinzen 
und späteren Königs Max II. von Bayern (1811–1864). Diesem widmete er auch 
seine 1842 erschienene Goldene Chronik, denn der Kronprinz hatte die Burgruine 
Hohenschwangau 1832 aus seinem Privatvermögen erworben. Hormayr war einer-
seits darum bemüht, Österreich in einem möglichst schlechten Licht darzustellen, 
andererseits die Bedeutung Hohenschwangaus für die Vorfahren des Kronprinzen 
und auch für die (klein)deutsche Geschichte im Allgemeinen hervorzuheben. Um 
sein Ziel zu erreichen, verklärte er die Geschichte Schwangaus regelrecht und machte 
aus einer mittelalterlichen Herrschaft einen „Tummelplatz“ von Figuren der deut-
schen Geschichte, wie etwa Otto III. und Martin Luther, wobei er sich teils auf 
Hörensagen verließ, teilweise reale Quellen fragwürdig auslegte und vor allem selbst 
Dokumente erfand.

Was lässt sich hieraus folgern? Es wäre falsch, Hormayrs Werk als reine Erfin-
dung abzutun. Immerhin handelt es sich um das vollständigste Werk, das auch eine 
große Anzahl von realen Fakten und korrekten Schlussfolgerungen enthält. Genauso 
falsch wäre es jedoch, Hormayr als verlässliche Quelle zu betrachten. Leider ist in 
den vergangenen 160 Jahren genau dies geschehen: Seine Ergebnisse wurden selten 
hinterfragt, was zu einer unkritischen Übernahme seiner Behauptungen führte, die 
sich auch heute noch in mehreren aktuellen Werken mit Bezug auf Schwangau finden 
lassen.4

Die grundlegenden Biographen und Forscher über Oswald von Wolkenstein sind 
zweifellos Anton und Ute Monika Schwob. Die Auseinandersetzung mit Oswald ist 
deswegen auch immer eine Auseinandersetzung mit diesen beiden Autoren. Darüber 
hinaus existiert selbstredend eine große Bandbreite an Werken zu Oswald, die aufzu-
zählen inzwischen bereits eine eigene Forschungsarbeit wert wäre.5
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1989; ders., Der Dichter und der König. Zum Verhältnis zwischen Oswald von Wolkenstein und 
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sind zu nennen: Dirk Joschko, Oswald von Wolkenstein. Eine Monographie zu Person, Werk und 
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Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1985, 180–183.

 7 Karl August Muffat, Beschreibung und Geschichte des Schlosses und der ehemaligen Reichsherr-
schaft Hohenschwangau, München 1837.
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Tiroler Urkundenbuch, I. Abteilung: Die Urkunden zur Geschichte des deutschen Etschlandes und 
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Quellenmaterial

Die Schwangauer Überlieferung ist heute über einen weiten Raum verstreut. Der 
Autor hat versucht, möglichst viele Daten aus dem noch vorhandenen Material zu 
gewinnen und bisher rund 200 Dokumente erfasst, erhebt aber keinerlei Anspruch 
auf Vollständigkeit.

Beginnt man mit den gedruckten Quellen, stechen zwei Werke besonders hervor: 
Zum einen die Quellensammlung des Historikers und Mitbegründers der Bayeri-
schen Akademie der Wissenschaften Johann Georg von Lori zur Geschichte des Lech-
rains6 und darauf zum Teil aufbauend das Werk des königlich-bayerischen Reichs-
archivskanzlisten Carl August Muffat.7 Viele der von beiden erwähnten Dokumente 
konnten als Originale eingesehen werden, manche, die verschollen sind, werden hier, 
soweit möglich, aus der älteren Literatur zitiert. Da besonders Loris Werk bis heute 
als zuverlässig gilt und sich bisher alle überprüften Dokumente als deckungsgleich 
erwiesen, besteht im Gegensatz zu den von Hormayr zitierten Quellen kaum Zweifel 
an deren Echtheit. Was andere gedruckte Quellen anbelangt, ist man zum einen auf 
allgemeine Nachschlagewerke angewiesen. Die Rede ist von den Regesta Imperii, 
den Monumenta Boica, den Regesta Habsburgica8 oder etwa dem Tiroler Urkunden-
buch.9 Als immens wichtige Editionen sind auch die Lebenszeugnisse und die Lieder 
Oswalds von Wolkenstein, das Rechnungsbuch Heinrichs von Rottenburg und das 
Achtbuch Kaiser Sigismunds zu nennen.10
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Edition und Register, bearb. von Friedrich Battenberg (Quellen und Forschungen zur höchsten 
Gerichtsbarkeit im Alten Reich 19), Köln 1986.

11 Im Folgenden abgekürzt: Germanisches Nationalmuseum GNM, Bayerisches Hauptstaatsarchiv 
BayHStA, Staatsarchiv Augsburg StAA, Staatsarchiv Nürnberg StAN, Tiroler Landesarchiv TLA, 
Stiftsarchiv Stams StiAStams, Fürstlich Oettingen-Wallerstein’sches Archiv FÖWAH, Stadtarchiv 
Ulm SA Ulm.

12 Insbesondere für das 16. Jahrhundert ist zu erwähnen, dass die Zahl an Dokumenten bei gründ-
licherer Recherche vermutlich deutlich steigen dürfte. Bisher setzte der Verfasser seinen Fokus vor 
allem auf das 15. Jahrhundert, zudem geht die Überlieferung im 16. Jahrhundert zunehmend 
von verhältnismäßig gut erschlossenen Urkundenbeständen zu größtenteils kaum oder gar nicht 
erschlossenen Aktenkonvoluten über.
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Da immer wieder Zweifel an der Echtheit einzelner Dokumente aufkamen und 
Regesten naturgemäß oft wenig aufschlussreich sind, wurde versucht, möglichst viele 
Dokumente im Original einzusehen und auszuwerten. Die Bestände hierfür lagen (in 
nach Relevanz abgestufter Reihenfolge) im Germanischen Nationalmuseum, in den 
Staatsarchiven in Augsburg und Nürnberg, im Bayerischen Hauptstaatsarchiv, im 
Tiroler Landesarchiv, im Stiftsarchiv Stams, im Fürstlich Oettingen-Wallerstein’schen 
Archiv sowie im Stadtarchiv Ulm.11

Rund 200 Dokumente konnten bisher im Zusammenhang mit der Familie nach-
gewiesen und erfasst werden. Zu betonen ist, dass diese sich nicht gleichmäßig über 
die fünf Jahrhunderte verteilen, in denen das Geschlecht nachweisbar ist, sondern 
dass die Überlieferung mit der Zeit anwächst. Weniger als 6 % der Überlieferung 
sind ins 12. Jahrhundert, 16 % ins 13. Jahrhundert, 21 % ins 14. Jahrhundert, mit 
53 % mehr als die Hälfte der Dokumente ins 15. Jahrhundert zu datieren und die 
restlichen 4 % verteilen sich schließlich auf die ersten vier Jahrzehnte des 16. Jahr-
hunderts.12

Mit dem quantitativen Wandel ist auch ein qualitativer Wandel in der Art der 
Dokumente feststellbar. Die Dokumente der frühen Jahrhunderte sind ganz über-
wiegend Urkunden, die – unpersönlich und formelhaft – wenig Aufschluss über 
Motive der Aussteller und Empfänger verraten.

Dies ändert sich in Bezug auf Schwangau mit dem Beginn des 15. Jahrhunderts. 
Erstmals lässt ein größerer Teil der Schriftstücke Rückschlüsse auf individuelle Eigen-
schaften zu und ermöglicht Einblicke in Vorstellungen und Gedankenwelten der 
Schreiber. Grund hierfür ist in erster Linie die zunehmende, in der Schwangauer 
Familie erstmals wahrnehmbare Verbreitung von eigener Schriftlichkeit. War das 
Schreiben in vorangegangen Jahrhunderten vor allem Aufgabe einer kleinen Gruppe 
professioneller, zumeist geistlicher Schreiber, weitete sich die Fähigkeit, selbstständig 
lesen und schreiben zu können, erkennbar auch auf den Niederadel aus. Auch wenn 
sicherlich nicht alle in diesem Aufsatz angeführten Dokumente des 15. Jahrhunderts 
von den Ausstellern selbst geschrieben worden sind, so kann man doch erkennen, 
dass das Individuelle zunehmend Einzug in die Überlieferung hält. Das bedeutet, dass 
wir erstmals Anklänge an sogenannte Egodokumente beziehungsweise an das Selbst-
zeugnis erkennen können. Am deutlichsten tritt diese Veränderung in nun erstmals 
überlieferten Briefen zutage, aber auch die Beschaffenheit rechtlicher Dokumente 
änderte sich erheblich. Vielleicht, weil die Schreibenden es mussten, vielleicht auch 
schlichtweg, weil sie es konnten: Es lässt sich konstatieren, dass der gravierendste 
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13 Zum Begriff vgl. Benigna von Krusenstjern, Was sind Selbstzeugnisse? Begriffskritische und 
quellenkundliche Überlegungen anhand von Beispielen aus dem 17. Jahrhundert, in: Historische 
Anthropologie. Kultur. Gesellschaft. Alltag 2 (1994) 462–471. Man muss natürlich auch darauf 
hinweisen, dass das bloße Schreiben über persönlich Erlebtes kein reines Selbstzeugnis ist. In den 
bisher gefundenen Dokumenten versuchen die Schreibenden ihre (i. d. R.) rechtlichen Standpunkte 
zu untermauern. Ihr „tiefstes Inneres“ und ihren Persönlichkeitskern geben sie darin nur in Ansätzen 
preis. Vgl. Winfried Schulze, Ego-Dokumente. Annäherung an den Menschen in der Geschichte? 
Vorüberlegungen für die Tagung „Ego-Dokumente“, in: Ego-Dokumente. Annäherung an den 
Menschen in der Geschichte, hg. von Winfried Schulze (Selbstzeugnisse der Neuzeit 2), Berlin 
1996, 11–30.

14 Bei den folgenden Überlegungen stütze ich mich in erster Linie auf einen Aufsatz von Arnold Esch, 
Überlieferungs-Chance und Überlieferungs-Zufall als methodisches Problem des Historikers, in: 
Zeitalter und Menschenalter. Der Historiker und die Erfahrung vergangener Gegenwart, München 
1994, 39–69.

15 Vgl. ebd. 41.
16 Hier lediglich einige beispielhafte Urkunden aus dem Stiftsarchiv: StiAStams, Urkunden, B XXXVI 

1 (1275 VII 31), 3 (1276 IV), XXXVII 1 (1290 II 19), XLIX 1 (1289 IX 21) (auch einsehbar unter 
www.monasterium.net). 
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Unterschied zu den vorausgegangenen Jahrhunderten darin besteht, dass Akteure ihr 
rechtliches Handeln zunehmend kontextualisierten, also mit persönlichen Erfahrun-
gen, Erlebnissen und Vorstellungen anreicherten.13

Die qualitative wie quantitative Zunahme an auswertbarem Material ermöglicht 
also im 15. Jahrhundert erstmals eine Darstellung der Familie, in der die Handelnden, 
ihre Aktionen, Motive und selbst ihre Charaktereigenschaften deutlich hervortreten. 

Methodische Vorüberlegung: 
Überlieferungschance und Überlieferungszufall14

Bei den rund 200 in Bezug auf Schwangau erfassten Dokumenten handelt es sich 
vermutlich nur um einen Bruchteil der im Zusammenhang mit der Familie entstan-
denen Schriftstücke.15 Zunächst sind die Dokumente zu nennen, die noch unent-
deckt über zahlreiche Archive verstreut sind. Doch selbst wenn man die komplette 
noch vorhandene Überlieferung zusammentragen würde, müsste man einsehen, dass 
sie nach wie vor unvollständig, lückenhaft und einseitig bliebe. Beschäftigt man sich 
eingehender mit dem Material, so stellt man fest, dass kein einziges Dokument in 
Hohenschwangau selbst überliefert geblieben ist. Viele der untersuchten Dokumente 
kamen aus Schwangau oder handeln von Schwangauern, aber mindestens die Hälfte 
der Dokumente (vermutlich sehr viel mehr) ist verloren, denn eine eigene, also in 
Schwangau erhalten gebliebene Überlieferung gibt es nicht.

Anschaulich wird dies am Beispiel der Schwangau-Überlieferung im Tiroler Klos-
ter Stams. Gerade im 14. Jahrhundert bestand offensichtlich reger Kontakt zwischen 
der Familie und den Mönchen, insbesondere Kaufverträge findet man in größerer 
Menge.16 In der Regel handelt es sich um Kaufverträge für Güter, die das Kloster den 
Schwangauern abkaufte. 

Als den letzten Hinterbliebenen der Familie zu Beginn des 16. Jahrhunderts klar 
wurde, dass sie selbst keine Erben mehr bekommen würden, entschlossen sie sich ihre 
Besitzungen zu verkaufen. Der Käufer, Johann Paumgartner, Mitglied einer Augs - 
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17 Vgl. Muffat, Beschreibung und Geschichte (wie Anm. 7) 98. Muffat nennt ein Dokument vom 
3. Juli 1536: „darin [wurde von den Schwangauer] Brüdern versprochen, alle Briefe, Verträge, 
Urkunden und Schriften, die sie der Lehen oder anderer Güter halber bei Handen haben, oder in 
Zukunft noch fänden, dem Käufer [Johann von Paumgarten] einzuantworten.“

18 GNM, Wolkenstein Archiv, Fasz. 11, Nr. 31, Innsbruck 1439 Mai 19, Innsbruck 1439 Mai 22, 
undatiert, nach 22. Mai 1439.

19 Das Fehlen der Adresse auf der Rückseite, das unsaubere Schriftbild und die unstrukturierten und 
nicht abgeschlossen scheinenden Darlegungen sprechen sehr deutlich für ein Konzept und nicht für 
ein tatsächlich versandtes Schreiben. 
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burger Patrizierdynastie, stellte im Kaufvertrag von 1536 unter anderem die Bedin-
gung, dass alle rechtlich relevanten Dokumente, die sich im Besitz der Familie 
befanden, mit zu übertragen seien.17 Die Erben Johann Paumgartners verkauften 
die Erwerbung ihres Vaters, die Herrschaft Hohenschwangau fiel 1567 an Bayern 
und die Schwangauer Überlieferung hat sich nicht erhalten. Ein klassisches Beispiel 
für das Zusammenspiel von Überlieferungschance und Überlieferungszufall. Wen-
det man diese Überlegung nun wiederum auf das Kloster Stams an, kommt man 
zu folgender Erkenntnis: Sowohl die Schwangauer wie die Mönche von Stams hat-
ten Rechts dokumente bewusst gesammelt, aber da das Kloster sich als langlebiger 
erwies, blieben dessen Dokumente lange genug erhalten, um in einem der Archive 
des 19. Jahrhunderts katalogisiert (und im 21. Jahrhundert digitalisiert) zu werden. 
Die Schwangauer Urkundensammlung hingegen ist vielleicht durch einen Zufall, 
durch Absicht oder aufgrund schlichter Vernachlässigung nicht mehr vorhanden. 
Schon von den seitens der Zeitgenossen als erhaltungswürdig, da wertvoll angesehe-
nen Dokumenten fehlt uns also ein erheblicher Teil. Wie zufällig es ist, dass wir über 
manche Vorgänge noch heute viel erfahren können, während wir über andere so gut 
wie überhaupt nichts wissen, soll das folgende Beispiel veranschaulichen.

Im Jahr 1439 fand ein Briefwechsel zwischen Georg von Schwangau, dem Bischof 
von Brixen und Oswald von Wolkenstein statt.18 Laut Aussage Oswalds schuldete 
sein Schwager ihm einen größeren Betrag. Da die Schwangauer im Bistum Brixen 
Afterlehen besaßen, hatte sich Oswald an den Bischof gewandt und dieser schrieb 
daraufhin einen Brief, der Georg zur Zahlung aufforderte. Schon dieser Brief existiert 
heute nicht mehr. Wir kennen seinen ungefähren Inhalt lediglich aus dem Antwort-
schreiben Georgs. Aus dessen Sicht hatte Oswald im Namen seines Schwagers über 
Jahre hinweg Gelder eingetrieben, diese aber nie abgeliefert. Der Bischof wandte sich 
nun schriftlich an Oswald und forderte ihn dazu auf, mit seiner Verwandtschaft eine 
einvernehmliche Lösung zu finden. Der Wolkensteiner setzte wiederum ein (recht 
erbost klingendes) Antwortschreiben an den Bischof auf, in dem er sich rechtfer-
tigte. Er schrieb, dass er von dem Geld keinerlei Kenntnis besäße und dass er nicht 
allzu gut auf seinen Schwager zu sprechen sei. Was dann geschah, wissen wir nicht. 
Weder, ob es noch weitere Briefe nach Schwangau gab, noch ob der Konflikt gelöst 
werden konnte, wir können nicht einmal sicher sagen, ob Oswalds letzter Brief tat-
sächlich abgeschickt wurde.19 Auch wer tatsächlich im Recht war, können wir nicht 
mit Sicherheit sagen. 

Briefe sind für spätere Generationen – insbesondere Archive – im Gegensatz zu 
Urkunden nicht automatisch relevant. Dass die Wolkensteiner Briefe über Jahrhun-
derte hinweg aufbewahrt wurden, muss kein Zufall sein. Gut möglich ist, dass die Briefe 
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20 Insbesondere ist hier Marx Sittich von Wolkenstein (1563–1620) zu nennen: Er gilt auch als mög-
licher Zusammensteller der leider verloren gegangenen „Reisenotate“ von Oswald, möglicherweise 
war dies aber auch Engelhard Dietrich Freiherr zu Wolkenstein und Trostburg (1565–1647), Bruder 
von Marx Sittich, ab 1630 Graf. Beide scheinen sich für das Erbe ihres Vorfahren interessiert zu 
haben.

21 Das GNM beschäftigt sich inzwischen mit der Frage nach verschollenen Dokumenten. Es han-
delt sich keineswegs um einen Einzelfall. Die Dokumente waren zumindest Lori und Muffat noch 
zugänglich und können so zum Teil wiedergegeben werden.

22 Esch, Überlieferungs-Chance und Überlieferungs-Zufall (wie Anm. 14) 47 f.
23 StAN, Akten, Nr. 205. Hierbei handelt es sich um eine Sammlung von Texten, die der Pfleger von 

Ehrenberg (Amtsträger des Grafen von Tirol) und Waltenhofen (Bistum Augsburg) anfertigte. Die 
Texte handeln von mehreren Zollsachen, u. a. Schmuggel. Unter den Schmugglern befanden sich 
auch Schwangauer Dorfbewohner, ein Hans Prauwer bspw. Dieser nutzte anscheinend die Gebirgs-
pässe, um die Zollstation zu umgehen.
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heute noch existieren, da sie mit dem berühmten Oswald von Wolkenstein in Verbin-
dung stehen, deswegen von seinen Nachfahren aufbewahrt und gesammelt wurden20 
und so schließlich über mehrere Umwege hinweg ihren heutigen Platz im Wolken-
stein-Rodenegg-Archiv des Germanischen Nationalmuseums fanden. Dadurch dass 
die Schwangauer in Verbindung mit den bekannteren Wolkensteinern standen, haben 
sich manche ihrer Dokumente in diesem Archiv erhalten. Wie zufällig dieser Prozess 
letzten Endes war, zeigt sich daran, dass das Germanische Nationalmuseum einst über 
deutlich mehr Dokumente mit Bezug auf Schwangau verfügte, wie die Findbücher des 
Archivs noch zeigen. Da man die schwäbischen Ritter aber als nicht interessant oder 
relevant genug empfand, wurden alle Dokumente, die keine direkte Verbindung zu 
Wolkenstein aufwiesen, schließlich aussortiert und sind seither verschollen.21

Wir müssen also bedenken, dass die heute noch vorhandene Überlieferung zu 
Schwangau aufgrund zahlreicher Faktoren ausgedünnt wurde und unsere heutige 
Sichtweise dadurch eingeengt ist. Neben den bereits dargelegten Gründen ist weiter 
zu berücksichtigen, dass die Überlieferung große politische Gebilde und kontinuier-
lich bestehende Institutionen bevorzugt, dadurch ist unser Blick auf kleine Territo-
rien getrübt und eingeengt. 

Schließlich ist die Überlieferung durchzogen von Streit, der als Abweichung vom 
Normalzustand eine höhere Überlieferungschance besitzt. Wir wissen noch heute von 
Überfällen der Schwangauer Ritter auf Kaufleute, denn diese Überfälle stellten „etwas 
Unerhörtes, etwas Ungewöhnliches, ja etwas Fatales dar“22 und beschäftigten lokale 
Adlige, Reichsstädte und sogar Reichsfürsten, während sich der Normalzustand, also 
das friedliche Durchziehen von Kaufleuten, nur in Quellen wie beispielsweise einem 
Zollregister erhalten hat.23

Die Familie von Schwangau um 1400

Es ist ein Glücksfall, dass Oswald und die Schwangauer ausschließlich in der ersten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts miteinander interagierten. Nach einem durch die Pest 
ausgelösten Rückgang von Schriftlichkeit setzte um 1400 wieder eine als durchgängig 
zu bezeichnende Überlieferung von Dokumenten ein, die fast das ganze 15. Jahrhun-
dert anhalten sollte. Während zwischen 1348 und 1399 lediglich 12 Dokumente mit 
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24 Die erwähnten Dokumente werden im Folgenden behandelt und dann jeweils entsprechend genannt.
25 Die Sterbejahre der beiden kennen wir aus der in der St.-Anna-Kapelle bei St. Mang erhaltenen 

ehemaligen gemeinsamen Grabtumba, vgl. hierzu: Volker Liedke, Der „Meister der Schwangau-
Tumba“. Tätig um 1433 bis etwa 1455, in: Ars Bavarica. Gesammelte Beiträge zur Kunst, Geschichte, 
Volkskunde und Denkmalpflege in Bayern und in den angrenzenden Bundesländern 41/42 (1986) 
17–106, vgl. bes. 22 f.

26 Der bisher zeitlich letzte Hinweis auf das Schicksal Georgs datiert auf das Jahr 1440. Vgl. hierzu 
BayHStA, Kurbayern Urkunden, Nr. 29107.

27 Auch hier kennen wir das genaue Todesjahr von einer Grabtumba, zu finden in der katholischen 
Pfarrkirche von Bayerniederhofen, vgl. hierzu: Liedke, Schwangau-Tumba (wie Anm. 25) 51–55.

28 Die Todesjahre der vier Brüder lassen sich nicht genau bestimmen, man kann sie lediglich aus 
ihrem Verschwinden aus den Urkunden und den Lehensbestätigungen ihrer Erben erahnen. Diese 
gehen hervor aus den Registraturbüchern Friedrichs III. Joseph Chmel, Regesta chronologico-
diplomatica Friderici III. romanorum imperatoris (regis IV.). Vom Jahre 1452 (März) bis 1493 
(Auszug aus den im k. k. geheimen Haus-, Hof- und Staats-Archive zu Wien sich befindenden 
Reichs registraturbüchern vom Jahre 1440–1493, Bd. 2), Wien 1859. Am 13. Dez 1466 (n. 4805) 
wurden beispielsweise die noch lebenden Brüder Hans und Thomas durch Kaiser Friedrich III. in 
ihren Lehen bestätigt, was bedeutet, dass ihre beiden anderen Brüder bereits verstorben waren. Vom 
14. Juli 1471 (n. 6359) existiert eine ähnliche Urkunde für Ulrich, den Sohn von Hans, was nahe-
legt, dass dieser in jenem Jahr verstarb.

29 GNM, Wolkenstein Archiv, Fasz. 11, 1450 Juni 12.
30 Siehe die später noch näher beschriebene Verbindung zwischen Schwangau und Wolkenstein.
31 Ein Vertrag über den Austausch von Gütern, geschlossen zwischen dem Abt von Ottobeuren und 

einem Augsburger Bürger, vom 28. März 1418 erwähnt Marquart als Pfarrer zu Haim. StAA, Fürst-
stift Kempten Urkunden 301.
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Bezug auf Schwangau ausfindig gemacht werden konnten, lassen sich im vergleich-
baren Zeitraum zwischen 1400 und 1450 insgesamt 70 Dokumente nachweisen.24

In diesem Zeitraum waren bereits die gesamten dramatis personae der folgenden 
Jahrzehnte versammelt, auch wenn viele der zentralen Figuren damals wohl noch 
Kinder waren. Die namentlich bekannten Schwangauer Familienmitglieder der ers-
ten Jahrzehnte waren die vier Brüder Konrad, Ulrich, Bartholomäus und Marquart, 
wobei Ulrich und Konrad am häufigsten nachweisbar sind und anscheinend gemein-
sam die Geschäfte der Familie führten. Das Familienoberhaupt Konrad († 1437) 
hatte mit seiner Gemahlin Margarete, geborene von Ellenhofen († 1426),25 zwei 
namentlich bekannte Kinder, die Brüder Georg, genannt der Ältere († nach 1440),26 
und Stefan († 1465).27 Konrads jüngerer Bruder Ulrich († um 1426) hatte mindes-
tens sechs Kinder. Die Brüder Georg, genannt der Jüngere († vor 1466), Heinrich 
(† vor 1466), Hans († um 1471) und Thomas († zwischen 1466 und 1471)28 wurden 
vermutlich auch in dieser Reihenfolge geboren. Zudem hatte Ulrich zwei Töchter. 
Zum einen Madlen, von der wir bislang nur wissen, dass sie mit Parzival von Weineck 
vermählt war und mit ihrer anderen Schwester brieflich korrespondierte.29 Bei dieser 
Schwester handelte es sich um Margarete von Schwangau († um 1451), die heute vor 
allem durch ihre Ehe mit Oswald von Wolkenstein bekannt ist.30 Der dritte Bruder, 
Marquart († 1434), war kinderlos und hatte eine geistliche Laufbahn innerhalb des 
Augsburger Bistums eingeschlagen.31 Über ihn und seinen früh verstorbenen Bruder 
Bartholomäus († vor 1428) wissen wir nur wenig.

Die besten Quellen für die Summe der Rechte, die die Schwangauer besaßen, 
finden sich in wiederholt durch verschiedene Kaiser bestätigten Lehensbriefen. So 
nennt ein von der Kanzlei Kaiser Friedrichs III. im Jahr 1466 ausgestelltes Dokument 
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32 Aus der Paumgartner Zeit hat sich eine sehr interessante Akte mit Kriminalfällen im Gericht Trauch-
gau erhalten, die auch über in der Vergangenheit liegende Prozesse berichtet. Eigentumsdiebstahl, 
Pferderaub, Brandstiftung und ein zweifacher Kindesmord ereigneten sich zu der Zeit, als die Herren 
von Schwangau noch das Gericht innehatten: Ein sehr interessantes Zeugnis der Alltags geschichte 
und für eine weitere Untersuchung sicherlich lohnenswert. BayHStA Kurbayern Geheimes Landes-
archiv 1077, fol. 348–353.

33 Für eine detaillierte Beschreibung vgl. Hans-Uwe Rump, Füssen. Historischer Atlas von Bayern. Teil 
Schwaben. Heft 9, Kallmünz 1977.

34 „Mit namen den wildpan ob dem Fern heraus für Rennberg und den Lech abhin bisz in die Yllach 
und von dem Keysersteg den Lech ab bisz aber in die Yllach und das geleitt ab dem Fern heraus 
bisz in die Yllach hiedishalbs Lech und das gericht zu Bichelbach halbs und das gericht zu Pflag was 
darein gehört und die Vischentz von Fuessen in dem Lech gen Swangaw wertz bisz in die Yllach und 
das halsgericht und den ban zu Swangaw. Item Waltenhoven und was darein gehört. Item das hals-
gericht und den ban auf dem Perghof und was darein gehört. Item das gericht zu Drauchgaw und 
was darein gehört. Item das gericht zw Rottenbach und was darein gehört. Item den zol zu Reyttey 
und die vischentz in der Yllach bisz in den Lech und die vogtey die sy haben auf des gotzhawsz 
leuten zu Staingaden die von uns und dem heiligen reich zu lehen rüren.“ Vgl. Chmel, Regesta 
Friderici (wie Anm. 27) n. 4805. 

35 Der erste eindeutige Beweis für die Existenz aller vier Burgen datiert auf das Jahr 1397. Das Alter, 
die genauen Standorte und die Größe dieser Burgen sind zum Teil umstritten und bedürfen einer 
zukünftigen genauen Analyse. Im Rahmen dieses Beitrags reicht es aus, die Namen der Befestigun-
gen zu kennen, die Rede ist von „allen iren vesten nemlich mit der Hohen Swangow mit der Hinder-
swangow mit irem turm genant der Swan [manchmal auch als Symbel- oder Synwellenturm] und 
mit Frowenstain“. BayStHA, Tirol Urkunden, 220.
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als Rechte der Schwangauer das Hals- oder Blutgericht und den Bann zu Schwan-
gau sowie in den benachbarten Ortschaften Waltenhofen, Berghof, Trauchgau32 und 
Rottenbach, ferner in den im heutigen Tirol liegenden Dörfern Pflach und Bichlbach 
die Niedergerichtsbarkeit. Zudem besaßen sie das Vogteirecht über das von Welf  VI. 
gegründete Kloster Steingaden. Begrenzt wurden diese Gebiete im Süden durch den 
Fernpass, im Westen durch den Lech, der die Herrschaft von Füssen sowie weiteren 
Liegenschaften des Augsburger Bischofs und anderer Reichsrittergeschlechter wie 
den Freiberg-Eisenberg trennte, und reichten schließlich hinab bis hin zum kleineren 
Fluss Illach, der im Norden und Osten die Grenze zum bayerischen Herzogtum dar-
stellte.33 Diese Summe von Gerichts- und Herrschaftsrechten stellte die Grundlage 
der eigenen Macht dar, die sie seit dem späten 13. Jahrhundert als freie Reichsritter 
innehatten.34 Die jeweiligen Familienoberhäupter scheinen sich primär in diesem 
Gebiet aufgehalten und dort gelebt zu haben. Ihre Herrschaftssitze, die vier Burgen 
Hohenschwangau, Hinterhohenschwangau, der Schwanen- oder Synwellenturm und 
Frauenstein lagen innerhalb dieses Gebiets.35

Hinzu kam eine ganze Reihe von Privilegien. In den Flüssen besaßen sie das 
Fischereirecht, ein durchaus wertvolles Privileg, das beispielsweise die am anderen 
Lechufer lebenden Bürger der Stadt Füssen nicht innehatten. Ähnlich wichtig war 
der für die gesamte Herrschaft geltende Wildbann, der ihnen das Jagdrecht zuer-
kannte. Darüber hinaus gab es für die Schwangauer noch zwei weitere Rechte, die für 
sie die wohl wichtigsten, da gewinnbringendsten darstellten. Es handelte sich um das 
Geleit- und das damit in Verbindung stehende Zollrecht. Wer ihre Liegenschaften 
passierte, stand unter dem Geleit dieser Ritter, das zwar zum einen Schutz gewährte, 
zum anderen aber auch mit Zahlungen verbunden war. Diese Zahlungen wurden von 
den Schwangauern vermutlich in Form von Zöllen im damals noch unbedeutenden, 
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36 Vgl. Schwob, Die Heirat Oswalds (wie Anm. 5) 235–237, sowie Peter Lengle, Schwäbisch-tiro-
lische Handelsbeziehungen 1000–1350, in: Schwaben – Tirol. Historische Beziehungen zwischen 
Schwaben und Tirol von der Römerzeit bis zur Gegenwart, hg. von Wolfram Baer / Pankraz Fried, 
Bd. 2, Rosenheim 1989, 174–181, vgl. bes. 178.

37 Siehe hierzu Urkunden Welfs VI., die den Landesfürsten in Verbindung mit den frühen Schwangau-
ern bringen: Karin Baaken, Herzog Welf VI. und sein Sohn. Das Ende des süddeutschen Welfen-
hauses (mit Regesten), Tübingen 1971, Regesten 170, 186. Tiroler Urkundenbuch II, 2, bearb. von 
Bitschnau/Obermair (wie Anm. 9) Nr. 401. In der Literatur vgl. Georg Kreuzer, Schwaben und 
Tirol. Beziehungen von Adeligen und Ministerialen zwischen Schwaben und Tirol im Mittelalter 
in: Schwaben – Tirol. Historische Beziehungen zwischen Schwaben und Tirol von der Römerzeit bis 
zur Gegenwart, hg. von Wolfram Baer / Pankraz Fried, Bd. 2, Rosenheim 1989, 43–46, vgl. bes. 43. 
Josef Riedmann, Die Welfen im Tiroler Raum zur Zeit Welfs VI., in: Welf VI. Wissenschaftliches 
Kolloquium zum 800. Todesjahr Welfs VI. im schwäbischen Bildungszentrum Irsee, hg. von Rainer 
Jehl, Sigmaringen 1991, 99–112.

38 Vgl. Muffat, Beschreibung und Geschichte (wie Anm. 7) 101. Diese Lehen blieben bis zum Ver-
kauf an Hans von Paumgartner in Familienbesitz. Muffat nennt ein Dokument vom 10. Juli 1536, 
in dem Bischof Georg von Brixen das Lehen offiziell an Hans von Paumgarten überträgt.

39 Insbesondere eine genauere Untersuchung der schwäbisch-tirolischen Aktenlage mit einem Schwer-
punkt auf kleinen, lokalen Archiven könnte hier sehr vielversprechend sein. Eine genauere besitz-
geschichtliche Analyse könnte auch Aufschluss darüber geben, welche Güter die Familie lediglich als 
Lehen verliehen bekommen hatte und wie sich der eigene Allodialbesitz zusammensetzte.
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bereits zu Tirol gehörenden Ort Reutte eingetrieben. Die Zollstation lag an einer 
bedeutenden Handelsstraße, die von Mailand und Venedig kommend in den Vinsch-
gau und von dort über den Reschen, Landeck, Imst, Nassereith und den Fernpass 
nach Augsburg führte. Besonders bedeutend war natürlich der Italienhandel über die 
Alpen, aber auch der aus Hall kommende Salzhandel.36

Auch abseits ihres Kernbesitzes besaßen die Schwangauer, vermutlich noch aus 
ihrer Zeit als welfische Ministerialen,37 kleinere Besitzungen, die über den schwä-
bisch-tirolischen Grenzraum verstreut waren. So waren die freien Reichsritter zudem 
auch (After-)Lehensleute des Brixner Bischofs und hatten von diesem die Ortschaften 
Weng, Prennwalchen, Wald und Ratzenried verliehen bekommen.38 Zu Beginn des 
15. Jahrhunderts besaßen die Schwangauer zudem das Gericht, die Herrschaftsrechte 
und die Vogtei im Dorf Rettenbach am Auerberg und vielleicht auch weitere, bisher 
noch nicht bekannte kleinere Besitzungen.39

Was waren nun die Möglichkeiten, die den beiden Familienoberhäuptern Ulrich 
und Konrad in- und außerhalb ihrer zwar überschaubaren, aber doch ansehnlichen 
Besitzungen offenstanden und in welcher Beziehung standen sie zu Oswald von Wol-
kenstein?

Die Verbindung zur Grafschaft Tirol

Versucht man das Handeln der beiden Adligen Ulrich und Konrad zu interpretieren, 
lässt sich von einer Doppelstrategie sprechen. Diese bestand zu Beginn des Jahrhun-
derts aus einer Nähe zu den mächtigen Grafen von Tirol bei gleichzeitiger enger Anbin-
dung an den schwäbisch-tirolischen Adel, zu dem auch die Wolkensteiner zählten.

Die Nähe zu Tirol bestand schon seit Langem und ist aufgrund der Besitzungen 
des Geschlechts innerhalb Tirols auch leicht nachvollziehbar. Schon zu Beginn des 
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40 Tiroler Urkundenbuch I, 2, bearb. von Huter (wie Anm. 9) Urk. 782, Urk. 904. Ebd. Bd. 3, Urk. 
1102.

41 Die früheste Urkunde, die Stams, Meinhard und einen Konrad von Schwangau miteinander in Ver-
bindung bringt, datiert auf den 31. Juli 1275, nur rund zwei Jahre nach der Gründung des Klosters. 
StiAStams, Urkunden B XXXVI 1.

42 Es ist verschiedentlich davon die Rede, dass es sich hierbei um den Vater von Konrad, Ulrich, 
Bartholomäus und Marquard handelte. Obwohl diese Behauptung nicht unwahrscheinlich klingt, 
konnte bisher nur festgestellt werden, dass sie wohl auf Hormayr zurückgeht, weswegen sie grund-
sätzlich kritisch zu betrachten ist.

43 Vgl. Karl Heiserer, Die Schlösser der Herren von Schwangau. Quellen und Beiträge zur Geschichte 
der Herrschaft Hohenschwangau, 1. Teil, in: Alt Füssen. Jahrbuch des Historischen Vereins Alt-
Füssen (1985) 84–119, vgl. bes. 94 f. In der Literatur findet sich außerdem ein Hinweis (vgl. Alfons 
Huber, Geschichte der Vereinigung Tirols mit Österreich und die vorbereitenden Ereignisse, Inns-
bruck 1864, 242, Regest 376) auf einen weiteren Dienstvertrag, dieses Mal zwischen Rudolf, Stefan 
und dessen Brüdern, der alle vier Schwangauer Burgen miteinschließt. Allerdings verweist Huber 
lediglich auf Hormayr als Quelle, was den frühen Beleg für die Schwangauer Burgen wiederum 
unglaubwürdig macht. Ein greifbarerer Hinweis findet sich nicht viel später in einer Quittung des 
Tiroler Landeshauptmannes aus dem Jahre 1371, der Posten „der von Swangow“, mit dem Vermerk, 
dieser habe 90 Mark Berner erhalten. Vgl. Lackner (Hg.), Regesta Habsburgica (wie Anm. 8) 
Nr. 859.

44 BayHStA, Tirol Urkunden, 220.
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13. Jahrhunderts lässt sich ein Hiltpold von Schwangau (vermutlich handelte es sich 
um den bekannten Minnesänger) in den Urkunden Herzog Alberts III. (1180–1253) 
als Gefolgsmann des Grafen nachweisen.40 Nach dem Aussterben der Staufer scheinen 
die Schwangauer ein enges Verhältnis zu dem mächtigen Landesherren Meinhard II. 
von Tirol (1239–1295) gepflegt zu haben, denn gleich mehrere tauchen in seinen 
Urkunden auf, insbesondere im Zusammenhang mit dessen Eigengründung Stams.41 
Ob und wie die Schwangauer an den Auseinandersetzungen um die Erbschaft des 
Hauses Tirol zwischen den verschiedenen Hochadelsdynastien des 14. Jahrhunderts 
beteiligt waren, lässt sich bisher nicht sagen. Nach der Übernahme der Grafschaft 
durch das Haus Habsburg scheint sich das Geschlecht aber wieder an die Tiroler 
Landesherren angelehnt zu haben.

Auf den 15. November 1363 datiert der erste bekannte Dienstvertrag, geschlossen 
zwischen Stefan von Schwangau42 und Rudolf IV. (1339–1365). In dem Vertrag ver-
pflichtet sich Stefan seine „zwo vesten Frownstain vnd den Synweln turn“ für Rudolf 
offen zu halten. Als Gegenleistung sollte er jährlich 300 Gulden erhalten.43 

Ein heute im Bayerischen Hauptstaatsarchiv verwahrter Dienstvertrag aus dem 
Jahr 1397 zwischen Herzog Leopold IV. von Österreich, Graf von Tirol (1371–1411), 
und den Brüdern Konrad und Ulrich von Schwangau gibt Auskunft über das Ver-
hältnis um die Jahrhundertwende. Die Schwangauer verpflichteten sich dem Herzog 
und seinen Brüdern gegenüber zum Dienst und erlaubten ihm die Nutzung ihrer 
Burgen für seine Mannschaften. Im Gegenzug verpflichtete sich der Habsburger, den 
Schwangauern einmalig 300 Gulden zu zahlen und ihnen jährlich 100 Gulden aus 
dem Einkommen aus seinen Salzbergwerken zu Hall zuzugestehen. Des Weiteren 
garantierte der Herzog die Übernahme aller Kosten im Falle einer Beschädigung der 
Schwangauer Burgen oder falls „sy mit uns über land müßen und ziehen“.44 

Im Jahr 1409 wurde zwischen Friedrich IV., Graf von Tirol (1382–1439), und 
den Schwangauern erneut ein Dienstvertrag geschlossen. Wieder ging es um die 
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45 Vgl. Muffat, Beschreibung und Geschichte (wie Anm. 7) 66. Muffat verweist hierbei auf Matthias 
Burglechners Werk, den sogenannten „Tiroler Adler“. Hierbei handelt es sich um eine frühe Quel-
lenstudie aus dem 17. Jahrhundert. 

46 Rechnungsbuch Heinrichs von Rottenburg, bearb. von Feller (wie Anm. 4) 272 f., fol. 175.
47 Ebd. 
48 Ebd. 273 f., fol. 176r.
49 GNM, Wolkenstein Archiv, Fasz. 11, Innsbruck 1439 Mai 19, Nr. 31.
50 StAA, Die Urkunden des Hochstifts Augsburg (769–1420), 607; LA BW B 522 III U 51; StAA, 

Die Urkunden des Hochstifts Augsburg (769–1420), 709; StAA, Die Urkunden des Hochstifts 
Augsburg (769–1420), 728.
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Offenhaltung der Schwangauer Burgen. Allerdings wurden den Schwangauern dieses 
Mal statt 100 wieder 300 Gulden verschrieben.45

Dass die Verschreibungen auch tatsächlich ausgezahlt wurden, lässt sich aufgrund 
der Rechnungen des Tiroler Salzamts in Hall aufzeigen. Das von Claudia Feller 
edierte Rechnungsbuch Heinrichs von Rottenburg führt in den Jahren 1405 und 
1406 den Posten „den von Swangew“ an, der jeweils mit 300 Gulden dotiert ist.46 
Da in anderen Rechnungen Ulrich und Bartholomäus von Schwangau namentlich 
genannt werden, ist davon auszugehen, dass es sich bei „den von Swangew“ um die 
Familie als Ganzes handelt, die ihren Lohn für die Offenhaltung der Burgen erhielt. 
Es scheint wahrscheinlich, dass es zwischen den Dienstverträgen von 1397 und 1409 
noch mindestens einen weiteren Vertrag gegeben hat, nur so ist zu erklären, dass die 
Schwangauer bereits in den Jahren 1405 und 1406 wieder 300 und nicht die 1397 
vereinbarten 100 Gulden erhielten. Zudem ist in dem bereits erwähnten Rechnungs-
buch zu lesen, dass Ulrich von Schwangau47 im Jahre 1406 200 Gulden erhielt und 
im Jahre 1409 sein Bruder Bartholomäus48 140 Gulden, wobei in dem Eintrag ver-
merkt ist, dass es sich um Zahlungen an das Hofgesinde handelte.

Ob die Schwangauer tatsächlich im Dienst der Habsburger in kriegerische Aus-
einandersetzungen hineingezogen wurden, muss offenbleiben. Es lässt sich mutma-
ßen, dass die Habsburger die in der Lage an der Grenze zwischen Tirol, Schwaben 
und Bayern begründet liegende strategische Wichtigkeit Schwangaus erkannten und 
die Burgen als Vorposten ihres Herrschaftsbereichs betrachteten.

Schwangau spielte diese Rolle als Außenposten der Grafschaft Tirol anscheinend 
noch über längere Zeit, denn auch in einem Briefwechsel aus dem Jahre 1439 ist 
noch die Rede von den „zinsen in Hallner Miene,“ was nahelegt, dass der Dienst-
vertrag immer wieder erneuert wurde.49 Diese enge Beziehung zu Tirol ist insofern 
erstaunlich, als die Schwangauer gleichzeitig auch mit Oswald von Wolkenstein, 
einem erklärten Rivalen des Tiroler Grafen Friedrichs IV., in Verbindung standen.

Das Zustandekommen der Ehe zwischen Oswald von Wolkenstein
und Margarete von Schwangau

Während die Schwangauer sich mit den Habsburgern lediglich in einem Dienstver-
hältnis befanden, trifft man Konrad und Ulrich innerhalb Schwabens als selbststän-
dige Akteure innerhalb des Adels an. Die beiden scheinen einen gewissen Ruf als 
Schlichter von Streitigkeiten und Vermittler von Transaktionen genossen zu haben, 
denn immer wieder tauchen sie in entsprechenden Dokumenten auf.50 Die Adels-
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51 Es handelt sich im näheren Umfeld um schwäbische und tirolische Ministerialen und Reichsritter-
familien wie Mils von Klamm, Graland, Egelsen, Schwelcher, Freundsberg, Weineck, Freiberg-
Eisenberg, Ems, Schrofenstein, Vilanders und Wolkenstein. Im weiteren Umfeld scheint ein fast 
unüberschaubares Netzwerk von Bekanntschaften bestanden zu haben, so konnten die Schwangauer 
im Ernstfall (siehe die Villanderer Fehde) über 40 verschiedene Adelsgeschlechter mobilisieren. 
GNM, Wolkenstein Archiv, Fasz. 9.

52 Bei ihr handelt es sich neben dem Minnesänger Hiltepolt von Schwangau um das Familienmitglied, 
dem von der Literatur bisher am meisten Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Literatur zu ihr findet 
sich zwar viel, vieles ist aber unkritisch bei Hormayr abgeschrieben worden beziehungsweise geht 
auf ihn zurück, so etwa Hans Pörnbacher, Margareta von Schwangau. Herrn Oswalds von Wol-
kenstein Gemahlin, Weißenhorn 1983. Das Buch enthält zwar viele Transkriptionen von Briefen 
und Liedern mit Bezug auf Margarete, ist aber eng an Hormayrs Ergebnisse angelehnt. Vgl. auch 
Albrecht Classen, Frauen in der deutschen Literaturgeschichte. Die ersten 800 Jahre. Ein Lesebuch 
(Women in German Literature 4), New York 2000, Kapitel: Margarete von Schwangau und Maria 
von Wolkenstein (15. Jh.), 129–139; Julia Lange, Margarethe von Schwangau, in: Oswald von 
Wolkenstein. Literarische Tradition, Variation und Interpretation anhand ausgewählter Lieder, hg. 
von Jürgen Rauter, Rom 2009, 55–67. Verlässlich sind die Arbeiten des bereits erwähnten Oswald-
Biographen Anton Schwob, insbesondere: Schwob, Die Heirat Oswalds (wie Anm. 5) 235–245. 
Außerdem Kühn, Ich Wolkenstein (wie Anm. 5) 224–232, 485–490.

53 Dass Michael ebenfalls in zweiter Ehe mit einer (nicht namentlich bekannten) Schwangauerin ver-
heiratet war, geht zwar aus einigen älteren Stammtafeln hervor, es existiert aber kein gesicherter 
Beweis hierfür. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich hier um eine tradierte Übernahme 
von Hormayr handelt, recht hoch. Vgl. Karl Friedrich Otto, Stammtafel des Grafengeschlechtes 
Wolkenstein, in: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, Bd. 58, hg. von Constant 
von Wurzbach, Wien 1889, 53 ff. Außerdem: Schwob, Die Heirat Oswalds (wie Anm. 5) 241.

54 Vgl. Lieder Oswalds, bearb. von Klein/Wachinger (wie Anm. 10) B110 Ich hör sich manger fröuen 
lat.
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geschlechter, zwischen denen sie vermittelten, sollten in den folgenden Jahrzehnten 
immer wieder eine Rolle spielen. Es zeigt sich ein überaus komplexes Netzwerk von 
Bekanntschaften und Abhängigkeiten zwischen Personen, die Nachbarn, Verwandte 
und – glaubt man den Formulierungen der Urkunden – auch „liebe freunde“ waren.51

Vor allem Hochzeiten stellten die beste Möglichkeit dar, Beziehungen abzu- 
sichern und Bündnisse zu schmieden. Besonders eine Familie sticht in diesem Zu- 
sammenhang hervor, nämlich die Wolkensteiner. Zuerst ist natürlich die bekannte 
Verbindung mit Margarete von Schwangau, der Ehefrau Oswalds von Wolkenstein,52 
zu nennen, deren Heiratsdatum in der Regel mit 1417 angegeben wird, aber es  
sollten in späteren Jahren noch weitere Verbindungen entstehen. Beatrix von Wol-
kenstein heiratete 1429 Hans von Schwangau (den Sohn Ulrichs), Anna von Wol-
kenstein (vermutlich handelte es sich um eine Tochter Konrads) war wiederum ver-
heiratet mit Berthold von Wolkenstein (†1491). Berthold und Beatrix waren Kinder 
von Oswalds Bruder Michael (†1443), dem damaligen Familienoberhaupt der Wol-
kensteiner.53

Der Hauptgrund, warum Heiratsverbindungen mit den Schwangauern für die 
Wolkensteiner so attraktiv waren, dürfte deren höherer Stand gewesen sein. Als freie 
und unabhängige Reichsritter waren sie von höherem Rang als die Wolkensteiner, 
die lediglich Ministerialen des Brixner Bischofs waren. Insbesondere Oswald muss 
in seiner Ehefrau eine außerordentlich gute Partie gesehen haben, bedeutete die Ehe 
für den zweitgeborenen Sohn doch einen beachtlichen Prestigegewinn. Dieser macht 
sich auch in den Liedern des Wolkensteiners bemerkbar. Wenn Oswald Margarete in 
seinen Versen seine „adeliche mait“ und „stolze Swäbin“ nennt,54 ist das durchaus als 
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55 Vgl. Schwob, Die Heirat Oswalds (wie Anm. 5) 240.
56 Vgl. Schwob, Oswald (wie Anm. 5) 122–129. – Die hier präsentierte Darstellung der Ereignisse in 

Tirol in Bezug auf Oswald folgt auch ansonsten weitgehend Schwob.
57 In seinen beiden Aufsätzen „Dichter und König“, „Die Heirat Oswalds“ und auch in seiner Bio-

graphie behandelt etwa Schwob den Konflikt und die Hochzeit im Wesentlichen als unabhängig 
voneinander. Interessanterweise ist Hormayr bisher der Einzige gewesen, der diesen Konflikt thema-
tisierte. Er spricht davon, dass Friedrich sich nach seiner Inkognito-Flucht aus Konstanz im Jahre 
1415 zwar in Schwangau aufgehalten habe – schließlich standen die Schwangauer ihm gegenüber in 
einem Dienstverhältnis –, er sei aber weitergezogen, als er von der Verlobung Margaretes mit Oswald 
erfuhr. Ein schönes Beispiel für Hormayrs Einfallsreichtum, der bei einem Mangel an auswertbaren 
Quellen mit Vorliebe seine eigenen erfand. Vgl. Hormayr, Goldene Chronik (wie Anm. 2) 139 f.

58 So berief Sigismund im Februar 1418 ein Fürstengericht in Konstanz ein, bei dem Friedrich erneut 
in Reichsacht gelegt wurde. Vgl. Schwob, Oswald (wie Anm. 5) 124 f.

59 Zu den Ereignissen des Konzils im Allgemeinen vgl. Jörg Schwarz / Jan Keupp, Konstanz 1414–
1418. Eine Stadt und ihr Konzil, Darmstadt 2013.

60 Beda Weber, Die Gedichte Oswalds von Wolkenstein. Mit Einleitung, Wortbuch und Varianten, 
Innsbruck 1847, 12.
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Hinweis auf den Standesunterschied zwischen den beiden zu deuten, den Margarete 
ihren Gemahl vielleicht auch spüren ließ.55

Es ist also verständlich, weswegen Oswald in seiner „Margretel“ die perfekte 
Gemahlin erblickte. Bisher konnte die Forschung aber immer nur mutmaßen, warum 
Ulrich von Schwangau in Oswald einen passenden Schwiegersohn sah. Immerhin 
sprach nicht so viel für den Tiroler. Neben dem niederen Stand und eher überschau-
baren Besitzungen dürfte am schwerwiegendsten gewesen sein, dass eine Hochzeit 
alles andere als politisch unproblematisch war. Immerhin handelte es sich bei Oswald 
um einen erklärten Feind des Tiroler Landesherren Friedrich IV. Gerade im Jahre 
1417 erreichte der Tiroler Adelsaufstand seinen großen Höhepunkt: Friedrich bela-
gerte mit einem Bauernaufgebot die Burgen der Schlandersberger und der Wolken-
steiner. König Sigismund kündigte in Konstanz mehrmals (allerdings folgenlos) an, 
ein Reichsheer gegen Tirol in Marsch setzen zu wollen, und mittendrin stand Oswald 
als Botschafter, Aufwiegler und Schlachtenteilnehmer.56 Die auf den Sommer 1417 
datierte Hochzeit fand also in einer Periode des Umherreisens des Wolkensteiners 
zwischen Tirol und Konstanz statt.

Trotzdem wird Oswalds Heirat mit Margarete von der Forschung immer wieder 
als isoliertes Ereignis behandelt.57 Den Schwangauern war aber sicher nicht entgan-
gen, dass Oswald sich in offener Rebellion gegen Friedrich befand und die Entschei-
dung, ihn in ihre Familie aufzunehmen, werden sie nicht leichtfertig getroffen haben. 
Schließlich bedeutete die Nähe zu dem Wolkensteiner im besten Fall eine Gefähr-
dung ihres lukrativen Dienstvertrages mit Tirol, im schlimmsten Fall ein Hinein-
geraten in den offenen Konflikt, der inzwischen das halbe Reich beschäftigte.58

Sollte die Ehe tatsächlich 1417 geschlossen worden sein, hätten schon gewichtige 
Gründe dafürsprechen müssen. Es ist also an der Zeit zu fragen, was die Schwangauer 
in Oswald sahen, was sie sich von ihrem Schwiegersohn erhofften und wie sie über-
haupt auf ihn aufmerksam wurden.

Der Germanist Beda Weber äußerte 1847 noch die Vermutung, Oswald habe 
seine jüngere Gemahlin auf dem Konzil von Konstanz59 geheiratet.60 Es ist eine 
schöne Vorstellung, dass Oswald und Margarete sich inmitten des hektischen Kon-
zilsbetriebs kennengelernt hätten, vielleicht im Haus der Adelsgesellschaft „zur Katz“, 
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61 Lieder Oswalds, bearb. von Klein/Wachinger (wie Anm. 10) B98 O wannikliches paradis.
62 Der Hinweis auf dieses von Schwob zu Recht als zentraler Anhaltspunkt für die damaligen Bünd-

nisse der lokalen Geschlechter bewertete Dokument findet sich bei Schwob, Die Heirat Oswalds 
(wie Anm. 5) 238 f. Schwob geht so weit, in den genannten Geschlechtern eine Adelsclique zu 
erblicken. Ich würde in Anbetracht weiterer Dokumente zu einem differenzierteren Bild tendieren, 
der dieser Annahme zugrunde liegende Gedanke ist aber sicherlich richtig.

63 Ein gesicherter Beweis findet sich in dem bereits zitierten Brief von 1439: „[D]as [Oswald] zu dem 
kunig raytt, und schickt uns und hundert gulden Reynisch, daz wir im die als behielten, bis er 
danach schickt […] und also fugt sich […] das her Oswalt zu uns [nach Schwangau] kam.“ GNM, 
Wolkenstein Archiv, Fasz. 11, Innsbruck 1439 Mai 19, Nr. 31. 

64 Soweit wir dies anhand von Oswalds Liedern und den Briefwechseln des Paares sagen können.
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von dem Oswald dichtete: „Vil zarter, engelischer weib, / durchleuchtig schön, mit 
liechtem glanz / besessen haben meinen lib / all inn der Katzen bei dem tanz.“61 
Wolkenstein und Schwangau waren allerdings schon länger miteinander vertraut. 
So bringt ein 1413 im Rahmen einer Hochzeit zwischen den Adelsgeschlechtern 
der Starkenberger und der Waldburger entstandenes Dokument gleich mehrere der 
schwäbisch-tirolischen Familien miteinander in Verbindung. In der Zeugenliste fin-
den sich Konrad von Schwangau, Oswalds Bruder Michael von Wolkenstein (der 
als Mitglied der Rittergesellschaft vom St. Jörgenschild auch sonst sehr enge Verbin-
dungen nach Schwaben pflegte), die mit den Schwangauern verwandten Freunds-
berger, Ulrich von Schwangaus Schwiegersohn Parzival von Weineck und ein Herr 
von Freiberg-Eisenberg (Oswalds Schwester Barbara hatte in diese in unmittelbarer 
Nachbarschaft Schwangaus lebende Familie eingeheiratet).62 Es bestanden also schon 
Jahre vor der Eheschließung Kontakte zwischen beiden Geschlechtern und man kann 
auch mit Bestimmtheit sagen, dass Oswald selbst auf seinen Reisen in Schwangau 
abstieg,63 vermutlich auch bereits vor seiner Ehe mit Margarete. Eventuell lernte er 
Margarete bei diesen Zwischenstopps persönlich kennen und vielleicht wurde hier 
sogar der Grundstein gelegt für das innige, durchaus als romantisch und glücklich zu 
bezeichnende Eheleben der beiden.64

Doch zurück zur Ausgangsfrage: Was machte den rebellischen Oswald attraktiv 
für seinen Schwiegervater Ulrich? Nähert man sich dieser Fragestellung nicht, wie es 
bisher getan wurde, aus dem Blickwinkel Oswalds an, sondern bezieht die Überliefe-
rung mit ausschließlichem Bezug auf Schwangau mit ein, gelangt man zur These, dass 
Margarete und Oswald sich wohl tatsächlich nicht beim Schwingen des Tanzbeins in 
der Katz kennenlernten. Denn Margaretes Vater befand sich fast während der gesam-
ten Dauer des Konstanzer Konzils in einem schwerwiegenden Rechtsstreit.

Den genauen Grund, weswegen Ulrich von Schwangau zwischen Sommer 1415 
und Frühjahr 1418 mehrmals nach Konstanz vorgeladen wurde, kennen wir heute 
nicht mehr. Nur über die Biographie des Klägers ist es möglich, Vermutungen anzu-
stellen. Bei diesem handelte es sich um den Ritter Gebhard von Cammern, der aus 
dem oberbayerischen Niederadel stammte und dessen Geschlecht seit 1362 auch die 
Schaumburg bei Murnau besaß. Um die Schaumburg gab es zur selben Zeit eine 
rechtliche Auseinandersetzung zwischen Gebhard und dem Magistrat der Stadt 
München. Aufgrund des Rechtsstreits und anscheinend auch, weil die Burg eine 
Bedrohung für den Handel mit Innsbruck darstellte, zog die Münchner Bürgermiliz 
schließlich gegen sie und zerstörte sie nach einer mehrwöchigen Belagerung im Jahr 
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65 Vgl. Michael Weithmann, Inventar der Burgen Oberbayerns, München, 2. erweiterte Auflage 1994, 
334–337. Hier finden sich auch die biographischen Informationen zu Gebhard von Cammern.

66 Der Hinweis auf dieses Dokument findet sich bei Muffat, Beschreibung und Geschichte (wie 
Anm. 7) 66. Das Dokument könnte heute noch im Hauptstaatsarchiv oder im Münchner Stadt-
archiv zu finden sein, konnte im Zuge der Recherche für diesen Beitrag aber noch nicht ausfindig 
gemacht werden. 

67 Die gerade noch verhinderte Fehde hat sich in den Beständen des Nürnberger Staatsarchivs nieder-
geschlagen: StAN, BB 5 fol. 61 ff., sowie StAN Nr. 6 fol 31 ff. In der Literatur wurde der Auseinan-
dersetzung bisher Aufmerksamkeit geschenkt von Thomas Vogel, Fehderecht und Fehdepraxis im 
Spätmittelalter am Beispiel der Reichsstadt Nürnberg (1404–1438) (Freiburger Beiträge zur Mittel-
alterlichen Geschichte. Studien und Texte 11), Frankfurt am Main u. a. 1994, bes. 80–90. 

68 Einer der vielen Anknüpfungspunkte für weitere Recherchen, etwa in den Stadtarchiven Münchens 
und Murnaus.

69 Das von Battenberg herausgegebene Achtbuch ist eine bis heute leider kaum genutzte Quelle für das 
15. Jahrhundert, und das, obwohl sie in einer sehr guten Edition vorliegt, die lediglich kleinere Feh-
ler aufweist. So werden die Brüder „Ulrich Bertlin Conrat von Swangawe“ als Konrad von Schwan-
gau und der Niederadlige Ulrich Bertlin interpretiert. Vgl. Achtbuch, bearb. von Battenberg (wie 
Anm. 10) 1418 IX 19, Ulm, Blatt 12v. sowie ebd. Anm. 562.

70 Sigismund war am 27. Januar 1417 nach Konstanz zurückgekehrt. Vgl. Die Urkunden Kaiser 
Sigmunds (1410–1437) (Regesta Imperii XI, 1), bearb. von Wilhelm Altmann, Innsbruck 1896, 
n. 2037d.

71 Achtbuch, bearb. von Battenberg (wie Anm. 10) 1417 II, Konstanz, Blatt 5.
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1414. Anschließend ließ sich in der Ruine eine Räuberbande unter der Führung 
eines gewissen „Schneeberger“ nieder und trieb dort ihr Unwesen, bis sie schließ-
lich 1417 von den Murnauer Bürgern ausgehoben werden konnte.65 Besonders die 
Zerstörung der Schaumburg durch die Münchner könnte mit Ulrich in Verbindung 
gestanden haben. Zumindest lässt sich sagen, dass Ulrich über längere Zeit in baye-
rischen Diensten stand. Belegt wird dies erstmals anhand einer Quittung, die ihm 
1396 von einem Konrad Ebner, Oberzöllner unter dem Neuhausertor in München, 
ausgestellt wurde.66 Auch als es um 1420 zu einer Auseinandersetzung zwischen den 
Schwangauern und der Stadt Nürnberg kam, wandte sich der Rat der Stadt zunächst 
an die Herzöge Ernst und Wilhelm von Bayern-München, da Ulrich anscheinend 
nach wie vor in deren Diensten stand. Diese erreichten tatsächlich eine Vermittlung 
zwischen den beiden Parteien und verhinderten den Ausbruch einer mit militärischen 
Mitteln geführten Fehde.67 Es bestanden also zweifellos Kontakte nach Oberbayern, 
eventuell auch ins Münchner Bürgertum, und vielleicht schlug Ulrich im Rahmen 
der Belagerung der Schaumburg über die Stränge oder ließ sich im Nachhinein etwas 
zuschulden kommen.68 Mit Sicherheit lässt sich nur sagen, dass Gebhard in Konstanz 
schließlich gegen ihn prozessierte.

Der Prozess gegen Ulrich wurde im Achtbuch69 König Sigismunds festgehalten und 
war einer der ersten, die vor dem königlichen Gericht geführt werden sollten. Zu einem 
tatsächlichen Prozess kam es allerdings nicht. Das Achtbuch enthält unter einer Vor-
ladung (Citatio contra) aus dem Februar 1417 den Vermerk, Ulrich sei weder zu einem 
Gerichtstermin am 24. Juni 1415 noch zu einem zweiten Termin nach dem „adventum 
regis de Anglia post Valentini“ erschienen. Beim zweiten Termin handelte es sich um 
den 15. Februar 1417, nur zwei Wochen nach der Rückkehr Sigismunds von seiner 
diplomatischen Reise nach England.70 Nachdem Ulrich auch am 21. März 1417 nicht 
vor Gericht erschien, wurde nachgetragen, dass er in die Reichsacht gefallen sei.71
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72 Schwob, Die Hochzeit Oswalds (wie Anm. 5) 239.
73 Vgl. Schwob, Der Dichter und der König (wie Anm. 5) 111 f.
74 Vereinzelt findet man in der Literatur Hinweise auf eine frühe Verlobung, und seine bereits 1416 

entstandenen Lieder lassen sich durchaus so interpretieren, dass er eine bestimmte Dame ins Auge 
gefasst hatte, so vor allem die Strophen: „Wie ferr ich bin, mir nahet schir / ir rains gesicht durch 
alle land“; Lieder Oswalds, bearb. von Klein/Wachinger (wie Anm. 10) B57 Ain mensch von 
achzehen jaren klüg. Dieses Lied entstand vermutlich während Oswalds Auslandsreise im Dienst des 
Königs und spielt vielleicht auf eine Verlobung an. 

75 Das berühmte Lebenslied Oswalds dürfte das beste Beispiel für die Selbstdarstellung des Ritters sein. 
Vgl. ebd. B18, Es fuegt sich. 
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Bedenkt man, dass Gebhard von Cammern anscheinend mehrmals persönlich 
nach Konstanz reiste, um Ulrich zur Verantwortung zu ziehen, scheint es sich um 
einen durchaus ernstzunehmenden und für Ulrich wohl nachteiligen Rechtsstreit 
gehandelt zu haben. Weiß man von dieser Tatsache, erkennt man ein völlig neues 
Motiv, weswegen die Schwangauer die Heiratsverbindung zu Oswald suchten. Nicht 
die „familienpolitische Notwendigkeit“72 oder das Interesse, sich weiter mit dem 
Tiroler Adel zu versippen, dürften ausschlaggebend für die Schwangauer gewesen 
sein, sondern die Position Oswalds am königlichen Hof. Sieht Schwob die Tatsache, 
dass Oswald als Höfling, Vertrauter und Diplomat des Königs diente, eher als Voraus-
setzung dafür, dass man in ihm überhaupt einen geeigneten Ehepartner für Margarete 
erblickte, dürfte darin sogar die Ursache für die Hochzeit gelegen haben: Nämlich die 
Hoffnung, mit dem neuen Schwiegersohn einen Fürsprecher vor dem königlichen 
Gericht zu erhalten.

Es scheint durchaus wahrscheinlich, dass es sich hierbei um einen längeren Vor-
gang handelte. Nachdem Ulrich von Schwangau klar wurde, dass Gebhard von Cam-
mern gegen ihn vor Hof zu Gericht ziehen würde, suchte er nach Unterstützung 
und fand diese schließlich in der Person Oswalds, der sich seit Februar 1415 in den 
Diensten des Königs befand.73 Ob schon zu dieser Zeit über eine Verlobung verhan-
delt wurde, lässt sich heute nicht mehr sagen,74 aber als der König 1417 aus dem 
Ausland zurückkehrte, der Prozess schnell wieder aufgenommen wurde und Ulrich in 
Acht fiel, da könnte Oswald als die Rettung aus der Not erschienen sein. Der Ritter 
war bereits im April 1416 von seinen Reisen im Dienste des Königs zurückgekehrt 
und muss – glaubt man seinen Liedern – einen höchst weltmännischen Eindruck auf 
sein Umfeld gemacht haben: Vertraut mit den Mächtigen Europas, Mitglied eines 
spanischen Ritterordens und siegreicher Kreuzfahrer.75 Wo hätte man einen besseren 
Fürsprecher für die eigene Sache finden können?

Vielleicht machte Oswald seine Unterstützung vor dem König von der Hochzeit 
mit Margarete abhängig, vielleicht bot er sie seiner späteren Verwandtschaft auch von 
sich aus an. Man kann zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass hierin 
der ausschlaggebende Grund für die Bereitschaft Ulrichs zur Ehe seiner Tochter gele-
gen haben dürfte.

Zunächst hatte Oswald wohl keine Möglichkeit, zugunsten der Verwandten zu 
intervenieren. Man ist zwar bezüglich der Jahre 1417 und 1418 auf Spekulationen 
angewiesen, aber es scheint wahrscheinlich, dass Oswald sich bis zum Sommer 1417 
in Konstanz aufhielt, dann über Schwangau, wo wahrscheinlich die Hochzeit statt-
fand, nach Tirol zurückkehrte und seinem Bruder bei der Auseinandersetzung mit 
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76 Siehe hierzu ebd. das Lied B 85 „Nu huss!“ sprach der Michel von Wolkenstain; Interpretation bei 
Schwob, Oswald (wie Anm. 5) 126–128.

77 Vgl. ebd. 145–153.
78 Achtbuch, bearb. von Battenberg (wie Anm. 10) 1418 II 23, Konstanz, Blatt 9.
79 Ebd. 1418 Sep 19, Ulm, Blatt 12 v.
80 Lebenszeugnisse Oswalds, Bd. 1, bearb. von Schwob (wie Anm. 10) Nr. 86. Auch die Gesamt-

situation wird in den Vorbemerkungen von Schwob erwähnt. 
81 Ebd. Nr. 88.
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Friedrich von Tirol zur Seite stand. Am 28. Dezember hielt er sich laut einem Doku-
ment in Brixen auf und scheint sich die ersten Monate des Jahres 1418 in den Län-
dereien der Starkenberger, vielleicht sogar bei Ehrenberg und damit in unmittelbarer 
Nähe zu Schwangau, versteckt gehalten zu haben. Anschließend folgte die letzte heiße 
Phase des Konflikts, nämlich die erfolgreiche – aber politisch bedeutungslose – Ver-
teidigung von Burg Greifenstein im März oder April 1418 durch Oswald,76 gefolgt 
vom Friedensschluss zwischen Graf und König am 10. Mai in Konstanz.77

In der Zwischenzeit hatte sich die Situation für die Schwangauer – mangels Patro-
nage durch den Schwiegersohn – noch einmal verschlimmert. Am 23. Februar 1418 
verhängte das königliche Gericht auf die Klage Gebhards von Cammern erneut die 
Acht über Ulrich von Schwangau78 und auch nach der Beendigung des Tiroler Kon-
flikts kam es zu einer weiteren, noch gravierenderen Verschlechterung der Lage für 
die Schwangauer. Zusammen mit dem schwäbischen Niederadligen Hans Nenninger 
und dem Rat und der Stadt Füssen (deren Vogt und Pfleger Nenninger war) wurden 
Ulrich, Bartholomäus und Konrad von Schwangau am 19. September 1418 unter 
Acht gestellt. Der Kläger war in diesem Fall ein Klaus Höppler. Über die Gründe lässt 
sich bisher nichts sagen, aber es ist bezeichnend, dass bis auf Marquard alle Schwan-
gauer Brüder in Reichsacht gefallen und damit vogelfrei waren.79 Die Lage hatte sich 
also trotz der Hochzeit noch einmal zugespitzt.

Wo war Oswald von Wolkenstein in der Zwischenzeit geblieben? Schwob zufolge 
zogen Oswald und Margarete im Sommer 1418 nach Burg Hauenstein und begannen 
ihr gemeinsames, laut Oswalds Liedern überaus vergnügliches Eheleben. Vor allem 
dürfte Oswald sich nach der zähen Auseinandersetzung mit Friedrich zunächst um 
seine eigenen Angelegenheiten gekümmert haben. So war er selbst in einen Rechts-
streit mit seiner Schwester verstrickt und schrieb in einem Brief an den Tiroler Lan-
deshauptmann, der ihn bereits mehrmals vorgeladen hatte, dass die ganze Landschaft 
wisse, wie seine „sach ain zeit gestald gewesen ist“, nun habe er aber Zeit, sich um die 
Angelegenheit zu kümmern.80 In dieser Situation hatte er wahrlich keine Zeit, seinem 
königlichen Dienstherrn in der Sache seiner erweiterten Verwandtschaft nachzureisen. 
Erst zu Beginn des Folgejahres lässt Oswald sich wieder in deren Umfeld nachweisen, 
allerdings in Bezug auf die bis dahin unterbliebenen Zahlungen. Dies geht hervor aus 
einem auf den 20. Januar 1419 datierten Dokument, das für Oswald auf Burg Fra-
genstein bei Zirl ausgestellt wurde.81 Oswalds Schwager Parzival von Weineck, der mit 
Margaretes Schwester Magdalena verheiratet war, musste Oswald ein Gut bei Bozen 
verpfänden, das dieser so lange innehaben sollte, bis seine Verwandtschaft – nämlich 
Ulrich und seine Brüder – ihm endlich die Mitgift seiner Frau aushändigten.

Die Mitgift oder Heimsteuer war eine von der Familie der Braut zu leistende 
Summe, die die Familiengründung finanziell ermöglichen sollte. Die nur einmalig  
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82 Wilhelm Brauneder, Mitgift, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Bd. 3, hg. von 
Adalbert Erler / Ekkehard Kaufmann, Berlin 1984, Sp. 610–612. 

83 Vgl. Achtbuch, bearb. von Battenberg (wie Anm. 10) 1418 II 23, Konstanz, Blatt 9.
84 Vgl. ebd. 22 f.
85 Ebd. 1418 IX 19, Ulm, Blatt 12v.
86 Lebenszeugnisse Oswalds, Bd. 1, bearb. von Schwob (wie Anm. 10) Nr. 92.
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zu leistende Heimsteuer wurde als Teil des Erbes betrachtet. War sie einmal entrich-
tet, war die Tochter familienrechtlich ausbezahlt und von weiteren erbrechtlichen 
Ansprüchen ausgeschlossen.82 Mit den Schwangauern war eine Mitgift in Höhe von 
500 Rheinischen Gulden vereinbart worden, diese waren aber bis dato noch aus-
geblieben. Was die Summe anbelangt, so handelte es sich um einen durchaus ansehn-
lichen Betrag, der beispielsweise höher lag als die Summe, die die Schwangauer durch 
ein Jahr Dienst bei den Tiroler Herzögen erwerben konnten. Sie war aber nur halb so 
hoch wie der Betrag, den Michael von Wolkenstein 1429 entrichtete, als seine Toch-
ter Beatrix Hans von Schwangau heiratete. Das Dokument stellt den ersten konkre-
ten Hinweis dar, dass die Schwangauer verhältnismäßig zahlungsschwach waren und 
dass schon damals finanzielle Probleme bestanden, denn sonst hätte Oswald wohl 
kaum den Hof seines Schwagers (und nicht ein Grundstück seines Schwieger vaters) 
vorüber gehend in seinen Besitz genommen. In dem Dokument vom 20. Januar wurde 
festgehalten, dass die Mitgift mit einem jährlichen Betrag von 100 Gulden binnen 
fünf Jahresraten jeweils zum 11. November abzutragen sei. Vielleicht machte Oswald, 
der in finanziellen Belangen stets sehr nachdrücklich agiert zu haben scheint, die 
Ausstellung des Dokuments sogar zur Bedingung für seine Vermittlung beim König. 

Denn dorthin war Oswald unterwegs: Nachdem er am 26. Januar Station in Neu-
stift gemacht hatte, erreichte er im Februar Wien, wo sich König Sigismund gerade 
aufhielt, und blieb dann mindestens bis zum 1. April bei seinem Herrn. Spekulierte 
Schwob noch darüber, ob Oswald zu Sigismund gereist war, um ihn an ausstehende 
Zahlungen zu erinnern, scheint es nun wahrscheinlich, dass er sich um die Angelegen-
heiten seiner Verwandten kümmerte. Neben der Achterklärung Ulrichs vom 23. Feb-
ruar 141883 findet sich ein Kreuz, bei dem es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um 
den Vermerk des verantwortlichen Kanzleischreibers handelte, dass die Angelegen-
heit erledigt worden sei; und zwar auf eine eher informelle Weise und nicht mit der 
offiziellen Formulierung: absolutus est.84 Danach versuchte der bisher so energische 
Gebhard von Cammern zumindest nicht mehr gegen Ulrich vorzugehen, vielleicht 
weil er die Fruchtlosigkeit seines Unterfangens eingesehen hatte. Auch die zweite 
Reichsacht verhängung über die drei Brüder scheint gelöst worden zu sein. Neben dem 
Namen des Hauptangeklagten Ulrich Nenninger findet sich der Vermerk „mortuus 
est“ und eine Seite später ein weiterer Eintrag aus der gleichen Zeit, der die Räte der 
Orte Pfronten und abermals Füssen unter Acht stellte. Hier findet sich der Vermerk, 
dass „ambe communitates concordati cum actorem et absoluti [sunt]“.85 Der Vermerk 
erwähnt zwar nicht die Schwangauer, es scheint aber so, als wäre die Sache mit dem 
Tode Nenningers und der Wiederachtbarmachung Füssens zu ihren Gunsten verlau-
fen: vielleicht auch in diesem Fall durch die Patronage Oswalds von Wolkenstein. 
Dieser kehrte bis spätestens 20. November 1419 nach Tirol zurück.86 Theoretisch also 
noch pünktlich, um die erste Teilzahlung der Mitgift Margaretes in Empfang nehmen 
zu können.
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87 GNM, Wolkenstein Archiv, Fasz. 11, Ulm 1434 Juli 22, Nr. 28, 29.
88 Vgl. Schwob, Der Dichter und der König (wie Anm. 5) 124–126.
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Die Zahlung scheint er aber nie erhalten zu haben, denn nur so ist es zu erklären, 
dass Oswald seit 1426 versuchte, an das Erbe seines Schwiegervaters zu gelangen. Ein 
Versuch, der ihm misslang, da die Verwandtschaft ihn mehrmals aus Erbregelungen 
ausschloss. Immerhin gelang es ihm aber, über seine Frau zum Reichsritter aufzu-
steigen: Am 22. Juli 1434 in Ulm, wo Sigismund, inzwischen gekrönter Heiliger 
Römischer Kaiser, einen Hoftag abhielt, wurden in zwei unterschiedlichen Doku-
menten, einmal an Stephan und Georg d. J. für sich selbst und für ihre Brüder und 
Vettern und einmal an Oswald im Namen seiner Frau Margarete, die jeweiligen 
Anteile an den Schwangauer Reichslehen bestätigt.87 Es ist nicht davon auszugehen, 
dass Oswald konkrete finanzielle Vorteile oder Besitzungen aus der Schwangauer Erb-
masse erhielt, dafür wurde ihm etwas verliehen, das deutlich wertvoller für ihn war: 
Oswald war nun über seine Frau ein Mitglied der freien Reichsritterschaft und damit 
ein Adliger. Es ist nicht davon auszugehen, dass er bereits seit seiner Eheschließung 
mit Margarete im Jahre 1417 oder seitdem er seinen Anspruch auf die Zahlung der 
Mitgift 1419 durchgesetzt hatte, geplant hatte, auf diese Art zum Reichsritter aufzu-
steigen. Man kann aber davon ausgehen, dass er, der jahrelang vergeblich versucht 
hatte, die Reichsunmittelbarkeit der Tiroler Landstände durchzusetzen, große Zufrie-
denheit empfunden haben muss, als ihm schließlich doch noch der Aufstieg in den 
Adel gelang. Schwob bezeichnet die Belehnung mit dem Reichslehen seiner Frau als 
einen Höhepunkt im Leben Oswalds.88
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1 Bei den folgenden Ausführungen handelt es sich um die überarbeitete Fassung eines Vortrags, der 
am 20. September 2017 im Rahmen einer Tagung an der Palacký-Universität in Olmütz gehalten 
wurde, sowie des Artikels „Hexen in Innsbruck? Erzherzog Sigmund, Bischof Georg Golser und der 
Inquisitor Heinrich Kramer (1484–1486)“, der im „Schlern“ 88/7–8 (2014) 84–102 erschienen ist.

2 Wolfgang Behringer / Günter Jerouschek, „Das unheilvollste Buch der Weltliteratur“? Zur Ent-
stehungs- und Wirkungsgeschichte des Malleus Maleficarum und zu den Anfängen der Hexen-
verfolgung, in: Heinrich Kramer (Institoris), Der Hexenhammer. Malleus Maleficarum, hg. von 
Günter Jerouschek / Wolfgang Behringer, München, 8. Auflage 2010, 9–98, hier 59.
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fred Tschaikner, Hexenverfolgungen im Toggenburg (Toggenburgerblätter für Heimatkunde 44), 
Wattwil 2010, 19–22.

4 Wolfgang Behringer, Zurück aus Rom: Tirol als Testgebiet des internationalen Verfolgungsspezia-
listen Heinrich Kramer, in: Ein Fels in der Brandung? Bischof Golser und der Innsbrucker Hexen-
prozess von 1485, hg. von Andreas Exenberger, Kufstein 2015, 55–71, hier 65; Rainer Decker, Die 
Päpste und die Hexen. Aus den geheimen Akten der Inquisition, Darmstadt, 2. Auflage 2013, 53.

5 Sönke Lorenz, Hexen und Hexenprozesse im deutschen Südwesten – eine Einführung, in: Frühe 
Hexenverfolgung in Ravensburg und am Bodensee (Historische Stadt Ravensburg 2), hg. von  Andreas 
Schmauder, Konstanz 2001, 7–28, hier 11.

6 Hexen und Hexenprozesse in Deutschland, hg. von Wolfgang Behringer. 2. Auflage, München 
1983, 77.

7 Vgl. Hartmann Ammann, Eine Vorarbeit des Heinrich Institoris für den Malleus Maleficarum, in: 
Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, 8. Ergänzungsband (1911) 461–
504; André Schnyder, Protokollieren und Erzählen. Episoden des Innsbrucker Hexenprozesses von 

Der Innsbrucker Hexenprozess von 1485 und die 
Gegner des Inquisitors Heinrich Kramer: Erzherzog Sigmund, 

Dr. Johannes Merwart und Bischof Georg Golser

Manfred Tschaikner

Einleitung1

Die Tätigkeit des Inquisitors Heinrich Kramer in Tirol in den Jahren 1485/86, 
die selbst in Fachkreisen als eine „sensationelle Episode“ bezeichnet wird,2 stellt in 
mehrerlei Hinsicht einen Meilenstein dar: Der Dominikanerpater, dessen Name 
latinisiert „Institoris“ lautete, initiierte hier den ersten großen Hexenprozess in den 
österreichischen Landen.3 Gleichzeitig war Kramers Unternehmung in der Tiroler 
Hauptstadt die Letzte dieser Art, die ein Inquisitor auf deutschem Boden durch-
führte.4 Die „schimpfliche Niederlage“,5 die er dabei erlitt, bildete für den Domi-
nikaner den unmittelbaren Anlass zur Abfassung des Hexenhammers,6 des ominösen 
Handbuchs für Hexenverfolgungen, wozu er noch in Tirol Vorarbeiten leistete.7 Die 



1485 in den dämonologischen Fallbeispielen des „Malleus maleficarum“ (1487) von Institoris und 
Sprenger und in den Prozeßakten, in: Der Schlern 68 (1994) 695–713, hier 696.

 8 Vgl. Hartmann Ammann, Der Innsbrucker Hexenprocess von 1485, in: Zeitschrift des Ferdinan-
deums für Tirol und Vorarlberg, 3. Folge, 34 (1890) 1–87.

 9 Davor schon verbreitete Ludwig Rapp die entsprechende Auffassung Franz Anton Sinnachers aus 
dem Jahr 1828 in einer Artikelserie unter dem Titel „Tirolische Menschenfreunde“ im Boten für 
Tirol und Vorarlberg, Nr. 1 vom 2.1.1874, 4.

10 Friedrich Merzbacher, Georg Golser, in: Neue Deutsche Biographie 6 (1964) 209–210, hier 210. 
Zur zurückhaltenden Einstellung seines Vorgängers Nikolaus Cusanus zu Hexenverfolgungen vgl. 
Wilhelm Baum, Sigmund der Münzreiche. Zur Geschichte Tirols und der habsburgischen Länder 
im Spätmittelalter (Schriftenreihe des Südtiroler Kulturinstituts 14), Bozen 1987, 436.

11 Vgl. z. B. Stephan Quensel, Hexen, Satan, Inquisition. Die Erfindung des Hexen-Problems, Wies-
baden 2017, 254.

12 Diözesanarchiv Brixen, HA 2267, In causa inquisitionis contra certas mulieres in Insprugk detentas.
13 Vgl. Ammann, Hexenprocess (wie Anm. 8) 76–77.
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unheilvolle und weit über die Region hinausreichende Wirkung des Buches ist allge-
mein bekannt. 

Auch zu den für die Geschichte der Hexenverfolgungen bedeutsamen Ereignissen 
in Innsbruck fehlt es nicht an Literatur. Sie muss jedoch in einigen wesentlichen 
Aspekten präzisiert beziehungsweise korrigiert werden. Das gilt insbesondere für 
die Rollen der daran beteiligten Obrigkeiten und die Bedeutung des Brixner Fürst-
bischofs Georg Golser. Er wurde vor allem im Gefolge der Forschungen des Neu-
stifter Chorherrn Hartmann Ammann8 in unzutreffender Weise zum Inbegriff eines 
Gegners der Hexenverfolgungen stilisiert.9 So heißt es etwa in der „Neuen Deutschen 
Biographie“: „Indem […] Golser den fanatischen Inquisitor seines Hochstifts verwies 
und damit dessen Wirken in seinem Sprengel eine Ende bereitete, gab er das erste 
mutige Beispiel aktiven Kampfes gegen den Hexenwahn.“10 Es verwundert nicht, 
dass dem Bischof dieser Rang noch in der neuesten Literatur beigemessen wird,11 hält 
sich die historische Forschung doch so eng an Ammanns Darlegungen, dass selbst 
ein einfacherer Irrtum seit nunmehr 128 Jahren nicht aufgefallen ist: Der Name des 
erfolgreichen Verteidigers der angeklagten Frauen von 1485 lautete nicht Merwais, 
sondern Merwart.12

Der verklärte Bischof und der verfemte Erzherzog

Für den Geistlichen Hartmann Ammann stand fest: „Dank der Energie und Ein-
sicht des Bischofs Georg und seinen Deputierten war der erste Versuch des Inquisi-
tors, seine neue Gewalt zu gebrauchen, so grossartig er auch angelegt war, vollständig 
gescheitert.“13 

Auch für den Seelsorger und Historiker Ludwig Rapp (1828–1910), der sich 
intensiv mit den Hexenverfolgungen in Tirol beschäftigte, gab es keinen Zweifel 
daran, dass der Brixner Bischof die wichtigste Rolle bei der Beendigung des Inns-
brucker Gerichtsverfahrens von 1485 gespielt hatte: 

„Das Hauptverdienst, dass dieser Prozess einen den Wünschen des Inquisitors 
so wenig entsprechenden Ausgang nahm, gebührt unbedingt dem Fürstbischof 
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14 Ludwig Rapp, Die Hexenprozesse und ihre Gegner in Tirol, Brixen, 2. Auflage 1891, 16–17. 
15 Vgl. [Wilhelm Gottlieb] Soldan / [Heinrich] Heppe, Geschichte der Hexenprozesse, Band 1, hg. 

von Max Bauer, Hanau a. M. 1969 [unveränderter Nachdruck der 3. Auflage, München 1911], 252.
16 Rainhard Domanegg, Neubewertung eines Briefes Jakob Philipp Fallmerayers aus dem Jahr 1818, 

in: Der Schlern 91/8 (2017) 64–71, hier 66.
17 Heinrich Heine, Reisebilder, 3. Teil, 2. Auflage, Hamburg 1834, 69.
18 Ebd. 57.
19 Franz Hieronymus Riedl, Brixen in den Briefen von Karl Havliček, in: Neue Beiträge zur geschicht-

lichen Landeskunde Tirols, 2. Teil (Tiroler Wirtschaftsstudien 26), Innsbruck/München 1969, 
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von Brixen, Georg Golser, einem der besten Oberhirten, welchen diese Diö-
zese in der älteren Zeit besessen hat. Als seine anfänglich günstige Meinung 
von der richterlichen Befähigung des von Rom in seine Diözese abgesendeten 
Inquisitors aus Schuld des Letzteren geschwunden war, säumte er nicht, dem 
Treiben desselben Einhalt zu thun.“14 

Diese Argumentation der beiden Geistlichen wurde in dem von Wilhelm Gottlieb 
Soldan verfassten und von Heinrich Heppe überarbeiteten, mehrfach aufgelegten 
Standardwerk zu den Hexenverfolgungen15 aufgegriffen und von dort in zahlreiche 
andere Publikationen übernommen. Dabei stand der beinahe schon als aufgeklärt 
dargestellte Bischof Golser im 19. Jahrhundert in starkem Gegensatz zu dem in  
liberalen Kreisen äußerst schlechten Ruf der Stadt Brixen als einem Inbegriff der kle-
rikal-konservativen Rückständigkeit. So sprach etwa der selbst aus dem Brixner Raum 
stammende Orientalist Jakob Philipp Fallmerayer (1790–1861) von seiner Heimat 
als einem „unheimlichen Lande, dem alten Feuerheerde des Aberglaubens“.16 Der 
bekannte deutsche Dichter Heinrich Heine (1797–1856) urteilte über die glaubens-
starken und zumeist traditionsverbundenen Bewohner dieses Raums: „Die Tyroler 
sind schön, heiter, ehrlich, brav, und von unergründlicher Geistesbeschränktheit.“17 
Über die Bischofsstadt selbst schrieb er: 

„Sie liegt in einem Thal, und als ich ankam, war sie mit Dampf und Abend-
schatten übergossen. Dämmernde Stille, melancholisches Glockengebimmel, 
die Schaafe trippelten nach ihren Ställen, die Menschen nach den Kirchen; 
überall beklemmender Geruch von häßlichen Heiligenbildern und getrock-
netem Heu.“18 

In Tschechien sind vor allem die Äußerungen des Politikers und Literaten Karel 
Havlíček (1821–1856) über die Tiroler Bischofsstadt bekannt, wo er vier Jahre im 
Exil verbrachte. Seiner Ansicht nach waren 

„Brixen und seine Umgebung aufrichtig und kurz gesagt ein miserables, durch 
Mißbrauch der Religion verdorbenes Nest voll Dummköpfe und Heuchler, 
mit wenigen Ausnahmen, von denen ich aber nach einem Aufenthalt von 
13 Monaten noch keine kennen gelernt habe. […] Und Brixen ist in dieser 
Beziehung nach dem allgemeinen Urteile selbst der Tyroler die schlechteste 
Gegend!“19 
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Landstände, in: Archiv für österreichische Geschichte 51 (1873) 297–448, hier 302.

24 Vgl. zu seiner Regierungszeit Stolz, Geschichte des Landes Tirol (wie Anm. 21) 494–507; Alois 
Niederstätter, 1400–1522: das Jahrhundert der Mitte: an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit 
(Österreichische Geschichte, hg. von Herwig Wolfram), Wien 1996, 161 u. 257–258.

25 Vgl. Baum, Sigmund (wie Anm. 10) 433–494; Josef Riedmann, Mittelalter, in: Geschichte des 
Landes Tirol, Band 1, hg. von Josef Fontana u. a., Bozen/Innsbruck/Wien 1985, 267–661, hier 
477–479; Werner Köfler, Land. Landschaft. Landtag. Geschichte der Tiroler Landtage von den 
Anfängen bis zur Aufhebung der landständischen Verfassung 1808 (Veröffentlichungen des Tiroler 
Landesarchivs 3), Innsbruck 1985, 265–270; Friedrich Hegi, Die geächteten Räte des Erzherzogs 
Sigmund von Österreich und ihre Beziehungen zur Schweiz 1487–1499. Beiträge zur Geschichte 
der Lostrennung der Schweiz vom Deutschen Reiche, Innsbruck 1910, 62.
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Wie willkommen musste den klerikalen Geschichtsschreibern in Tirol doch ein 
heraus ragender Gegner der Hexenverfolgungen wie Golser gewesen sein, der als 
ein „Fels in der Brandung“ des aufkommenden „Hexenwahns“ dargestellt werden 
konnte. Dabei wirkte das Bild des Bischofs noch glanzvoller, wenn man es mit jenem 
des ebenfalls in den Innsbrucker Hexenprozess involvierten Tiroler Landesfürsten 
Erzherzog Sigmund verglich. Er kam in der Historiografie des 19. Jahrhunderts über-
aus schlecht weg. So heißt es von ihm, seine ehemalige „geistige Rührigkeit“ habe 
„beinahe in Blödsinn überzugehen“ begonnen;20 er sei ein „zwar noch nicht 60jähri-
ger, aber seniler Mann“ gewesen,21 der besonders „leichtgläubig und voll Gespenster-
furcht“ war.22 Er soll „der Spielball ränkevoller und liederlicher Weiber, gewissenloser 
Höflinge und ländergieriger Nachbarn geworden [sein], die sammt und sonders seine 
Schwäche zu ihren eigennützigen Zwecken ausbeuteten“.23

Den Hintergrund für dieses Urteil bildete der Umstand, dass mit Erzherzog Sig-
mund eine Tiroler Seitenlinie des Hauses Habsburg ausstarb und es lange so aus-
sah, als ob sein großer Länderkomplex, der außer Tirol zahlreiche weitere Territorien 
im deutschen Südwesten umfasste, nicht an Österreich, sondern an Bayern fallen 
würde.24 Gerade 1485, als der Innsbrucker Hexenprozess stattfand, gewannen die 
bayernfreundlichen Räte des Erzherzogs ständig an Einfluss. Zwei Jahre später aber 
wurden sie nach harten politischen Auseinandersetzungen mit den habsburgischen 
Verwandten des Landesfürsten und den Tiroler Landständen entmachtet und ver-
trieben. Bald darauf folgte auch Sigmunds Abdankung. Tirol und die Vorlande blie-
ben schließlich bei Österreich.25 Die Ereignisse, die dieser Wendung vorangegangen 
waren, wirkten sich für Sigmunds Nachruhm in der österreichischen Geschichts-
schreibung nicht gerade günstig aus.
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26 Kramer (Institoris), Hexenhammer (wie Anm. 2) 471.
27 Ammann, Hexenprocess (wie Anm. 8) 78, Anm. 1.
28 Rapp, Hexenprozesse (wie Anm. 14) 21.
29 Vgl. Behringer, Rom (wie Anm. 4) 55.
30 Vgl. z. B. Kramer (Institoris), Hexenhammer (wie Anm. 2) 471 Anm. 298.
31 Vgl. Behringer/Jerouschek, Buch (wie Anm. 2) 50–58; Eric Wilson, Institoris at Innsbruck: 

Heinrich Institoris, the Summis Desiderantes and the Brixen Witch-Trial of 1485, in: Popular Reli-
gion in Germany and Central Europe, 1400–1800, hg. von Robert W. Scribner / Trevor Johnson, 
London 1996, 87–100 u. 239–245, hier 87–91; Georg Modestin, Les débuts de Heinrich Institoris 
dans l’espace rhénan. Un inquisiteur par-delà les frontieres?, in: Sorcellerie savante et mentalités 
populaires, hg. von Antoine Follain / Maryse Simon, Strasbourg 2013, 21–43, hier 26–35.

32 Vgl. Decker, Päpste (wie Anm. 4) 48; Joseph Hansen, Quellen und Untersuchungen zur Ge-
schichte des Hexenwahns und der Hexenverfolgung im Mittelalter, Bonn 1901, 24–27; eine deut-
sche Übersetzung des Textes bieten Behringer/Jerouschek in: Kramer (Institoris), Hexenhammer 
(wie Anm. 2) 101–107.

33 Vgl. Karl Otto Müller, Heinrich Institoris, der Verfasser des Hexenhammers und seine Tätigkeit 
als Hexeninquisitor in Ravensburg im Herbst 1484, in: Württembergische Vierteljahreshefte für 
Landesgeschichte N. F. 19 (1910) 397–417, hier 399–401; André Schnyder, Malleus Maleficarum, 
von Heinrich Institoris (alias Kramer) unter Mithilfe Jakob Sprengers aufgrund der dämonologi-
schen Tradition zusammengestellt. Kommentar zur Wiedergabe des Erstdrucks von 1487 (Hain 
9238) (Litterae. Göppinger Beiträge zur Textgeschichte 116), Göppingen 1993, 47–48.
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Der Geleitbrief für Kramer vom Dezember 1484 und das 
päpstliche Dankesschreiben an Erzherzog Sigmund

In ihrer Voreingenommenheit erschien es den Tiroler Historikern des 19. Jahrhun-
derts als ein Rätsel, warum Heinrich Kramer im Hexenhammer behauptete, Erzherzog 
Sigmund habe sich „als ein rechtgläubiger Fürst und hervorragender Glaubenseiferer“ 
erwiesen, der sich bei der Ausrottung des Hexenwesens „nicht wenig Mühe gegeben“ 
habe.26 Hartmann Ammann fragte sich: „[…] sollte Sigismund in dem vom Inqui-
sitor geplanten neuen Process oder in dem vom October bis November sich diese 
Schmeichelei verdient haben?“27 Ludwig Rapp erklärte dazu: 

„[…] dieses Lob galt im Grunde mehr der Freigebigkeit dieses Fürsten gegen 
den Inquisitor, als dessen Bemühungen um die Bekämpfung des Zauber-
wesens in seinem Lande; denn was that eigentlich der Fürst, um den Namen 
eines ‚vorzüglichen Eiferers‘ zu verdienen? Nichts“.28 

Noch in der neueren Literatur, die sich freilich darauf berufen kann, dass der Inqui-
sitor im Hexenhammer vieles falsch dargelegt hat,29 wird eine ähnliche Auffassung 
vertreten.30 Sie trifft jedoch nicht zu.

Kramer hatte zu Beginn der Achtzigerjahre des 15. Jahrhunderts im südwestdeut-
schen Raum schon zahlreiche Hexenverfolgungen initiiert und war dabei auf starken 
Widerstand gestoßen.31 Deshalb bemühte er sich um Förderung seines Anliegens 
durch höhere Stellen. So erlangte er unter dem Datum des 5. Dezember 1484 von 
Papst Innozenz VIII. Unterstützung der Hexenverfolgungen in Form der Bulle Sum-
mis desiderantes affectibus.32 Schon drei Tage nach dem Datum, das die Bulle trägt, 
– und noch bevor auf eine Anfrage darüber, wie Institoris bei den Hexenprozessen in 
der Reichsstadt Ravensburg vorgegangen war,33 eine Antwort vorlag – ließ auch Erz-
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34 Mariä Empfängnis: 8. Dezember.
35 Tiroler Landesarchiv, Ältere Regierungskopialbücher, Band 6/G/1484, 68. Randvermerk: „Zaube-

rey unnd unholden auszureütten“.
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herzog Sigmund dem Inquisitor auf dessen „demütige Bitte“ hin ein Dokument aus-
stellen, worin er ihm in allen seinen Ländern für ein ganzes Jahr lang Sicherheit und 
freies Geleit gewährte, um dort dem päpstlichen Auftrag nachzukommen, Hexen, 
Unholde, Zauberer sowie andere „Mängel des heiligen christlichen Glaubens“ in 
den „hochdeutschen Landen“ ausfindig zu machen und nach dem geistlichen Recht 
abzustrafen. Zur Förderung dieses Ziels, das der Inquisitor allerdings mit Wissen der 
zuständigen Diözesanbischöfe verfolgen sollte, trug der Erzherzog in seinem Schrei-
ben allen weltlichen Amtsträgern und den Untertanen mit Nachdruck auf, Kramer 
beständig zu schützen, ihn bei seiner Tätigkeit nicht zu behindern, niemandem das 
zu erlauben und auch niemanden dabei zu unterstützen. Der Text des am 8. Dezem-
ber 1484 ausgestellten Dokuments lautet:

„Bekennen. Als dann dem ersamen gelerten geistlichen unnserm besunderlie-
ben andechtigen Hainrichen N., prediger ordens, in der heiligen schrift lerer, 
von dem stuel zu Rom bevolhen und gewalt gegeben ist, die hechsen, unhol-
den, zaubrer und ander mengl des heiligen cristenlichen gelauben in hochen 
deütschen lannden zubesuchen und, wie sich nach ordnung der geistlichen 
recht gebürt, ab zutün und zustraffen, das wir im von der diemuetigen bete, 
damit wir von seinen wegen angelangt sein, und besundern gnaden unnser frey 
sicherhait und glait ain ganzes jar nach dato dits briefs nacheinander volgend 
wissentlichen hiemit gegeben haben, also das er dazwischen allenthalben in 
unnser lannden und gebiete kumen, darynn sein, seinem bevelh nach solhen 
unglauben und übel allenthalben straffen, handln und wandln mag nach sei-
ner notdurft, und wie sich gepürt, und von dannen widerumb an sein gwar-
sam, doch das er die sachen fürneme mit wissen der bischove, in der bistumb 
er sölh suchung tün wil angeverde, und emphelhen darauf den edln unsern lie-
ben oheimen und getrewen, allen haubtleüten, lanndtvögten, graven, freyen, 
herren, rittern, knechten, burggraven, vögten, phlegern, landtrichtern, rich-
tern, schultheissen, ammanen, burgermaistern, reten, gemainden und sunst 
allen unsern ambtleüten und underthanen, in was wesens, states oder wirdikait 
die sein, so mit disem brief ermant werden, das sy in bey disem unserm glait 
obgeschribner mass vestiklichen hanthaben, schützen, schirm beleiben lassen, 
dawider nit bekümern, noch des yemand zutün gestaten, in kain weyß im auch 
darynn hilf, rat und beystand tün, damit er seinem bevelh nachkumen müge, 
wann wir das also wellen, und ir tüt daran unser ernstliche maynung. Mit 
urkundt dits briefs. Geben zu Insprug an unnser lieben frawen tag concepcio-
nis34 anno [1484].“35

Papst Innozenz VIII. dankte dem Erzherzog in einem Schreiben vom 18. Juni 1485 
für die Unterstützung Kramers mit folgenden Worten: 
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36 Vatikanisches Geheimarchiv, Armar. 39, vol. 18, fol. 203a; zit. n. Hansen, Quellen (wie Anm. 32) 
28; vgl. auch Schnyder, Malleus (wie Anm. 33) 49.

37 Vgl. Behringer, Rom (wie Anm. 4) 60–64.
38 Klaus Brandstätter, Der Tiroler Landesfürst und die Bischöfe zur Zeit Georg Golsers, in: Ein Fels 

in der Brandung? Bischof Golser und der Innsbrucker Hexenprozess von 1485, hg. von Andreas 
Exenberger, Kufstein 2015, 73–90, hier 86–87 Anm. 48.

39 Henricus Institoris, Malleus maleficarum [Speyer um 1490], o. S. URL: http://diglib.hab.de/wdb.
php?distype=img&dir=inkunabeln%2F151-quod-2f-1 (Bild 107; Zugriff: 18.4.2018).

40 Kramer (Institoris), Hexenhammer (wie Anm. 2) 471 Anm. 299; vgl. Behringer, Rom (wie 
Anm. 4) 68.
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„Ex fide dignis relatibus accepimus et re etiam ipsa compertum habemus, 
quantus et quam fervens sit zelus tuus erga fidem orthodoxam illiusque sumen-
dam protectionem adversus hereticorum et maleficorum sectam. In quo vere 
ostendis te esse prinicipem catholicum et deum timentem, quod de te semper 
onmino opinati sumus.“36

Der Papst bestätigte dem Erzherzog also, wie groß und nützlich sein frommer Eifer, 
die rechtgläubige Überzeugung und der daraus erwachsene Schutz vor der Sekte der 
Häretiker und Hexer – beide wohlgemerkt zumindest grammatisch männlichen 
Geschlechts – seien. Dadurch erweise sich Sigmund als ein wahrlich katholischer und 
gottesfürchtiger Fürst, wofür er ihn immer schon gehalten habe. 

Die Gründe dafür, dass der Inquisitor gerade bei Erzherzog Sigmund um Unter-
stützung ansuchte, lassen sich anhand der vorliegenden Quellen nicht klären. Wolf-
gang Behringer vermutete, dass Kramer Tirol deshalb als „Testgebiet“ für seine wei-
teren Hexenverfolgungen ausgewählt habe, weil sich das Haus Habsburg damals 
am Höhepunkt einer politischen Krise befunden habe und ihm die Lande des 
geschwächten Erzherzogs Sigmund als leichtes Opfer erschienen seien.37 Der Tiro-
ler Historiker Klaus Brandstätter widersprach ihm jedoch mit dem Hinweis, dass 
die Verhältnisse zum Zeitpunkt des Innsbrucker Hexenprozesses noch recht stabil 
gewesen seien und dass sich das erst im folgenden Jahr – also 1486 – „durch die 
Politik Sigmunds und seiner Räte“ geändert habe.38 Die Einladung Kramers durch 
den Erzherzog im Dezember 1484 bildete also wohl keinen Ausdruck der Schwäche,  
könnte aber durchaus im Hinblick auf die absehbaren politischen Konflikte der 
nächsten Jahre erfolgt sein. Genützt hat dieses „fromme Werk“ dem Tiroler Landes-
herrn aber wenig. In der Geschichtsschreibung wurde ihm daraus später sogar ein 
Strick gedreht.

Förderung der Verfolgungen durch den Brixner Bischof

Die Bemerkung im Hexenhammer, Erzherzog Sigmund habe die Verfolgungen geför-
dert, war also keine Erfindung Kramers. Das Gleiche gilt für die Angabe, dass Sigmund 
dabei „cum assistentia reverendissimi ordinarii Brixiensis“,39 also mit Unterstützung 
des Brixner Bischofs, vorgegangen sei. Auch diese Behauptung des Inquisitors ver-
kehrte keineswegs „die historische Wirklichkeit in ihr Gegenteil“.40 
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41 Vgl. Schnyder, Malleus (wie Anm. 33) 49–50; Ammann, Hexenprocess (wie Anm. 8) 5; Rapp, 
Hexenprozesse (wie Anm. 14) 10. Zum Ablass vgl. Henry Charles Lea, Die Inquisition, rev. und hg. 
von Joseph Hansen, Nördlingen 1985, 178.

42 Diözesanarchiv Brixen, Prot. Cons. n. 200, zit. nach Ammann, Hexenprocess (wie Anm. 8) 80.
43 Ammann, Hexenprocess (wie Anm. 8) 25–26.
44 Diözesanarchiv Brixen, HA 2267; vgl. Ammann, Hexenprocess (wie Anm. 8) 86; Schnyder, Mal-

leus (wie Anm. 33) 53; Franz Anton Sinnacher, Beyträge zur Geschichte der bischöflichen Kirche 
Säben und Brixen in Tirol, Band 6, Brixen 1828, 631–632. 

45 Kramer wurde 1479 mit den Insignien der Magisterwürde ausgestattet: vgl. Schnyder, Malleus 
(wie Anm. 33) 38.

46 Decker, Päpste (wie Anm. 4) 50.
47 Sinnacher, Beyträge (wie Anm. 44) 629; Ammann, Hexenprocess (wie Anm. 8) 81–82; Schnyder, 

Malleus (wie Anm. 33) 51. 
48 Vgl. Ammann, Hexenprocess (wie Anm. 8) 29; Wilson, Institoris (wie Anm. 31) 94, hingegen 

behauptete fälschlich, dass der Bischof in dem Schreiben auch gefordert habe, nur jene, die heilige 
Gegenstände entweiht und Personen magisch getötet hätten, mit der vollen Gewalt des Rechtes zu 
verfolgen. 
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Golser förderte Kramers Unternehmung anfänglich nämlich nicht nur durch die 
ordnungsgemäße Publikation der päpstlichen Bulle Summis desiderantes affectibus in 
der Diözese Brixen samt der Gewährung eines vierzigtägigen Ablasses bei der Mit-
wirkung an Hexenverfolgungen.41 Der Bischof antwortete dem Tiroler Landesfürsten 
auf dessen Anfrage hin sogar noch nach dem Abschluss umfangreicher Zeugenverhöre 
durch Kramer in einem Schreiben vom 21. September 1485, dass so wie er selbst auch 
der Erzherzog den Inquisitor „dem christenlichen gelawben zu behilff und unnserm 
heiligen vater dem babst zu gehorsam“ unterstützen solle, da „die ding der zawbery 
und der unholden wider die er gottes“ seien. Außerdem bestätigte Golser in diesem 
Schreiben, dass Kramers „process und fürnemen gar weyslich und ordenlich […] nach 
lawt der geschriben rechten gesetzt und betracht“ worden seien,42 obwohl der Inquisi-
tor selbst dabei Unkorrektheiten einräumte und Hartmann Ammann später festhielt, 
dass viele erhobene Verdachtsgründe „auf einem blossen ‚Hörensagen‘“ beruhten.43 

Als kein grundsätzlicher Gegner von Hexenverfolgungen erwies sich Golser aber 
auch noch lange nach dem misslungenen Prozess in einem Brief vom 8. Februar 
1486, worin er die Vorgangsweise des Inquisitors in Innsbruck zusammenfassend mit 
folgenden Worten beurteilte: „was er am ersten hat in geschrifft angeben, ist magis-
trale gewesen, aber in practica sua apparuit fatuitas sua, quia multa presuposuit, que 
non fuerunt probata.“44 Der Bischof bezeichnete also die schriftlichen Überlegungen 
des Hexenverfolgers weiterhin als „meisterhaft“ (als Werk eines Magisters45). Nur die 
vielen unbewiesenen Vorannahmen bei deren praktischer Anwendung erschienen 
ihm als Torheit.

Zudem versuchte Golser beim „Hexenprozess“ vom Oktober 1485 keineswegs, 
„seine Mitspracherechte voll wahr[zunehmen]“.46 Er übertrug Kramer vielmehr „jene 
Gewalt, die ihm als Bischof bey diesem Handel zustünde, da er doch seiner Krank-
heit wegen nicht selbst dabey erscheinen kann, wünscht[e] aber, daß der Inquisitor 
einen oder den andern Rath des Erzherzogs [sic] beyziehe“.47 Zuvor hatte der Bischof 
Kramer noch persönlich gelobt und auch seine eigene zurückhaltende Einstellung 
hinsichtlich der Bestrafung magischer Vergehen im Brief nicht erwähnt.48 Wäre es 
also nach dem Willen Golsers gegangen, hätte der folgende problematische Prozess 
in Innsbruck ohne Beteiligung der diözesanen Geistlichkeit stattgefunden. Bereits 
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49 Ammann, Hexenprocess (wie Anm. 8) 30; vgl. auch Richard Kieckhefer, Magic at Innsbruck: The 
Case of 1485 Reexamined, in: Religion und Magie in Ostmitteleuropa. Spielräume theologischer 
Normierungsprozesse in Spätmittelalter und Früher Neuzeit (Religions- und Kulturgeschichte in 
Ostmittel- und Südosteuropa 8), hg. von Thomas Wünsch, Berlin 2006, 11–29, hier 23: „He [Gol-
ser] could easily at this point have stood in the way.“

50 Diözesanarchiv Brixen, Prot. Cons. n. 200, zit. nach Ammann, Hexenprocess (wie Anm. 8) 80.
51 Diözesanarchiv Brixen, HA 2267; vgl. Ammann, Hexenprocess (wie Anm. 8) 83; Schnyder, Mal-

leus (wie Anm. 33) 51–52.
52 Vgl. dazu Schnyder, Malleus (wie Anm. 33) 427, Anm. 56 u. 57.
53 Ammann, Hexenprocess (wie Anm. 8) 8.
54 Ebd. 5 u. 25.
55 Laut Dr. Paul Wann waren am 21. Oktober acht Frauen inhaftiert: Virgil Redlich, Tegernsee 

und die deutsche Geistesgeschichte im 15. Jahrhundert (Schriftenreihe zur bayerischen Landes-
geschichte 9), München 1931, 216. Vielleicht bezog er sich bei der achten Frau auf die getaufte 
Jüdin Ennel Notterin, von der bei den Verhörprotokollen vermerkt ist, dass sie gefangen wurde: 
Ammann, Hexenprocess (wie Anm. 8) 15.

56 Ebd. 31–64.
57 Ebd. 32.
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Hartmann Ammann wies darauf hin, dass der Versuch des Bischofs, sich aus dem 
Gerichtsverfahren herauszuhalten, den Inquisitor dazu anspornte, „mit umso grösse-
rer Energie an der völligen Ausrottung der ‚Hexen‘ zu arbeiten“.49 

Der Erzherzog jedoch entband den Bischof nicht von der – durch ihn selbst brief-
lich bestätigten – Pflicht, „mitsambt dem inquisitor darinn zu handeln“.50 In einem 
Schreiben vom 7. Oktober, als Kramer bereits Frauen gefangengesetzt hatte, ver-
langte Sigmund vom Bischof „mit vleyss ernstlichen“, also mit großem Nachdruck, 
er möge seinen „commissarien oder ainen andern gelerten doctor und tewglichen 
dartzu“ abordnen.51 Durch diese Forderung beeinflusste der Erzherzog den Ausgang 
des Gerichtsverfahrens ebenso grundlegend, wie er später durch die Übernahme der 
Kosten und die Aberkennung des Schutzes für den Inquisitor maßgeblich an des-
sen Abschluss mitwirkte. Allem Anschein nach erfolgte aber auch der entscheidende 
Schritt, der zum Scheitern des Prozesses führte, auf Veranlassung oder zumindest mit 
Unterstützung des landesfürstlichen Hofs. Bevor darauf näher eingegangen wird, soll 
noch das eigentliche Prozessgeschehen skizziert werden.

Die Vorgangsweise des Inquisitors von August bis Oktober 1485

Kramer nützte die päpstliche Bulle und Sigmunds Geleitbrief zunächst zur Durch-
führung breit angelegter inquisitorischer Erhebungen zwischen dem 9. August und 
dem 14. September 1485 in Innsbruck, also in unmittelbarer Nähe seines Förderers, 
von dem er wohl auch weitere Unterstützung erwartete.52 „Als Resultat dieser Ver-
höre ergab sich, dass ungefähr 40 Personen aus Innsbruck und Wilten, 10 aus der 
Umgebung davon mit Namen als ‚verdächtig‘ bezeichnet waren und dazu noch ‚viele 
andere‘, deren Namen im Verzeichnis nicht genannt sind.“53 Nur zwei davon waren 
männlichen Geschlechts.54

Als Nächstes ließ der Inquisitor sieben Frauen55 verhaften und über sie vom 4. bis 
21. Oktober etwa 30 Zeugenverhöre anstellen,56 woran laut Ammann „nur sehr sel-
ten“ Abgeordnete des Bischofs und des Erzherzogs teilnahmen.57 Tatsächlich scheint 
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58 Er stammte aus Wiesing und war vor längerer Zeit ein Kaplan Erzherzog Sigmunds gewesen: vgl. 
Alois Trenkwalder, Der Seelsorgeklerus der Diözese Brixen im Spätmittelalter, Brixen 2000, 453, 
Nr. 1491.

59 Diözesanarchiv Brixen, HA 2267, Num. 20, Litt. C., 7.
60 Ammann, Hexenprocess (wie Anm. 8) 33–34.
61 Vgl. ebd. 64. Die späteren Beschwerden der Stände können nicht als Hinweis auf die Anwen-

dung der Folter beim Innsbrucker Hexenprozess gelten: vgl. Gabriele Troger, Der Innsbrucker 
Hexenprozeß von 1485 als erster und einziger Zaubereiprozeß der inquisitio haereticae pravitatis 
in Tirol, Diss. iur., Innsbruck 1999, 64. Wenn Julia Gold, „Von den unholden oder hexen“. Stu-
dien zu Text und Kontext eines Traktats des Ulrich Molitoris (Spolia Berolinensia, Beiträge zur 
Literatur- und Kulturgeschichte des Mittelalters und der Neuzeit 35), Hildesheim 2016, 313, aus 
der Erwähnung der Tortur im Traktat von 1489 ableitet, „dass die Folter als Mittel der Wahrheits-
findung in Innsbruck praktiziert wurde“, überzeugt das nicht, denn diese Praktik wird im Text 
von einer literarischen Figur vorgebracht, die an Hexenprozessen in Konstanz teilgenommen haben 
soll: Ulrich Molitoris, Von den unholden oder hexen, Augsburg 1508, o. S.; URL: http://daten.
digitale-sammlungen.de/~db/bsb00004293/images/index.html?id=00004293&groesser=&fip=193
.174.98.30&no=&seite=10 und Seite 14 (Zugriff: 10.5.2018).

62 Vgl. Andreas Blauert, Frühe Hexenverfolgungen. Ketzer-, Zauberei- und Hexenprozesse des 
15. Jahrhunderts, Hamburg 1989, 56–59.

63 Vgl. Redlich, Tegernsee (wie Anm. 55) 68–71; Josef Werlin, Paul Wann, ein berühmter Passauer 
Prediger im 15. Jahrhundert, in: Passauer Jahrbuch, Ostbairische Grenzmarken 5 (1961) 64–70, 
hier 68; Wolfgang Behringer, Hexenverfolgung in Bayern. Volksmagie, Glaubenseifer und Staats-
räson in der Frühen Neuzeit, München 1988, 80 Anm. 100.

64 Redlich, Tegernsee (wie Anm. 55) 217.
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unter den Beisitzern nur zwei Mal Sigmund Samer (Saumer), Lizentiat der Dekrete 
und Pfarrer von Axams,58 als Vertreter des Bischofs auf. Vielleicht war der Minorit 
und ehemalige Kaplan Erzherzog Sigmunds, Johannes Rosenbart, dessen Abgeord-
neter. Möglicherweise gilt dies auch für Mag. Johannes Roeßbach. Trotzdem hätten 
dann noch mehr als die Hälfte der Zeugenverhöre ohne Vertreter des Bischofs und 
des Landesfürsten stattgefunden.59

Wenn die Einvernahmen in den ersten Wochen des Oktobers als „processus“ 
bezeichnet werden, dann war dies nur im Sinn eines „processus informativus“, als  
Vorstufe zum eigentlichen Gerichtsverfahren gemeint. Obwohl Kramer dabei aber-
mals rechtlich fragwürdig vorging,60 liegen keine Hinweise auf den Einsatz der Fol-
ter vor. Sie wurde in der zusammenfassenden Anklageschrift nur „in Anregung ge- 
bracht“.61

Gefährliche Stimmung vor dem eigentlichen Prozess

Als Vertreter seiner Interessen holte Erzherzog Sigmund damals unter anderem den 
bekannten Passauer Kirchenrechtler, Prediger und Kanoniker Dr. Paul Wann nach 
Innsbruck. Von ihm ist belegt, dass er Johann Niders Formicarius, ein für die Hexen-
verfolgungen bedeutsames Predigerhandbuch,62 studiert und eigens mit einem Index 
versehen hat.63 

In einem Brief vom 21. Oktober aus Tirol an den befreundeten Tegernseer Abt 
Konrad berichtete Wann, dass die Inquisition nicht so vonstatten gehe, wie es sich 
Kramer vorgestellt habe: „Et clamor multus est in populo, censure vilipendunt etc.“64 
Es herrsche großer Zank oder Unruhe im Volk in Folge der umstrittenen Vorgangs-
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65 Ebd.
66 Ebd.
67 Ammann, Hexenprocess (wie Anm. 8) 64.
68 Vgl. Kieckhefer, Magic (wie Anm. 49) 26.
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weise des Inquisitors. Wanns Ansicht nach konnten aus diesen Wirren leicht größere 
Widrigkeiten entstehen. 

Kramer, der den angereisten Kleriker schon am ersten Tag besuchte, wies ihm 
seine Ermächtigungsschreiben, auch jene des Brixner Bischofs, vor. Wann gefiel das 
Gespräch mit dem Inquisitor „in multis“, in vielem. Über Golser bemerkte der Kano-
niker in seinem Schreiben, dass dieser früher ganz anders eingestellt gewesen sei als 
jetzt („sed forte tunc alterius animi dominus Brixiniensis fuit quam hodie est“).65 Der 
Brixner Bischof war demnach auch Wann ursprünglich als Befürworter von Hexen-
verfolgungen erschienen. Einen möglichen Versuch Kramers, den Passauer Geist-
lichen auf seine Seite zu ziehen, unterband dieser rasch.

Am 21. Oktober wurde Wann durch die Räte zum Erzherzog vorgeladen, wo sie 
ihm lang und breit den Grund seiner Berufung darlegten. Für einen Ratschlag, den 
ihnen der Kirchenrechtler erteilte, hätten sie sich „gratissimi“ (sehr dankbar) gezeigt. 
Was ihnen geraten wurde, ist allerdings nicht angeführt. Der Erzherzog und seine 
Räte nahmen auf alle Fälle starken Anteil an Kramers Unternehmungen in der Resi-
denzstadt. 

Wann plante laut dem zitierten Brief übrigens, am Sonntag, dem 23. Oktober, der 
Innsbrucker Bevölkerung eine Predigt zu halten, worin er sich nach besten Kräften 
bemühen wollte, das Ansehen des Heiligen Stuhls zu wahren und die oft nur wegen 
geringer Verdachtsmomente verlorene Ehre zahlreicher Personen wiederherzustellen, 
jedoch ohne dabei jemanden zu nennen. Gleichzeitig gedachte er sich auch darum zu 
bemühen, „ne iste dictus pater inquisitor, tamquam aliqui credunt, in fama sua mac-
taretur“ – dass der genannte Pater Inquisitor nicht, wie manche glaubten, in seinem 
schlechten Ruf geschlachtet würde.66

Dabei war jedoch keineswegs die Stimmung aller Leute gegen ihn gerichtet. 
Schließlich hätte er die Zeugenaussagen gegen die Verdächtigten nicht zu erzwin-
gen vermocht. Kramer erklärte unter Eid, dass sogar „mehr als hundert Männer sich 
erboten hätten, gegen die sieben eingekerkerten Weiber und besonders gegen eine 
derselben, die Scheuberin, Zeugschaft abzulegen“.67 

Der Versuch, den Erzherzog und Anna Spießin 
in das Gerichtsverfahren zu verstricken

Um den Tiroler Landesfürsten vor dem anstehenden Gerichtsverfahren auf seine 
Seite zu ziehen, nahm der Inquisitor damals gezielt einige Personen ins Visier, die 
direkt oder indirekt in Verbindung zum landesfürstlichen Hof standen.68 Dass mit 
einer Warnung vor der Gefahr eines magischen Anschlags auf den Erzherzog per-
sönlich dieser gegen die vermeintlichen Hexen mobilisiert werden sollte, dokumen-
tiert das Geständnis des ehemaligen landesfürstlichen Türhüters Jörg Ott, das einige 
Zeit nach dem Innsbrucker Hexenprozess aufgezeichnet wurde. Er musste sich dafür 
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69 Vgl. Hegi, Räte (wie Anm. 25) 39–40.
70 Nicht mehr lesbar aufgrund eines Lochs im Falz des Schriftstücks.
71 Bibliothek des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum, Dipauliana 1038, Nr. 73, fol. 116a.
72 Ebd. 116a+b.
73 Vgl. Ammann, Hexenprocess (wie Anm. 8) 13 und 16.
74 Vgl. ebd. 59–64.
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rechtfertigen, dass er den Erzherzog davor hatte warnen lassen, gemeinsam mit seiner 
Mätresse Anna Spießin zu speisen, die im Umfeld der bayernfreundlichen Räte bis 
zum Sommer 1487 eine wichtige Rolle am Innsbrucker Hof spielte.69 

Zu seiner Verteidigung führte der ehemalige Türhüter folgende Begebenheiten 
aus der Zeit an, „als der münch zu Insprugk gewesen, der die frawen fürnam von 
der zauberei wegen:“ Nachdem Kramer eines Tages nicht zum Erzherzog vorgelassen 
worden sei, weil Sigmund gerade „der mueß nit“ hatte, habe der Mönch dem Wäch-
ter aufgetragen, 

„er solt mein g. hrn. [gnädigen Herrn] warnen vor vier frawen mit namen des 
Sigmund Malers weib, der Röslein, der Haintz Sattlknechtin und ainer tauften 
jüdin, die sey hin weg geflochen, daß sein gnad nit […]70 essen solt. Sy häten 
grundln in irer scham getött, auch ain holtz ab ainem crucifix gesnitz, das wol-
ten sy sein gnaden zuessen haben geben.“71

Der Inquisitor habe dem Türhüter damals auch mitgeteilt, dass ihm die angeführten 
„vier weiber“ gesagt hätten, „die Spiessin hab sy das glernt, wie vor stet“. Sie sollten 
also das erwähnte magische „Rezept“ von Sigmunds Vertrauter erlernt haben. Wie 
aus einer Randnotiz hervorgeht, hatte sich der Erzherzog von ihr anscheinend öfter 
Grundeln (eine Fischart) mit Hopfensalat zubereiten lassen. 

Laut dem Verhörprotokoll habe Kramer dem Türhüter darüber hinaus erklärt, 
er wolle vom Erzherzog „begern, die Spiessin und Sattlknechtin auch antzenemen“ 
– also ebenfalls vor Gericht zu stellen. Ob der Mönch das anschließend getan habe, 
wisse er nicht. Er jedenfalls habe den Landesfürsten nur vor den vier angeführten 
Frauen, nicht aber vor der Spießin gewarnt. Der Türhüter gab des Weiteren zu Proto-
koll, Kramer habe dem Erzherzog „desselben mals ein register“ überantwortet, „und 
hab im der münch gesagt, es ste alles darinn“.72

Die Ehefrauen Sigmund Malers und Heinz Sattelknechts sowie die getaufte Jüdin 
„Ennel Notterin“ scheinen nur in den Verhörprotokollen auf.73 Die erwähnte vierte 
Frau, Barbara Röslin, die beim Erzherzog in Ungnade gefallen sei und dies mit magi-
schen Mitteln rückgängig zu machen versucht habe, zählt zu jenen, die der Inquisitor 
im Oktober 1485 vor Gericht stellte.74 

Was immer dem Erzherzog von diesem Treiben zu Ohren kam und was immer 
seine Vertraute, die Spießin, tatsächlich trieb: Statt dass Sigmund dadurch in Angst 
und Schrecken versetzt worden wäre, scheint er nun auch persönlich daran interes-
siert gewesen zu sein, dass dem Treiben des Inquisitors rasch ein Ende bereitet würde. 

Manfred Tschaikner



75 „Christian von Thurn, insgemein der Thurner genannt, aus einem edeln Geschlechte im Salzburgi-
schen entsprossen, war bereits im J. 1474 Chorherr zu U. L. Frau und General-Vikär, und erhielt 
von seinem nahen Anverwandten Georg Golser Bischof zu Brixen im J. 1486 die Propstey im Kreuz-
gang, obschon er nicht Domherr war. Er behielt die Chorherren-Pfründe nebst der Propstey bis 
an sein Ende, das sich am 1. September 1504 ereignete.“ Franz Anton Sinnacher, Beyträge zur 
Geschichte der bischöflichen Kirche Säben und Brixen in Tyrol, Band 4, Brixen 1824, 96; Thurner 
führte drei Wecken im Wappen (1496), vgl. Rudolf Granichstaedten-Czerva, Brixen. Reichs-
fürstentum und Hofstaat, Wien 1948, 369; vgl. „Cristiannus Turmer cler. Salzeburg. dioc. sub-
diac. Mag. in art.“ (1469): Repertorium Germanicum IX/1. Verzeichnis der in den Registern und 
Kameralakten Pauls II. vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner 
Diözesen und Territorien 1464–1471, bearb. von Hubert Höing / Heiko Leerhoff / Michael 
Reimann, Tübingen 2000, 144, Nr. 967.

76 Spätestens 1490 ist Thurner als Generalvikar bezeugt: Franz Anton Sinnacher, Beyträge zur 
Geschichte der bischöflichen Kirche Säben und Brixen in Tyrol, Band 3, Brixen 1823, 266.

77 Diözesanarchiv Brixen, HA 2267, Num. 20, Ad Litt. B., 6.
78 Vgl. Franz Anton Sinnacher, Beyträge zur Geschichte der bischöflichen Kirche Säben und Brixen 

in Tyrol, Band 6, Brixen 1828, 625. 
79 Vgl. Regesten Kaiser Friedrichs III. (1440–1493) nach Archiven und Bibliotheken geordnet, hg. 

von Heinrich Koller / Paul-Joachim Heinig / Alois Niederstätter, Heft 22, Die Urkunden und 
Briefe des Österreichischen Staatsarchivs in Wien, Abt. Haus-, Hof- und Staatsarchiv: Allgemeine 
Urkundenreihe, Familienurkunden und Abschriftensammlungen (1464–1469) (Regesta Imperii), 
bearb. von Christine Ottner, Wien/Weimar/Köln 2007, 74, Anm. 11.

80 Hagen war vom Juni 1485 an Pfarrer von Anras im mittleren Pustertal, von 1492 an Pfarrer von 
Enneberg und längere Zeit auch von Gais in Taufers, Hofkaplan und Sekretär des Kardinals und 
Brixner Bischofs Melchior von Meckau (1488–1522), Chorherr des Kollegiatsstifts im Kreuzgang 
zu Brixen sowie einige Jahre vor seinem Tod 1509 Domherr in Wien: vgl. Sinnacher, Beyträge (wie 
Anm. 75) 98; Trenkwalder, Seelsorgeklerus (wie Anm. 58) 251, Nr. 0457; Hermann Göhler, 
Das Wiener Kollegiat-, nachmals Domkapitel zu St. Stephan in Wien 1365–1554, hg. von Johannes 
Seidl / Angelika Ende / Johann Weißensteiner, Wien 2015, 461–462; eine Abbildung von Hagens 
Notarssignet findet sich in: Notare und Notarssignete vom Mittelalter bis zum Jahr 1600 aus den 
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Das gescheiterte Gerichtsverfahren

Nach dem Abschluss der Verhöre formierte der Inquisitor ein Gerichtsgremium, das 
dem erzherzoglichen Geleitbrief von 1484 entsprechend „nach ordnung der geist-
lichen recht“ und mit Wissen des Diözesanbischofs die festgestellten Übeltaten 
abstrafen sollte. Es bestand zunächst aus dem Inquisitor als dem Richter, dreien seiner 
Ordensbrüder und dem päpstlichen Notar Johann Kanter aus der Diözese Utrecht. 
Der Abgeordnete des Erzherzogs war der Passauer Kanonikus Dr. Paul Wann. Als 
Vertreter des Brixner Bischofs nahmen der Axamer Pfarrer Sigmund Samer und Mag. 
Christian Thurner75 Lizentiat der Dekrete und Generalkommissar der Brixner Kir-
che in geistlichen Angelegenheiten,76 daran teil. Samer war vom Bischof schon zu 
den vorangegangenen Hexenverhören abgeordnet worden,77 beim Gerichtsverfahren 
übernahm aber die Hauptrolle Thurner, der bis kurz davor zusammen mit dem Weih-
bischof Konrad Reichard eine allgemeine Visitation des Bistums vorgenommen hatte. 
Dabei war ihm aufgetragen worden, „auf die Ausreutung öffentlicher Ärgernisse sorg-
fältig Bedacht zu nehmen“,78 was durchaus auch magische Praktiken betraf. Der das 
Gerichtsverfahren protokollierende Notar und Lizentiat der Dekrete Bartholomäus 
Hagen, dessen Rolle nicht unterschätzt werden darf, stammte wie Dr. Wann aus 
der Diözese Passau, ist aber bereits im Februar 1484 als Prokurator Bischof Golsers 
bezeugt.79 An seine nachfolgende Karriere im Bistum Brixen und in Wien80 erinnert 
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Beständen der staatlichen Archive Bayerns, erf. u. bearb. von Elfriede Kern, München 2008, 426, 
Nr. 2047; als Notar auch bezeugt 1486 (Urkundenregesten zur Geschichte der kirchlichen Ver-
waltung des Bistums Würzburg im Hohen und Späten Mittelalter [1136–1488] [Regesta Herbi-
polensia II] [Quellen und Forschungen zur Geschichte des Bistums und Hochstifts Würzburg 9], 
bearb. von Wilhelm Engel, Würzburg 1954, 254, Nr. 333), 1489 (Deutsche Reichstagsakten unter 
Maximilian I., Dritter Band 1488–1490, 1. Halbband [Deutsche Reichstagsakten, Mittlere Reihe, 
Dritter Band], bearb. von Ernst Bock, Göttingen 1972, 671, Nr. 166a) und 1495, hier fälschlich 
als „Berthold“ Hagen: Deutsche Reichstagsakten unter Maximilian I., Fünfter Band: Reichstag von 
Worms 1495, Band 1, Tl. 1: Akten, Urkunden und Korrespondenzen (Deutsche Reichstagsakten, 
Mittlere Reihe, Fünfter Band), bearb. von Heinz Angermeier, Göttingen 1981, 296, Nr. 271.

81 Joseph Resch, Monumenta Veteris Ecclesiae Brixinensis […], Brixen 1765, 32, Nr. 10; Karl Wolfs-
gruber, Dom und Kreuzgang von Brixen. Geschichte und Kunst, Bozen 1988, 52.

82 Hans Benedikter, Hexen und Zauberer in Tirol, Bozen 2000, 105; nach Rapp, Hexenprozesse (wie 
Anm. 14) 16.

83 Behringer, Rom (wie Anm. 4) 65.
84 Ammann, Hexenprocess (wie Anm. 8) 65.
85 Ebd. 66–67.
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heute noch ein Grabstein im Seitenschiff der Kollegiatskirche Unsere Liebe Frau im 
Brixner Kreuzgang.81

Beim angeführten Gerichtsgremium handelte es sich wohlgemerkt nicht – wie in 
der Literatur zu lesen ist – um eine „Kommission zur Überprüfung des Prozeßverfah-
rens“, weil dem Bischof der Geduldsfaden gerissen sei,82 oder um einen „in völlig prä-
zedenzloser Form“ vom Generalkommissar gebildeten „erweiterten Gerichtshof“.83

Nach der Eröffnung der ersten Sitzung am Samstag, dem 29. Oktober, „im gros-
sen Saale des Rathshauses“84 ließ der Inquisitor 

„zunächst die Helena Scheuberin vorführen. Nachdem ihr der Eid abgenom-
men, stets wahrheitsgetreu zu antworten, sollten die einzelnen Fragen an sie 
gerichtet werden; die ersten derselben betrafen die bisherige Lebensweise und 
den Wandel der Angeklagten; dieselbe erklärte, sie sei in Innsbruck geboren 
und erzogen worden und seit acht Jahren mit Sebastian Scheuber verehlicht 
[!]; ihr Wandel sei bisher ehrbar gewesen (honeste fuisse conversationis). Dies 
veranlasste den Inquisitor zu so heiklen Zwischenfragen über den Stand ihrer 
Virginität und anderer sexueller Geheimnisse, dass der bischöfliche Commis-
sär diese Fragen als nicht zur Sache gehörig zurückwies und sogar drohte, wenn 
dieselben fortgesetzt würden, sich zu entfernen. Der Inquisitor gab nach und 
begann die Angeklagte über einzelne Punkte der Zeugenaussagen zu befra-
gen. Die Art und Weise aber, in der er hiebei vorging, erregte den Unwillen 
des bischöflichen General-Commissärs so, dass er auch dagegen Einsprache 
erhob und einen Protest über die Leichtfertigkeit des Inquisitors, der es sogar 
unterlassen habe, eine bestimmte Ordnung in seinen Fragen festzustellen, vom 
Notar zu Protokoll nehmen liess; auf dies hin wurde die Gerichtssitzung bis 
11 Uhr ausgesetzt, bis um welche Zeit der Inquisitor sich ein Schema der an 
die Angeklagten zu richtenden Fragen [anfertigen] sollte.“85

Als Kramer zum angegebenen Zeitpunkt die Befragung der Scheuberin fortsetzen 
wollte, trat ein „Licenciat in den Decreten und Doctor der Medicin als Vertheidiger 
derselben, sowie aller übrigen Angeklagten vor“, dessen Name Ammann irrtümlich 
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86 Ebd. 67.
87 Diözesanarchiv Brixen, HA 2267, In causa inquisitionis contra certas mulieres in Insprugk detentas.
88 Hartmann Ammann wies darauf hin, dass dies entgegen der Behauptung Merwarts in der päpstli-

chen Bulle nicht gefordert wurde: Ammann, Hexenprocess (wie Anm. 8) 68, Anm. 1.
89 Diözesanarchiv Brixen, HA 2267, In causa inquisitionis contra certas mulieres in Insprugk detentas.
90 Vgl. Karl S. Bader, Klerikernotare des Spätmittelalters in Gebieten nördlich der Alpen, in: Specu-

lum iuris et ecclesiarium. Festschrift für Willibald Plöchl zum 60. Geburtstag, hg. von Hans Lentze / 
Inge Gampl, Wien 1967, 1–15, hier 7–8 u. 10–11.

91 Diözesanarchiv Brixen, HA 2267, In causa inquisitionis contra certas mulieres in Insprugk detentas.
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mit „Johann Merwais von Wendingen“ wiedergab.86 Er ließ auch nicht, wie Ammann 
schrieb, den Notar Bartholomäus Hagen zur Ausfertigung einer schriftlichen Vertre-
tungsvollmacht „herbeiholen“, denn dieser protokollierte die Gerichtssitzung schon 
von Anfang an. Darum bedeutete dessen Angabe: „misso itaque pro eo, dictus pro-
curator instetit, ut coram me constitutio de novo fieret“,87 dass Merwart entsandt 
worden war, um die gerichtliche Untersuchung von Neuem in Hagens Gegenwart 
vornehmen zu lassen.

Die vorangegangenen Unternehmungen des Inquisitors erklärte der Jurist und 
Arzt nämlich aus folgenden Gründen für rechtswidrig: Kramer habe seine Kompe-
tenz sowohl thematisch durch unberechtigte Fragen als auch verfahrensmäßig durch 
eine mangelhafte Verhörführung und die unberechtigte Inhaftierung der Angeklagten 
bereits vor Eröffnung des eigentlichen Gerichtsverfahrens überschritten. Zudem habe 
er es verabsäumt, einen vom Bischof abgesandten oder approbierten, wenn schon 
nicht vereidigten88 öffentlichen Notar beizuziehen. Der an den Verhören vom Sep-
tember und Oktober beteiligte päpstliche Notar Johann Kanter erfüllte diese Bedin-
gungen für Merwart nicht. Auffallenderweise sprach auch Hagen in der Einleitung 
seines Protokolls von Kanter als einem „asserto notario“,89 also einem angeblichen 
oder angemaßten Notar. Der kaiserlich bestellte Notar bezweifelte damit ebenfalls die 
Legitimität des päpstlich approbierten90 und stützte damit Merwarts Argumentation.

Dieser lehnte schließlich den Inquisitor als „suspectum iudicem“ ab, weil er sich 
nicht an die päpstliche Bulle halte, und sprach sich für die Übertragung der Richter-
funktion an den Bischof von Freising, dessen Dekan und dessen Generalvikar aus. 
Zudem verlangte er vom Brixner Generalkommissar, dass er den Inquisitor gefan-
gen nehme („ad custodiam recipiat“). Da dieser nicht mehr länger als Richter gelten 
könne, solle nunmehr Thurner seinen Mandantinnen „iustitiam administrare“ (ihr 
Recht zukommen lassen), ohne dass er deshalb schon selbst als Richter angesprochen 
worden wäre. Im Gegensatz zum Inquisitor, dem sie nicht mehr Rede und Antwort 
stehen durften, sollten die gefangenen Frauen Thurners Fragen ausdrücklich „priva-
tim“ beantworten.

Da aber der Inquisitor darauf beharrte, als Richter für diesen Fall zuständig zu 
sein, und Thurner Kramer nicht gefangen setzen ließ, erklärte Merwart, er wolle an 
den Heiligen Stuhl appellieren. Daraufhin nahmen sich der Generalkommissar und 
der Inquisitor zwei Tage Bedenkzeit, Ersterer um über die vorgebrachten Einwände 
des Verteidigers, Letzterer um über die angedrohte Appellation zu beraten.91

Die nächste Gerichtssitzung fand am 31. Oktober im Haus des Innsbrucker Bür-
gers Konrad Ratfelder, genannt Gunther, statt. Da der Inquisitor eine Appellation 
an den Heiligen Stuhl ablehnte, verlangte der Verteidiger der Angeklagten, dass eben 
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92 Ebd.
93 Ammann bezeichnete diese Erklärung nicht zutreffend als „Endurtheil“: Ammann, Hexenprocess 

(wie Anm. 8) 70.
94 Ebd. 32.
95 Brockhaus Wahrig, Deutsches Wörterbuch in sechs Bänden, hg. von Gerhard Wahrig, Hildegard 

Krämer und Harald Zimmermann, Band 2, Wiesbaden/Stuttgart 1981, 847.
96 Diözesanarchiv Brixen, HA 2267, In causa inquisitionis contra certas mulieres in Insprugk detentas. 

Es wurde zu diesem Zweck also nicht das gesamte Gerichtsgremium zum Erzherzog bestellt: vgl. 
Ammann, Hexenprocess (wie Anm. 8) 71.

97 Diözesanarchiv Brixen, HA 2267, Nota articulos qualiter mulieres detente de carcere dimittende 
sunt … 
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Thurner die Rechtmäßigkeit von Kramers Unternehmungen beurteile („an essent 
bene iuxta iuris ordinem instituti an non“) und beantragte „nullitatem processus“, 
also das Gerichtsverfahren für nichtig zu erklären.92

Der Generalkommissar verkündete daraufhin ein „decretum seu interlocutoria“93 
folgenden Inhalts: Das Verfahren des Inquisitors sei wider die Rechtsordnung („con-
tra iuris ordinem“) geführt und durch einen gewissen Teil der Einwände des Vertei-
digers („premissis exceptionibus quo ad certam earundem partem“) ungültig gewor-
den. Die angeklagten Frauen müssten deshalb aus dem Gefängnis entlassen werden. 
Damit dadurch aber kein Skandal und keine Unruhe im Volk ausgelöst werden („ad 
tollendum scandalum exortem et clamorem populi“), sollten sie Bürgschaft leisten, 
dass sie sich allfälligen neuen Inquisitionen oder kanonischen Reinigungen unwei-
gerlich stellen würden. Dabei handelte es sich wohlgemerkt nicht um „einen völligen 
Freispruch“94 von der Anklage,95 sondern um eine Annullierung des Gerichtsverfah-
rens, was einen großen Unterschied darstellt.

Nachdem Merwart Thurners Erklärung lobend gebilligt hatte, widerrief dieser die 
bischöflichen Zulassungsschreiben für den Inquisitor („litteras admissionis in causa 
inquisitionis“) und ließ dessen Weigerung, die entsprechenden Schriftstücke auszu-
folgen, vom Notar festhalten.

Abschließend erklärte Dr. Paulus Wann vor dem Notar und den Zeugen als Beauf-
tragter des Erzherzogs, dass dieser ihn und andere Gelehrte („eum et alios doctos“) 
wegen des Gerichtsverfahrens hierher beordert und sich damit zu Ehren des wahren 
Glaubens sowie des Heiligen Stuhls, soweit ihn diese Angelegenheiten berührten, 
als allerchristlichster Fürst erwiesen habe und immer noch zeige. So übernehme er 
zwar die Ausgaben des Inquisitors und seiner Leute sowie die Aufwendungen für die 
gefangenen Frauen und deren Wächter, für die Unkosten eines möglichen weiteren 
Prozesses gegen die Frauen komme der Erzherzog aber nicht mehr auf.96

Drei Tage später, am Donnerstag, dem 3. November, ließ man die gefangenen 
Frauen frei, nachdem sie sich im großen Rathaussaal wie gefordert vor Zeugen gegen-
über dem bischöflichen Generalkommissar eidlich verpflichtet und Bürgen gestellt 
hatten.97 So endete der Innsbrucker Hexenprozess mit einer schweren Niederlage für 
den Inquisitor, die ihn aber keineswegs entmutigte und von seinen Zielen abbrachte. 
Auch im Hexenhammer erwähnte er sie nicht.
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 98 Zuletzt Tschaikner, Hexen (wie Anm. 1) 91–92.
 99 Vgl. Ammann, Hexenprocess (wie Anm. 8) 67.
100 Vgl. Dieter Kudorfer, Die Grafschaft Oettingen. Territorialer Bestand und innerer Aufbau (um 

1140 bis 1806) (Historischer Atlas von Bayern, Teil Schwaben, Reihe 2, Heft 3), München 1985, 
122–123.

101 Stadtarchiv Wemding, Häuserkartei Joseph Schneids. 
102 Vgl. O(tto) Geiger, Das Stadtarchiv zu Wemding i. R., in: Archivalische Zeitschrift NF 16 (1909) 

157–220, hier 171, Nr. 72; spätere Wappen von Trägern des Namens Merwart vgl. J. Siebmacher’s 
grosses und allgemeines Wappenbuch, Band 5, Abt. 7, hg. von Gustav A. Seyler, Nürnberg 1906, 
49.

103 Vgl. „Wiener Artistenregister“ 1447 bis 1471. Acta Facultatis Artium III (UAW Cod. Ph 8), Tl. 1: 
1447 bis 1471. Personen-Nennungen im Zusammenhang mit Prüfung, Graduierung und Vertei-
lung der Vorlesungsthemen Nr. 9263 bis 16527, bearb. von Thomas Maisel / Ingrid Matschin-
egg, Wien 2007. URL: http://www.univie.ac.at/archiv/artreg/AFA3-1%20nr%209263%20bis%20
16527.pdf, Nr. 10125 (Zugriff: 18.4.2018).

104 Vgl. Die Matrikel der Universität Basel, hg. von Hans Georg Wackernell, Band 1, 1460–1529, 
Basel 1951, IX.

105 Vgl. „Wiener Artistenregister“ (wie Anm. 103) Nr. 11394.
106 Vgl. Die Matrikel der Universität Basel (wie Anm. 104) 67, Nr. 3.
107 Vgl. Guido Kisch, Die Anfänge der Juristischen Fakultät der Universität Basel 1459–1529 (Studien 

zur Geschichte der Wissenschaft in Basel 15), Basel 1962.
108 Vgl. Die Matrikel der Universität Basel (wie Anm. 104) 67, Nr. 3.
109 F(ranz) Unterkircher, Die datierten Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek von 

1451 bis 1500, Wien 1974, Tl. 1, 156, Tl. 2, Abb. 301.
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Wer war Dr. Merwart?

Über die Identität des erfolgreichen Verteidigers beim Innsbrucker Hexenprozess von 
1485 wurde schon viel gerätselt.98 Dabei waren alle Überlegungen ohne Quellenein-
sicht von vornherein zum Scheitern verurteilt, denn Hartmann Ammann hat dessen 
Namen falsch gelesen und in seiner Arbeit aus dem Jahr 1890 als Merwais statt als 
Merwart wiedergegeben.99 

Die gesuchte Person stammte aus der Stadt Wemding im heutigen Landkreis 
Donau-Ries, die ursprünglich zur Grafschaft Oettingen zählte und 1467 in bayeri-
schen Besitz gelangte.100 Dort sind für das dritte Viertel des 15. Jahrhunderts meh-
rere Träger des Namens Hans Merwart sowie ein Heinz Merwart als Hausbesitzer 
bezeugt.101 Darüber hinaus scheint 1469 ein Peter Merwart, Bürger zu Wemding, als 
Siegelbittzeuge in einer Urkunde auf.102 

Da der spätere Jurist „Johannes de Wending“ im Juli 1450 als geprüfter Scholar 
an der Artistenfakultät der Universität Wien zur Determination zugelassen wurde,103 
dürfte er um die Mitte oder in der zweiten Hälfte der Dreißigerjahre geboren worden 
sein.104 Noch im März 1454 ist „Johannes Merwart“ von „Wending“ als Lizentiat in 
den Matrikeln der Wiener Universität verzeichnet.105 

Obwohl er mittlerweile die Titel „arcium magister et medicinae doctor“ führte,106 
belegte er in den Sechzigerjahren ein Studium des Kirchenrechts an der erst kurz 
davor gegründeten Juristischen Fakultät der Universität Basel.107 1467/68 scheint 
„Johannes Merwart de Wemding“ in einer Inskriptionsliste auf.108 Als Student des 
Kirchenrechts („iuriscanonicj scolarem“) in Basel bezeichnete er sich allerdings bereits 
in einem Buchvermerk vom Januar 1467, als er eine Abschrift von Ciceros De officiis 
abgeschlossen hatte.109 Als Buchschreiber ist er auch schon früher belegt, und zwar 
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110 Verzeichnis der Handschriften der Stiftsbibliothek von St. Gallen, bearb. von Gustav Scherrer, 
Halle 1875, 295, Nr. 860; Werner Fechter, Zur Biographie des St. Galler Stadtschreibers Johannes 
von Widenbach, in: Alemannisches Jahrbuch 1973/75, hg. vom Alemannischen Institut Freiburg 
im Breisgau/Bühl 1976, 335–354, hier 337 u. 346.

111 Fechter, Biographie (wie Anm. 110) 352–353.
112 Gold, „Von den unholden oder hexen“ (wie Anm. 61) 9.
113 Vgl. Helmut Maurer, Konstanz im Mittelalter. II. Vom Konzil bis zum Beginn des 16. Jahrhun-

derts, Konstanz 1989, 163–166; Fechter, Biographie (wie Anm. 110) 353.
114 Vgl. Sönke Lorenz, Einführung und Forschungsstand. Die Hexenverfolgung in den südwestdeut-

schen Territorien, in: Wider alle Hexerei und Teufelswerk. Die europäische Hexenverfolgung und 
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mit der Signatur „Johannes Merwart“ in einem 194 Seiten starken Terenzkommentar 
des Aelius Donatus, der sich im Besitz des vermutlich 1456 verstorbenen St. Galler 
Stadtschreibers Johannes von Widenbach befand.110 Bei ihm dürfte es sich um einen 
Verwandten des Juristen Dr. Ulrich Molitoris gehandelt haben,111 der später für Erz-
herzog Sigmund ein bekanntes Hexentraktat verfasste.112

Während Molitoris im jahrelangen Konflikt um die Bischofsnachfolge in Kons-
tanz in den Diensten des Konstanzer Bischofs Otto von Sonnenburg (1474–1491) 
stand,113 in dessen Amtszeit in den Achtzigerjahren im Bodenseeraum schwere 
Hexenverfolgungen stattfanden,114 wirkte „Johann Merwart artium et medicine dr.“ 

Abb. 1: Seite eines eigenhändigen Schreibens Dr. „Hanns“ Merwarts von Wendingen vom 12. März 1483 
an den Grafen Leonhard von Görz, in dessen Auftrag er über Schuldrückzahlungen mit seinem Schwager 
Friedrich I. Gonzaga, Markgraf von Mantua, verhandelte. Tiroler Landesarchiv, Sigmundiana 4a/49.
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ihre Auswirkungen auf Südwestdeutschland, hg. von dems. / Jürgen Michael Schmidt, Ostfildern 
2004, 195–212, hier 204.

115 Regesta episcoporum Constantiensium. Regesten zur Geschichte der Bischöfe von Constanz vo[n] 
Bubulcus bis Thomas Berlower 517–1496, Fünfter Band, 1. und 2. Lieferung 1474–1480, Bistums-
streit: Ludwig von Freiberg u. Otto von Sonnenberg, bearb. von Karl Rieder, Innsbruck 1931, 23, 
Nr. 14357.

116 Vgl. Joseph Vochezer, Geschichte des fürstlichen Hauses Waldburg in Schwaben, Band 1, Kemp-
ten 1888, 806.

117 Vgl. Brigitte Degler-Spengler, Anna Payer, die letzte Äbtissin des Klarissenklosters Gnadental in 
Basel. Näheres zu ihrem Leben, in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 91 (1991) 
13–37, hier 16–23.

118 Vochezer, Geschichte (wie Anm. 116) 807; Regesta (wie Anm. 115) 7, Nr. 14235, und 8, 
Nr. 14239.

119 Regesta (wie Anm. 115) 23, Nr. 14357; Vochezer, Geschichte (wie Anm. 116) 819–820.
120 Ammann, Hexenprocess (wie Anm. 8) 67.
121 Ebd. 68–69.
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als Sachwalter des vom Papst providierten Gegenkandidaten Ludwig von Freiberg,115 
der sich anfänglich am Hof Herzog Sigmunds von Tirol aufhielt und von diesem auch 
unterstützt wurde.116 Am 4. Dezember 1474 überbrachten „Johannes Merwart von 
Wendingen, Dr. med.“, und der ostschweizerische Edelknecht Jakob Payer117 dem 
Konstanzer Domkapitel persönlich die Aufforderung Ludwigs von Freiberg, „unter 
Strafe der Excommunication ihn innerhalb sechs Tagen als Bischof und Seelenhirten 
anzunehmen“.118 Im Mai des folgenden Jahrs ließ Merwart den Notar und Kirch-
herrn von Stubai, Konrad Bestenhayt, ein vom Brixner Bischof Golser angefertigtes 
Transsumpt einer Bulle Papst Sixtus’ IV. für Freiberg an der Domkirche zu Konstanz 
anbringen.119 Der Verteidiger beim Innsbrucker Hexenprozess von 1485 war also am 
erzherzoglichen Hof und wohl auch an der Brixner Kurie nicht unbekannt. 

Wer beauftragte Dr. Merwart?

In der Frage, wer Merwart zum Gerichtsverfahren aufgeboten habe, folgte die Fach-
literatur weitgehend der Auffassung Hartmann Ammanns, dass dessen Eingreifen 
„wohl sicher [sic!] durch die Bemühungen der Vertreter des Bischofs“ erfolgt sei.120 Es 
spricht jedoch einiges dagegen beziehungsweise dafür, dass der Arzt und Jurist durch 
weltliche Kreise in Innsbruck als Verteidiger beauftragt worden war. 

Auf ein einigermaßen überraschendes – also nicht von Thurner oder Samer 
geplantes – Eingreifen Merwarts deutet schon der Umstand, dass er sich erst wäh-
rend der Gerichtssitzung am 29. Oktober legitimieren ließ. Vor allem aber spricht 
die Radikalität der Forderungen gegen eine Beauftragung durch den Bischof von 
Brixen oder seine Abgeordneten. Es konnte nicht in deren Interesse gelegen sein, 
dass in ihrem Bistum ein päpstlicher Inquisitor gefangengenommen werde, wie es 
Merwart verlangte. Und schon gar nicht hätte es Golser dulden können, dass man 
das Richteramt einem fremden Bischof – dazu noch ausgerechnet jenem von Frei-
sing in Bayern – sowie dessen Dekan und Generalvikar übertrug.121 Diese Ansinnen 
lassen vielmehr ein Naheverhältnis des Anwalts zu Erzherzog Sigmund und seinen 
umstrittenen bayernfreundlichen Räten am Innsbrucker Hof erkennen. Dort könnte 
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122 Diözesanarchiv Brixen, HA 2267, Num. 20, Ad Litt. B., 6; Ammann, Hexenprocess (wie Anm. 8) 
84.

123 Vgl. Kieckhefer, Magic (wie Anm. 49) 24: „The ultimate issue here is not so much a conflict of 
jurisdictions but rather a conflict of judicial cultures, a clash between Kramer’s bias for conviction in 
the name of a higher good and a bias shared among all the local and regional authorities in favor of 
legal and civil order.“

124 Vgl. Wolfgang Ziegeler, Möglichkeiten der Kritik am Hexen- und Zauberwesen im ausgehenden 
Mittelalter. Zeitgenössische Stimmen und ihre soziale Zugehörigkeit, Köln/Wien, 2. Auflage 1983, 
106–107. 

125 Brandstätter, Tiroler Landesfürst (wie Anm. 38) 86.
126 Vgl. Niederstätter, 1400–1522 (wie Anm. 24) 197.
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Merwart auch zur Vorbereitung Einsicht in die von Kramer übermittelten Aufzeich-
nungen („Register“) genommen haben. 

Zudem ist durch das Protokoll des Gerichtsverfahrens ausdrücklich belegt, dass 
der Landesfürst neben Dr. Wann „et alios doctos“ (auch andere Gelehrte) nach Inns-
bruck berufen hatte, während der Bischof in einem Brief an Sigmund Samer um die 
Mitte des Monats Oktober ausdrücklich betonte, dass ihm nicht nur keine Gelehrten 
zur Verfügung stünden, sondern dass er auch keine brauche, da der Inquisitor seiner 
Meinung nach höchst gelehrt und in den entsprechenden Angelegenheiten erfahren 
sei: 

„Deputavimus dominum suffraganeum et commissarium ad complendam 
visitationem diocesis, ut valeamus sinodum celebrare, alii domini intendunt 
vindemiis et provisioni per futuro anno. Itaque omnis docti sunt occupati 
rebus propriis, nec est [necessum?] pro domino inquisitore qui videtur et est 
doctus plurimum et in hiis rebus expertus.“122

Der Generalkommissar Thurner kam erst kurz vor dem Prozess von einer Visitation 
der Diözese zum Gerichtsverfahren angereist, und andere gelehrte Herren waren mit 
der Weinernte und Vorkehrungen für das nächste Jahr in eigener Sache beschäftigt. 
Es bestehen auch keine Hinweise darauf, dass der Bischof noch vor dem Gerichtsver-
fahren Ende Oktober seine Meinung über den Inquisitor geändert hätte.

Der Umstand, dass Merwart aller Wahrscheinlichkeit nach von weltlicher Seite 
rekrutiert wurde und Forderungen stellte, die den Brixner Interessen widersprachen, 
schließt freilich nicht aus, dass sein Angriff auf den Inquisitor dem Generalkommis-
sar und seinem Bischof durchaus gelegen kam, blieben ihnen dadurch doch überaus 
heikle Entscheidungen erspart. Das bildete vermutlich eine wichtige Voraussetzung 
für den Erfolg des Anwalts. Insofern kam der – zumindest gegen Schluss – distanzier-
ten Haltung der Brixner Geistlichen gegenüber Kramers Hexenjagd große Bedeutung 
zu.123 Zweifellos nicht unerheblich war zudem, dass der Bischof und der Erzherzog 
dauerhaft in gutem Einvernehmen standen,124 und zwar so, dass Golser Sigmunds 
Autorität „selbst im kirchlichen Bereich“ akzeptierte.125 Dem Erzherzog verdankte 
der Bischof überhaupt sein Amt.126
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127 Es handelt sich dabei wohlgemerkt um kein „Ultimatum“: Hansjörg Rabanser, „Es sint personen, die 
mit kinsten umbgen […]“ – Zauberei im „Innsbrucker Hexenprozess“ und seine [!] Ausführenden, 
in: Ein Fels in der Brandung? Bischof Golser und der Innsbrucker Hexenprozess von 1485, hg. von 
Andreas Exenberger, Kufstein 2015, 117–136, hier 133. 

128 Der Text lautet: „Brueder Hainrichen Institoris, prediger ordens, inquisitor, in der heiligen schrifft 
doctor, ist ein monad ein frey gelait gegeben, durch unsers g. h. lande ze ziehen und darinn ze sein 
etc. actum an eritag nach Leonhardi anno [1485].“ Tiroler Landesarchiv, Ältere Regierungskopial-
bücher, Band 7/H/1485, 214.

129 Tiroler Landesarchiv, Ältere Regierungskopialbücher, Band 6/G/1484, 68.
130 Tiroler Landesarchiv, Ältere Regierungskopialbücher, Band 7/H/1485, 214.
131 Diözesanarchiv Brixen, HA 2267, Num. 20, Ad Litt. D., 11; vgl. Sinnacher, Beyträge (wie 

Anm. 44) 630; Ammann, Hexenprocess (wie Anm. 8) 84–85.
132 Ebd. 30.
133 Vgl. ebd. 74–75 u. 76 Anm. 3.
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Vorbereitung oder Einleitung eines zweiten Prozesses?

Wie bereits erwähnt, gab sich der Inquisitor nach dem Scheitern des Prozesses Ende 
Oktober 1485 nicht geschlagen. Schließlich sahen die Urfehden der freigelassenen 
Angeklagten ausdrücklich eine mögliche Wiederaufnahme der Gerichtsverfahren vor. 
Dass seine bischöfliche Vollmacht widerrufen wurde, hielt Kramer ebenso wenig von 
weiteren Unternehmungen ab wie die Ausfertigung eines Dokuments,127 womit Erz-
herzog Sigmund einige Tage nach Prozessende, am 8. November 1485, den Mönch 
an das bevorstehende Ende seines im Dezember 1484 gewährten freien Geleits in 
Tirol erinnerte. In diesem Schriftstück wurde zudem der ehemals gewährte Schutz 
für Kramers inquisitorische Tätigkeit nicht mehr bestätigt.128 Sie war unerwünscht. 

Das misslungene Gerichtsverfahren schlug sich schon in der Anrede nieder. Be- 
titelte der Geleitbrief des Vorjahrs den Inquisitor noch als „ersamen gelerten geist-
lichen unnser besunderlieben andechtigen Hainrichen N., prediger ordens, in der 
heiligen schrift lerer“,129 wurde er jetzt nur mehr als „brueder Hainrich Institoris, 
prediger ordens, inquisitor, in der heiligen schrifft doctor“130 bezeichnet. 

Es verwundert nicht, dass der Inquisitor selbst einer unmissverständlichen Auf-
forderung des Brixner Bischofs zum Verlassen seiner Diözese vom 14. November 
1485, die einen Hinweis auf mögliche Bedrohungen durch erbitterte Prozessgegner 
enthielt, nicht nachkam.131

Für Hartmann Ammann deutete alles darauf hin, dass Kramer „einen weitern 
Process plante, bei dem die Angeklagten [gemeint waren die bei den Verhören der 
Zauberei Bezichtigten, Anm. M.T.] vom August und September und alle weitern 
Verdächtigen nicht so gut davon kommen sollten, wie die Angeklagten vom Octo-
ber“.132 Der Inquisitor habe seinen Aufenthalt im Winter 1485/86 in oder nahe von 
Innsbruck „zur Sammlung neuen Anklagematerials“ genützt. Ammann ging sogar 
davon aus, dass zu Beginn des Jahres 1486 tatsächlich „neue Einkerkerungen vor-
genommen“ wurden. Sie betrafen seiner Meinung nach eher nicht die Frauen, gegen 
die bereits im Vorjahr prozessiert worden war, sondern andere Personen.133

Anhand der vorliegenden Quellen, nämlich zweier erhaltener Briefe Golsers, lässt 
sich jedoch nur feststellen, dass es Anfang Februar 1486 ganz allgemein um „der 
frawn sachen“ ging und es zu befürchten stand, dass deren Ehemänner und Ver-
wandte dem Mönch ein Leid zufügten. Gegen neuerliche Inhaftierungen von der 
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134 Diözesanarchiv Brixen, HA 2267, Num. 20, Ad Litt. D., 12; vgl. Sinnacher, Beyträge (wie 
Anm. 44) 631–633; Ammann, Hexenprocess (wie Anm. 8) 85–87.

135 Ebd.
136 Vgl. Ammann, Hexenprocess (wie Anm. 8) 30.
137 Diözesanarchiv Brixen, HA 2267, Num. 20, Ad Litt. D., 12; vgl. Sinnacher, Beyträge (wie 

Anm. 44) 632; Ammann, Hexenprocess (wie Anm. 8) 87.
138 Vgl. Sinnacher, Beyträge (wie Anm. 44) 632; Ammann, Hexenprocess (wie Anm. 8) 87.
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Hexerei bezichtigten Personen spricht, dass der Bischof erklärte, es handle sich zwar 
um eine Materie, die ihm von Amts wegen zustehe. Er tue dabei aber nichts ohne den 
Erzherzog. Er werde diesen mit der Angelegenheit befassen, sobald er „am peldisten 
zu seinen gnaden mit fueg mag chömen“.134 Eine gewisse Eile wie bei einem laufen-
den Gerichtsverfahren scheint also nicht vorgelegen zu sein.

Im Winter 1484/85 galt es, die Nachwirkungen des Gerichtsverfahrens vom 
Herbst beizulegen, denn Golser wollte den Inquisitor vor allem deshalb nicht mehr 
in die Angelegenheit einbeziehen, weil er „vormaln als vast erriert [so stark gefehlt, 
Anm. M.T.] hat in seinem proceß“ und seine begangenen Irrtümer „ad dissensiones 
ne dicam scandala“ (zu Meinungsverschiedenheiten, um nicht zu sagen Skandalen) 
geführt hatten. Deshalb sprach der Bischof dem Mönch in einem Brief vom 8. Feb-
ruar 1486 trotz dessen anfänglich meisterhaften schriftlichen Darlegungen die Fähig-
keit ab, in dieser Angelegenheit weiter zu agieren. Um seine Haltung zu verdeut-
lichen, erwähnte Golser in dem – nicht für die Öffentlichkeit gedachten, sondern 
an einen „Bruder Niclas“ gerichteten – Schreiben zudem, dass ihn der Aufenthalt 
Kramers, dem er schon öfters die Heimreise in sein Stammkloster nahegelegt habe, 
in seinem Bistum „gar vast“ (fest) verdrieße und dass er nach dessen letztem Auftritt 
vor dem Brixner Domkapitel glaube, der – damals etwa 56-jährige – Inquisitor sei 
„propter senium [auf Grund des Alters, Anm. M.T.] gantz chindisch“ geworden. Ja, 
der gereizte Bischof bezeichnete den Mönch nun sogar überhaupt als verrückt („ipse 
realiter mihi delirare videtur“)135 – heftige Worte, die in der Literatur häufig zitiert 
und schon von Ammann auch als Beleg dafür verwendet wurden, dass nur Golsers 
„Energie“ die Fortsetzung der unheilvollen Hexenprozesse in Innsbruck verhindert 
habe.136 Dabei betonte der Bischof in seinem Schreiben an den Inquisitor vom glei-
chen Tag selbst, dass in der entsprechenden Angelegenheit, für die er ausdrücklich 
von Amts wegen allein zuständig war, „nihil fructuose fiere posset sine sue excellentie 
assistentia“ (nichts Fruchtbares bewirkt werden kann ohne Mitwirkung seiner Exzel-
lenz, des Erzherzogs).137 Diese Aussage Golsers bestätigt abermals die entscheidende 
Rolle des Tiroler Landesfürsten bei den Hexenverfolgungen in Innsbruck.

Unklar bleibt, ob den Inquisitor wirklich der Brief des Bischofs vom 8. Februar 
1486, worin dieser Kramer neuerlich zum Verlassen der Diözese Brixen aufforderte, 
dazu bewegte, aus Tirol abzureisen. Und falls dies zutraf: Tat er es aufgrund der darin 
erwähnten Gefahr von Übergriffen durch Prozessgeschädigte138 oder nicht vielmehr 
infolge der Einsicht, dass angesichts der von Golser angekündigten Einbeziehung des 
Erzherzogs weitere Hexenverfolgungen vollends aussichtslos waren?

Die Überbewertung von Golsers Rolle beim Hexenprozess von 1485 führte übri-
gens auch zu fragwürdigen Einschätzungen der im Brixner Diözesanarchiv erhalte- 
nen Aufzeichnungen zu Kramers inquisitorischer Tätigkeit in Tirol. Sie verleitete 
zur Vorstellung, die Unterlagen seien „zur Information des Brixner Bischofs angefer-
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139 Heide Dienst, Lebensbewältigung durch Magie. Alltägliche Zauberei in Innsbruck gegen Ende des 
15. Jahrhunderts, in: Alltag im 16. Jahrhundert. Studien zu Lebensformen in mitteleuropäischen 
Städten (Wiener Beiträge zur Geschichte der Neuzeit 14), hg. von Alfred Kohler / Heinrich Lutz, 
Wien 1987, 80–116, hier 87. 

140 Kramer (Institoris), Hexenhammer (wie Anm. 2) 369 Anm. 65.
141 Behringer, Rom (wie Anm. 4) 68.
142 Kramer (Institoris), Hexenhammer (wie Anm. 2) 369.
143 Vgl. Hermann Wopfner, Bergbauernbuch. Von Arbeit und Leben des Tiroler Bergbauern, Band 

2: Bäuerliche Kultur und Gemeinwesen (Schlern-Schriften 297), bearb. und hg. von Nikolaus 
Grass, Innsbruck 1995, 93. Dem steirischen Forscher Fritz Byloff erschien sogar der aus Werfen 
im Salzburgischen stammende Hexenverfolgungsgegner Golser als eine „urtirolische, auch in der 
erfrischenden Kraft seiner Sprache durchaus bodenständige“ Persönlichkeit: Byloff, Hexenglaube 
(wie Anm. 22) 20.

144 Josef Egger, Geschichte Tirols von den ältesten Zeiten bis in die Neuzeit, Band 1, Innsbruck 1872, 
606–607.

145 Vgl. Sinnacher, Beyträge (wie Anm. 44) 634. 

213

tigt“139 worden, hätten „Berichte Kramers an den Bischof“140 dargestellt oder seien 
sogar „Handakten Golsers“141 gewesen. Zutreffender erscheinen jedoch die Angaben 
im Hexenhammer, wonach die Aufzeichnungen „bei dem Bischof von Brixen hinter-
legt worden“142 waren.

Die „bösen Räte“ Sigmunds als Verursacher 
der Hexenverfolgung?

Die in der Literatur verbreitete – aber nicht zutreffende – Vorstellung von einem 
beinahe „verblödeten“ und damit nur noch begrenzt schuldfähigen Erzherzog Sig-
mund kontrastierte nicht nur auffällig mit der vermeintlich überragenden Bedeutung 
Bischof Golsers bei der Bekämpfung des skandalösen Tiroler Hexentreibens, sondern 
warf zudem die Frage auf, wer denn tatsächlich die Hauptverantwortung dafür trug. 
Dass es nicht der päpstliche Inquisitor Heinrich Kramer gewesen sein konnte, stand 
für die geistlichen Tiroler Historiker des 19. Jahrhunderts von vornherein fest. 

Die Schuldigen wurden denn auch bald gefunden: Es waren angeblich die land-
fremden „bösen Räte“ des Erzherzogs, die sich bei ihrem erbitterten Machtkampf 
mit Kaiser Friedrich III. und den Tiroler Ständen skrupellos der Hexenverfolgungen 
bedient hatten – und nicht etwa verfolgungsbereite Kreise der einheimischen Bevöl-
kerung.143 In Josef Eggers Geschichte Tirols aus dem Jahr 1872 heißt es, die „bösen 
Räte“ hätten Sigmund so betört, dass sie sich durch die Hexenprozesse ungehindert 
„mißliebige Personen vom Halse zu schaffen und sich dadurch zu bereichern“ ver-
mochten.144 

In diesem politischen Minenfeld erschien es auch nicht verwunderlich, dass Kra-
mers Unternehmung scheiterte. Während der Priester Franz Anton Sinnacher den 
Inquisitor in seiner Diözesangeschichte aus dem Jahr 1828 noch dadurch entschul-
digte, dass er sich bei den Hexenverhören durch „grundlose Aussagen [habe] hin-
tergehen“ lassen,145 erklärte der Geistliche Ludwig Rapp in seinem 1874 publizier-
ten Werk mit dem bezeichnenden Titel Die Hexenprozesse und ihre Gegner aus Tirol, 
Kramer habe „unkluger Weise sich in diese unliebsamen Händel zu tief eingelassen 
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146 Ludwig Rapp, Die Hexenprozesse und ihre Gegner aus Tirol. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte, 
Innsbruck 1874, 7.

147 Rapp, Hexenprozesse, 2. Auflage (wie Anm. 14) 11.
148 Jäger, Übergang (wie Anm. 23) 303; vgl. die auffällig zurückhaltende Darstellung bei Jäger, 

Blühte zeit (wie Anm. 20) 306, 327–328 Anm. 5, 333.
149 Während Wolfgang Ziegeler die von ihm als „Zaubereiintrige“ bezeichneten Teufelsoffenbarun-

gen nicht „als Folge des Hexenprozesses“ gelten ließ (Ziegeler, Möglichkeiten [wie Anm. 124], 
108), übernahm André Schnyder später die Vorstellung Caramelles von einer mehrere Jahre lang 
dauern den so genannten „Ofenaffäre“ und wollte folglich eine Verstrickung des Inquisitors darin 
nicht ausschließen: vgl. Schnyder, Malleus (wie Anm. 33) 428, Anm. 61.

150 Vgl. dazu Hegi, Räte (wie Anm. 25) 123–124.
151 Jäger, Übergang (wie Anm. 23) 303.
152 Ebd.; vgl. auch Hansjörg Rabanser, Hexenwahn. Schicksale und Hintergründe. Die Tiroler Hexen-

prozesse, Innsbruck/Wien 2006, 47 und 196–197.
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und dadurch mit Recht das Mißfallen aller Verständigen und besonders des scharf-
sichtigen Bischofs von Brixen verschuldet“.146 In der zweiten Auflage seines Buches 
von 1891 bezeichnete es Rapp sogar als „die Hauptursache des kläglichen Ausganges 
seiner Mission in Tirol“, dass sich Kramer „unklugerweise auch in diese unliebsamen 
Händel verstricken“ habe lassen.147

Anna Spießin als Verursacherin der Hexenverfolgung?

Zum Kreis der Übeltäter zählte man auch Erzherzog Sigmunds Mätresse Anna 
Spießin. Von ihr berichtet der ebenfalls dem geistlichen Stand angehörende Histori-
ker Albert Jäger in seiner Publikation aus dem Jahr 1873: 

„Dieses Weibes bedienten sich die treulosen Höflinge, wenn sie ihre bösen 
Anschläge durchsetzen wollten. Die ‚Spiessin‘ übte eine solche Gewalt über 
Sigmund, dass er willenlos von ihr abhing. Sie hatte dem blöden Manne bei-
gebracht, dass sie Teufel bannen könne, und wenn sie ihn davon überzeugen 
wollte, liess sie ihn Stimmen hören von ‚Buben, Verrückten und andern Leu-
ten‘, die in Oefen oder Mauern verborgen waren, und nach Verabredung auf 
ihre Fragen Antwort gaben.“148

Dieser Vorwurf wurde um 1487 erhoben. Schon angesichts des großen Skandals, den 
die Frau damit verursachte, muss es als sehr unwahrscheinlich gelten, dass sie dieses 
Schauspiel jahrelang praktizierte149 – wenn es sich dabei nicht ohnehin nur um eine 
propagandistische Unterstellung handelte.150 Jedenfalls scheint das magische Treiben 
der Spießin in den Akten des Hexenprozesses von 1485 nicht auf. 

Dennoch schrieb ihr Jäger „grossen Antheil an dem Aufschwunge [zu], den das 
Hexenwesen und die Hexenprocesse in den letzten Jahren des Herzogs Sigmund nah-
men“.151 Aus den Angaben des ehemaligen landesfürstlichen Türhüters Jörg Ott lei-
tete der Autor ab, dass die Spießin tatsächlich das Haupt einer Gruppe von „scham-
losen Weibern“ war, „die sich rühmten die Zauberkunst von ihr gelernt zu haben, 
und ebenfalls am Hofe Sigmunds ihr Unwesen trieben“.152 
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153 Silvia Caramelle, Katharina von Sachsen. Erzherzog Sigmunds zweite Gemahlin. Ihr Leben an der 
Seite des Tiroler Landesfürsten, in: Margarethe Köfler / Silvia Caramelle, Die beiden Frauen des 
Erzherzogs Sigmund von Österreich-Tirol (Schlern-Schriften 269), Innsbruck 1982, 115–236, hier 
162.

154 Vgl. Sinnacher, Beyträge (wie Anm. 44) 633–634.
155 Joseph Rapp, Ueber das vaterländische Statutenwesen, in: Beiträge zur Geschichte, Statistik, Natur-

kunde und Kunst von Tirol und Vorarlberg, Band 5, Innsbruck 1829, 1–229, hier 4. Der erste 
Gliedsatz ist im Original gesperrt gedruckt.

156 Jäger, Übergang (wie Anm. 23) 304–305.
157 Ammann, Hexenprocess (wie Anm. 8) 4. 
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In Anlehnung an Jäger scheint Sigmunds Mätresse bemerkenswerterweise noch 
in einer der ersten Publikationen der Tiroler Frauengeschichtsforschung als Haupt-
verursacherin der regionalen Hexenverfolgungen auf. Dort heißt es: „Durch das Trei-
ben der Spiessin kam es in Tirol in den 70er und 80er Jahren zu einem Aufschwung 
des Teufel- und Hexenwesens, weshalb am 23. Juli 1485 der Brixner Bischof Golser 
die Bulle ‚Summis‘ […] verkünden ließ.“153

Die Tiroler Landstände als Gegner der Hexenverfolgung?

Die Vorstellung, dass der Innsbrucker Hexenprozess bereits einen Teil der nachfolgen-
den politischen Kämpfe bildete, geht auf eine Andeutung Sinnachers im Jahr 1828 
zurück154 und ist nachweislich falsch. Sie ermöglichte es allerdings, neben Bischof 
Golser auch die Tiroler Landstände – sozusagen die Vertreter der Bevölkerung – als 
segensreich wirkende Gegner der Hexenverfolgungen darzustellen.

So behauptete Joseph Rapp schon in einer 1829 erschienenen Publikation: 
„Gegen die […] Hexenprozesse, die früher bei unsern Gerichten völlig unbekannt 
waren, erhoben die Väter des Landes auf dem Landtage zu Hall (1487) nachdrück-
liche Beschwerde, woraus ihr frommer und für jene Zeit wahrhaft aufgeklärter Sinn 
ruhmvoll hervorleuchtet.“155 Man glaubte auch später noch gerne, dass „das Auftre-
ten der Tiroler Landstände auf dem Landtage zu Hall 1487“ dem regionalen Hexen-
wesen „ein Ende“ bereitet habe.156 Diese Vorstellungen übernahm sogar Hartmann 
Ammann in seine Quellenstudie – selbstverständlich ohne einen entsprechenden 
Beleg anführen zu können –, indem er schrieb: 

„Die Hofpartei, welche den schwachen Erzherzog Sigmund vollständig be- 
herrschte, benützte die Sendung des Inquisitors als willkommenen Deck-
mantel, um missliebige Persönlichkeiten bei Seite zu schaffen. Dies gewissen-
lose Vorgehen bildete dann auch einen der vielen Klagepunkte, die auf dem 
Landtag von 1487 von den Ständen gegen die Misswirthschaft im Lande vor-
gebracht wurden.“157

Letztlich fand die Behauptung, der Tiroler Landesfürst sei auf dem Landtag dafür 
kritisiert worden, dass bei den Hexenverfolgungen „in jüngst vergangener Zeit  
‚viele Personen gefangen, gemartert und ungnädiglich gehalten worden seien […]‘“, 
auch Eingang in die weit verbreitete Geschichte der Hexenprozesse von Soldan und 
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158 Soldan/Heppe, Hexenprozesse (wie Anm. 15) 253.
159 Vgl. Egger, Geschichte (wie Anm. 144) 606–607. 
160 Tiroler Landesarchiv, Handschrift 48, fol. 134a; vgl. Gottfried Primisser, Der Krieg mit den 

Venezianern unter dem Erzherzog Siegmund Grafen zu Tirol, mit Urkunden, in: Der Sammler für 
Geschichte und Statistik von Tirol, Band 2, Innsbruck 1807, 97–280, hier 237–238; Jäger, Über-
gang (wie Anm. 23) 339 u. 348; vgl. auch Baum, Sigmund (wie Anm. 10) 485–488. 

161 Tiroler Landesarchiv, Handschrift 48, fol. 135b; vgl. Primisser, Krieg (wie Anm. 160) 242. 
162 Vgl. Jäger, Blühtezeit (wie Anm. 20) 332; Jäger, Übergang (wie Anm. 23) 343–344; Hegi, Räte 

(wie Anm. 25) 69 und 81–82.
163 Vgl. Ammann, Hexenprocess (wie Anm. 8) 64. Die Beschwerden der Stände können nicht mehr als 

Hinweis auf die Anwendung der Folter beim Innsbrucker Hexenprozess gelten: vgl. Gabriele Tro-
ger, Der Innsbrucker Hexenprozeß von 1485 als erster und einziger Zaubereiprozeß der inquisitio 
haereticae pravitatis in Tirol, Diss. iur., Innsbruck 1999, 64.

164 Wilson, Institoris (wie Anm. 31) 92. 
165 Jäger, Blühtezeit (wie Anm. 20) 327–328 Anm. 5.
166 Tiroler Landesarchiv, Handschrift 48, fol. 135b; vgl. Primisser, Krieg (wie Anm. 160) 242.
167 Vgl. Hegi, Räte (wie Anm. 25) 129.
168 Tiroler Landesarchiv, Handschrift 48, fol. 131a; Primisser, Krieg (wie Anm. 160) 223.
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Heppe.158 In Wirklichkeit protestierten die Landstände 1487 aber nicht gegen das 
Schicksal der Angeklagten des Innsbrucker Hexenprozesses, sondern gegen die Ver-
folgung politischer Gegner durch die bayernfreundlichen Räte Erzherzog Sigmunds 
in der nachfolgenden Zeit und gegen das Treiben der Spießin mit dem Ofenorakel.159 
Ihr und den Räten wurde vorgeworfen, sie hätten 

„leüth, sy sein, wer sy wellen, in meur vermaurt, auch in die offen gestossen, 
unnd in seiner F[ürstlichen] G[nade]n gegenwiertigkhait, als ob ain gepann-
ter teuffel darin war, gefragt umb das und jenen sachen. Da der unenndlich 
 theüffel nach derselben personnen leuth unnderrichtung geredt unnd anzaigen 
auf etwo vil person gethan haben, die darnach gefanngen, gemartert unnd 
ungnedigelich gehalten worden sein, das doch merckhlich wider got unnd sei-
ner F[ürstlichen] G[nade]n sel selligkhait unnd wider den glauben ist.“160 

Dieser Vorwurf findet sich bereits in einem Schreiben Kaiser Friedrichs III. aus Nürn-
berg vom 15. August 1487 an die Tiroler Stände. Darin heißt es, Sigmunds Räte 
hätten dem Erzherzog durch die Spießin einreden lassen, dass ihr „der teufel“ vor den 
Anhängern des Hauses Österreich „warnung thue“. Daraufhin hätten die Betroffe-
nen „manigfaltig unschuldig pein unnd martern leiden“ müssen.161 Im Gegensatz zu 
damals162 liegen für den vorangegangenen Hexenprozess bekanntlich keine Hinweise 
auf den Einsatz der Folter vor.163 Vielleicht meinte Eric Wilson deshalb, dass der 
Erzherzog während des Haller Landtags von 1487 nochmals eine kleine Hexenjagd 
(„limited hunt“) veranlasst habe,164 was jedoch vollkommen auszuschließen ist.

Aus dem Schreiben Kaiser Friedrichs geht des Weiteren hervor, dass sich gegen die 
„Teufels-Offenbarungen“165 der Spießin Widerstand formiert hatte. Deshalb habe die 
am Hof einflussreiche Frau „mit offen, waren, schwären unnd peinlichen mandaten 
verpieten lassen, das niemanndt so von sollich irer poshaidt reden“ solle.166 Ohne 
dass jemals ein Beleg für ein solches Mandat gefunden worden wäre167 und obwohl 
entsprechende Widersetzlichkeiten selbst laut den ständischen Beschwerden nur „bey 
hochen unnd schwären ungnaden“ untersagt waren,168 konstruierte die Überliefe-
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169 Baum, Sigmund (wie Anm. 10) 483; Hegi, Räte (wie Anm. 25) 47 und 129.
170 Vgl. Hegi, Räte (wie Anm. 25) 129–130; zum Thema „Instrumentalisierung“ vgl. Manfred 

Tschaikner, Nutzung oder Instrumentalisierung? Hexenverfolgung und Herrschaftspraxis in Vor-
arlberg, Liechtenstein und der Stadt St. Gallen, in: Hexenverfolgung und Herrschaftspraxis (Trierer 
Hexenprozesse. Quellen und Darstellungen 7), hg. von Rita Voltmer, Trier 2005, 95–111.

171 Vgl. Gold, „Von den unholden oder hexen“ (wie Anm. 61) 14–17 u. 215–216.
172 Vgl. Soldan/Heppe, Hexenprozesse (wie Anm. 15) 253.
173 Vgl. Gold, „Von den unholden oder hexen“ (wie Anm. 61) 313.
174 So meinte Albert Jäger: „Kaum etwas schien die Gedanken dieses Fürsten seit 1470 mehr zu 

beschäftigen als die Hexen und Hexenmeister.“ Jäger, Übergang (wie Anm. 23) 303 u. 305; vgl. 
aber auch die auffällig zurückhaltende Darstellung bei Jäger, Blühtezeit (wie Anm. 20) 306, 327–
328 Anm. 5, 333.

175 Baum, Sigmund (wie Anm. 10) 441.
176 Judith Venjakob, Der Hexenflug in der frühneuzeitlichen Druckgrafik – Entstehung, Rezeption 

und Symbolik eines Bildtypus (Schriftenreihe des Erlanger Instituts für Kunstgeschichte 4), Peters-
berg 2017, 90.
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rung später daraus einen Erlass, „der es bei Todesstrafe verbot, über den Erzherzog 
und das Regiment Kritik zu äußern“.169 

Dass der Innsbrucker Hexenprozess von 1485 nicht mit den politischen Kämp-
fen der folgenden Zeit zusammenhing, ist eigentlich schon daraus ersichtlich, dass 
im umfangreichen zeitgenössischen Schrifttum gegen die abgesetzten Räte und die 
Spießin nie der Vorwurf erhoben wurde, sie hätten Hexereianklagen für ihre Zwe-
cke missbraucht. Weder Kaiser Friedrich III. noch die Stände führten diesbezüglich 
etwas in der langen Liste der Verfehlungen des Erzherzogs auf.170 Im Unterschied zur 
Geschichtsschreibung des 19. und 20. Jahrhunderts wusste man dessen aktive Rolle 
bei der Beendigung der Innsbrucker Hexenverfolgungen damals anscheinend noch 
zu schätzen.

Das Traktat des Ulrich Molitoris

Aus dem Dargelegten ergibt sich, dass das 1489 zeitgleich auf Deutsch und Latei-
nisch erschienene Traktat mit den Titeln Von den Unholden und Hexen und De laniis 
et phitonicis mulieribus171 von Erzherzog Sigmund nicht auf Grund einer Kritik des 
Tiroler Landtags an den Hexenverfolgungen172 in Auftrag gegeben worden sein 
konnte. Nach den Erfahrungen mit dem Prozess vom Oktober 1485 war der – eben 
nicht „verblödete“ – Sigmund verständlicherweise selbst an einer Klärung der dabei 
aufgeworfenen Grundsatzfragen nach dem Realitätscharakter von Zauberei und der 
gerechten Form ihrer Bestrafung interessiert.173 Der dem erzherzoglichen Rat Dr. Ul-
rich Molitoris erteilte Auftrag zur Abfassung des Traktats darf nicht von vornherein 
als Beleg für eine obsessive Hexenangst ausgelegt werden,174 sondern bezeugt viel-
mehr ein weiteres Mal die vernünftige Haltung, mit der Sigmund damals agierte.175 
Die von Molitoris im Buch vertretene gemäßigte Auffassung vom Hexenwesen ent-
sprach zweifellos den Erwartungen des Auftraggebers.176 

Laut seiner Einleitung wurde das Traktat verfasst, weil etliche „Weise“ (Räte) des 
Erzherzogs glaubten, dass an den Hexenvorstellungen „etwas dran“ sei und dass „soli-
che weiber umb ir verschuldigung des tods wirdig“ seien. Andere „aber villeicht ver-
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177 Ulrich Molitoris, Von den unholden oder hexen, Augsburg 1508, o. S.; URL: http://daten.digitale-
sammlungen.de/0000/bsb00004293/images/index.html?fip=193.174.98.30&id=00004293& 
seite=7 (Zugriff: 10.5.2018).

178 Vgl. Gold, „Von den unholden oder hexen“ (wie Anm. 61) 208–209. 
179 Ulrich Molitoris, Von den unholden oder hexen, Augsburg 1508, o. S.; URL: http://daten.digitale-

sammlungen.de/0000/bsb00004293/images/index.html?fip=193.174.98.30&id=00004293& 
seite=70 und Bild 71 (Zugriff: 10.5.2018).

180 Vgl. Gold, „Von den unholden oder hexen“ (wie Anm. 61) 321.
181 Vgl. ebd. 209.
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mainen die selbigen, nichtzig solicher bößer sachen zuo künnen und vermögen“.177 
Um der Verwirrung Abhilfe zu schaffen, legte Molitoris in Form von Gesprächen 
mit Sigmund – im Gegensatz zum kurz davor veröffentlichten Hexenhammer – die 
traditionelle theologische Auffassung von Zauberei dar, wonach allen den Hexen 
zugeschriebenen Taten keine Realität zukam, sondern es sich dabei nur um törichte 
Einbildungen oder Vorgaukelungen des Teufels handelte. Wegen ihres Abfalls von 
Gott und des Bündnisses mit dem Bösen sollten Hexen aber trotzdem zum Tod ver-
urteilt werden.178

An die „Ofenaffäre“ der Spießin erinnert im Traktat die Frage, ob „böse weiber 
durch einsprechung des tewffels künfftige ding und haimlichait der herren und der 
fürsten künnen wissen und vorsagen“. Darauf erhielt Sigmund die Antwort,

„das der teüffel weder durch sich selbs noch durch die zaubrer warlich künftige 
ding nit vorsagen kan. Anders so er dann diß von subtilikait seiner nattur auß 
dem loff des gestirns oder geschicklichait der element erkunnen mag, oder so 
ym got etwas zuo thuon verhengt hat, oder so er etwas den menschen einbil-
den oder einblasen wil, oder so er etwas auß der menschen sitten und gebert 
vermerckt, und dannocht so betreügt er die menschen und wirt och offt selbst 
betrogen.“179

Erzherzog Sigmund hatte mit Molitoris’ Traktat eine Publikation in Auftrag gegeben, 
die „in grundlegenden Punkten als Gegenentwurf“ zum Hexenhammer Heinrich Kra-
mers gelten kann180 und als solcher Argumentationen bot, die später für die Überwin-
dung der Hexenverfolgungen nutzbar gemacht wurden.181

Zusammenfassung

Wenige Tage nachdem Papst Innozenz VIII. dem Inquisitor Heinrich Kramer/Insti-
toris durch die Bulle Summis desiderantes affectibus Unterstützung für seine umstritte-
nen Hexenverfolgungen gewährt hatte, stellte sich auch Erzherzog Sigmund als Lan-
desherr von Tirol und Vorderösterreich durch die Ausfertigung eines entsprechenden 
Geleitbriefs vom 8. Dezember 1484 auf dessen Seite, wofür ihm der Papst einige 
Monate später eigens dankte. 

Der Erzherzog und der Bischof von Brixen, Georg Golser, förderten die im Som-
mer 1485 einsetzende Hexenverfolgung in Innsbruck anfänglich, erkannten jedoch 
bald die Problematik von Kramers inquisitorischer Tätigkeit, die auch in Kreisen 
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182 Vgl. Ziegeler, Möglichkeiten (wie Anm. 124) 88; Wilson, Institoris (wie Anm. 31) 106–107.
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der Bevölkerung große Irritation bewirkte. Der Bischof versuchte zunächst, sich und 
seine Geistlichen aus dem sich Anfang Oktober abzeichnenden Hexenprozess her-
auszuhalten, was der Erzherzog aber nicht zuließ. Er nötigte Golser, sich mit Ver-
trauensmännern daran zu beteiligen, und ordnete selbst einen angesehenen Passauer 
Geistlichen ab.

Der Inquisitor wiederum versuchte, den Erzherzog stärker in das Geschehen ein-
zubeziehen, indem er ihn vor magischen Bedrohungen seiner Person warnte. Damit 
dürfte er aber das Gegenteil dessen bewirkt haben, was bezweckt war. Ende Oktober 
brachte der Anwalt der Angeklagten, Dr. Johannes Merwart aus Wemding, den Pro-
zess abrupt zum Scheitern. Er scheint vom landesfürstlichen Hof oder zumindest mit 
dessen Unterstützung dazu eingesetzt worden zu sein. Unmittelbar nach der Annul-
lierung des Gerichtsverfahrens sorgte der Erzherzog auch durch die Übernahme der 
Kosten für einen raschen Abschluss des misslungenen Unternehmens. Kurz darauf 
erschwerte er Bestrebungen des Inquisitors nach einem neuen Hexenprozess dadurch, 
dass er ihm den landesfürstlichen Schutz entzog. 

Dem Brixner Bischof kam nun die Aufgabe zu, den gescheiterten Hexenjäger von 
weiteren inquisitorischen Tätigkeiten abzuhalten und ihn aus der Diözese zu entfer-
nen. Dass Golser dies über mehrere Monate hindurch nicht gelang, verleitete ihn 
zu gereizten Äußerungen über und an den Inquisitor. Geistliche Tiroler Geschichts-
schreiber des 19. Jahrhunderts stilisierten die entsprechenden Bemühungen des 
Bischofs später zu einem entscheidenden Schritt gegen die aufkommenden Hexen-
verfolgungen, obwohl Golser erst nach dem Ende des Innsbrucker Hexenprozes- 
ses – sozusagen post festum – gegen Kramer aktiv geworden war.182 In der Zeit davor 
hatte auch er strenge Strafen für Schadenzauber mit körperlichen Folgen gefordert 
und den Inquisitor für seine Vorgangsweise gelobt. Dessen theoretische Argumenta-
tion bezeichnete der Bischof noch im Februar 1486 als meisterlich. Golsers Bedeu-
tung als Gegner der Hexenverfolgungen wird vielfach überbewertet. 

Geistliche Historiker des 19. Jahrhunderts setzten auch die Mär in Umlauf, dass 
der zu leichtgläubige Inquisitor ein Opfer der Geldgier, Intrigen und Ränke der land-
fremden Räte Erzherzog Sigmunds geworden sei, die den Innsbrucker Hexenprozess 
für ihre Zwecke zu nützen gewusst hätten. Ein weiteres Missverständnis bildet die 
Behauptung, die Tiroler Landstände hätten dagegen Widerstand geleistet. Die erhal-
tenen Quellen lassen vielmehr erkennen, dass der Landesfürst selbst die entscheiden-
den Schritte sowohl zur Einleitung als auch zur Beendigung der frühen Hexenverfol-
gung in seinem Territorium setzte.
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1 Erhalten sind im Archiv der Universität Innsbruck (UAI) vier Fakultätstagebücher der Theologi-
schen Fakultät (1671–1832), zwei der Juridischen Fakultät (1673–1705; 1707–1734), eines der 
Philosophischen Fakultät (1754–1808), von der Medizinischen Fakultät keines. Dieser Beitrag ent-
stand im Rahmen der Arbeiten zu Band I der 2019 erscheinenden Geschichte der Universität Inns-
bruck.

2 Leopold I. (9. Juni 1640 – 5. Mai1705) hatte in einem Schreiben vom 13. Oktober 1669 festgelegt, 
dass eine Universität in Innsbruck mit einem Aufschlag von 12 Kreuzer pro im Inland verkauf-
ten Haller Salzes, also mit einer indirekten Steuer, finanziert werden kann. Seine Stiftungsurkunde 
wurde 1677 ausgestellt, die Bekanntgabe der Statuten und Privilegien erfolgte erst 1686. Jacob 
Probst, Geschichte der Universität Innsbruck von ihrer Entstehung bis zum Jahre 1860, Inns-
bruck 1869, 4–6, päpstliche Bulle 388–391. Ignatz de Luca, Versuch einer akademischen gelehrten 
Geschichte von der Kaiserl. Königl. Leopoldinischen Universität zu Innsbruck, Innsbruck o. J. Kai-
serl. Urkunde Anhang 3–8; Privilegien Anhang 9–18; Statuten Anhang 19–47. 

3 Eintrag vom 22. Juni 1705. Ephemeridum Facultatis Theologicae pars prima, 1671–1713. UAI.
4 Matricula Facultatis Theologicae Oenipontanae ab Anno MDCLXXI, 58 (nachträgl. Nummerie-

rung). UAI.

Hoher Besuch aus China 
an der Universität Innsbruck im Jahr 1705 

Ein Beitrag zu einer europäisch-chinesischen Verflechtungs-
geschichte in der Frühen Neuzeit

Margret Friedrich

Eine wichtige Quelle für die ersten Jahrzehnte des Universitätslebens in Innsbruck 
stellen die Fakultätstagebücher dar.1 Die zu dieser Zeit noch halbjährlich wechseln-
den Dekane hatten sie zu führen, wobei manche eher journalartige Einträge lieferten, 
manche sich erzählfreudiger zeigten. Akribisch festgehalten wurden die Promotionen 
sowie alle Feierlichkeiten, die mit dem Herrscherhaus verbunden waren. 

Ein Student und sein bedeutender Bruder

Im Juni 1705 kreisten die Einträge um die Zeremonien zum Tod des Stifters, Kai-
ser Leopolds I.2 Zwischen Schilderungen von Trauergerüst und Totenfeier fand am 
22. Juni der Bericht über die Verleihung des Juridischen Doktorates Platz, die wegen 
der angeordneten Trauer nur in reduzierter Form stattfinden konnte. Neben dem 
„edlen Herrn Berreutter“ wurde der Student der Theologie und beider Rechte Fran-
ciscus Josephus Castner vom Rektor Ulrich Rudolphi zum Doktor beider Rechte 
promoviert.3 Castner hatte sein Studium an der Universität Innsbruck 1701 begon-
nen, er ist in den Theologischen Matrikeln verzeichnet als aus München in der Diö-
zese Freising kommend.4 Den Trauervorschriften entsprechend wurde der Ambrosia-



 5 Der Promotion wohnte Pater Caspar Castner bei, der Bruder des einen Promovierten, ein Prokura-
tor aus China, der von Rom hierhergereist war und nach China zurückkehrte. Ebd.

 6 Margrit Pernau, Transnationale Geschichte, Göttingen 2011, 56–66. „Die Austauschbewegun-
gen erfolgen stets in beide Richtungen zugleich, so dass sich nicht mehr ausmachen lässt, welches 
die Ausgangs- und welches die Rezeptionskultur ist. Darüber beeinflussen und bedingen sich diese 
gegenläufigen Bewegungen in einem solchen Maß gegenseitig, dass sie für Analysezwecke kaum zu 
trennen sind.“ So formuliert Pernau – eher idealtypisch, ebd. 56. 

 7 Jesuitenmission in China: der Jesuitenfriedhof in Peking. Ausstellungskatalog, hg. von Gerd Tref-
fer / Beatrix Schönewald / Ansgar Reiss, Ingolstadt 2016, 127 f.

 8 In der Regel zwei pro Provinz. Markus Friedrich, Der lange Arm Roms. Globale Verwaltung und 
Kommunikation im Jesuitenorden 1540–1773, Frankfurt/M. 2011, 115.

 9 Ignatius schrieb dieser Einrichtung als wichtigste Aufgabe die Informationsübermittlung zu. Im 
Zuge dieser Kongregationen kam eine Flut von Nachrichten aus aller Welt nach Rom.

10 Friedrich, Der lange Arm Roms (wie Anm. 8) 114 f. und Fn. 290.
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nische Hymnus, das Te Deum laudamus, nicht gesungen, sondern nur gesprochen 
und die Feierlichkeit fand zur Gänze in der Aula Academica statt, da in der Drei-
faltigkeitskirche schon das Trauergerüst stand. An Stelle eines Gastmahls wurden den 
Professoren ein Goldstück und ein Handschuh überreicht. Und doch haftete dieser 
Promotion etwas Besonderes an. In die freie Zeile zwischen diesem Eintrag und dem 
folgenden zum 23. Juni wurde in derselben Handschrift, also zeitnah, folgender Satz 
eingefügt:

„Interfuit Promotioni P. Caspar Castner Frater unius ex Promotis Procurator 
Sinensis, huc Roma delatus et rediens in Chinam.“5

Dieser Satz lässt aufhorchen. Eine Reise von China über Rom nach Innsbruck und 
zurück zur Promotion des Bruders im Jahr 1705? Als Erstes könnte man einen 
Schreib- oder Transkriptionsfehler vermuten, was sich aber nicht bestätigte. 

Vielmehr gerieten bei der folgenden Recherche Phänomene ins Blickfeld, die auf 
Ansätze einer Verflechtungsgeschichte zwischen Europa und China in der Frühen 
Neuzeit verwiesen.6

Die Annahme, dass es sich bei einem Pater, der aus China kommt, um einen 
Jesuiten handle und der Begriff Procurator nicht mit Verwalter übersetzt werden 
könne, sondern ein Terminus Technicus sei, daher mit dieser weiten Reise vielleicht 
eine größere Aufgabe als ein Familienbesuch verbunden war, führte weiter. Caspar  
Castner gehörte dem Jesuitenorden an.7 In diesem Orden waren Prokuratoren als 
Spezialisten für Wirtschaft und Recht für „weltliche“ Angelegenheiten zuständig. 
Prokuratoren hießen aber auch die Mitglieder der institutionalisierten Prokuratoren-
kongregation in Rom, die von ihrer Ordensprovinz für die jeweilige Kongregation 
ausgewählt wurden.8 Diese Prokuratorenkongregationen stellten eine feste und in der 
gesamten Ordenslandschaft wohl einzigartige Einrichtung dar.9 Sie fanden in fest-
gelegten, aber sich im Laufe der Zeit ändernden Abständen in Rom statt. Jesuiten  
aus allen Provinzen reisten dazu an. Für 1705 ist eine solche Prokuratorenkongre-
gation dokumentiert.10 Wichtigste Aufgabe der Prokuratoren war dabei, den Gene-
ral über den gegenwärtigen Zustand „ihrer“ Provinz zu unterrichten. Der General 
konnte sich mit einzelnen Abgesandten vertraulich in Sachfragen beraten und diese 
hatten die Möglichkeit, die Meinung des Generals persönlich zu hören, ihre eigenen 
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11 Ausstellungskatalog Jesuitenmission in China (wie Anm. 7) 127.
12 Franz Xaver (1506–1552) stammte aus einer adeligen baskischen Familie in Navarra. Er gehörte zu 

der ersten kleinen Gruppe um Ignatius Loyola, dem Nukleus des Jesuitenordens. Als der portugie-
sische König beim Papst um priesterliche Betreuung für getaufte Einheimische in Indien ansuchte, 
übernahm er diese Aufgabe, reiste später weiter nach Malaysia und Japan. Seinen Plan, auch im 
kaum zugänglichen China zu missionieren, konnte er nicht umsetzen. Nach zermürbendem Warten 
auf eine Überfahrt zum chinesischen Festland erkrankte er und starb auf der Insel Sancian. https://
www.jesuiten.org/wir-jesuiten/heilige-und-selige/franz-xaver.html. (Zugriff: 8.7.2018).

13 Relatio Sepulturae Magno Orientis Apostolo S. Francisco Xaverio erectae in Insula Sanciano 
MDCC. Eine Kopie erhielt sein Ordensbruder Ferdinand Orban für seine Sammlung. Im Welt-
Bott 309 (1729) erschien eine Übersetzung des Jesuitenpaters Joseph Stöcklein. Ausstellungskatalog 
Jesuitenmission in China (wie Anm. 7) 127.

14 Kaiser Kangxi (1654–1722), 2. Kaiser der Qing-Dynastie, reg. seit 1661. Zur Charakteristik der 
jesuitischen Missionsstrategie: Nicolas Standaert S.J., Jesuit Corporate Culture As Shaped by the 
Chinese, in: John O’Malley S.J. / Gauvin Alexander Bailey / Steven J. Harris / T. Frank Kennedy 
S.J., The Jesuits. Cultures, Sciences and the Arts 1540–1773, Toronto 2000, 352–363. 

15 Gottfried Wilhelm Leibniz, Briefe über China (1694–1716), hg. u. komm. v. Rita Widmaier / 
Malte-Ludolf Babin, Hamburg 2017, Fn. 1, 449. Die in dieser Edition wiedergegebenen Briefe 
werden in der Folge nur mit ihrer Nummerierung und den Seitenangaben für die Originalsprache 
und die deutsche Übersetzung zitiert. 

16 Ausstellungskatalog Jesuitenmission in China (wie Anm. 7) 128.
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Vorschläge eindringlich vorzutragen, dadurch vielleicht auch Entscheidungen mit zu 
beeinflussen.

Der „Procurator Sinensis“ Caspar Castner war 1665 in München geboren. Er 
trat 1681 ins Landsberger Noviziat ein, studierte an der Universität Ingolstadt und 
wurde dort 1694 zum Doktor der Theologie promoviert. Nur kurz unterrichtete er 
am Regensburger Jesuitengymnasium Logik. Im März 1696 trat er mit Jesuiten aus 
Portugal und Genua die Schiffsreise von Lissabon nach China an und traf im Mai 
1697 in Macao ein. Sein Ordensgelübde legte er am 15. August 1700 in der Kirche 
von Fatshan in der Provinz Kanton ab.11 In den vorausgehenden Monaten hatte er 
den Auftrag erfüllt, auf der China vorgelagerten Insel Sancian, dem Sterbeort Franz 
Xavers, diesem ein Denkmal zu errichten.12 Die Dokumentation dieser Arbeit, der er 
auch eine recht genaue Landkarte beifügte, wurde in China gedruckt.13 

Castner traf zu einer Zeit in China ein, als die Wertschätzung jesuitischer Missio-
nare, die in europäischer Naturwissenschaft und Technik versiert und außerdem bereit 
waren, sich mit chinesischer Sprache und Schrift auseinanderzusetzen, besonders hoch 
war, vor allem auch beim über Jahrzehnte herrschenden Kaiser Kangxi.14 1702 wurde 
er zusammen mit dem Jesuitenpater François Noël als Beauftragter der Bischöfe von 
Nanking und Macao und der Apostolischen Vikare von Jiangxi und Guizho nach 
Rom entsandt, wo die beiden im Januar 1703 eintrafen.15 Sie sollten im sogenannten 
Ritenstreit vermitteln, in der Frage, ob konfuzianische Rituale in der christlichen Mis-
sion geduldet werden dürften. Dazu wurden sie im Vatikan zwar gehört, konnten aber 
die päpstliche Entscheidung von 1704 nicht in ihrem Sinne, nämlich dass konfuzia-
nische Rituale als säkulare eingestuft und daher toleriert werden sollten, beeinflussen. 

Die Rückreise nutzte Caspar Castner nicht nur zum Besuch seines Bruders anläss-
lich dessen Promotion, sondern auch zu einem Aufenthalt in seinem Studienort 
Ingolstadt, wo er die Raritäten, die er mitgebracht hatte, dem Jesuitenkolleg über-
ließ.16 Begleitet von mehreren jungen Missionaren kehrte Caspar Castner nach einem 
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17 Caspar Castner an Andreas Waibl, Kanton, 6. September 1707 (wie Anm. 15) Nr. 66: 242–256; 
dt. Üb. 243. Als P. Roman Hinderer meldete, dass Kardinal Tournon Pfingsten 1710 verstorben sei, 
kommentierte dies Leibniz mit dem Satz, Tournon habe wohl für sich das Martyrium erstrebt, habe 
er doch in Peking so agiert, wie es in Paris oder Madrid kaum erlaubt gewesen sei. Leibniz an Orban, 
Wolfenbüttel, 24. September 1712 (wie Anm. 15) Nr. 82: 336; dt. Üb. 337. Angeblich hatte ihm 
schon König Pedro II. prophezeit, dass seine Gesandtschaft böse enden werde, wenn er nicht seinen 
Weg über Portugal nehmen werde und die Legitimation der portugiesischen Krone vorlegen könne. 
Valentino Amartina an N.N. der Provinz Österreich, Lissabon, 8. Dezember 1711 (wie Anm. 15) 
Nr. 74: 298–308; dt. Üb. 299–309. 

18 Matteo Ricci und sein Mitbruder Michele Ruggieri hatten 1583 die Erlaubnis erhalten, sich in 
Zhaoquing/Kanton niederzulassen. Ausstellungskatalog Jesuitenmission in China (wie Anm. 7) 48.
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Treffen mit seinem früheren Mathematiklehrer und Ordensbruder Ferdinand Orban 
in Düsseldorf über Antwerpen und Lissabon auf dem Seeweg nach China zurück. 
Früher als Caspar Castner kam die päpstliche Abordnung unter Leitung des Kardi-
nals Tournon, Kommissar und Apostolischer Generalvisitator im chinesischen Reich, 
in China an und veröffentlichte Anfang Februar 1707 in Nanking ein Dekret mit der 
verschärften Form des päpstlichen Edikts von 1704. 

Castner selbst schilderte einige Monate später in einem Brief aus Kanton seine 
Rückreise nach China: Als sie in Goa Station gemacht hatten, sei ein Schiff aus Macao 
angekommen, „das uns traurige Neuigkeiten von der gänzlichen Zerrüttung und dem 
bevorstehenden Untergang der Chinamission brachte“. Am 25. Juli 1707 trafen sie 
selbst in Macao ein, wo sie unmittelbare Berichte vom Schaden, den die Chinamission 
genommen habe, und ihrer möglichen persönlichen Gefährdung erhielten. Kardinal 
Tournon sei, als Abgesandter des Papstes, vom Kaiser selbst empfangen worden, und 
zwar mit solchen Ehren, „wie sie hier seit Menschengedenken keinem Gesandten eines 
auswärtigen Königs zuteilgeworden sind“. Doch die Stimmung habe sich sehr schnell 
geändert. Tournon habe keinen Einzigen im Gefolge gehabt, der über China generell 
und den Hof und seine Sitten im Speziellen Bescheid wusste. Er habe sich auch nicht 
an Ratschläge von dritter Seite gehalten und habe es geschafft, in kurzer Zeit vielfach 
Anstoß zu erregen. Der Kaiser habe großmütig darüber hinweggesehen und offizielle 
Geschenke für den Papst überreichen lassen. Als der Kaiser den Kardinal gefragt habe, 
ob er einen Europäer in China kenne, der ausreichend in der chinesischen Sprache 
bewandert sei, so dass er die Einwände gegen die chinesischen Riten darlegen könne, 
ob seine eigenen Erläuterungen in Europa angekommen seien und welche Wertschät-
zung diese dort erfahren hätten, habe ihn die Antwort Tournons erbittert. Die beiden 
dem Kaiser als Kenner der chinesischen Sprache Vorgestellten hätten sich überhaupt 
als unfähig erwiesen. Als Tournon dann nicht einmal das erforderliche Legitimations-
schreiben vorlegen konnte, verweigerte ihm der Kaiser die Anerkennung und zog die 
offiziellen Geschenke an den Papst zurück. Die Gerüchteküche, dass die Europäer etwas 
gegen das chinesische Reich im Schilde führten, habe daraufhin zu brodeln begonnen. 
Der Kaiser erließ ein Edikt, dass alle Europäer, die nicht eine von ihm eigenhändig sig-
nierte Aufenthaltserlaubnis vorlegen könnten, des Landes zu verweisen seien. Von den 
Jesuiten hätten ungefähr 30 dann eine solche Erlaubnis erhalten. Castner erwähnte in 
diesem Schreiben auch das kaiserliche Edikt gegen die zwei Weltgeistlichen.17 

Kaiser Kangxi ging nun von der Grundhaltung seines Toleranzedikts aus dem Jahr 
1692 ab: Seit P. Matteo Ricci das Land betreten habe,18 sei es den Europäern in China 
erlaubt gewesen, ein Leben im Sinne ihrer Religion zu führen, da kein Widerspruch 
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19 Kopie des Edikts des Kaisers von China vom 5. April 1707 (wie Anm. 15) Beilage zu Nr. 26: 128, 
130; dt. Üb. 129, 131.

20 Hierzu ausführlich: Catherine Pagani, Clockwork and the Jesuit Mission in China, in: John 
O’Malley S.J. / Gauvin Alexander Bailey / Steven J. Harris / T. Frank Kennedy S.J., The Je-
suits II. Cultures, Sciences, and the Arts, 1540–1773, Toronto 2007, 658–677.

21 Caspar Castner an Andreas Waibl, Kanton, 6. September 1707 (wie Anm. 15) Nr. 66: 242–256; 
dt. Üb. 243–257.

22 Caspar Castner an Andreas Waibl, Grosse Tartarei, 29. November 1708 (wie Anm. 15) Nr. 67: 
258–266; dt. Üb. 259–267.
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zu chinesischen Lehren bestehe. Was aber nun geschehen sei, stimme nicht mit der 
Ricci’schen Sitte überein, widerspreche der chinesischen Lehre, die Verehrung von 
Konfuzius werde untersagt. Wenn von nun an Europäer angetroffen würden, die 
solche Torheiten äußerten, „sollen sie allesamt getötet werden“. Die Europäer, die 
aktuell in China lebten, könnten weiterhin in ihren Kirchen ihre Religion ausüben. 
Wenn künftig keine Europäer mehr nach China kämen, sei dies umso besser. Sollten 
sie aber mit Soldaten kommen, so könnte man auch in Europa mit chinesischen 
Soldaten rechnen.19 

Auch Caspar Castner musste ein akribisches Verzeichnis aller Reisenden anlegen. 
Danach wurden sie auf das Genaueste verhört. In Kanton lud sie der Gouverneur vor. 
Schließlich wurde Castner und zwei weiteren Jesuiten – als Experten für Mathematik, 
Musik und Uhrmacherei20 – die Reise nach Peking gestattet. Alle anderen mussten 
zurück nach Macao. Caspar Castner war zwar aufgefallen, dass der Kaiser nichts ver-
lautbart habe, was gegen Christentum oder Papst ausgelegt werden könnte, trotzdem 
sah er alles in höchster Gefahr, „und wenn wir jetzt nach Peking aufbrechen, ist es völ-
lig ungewiss, ob wir dort leben oder den Tod finden werden. Gottes Wille geschehe.“21 

Ein Jahr später schilderte er die nachfolgende Entwicklung.22 Der früher rege 
Briefaustausch war offensichtlich bereits gestört. Denn Castner schrieb, dass er bisher 
keine Briefe aus Europa erhalten habe. Auf ihrer Reise nach Peking hätten sie einige 
Kirchen vor der Zerstörung bewahrt. Einen Tag nach ihrer Ankunft wurden sie zum 
Kaiser berufen, der ihnen sehr freundlich entgegengekommen sei und sie zu verschie-
denen Themen befragte. Sie erhielten Speisen von der kaiserlichen Tafel, der Garten 
des kaiserlichen Schwiegersohnes wurde ihnen als Aufenthalt zugewiesen. Drei weitere 
Reisegefährten, darunter P. Roman Hinderer, wurden nach Peking beordert. Ihnen 
wurden nun auch drei Kirchen zugewiesen. Castner selbst sollte mit Unterstützung 
eines chinesischen Gelehrten Lösungen trigonometrischer Probleme ins Chinesische 
übersetzen. Den Kronprinzen hatte er in Arithmetik zu unterrichten. Dieser verhalte 
sich ihm gegenüber sehr zuvorkommend. Schließlich nahm ihn der Kaiser mit auf die 
Jagd in die Tartarei, während einige andere Jesuiten mit der Vermessung der Chinesi-
schen Mauer beauftragt wurden. Auf Anordnung des Kaisers wurde seine Reise durch 
die Tartarei kartographisch erfasst. Die gesamte christliche Mission aber, die sei in 
höchster Gefahr. In Peking würden zwar jährlich etwa 3.000 Menschen getauft und 
in den Ortschaften rundherum gebe es „recht zahlreiche“ Christengemeinden. In 
Peking werde beim Kolleg eine größere Kirche gebaut, die der Kaiser selbst finanziere. 
Die Kirche beim Grab des Hl. Franziskus musste von den Mandarinen auf Befehl 
des Kaisers zurückgegeben werden. Außerdem habe der Kaiser, auf Klagen über die 
Schikanen der Mandarine hin, ein Patent des Inhalts publiziert, dass niemand, dem 
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23 Giampaolo Gozani an P.N. mit zusätzlichen Nachrichten des Kopisten, Peking, 27. November 1709 
(wie Anm. 15) Nr. 68: 268; dt. Üb. 269.

24 Roman Hinderer an einen Unbekannten, Xinhui, 28. Oktober 1709 (wie Anm. 15) Nr. 53: 208–
212; dt. Üb. 209–213.

25 Tomás Pereira (1645–1708). Er hatte bei Verhandlungen und Abschluss des Vertrages von Nert-
schinsk (1689), in dem die Grenzen zwischen dem chinesischen Großreich und dem expandieren-
den russischen Reich festgelegt wurden, als Dolmetscher fungiert, da er der chinesischen Sprache 
mächtig und mit den dortigen Sitten und Ritualen vertraut war. Die Verhandlungen wurden in 
lateinischer Sprache geführt. Der Vertrag von Nertschinsk, in: Gottfried Wilhelm Leibniz, Novis-
sima Sinica. Nachdruck der Ausgabe von 1979, München 2010, 100–126.

26 Antoine Thomas (1644–1709) wurde in Namur geboren. Er war ebenfalls in weltlichen Diensten 
am kaiserlichen Hof und verfertigte u. a. eine Landkarte zum Vertrag von Nertschinsk

27 Roman Hinderer an N.N., Jinan, 16. Oktober 1710 (wie Anm. 15) Nr. 80: 326–332; dt. Üb. 
327–333. Zum Niedergang der Jesuitenmission: Ronnie Po-Chia Hsia, Twilight in the Imperial 
City: The Jesuit Mission in China, 1748–1760, in: John O’Malley S.J. et al., The Jesuits II (wie 
Anm. 20) 725–737.

28 Abgebildet im Ausstellungskatalog Jesuitenmission in China (wie Anm. 7) 126. Ein Portrait findet 
sich in der Rottweiler Jesuitengalerie, Ausschnitt ebd. 127.

29 Dekret Clemens’ XI. mit einer Erläuterung 8. August 1709 (wie Anm. 15) Nr. 31: 142, 144; dt. Üb. 
143, 145.
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er selbst den Aufenthalt und die Verkündigung des Evangeliums gestattet habe, beläs-
tigt oder behindert werden dürfe. Trotzdem befinde sich alles in einer prekären Lage, 
und es sei eine Entwicklung hin zum Schlimmeren zu befürchten. 

Ein Jahr später war die kaiserliche Macht wohl internen Gefahren ausgesetzt. 
Kangxi ging im Herbst 1709 hart gegen den Thronfolger und gegen seinen Lieb-
lingssohn vor, was er aber später wieder zurücknahm.23 Caspar Castner wurde in 
dieser Zeit zum Leiter des Astronomischen Instituts in Peking ernannt.24 Er nahm 
damit als Jesuit eine weltliche/staatliche Position ein und stand weiterhin „sowohl sei-
ner hervorragenden persönlichen Vorzüge als auch seiner nicht minderen Erfahrung 
und Geschicklichkeit in Wissenschaften und Künsten wegen“ beim Kaiser in höchs-
tem Ansehen. Als er 1710, erst 44-jährig, in Peking verstarb, meldete P. Hinderer, 
der Tod habe „drei gewaltige Säulen der hiesigen Mission“ getroffen, den Portugie-
sen P. Tomás Pereira,25 den Niederländer P. Antoine Thomas26 und „unseren hoch-
verehrten P. Caspar Castner, zum größten Schmerz von uns allen und auch des Kai-
sers selbst. Die gesamte [China-]Mission ist gegenwärtig in einer solchen Lage, dass 
nur Gottes besondere Barmherzigkeit sie noch retten und wiederherstellen kann.“27 

Die Grabstele mit einer Inschrift in Latein und einer mit chinesischen Schrift-
zeichen ist auf dem Jesuitenfriedhof in Peking erhalten.28

Der Papst hatte im Ritenstreit nicht mehr eingelenkt, im Gegenteil: Der Berufung 
der Bischöfe von Macao und Askalon und anderer werde nicht stattgegeben, ihre 
Argumente seien nicht ausreichend, um das päpstliche Dekret von 1704 und das 
Mandat Tournons von 1707 zurückzuweisen. Es folgte auf Italienisch die Erklärung 
eines Ausgleichs, nämlich, dass Rom einerseits Kardinal Tournon in Schutz nehmen, 
andererseits die chinesische Christenheit „bewahren“ wolle.29 1710 dekretierte der 
Papst, dass in der Frage der „Riten oder chinesischen Zeremonien“ die Bescheide von 
1704 und 1707 „unverbrüchlich bei den in besagtem Mandat oder Dekret ausgespro-
chenen Strafen und Sanktionen zu befolgen“ seien. Es gebe keinen Vorwand für ein 
Zuwiderhandeln und keine Möglichkeit der Berufung, von wem auch immer. 
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30 Dekret Clemens’ XI. 25. September 1710 (wie Anm. 15) Nr. 49: 190–196; dt. Üb. 191–197.
31 2. Aufl. 1699.
32 Novissima Sinica (wie Anm. 15) Pkt. 1: 4; dt. Üb. 5.
33 Leibniz an Orban, Hannover, 28. Oktober 1707; Orban an Leibniz, Düsseldorf, 18. November 1707; 

Leibniz an Orban, Hannover, 18. Dezember 1707 (wie Anm. 15) Nr. 7 – 9: 64–70; dt. Üb. 65–71.
34 Orban an Leibniz, Düsseldorf, 8. Januar 1708 (wie Anm. 15) Nr. 10: 72; dt. Üb. 73. Orban hatte 

auch schon einen entsprechenden Finanzierungsvorschlag: Die Witwe des Onkels väterlicherseits 
des bayerischen Kurfürsten Maximilian hatte testamentarisch insgesamt 60.000 fl. für die China-
mission bestimmt, ein Vermächtnis, an dessen Zustandekommen er nicht ganz unbeteiligt gewesen 
sei. Siehe Briefe Nr. 7 und 8. 
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„Im Übrigen hat Seine Heiligkeit nicht ohne große Trauer vernommen, dass 
der Feind des Menschengeschlechts nicht davon ablässt, in jenen riesigen Län-
dern täglich Unkraut in die christliche Saat zu säen; er will aber keineswegs 
davon abstehen, dort das höchst heilsame und allerheiligste Werk der Verbrei-
tung der katholischen Religion zu betreiben.“30

Caspar Castner hatte aber nicht nur über seinen Bruder eine Verbindung zur Uni-
versität Innsbruck, sondern auch über seinen Mathematiklehrer am Gymnasium,  
P. Ferdinand Orban, der später auch fünf Jahre lang Mathematik an der Universität 
Innsbruck unterrichtete, hier bereits den Grundstein zu seiner umfangreichen Kunst- 
und Naturaliensammlung gelegt hatte und weiterhin Kontakt zu Caspar Castner 
hielt. Orban korrespondierte aber auch mit Gottfried Wilhelm Leibniz, der im Sinne 
von frühneuzeitlichem Weltbürgertum und frühaufklärerischem Optimismus starkes 
Interesse an China zeigte und 1697 seine Novissima Sinica publizierte,31 eine Schrift, 
die mit folgendem Satz beginnt:

„Es ist wohl einer einzigartigen Fügung des Schicksals zuzuschreiben, dass 
die höchste Verfeinerung und Ausbildung der menschlichen [Zivilisation] 
heute an den beiden äußersten Enden unseres Kontinents gleichsam versam-
melt sind, [in] Europa und Tschina (so wird [China] nämlich ausgesprochen), 
wobei dieses wie ein Europa des Ostens den jenem gegenüberliegenden Rand 
der Erde ziert. Die höchstentwickelten und dabei doch einander fernsten Völ-
ker sollen nun einander die Arme entgegenstrecken und auf diese Weise nach 
und nach all das in bessere Lebensverhältnisse versetzt werden, was zwischen 
ihnen liegt – dahin etwa mag die höchste Vorsehung zielen.“32

Castner kannte Schriften von Leibniz, sein Agieren war Thema in Briefen, die Leibniz 
zu lesen bekam, und er wie auch Leibniz und Orban hegten den Plan, Gelehrte aus 
China nach Europa zu holen, um junge Europäer mit chinesischer Sprache und Wis-
senschaft und chinesischen Büchern vertraut zu machen. Sie waren sich einig, dass 
dies ein langjähriges Studium erfordere, zu dem nur junge Leute befähigt seien, die, 
aufgrund ihrer Jugend, dieses Wissen daher am besten noch daheim erwerben soll-
ten. Nur dann könnten sie in der Ausbreitung des Christentums erfolgreich sein und 
andererseits den Wissenstransfer von China nach Europa fördern.33 Castner hatte auf 
seiner Rückreise nach China mit Orban, der ihn, wohl nicht ganz ohne eigenen Stolz, 
als den „gegenwärtig ersten Mathematiker im chinesischen Reich“ bezeichnete, diese 
Thematik besprochen.34 
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35 Leibniz an Orban, Wolfenbüttel, 24. September 1712 (wie Anm. 15) Nr. 82: 336; dt. Üb. 337.
36 Leibniz an Barthélemy Des Bosses, Hannover, 30. Juni 1715 (wie Anm. 15) Nr. 97, 368: dt. Üb. 

369.
37 Walter Demel, Als Fremde in China. Das Reich der Mitte im Spiegel frühneuzeitlicher europäischer 

Reiseberichte, München 1992, 47, Zitate 48.
38 Ebd. 188.
39 Zur aktuellen Literatur über Jesuiten und China in der Frühen Neuzeit siehe Renate Dürr, Akkom-

modation und Wissenstransfer. Neuerscheinungen zur Geschichte der Jesuiten in der Frühen 
Neuzeit, in: Zeitschrift für Historische Forschung 44 (2017) 487–509, hier 498. Schon sehr früh 
befasste sich Wolfgang Reinhard mit der „Akkulturation“ in den Jesuitenmissionen. Wolfgang 
Reinhard, Gelenkter Kulturwandel im siebzehnten Jahrhundert. Akkulturation in den Jesuiten-
missionen als universalhistorisches Problem, in: Die europäische Expansion, hg. von Peter Burschel / 
Sünne Juterczenka, Stuttgart 2016, 113–158. Der überarbeitete und erweiterte Text, der auf seinem 
Habilitationsvortrag von 1972 beruht, erschien in: Historische Zeitschrift 223 (1976) 530–590.

40 Hierzu ausführlich: Die Wittelsbacher und das Reich der Mitte. 400 Jahre China und Bayern. Aus-
stellungskatalog, hg. von Renate eikelmann, München 2009; sowie Peter Claus Hartmann / Alois 
Schmid, Bayerisch-chinesische Beziehungen in der Frühen Neuzeit, München 2008.

41 Demel, Als Fremde in China (wie Anm. 37) Text zu Abb. 4. Bouvet (1656–1730) korrespondierte 
mit Leibniz, war Mitglied von Gesandtschaften nach Europa, fungierte als Prinzenerzieher und 
nahm an Vermessungsarbeiten in der Mandschurei teil. Seine Ansichten wurden im Orden nicht 
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Leibniz kommentierte, der Tod Caspar Castners schmerze ihn, da dieser nicht 
leicht zu ersetzen sei. Er rekurrierte nochmals auf den Ritenstreit, in dem Caspar Cast-
ner seine Vorstellungen beim Papst nicht hatte durchsetzen können, und bekräftigte, 
er selbst stehe weiterhin zu seiner öffentlich kundgetanen Meinung, dass die umstrit-
tenen Kulthandlungen der Chinesen weltlicher Natur seien, „weil diejenigen, die ihre 
Verehrung darbrächten, von den geehrten Toten nichts erwarteten oder verlangten“.35

Mitte 1715 fragte Leibniz bei seinem wichtigsten jesuitischen Korrespondenz-
partner, Des Bosses, nach, wie es um die Chinesen stehe, ob sie wohl das letzte Dekret 
aus Rom verkraften würden und tat seine eigene Sicht kund: „Ich muss gestehen, dass 
ich zuweilen mehr über die Beschlüsse der römischen Kurie staune, als dass ich sie 
verstünde.“36

Die Nähe Chinas

Wertvolle Waren wie Porzellane und Seidenbrokatstoffe waren bereits Ende des 
15. Jahrhunderts in Lissabon angekommen, noch bevor der erste namentlich 
bekannte Europäer der Neuzeit 1513/14 die Hafenstadt Kanton erreicht hatte. In 
den vereinzelten Berichten des zweiten Jahrzehnts des 16. Jahrhunderts wurden die 
Chinesen als „ein weißhäutiges Volk mit recht hochstehendem Gemeinwesen“, „das 
unseren Deutschen ähnelt“ oder „di nostra qualità“ beschrieben.37 Außerdem war 
klar, dass sie keine Moslems waren. Sie wurden als „Heiden“ eingestuft, die leichter 
bekehrbar schienen.38 China galt in Europa um 1600 durchaus als Hochkultur.39 
Die bayerischen Wittelsbacher interessierten sich seit Beginn des 17. Jahrhunderts 
für China, erhielten Berichte von den Jesuiten über China, leisteten deren Mission 
finanzielle Unterstützung und erwarben Exotica und Chinoiserien für ihre Samm-
lungen.40 Vom Jesuitenmissionar Joachim Bouvet wurde Kaiser Kangxi mit dem zeit-
gleich herrschenden Sonnenkönig Ludwig XIV. verglichen.41 
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akzeptiert, seine Schriften und Briefe daher unterdrückt bzw. nicht weitergeleitet. Widmaier/Babin, 
Leibniz, Briefe über China (wie Anm. 15) 603.

42 Dürr, Akkommodation und Wissenstransfer (wie Anm. 39) 496–497. Mit einem anderen Schwer-
punkt Peter Burke, The Jesuits and the Art of Translation, in: O’Malley et al., The Jesuits II. Cul-
tures, Sciences and the Arts (wie Anm. 20) 224–232.

43 Sabine Dabringhaus, Aufklärung und Wissenschaft in China, in: Die Aufklärung und ihre Welt-
wirkung. Geschichte und Gesellschaft, Sonderheft 23 (2010) 263–290, hier 289.

44 Ebd. 289. 
45 Ebd. 264.
46 Ebd. 267.
47 Ebd. 266.
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Die Nähe, welche die Jesuitenmissionare in China fanden bzw. zu finden glaubten 
– in der Vorstellung der Gestaltung eines Großreiches, in naturrechtlichen Vorstel-
lungen, in einer praktischen Theologie/Philosophie, im Interesse chinesischer Eliten 
für westliche Naturwissenschaften und Technik – machte es ihnen leicht, sich mit-
hilfe ihrer Methode der Akkommodation, also des Annäherns eigener christlicher 
Glaubensvorstellungen und eigener Vorstellungen der Gestaltung von Gesellschaft 
an die vorgefundene Kultur und der Duldung einheimischer kultischer, ritueller 
Handlungen (solange sie nicht als dem christlichen Glauben widersprechend einge-
stuft wurden), Wege für die Missionierung zu bahnen. Dies konnte so weit gehen, 
dass sich Jesuitenmissionare wie chinesische Gelehrte präsentierten, ja den Status von 
Mandarinen erlangten, auf weltliche/staatliche Positionen berufen wurden. Es han-
delte sich also um einen wechselseitigen Lernprozess. Das Wissen und die Lehre der 
Jesuiten bedeuteten eine „Neue Welt“ für die konfuzianischen Gelehrten, die mit 
ihrer intellektuellen Offenheit diese vielschichtigen Aneignungsprozesse überhaupt 
ermöglichten. In China gab es andererseits empirische Seefahrtskunde, die sich mit 
europäischer Kartographie vereinbaren ließ, und der europäische Stoizismus schien 
vom klassischen Konfuzianismus nicht so weit entfernt.42 

Seit dem 17. Jahrhundert sind auch „Merkmale aufklärerischen Denkens“ mit 
„eigenständige[n] Ursprünge[n] und Ausdrucksformen“, basierend auf philologischer 
Textkritik, in China festzustellen.43 Da es eine organisierte Religion als Gegenmacht 
zum Staat nicht gab, war Religionskritik kein Thema. Man konnte sich also aus den 
katholischen und protestantischen missionarischen Angeboten praktisches Wissen 
des Westens herausholen.44 Letztendlich wirkten die Jesuiten doppelt: Sie klärten 
China über Europa und Europa über China auf, sie lenkten im 17. und 18. Jahrhun-
dert die Begegnung zwischen China und Europa.45 Ein beispielhaftes Unterfangen 
war die 1708 angeordnete kartographische Erfassung des chinesischen Imperiums 
unter Mithilfe jesuitischer Experten, die in den Kangxi Atlas mündete, der 1717 
publiziert wurde und 1718 in Paris erschien: China war damit eines der am sorgfäl-
tigsten kartographierten Länder der Welt.46 Schwieriger gestaltete sich der Umgang 
mit den konfuzianischen Schriften, da man hier an die Grenzen von Philosophie und 
Theologie geriet. Entsprechend ihrer Prägung durch Humanismus und Renaissance 
lobten die Jesuiten die Hinwendung der chinesischen Gelehrten zum Altertum und 
unterstützten die Verfechter eines „reinen“ Konfuzianismus.47 Der Jesuitenmissio-
nar Matteo Ricci ging auf die alten klassischen Texte zurück und glaubte, hier eine 
Nähe zum Monotheismus festzustellen sowie, parallel zur christlichen Vorstellung 
von der Seele, die Existenz geistiger Substanzen. Diese Auffassungen seien durch 
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48 Hierzu Thierry Meynard, Leibniz as a Proponent of Neo-Confucianism in Europe, in: Leibniz and 
the European Encounter with China. 300 Years of Discours sur la théologie naturelle des Chinois 
(studia leibnitiana sonderhefte 52), hg. von Wenchao Li, Stuttgart 2017, 179–195, hier 179–181.

49 Ebd. 182–183.
50 Ebd. 184–185.
51 Leibniz saß hier allerdings auch einem Druck- oder Übersetzungsfehler auf. In der französischen 

Übersetzung stand, dass ein wichtiges Kompendium bereits vor 2.500 Jahren entstanden sei. Tat-
sächlich hatte Longobardo in seiner auf Portugiesisch geschriebenen Arbeit angegeben, dass es mehr 
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52 Ebd. 188.
53 Ebd. 194.
54 François Noël (1651–1729).
55 Louis Fan Shouyi (1682–1753) blieb elf Jahre in Europa. Ausstellungskatalog Jesuitenmission in 

China (wie Anm. 7) 233–234. 
56 Valentino Amartina an N.N. der Provinz Österreich, Lissabon, 8. Dezember 1711 (wie Anm. 15) 

Nr. 74: 298–308; dt. Üb. 299–309; Fn. 3, 460.
57 Meynard, Leibniz as a Proponent (wie Anm. 48) 194.
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den Buddhis mus in Richtung Atheismus und Idolatrie und Unverständnis für die 
Vorstellung einer menschlichen Seele mit ihrer Unsterblichkeit verfälscht worden.48 
Riccis Nachfolger als Superior der jesuitischen Chinamission, Niccolò Longobardo, 
setzte nicht bei den Auslegungen chinesischer Konvertiten ein, sondern bei originär 
chinesischen Interpretationen ihrer eigenen Tradition. Davon sollten die Missionare 
lernen und nicht die Chinesen belehren, wie sie ihre eigenen Texte zu verstehen hät-
ten.49 Er sah nicht diese Kluft zwischen alten und neokonfuzianischen Texten und 
kam zu dem Schluss, dass China ein atheistisches Land sei, das nie eine Vorstellung 
von einem Gott gehabt habe. Bei seinen Studien und dem Versuch, Kontinuität her-
zustellen, übersah er die großen Unterschiede zwischen den verschiedenen konfu-
zianischen Texten. Seine Interpretation wurde außerdem vom Orden abgelehnt mit 
der Anordnung, Riccis Auffassungen zu folgen.50 Jedoch wurde Longobardos Text 
einige Jahrzehnte später wieder entdeckt und ins Spanische und Französische über-
setzt. Mit letzterer Übersetzung, Traité sur quelques points de la religion des Chinois, 
gedruckt 1701 in Paris, arbeitete Leibniz. Er erhielt sie 1715. Auf ihrer Basis verfasste 
er 1715/16 seinen Discours sur la théologie naturelle des Chinois. Er schätzte vor allem 
Longobardos ausführliche, ihm unverfälscht erscheinende Quellenzitate chinesischer 
Autoren.51 Für Leibniz verfügte das alte China über eine „korrekte“ Philosophie.52 
Auch wenn sich Leibniz nur mit Material zur chinesischen Philosophie aus zweiter 
Hand befassen konnte, ging er über die Arbeiten der Jesuiten seiner Zeit hinaus und 
gilt als der Erste, der einen konstruktiven Dialog zwischen Neokonfuzianismus und 
westlicher Philosophie einleitete.53 

Eine großzügigere Interpretation von Grundkategorien konfuzianischer Philo-
sophie leistete der Jesuit François Noël,54 der Begleiter Caspar Castners auf seiner 
Romreise. Ein zweites Mal war Noël mit P. Provana, P. Arxó und dem chinesischen 
Konvertiten P. Louis Fan Shouyi55 1707 von Peking nach Rom aufgebrochen.56 Er 
hatte schon in China mit der Übersetzung konfuzianischer Klassiker begonnen und 
setzte diese Arbeit während seines Romaufenthalts fort. 1711 wurden in Prag seine 
Sinensis Imperii Libri Classici Sex und die Philosophia Sinica publiziert. Beide Arbeiten 
scheint Leibniz aber nicht mehr gekannt zu haben.57
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58 Francesco Piro, What is Exactly a „Civil Cult“? Jesuit Accommodation and Its Defense by Prospero 
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59 Der Figurismus ging davon aus, dass es früher starke Ähnlichkeiten mit der christlichen Theologie 
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60 Ebd. 228.
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Generell vertraten die Befürworter der Akkommodation die Ansicht, chinesische 
Philosophen hätten im Konfuzianismus eine Lehre, deren moralische Ansprüche der 
christlichen ähnelten. Konfuzianische Rituale und sonstige kulturelle Praktiken zur 
Verehrung von Konfuzius und ihrer Ahnen seien aber keineswegs religiöser, sondern 
säkularer Natur. Deshalb könnten sie von christlichen Missionaren und Konverti-
ten zugelassen bzw. sogar praktiziert werden. Bei Konversionen müsste also diesen 
Riten nicht abgeschworen werden. Die Auffassung, dass ein Teil der Menschheit eine 
rationale Konzeption moralischer Normen „and God as source of them, even with-
out receiving any direct revelation from God“ haben könne, war bei den Jesuiten 
vertreten.58 Leibniz stimmte der jesuitischen Form der Akkommodation voll und 
ganz zu und ging darauf sogar in seinem Vorwort zu Novissima Sinica (1697) ein. 
Er ermutigte die protestantischen Missionare, diese Strategie nachzuahmen. Im Jahr 
1700, wenige Monate nach der zweiten Auflage der Novissima Sinica, verfasste er 
einen kleinen Text De Confucii cultu civili und verteidigte die Einschätzung der kon-
fuzianischen Riten durch die Jesuiten. Außerdem rezipierte er den sog. Figurismus59 
und verwendete ihn als starkes Argument für die Akkommodation. Jedem scheinbar 
häretischen Phänomen, das die Gegner der Akkommodation aufs Tapet brachten, 
hielt er ein entsprechendes der europäischen/christlichen Kultur entgegen.60 

Gottfried Wilhelm Leibniz’ eigene Philosophie wurde als konservativ oder reform-
orientiert angesehen, als auf die Bewahrung der bedrohten Vergangenheit ausgerich-
tet oder als Aufklärung, Modernität und Fortschritt befördernd. Jedoch könnte er 
auch als Vermittler dieser beiden Positionen (in den zeitgenössischen querelles des 
anciens et des modernes) eingestuft werden. Ähnliche Spannweiten gab es in der 
europäischen Rezeption konfuzianischer Schriften. Leibniz entdeckte Ähnlichkei-
ten zwischen seinen eigenen Gedankengebäuden und der scheinbar so fremden und  
weit entfernten chinesischen Kultur und Tradition. Chinesische Philosophie und  
religiöse Vorstellungen wurden daher nicht nur mit westlichen Standards interpre-
tiert, sondern auch den westlichen (jesuitischen) Rekonstruktionen altchinesischer 
Weisheit entsprechend. Konfuzius wurde als Erbe der Vergangenheit und als aufge-
klärter Reformer, als Traditionalist und als Erneuerer gesehen, als jemand, der in die 
Vergangenheit schaute, um die Gegenwart zu reformieren oder zu erneuern. „It is this 
synthetic configuration of the ancient and the modern that shapes Leibniz’s encoun-
ter with China.“61 Er wendete seine praktische Vernunft mit all seinen Vorannahmen 
auf eine implizit wirkende Rationalität in der chinesischen praktischen Philosophie 
an.62 
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Laut Leibniz fordere das Universum zu Fragen nach seiner Harmonie und Ge- 
rechtigkeit heraus und diese Fragen hätten ihre Korrelate in chinesischen Traditio-
nen.63 Hinsichtlich der für das praktische Leben erforderlichen Fertigkeiten und in 
der experimentellen Auseinandersetzung mit der Natur sei man einander ebenbür-
tig, das beiderseitige Wissen könnte einander mit Gewinn mitgeteilt werden. In den 
theo retischen Fächern und in der Gedankentiefe (meditationum profunditate) sei 
Europa überlegen. 

„Denn abgesehen von der Logik und Metaphysik und der Kenntnis der kör-
perlosen Dinge, die wir zu Recht für uns in Anspruch nehmen, tun wir uns 
doch vor allen anderen hervor durch die Betrachtung der vom Verstand der 
Materie abgewonnenen Formen, das heißt der Gegenstände der Mathematik. 
Dass es sich wirklich so verhält, hat sich erwiesen, als die chinesische Astro-
nomie in Wettstreit mit der unseren trat. Tatsächlich scheinen sie jenes helle 
Licht des Geistes, die Beweiskunst, nicht gekannt und sich mit einer Art empi-
rischer Geometrie begnügt zu haben, wie sie bei uns jedem Handwerker zu 
Gebote steht. Auch in der Kriegskunst stehen sie unseren Leuten nach, und 
zwar nicht so sehr aus Unkenntnis als vielmehr ganz bewusst, insofern sie alles 
von sich weisen, was im Menschen Aggressivität hervorruft oder nährt. Sie 
verabscheuen den Krieg und scheinen darin fast einer tiefgründigen Lehre 
Christi nachzueifern, die manche missverstehen und zum ängstlich beob-
achteten Dogma überdehnen. Die Chinesen täten nur recht daran [Kriege 
abzulehnen], wären sie denn allein auf der Welt, doch so wie die Dinge ste-
hen, müssen auch die Guten ‚die Künste des Unheils‘ pflegen, sollen nicht 
die Bösen alle Gewalt an sich reißen. In diesen Dingen sind wir ihnen über- 
legen.“64 

Unterlegen sei Europa auf dem Gebiet der praktischen Philosophie.65 
Kaiser Kangxi, bewandert in den chinesischen Wissenschaften, habe chinesisches 

und europäisches Wissen vereinen wollen und, nach genauer Prüfung, den besten 
Weg in der Gewährung der Freiheit zur Ausübung der christlichen Religion gese-
hen.66 Die Konfuzius dargebrachten Ehrungen schienen Leibniz nichts von religiö-
ser Anbetung zu haben.67 Er hob lobend die Gesellschaft Jesu hervor, die seit vielen 
Jahren „aus rühmlichster Nächstenliebe“ das „göttliche Geschenk des Christentums“ 
ins chinesische Reich trage, und kritisierte, dass Rom, wie er höre, die Weiterentwick-
lung dieser Mission gehemmt habe, 

„veranlasst durch eine aus missgünstigen Berichten gespeiste Bedenklichkeit; 
entgegen den Einwendungen klügerer Köpfe sollen auch einige schlecht bera-
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tene, der menschlichen Natur unkundige [Missionare] versucht haben, in wei-
ter Ferne lebenden Christen die sämtlichen Glaubensformeln des Abendlandes 
aufzuzwingen“.68 

In seinem Todesjahr stellte Leibniz fest, dass die Chinesen der alten Zeit mit ihrer 
Lehre, dass auch die Materie Gottes Schöpfung sei, der Wahrheit sogar näher gekom-
men seien als die griechischen Philosophen.

China als Vorbild

„Die Jesuitenliteratur vermittelte den europäischen Aufklärern das Bild einer 
Gesellschaft, die sich auf dem natürlichen Recht und der natürlichen Vernunft 
gründete, mit einem Philosophenkönig an der Spitze des Staates.“69

In den Schilderungen des Jesuitenmissionars Longobardo70 erscheint China als 
Königreich in höchster Einheit und Eintracht, da es keine Fürsten oder sonstige 
Privilegierten gebe, daher alle in gleicher Weise dem Monarchen unterstünden. Es 
gebe eine gemeinsame Sprache, die zwar nicht überall gesprochen, wohl aber überall 
verstanden werde. Die Chinesen zeichneten sich durch Fleiß, Zivilisiertheit, höhere 
Menschenbildung und Wohlhabenheit aus. Sie seien friedfertig und sittsam. Alle 
könnten zumindest lesen und schreiben, daher gebe es nicht nur eine Vielfalt von 
Gesetzen, sondern diese würden auch aufs Genaueste befolgt. Die den Gelehrtes-
ten über tragene Regierung würde einheitlich nach der Lehre des Konfuzius ausge-
übt. Gegen Müßiggang seien die Chinesen immun, ihre Sorge gelte dem Frieden 
im Land und der Verbreitung moralischer Tugenden wie des Gehorsams gegen die 
Eltern. Was den Missionar dann am meisten erstaunte, war der Umstand, dass ein so 
hoch stehendes Volk nicht an einen einzigen Gott und die Unsterblichkeit der Seele 
glaube, dass die Chinesen „athei“, also ohne Gott seien. Doch sei leicht einzusehen, 
„wie sehr die Chine sen gemäß dem Licht der Vernunft leben“ und wie sie daher für 
die Missionierung geeignet seien.71 Schilderte Longobardo die chinesische Gesell-
schaft im Hinblick auf mögliche Ansätze für die Missionierung, so lieferte er doch 
auch ein Idealbild für den Aufbau politisch-administrativer Systeme in Europa, für 
einen auf den Landesfürsten ausgerichteten Staatsbildungsprozess. Doch gab es auch 
von chinesischer Seite eine offene Frage: Der chinesische Kaiser Kangxi problemati-
sierte, wieso sie, im Gegensatz zu vielen barbarischen Völkern, so lange nichts über 
das Christentum erfahren hätten. Und bei den Jesuiten kamen offensichtlich Beden-
ken auf, wieso der Herr über Jahrhunderte hinweg die Seelen eines so großen Volkes 
dem Teufel überlassen habe.72 
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Gottfried Wilhelm Leibniz war durchgängig ein Gegner absolutistischer Herr-
schaftstendenzen. Er wollte die Macht verteilt wissen und verteidigte daher die 
Struktur des Heiligen Römischen Reiches. Er sah die chinesische Herrschaft nicht als 
orien talischen Despotismus oder als ein dem antiken Sparta ähnliches Regime, son-
dern als wohltätige, aufgeklärte Herrschaft, fußend auf einer natürlichen Theologie.73 
In seinen Novissima Sinica stellte er das moralische und politische System Chinas als 
mögliches Vorbild für Reformen im Westen vor, 

„in den auf Leben und Bedürfnisse der Menschen zugeschnittenen Ordnun-
gen. Es ist nicht auszusagen, wie vortrefflich, über die Gesetze anderer Völker 
hinaus, für die öffentliche Ruhe und den Rang des einzelnen gesorgt ist, damit 
die Menschen einander so wenig wie möglich beeinträchtigen.“74 

Die Chinesen hätten ein höheres soziales Niveau, in dem Gehorsam und Ehrerbietung 
zu praktizierten Normen der Gesellschaft geworden seien und Zorn, Erregtheit oder 
Hass gemäßigt und unter Kontrolle gebracht würden. Pflichten, Verantwortungsge-
fühl und Respekt seien durch die stetige Anwendung gewissermaßen zu einer zweiten 
Natur geworden. Leibniz betonte den gewohnheitsmäßig und rational selbstregu-
lierenden Charakter der chinesischen Gesellschaft. Diese moralische Selbstorganisa-
tion erzeuge Gleichgewicht und Harmonie durch interne (z. B. Gewohnheiten) und 
externe Mechanismen (wie z. B. Gesetze). Die Ordnung der chinesischen Gesellschaft 
sei ein in die Praxis umgesetztes Beispiel für die harmonische Balance und Vermittlung 
unterschiedlicher Kräfte. Der Kaiser stehe nicht über oder außerhalb dieses moralisch-
politischen Lebens. Er habe Macht, aber auch die Verantwortung, dass diese Macht 
der konfuzianischen moralisch-politischen Philosophie entsprechend eingesetzt werde. 
Der Herrscher müsse daher zu Weisheit und Tugend und zur Achtung der Gesetze 
erzogen werden und dementsprechend handeln. Leibniz stellte im Gegensatz zu Mon-
tesquieu und Pufendorf die Verbindung von Macht und Verantwortung heraus und 
sah als Gegenpol dazu die Herrschaftsausübung Ludwigs XIV.75 Die praktischen und 
politischen Errungenschaften der Chinesen, die nach Leibniz ein Modell für eine 
Reform des praktischen und politischen Lebens des Okzidents sein könnten, sind ver-
knüpft mit den klaren Einsichten der chinesischen natürlichen Theologie, die zu ihrer 
Vervollkommnung nur noch die Offenbarung benötigten.76 Leibniz sprach sich für 
eine begrenzte monarchische Herrschaft aus. Diese Begrenzung sah er in China mit der 
konfuzianischen Elite gegeben, die in der gelehrten Beamtenschaft eine Art kritischer 
Öffentlichkeit bilde und die Politik auf philosophischer wie praktischer Ebene beein-
flussen könne.77 Die Chinesen hätten ein Mittel gegen das Phänomen, dass sich die 
Menschen gegenseitig die größten Übel schafften und damit das Dictum, der Mensch 
sei des Menschen Wolf, bestätigten. Sie bewirkten in ihrer riesigen Gesellschaft fast 
mehr als christliche Ordensstifter in ihren vergleichsweise kleinen Gemeinschaften: 
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78 Novissima Sinica (wie Anm. 15) Pkt. 4: 8, 10; dt. Üb. 9, 11.
79 Ebd. Pkt. 6: 10; dt. Üb. 11.
80 Ebd. Pkt. 8: 12, 14; dt. Üb. 13, 15.
81 Ebd. Pkt. 10: 16, 18; dt. Üb. 17, 19.
82 Ebd. Pkt. 22: 32, 34; dt. Üb. 33, 35.
83 Ebd. Pkt. 23: 34; dt. Üb. 35.
84 Henrik Jäger, Konfuzianismusrezeption als Wegbereitung der deutschen Aufklärung, in: Allge-

meine Zeitschrift für Philosophie 37 (2012) 165–189.
85 Christian Wolff, Oratio de Sinarum philosophia practica. Rede über die praktische Philosophie 

der Chinesen, hg. von Michael Albrecht, Hamburg 1985. Wolff hatte bereits 1711 die in Prag 
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Gehorsam gegenüber den Höherstehenden, Achtung der Älteren und Ehrfurcht vor 
den Eltern, Respekt und eine vorgeschriebene Form der Höflichkeit unter Gleich-
gestellten – diese Praxis sei ihnen zur Natur geworden und werde gerne befolgt.78 
Der Herrscher dieses so gewaltigen Reiches, der als eine Art sterblicher Gott gelte, 
werde derart zu Tatkraft und Klugheit erzogen, dass er es für angemessen erachte, 
durch unerhörte Gesetzestreue und Ehrfurcht vor weisen Männern seine Untertanen 
zu übertreffen. Sein Ruf in der Nachwelt sei ihm sehr wichtig, und er werde durch 
die Furcht vor der Geschichtsschreibung mehr gezügelt als andere Herrscher durch 
Ständeversammlungen und Parlamente.79 Dazu kämen Gerechtigkeitsliebe, Fürsorge 
für seine Untertanen, eine gemäßigte Lebensweise und eine erstaunliche Wissbegierde 
sowie eine entsprechende Sorge für die Erziehung seiner Nachfolger.80

„Wenn das so weitergeht, werden wir, fürchte ich, den Chinesen bald in jeder 
Hinsicht unterlegen sein; und das sage ich nicht, weil ich ihnen die neuen 
Erkenntnisse nicht gönnte, zu denen ich ihnen vielmehr Glück wünsche, son-
dern weil wir unsererseits [all das von den Chinesen] lernen sollten, was noch 
mehr in unserem Interesse läge. Dazu zählt in erster Linie die Anwendung 
der praktischen Philosophie und eine vervollkommnete Lebensweise, um 
hier von weiteren Künsten der Chinesen zu schweigen. Denn durch die ins 
Unermess liche wachsende Verderbnis [unserer Verhältnisse] ist es offenbar mit 
uns soweit gekommen, dass schon fast chinesische Missionare zu uns entsandt 
werden müssten, um uns in Anwendung und Gebrauch der natürlichen Theo-
logie zu unterweisen, gerade so wie wir ihnen Missionare schicken, die sie die 
offenbarte Theologie lehren sollen.“81 

So riesig sei die Ausdehnung des chinesischen Reiches, so groß der Ruf der klügsten 
Nation im Osten, dass seit den Zeiten der Apostel kaum etwas Größeres zur Förde-
rung des Glaubens unternommen worden sei als die Chinamission.82 „Gebe Gott, 
dass unsere Freude beständig und von Dauer sein und nicht getrübt werden möge 
durch unbedachten Eifer oder interne Zerwürfnisse der apostolischen Amtsträger 
oder durch schlechte Beispiele unserer Leute.“83

Die Konfuzianismusrezeption und die Geschichte des alten China spielten nicht 
nur bei Gottfried Wilhelm Leibniz, sondern auch bei dem um eine Generation jünge-
ren Christian Wolff eine wichtige Rolle.84 Sonst hätte dieser seine Rede über die prakti-
sche Philosophie der Chinesen wohl nicht 1721 an prominenter Stelle, bei der Übergabe 
seines Prorektorates an den strikt pietistischen Theologen Joachim Lange, positioniert.85 
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1710 erschienenen Observationes Mathematicae et Physicae in India et China factae von François 
Noel in den Acta Eruditorum besprochen und war dadurch auf die Arbeiten von Noel aufmerk-
sam geworden. Jäger, Konfuzianismusrezeption (wie Anm. 84) 12. Noel berichtete darin auch 
über die Maße und Gewichte in China und das dortige Kalenderwesen. Zu Christian Wolff und 
China auch: Steffen Martus, Aufklärung. Das deutsche 18. Jahrhundert. Ein Epochenbild, Berlin 
2015, speziell II,4, 263–283: „Ich habe das nit wuhst, das der Wolf so gottlose ist“ [Friedrich Wil-
helm I.].

86 Meng Chen, Der Aufbau der China-Rede von Christian Wolff und die Struktur der konfuziani-
schen Kanonbücher, in: Leibniz and the European Encounter with China (wie Anm. 48) 231–238, 
hier 231–233.

87 Ebd. 234.
88 Jäger, Konfuzianismusrezeption (wie Anm. 84) 3 (Digitale Version Zugriff: 15.12.2017).
89 Ebd. 3.
90 Ebd. 4.
91 Dem umfangreichsten der von Noel übersetzten klassischen Texte.
92 Jäger, Konfuzianismusrezeption (wie Anm. 84) 5.
93 Dies erinnert an die konfuzianische Praxis der „Ausbildung der Persönlichkeit“, an das Streben nach 

moralischer Selbstvervollkommnung. Ebd. 7.
94 Ebd. 6.
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Dieser Rede war ein intensives Befassen mit Noëls Übersetzung der sechs chinesischen 
Klassiker vorrausgegangen, um sich dann auf drei konfuzianische Klassiker zu stützen 
und alles Lob Konfuzius selbst zuzuerkennen.86 Wolff schrieb den Chinesen die philo-
sophische Tugend zu, obwohl sie weder die natürliche Theologie gekannt hätten, noch 
ihnen christliche Tugend bescheinigt werden könne.87 Er wollte einen Vernunftbegriff 
erarbeiten, der für die theoretischen und praktischen Anforderungen, das Denken und 
das Handeln zur Grundlage werden konnte. Diese „Suche nach der Begründung einer 
praktischen Philosophie im Sinne einer philosophischen Praxis“ war eine wesentliche 
Voraussetzung für die Herausbildung der Philosophie als einer von der Theologie völlig 
unabhängigen Disziplin.88 Vollkommenheit im ethischen Sinn sollte mit dem Natur-
gesetz und nicht über den Glauben an die Offenbarung begründet werden.89 Eine jahr-
tausendealte Tradition gelebter Ethik auf der Basis der Vernunft konnte Wolff in sei-
nem Ansatz einer praktischen Philosophie nur bestärken.90 Er fand in den chinesischen 
Texten viele aufschlussreiche Beobachtungen, die ihn schließen ließen, dass Konfuzius 
auf dem Weg des experimentums zu denselben Prinzipien gelangt sei wie er selbst durch 
den Gebrauch der Vernunft. Im Werk des Menzius91 fand er eine direkte Bestätigung 
dafür, dass Moralphilosophie psychologisch begründet werden könne.92 Vollkommen-
heit bedeutete für Wolff primär eine cultura intellectus,93 eine praktische und moralische 
Ausrichtung der Philosophie: „Ohne eine praktische Ausrichtung kann die Philosophie 
nicht zur Vollkommenheit gelangen.“94 Dieses Konzept der Verschmelzung von Theo-
rie und Praxis trug dazu bei, dass sich die Philosophie unabhängig von der Theologie 
entwickeln konnte und zu einer dieser ebenbürtigen Disziplin wurde. Anstoß erregte 
nicht der Erfahrungsbezug, sondern der Umstand, dass sich ein solcher philosophi-
scher Ansatz in China unabhängig von Vorstellungen von geoffenbarter oder natür-
licher Religion entwickelt hatte. Damit handelte es sich nicht um eine Utopie, sondern 
um historische Realität. Wolff sprach in seiner Rede von einem gelungenen Experi-
ment auf dem Gebiet der Moral- und Staatsphilosophie und hatte damit den Beweis, 
dass seine praktische Philosophie wirksam werden könnte. Die wichtigsten deutsch- 
sprachigen Werke Wolffs entstanden zwischen 1712 und 1721, also in einer Zeit, in 
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 95 Ebd. 10.
 96 Meng Chen, China-Rede von Christian Wolff (wie Anm. 86) 236–237.
 97 Wolff, Prorektoratsrede (wie Anm. 85) 25.
 98 Ebd. 29, 31.
 99 Ebd. 31.
100 Ebd. 33.
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der die Übersetzungen schon zur Verfügung standen und er Noëls Werk intensiv stu-
dierte.95

Die Chinesen seien deswegen in der Ausübung der Tugend so erfolgreich, weil 
sie sich nicht so sehr um die Laster kümmerten, sondern sich darum bemühten, 
das Streben nach Tugend zu befördern. Sie würden zwar weder einen Schöpfergott 
kennen noch eine Vorstellung von göttlicher Offenbarung haben, trotzdem seien sich 
ihre und seine, Wolffs, Vorstellungen von Moralphilosophie und Ethik sehr ähnlich, 
basierend auf dem Erkennen der Gesetze der Natur. „Wolff meint, das Ebenbild seiner 
Moralphilosophie bei den Chinesen gefunden zu haben und sieht sie sogar durch die 
erfolgreiche Praktizierung in der chinesischen Geschichte bestätigt.“96 Nichts hätten 
sie bezüglich Sittlichkeit und Handlungen vorgeschrieben als das, was ihrer Einsicht 
nach „mit dem menschlichen Geist vorzüglich übereinstimmt“.97 Da die alten Chi-
nesen keinen Schöpfergott und daher auch keine natürliche Religion oder Zeugnisse 
der Offenbarung gekannt hätten, konnten sie sich nur der Kräfte der Natur, derer 
die frei von jeder Religion seien, bedienen, um die Ausübung der Tugend zu fördern. 
Dabei seien sie äußerst erfolgreich gewesen. 

„Denn sie berücksichtigten nicht weiter die Unvollkommenheiten des mensch-
lichen Geistes, woraus Laster, Frevel und Schandtaten wie aus einer Quelle 
hervorzusprießen pflegen, sondern richteten ihr Augenmerk auf dessen Voll-
kommenheiten, um die von der Natur gewährten Kräfte zu erkennen und das 
zu erreichen, was diesen zugänglich ist.“98 

Ein gut ausgebildeter Verstand werde bei der Beurteilung, ob etwas gut oder böse sei, 
nicht nach Lust und Empfinden urteilen, vielmehr sehe eine gut ausgebildete Ver-
nunft die Veränderungen, die aufgrund der getanen oder unterlassenen Handlungen 
erfolgten, im Voraus.99

„Da also der Mensch, der sich der Kräfte der Natur bedient, das Gute vom 
Bösen unterscheiden kann, von der Süßigkeit des Guten ergriffen werden 
kann, die Bitterkeit des Bösen verschmähen und eines Vorsatzes eingedenk 
bleiben kann, so sehe ich nicht, wie jemand die Stirn haben könnte, zu leug-
nen, daß es einige Kräfte der Natur gibt, die zur Ausübung der Tugend und 
zur Vermeidung der Laster ausreichen. Und da ja die Chinesen, denen kein 
anderer als nur dieser Gebrauch ihrer Kräfte übriggeblieben war, sich durch 
die Berühmtheit ihrer Tugend und Klugheit auszeichneten, zeigten sie durch 
ihr Beispiel vollauf, daß der Gebrauch dieser Kräfte nicht erfolglos bleibt.“100

So wie man es für „unüberlegt, waghalsig und gefahrvoll“ halte, dem Verstand bei der 
Erforschung der Wahrheit Grenzen zu setzen, ebenso wenig könne man „die Kräfte 
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104 Ebd. 41.
105 Ebd. 55, 57.
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109 Martus, Aufklärung (wie Anm. 85) 282; Jäger, Konfuzianismusrezeption (wie Anm. 84) 7.
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der Natur zur Ausführung des Guten in Grenzen einschließen“.101 Schon die alten 
Chinesen lehrten, dass man erst bei Erreichen der größten Vollkommenheit, also 
niemals stehen bleiben dürfe. Und Wolff hob wieder die Bedeutung von Verstand, 
Vernunft und freiem Willen hervor.102

In ihrer Schule der Erwachsenen, die nur Personen aus der Elite und besonders 
Begabten zugänglich sei, werde gelehrt, „wie sich ein jeder selbst beherrschen müsse, 
damit er von selbst tue, was Lob verdient; von selbst meide, was als Schändlichkeit 
getadelt wird“.103 Alle Anstrengungen der Chinesen zielten auf eine gute Regierung, 
einen wohlgeordneten Staat, in dem alle glücklich würden.104 Die glänzenden Bei-
spiele der Kaiser und Philosophen würden anstelle von Regeln verwendet.105 Die Chi-
nesen bezögen die Einrichtung ihrer Studien auch auf das Leben mit dem Erreichen 
der Glückseligkeit als Ziel.106 Sie würden darauf dringen, dass zuallererst die Vernunft 
richtig ausgebildet werde, womit die „vollkommene Kenntnis des Guten und Bösen“ 
erlangt werden könne.107 In der chinesischen Ausrichtung ihrer Handlungen „auf 
die höchste Vollkommenheit“ sei „der Inbegriff des gesamten Naturrechts, ja alles, 
was in unseren Handlungen – unter welchem Namen auch immer – lobenswert ist, 
enthalten“.108

Auch wenn Christian Wolff am Schluss seiner Rede Gott und dem König dankte, 
so war er darin doch ohne ein göttliches Wesen ausgekommen, ja hatte es an einer 
pietistischen Universität nicht nur gewagt, das pietistische Konzept, dass die mensch-
liche Vernunft korrupt und daher unbedingt auf die Gnade Gottes angewiesen sei, 
herauszufordern, sondern auch noch die Jesuiten, die sich mit chinesischen Lehren 
befassten, zu loben. Dies hatte zwei Jahre später die Vertreibung – unter Androhung 
der Hinrichtung durch den Strang – zur Folge. Ähnlich erging es Georg Bernhard 
Bilfinger, der sein Specimen Doctrinae Veterum Sinarum 1724 publizierte und Tübin-
gen sofort verlassen musste (und einige Jahre später, wie Wolff auch, wieder zurück-
geholt wurde).109

In seiner Philosophia Practica Universalis, erschienen Frankfurt 1738/39, stellte 
Wolff, nun Professur an der calvinistischen Universität Marburg, ab 1740 dann, 
zurückgeholt von Friedrich II., wieder in Halle, Konfuzius als Prototyp des Expe-
rimentalphilosophen vor.110 „Das chinesische Experimentierfeld ermöglichte Wolff 
eine neue Basis der Legitimation einer Ethik, die weder der natürlichen Religion (wie 
z. B. bei Leibniz) noch der geoffenbarten Religion bedarf.“111

Im chinesischen Reich wollten auch Kangxis Nachfolger auf die Hofjesuiten nicht 
verzichten. Doch fehlte diesen zunehmend der Wissenstransfer aus Europa. Der Aus-
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112 Dabringhaus, Aufklärung in China (wie Anm. 43) 270.
113 Er erhielt am 11. März 1702 vom Brixner Bischof die Weihe zum Subdiakon, nachdem der Bürger-

meister von München und sein Vater 1701 die entsprechenden Weihedimissioralien vom Freisinger 
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tausch mit der europäischen Gelehrtenwelt brach als Folge des Ritenstreits und des 
Verbots aller Missionstätigkeit in China ab und am Kaiserhof verloren europäische 
Mathematik und Astronomie an Hochschätzung.112 

Der weitere Lebensweg eines doppelt promovierten Weltpriesters

Nachdem die Kontextualisierung des Besuches des „Procurators Sinensis“ Caspar 
Castner an der Universität Innsbruck über die Jesuitenmission in China, Fragen der 
Akkommodation, des Ritenstreites, der nicht in seinem Sinne gelöst wurde, bis zum 
chinesischen Kaiserhaus, aber auch Fragen zu Briefwechseln des Universalgelehrten 
Gottfried Wilhelm Leibniz, zur Nähe chinesischer Philosophie zu Gedanken der 
Frühaufklärung, zu Arbeiten Christian Wolffs und zur Vorbildhaftigkeit der Orga-
nisation des chinesischen Großreiches behandelt wurden, ist noch die Frage offen, 
welchen Lebensweg der Bruder des Chinamissionars, Franciscus Josephus Castner, 
einschlug. Da er nicht nur beide Rechte, sondern auch Theologie studiert hatte,113 
kam er doch noch in den Genuss einer feierlichen Promotion, wenn auch nicht mehr 
in Anwesenheit seines Bruders. Am 27. Juli 1705 wurde ihm, dem Doktor beider 
Rechte, Magister der Philosophie, Bakkalaureus und Theologiestudenten im fünften 
Jahr, in der Stuba Academica die Lizenz zur Erlangung des theologischen Doktorgra-
des erteilt. Er und Peter Joseph Ramblmayr verteidigten in der geschmückten Aula, in 
der vom Prokanzler zu beiden Seiten des Rednerpultes die Bilder der vier Evangelis-
ten angebracht worden waren, unter Trompeten- und Trommelklang die Thesen, die 
auf einem öffentlich einsehbaren Thesenblatt abgedruckt waren. Den Vorsitz hatte 
Pater Ludwig Simonzin SJ inne. Als Opponenten traten der Prokanzler, der Dekan 
der Theologischen Fakultät und zwei Professoren auf. Diesmal konnte der Promotor, 
dem Ritual entsprechend, mit einem größeren vergoldeten Becher auf das Wohl des 
neuen Kaisers Joseph I., König Karls III. als Herrscher über Spanien und Indien, auf 
das Wohl des gesamten allerhöchsten Hauses Österreich und auf das Wohl des Fürst-
bischofs von Brixen als Kanzler der Universität anstoßen. Den ersten Trunk erhielt 
der Rektor, es folgten die Dekane, dann gingen mehrere silberne Becher reihum. Die 
Professoren erhielten auch diesmal statt des Gastmahles Geld. Die verordnete Trauer 
um Leopold I. war inzwischen gemildert, so dass zwar auf der Straße Pauken und 
Trompeten noch nicht erklingen durften, wohl aber in der Universität und in der 
Dreifaltigkeitskirche, wo der Ambrosianische Hymnus, das Te deum laudamus, nun 
wieder gesungen wurde.114 

Franciscus Josephus Castner ging nach Bayern, in das Bistum Freising zurück. 
Sein Vater, Bürger und Handelsmann in München, u. a. in Diensten der Grafen 
Künigl und der Bischöfe von Brixen, auch Mitglied des Äußeren Rats in München, 
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115 Häuserbuch der Stadt München, Band IV., München 1966, 222.
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hatte 1666 mit seiner Ehefrau Maria ein Haus in München am Rindermarkt 8 
gekauft.115 1689 war er bereits verwitwet. Franz Joseph wurde ein Jahr nach seinen 
Promotionen als neuer Priester von Geisenhausen bei Landshut präsentiert.116 Die 
Bewerbung für Stiftspfarrei und Kanonikat am Kollegiatstift St. Martin in Landshut 
1726 schlug fehl.117 Seine Schwester Eva begleitete ihn als Haushälterin. Die Region 
war offensichtlich bewusst gewählt, da eine ältere Schwester bereits 1688, 19-jährig, 
die Profess abgelegt hatte und als Schwester Maria Edmunda Castnerin dem Konvent 
der Zisterzienserinnenabtei Seligenthal in Landshut angehörte. 1752 verstarb sie dort 
83-jährig.118 Der Bruder Ignaz Castner dürfte Klosterrichter zu Seligenthal gewesen 
sein.119

Franz Joseph Castners akademische Würden waren bekannt, doch zeigte er sich 
auch als talentierter Ökonom und engagierter Seelsorger. Er verblieb die ganze Zeit 
seiner seelsorglichen Tätigkeit in Geisenhausen. Dort fertigte er eine präzise Beschrei-
bung der Besitzungen des Pfarrwidums an, ein Buch über die „pfarramtlichen Ver-
richtungen“, ein genaues Verzeichnis über die Erträge der bestehenden Stiftungen 
und er führte die Restaurierung der zu seiner Pfarre gehörenden fünf Kirchen fort. Da 
er wusste, wie beliebt die Engelämter (Rorateämter) beim Kirchenvolk waren, stiftete 
er diese aus seinem Vermögen.120 Zur Verbesserung der Kirchenmusik begnügte er 
sich nicht mit einem guten Organisten, sondern stellte auch einen Kantor ein, den 
er aus dem Stiftungsvermögen bezahlte. Nicht nur er, sondern auch seine Schwester 
Eva legten Stiftungen für Messen an.121 1738 kaufte Kastner ein Grundstück, auf 
dem er ein Krankenhaus errichtete, das er zusätzlich mit 1000 fl. fundierte. Dieses 
Krankenhaus war für die Versorgung von armen Einheimischen und durchreisenden 
mittellosen Fremden bestimmt. Er schenkte es der Allerseelenbruderschaft und setzte 
es zu seinem Universalerben ein. Nach dem Tod seiner Schwester fiel auch deren Erbe 
dem Krankenhaus zu.122

1742 zog sich Franz Joseph Kastner als Kanonikus ins Kollegiatstift St. Andrä in 
Freising zurück, wo er 1744 verstarb.123 Die Erinnerung an ihn ist bis heute in der 
Pfarrei und der Gemeinde lebendig.
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124 Auf die weltweite Tätigkeit der Jesuiten und den eindringlichen Wunsch junger Patres, in die 
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der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhunderts, München/Regensburg 1921, vgl. speziell den Zweiten 
Abschnitt, Fünftes Kapitel: Sehnen nach Übersee, 333–369. Hier findet auch Caspar Castner kurz 
Erwähnung, 353. 
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Fazit

Bei den Forschungen zum 350-Jahr-Jubiläum der Universität Innsbruck hat der 
Hinweis auf die Teilnahme eines „Procurators Sinensis“ an den Promotionsfeierlich-
keiten für seinen Bruder die Forscherinneugierde geweckt. Im Zuge der folgenden 
Recherchen wurde die Bedeutung des als Procurator abgesandten Caspar Castner im 
Zusammenhang mit der weltweiten Jesuitenmission klar: Er war zur Hoch-Zeit der 
Jesuitenmission nach Peking gekommen, hatte das Vertrauen des Kaisers gewonnen 
und nun versucht, den Papst von der Bedeutung der jesuitischen Missionsmethode 
der Akkommodation in China zu überzeugen. Dies gelang ihm nicht, im Gegenteil, 
die Rigidität des Papstes und die Inkompetenz der päpstlichen Gesandtschaft läu-
teten den Beginn des Niedergangs der Mission und der damit verbundenen wech-
selseitigen wissenschaftlichen Kontakte ein. Castner erfuhr dies schon im Verlaufe 
seiner Rückkehr nach Peking, konnte aber aufgrund seiner ausgezeichneten mathe-
matisch-technischen und linguistischen Kenntnisse seine Position und wissenschaft-
liche Arbeit am Kaiserhof während der wenigen ihm noch verbleibenden Lebens-
jahre beibehalten. Über den zeitgenössischen Briefwechsel von Jesuiten mit Gottfried 
Wilhelm Leibniz, in den Caspar Castner einbezogen war, weitet sich der Blick von 
der Promotionsfeierlichkeit und den damals aktuellen Fragen der Jesuitenmission in 
China in Richtung Philosophie-/Ideengeschichte, und es wird deutlich, wie intensiv 
sich Leibniz und in der Folge Christian Wolff mit konfuzianischen Schriften befass-
ten und die im Vergleich zu Europa wesentlich ältere chinesische Kultur, deren Staats-
bildungsprozess und deren praktische Philosophie als vorbildhaft herausstellten. Dies 
ging so weit, dass es Leibniz und sein jesuitischer Briefpartner für wichtig erachteten, 
chinesische Gelehrte nach Europa zu holen, damit sie junge Männer, bevor diese 
nach China gingen, in ihrer Sprache und Kultur unterrichteten und damit den Aus-
tausch intensivieren könnten.

Caspar Castner war schon als 16-Jähriger in den Jesuitenorden eingetreten. Er 
hatte lange und eindringlich um die Entsendung in die überseeische Mission gebeten 
und 1695 die Mitteilung erhalten, dass er in der Chinamission eingesetzt werde.124 
Bis heute ist seine Grabstele mit einer lateinischen Inschrift und einer in chinesischen 
Schriftzeichen im Jesuitenfriedhof in Peking erhalten. Sein Bruder entschied sich für 
den Stand des Weltgeistlichen. Warum er seine beiden jeweils mit dem Doktorat an 
der Universität Innsbruck abgeschlossenen Studien nicht für eine Karriere in kirch-
lichen oder weltlichen Institutionen nutzte, konnte nicht eruiert werden. Auf jeden 
Fall setzte er seine Kenntnisse und Fähigkeiten intensiv in der Seelsorge ein, in der 
Organisation seiner Pfarrei ebenso wie in der Erfüllung religiöser Bedürfnisse und 
sozialer Notwendigkeiten in seiner Gemeinde.

Hoher Besuch aus China an der Universität Innsbruck im Jahr 1705 





1 Der Beitrag basiert auf dem gleichnamigen Vortrag, der anlässlich der Präsentation der Tiroler Hei-
mat 2017 am 5.12.2017 in der Bibliothek des Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum vorbereitet 
wurde. Da ihn der Verfasser krankheitsbedingt nicht selbst vortragen konnte, wurde er von der 
Herausgeberin der Zeitschrift vorgelesen. In diesem Zusammenhang entstand der Wunsch, eine 
überarbeitete und erweiterte Version des Vortrags für die Tiroler Heimat 2018 aufzubereiten.

2 Zur Schreibweise des Namens: Dipauli selbst unterschrieb mit „di Pauli“ oder „de Pauli“, doch in 
der (auch schon zeitgenössischen) Literatur bzw. auf dem Gedenkstein für seine Eltern finden sich 
die Versionen „Di Pauli“, „di Paulli“, „Dipauli“, „De Pauli“ und „Depauli“. Der Verfasser verwendet 
hier die Version „Dipauli“.

3 Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (TLMF), Nachlasssammlung, Nachlass Andreas Alois 
Dipauli II/3: „Abschrift einiger eigenhändiger Aufzeichnungen meines sel. Vaters in seinem Haus-
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Wer sich im Lesesaal der Bibliothek des Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum auf-
merksam umsieht, wird auf einer der Galerien eine versperrte Glastür entdecken, hin-
ter der sich ein verdunkelter, klimatisierter Raum befindet. Ebendort wird eine Teil-
sammlung der Bibliothek aufbewahrt, die als Dipauliana eine gewisse Bekanntheit 
genießt. Die Bezeichnung geht auf den Sammler und ehemaligen Besitzer der Biblio-
thek zurück: Andreas Alois Dipauli (1761–1839).2 Die heute nicht ganz 1.400 Bände 
umfassende Dipauliana vereint in sich Drucke, Handschriften, graphische Blätter 
sowie zahlreiche weitere Schrift- und Bildquellen diverser Art und besticht nicht nur 
durch die vielfältigen Inhalte, sondern vor allem durch deren Einzigartigkeit und 
Wert. Damit bildet die Dipauliana ohne Zweifel ein Schatzkästchen innerhalb der 
Schatzkammer der Ferdinandeums-Bibliothek.

Will man etwas mehr über die Sammlung und deren Begründer wissen, wird man 
durchaus nicht enttäuscht, denn es gibt bereits Darstellungen zum Leben Dipaulis 
und selbst die Dipauliana wurde in mehreren Beiträgen ausführlich besprochen und 
behandelt. Aus diesem Grund möchte die folgende Darstellung nur einen Überblick 
zur Person des Sammlers und seiner Sammlung geben, dabei jedoch auf einige Beson-
derheiten, Novitäten und Desiderate hinweisen.

Dipauli – Person und Leben

Bereits dem Geburtstermin von Andreas Alois Dipauli haftet etwas Seltsames an, 
denn in allen Darstellungen zu diesem wird vermerkt, dass er am 14. November 1761 
geboren worden sei. Da verrät sein Sohn Alois Dipauli in einer Notiz: „Ut intra war er 
eigentlich am 13. Nov. geboren, aber am 14. Nov. getauft. Er schrieb aber immer den 
14. Nov. als seinen Geburtstag.“3 Tatsächlich führte Dipauli stets den 14. November 



buch. Mit Noten begleitet von Alois Fr. v. di Pauli“. – Die aus den Quellen stammenden Zitate 
berücksichtigen die Groß- und Kleinschreibung und die Zeichensetzung des Originals. Endungen 
(-en/-er) und Doppelkonsonanten (m/n) werden aufgelöst und Ergänzungen von Abkürzungen in 
runden Klammern wiedergegeben; Wortergänzungen und Erklärungen durch den Verfasser sind 
in eckigen Klammern zu finden. Worte aus Buchstaben des lateinischen Alphabets (vor allem bei 
Namen, Spezialbegriffen etc.) werden kursiv gesetzt.

4 TLMF, Dip. 1387 („Meine Lebensereignisse, I. Erzählung“), Titelblatt.
5 Ebd. bzw. Dip. 1388 („Meine Lebensereignisse, II. Urkunden“).
6 Biographische Darstellungen Dipaulis: Anonymus, Andreas Alois Dipauli, in: Reimmichls Volks-

kalender 1967, Bozen 1967, 186–189; Joseph Bergmann, Medaillen auf berühmte und ausge-
zeichnete Männer des Oesterreichischen Kaiserstaates, vom XVI. bis zum XIX. Jahrhunderte. In 
treuen Abbildungen mit biographisch-historischen Notizen, Bd. 1, Wien 1844, 443–455; Johann 
Nepomuk Freiherr Di Pauli, Anton Freiherr Di Pauli. Ein Lebensbild als Beitrag zur Geschichte 
Österreichs und Tirols in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (Schlern-Schriften 19), Inns-
bruck 1931, 9–14; Alfred Gruber / Luis Pfeifer (Hg.), Reggelberg. Aldein – Deutschnofen – 
Eggen – Petersberg – Radein (Südtiroler Gebietsführer 15), Bozen 1987, 121–123; G. Hittmair, 
Die Familie Di Pauli, in: Linzer Volksblatt vom 13.10.1898, 5; [Joseph von Hormayr], Andreas 
Alois Freiherr von Di Pauli, in: Bote für Tirol und Vorarlberg vom 16.9.1839, Extra-Beilage; ders., 
Taschenbuch für die vaterländische Geschichte 30 (1841) 404–446; Karl Klaar, Andreas Dipauli 
Frh. v. Treuheim. 1761–1839, in: Tiroler Ehrenkranz. Männergestalten aus Tirols letzter Vergangen-
heit, hg. von Alois Lanner, Innsbruck/Wien/München 1925, 165–166; Gertrud Pfaundler-Spat, 
Tirol-Lexikon. Ein Nachschlagewerk über Menschen und Orte des Bundeslandes Tirol, Innsbruck/
Wien/Bozen 2005, 75; Georg Prader, Andreas Alois Dipauli von Treuheim, in: Aldein. Unser 
Dorfbuch, hg. vom Museumsverein Aldein, Aldein 2012, 248–249; Joseph Schletterer, Gedächt-
nißrede auf Se. Excellenz. Andreas Alois Di Pauli Freiherrn v. Treuheim, Innsbruck 1839; Constant 
von Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, enthaltend die Lebensskiz-
zen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und in seinen Kronländern 
gelebt haben. Dritter Theil. (Coremans–Eger.), Wien 1858, 313–315.

7 TLMF, Nachlasssammlung, Nachlass Andreas Alois Dipauli II/3: „Abschrift einiger eigenhändiger 
Aufschreibungen des Großvaters Anton Dipauli in einem Hausbuche desselben“ [abgeschrieben von 
Alois Dipauli].
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als seinen Geburtstermin an; der Eintrag im Taufbuch der Pfarre Aldein beweist, dass 
er an eben diesem Tag getauft worden war. Damit drängt sich unwillkürlich die Frage 
auf, warum sich Dipauli nicht zum 13. November bekannte. – Es mag Zufall sein 
oder nicht: Der 13. November 1761 war ein Freitag, der 13.! War Dipauli möglicher-
weise abergläubisch?

Einen gewissen „Aberglauben“ und die nötige Vorsicht muss man auch an den 
Tag legen, wenn man die Selbstbiographie Dipaulis liest, die dieser – wie bereits auf 
dem Titelblatt vermerkt ist – „für meine Söhne und Nachkommen, und nur für sie“4 
verfasst hat. Was Dipauli darin von sich berichtet, was er schönt oder verschweigt, 
ist wohlüberlegt. Aber die mit „Meine Lebensereignisse“ betitelte und 104 Blätter 
starke Selbstbiographie sowie ein zweiter Band mit originalen oder abschriftlichen 
Beilagen zu dieser bilden eine umfangreiche Basis für eine Biographie Dipaulis.5 Wie 
erwähnt, existieren bereits kurze Darstellungen zu seiner Person, doch eine umfang-
reiche Lebensbeschreibung gibt es bis dato noch nicht.6 Ein Desiderat, auf das später 
noch eingegangen werden soll.

Der Angabe von Alois Dipauli über den Geburtstermin seines Vaters darf Glauben 
geschenkt werden, denn sie wird durch einen Eintrag im Hausbuch des Großvaters 
Anton Dipauli (dem Vater von Andreas Alois Dipauli) bestätigt, wo es heißt: „Anno 
1761 den 13. November um 11 biß 12 Vormittag ist gebohren Anndere  Älluißi Di 
Paulli.“7 Und schließlich ist es Dipauli selbst, der diese Tatsache untermauert, indem 
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Abb. 1: Andreas Alois Dipauli. Ölgemälde (nach 1824) von Anton Psenner (1791–1866). TLMF, Gem. 
1448/1.
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 8 TLMF, FB 2606, Brief vom 21.11.1838, o. fol.
 9 Zum Mazneller-Hof: Anonymus, Andreas Alois Dipauli (wie Anm. 6) 189; Gruber/Pfeifer (Hg.), 

Reggelberg (wie Anm. 6) 121–123; Rosa Stocker Bassi, Höfe in Aldein, in: Aldein (wie Anm. 6) 
109–247, bes. 137–138.

10 Südtiroler Landesarchiv (SLA), Matrikel (MA) 021/7: Pfarre Aldein, Taufbuch 1731–1798, 49. – 
Anton Dipauli (11.1.1728–30.10.1767); heiratet am 23.1.1755 Maria Pitschel († 5.11.1767). Deren 
Kinder neben Andreas Alois Dipauli: Maria Gertraud (* 14.3.1756), Josef (* 5.4.1758), Elisabeth 
Katharina (* 12.11.1763, heiratet Mathias Wieser aus Aldein) und Maria Ursula (* 16.12.1766). 
Vgl. dazu: TLMF, Nachlasssammlung, Nachlass Andreas Alois Dipauli II/3: „Abschrift […]“ (wie 
Anm. 7), sowie die „Di Paulische Stammtafel“ (meist mit Nennung der Tauf-, nicht der Geburts-
daten) in: Di Pauli, Anton Freiherr Di Pauli (wie Anm. 6); schließlich, mit teils fehlerhaften An-
gaben: TLMF, FB 80718 (handschriftliche Notizen zu Dipauli und seiner Familie).
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er am 21. November 1838 einem Freund unter anderem schreibt: „Ich habe vor 
8 Tagen [13. November; Anm.] mein 78stes Lebensjahr angetreten […].“8 Am näm-
lichen Tag wurde der Junge am Mazneller-Hof in Aldein9 als Sohn der vermögenden 
Bauersleute Anton Dipauli und Maria Pitschel geboren und am 14. November durch 
Kurat Anton Gorffer getauft; als Paten fungierten Vitus Stirz und Ursula Stuppner. 
Er wuchs mit den zwei überlebenden Schwestern Maria Gertraud und Elisabeth 
Katharina auf.10 Nur sechs Jahre später traf die Familie ein schwerer Schicksalsschlag, 
als innerhalb weniger Tage beide Elternteile starben. Ihnen zu Ehren ließ Dipauli 
im Jahr 1829 eine Marmorgedenktafel aus der Hand des Bildhauers Anton Reinal-

Abb. 2: Ansicht von Aldein. Historische Postkarte (gelaufen 1909) von Johann F. Amonn, Bozen. 
TLMF, Postkartensammlung: Aldein.
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11 Leo Andergassen, Kunst und Kirche in Aldein, in: Aldein (wie Anm. 6) 252–303, bes. 296–297; 
Anonymus, Andreas Alois Dipauli (wie Anm. 6) 188.

12 Die Jugend- und Studienzeit Dipaulis wird ausführlicher behandelt in: Hansjörg Rabanser, Die 
kunst- und kulturhistorische Beschreibung der Certosa di Pavia durch Andreas Alois Dipauli (1785), 
in: Tiroler Heimat 80 (2016) 119–140, bes. 125–130. Zur Immatrikulation: Gerhard Oberkofler 
(Bearb.), Die Matrikel der Universität Innsbruck. Dritte Abteilung: Matricula universitatis. Dritter 
Band: 1773/74–1781–1782, hg. vom Universitätsarchiv, Innsbruck 1980, 54.

13 TLMF, Dip. 1388, Nr. 14. Im selben Band befindet sich unter der Nr. 15 nur die Notiz „Doctorats-
diplom von der Universität zu Pavia für Andreas Alois Di Pauli d. d. 11. Mai 1785.“ Das Original, 
eine rot eingebundene Mappe mit dem Siegel der Universität Pavia in einer metallenen Siegelkapsel, 
wird gesondert in der Dipauliana aufbewahrt.

14 Zu Dipaulis Reisen während der Studienzeit in Pavia: Rabanser, Die kunst- und kulturhistorische 
Beschreibung (wie Anm. 12) 119–140; ders., „Ich würde zu viel Zeit brauchen, die Menge der 
schönen Stücke zu specificiren […].“ Die Reise des Andreas Alois Dipauli nach Genua und Turin 
(1785), in: Tiroler Heimat 81 (2017) 181–214. – Eine dritte Reisebeschreibung (die umfangreichste 
und detaillierteste), welche die Heimreise Dipaulis von Pavia nach Tirol behandelt, wurde durch den 
Verfasser bereits zu großen Teilen bearbeitet; die Veröffentlichung des Berichts steht allerdings noch 
aus.

15 Zum juristischen Werdegang Dipaulis: Ellinor Forster, Zwischen Universität, Traualtar und Ge-
richtsgebäude. Aufstiegsmöglichkeiten für Juristen in Tirol 1780–1830, in: Eliten in Tirol zwischen 
Ancien Régime und Vormärz / Le élites in Tirolo tra Antico Regime e Vormärz, hg. von Marco Bel-
labarba / Ellinor Forster / Hans Heiss / Andrea Leonardi / Brigitte Mazohl (Veröffentlichungen des 
Südtiroler Landesarchivs 31), Innsbruck/Wien/Bozen 2010, 325–350; Mario Laich, Entwicklung 
der Strafrechtspflege in Tirol und Vorarlberg, in: Hundert Jahre österreichische Strafprozessordnung, 
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ter (1788–1851) in der Pfarrkirche von Aldein anbringen.11 Die drei Waisen kinder 
kamen  daraufhin auf den Schmieder-Hof zu Anna Ventiri, der Groß mutter mütter-
licherseits, die jedoch ebenfalls bereits ein Jahr später starb.

Dipaulis weiteres Los schien klar, denn unter der Leitung seines Vormundes sollte 
er die Führung des heimatlichen Hofes erlernen, was offensichtlich nicht seinen 
Fähigkeiten entsprach. Ein Priester, der die intellektuellen Neigungen des Jungen 
erkannte, konnte den Vormund überreden, Dipauli studieren zu lassen, sodass dieser 
ab Herbst 1773 zuerst das Gymnasium in Brixen besuchte und anschließend an die 
Universität Innsbruck wechselte. Dipauli immatrikulierte 1779 und nahm ab 1782 
das Studium der Rechtswissenschaften in Angriff, das er auch nach der Umwandlung 
der Universität 1782 in ein Lyzeum fortsetzte.12

In die Jugendzeit Dipaulis in Brixen fällt des Weiteren ein Ereignis, das die Zukunft 
des Knaben nachhaltig beeinflussen hätte können: Im Sommer 1773 wurde er beim 
Bolzenschießen – angeblich durch einen Mitschüler – am rechten Auge verletzt und 
dieses der Sehfähigkeit beraubt. Dadurch erklärt sich der markant-schielende Blick, 
der auf den Porträts Dipaulis sofort ins Auge fällt. Während seiner Tätigkeit in Graz 
verschlimmerte sich das Augenleiden und am Ende seines Lebens sollte Dipauli fast 
vollständig erblinden.

Den Doktortitel erwarb Dipauli nicht in Innsbruck, sondern an der Universität 
Pavia,13 wo er 1784/85 seine Studien bei den Vorlesungen namhafter Professoren – 
etwa Giovanni Antonio Scopoli (1723–1788), Alessandro Volta (1745–1827) oder 
Lazzaro Spallanzani (1729–1799) – sowie bei bildenden Reisen im oberitalienischen 
Raum vervollkommnen konnte.14 Aus Oberitalien in die Heimat zurückgekehrt, 
begann die politische Karriere des jungen Mannes, die hier nur umrissen werden 
soll:15 1786 startete er seine berufliche Laufbahn, sammelte die ersten praktischen 
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Wien 1973, 73–94; ders., Zwei Jahrhunderte Justiz in Tirol und Vorarlberg. Festschrift aus Anlaß 
der Errichtung des tyrolisch-vorarlbergischen Appellationsgerichtes – zuletzt Oberlandesgericht für 
Tirol und Vorarlberg in Innsbruck – vor 200 Jahren, Innsbruck/Bozen 1990, 311, 394; Alois Freiherr 
Mages von Kompillan, Die Justizverwaltung in Tirol und Vorarlberg in den letzten hundert Jahren, 
Festschrift zur Eröffnung des neuen Justizgebäudes in Innsbruck, Innsbruck 1887, 204.

16 TLMF, Nachlasssammlung, Nachlass Andreas Alois Dipauli II/2 (Original). – Zu Ausbildung, Wir-
ken, Lebensstil und (Selbst-)Verständnis des Bozner Bürgertums im 18. Jahrhundert: Hans Heiss, 
„[…] durch den Spekulations-Geist verfeinerte und reiche Inwohner […]“. Großbürgerliche Fami-
lien und Kultur in Bozen im 18. Jahrhundert, in: Bozen 1700–1800. Eine Stadt und ihre Kunst, 
Ausstellungskatalog Stadtgalerie und Merkantilgebäude Bozen, hg. von der Stadt Bozen, Mailand/
Bozen 2004, 17–27.

17 Zum Tiroler Landtag von 1790 und den folgenden Kongressen bis 1793: Tiroler Landesarchiv 
(TLA), Landtagsakten, Offener Landtag 1790, Faszikel 20–27. TLMF, Dip. 1239/1 (Tagebuch 
des Landtages in Innsbruck vom 20.7.–11.9.1790 mit Beilagen); Dip. 1239/2 (Beilagen zum 
Landtag bzw. zum Tagebuch von Dipauli); Dip. 1241/1 (Tagebuch der Wiener Deputation vom 
15.11.1790–15.3.1791 mit Beilagen); Dip. 1241/2 (Journal über die Handlungen des großen Aus-
schusses in Innsbruck vom 1.–9.8.1791); Dip. 1241/2 (Journal über die Handlungen des großen 
Ausschusses in Innsbruck vom 10.8.–13.9.1791 mit Beilagen); Dip. 1242/1 (Journal der Reise und 
der Verhandlungen in Wien vom 27.9.–19.12.1791 mit Beilagen); Dip. 1242/2 (Journal über die 
Handlungen des landschaftlichen Kongresses in Innsbruck vom 6.2.–10.3.1792 mit Beilagen); Dip. 
1242/3 (Journal über die Handlungen des Kongresses in Innsbruck vom 15.7.–5.8.1793 mit Bei-
lagen). Eine Abschrift zum Landtag von 1790 sowie diverse zusätzliche Dokumente aus dem Zeit-
raum Dezember 1790 bis Dezember 1791 befinden sich unter: TLMF, Dip. 1390. – Literatur zum 
Landtag (1790) mit Nennungen Dipaulis: Anonymus, Journal des offenen Landtages zu Innsbruck 
1790. Aus den Papieren eines Zeitgenossen, Bozen 1861. [Die Darstellung orientiert sich an den 
Aufzeichnungen des Benedict von Sardagna (1766–1812), die unter TLMF, FB 2495/3, FB 3408/4 
und FB 11709/8 zu finden sind, und enthält eine Auflistung der Teilnehmer beim Landtag.] Des 
Weiteren: Miriam Janice Levy, Governance & Grievance. Habsburg Policy and Italian Tyrol in 
the Eighteenth Century, Indiana 1988; Georg Mühlberger, Absolutismus und Freiheitskämpfe 
(1665–1814), in: Geschichte des Landes Tirol, Bd. 2, hg. von Josef Fontana, Bozen/Innsbruck/
Wien 1986, 289–579, bes. 395–403; Helmut Reinalter, Aufklärung, Absolutismus, Reaktion. Die 
Geschichte Tirols in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Wien 1974.

18 Das Original des Adelsdiploms befindet sich ohne Signatur in der Dipauliana. Eine Abschrift davon 
findet sich unter: TLMF, Nachlasssammlung, Nachlass Andreas Alois Dipauli II/2.
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Erfahrungen im Landgericht Sonnenburg (Innsbruck) und wirkte kurze Zeit als 
Kammerprokurator am Fiskalamt in Innsbruck, ehe er 1786 als Magistratsrat nach 
Bozen berufen wurde, wo er für zivil- und kriminaljuristische Belange zuständig war. 
Am 13. November 1790 wurde Dipauli in den Bürgerstand der Stadt Bozen aufge-
nommen,16 und als im selben Jahr nach langer Zeit wieder ein Offener Landtag in 
Innsbruck einberufen wurde, fungierte er als einer der Deputierten der Stadt Bozen. 
Während der Verhandlungen fiel er positiv auf, worauf man ihn als einen der Tiro-
ler Deputierten für die Folgeverhandlungen nach Wien sandte.17 Weitere ähnliche 
Tätigkeiten sind belegt, ehe Dipauli 1794 zum Rat und Landschreiber der Landes-
hauptmannschaftsverwaltung in Bozen befördert wurde; er übte damit die Zivil-
gerichtsbarkeit über den Adel an der Etsch aus.

In den ab 1796/97 auch für Tirol beginnenden Kriegsjahren profilierte sich 
Dipauli als verhandelnder Referent der zur Verteidigung des Landes eingerichteten 
südlichen Schutzdeputation Bozen und wurde für seine Leistungen am 29. Dezem-
ber 1798 durch die Ausstellung des Adelsdiploms mit dem Ehrentitel „von Treu-
heim“ belohnt.18
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19 Titel: „Abschiedlied an Dem Wohlgebohrnen Herrn D:rAndra’ von Di Pauli, ernanten k:k: O’ Oen: 
Appellations Rath“; zu finden unter: TLMF, Dip. 680/6.

20 Zu Dipaulis Wirken in den Jahren 1809–1816: TLMF, Dip. 1377 (Tagebuch über die Innsbrucker 
Vorfälle vom Jahre 1809 mit Briefanhang: 11.4.–19.5.1809); Dip. 1378/2 (Abschrift des Tagebuchs 
des Anton Knoflach über die Vorfälle in Tirol, vorzüglich in Innsbruck vom 20.5.1809 bis zum 
Ende desselben Jahres); Dip. 1378/3 (Tagebuch über das Jahr 1809 mit einem Anhang zum Jahr 
1810: 20.5.1809 bis zum Ende desselben Jahres); Dip. 1379 (Tagebuch über die Vorfälle in Tirol 
vom 22.8.1813–11.2.1814); Dip. 1380 (Tagebuch über die Vorfälle in Tirol vom 12.2.–20.8.1814); 
Dip. 1381 (Tagebuch über die Vorfälle in Tirol vom 21.8.1814–30.5.1815); Dip. 1382/1 (Tage-
buch über die Vorfälle in Tirol vom 1.6.1815–31.1.1816); Dip. 1383–1384 (Beilagen zu den Tage-
büchern: Proklamationen, Briefe, Verlautbarungen etc.). – Vgl. außerdem Wolfgang Meighörner, 
Das Tagebuch des Appellationsrates Andreas Alois Baron Di Pauli von Treuheim, in: Wissenschaft-
liches Jahrbuch der Tiroler Landesmuseen 1 (2008) 204–329; ders., 1809 – Der Lagebericht des 
Appellationsrates Andreas Alois di Pauli von Treuheim, in: Wissenschaftliches Jahrbuch der Tiroler 
Landesmuseen 4 (2011) 320–417.

21 Diverse Unterlagen, welche die Entstehung und Herausgabe der Zeitschrift dokumentieren, fin-
den sich unter: TLMF, Dip. 960/6 („Urkunden von der Entstehung des tirolischen Journals: ‚Der 
Sammler für Geschichte und Statistik von Tirol. etc.‘“). Des Weiteren findet sich ein Konvolut 
hierzu unter: TLMF, Nachlasssammlung, Nachlass Andreas Alois Dipauli II/3.

22 [Benitius Mayr], Abschieds-Ode an Herrn Andreas Aloys v. di Pauli kaiserl. ko’nigl. Hofrath bei 
seiner Abreise nach Wien, Innsbruck 1816; zu finden unter: TLMF, Dip. 1382/1, nach fol. 744 bzw. 
FB 2524.
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1803 sagte Dipauli der Stadt Bozen Lebewohl, da er auf kaiserlichen Befehl als 
Appellationsrat nach Innsbruck berufen worden war. Den Anlass nutzend, verfasste 
der Meraner Jurist Dr. Jakob Deutschmann ein Abschiedslied, das von Dipaulis 
Freunden am 9. November in Lana vor versammelter Runde vorgesungen wurde.19

Nach dem Regierungswechsel – Tirol und Vorarlberg wurden nach dem Frieden 
von Preßburg 1805 dem neuen Königreich Bayern zugesprochen – und den turbu-
lenten Ereignissen des Jahres 1809 sowie nach dem Scheitern des Aufstands konnte 
Dipauli seine Karriere fortsetzen und versuchte in seiner Tätigkeit als General referent 
der Interimsregierung und einer der drei bayerischen Kommissare, den Schaden 
durch Verhandlungen mit den französischen bzw. bayerischen Mächten – etwa mit 
dem französischen Marschall Michel Ney, Herzog von Elchingen und Fürst von der 
Moskwa (1769–1815) – so gering wie möglich zu halten. Ungeachtet der Herrschafts-
wechsel im Zuge der zweiten Abtretung Tirols an das Königreich  Bayern (1810) bzw. 
der Rückkehr zum Kaiserreich Österreich (1813/14) sicherte sich Dipauli das Amt 
des Appellationsrates; er bekleidete sogar für 17 Monate das Amt des Appellations-
gerichtspräsidenten.20

Die unsicheren Zeiten und aufreibenden Arbeiten konnten Andreas Alois Dipauli 
von seinen privaten Interessen nicht abhalten und so fand er durchaus Zeit und Muße, 
sich der Wissenschaft und dem Publikationswesen zuzuwenden. 1806 begründete er 
gemeinsam mit Erzherzog Johann (1782–1859) und Dr. Joseph Freiherr von Hor-
mayr (1781–1848) die erste wissenschaftliche Zeitschrift des Landes. Das mit Der 
Sammler für Geschichte und Statistik von Tirol betitelte Medium sollte allerdings nur 
zwei Jahre erscheinen.21

Ab 1816 begann für Dipauli ein recht abwechslungsreiches, doch von einem unauf-
haltsamen Aufstieg geprägtes Leben, denn am 12. Januar wurde er nach Wien berufen, 
um das Amt eines Hofrats der obersten Justizstelle zu bekleiden. Zu diesem Anlass 
verfasst der Servitenpater Philipp Benitius Mayr (1760–1826) ein Abschiedsgedicht,22 
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23 Bernardo Pompeati, Per la partenza da Innsbruck del celebre Signor Andrea De Pauli […], Inns-
bruck 1816; zu finden unter: TLMF, Dip. 1382/1, nach fol. 744 bzw. FB 624 und FB 38783/5.

24 Eine Beschreibung des Jubeltages mit der feierlichen Messe, dem Bankett und den Gratulationen 
sowie der Abdruck der Rede Dr. Jenulls sind wiedergegeben in: Bote für Tirol und Vorarlberg vom 
6.10.1836, 317, 320. – Zum Gedicht von Gilm: TLMF, Nachlasssammlung, Nachlass Andreas 
Alois Dipauli II/2: Gedicht (September 1836).

25 TLMF, Nachlasssammlung, Nachlass Andreas Alois Dipauli II/2 (Original).
26 Ebd.
27 Das Original hierzu befindet sich ohne Signatur in der Dipauliana. Eine Abschrift davon findet sich 

unter: TLMF, Nachlasssammlung, Nachlass Andreas Alois Dipauli II/2.
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während Dipauli in Wien von Conte 
Luigi Bernardo Pompeati (1798–1828) 
mit einem Willkommensgedicht begrüßt 
wurde.23 Er übte das von ihm als arbeits-
intensiv und kräftezehrend wahrgenom-
mene und beschriebene Amt sechs Jahre 
aus, ehe er am 29. März 1822 als neuer 
Landesgerichtspräsident der Steiermark 
seinen Lebensmittelpunkt nach Graz 
verlegte, wo er die folgenden zwei Jahre 
zubrachte.

1824 kehrte Dipauli nach Inns-
bruck und damit in die Heimat zurück, 
denn er war mit Bescheid vom 9. April 
1824 zum Präsidenten des Appellations-
gerichts für Tirol und Vorarlberg ernannt 
worden. Als solcher sorgte er für die rei-
bungslosen Abläufe sowie Verbesserun-
gen des Rechtsapparates und konnte am 
2. Oktober 1836 das 50-jährige Dienst-
jubiläum seiner Richteramtslaufbahn 
feiern. Zu diesem Anlass bereitete nicht 
nur der Landrechtspräsident Dr. Johann 
Ritter von Jenull (1775–1853) eine Rede 
für den Jubilar vor, auch Hermann von 
Gilm (1812–1864) verfasste dazu ein Ge- 
dicht.24

Dipaulis Wirken, seine erfolgreiche 
Beamtenlaufbahn und die dabei erworbenen Verdienste brachten es mit sich, dass er 
durch zahlreiche Würdigungen und Ehrenmitgliedschaften geehrt wurde; eine chro-
nologische Auflistung derselben sei hier angeführt:

– Graz, 28. Mai 1823: Ernennung zum Ehrenmitglied des Musikvereins in der 
Steier mark;25

– Rovereto, 11. Juni 1823: Aufnahme in die Accademia degli Agiati di Rovereto;26

– Graz, 29. Juli 1823: Aufnahme in die landständisch-steirischen Adelsmatrikel;27

Abb. 3: Titelblatt der ersten Ausgabe des „Der 
Sammler […]“ von 1806. TLMF, Handbibliothek.

Hansjörg Rabanser



28 TLMF, Nachlasssammlung, Nachlass Andreas Alois Dipauli II/2.
29 Ebd.
30 Das Original hierzu befindet sich ohne Signatur in der Dipauliana. Eine Abschrift davon findet sich 

unter: TLMF, Nachlasssammlung, Nachlass Andreas Alois Dipauli II/2.
31 Ebd.
32 Das Original hierzu sowie der originale Orden befinden sich ohne Signatur in der Dipauliana. Eine 

Abschrift davon findet sich unter: TLMF, Nachlasssammlung, Nachlass Andreas Alois Dipauli II/2.
33 TLMF, Dip. 1377 (Erhebung des tirolisch-vorarlbergerischen Appellationsgerichtsrates Andreas 

Alois Dipauli von Treuheim in den Freiherrenstand am 10.6.1837; notariell beglaubigte Farbkopie 
des Originals, das sich in Bozner Privatbesitz befindet). Laut Dipaulis eigenen Notizen fand die 
Erhebung am 15.7.1837 statt. Vgl. TLMF, Dip. 1388, Nr. 137.
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– Innsbruck, 3. August 1824: Ernennung zum Ehrenmitglied des Musikvereins in 
Innsbruck;28

– Wien, 2. Juni 1826: kaiserliche Erhebung zum wirklichen Geheimen Rat;29

– Innsbruck, 23. Oktober 1827: Ausstellung des Adelsdiploms und Aufnahme in 
die Tiroler Adelsmatrikel;30

– Wien, 9. April 1836: Aufnahme als Ehrenmitglied der Akademie der Vereinigten 
Bildenden Künste in Wien;31

– Wien, 3. Dezember 1836: Verleihung des Diploms als Kommandeur des Leo-
poldordens;32

– Wien, 10. Juni / 15. Juli 1837: Erhebung in den Freiherrenstand.33

Abb. 4: Einige Diplome und Ehrungen für Andreas Alois Dipauli aus der Dipauliana im TLMF. Foto 
Hansjörg Rabanser.
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34 Der Ehevertrag datiert auf den 11.4.1788: TLMF, Nachlasssammlung, Nachlass Andreas Alois 
Dipauli II/2.

35 Franz Andreas Erasmus (Bozen 1.6.1789 – Mailand 24.8.1843), Josef Maria Valentin (Bozen 
19.2.1791 – Verona 18.5.1845; in Kaltern begraben), Johann Andreas Rupert (Bozen 24.9.1795 –  
Klobenstein am Ritten 25.7.1799; starb an den Blattern), Maria Anna Johanna Valentina Juliana 
(Bozen 16.2.1798 – Bozen 1.8.1799; starb an den Blattern), Johann (Baptist) Maria Andreas Leon-
hard (genannt „Hans“; Bozen 29.11.1799 – Mailand 15.9.1825), Alois Maria Johann Timotheus 
(Innsbruck 24.1.1806 – Kaltern 29.3.1889). Vgl. TLMF, Nachlasssammlung, Nachlass Andreas 
Alois Dipauli II/3: „Abschrift […]“ (wie Anm. 3); FB 80718 (handschriftliche Notizen zu Dipauli 
und seiner Familie, mit teils fehlerhaften Angaben); Sondersammlung: Partezettel; sowie: Berg-
mann, Medaillen (wie Anm. 6) 454–455; Di Pauli, Anton Freiherr Di Pauli (wie Anm. 6) [„Di 
Paulische Stammtafel“ (mit teils fehlerhaften Angaben zu Namen und Daten)].

36 Partezettel finden sich unter: TLMF, Nachlasssammlung, Nachlass Andreas Alois Dipauli II/3; 
sowie: TLMF, Dip. 1388, Nr. 79.

37 Anna Maria Febronia Mayrl wurde am 25.6.1776 als Tochter des Valentin Anton Mayrl von Braken-
stein und der Maria Theresia (geborene von Jenner) geboren und starb am 21.5.1835 in Innsbruck; 
die Bestattung fand am 23.5. statt. Der schriftliche Heiratsantrag und ein Entwurf zum Ehevertrag 
finden sich unter: TLMF, FB 38783/5; eine Bescheinigung der Eheschließung liegt ebenfalls vor: 
TLMF, Dip. 1388, Nr. 80/2. Letztendlich sei auch ein Gedicht zur Hochzeit angeführt: TLMF, FB 
2518/4. – Partezettel finden sich unter: TLMF, Nachlasssammlung, Nachlass Andreas Alois Dipauli 
II/3; sowie: TLMF, Dip. 1388, Nr. 122. – Zum Tod: Archiv der Dompfarre St. Jakob/Innsbruck, 
Totenbuch 13 (1826–1849), fol. 173v–174r.
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Die Höhepunkte bildeten dabei ohne 
Zweifel die Aufnahmen in den Steier-
märkischen und Tirolischen Adel, die 
Erhebung in den Freiherrenstand und 
die Verleihung des Leopoldordens.

Und wie sah Dipaulis Privatleben 
aus? Am 15. April 1788 ehelichte er 
Maria Anna Knoll (1763–1806), Toch-
ter des Bozner Ratsbürgers Peter Paul 
Knoll und der Magdalena Ertl.34 Sie 
gebar ihm sechs Kinder: Franz And-
reas Erasmus (1789–1843), Josef Maria 
Valentin (1791–1845), Johann And-
reas Rupert (1795–1799), Maria Anna 
Johanna Valentina Juliana (1798–1799), 
Johann (Baptist) Maria Andreas Leon-
hard (1799–1825) und Alois Maria 
Johann Timotheus (1806–1889).35 Vier 
Jahre nach dem überraschenden Tod sei-
ner ersten Gattin am 26. Oktober 1806 
an einem „Nervenschlag“ im Postwirts-
haus in Sterzing (sie ist ebendort begra-
ben)36 ging Dipauli am 27. November 

1810 in Bozen eine zweite Ehe mit Anna Maria Febronia Mayrl (1776–1835) ein.37 
Der Heiratsantrag ist erhalten geblieben und stellt ein sehr persönliches Dokument 
zu Dipauli und dessen darin dargelegter, nüchtern-kritischer Selbstwahr nehmung 

Abb. 5: Anna Maria Febronia Mayrl. Zeich-
nung von Joseph Weger (1782–1840) von 1829. 
TLMF, Dip. 1372/149.

Hansjörg Rabanser



38 Laut Dipauli starb Karl am 23.6.1822 als Student in Wien. Vgl. TLMF, Nachlasssammlung, Nach-
lass Andreas Alois Dipauli II/3: „Abschrift […]“ (wie Anm. 3).

39 TLMF, Nachlasssammlung, Nachlass Andreas Alois Dipauli II/2: Sektionsbericht (28.2.1839). – 
Die Parte Dipaulis findet sich in den Beständen mehrfach, etwa in: TLMF, Nachlasssammlung, 
Nachlass Andreas Alois Dipauli II/2 bzw. II/3; sowie: TLMF, Dip. 1387 („Meine Lebensereignisse, 
I. Erzählung“). – Zum Tod: Archiv der Dompfarre St. Jakob / Innsbruck, Totenbuch 13 (1826–
1849), fol. 173v–174r.

40 Bergmann, Medaillen (wie Anm. 6) 453; Johanna Felmayer, Propsteikirche und Dom St. Jakob, 
in: Johanna Felmayer / Karin Schmid / Brigitte Schneider / Martha Fingernagel-Grüll / Bri-
gitte Ascherl / Josef Franckenstein / Wolfram Köberl / Waltraud Palme-Comploy, Die sakralen 
Kunstdenkmäler der Stadt Innsbruck. Teil I: Innere Stadtteile (Österreichische Kunsttopographie 
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dar. Aus der Ehe ging ein siebtes Kind hervor: Karl Maria Andreas Klemens (1811–
1822).38

Die meisten der genannten Nachkommen starben bereits im Kindes- bzw. Ju- 
gendalter; Karriere machten vor allem die beiden Söhne Franz und Josef Dipauli. 
Ersterer fungierte als Appellationsrat in Mailand, der Zweite tat sich als Jurist hervor 
und wirkte als Hofrat und Provinzial-Delegat in Verona. Alois, der jüngste Sohn 
aus erster Ehe, verließ das elterliche Heim nur kurz und fungierte ab 1835 als der  
stetige Wegbegleiter seines Vaters. Aus seiner Hand stammen mehrere schriftlich 
niedergelegte persönliche Erinnerungen, die Einblicke in den Haushalt der Fami-
lie Dipauli geben, gleichzeitig aber auch Charakterzüge und Eigenheiten des Vaters 
offenbaren.

Seit dem Herbst 1837 litt dieser nicht 
nur unter einer zunehmend stärker wer-
denden Erblindung, sondern es mehrten 
sich auch diverse körperliche Leiden, die 
zu einem raschen Verfall der Gesundheit 
führten. So starb Andreas Alois Dipauli 
am 25. Februar 1839 um 3.15 Uhr 
nachts in seiner Wohnung im sogenann-
ten Josephi- oder Nicolaihaus (heute 
Jesuitenkolleg in der Sillgasse Nr. 2) den 
„natürl[ichen]: Tod der Entkräftung“, 
wie der Sektionsbericht festhält.39

Der Leichnam wurde zwei Tage 
später im Beisein einer großen Trauer-
gemeinde im alten Friedhof unter der 
Arkade Nr. 49 bestattet. Die Söhne des 
Verstorbenen ließen 1845 in der Stadt-
pfarrkirche St. Jakob nahe dem linken 
Eingangsportal ein Grabdenkmal aus 
der Hand des bayerischen Künstlers 
Ludwig Michael (von) Schwan thaler 
(1802–1848) anbringen, das noch heute 
dort zu sehen ist – aber leicht übersehen 
wird; die Inschrift darauf lautet:40

Abb. 6: Grabdenkmal für Andreas Alois Dipauli 
im Dom St. Jakob in Innsbruck. Foto Hansjörg 
Rabanser.
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LII), Wien 1994, 21–101, bes. 68–69; Anton Lanser, Innsbrucker Inschriften, Mit Uebersetzun-
gen, Anmerkungen und einführenden Schrifthinweisen. Ein Behelf beim ortskundlichen Unter-
richte und für Freunde der Ortsgeschichte (Beiträge zur Jugend- und Heimatkunde 2), hg. von 
der Landesgruppe Tirol des Vereines für christliche Erziehungswissenschaft, Innsbruck 1924, 23; 
Markus Neuwirth, Skulptur und Klassizismus, in: Kunst in Tirol, Band 2: Vom Barock bis in die 
Gegenwart, hg. von Paul Naredi-Rainer / Lukas Madersbacher (Kunstgeschicht liche Studien – Inns-
bruck, Neue Folge 4), Innsbruck/Bozen 2007, 200–216, bes. 205–206.

41 Zur Exhumierung: Bote für Tirol und Vorarlberg vom 7.9.1869, 1043.
42 [Hormayr], Andreas Alois Freiherr von Di Pauli (wie Anm. 6).
43 Rudolf Heinrich Greinz (Hg.), Gedichte von Hermann von Gilm. Gesamtausgabe, Leipzig 1894, 

396–397. Gilms Sonett findet sich auch in: Di Pauli, Anton Freiherr Di Pauli (wie Anm. 6) 11.
44 Schletterer, Gedächtnißrede (wie Anm. 6) [erneut abgedruckt in: Neue Zeitschrift des Ferdi-

nandeums für Tirol und Vorarlberg 6 (1840) 1–43]. – Dr. Joseph Schletterer: * 17.7.1784; 1829: 
Fiskalamtsadjunkt; 5.2.1848: Appellationsrat (bis 1862); † 6.1.1880 in Innsbruck. Vgl. Mages von 
Kompillan, Justizverwaltung (wie Anm. 15) 215–216.

45 Die Abschrift dieses zweiten Testaments befindet sich im ungeordneten Konvolut an Familien-
papieren unter: TLMF, Nachlasssammlung, Nachlass Andreas Alois Dipauli II/3: Testament II 
(10.10.1828). – Das erste Testament hatte Dipauli bereits 1804 in Bozen aufgesetzt. Vgl. ebd., 
Testament I (21.3.1804).
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„PIÆ MEMORIÆ ANDREÆ ALOIS
DI PAULI L[IBERI].B[ARONIS]. DE TREUHEIM
PRÆSIDIS IUDICII APPELLAT[IONIS]. TIROL[ENSIS].
MORTUI ŒNIPONTE XXV. FEBR. MDCCCXXXIX
PARENTIS DULCISSIMI FILII MŒRENTES“

Im Zuge der Auflassung des Friedhofes 1869 wurde auch das Grab der Familie 
Dipauli auf den neuen (West-)Friedhof transferiert (wo sich heute allerdings keine 
Spur mehr davon findet); nur die sterblichen Überreste von Andreas Alois Dipauli 
wurden in der Stadtpfarrkirche beim Epitaph beigesetzt.41

Kurz nach dem Tod wurden in diversen europäischen Medien Nachrufe und Wür-
digungen des Verstorbenen abgedruckt, wobei jene Darstellung hervorzuheben ist, 
die am 16. September 1836 in einer Extrabeilage des Bote[n] für Tirol und Vorarlberg 
erschien; sie stammte mit großer Wahrscheinlichkeit aus der Feder von Dr. Joseph 
Freiherr von Hormayr.42 Außerdem verfasste erneut Hermann von Gilm ein Sonett 
mit dem Titel: „An Andreas Alois di Pauli“.43 

Ebenfalls erwähnt werden soll die Gedächtnisrede von Dipaulis langjährigem, 
treuem Wegbegleiter und Helfer, dem k. k. Fiskalamtsadjunkt Dr. Joseph Schlette-
rer (1794–1880), im Rahmen einer Gedenkfeier der Generalversammlung der Aus-
schussmitglieder des Tiroler Nationalmuseums am 14. Mai 1839 im Akademischen 
Saal des Museums.44

Die Sammlung: Bibliotheca Tirolensis – Dipauliana

Am 10. Oktober 1828 hatte Dipauli sein zweites und bis zu seinem Tod gültiges 
Testament verfasst.45 Seine Büchersammlung findet darin auffallender Weise keiner-
lei Erwähnung, was verwundert, wenn man bedenkt, wie viel Zeit, finanzielle Mit-
tel und Energie er in deren Zusammenstellung bis dahin gesteckt hatte bzw. noch 

Hansjörg Rabanser



46 Zur Dipauliana: Ellen Hastaba, Die Bibliothek des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum. Die 
Geschichte ihres Bestandes. Ihre Funktion als Museums- und Tirolensienbibliothek. 1823–1900 
(Hausarbeit), Innsbruck 1997, 87–106; dies., „Und wer sammelt die Perlen | Zum tirolischen 
Ehrenkranz?“ Die Bibliotheca Tirolensis-Dipauliana, in: Kulturerbe und Bibliotheksmanagement. 
Festschrift für Walter Neuhauser zum 65. Geburtstag, hg. von Heinz Hauffe / Eva Ramminger / 
Maria Seissl / Sieglinde Sepp (Biblos-Schriften 170), Innsbruck 1998, 215–237; dies., Bibliotheca 
tirolensis – Dipauliana, in: SammelLust. 175 Jahre Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum. Ausstel-
lungskatalog des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum, red. von Gert Ammann / Ellen Hastaba, 
Innsbruck/Wien 1998, 62–63; dies., Das Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum und seine Biblio-
thek. Die Geschichte ihres Bestandes. Ihre Funktion als Museums- und Tirolensienbibliothek 1823–
1900, in: Tiroler Heimat 68 (2004) 141–237, bes. 179–183; Karl Schadelbauer, Innsbrucker 
„Dipauliana“-Bände, in: Innsbrucker Geschichts-Almanach 1949, Innsbruck 1949, 8–12; ders., Die 
Kleinst-Bände der „Dipauliana“. Ein Bücherverzeichnis (Bd. 1–100) (Veröffentlichungen aus dem 
Stadtarchiv Innsbruck 14), Innsbruck 1957; ders., Die Kleinst-Bände der „Dipau liana“. Ein Bücher-
verzeichnis (Bd. 101–200) (Veröffentlichungen aus dem Stadtarchiv Innsbruck 17), Innsbruck 1958.

47 TLMF, Dip. o. Sig. („Bibliotheca Tirolensis Katalog“; thematisch-systematischer Realkatalog).
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 stecken sollte.46 – Doch was war eigentlich der Beweggrund für die Sammlung? Was 
inspirierte Dipauli zu diesem Vorhaben?

In der Dipauliana findet sich ein Band ohne Signatur im Umfang von 269 Blät-
tern, betitelt mit „BIBLIOTHECA TIROLENSIS KATALOG“,47 die abschriftliche 
Version eines von Dipauli zusammengestellten, thematisch gegliederten Katalogs sei-
ner Büchersammlung, an deren Beginn mehr über die Intention der Sammeltätigkeit 

Abb. 7: Blick in die Dipauliana in der Bibliothek des TLMF. Foto Hansjörg Rabanser.
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48 TLMF, Dip. 856 (befindet sich in der Schausammlung im Museum im Zeughaus). Vgl. Stefan 
Morandell, Schwazer Bergbuch, 1556, in: SammelLust (wie Anm. 46) 116–117.

49 TLMF, Dip. 973 (herausgelöst und separat liegend in der Dipauliana aufbewahrt). Vgl. Sergio 
Bonazza, Der Glagolita Clozianus – ein altslawischer Codex auf Tiroler Boden, in: Der Schlern 54 
(1980) 203–211.

50 TLMF, Dip. o. Sig. („Bibliotheca Tirolensis Katalog“; thematisch-systematischer Realkatalog).
51 Dr. Joseph Georg Franz von Paula von Ahorner von Ahornrain: * 1.4.1764 in Augsburg; Arzt; seit 

1793 Stadtphysikus in Augsburg; Verfasser der Augsburger Medizinalordnung (1801); † 31.12.1839 
in Augsburg. Vgl. Magnus Schmidt, Ahorner von Ahornrain, Joseph Georg Franz von Paula, in: 
Neue Deutsche Biographie. Erster Band: Aachen–Behaim, hg. von der Historischen Kommission 
bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1971, 112–-113.

52 Eine Vorstellung der Bibliotheca Tirolensis und eine Auflistung der darin enthaltenen Werke finden 
sich in: Bote für Tirol und Vorarlberg vom 12.6.1823, 188, vom 16.6.1823, 192, vom 19.6.1823, 
196, vom 30.6.1823, 208, vom 22.9.1823, 304, vom 6.5.1824, 150, vom 20.2.1834, 60, vom 
24.2.1834, 64 und vom 27.2.1834, 68.

53 TLMF, Dip. 741/3 („Verzeichnis von Schriften über Tirol und Vorarlberg, die in der Bibliotheca 
Tirolensis noch fehlen.“)
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verraten wird: Anfänglich trug er Schriften und Druckwerke zusammen, die dem 
alleinigen Zweck dienten, „den tirolischen Geschäftsmann auszubilden“, also zu Stu-
dienzwecken für die persönliche Weiterbildung. Doch schon bald reifte der Wunsch, 
„die Geographie, die Statistik, und die Historie des Landes“ in umfangreicherem 
Ausmaße zu fassen und zu dokumentieren. Auf Rat einiger Freunde und aus eigenem 
Entschluss war Dipauli schnell klar geworden, dass seine begonnene Sammeltätigkeit 
„lieber durch Ueberfluß, als durch Mangel“ punkten sollte.

Dieser Überfluss wird durch die Reichhaltigkeit und Verschiedenheit der Objekte 
mehr als deutlich: Druckwerke, Originalmanuskripte oder Abschriften derselben, 
Urkunden, Kryptonachlässe, graphische Blätter, topographische Ansichten, Porträts, 
Zeichnungen, Karten etc. Exquisite Handschriften – etwa eine Ausgabe des Schwa-
zer Bergbuches48 – finden sich neben Verträgen, Prozessakten, Tagebüchern, Lebens-
beschreibungen, Landkarten, Mandaten oder einem Fragment des ältesten erhalte-
nen Textdokuments auf Glagolitisch, einer altslawischen Sprache.49 So breit gestreut 
der Inhalt der Sammlung auch war bzw. ist, Dipaulis Bezeichnung für diese bildete 
die einigende Klammer; er schrieb hierzu: „Die Sammlung hat bei mir die Gestalt 
eines einzigen großen Werkes mit dem Titel Bibliotheca Tirolensis, […].“50

Bei der Entstehung dieser „Bibliotheca Tirolensis“ – dem akribischen Zusammen-
tragen, Zukaufen, Tauschen, Ordnen und Verzeichnen der Werke – konnte Dipauli 
auf die Hilfe von Zuträgern, Familienmitgliedern, Bekannten und Freunden zurück-
greifen, ohne die es ihm kaum möglich gewesen wäre, die Sammeltätigkeit neben sei-
nen beruflichen, gesellschaftlichen und familiären Verpflichtungen auszuüben. Dazu 
gehörten etwa Dr. Joseph Freiherr von Hormayr, sein Augsburger Freund Dr. Joseph 
von Ahorner (1764–1839)51 oder – in besonderem Maße – der bereits oben erwähnte 
Fiskalamtsadjunkt Dr. Joseph Schletterer. Dipauli pflegte Kontakte zum Kunsthandel 
und zu Antiquariaten, stand in Briefkontakt mit Wissenschaftlern bzw. Künstlern 
und nutzte des Weiteren die Möglichkeit, seine Sammlung in den Medien publik zu 
machen. Im Bote[n] für Tirol und Vorarlberg ließ er mehrere Male Listen der vorhan-
denen Werke abdrucken und rief die Leserschaft auf, bei der Vervollständigung seiner 
Sammlung behilflich zu sein.52 Basis dafür bot ein Verzeichnis von Schriften, die auf 
der Wunschliste Dipaulis standen, das sich in der Dipauliana erhalten hat.53 Auf-
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54 TLMF, Dip. o. Sig. („Bibliotheca Tirolensis Katalog“; thematisch-systematischer Realkatalog).
55 TLMF, Dip. 1385 (alphabetischer Katalog).
56 TLMF, Dip. o. Sig. („Bibliotheca Tirolensis Katalog“; thematisch-systematischer Realkatalog). – 

Eine Kopie dieses thematischen Registers aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, bereits betitelt als 
„Bibliotheca Dipauliana“, befindet sich in der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol (ULBT), 
wo diese seit 1860 aufbewahrt wird und durch Friedrich Leithe (1828–1896), Direktor der Inns-
brucker Universitätsbibliothek (1868–1874), bis zum 10.12.1873 mit Korrekturen und Ergänzun-
gen versehen wurde. Vgl. ULBT, Codex 981.

57 TLMF, Dip. 1078/4 („Verzeichniß der tirolischen und vorarlbergischen Schriftsteller, derer in der 
Bibliotheca Tirolensis erwähnet wird, nach dem Alphabet geordnet.“).

58 TLMF, Nachlasssammlung, Nachlass Andreas Alois Dipauli II/3: „Aus der Bibl. Tirolens. ausgelie-
hene Bände“, o. J.

59 TLMF, Nachlasssammlung, Nachlass Andreas Alois Dipauli II/2: Abschrift des Briefes von Joseph 
Dipauli an Clemens Graf Brandis (1798–1863) vom 21.12.1842.
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grund der immer schneller bzw. stärker anwachsenden Sammlung und der darin zu 
findenden, teilweise einzigartigen und deshalb außerordentlich wertvollen Objekte 
verwundert es nicht, dass Dipauli immer wieder voller Stolz auf seinen Schatz ver-
wies. In seinen Notizen bezeichnete er die Bibliothek gar als „mein Steckenpferd, 
dem ich viele, in den trüben Tagen der vergangenen Zeit erheiterte Stunden und 
viele Erholung von meinen Geschäften verdanke“.54 Aus diesem Grund trennte er 
sich auch nicht von seiner Bibliothek, die etwa 1816 mit nach Wien übersiedelte; sie 
reiste gut verpackt auf dem Wasserweg in die kaiserliche Metropole.

Dipauli hat mehrere Register zu seiner Sammlung geplant und teilweise auch 
umgesetzt, nämlich ein numerisches, ein alphabetisches und ein thematisch-syste-
matisches Register.55 Ein chronologisches Register war angedacht, wurde aber nie 
umgesetzt, denn dazu – so klagte Dipauli – „fehlt es mir immer an der nöthigen Zeit 
und Geduld“.56 Dafür erstellte er einige Spezialregister (zumindest im Ansatz), wie 
etwa jenes zu Tiroler und Vorarlberger Schriftstellern.57

Neben der Abfassung von Suchhilfen war Dipauli auch damit beschäftigt, sich 
den Zugriff auf die Werke durch eine praktische Aufstellung und Signierung zu 
erleichtern. Hinzu kamen eine zu großen Teilen einheitliche Bindung in Halbleder, 
Pergament oder marmoriertem Papier sowie die Kennzeichnung und Nummerierung 
der einzelnen Bände, welche die Aufschrift „BIBLIOTHECA TIROLENSIS“ und 
die Bandbezeichnung („TOMUS“) mit beigefügten römischen Ziffern erhielten. Die 
Reihung der Bände nach ebendiesen Nummern beweist allerdings, dass Dipauli bei 
der Aufstellung keiner besonderen Systematik folgte, sondern die Werke nach Erwerb 
oder Bindung in Sammelbänden einstellte. Die Sammelbände wiederum weisen 
mehr oder weniger detaillierte Inhaltsverzeichnisse auf, die in den meisten Fällen von 
Dipauli selbst erstellt und geschrieben wurden.

Eine gewisse Ordnung und Verzeichnung der Bestände war auch deshalb vonnö-
ten, weil Dipauli die Werke ausgewählten Personen zugänglich machte und einzelne 
Bände sogar entlieh. Allerdings führte er darüber akribisch Buch und forderte die 
Bände wieder zurück, wie Entlehnungslisten beweisen.58 Auch Dipaulis Söhne, die 
Erben der Bibliothek, änderten nichts an dieser Praxis und forderten ebenfalls die 
alleinige Nutzung durch „Individuen erprobten Karakters und wahrer gelehrter For-
schung“.59 Die heutige Dipauliana bildet hingegen keinen hermetisch abgeriegelten 
Raum bzw. Bestand, denn die darin befindlichen Werke können von den Benut-
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60 Die Aufnahme Dipaulis im Jahr 1823 wird durch ein lithographiertes Mitgliederverzeichnis bestä-
tigt, das für das genannte Jahr des Weiteren die Mitgliedschaft der Söhne Franz und Josef anführt. 
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zerinnen und Benutzern der Bibliothek fast in vollem Umfang eingesehen werden. 
Der Nachweis eines „erprobten Karakters“ und die offizielle Anfrage bei der Biblio-
theksleitung sind nur bei besonders wertvollen oder in konservatorisch bedenklichem 
Zustand befindlichen Werken der Sammlung vonnöten.

Der Verkauf der Bibliotheca Tirolensis

Dipauli gehörte zu den Befürwortern der Einrichtung eines Tiroler National museums 
(heute: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum), nicht jedoch zu den aktiven Grün-
dungsmitgliedern, wie häufig zu lesen ist, denn 1823 – im Jahr der Museums-
gründung – befand er sich noch in Graz, wenngleich er im Gründungsjahr als 
ordentliches Mitglied in den Museumsverein aufgenommen wurde.60 Allerdings hatte 

Abb. 8: Liste der Entlehnenden bzw. der Entlehnungen aus der Bibliotheca Tirolensis. TLMF, Nachlass-
sammlung, Nachlass Dipauli II/3.
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Aus diesem Grund dürfen die zwei originalen Diplome für Andreas Alois und Franz Dipauli im 
Nachlass nicht verwirren, denn sie weisen beide das Datum 23.6.1825 auf. Der Grund liegt darin, 
dass die Diplome erst in diesem Jahr hergestellt und an die Mitglieder ausgegeben wurden. Warum 
allerdings ein zweites, ebenfalls Andreas Alois Dipauli gewidmetes Exemplar vorhanden ist, wel-
ches das Datum 26.6.1823 trägt, ist rätselhaft; möglicherweise erhielten bedeutende Mitglieder 
ein zweites Diplom mit dem eigentlichen Beitrittsdatum ausgestellt. – Zu den Diplomen und dem 
Verzeichnis: TLMF, Nachlasssammlung, Nachlass Andreas Alois Dipauli II/2 (Originale); TLMF, 
Museumsakten (MA), Mitgliederverzeichnis 1823–1858 („Verzeichnis der dem Vereine zur Errich-
tung eines vaterlaendischen Museums für Tirol unter der Benennung – FERDINANDEUM, bisher 
beigetretenen Mitglieder“). – Zur Entstehung und Geschichte des Mitgliedsdiploms: Ellen Has-
taba, Aufstieg und Fall der Athena/Tyrolia. Von der Haupt- zur Assistenzfigur. Ferdinandeischer 
Synkretismus – klassischer Wandel. Überlegungen zum ersten Mitgliedsdiplom des Tiroler Lan-
desmuseums Ferdinandeum (1825), in: Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinan-
deum 84 (2004) 83–94.

61 Im Gedicht „Willkommen an Dipauli“ wird Dipaulis Rückkehr gezielt mit dem neuen Tiroler 
Natio nalmuseum in Verbindung gebracht. Vgl. Bote für Tirol und Vorarlberg vom 3.6.1824, 182. 
Beim Wagner Verlag in Innsbruck wurde dazu ein Sonderdruck herausgegeben; zu finden unter: 
TLMF, FB 3700/23. Des Weiteren wurde im Bote[n] für Tirol und Vorarlberg unter dem 16.8.1824 
(Nr. 66) ein Bericht zur Übernahme des Vorsitzes des Verwaltungsausschusses durch Dipauli abge-
druckt.

62 [Hormayr], Andreas Alois Freiherr von Di Pauli (wie Anm. 6).
63 Zum Wirken Dipaulis als Museumsvorstand bzw. zur Diskussion um den Museumsneubau: Erich 

Egg, Chronik des Ferdinandeums 1823 bis 1973, in: Veröffentlichungen des Tiroler Landes-
museums Ferdinandeum 53 (1973) 5–93, bes. 12–30; Conrad Fischnaler, Die Gründung des Fer-
dinandeums, in: Tiroler Fremden-Zeitung vom 15.6.1889, 3–6 und vom 28.6.1889, 1–2; Bettina 
Schlorhaufer, Zur Geschichte eines Regionalmuseums der Donaumonarchie im Vormärz. Der 
Verein des Tiroler Nationalmuseums Ferdinandeum 1823–1848, phil. Diss., Innsbruck 1988.
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er von der Steiermark aus die Vorgänge und Pläne in Innsbruck durchaus verfolgt  
und wurde schon bald nach seiner Rückkehr nach Innsbruck am 13. August 1824 
zum Vorstand des Verwaltungsausschusses des Museums ernannt, ein Amt, das er 
bis 1838 bekleidete.61 Als solcher setzte er sich tatkräftig für die Erweiterung der 
Sammlungen sowie die Suche nach geeigneten Ausstellungsräumlichkeiten ein. Auch 
finanziell, so vermittelt es der Nachruf, griff er der Kulturinstitution unter die Arme: 
„Großmüthiger Gönner und Wohlthäter des vaterländischen Ferdinandeums, kam er 
ihm jährlich mit bedeutenden Geldbeiträgen zu Hülfe, und bereicherte unaufhörlich 
die Sammlungen mit den werthvollsten Geschenken durch sich und die gesammte 
Familie.“62

Die im Laufe der Zeit stark angewachsenen Museumssammlungen im alten  
Universitätsgebäude (heute: Theologische Fakultät) bzw. im Stift Wilten führten 
1838 zu konkreten Diskussionen um einen Museumsneubau, wobei Dipauli als 
Gegner eines solchen auftrat und auf die kostengünstigere Adaption eines beste-
henden Gebäudes (explizit des Palais Sarnthein bei der Triumphpforte) pochte. Er 
geriet  darüber mit dem Museumsvorstand in einen Konflikt, der darin mündete, dass 
er den Vorstandsvorsitz zurücklegte; offiziell wurde dieses Ausscheiden mit Alters-
gründen begründet. Damit hatten allerdings die Befürworter eines Museumsneubaus 
freie Hand.63

Am 15. Mai 1845 wurde die Fertigstellung und Eröffnung des neu erbauten Tiro-
ler Nationalmuseums in der Museumstraße gefeiert. Im Zuge dessen gedachte man 
auch des ehemaligen Vorstandes Dipauli und wies mit Stolz darauf hin, dass man 
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64 Die Rede zur Eröffnung des Tiroler Nationalmuseums durch Clemens Graf Brandis, Landesgou-
verneur und oberster Vorstand, ist in zwei Teilen abgedruckt in: Bote für Tirol und Vorarlberg vom 
26.5.1845, 168 und vom 29.5.1845, 172.

65 TLMF, Nachlasssammlung, Nachlass Andreas Alois Dipauli II/2: Schreiben Dipaulis (8.1.1839).
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seit wenigen Tagen endlich dessen berühmte „Bibliotheca Tirolensis“ besitze.64 Das 
war allerdings keine Selbstverständlichkeit, vor allem nachdem Dipauli im Unfrieden 
mit dem Museum gebrochen und keine Anstalten gezeigt hatte, seine Sammlung der 
Kulturinstitution als Schenkung zu überlassen. Vielmehr hatte dessen Wunsch letzt-
endlich darin bestanden, dass seine Söhne die Bibliothek übernehmen sollten. Deren 
Interesse an einer gesamttirolischen Büchersammlung war offenbar nicht so groß wie 
jenes des Vaters, weshalb Dipauli am 8. Januar 1839 – und damit kurz vor seinem 
Tod – in einem Schreiben den folgenden Wunsch äußerte: „Meine Bibliotheka [!] 
Tirolensis sollen meine Söhne nach meinem Tode verkaufen, da hierin keiner von 
ihnen die Liebhaberei des Vaters theilet, was ich auch gar nicht tadle. Sie sollen aber 
sie nicht versteigern, sondern nur bekannt machen, daß sie aus freier Hand zu kaufen 
sei.“65 Allerdings verzögerte sich der Verkauf, da Dipauli mehrere Bedingungen an 
diesen geknüpft hatte (bezüglich Räumlichkeit, Aufstellung, konservatorischer Maß-
nahmen etc.).

Natürlich bemühte sich das Nationalmuseum, die großartige Sammlung für sich 
zu sichern, doch die Söhne verlangten die beachtliche Summe von 6.000 Gulden, 

Abb. 9: Das Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, um 1888. Fotografie von Richard Müller. TLMF, 
W 20759.
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66 Der Originalvertrag wurde von Alois Freiherr von Dipauli-Treuheim (für sich selbst und in Stell-
vertretung für seinen Bruder Josef ) bzw. von P. Albert Jäger (Ferdinandeum), Dr. Joseph Schletterer 
sowie Dr. Johann Kerer und Dr. Anton Gröber als Zeugen unterzeichnet. Vgl. TLMF, Nachlass-
sammlung, Nachlass Andreas Alois Dipauli II/2: Konvolut zum Verkauf der Bibliotheca Tirolensis.
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die wegen des kostspieligen Museums-
neubaus schlichtweg nicht mehr finan-
zierbar war. Die Verhandlungen zogen 
sich zunehmend in die Länge, eine 
Preisreduktion auf 5.400 Gulden wurde 
ausgehandelt, bis letztendlich Kaiser Fer-
dinand I. (1793–1875) in seine Privat-
schatulle griff und die Bibliothek zum 
genannten Preis für das – seinen Namen 
tragende – Ferdinandeum erwarb. Der 
Kaufvertrag datiert auf den 3. Mai 1845 
– zwölf Tage vor der Neueröffnung des 
Museums.66

Die „Bibliotheca Tirolensis“ wurde 
fortan als „(Bibliotheca) Dipauliana“ 
bezeichnet und unterlag in den folgen-
den Jahren mehreren Veränderungen. 
Die markanteste davon war die Neuauf-
stellung und damit verbundene Umsi-
gnierung der einzelnen Bände, die ver-
mutlich unter Museumsvorstand Dr. 
Ernst Durig (1870–1965; Vorstand: 
1946–1965) in der Mitte des 20. Jahr-
hunderts erfolgte. Die damals beste-
henden 1.376 Bände wurden aus kon-
servatorischen und platztechnischen 
Gründen neu aufgestellt, beginnend mit 
den kleinsten Objekten und endend mit 
Mappen im Folioformat. Dies bedingte 
allerdings auch das Ignorieren von 
Dipaulis ursprünglicher Bandnumme-
rierung. Die Bände wurden deshalb mit 
neuen arabischen Ziffern in roter Farbe 
versehen; es handelt sich dabei um die 
nach wie vor gültigen Signaturen des 
Dipauliana-Bestandes.

Erfreuliche Änderungen erfolgten vor 
allem in den vergangenen Jahren, denn 
die Sammlung konnte wiederholt durch 
nachträgliche Schenkungen der Familie 
Dipauli ergänzt und erweitert werden, 

Abb. 10: Regalentwürfe für eine Neuaufstel-
lung der Dipauliana aus dem Jahr 1841, noch 
vor Erwerb durch das Tiroler Nationalmuseum. 
TLMF, Nachlasssammlung, Nachlass Dipauli 
II/3.

Abb. 11: Bücherreihe mit der ursprünglichen Num-
merierung Dipaulis in römischen Ziffern und der  
aktuellen Signatur in roten arabischen Ziffern. 
TLMF, Bibliothek, Foto Hansjörg Rabanser.

Dipauli(ana). Ein Sammler. Eine Sammlung



67 Roland Sila, untrennbar mit der bibliothek verbunden – die familie di pauli, in: ferdinandea 2 
(2007) 10. – Zu immer wieder nötigen und aktuellen restaurationstechnischen Maßnahmen in der 
Dipauliana: Claudia Eger / Borislav Tzikalov, bibliotheca tirolensis – dipauliana. Restaurierungs-
maßnahmen zur Erhaltung dieser besonderen Sammlung des Tiroler Landesmuseums, in: ferdinan-
dea 9 (2009) 9.
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so etwa durch mehrere prachtvoll aufgemachte Ehrendiplome, die bis dato meist 
nur als Kopien oder Abschriften in der Dipauliana oder im Nachlass zu finden ge- 
wesen waren. Die Verbundenheit der Familie zur Sammlung, aber auch zur Biblio-
thek zeigt nicht nur deren Interesse an einer zentralen Sicherung des Dipauli’schen 
Erbes, sondern ist in erster Linie ein schönes Zeichen der Wertschätzung und des 
Vertrauens.67

Die Wünsche Dipaulis, diverse Kataloge als Suchhilfen zu seiner Sammlung anzu-
legen, wurden nur zum Teil realisiert, irgendwann fallengelassen und nicht weiter 
verfolgt. Der um 1900 geschaffene Fischnaler’sche Zettelkatalog, der Schlüssel zu den 
Bibliotheksbeständen schlechthin, berücksichtigt zwar die Sammlung Dipaulis, doch 
zeigen Abgleichungen, dass nicht alle Titel der Dipauliana darin verzeichnet worden 
sind. Es waren meist die Einträge aus den (zu großen Teilen von Dipauli erstellten) 
Inhaltsverzeichnissen der Sammelbände übernommen worden, doch eine genaue 
Sichtung dieser Bände, der darin zu findenden Dokumente und ihrer detaillierten 
Inhalte, ist bis dato nicht erfolgt. Aus diesem Grund gibt es bis heute keine vollstän-
dige Erschließung der bzw. keinen vollständigen Katalog zur Dipauliana. Es wäre dies 
ein zukünftiges, verdienstvolles Projekt, das noch so manche Überraschung bzw. so 
manchen Schatz zu Tage fördern könnte – und sicherlich wird.

Das Fehlen einer Biographie

Selbst die hier nur kurz umrissene Würdigung Dipaulis und seiner Sammlung genügt, 
um erkennen zu lassen, um welch vielseitige, spannende Persönlichkeit es sich bei 
diesem handelt, und es verwundert doppelt, dass bis heute keine Dipauli-Biographie 
existiert, gerade weil die Quellenlage reichhaltig und vielfältig ist. Doch vielleicht 
ist gerade das der Grund. Die Menge an Schriften, Zeitungsberichten, Bildquellen 
und anderweitigen Nachrichten ist auf den ersten Blick geradezu erdrückend, und 
schon eine nur überblicksartig durchgeführte Sichtung des Materials – wie sie auch 
für diesen Beitrag erfolgte – kann den Bearbeiter dann und wann resignieren lassen.

Aus diesem Umstand heraus wäre es vielleicht sinnvoller oder hilfreicher, sich der 
Person Dipaulis auf mehreren Wegen anzunähern. Es läge genügend Stoff (etwa für 
Diplomarbeiten, Dissertationen oder Forschungsprojekte) vor, um diese komplexe 
Persönlichkeit, ihre Lebensabschnitte und Tätigkeitsfelder bzw. ihr Wirken quasi 
scheibchenweise zu erforschen, wobei natürlich Überschneidungen der Themen-
bereiche möglich, ja sinnvoll sind. Mögliche Forschungsfelder wären:

– Dipauli als Jurist
– Dipauli als Politiker
– Dipauli als Familienmensch
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68 TLMF, W 467/5 (Briefe von 1828–1838). Literatur: Günther Dankl, Die Briefe des Malers 
Gebhard Flatz aus Rom an Andreas Dipauli und Maria von Buol-Bernberg. Ein Beitrag zur Kunst-
geschichte Tirols des 19. Jahrhunderts, in: Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdi-
nandeum 68 (1988) 5–30. 

69 TLMF, FB 2037/11 („Briefe historischen, artistischen und freundschaftlichen Inhalts geschrieben 
an Franz Carl Zoller […]“).

70 TLMF, FB 2606. – Die Briefe Dipaulis an seinen Augsburger Freund, den Mediziner Dr. Joseph von 
Ahorner, den Zeitraum von 1786–1838 betreffend, liegen gebunden vor. Sie wurden nach dem Tod 
Ahorners im Jahr 1839 auf dessen Wunsch hin dem Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum vom Sohn 
Dr. Joseph Karl von Ahorner, k. bayer. Regierungsrat in Augsburg, zur Aufbewahrung übergeben.

71 TLMF, Nachlasssammlung, Nachlass Andreas Alois Dipauli, Briefe an die Söhne, 1803–1838 (als 
Kopien in fünf Archivschachteln).

72 [Hormayr], Andreas Alois Freiherr von Di Pauli (wie Anm. 6).
73 TLMF, Nachlasssammlung, Nachlass Andreas Alois Dipauli I/1–3 (drei Schachteln); Andreas Alois 

Dipauli II/1–3 (drei Schachteln); Andreas Alois Dipauli, Briefe an die Söhne, 1803–1838 (als 
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– Dipauli als Briefeschreiber – etwa mit dem Künstler Gebhard Flatz (1800–1881) 
in Rom,68 dem Topographen und Dichter Franz Carl Zoller (1748–1829),69 mit 
seinem Freund Dr. Joseph von Ahorner in Augsburg70 oder mit seinen Söhnen71

– Dipauli als Sammler/Bibliophiler
– Dipauli als Museumsvorstand
– Dipauli als Herausgeber der Zeitschrift „Der Sammler […]“
– Dipauli als Publizist – von historischen, kulturhistorischen, volkskundlichen, 

verwaltungstechnischen, juristischen, geologischen, literaturgeschichtlichen oder 
genealogischen Aufsätzen und Beiträgen

Schließlich wurde bereits im Nekrolog 
für Dipauli der dringende Wunsch ge- 
äußert: „Dem künftigen Biographen 
wird es obliegen, das lange Verzeichniß 
seiner Druckschriften und Abhand-
lungen zu liefern.“72 – Eine Biographie 
Dipaulis schreiben – das ist schön und 
gut, doch wenn man glaubt, sich dabei 
gänzlich auf die Dipauliana konzentrie-
ren zu können, irrt man natürlich. Wie 
die Schilderungen aufzeigten, wirkte 
Dipauli mehrere Jahre in Wien und Graz; 
Material bieten auch die Archive und 
Bibliotheken in Brixen (hier die Schul-
zeit betreffend), Bozen und Innsbruck. 
Auch wenn die Akten des Oberlandesge-
richts Innsbruck vor 1900 angeblich alle 
vernichtet wurden, so kann die Tätigkeit 
Dipaulis als Gerichtspräsident dennoch über die einschlägigen Quellen zum Appella-
tions gericht bzw. Gubernium im Tiroler Landesarchiv nachvollzogen werden. Allein 
die Bestände des Landesmuseums bergen genügend Stoff, neben der Dipauliana selbst 
etwa die hauseigenen Museumsakten und vor allem der Nachlass Dipauli.73 Inner-

Abb. 12: Andreas Alois Dipauli mit dem Leo-
poldsorden. Kupferstich von Franz Xaver Layr 
(1812–1875) nach einer Zeichnung von Gebhard 
Flatz (1800–1881). TLMF, W 5096.
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Kopien; fünf Schachteln). – Zum Nachlass: Michael Hochedlinger / Martin Krenn / Simon 
Peter Terzer (Hg.), Verzeichnis der Familienarchive und persönlichen Schriftennachlässe zur öster-
reichischen Geschichte 1500–2000 (Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte 
Österreichs 116 / Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs – Sonderband 14), Wien/Köln/
Weimar 2018, 207–208.

74 W-Bestand: Werner-Winkler-Bibliothek (im TLMF), obwohl die Vergabe dieses Kürzels kein Indiz 
dafür ist, dass die damit bezeichneten Objekte aus dem Besitz des Stadtapothekers Franz Wink-
ler (1833–1895) und des Magistratsrates Dr. Franz Werner (1829–1903) stammen. Bibliotheks-
Kustos Konrad Fischnaler (1855–1941) konnte 1908 von der vollständigen Ordnung des FB- und 
W-Bestandes berichten, legte aber auch dar, dass der W-Bestand „aus dem mannigfaltigen Zuwachs 
seit 1886“ zusammengestellt worden war, darunter auch mehrere Dokumente aus der Hand bzw. 
dem Besitz Dipaulis. Heute wird die W-Signatur vornehmlich für graphische Blätter, Fotografien, 
Postkarten und kleinformatige Objekte diverser Art verwendet. Vgl. Ellen Hastaba, Werner-Wink-
ler-Bibliothek, in: SammelLust (wie Anm. 46) 180–181; dies., Das Tiroler Landesmuseum Ferdi-
nandeum (wie Anm. 46) 190–193.
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halb der Bibliothek finden sich Dokumente in den Sondersammlungen, beispielsweise 
bei den Autographen oder den Partezetteln. Bücher und Dokumente aus Dipaulis 
Besitz gelangten auch in die anderen Bereiche der Ferdinandeums-Bibliothek, so jene 
Werke, die er zu Lebezeiten dem Museum übereignet hatte oder die dank anderwei-
tiger Personen an das Haus gekommen waren. So wird man in den beiden großen 
Beständen mit den Kürzeln FB und W74 mehrfach fündig und stößt auf Dokumente 
aus Dipaulis Hand oder aus dessen Besitz. Je nachdem, welche Objekte (Gemälde, 
Objekte des Kunstgewerbes, archäologische Fundstücke etc.) Dipauli dem Museum 
vermittelte oder gar selbst schenkte bzw. verkaufte, müssen des Weiteren auch die 
restlichen Sammlungsabteilungen des Hauses berücksichtigt werden.

So gewaltig die Fülle auf den ersten Blick sein mag, sie bietet durch die Viel-
falt der Schrift- und Bildquellen und den Reichtum an Informationen gleichzeitig 
unerwartete Chancen und Möglichkeiten für Entdeckungen. Es lohnt allemal, diese 
Quellen der Vergessenheit zu entreißen und einem breiten, interessierten Publikum 
bekanntzumachen. Eine grundlegende biografische Arbeit zu Andreas Alois Dipauli 
und seinem Lebenswerk wäre daher ein Desiderat, das nicht nur die landesgeschicht-
liche Forschung bereichern würde. 

Hansjörg Rabanser



1 Siehe z. B. Herta Viertl, Die Verwaltungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Saline Hall in 
Tirol im 20. Jahrhundert, Diss. Innsbruck 1999.

2 Hester Margreiter, Die sozioökonomischen Auswirkungen nationalsozialistischer Arbeitseinsatz- 
und Frauenpolitik in Tirol, in: historia.scribere 6 (2014) 513–539, http://historia.scribere.at, 2013–
2014 (Zugriff: 1.3.2018).

3 Veronika Settele, Gast in der Heimat. Zur Lebenswelt der ersten Generation sogenannter Gast-
arbeiter, phil. Dipl. Innsbruck 2012.

4 Erinnern.at (Hg.), Zwangsarbeit in Tirol, http://www.erinnern.at/bundeslaender/tirol/unterrichts
material/zwangsarbeit-in-tirol (Zugriff: 21.3.2018). 

5 Zemit (Hg.), Erinnerungskulturen – Dialog über Migration und Integration in Tirol, https://www.
zemit.at/de/component/content/article/75-projekte/181-erinnerungskulturen.html?Itemid=758 
(Zugriff: 21.3.2018).

Themenschwerpunkt
(Arbeits-)Migration in Nord- und Südtirol

Einleitung:
Migrationsgeschichten dies- und jenseits des Brenners

Eva Pfanzelter

Wer heute die Gesellschaften Südtirols und des Bundeslandes Tirols analysiert, trifft 
in ländlichen Gebieten immer noch auf eine meist homogene, mehr oder weniger 
einen der Tiroler Dialekte sprechende Gemeinschaft. Anders sieht es freilich in den 
städtischen Zentren und deren Umland aus: Hier sind Menschen unterschiedlichster 
Sprachen, Kulturen und Hautfarben hör- und sichtbar, und das längst nicht mehr nur 
als Touristinnen und Touristen. In einer langfristigen Perspektive gesehen, herrschen 
somit heute wieder eher jene gesellschaftlichen Realitäten vor, wie sie in der Habsbur-
germonarchie normal waren. Die Trends der deutschen und italienischen Nationalis-
men der Zwischenkriegszeit, möglichst eine homogene nationale, ethnische Gruppe 
innerhalb der Staatsgrenzen zu haben – also nur Deutsche im Deutschen Reich und 
Italiener in Italien –, scheinen zumindest einigermaßen überwunden. 

Diese Entwicklung hat unter anderem mit Wanderungsbewegungen zu tun, und 
es bietet sich daher an, die Migrationsgeschichte der ursprünglich zum Kronland 
Tirol gehörenden Gebiete zu untersuchen. Relativ gut erforscht ist dabei die Migra-
tionsgeschichte des Bundeslandes Tirol, in der sich migrationshistorische Aspekte 
beispielsweise in Untersuchungen zur langen Geschichte der Saline Hall,1 in Unter-
nehmensgeschichten zu den ehemaligen Jenbacher Werken2 oder den Metallwerken 
Plansee3, in den Forschungen zur Zwangsarbeit4 oder in den jüngeren Analysen 
der Arbeitsmigration in Tirol finden, die derzeit vom Zentrum für Migranten und 
Migrantin nen in Tirol (ZeMiT) im Rahmen des Projektes „Erinnerungskulturen – 
Dialoge über Migration und Integration in Tirol“ intensiv vorangetrieben werden.5



6 Siehe dazu beispielsweise: Eva Pfanzelter, Option und Gedächtnis. Erinnerungsorte an die Süd-
tiroler Umsiedlung 1939, Bozen 2015; dies. (Hg.), Option und Erinnerung, Geschichte und 
Region / storia e regione 2013, Heft 2, Innsbruck/Wien/Bozen 2014; Günther Pallaver / Leopld 
Steurer (Hg.), Deutsche! Hitler verkauft Euch! Das Erbe von Option und Weltkrieg in Südtirol, 
Bozen 2011; Helmut Alexander (gemeinsam mit Stefan Lechner und Adolf Leidlmair), Hei-
matlos. Die Umsiedlung der Südtiroler, Wien 1993; Benedikt Erhard (Hg.), Option – Heimat – 
Opzioni. Eine Geschichte Südtirols vom Gehen und Bleiben, Wien 1989.

7 Alessandra Spada, Il ruolo delle donne nella politica educativa e assistenziale in Alto Adige durante 
il fascismo, Diss. Innsbruck 2018; Frauen / Archivio storico delle donne (Hg.), Oral History. Erin-
nerungen an das 20. Jahrhundert – Memorie del Novecento, Bolzano/Bozen/Bulsan 2012–2018, 
http://www.frauenarchiv.bz.it/de/content/oral-history, (Zugriff: 21.3.2018).

8 Arbeitsgruppe „Für ein Museum in den „Semirurali“ (Hg.), Nicht nur Semirurali, Bozen 2013; 
Susanne Waiz, Common Roots. Der Gemeinschaftsgarten als Ort der Begegnung. Die Geschichte 
der Bozner Semirurali-Gärten / L’orto comunitario come luogo d’incontro. L’esperienza degli orti 
Semirurali di Bolzano, Bozen 2017.

266

Für Südtirol lässt sich der Befund einer gut erforschten Migrationsgeschichte nur 
in Teilbereichen aufrechterhalten. Während einige Aspekte, wie etwa jener der soge-
nannten Option von 1939 und deren Folgen, seit Jahrzehnten immer wieder Gegen-
stand auch historischer Untersuchungen waren,6 sind andere erst vor Kurzem in den 
Fokus der Geschichtswissenschaft bzw. Erinnerungsforschung geraten: Dazu gehört 
etwa die jüngst begonnene Aufarbeitung der Zuwanderung von Italienischsprachigen 
aus südlicheren Provinzen in die vom Faschismus errichteten Industriegebiete, vor 
allem in Bozen,7 die in den frühen 1930ern begann und bis in die späten 1950er-
Jahre anhielt.8 Andere Themen sind hingegen überhaupt nur ansatzweise erforscht. 
Zu nennen ist hier etwa die Ausweisung von rund 10.000 Menschen im Rahmen der 
sogenannten „Ersten Option“ in den Jahren unmittelbar nach der Errichtung der 
Grenze am Brenner, also 1919–1921. Ebenso ist die Rückoption der in den Kriegs-
jahren des Zweiten Weltkrieges ausgewanderten Deutschsprachigen, die sich in etwa 
bis Mitte der 1950er-Jahre manifestierte, bislang nur in Ansätzen untersucht worden. 
Die wirtschaftlichen Zwangslagen geschuldete (saisonale und permanente) weibliche 
Arbeitsabwanderung wurde ebenfalls erst kürzlich in den Fokus historischer Unter-
suchungen genommen. 

In Bezug auf die Nachkriegszeit richtete sich der Blickwinkel überhaupt lange 
Zeit ausschließlich auf die sogenannten Heimatfernen, also jene deutschsprachigen 
Südtiroler_innen, die aus wirtschaftlichen Gründen zwischen etwa 1950 und 1980 
vornehmlich ins deutschsprachige Ausland zogen. Aus einer historischen Perspektive 
gänzlich unterbelichtet blieb hingegen lange Zeit die Aufarbeitung der sogenannten 
Arbeitsmigration, also jener Wanderbewegungen der rezenten Jahrzehnte, die Teil der 
wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte der europäischen Staaten seit den 1950er-Jahren 
sind. Überhaupt blieben für Südtirol historische Untersuchungen zu Flucht- und 
Migrationsthemen der Zeit seit 1980 rar gesät. Während sich das Institut für Minder-
heitenrechte der Forschungseinrichtung Europäische Akademie in Bozen (EURAC) 
seit einigen Jahren mit migrationsrelevanten Analysen beschäftigt, ist der Unter-
suchungszeitraum aus historischer Perspektive im Forschungsprojekt „Südtiroler 
Arbeitsmigration seit dem Zweiten Autonomiestatut“ untersucht worden, wodurch 
sich einige Forschungslücken schließen ließen. Dennoch bleiben zahlreiche Themen 
wenig erforscht. Die folgenden Beiträge von Kurt Gritsch, Gerhard Hetfleisch und 

Eva Pfanzelter



 9 Dirk Rupnow, Manche Menschen sind nur schon länger vor Ort, in: Kurt Gritsch, Vom Kommen 
und Gehen. Migration in Südtirol, Bozen 2016, 243.

10 Eva Pfanzelter, Vom Auswanderungs- zum Einwanderungsland, in: Gritsch, Vom Kommen (wie 
Anm. 9) 237–241, hier 238.
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Marcel Amoser tragen dazu bei, diese Lücken etwas zu verkleinern. Sie untersuchen 
nicht nur detailliert einzelne Aspekte der rezenten Migrationsgeschichte Südtirols 
(Beiträge Gritsch und Amoser), sondern bieten auch transnationale Vergleiche mit 
Entwicklungen im Bundesland Tirol (Beiträge Amoser und Hetfleisch). Die drei 
Forschungsarbeiten dokumentieren die unterschiedlichen Migrationsgeschichten des 
Bundeslandes Tirol und Südtirols, und sie verweisen auch auf jene Bereiche, die noch 
wissenschaftlicher Bearbeitung harren. 

Im Bundesland Tirol herrschte in den 1960er-Jahren Vollbeschäftigung, bilate-
rale Abkommen mit unterschiedlichen Ländern brachten sogenannte Gastarbeiter ins 
Land. Dies hatte eine Reihe von Organisationsgründungen staatlicher und kirch-
licher Natur zur Folge, wie Marcel Amoser ausführt, der anhand der Caritas einen 
Vergleich der Vereinstätigkeiten im Bundesland und in Südtirol bietet. Kirchlich 
motiviert war die im Beitrag von Gerhard Hetfleisch dargestellte Anwerbung von 
Filipinas als Arbeitskräfte durch den Missionar Eugenio Daberto. Dieser hatte auf-
grund seiner Zugehörigkeit zu den St.-Josefs-Missionaren von Mill Hill Standbeine 
in Südtirol (Brixen), aber auch in Tirol bzw. Vorarlberg, wohin die angeworbenen 
Frauen gebracht wurden. Kurt Gritsch wiederum untersucht für den vorliegenden 
Band die Landschaft migrantischer Selbstorganisationen, wie sie für die letzten Jahr-
zehnte in Südtirol eruierbar waren. Die frühesten migrantischen Initiativen ließen 
sich für die 1980er-Jahre nachweisen, was ein eindeutiger Hinweis auf die gegenüber 
dem Bundesland Tirol zeitlich um mindestens zwei Jahrzehnte verzögerte Migra-
tionserfahrung südlich des Brenners ist.

Migrationsgeschichte ist spätestens seit dem Ende des Kalten Krieges ein Thema 
in den Geschichtswissenschaften. Für Tirol stimmt dieser Befund in jüngster Zeit 
vermehrt, für Südtirol ist die Aufarbeitung tatsächlich immer noch marginal. Migra-
tion ist unbestritten in allen historischen und anthropologischen Aspekten relevant. 
Zeithistoriker Dirk Rupnow konstatierte: „Ohne Migration gibt es keine Geschichte. 
Sie ist so etwas wie eine anthropologische Konstante, was freilich nicht dazu führen 
sollte, alle Migrationsbewegungen miteinander gleichzusetzen.“9

Diese Konstante ist nicht zu übersehen und nicht kleinzureden. Nicht zuletzt ist 
sie für die Südtiroler Geschichte der vergangenen 150 Jahre ebenfalls von zentraler 
Bedeutung, wie ich an anderer Stelle ausgeführt habe: „Migration ist ein Thema, das 
uns in der Geschichte immer schon begleitet hat. Früher hatte das halt andere Namen: 
Man sprach von Ab- und Zuwanderung, Völkerverschiebungen oder ‚Heimholungen‘, 
Aus- oder Einwanderung, Fremden und Zugereisten. In Südtirol war das auch im 
Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts immer ein Thema: Denken wir an die Schwaben-
kinder, an die Einwanderung im Zuge der Errichtung der faschistischen Semirurali, 
an die Auswanderung wegen der Option, die Flüchtlingsströme bei Kriegsende, an die 
sogenannten Heimatfernen und die 51-Prozent-Politik in den 1950er-Jahren.“10

Und die Geschichte lässt sich fortführen, eben etwa unter jenen Aspekten der 
Arbeitsmigration, die in den hier folgenden Beiträgen angesprochen werden. 

Themenschwerpunkt (Arbeits-)Migration in Nord- und Südtirol – Einleitung





1 Tim Elrick, Netzwerke von Migranten, in: Bundeszentrale für politische Bildung, 1.10.2008 
[http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/57320/netzwerke] (Zugriff: 16.7.2018).

2 PG, Migrantennetzwerke, in: Lexikon der Geographie [https://www.spektrum.de/lexikon/geographie
/migrantennetzwerke/5087] (Zugriff: 16.7.2018).

3 Siehe dazu den Beitrag von Marcel Amoser in diesem Band.

Migration und Migrant_innennetzwerke in Südtirol: 
Spezifika einer historischen Sonderentwicklung

Kurt Gritsch

1. Einleitung

In diesem Beitrag werden Südtiroler Migrant_innennetzwerke dargestellt und ana-
lysiert. Die Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn (bpb) definiert „Migran-
tennetzwerk“ als das soziale Netzwerk eines Migranten, das Familienangehörige, 
Freunde, Bekannte sowie Kontakte zu Institutionen umfasst, als „Gesamtheit aller 
sozialen Beziehungen eines Menschen, die ihm bei seiner Wanderung behilflich 
sind“.1 Die Gesamtheit aller Migrantennetzwerke nach bestimmten Merk malen 
(z. B. ethnischen oder nationalen) ist folglich ein Migrationsnetzwerk. Ähnlich 
definiert das Lexikon der Geographie „Migrantennetzwerk“ als „Basis für kommu-
nikative Strukturen zwischen Migranten und Nicht-Migranten im Herkunfts- wie 
im Zielgebiet“.2 Im vorliegenden Aufsatz wird der Begriff, angelehnt an die beiden 
Definitionen, als Beschreibung für eine durch Statuten begründete Vereinigung von 
Migrantinnen und Migranten im Zielgebiet verwendet. Ein Migrant_innennetzwerk 
besitzt nach der hier verstandenen Definition also weniger private denn öffentliche 
Funktion und unterstützt seine Mitglieder einerseits in essentiellen Fragen der Integ-
ration (u. a. bei Themen wie Unterkunft, Arbeit oder Behördenkontakten) und bietet 
andererseits auch durch Beziehungen zum Herkunftsland eine Art kultureller oder, 
bei Netzwerken internationaler Prägung, interkultureller Heimat. In diesem Sinne 
wird hier „Migrant_innennetzwerk“ synonym zur Definition von „Migrationsnetz-
werk“ der bpb verwendet, wenn von „Migrant_innennetzwerken“ oder „Vereinigun-
gen von Migrant_innen“ oder „migrantischen Vereinigungen“ die Rede sein wird.

Im Kern geht es um die Vereinigungen von Migrant_innen. Netzwerke, die von 
der Mehrheitsgesellschaft geschaffen wurden, sind hier nicht Gegenstand der Unter-
suchung, auch wenn Migrant_innen teilweise in solchen Vereinigungen, wie z. B. in 
der Caritas,3 aktiv sind. Anders verhält es sich bei Initiativen wie Donne Nissà Frauen 
oder Rete dei Diritti dei Senza Voce. Dort sind ebenfalls Mitglieder der Mehrheits-
gesellschaft tätig, aber da diese Organisationen unter Mithilfe von Einwandernden 
gegründet worden sind, wurden sie den Vereinigungen von Migrant_innen zugeord-



4 Roberta Medda-Windischer / Andrea Carlá, Politiche Migratorie e Autonomie Territoriali. 
Nuove Minoranze, Identità e Cittadinanza – Migrationspolitik und Territoriale Autonomie. Neue 
Minderheiten, Identität und Staatsbürgerschaft in Südtirol und Katalonien (Eurac Research), 
Bozen/Bolzano 2013. 

5 Roberta Medda-Windischer / Gerhard Hetfleisch / Maren Meyer, Migration in Südtirol und 
Tirol. Analysen und multidisziplinäre Perspektiven / La migrazione in Alto Adige e Tirolo. Analisi e 
prospettive multidisciplinari (Eurac Research), Bozen/Bolzano 2011.
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net. Eine klare Abgrenzung zwischen Vereinigungen von und für Migrant_innen ist 
also nicht simpel, da zahlreiche Initiativen existieren, die zwar von eingewanderten 
neuen Südtiroler_innen gegründet worden sind, in denen aber auch Mitglieder der 
Mehrheitsgesellschaft mitwirken. Dieser Herausforderung in der Quellenlage wurde 
durch die Anwendung folgender zwei Auswahlkriterien begegnet: Die hier unter-
suchten Vereine wurden von Einwanderer_innen gegründet und/oder die wesent-
liche Verantwortung im und für den Verein liegt bei Migrant_innen.

In Südtirol entstanden migrantische Organisationen aufgrund der wirtschaft-
lichen Situation in der Provinz Bozen vergleichsweise spät, weil das Land bis zu 
Beginn der 1990er-Jahre ein negatives Wanderungssaldo aufwies. Gleichzeitig stellt 
aber die Südtiroler Gesellschaft eine Besonderheit dar: So sehen sich Migrant_innen 
statt mit einer gleich mit zwei Referenzsprachen und Referenzkulturen konfrontiert: 
einer nationalen italienischen Mehrheitskultur, die in Südtirol in der Minderheit ist, 
und einer regionalen deutschen Minderheitskultur, die in Südtirol die Mehrheit bil-
det.

Ist die Entstehung der Südtiroler Migrant_innennetzwerke historisch betrachtet 
dennoch im Wesentlichen ein „Normalfall“, ist die Entwicklung nach Mustern, wie 
sie in Österreich und Deutschland beobachtet werden konnten, verlaufen? Oder muss 
die Herausbildung von Migrant_innenvereinigungen in der Provinz Bozen mehrheit-
lich als „Sonderfall“ eingestuft werden, weil die Dreisprachigkeit des Gebietes und die 
verspätete wirtschaftliche Entwicklung maßgeblichen Einfluss auf eine eigenständige 
Entwicklung hatten?

In diesem Zusammenhang stellen sich mindestens folgende drei erkenntnis-
leitende Fragen:

1. Wie wirkten sich die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Voraus-
setzungen in Südtirol auf die Entstehung von Migrant_innennetzwerken aus?

2. Welchen Einfluss hat die historische Entwicklung Südtirols auf die Entstehung 
und Entwicklung der Vereinigungen von Migrantinnen und Migranten?

3. Welche Merkmale und ggf. welche Besonderheiten weist Südtirol im Vergleich zur 
Entwicklung in Tirol auf?

Die Netzwerke der Einwanderer_innen sind in Südtirol bisher erst vereinzelt erforscht 
worden. Zu nennen sind hier einerseits Arbeiten, die mit völkerrechtlichem Ansatz 
im Umfeld des Instituts für Minderheitenrecht an der EURAC in Bozen entstanden 
sind, nämlich das von Roberta Medda-Windischer und Andrea Carlá herausgegebene 
Buch Migrationspolitik und Territoriale Autonomie 4 sowie der Sammelband Migra-
tion in Südtirol und Tirol 5 von Roberta Medda-Windischer, Gerhard Hetfleisch und 
Maren Meyer.

Kurt Gritsch



 6 Elisabeth Alber / Alice Engl / Günther Pallaver, Politika 2017 (Südtiroler Jahrbuch für Politik), 
Bozen 2017.

 7 Hermann Atz / Max Haller / Günther Pallaver, Ethnische Differenzierung und soziale Schich-
tung in der Südtiroler Gesellschaft. Ergebnisse eines empirischen Forschungsprojekts (Ethnosozio-
logie / Social Anthropology 1), Baden-Baden 2016.

 8 Eike Pokriefke / Hermann Atz, Ethnische Differenzierung und soziale Ungleichheit in der Süd-
tiroler Gesellschaft, in: Soziologie in Österreich – Internationale Verflechtungen, hg. von Helmut 
Staubmann, Innsbruck 2016, 437–461, bes. 458.

 9 Fernando Biague, Il progetto migratorio. Gli stranieri raccontano, Bressanone 2008. Dt.: Fernando 
Biague, Das Migrationsprojekt. Ausländer berichten, Brixen 2009.

10 Vgl. Ljubomir Bratic, Selbstorganisation im migrantischen Widerstand. Ein Diskussionsanstoß, 
in: SWS-Rundschau 4 (2001) 516–536.
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Zur Migrationsforschung im weiteren Sinne kann auch Politika 17, das von 
Eli sabeth Alber, Alice Engl und Günther Pallaver herausgegebene Südtiroler Jahr-
buch für Politik 2017, gezählt werden, da es mit dem Thema Flüchtlinge und Asyl-
werbende in Tirol-Südtirol-Trentino einen Teilbereich der Migrationsforschung 
aufgreift.6 Zugleich beleuchtet auch der vordergründig nicht als Migrations-Lite-
ratur zu verstehende Sammelband Ethnische Differenzierung und soziale Schichtung 
in der Südtiroler Gesellschaft einen wichtigen Aspekt der Südtiroler Gesellschaft, 
wenn er die empirisch belegte Ungleichheit innerhalb der drei Sprachgruppen mit 
jener der inoffiziellen vierten Gruppe, der Migrant_innen, in Zusammenhang 
bringt.7 Die hinsichtlich Vermögen und Einkommen deutlich schlechter gestellten 
„neuen Minderheiten“ in das Südtiroler Modell zu integrieren, wird denn auch als 
eine wichtige Aufgabe der Zukunft betrachtet.8

Ein anderer Zugang kommt von der Sozialpsychologie und wird vom Brixner 
Migrationsforscher Fernando Biague verfolgt. Sein Buch Il Progetto migratorio. Gli 
stranieri raccontano (Das Migrationsprojekt. Ausländer berichten), das 2008 auf 
It alienisch und 2009 auf Deutsch erschienen ist,9 legte den Grundstein für die 
migran tische Migrationsforschung in Südtirol. So kommen nicht nur die Eingewan-
derten zu Wort, auch der Forscher selbst hat eine persönliche Migrationsgeschichte. 
Biague, der an der Universität Padua in Sozialpsychologie promovierte, ist anfangs 
der 1980er-Jahre zu Studienzwecken aus Guinea Bissau nach Italien gekommen und 
hat sich später in Südtirol niedergelassen, wo er seitdem im Bereich der Erforschung 
und Betreuung von Migrant_innen tätig ist.

2. Quellen und Methoden

Es lässt sich festhalten, dass die bisherigen Forschungsarbeiten zwar wichtige Aspekte 
des Themas aufgriffen, eine historische Migrationsforschung für Südtirol, die auf der 
Darstellung der Geschichte der Migration, der Migrant_innen und ihrer Netzwerke, 
basiert,10 aber erst im Entstehen begriffen ist. Im Rahmen des Projekts (Arbeits-)
Migration in Südtirol seit dem zweiten Autonomiestatut, das von 2014 bis 2017 am 
Institut für Zeitgeschichte an der Universität Innsbruck angesiedelt war, wurde erst-
mals die Geschichte jener „vierten Gruppe“ untersucht, die in der Geschichtsschrei-
bung der an den drei Sprachgruppen orientierten Südtiroler Gesellschaft (deutsch, 
ita lienisch, ladinisch) bisher weitgehend unsichtbar war. Eine der Herausforderun-

Migration und Migrant_innennetzwerke in Südtirol



11 Michael G. Esch / Patrice G. Poutrus, Zeitgeschichte und Migrationsforschung: Eine Einführung, 
in: Zeithistorische Forschungen / Studies in Contemporary History 3 (2005) 338–344, bes. 340.

12 Dirk Rupnow, Manche Menschen sind nur schon länger vor Ort, in: Vom Kommen und Gehen, 
hg. von Kurt Gritsch, Bozen 2016, 242–247, bes. 243.

13 Esch/Poutrus, Zeitgeschichte und Migrationsforschung (wie Anm. 11) 340.
14 Ebd.
15 Vgl. Rolf Steininger, Südtirol im 20. Jahrhundert. Vom Leben und Überleben einer Minderheit, 

Innsbruck/Wien 1997.
16 Zit. nach Alexander Piff, Migrationsbewegungen in Südtirol. Ein exemplarischer Überblick des 

Zeitraumes 1945–1955, in: historia.scribere 2 (2010) 367–383, bes. 374 [http://historia.scribere.at], 
2009–2010 (Zugriff 16.7.2018).
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gen bestand dabei darin, trotz der für die Zeitgeschichte typischen Nähe von gesell-
schaftlichen Konfliktlagen und neuen Forschungsansätzen, was der zeithistorischen 
Migrations forschung zuweilen auch „den Verdacht einer aktivistischen Minder-
heitengeschichte“11 eingebracht hat, eine Geschichte zu schreiben, „die nicht neue 
Ausschlüsse produziert, sondern inklusiv ist“.12

Denn eine zeitgemäße Migrationsforschung kann sich nicht in soziologischen und 
anthropologischen community studies erschöpfen und dabei nur als isolierte Beschrei-
bung auf die Anerkennung marginalisierter Gruppen im kollektiven Gedächtnis zie-
len. Ebenso wenig kann die Migrationsforschung als Opfergeschichte geschrieben 
werden, „die die Zumutungen des Staates gegenüber den Migrant_innen nachzeich-
net, ohne diese hinreichend in den Kontext der gesamten sozialen, wirtschaftlichen 
und politischen Entwicklung zu stellen“.13 Folgt man Michael Esch und Patrice 
Poutrus, so kann das Thema der Migration als spezifische „Erklärung von allgemei-
nen historischen Entwicklungen in modernen Staaten und Gesellschaften“14 genutzt 
werden. Für Südtirol bedeutet dies, dass sich anhand seiner Migrationsgeschichte 
nicht nur ein Verständnis für unterschiedlich gewichtete gesellschaftlich Agierende 
gewinnen, sondern auch die politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung der 
Provinz im 20. und 21. Jahrhundert nachzeichnen lässt.

Ein Beispiel: Während die italienische Einwanderung in Bozen zwischen 1945 
und 1955 vorwiegend eine ökonomisch initiierte Binnenmigration war, lag sie doch 
auch gleichzeitig im Sinne jener römischen Politbeteiligten, die darauf abzielten, 
Südtirols Mehrheitsverhältnisse zugunsten der Italienischsprachigen zu verändern 
(die sogenannte 51-Prozent-Politik).15 Damit wurde diese Binnenmigration von 
der SVP, den Vertretern der deutschsprachigen und ladinischen Südtiroler_innen, 
bekämpft. Ablehnung fand diese italienische Zuwanderung aber auch auf gesell-
schaftlicher Ebene, wo – ideologisch begründet – den oft gewerkschaftlich organi-
sierten Arbeiter_innen ihre politische Orientierung vorgeworfen wurde: „Zuwande-
rung importiert Kommunismus“,16 schrieb etwa das katholische Tagblatt Dolomiten 
am 10. Dezember 1953 im Kontext von Kaltem Krieg und antikommunistischer  
Rhetorik à la McCarthyismus. Dadurch wurde der ideologiekritische Aspekt – die 
Abwehr des Kommunismus durch eine Tageszeitung mit katholischem Hintergrund 
– über jenen der ethnonationalen Sichtweise des Kampfes gegen italienische Ein- 
wanderung in die mehrheitlich deutschsprachige Provinz gestellt. Hier bietet die 
Migrationsgeschichte einen vielschichtigeren Erklärungsansatz der Südtiroler Ver-
hältnisse und zeigt, dass auch regionale Entwicklungen nicht losgelöst von global-
geschichtlichen – in der Migrationsgeschichte ist hier zunehmend von transnatio-
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17 Vgl. Paolo Attanasio / Günther Pallaver, AusländerInnen und politische Partizipation in Südtirol. 
Die Ausländerbeiräte in Bozen und Meran, in: Politik in Tirol. Jahrbuch 2011, hg. von Ferdinand 
Karlhofer / Günther Pallaver, Innsbruck u. a. 2010, 115–136.

18 Harald Waldrauch / Karin Sohler, Migrantenorganisationen in der Großstadt. Entstehung, 
Strukturen und Aktivitäten am Beispiel Wiens (Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung 14), Frank-
furt/New York, 25.

19 Ebd. 50–53.
20 Vgl. Dirk Halm, Potenzial von Migrantenorganisationen als integrationspolitische Akteure, in: 

IMIS (Zeitschrift des Instituts für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien der Universität 
Osnabrück) 47 (2015) 37–67, bes. 42.

21 Waldrauch/Sohler, Migrantenorganisationen in der Großstadt (wie Anm. 18) 27.
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nalen und transkulturellen Migrationsprozessen die Rede – Zusammenhängen zu 
interpretieren sind.

Eine weitere Erkenntnismöglichkeit, welche die Migrationsgeschichte bietet, ist 
der Blick auf die Verteilung des wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen 
Einflusses. Hier zeigt die ab Ende der 1990er-Jahre einsetzende verspätete Entwick-
lung von Migrant_innenorganisationen in Südtirol einen Nachholbedarf in der poli-
tischen Partizipation, welche durch die sogenannten Ausländerbeiräte in den Städten 
Meran und Bozen nur teilweise zufriedenstellend gelöst wurde.17

Bis in die frühen 2000er-Jahre lag nämlich die Vertretung der Interessen von Ein-
gewanderten fast ausschließlich in den Händen von Einrichtungen, die durch die 
Mehrheitsgesellschaft geschaffen worden waren. Dass Migrant_innenorganisationen 
„weder als politische noch als gesellschaftliche Akteure wahrgenommen bzw. aner-
kannt“18 werden, wie Harald Waldrauch und Karin Sohler 2004 für Österreich fest-
gestellt hatten, gilt, so kann ein erster Befund lauten, für die Provinz Bozen allerdings 
im Großen und Ganzen bis heute.

Eine Folge dieser verweigerten Wahrnehmung und Anerkennung von Migrant_ 
innenorganisationen als gesellschaftliche Akteure ist die fehlende Archivierung migra-
tionsrelevanter Quellen, also die Aufbewahrung von Daten und Materialien jenseits 
statistischer Erfassung. Daher ist bereits eine einigermaßen vollständige Auflistung 
aller Vereinigungen von Migrant_innen unmöglich, und zwar aus drei Gründen: Ers-
tens sind nicht alle Vereinigungen in Listen erfasst; es existieren immer auch informelle 
Netzwerke. Zweitens gibt es verschiedene Registrierungsmöglichkeiten, entweder im 
Provinzregister oder in unterschiedlichen Gemeinderegistern – dort meist allgemein 
unter der Rubrik Vereine. Und drittens scheinen auch die zuständigen Landesbehör-
den nicht an einem vollständigen Überblick über die Migrant_innennetzwerke inter-
essiert zu sein, eine Problemstellung, mit der die Migrationsforschung in Österreich19 
ebenso konfrontiert war und ist wie jene in Deutschland20 und die zugleich aufzeigt, 
dass das Interesse der Mehrheitsgesellschaft an Migration noch immer vergleichs-
weise gering ist. Das Fehlen klassischer Archivalien, das den drei zuvor genannten 
Hauptschwierigkeiten in der Erfassung der Südtiroler Migrant_innenvereinigungen 
zugrunde liegt, erhöht damit die Bedeutung von Oral History.

Da die Migrationsforschung in der Provinz Bozen analog zur verspäteten Einwan-
derung erst in den letzten Jahren eingesetzt hat, sind bestimmte Forschungsfragen, 
die Waldrauch und Sohler in Österreich schon vor über einem Jahrzehnt gestellt hat-
ten, nach wie vor aktuell.21 Zugleich fördert die Untersuchung von Migrant_innen-
organisationen in einer Millionenstadt wie Wien im Vergleich zu Südtirol nicht nur 
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22 Nina Glick Schiller, Das transnationale Migrationsparadigma: Globale Perspektiven auf die 
Migra tionsforschung, in: Kultur, Gesellschaft, Migration: Die reflexive Wende in der Migrations-
forschung, hg. von Boris Nieswand / Heike Drotbohm, Wiesbaden 2014, 153–178, bes. 159–161. 
Zitat hier 165.

23 Vgl. Demographische Daten 2016, in: ASTAT-Info Nr. 44/8 (2017) 2 [file:///C:/Users/Anwender/
Downloads/950833_mit44_2017.pdf ] (Zugriff: 28.4.2018).
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ökonomische, historische, politische und kulturelle, sondern auch strukturelle Unter-
schiede zu Tage. Demgegenüber liegen Gemeinsamkeiten im Ansatz der Darstellung, 
also beispielsweise darin, die Tätigkeit der Netzwerke zu beschreiben oder der Rolle 
von Frauen im Organisationsprozess nachzuspüren. 

Analog zur Wiener Studie von Waldrauch und Sohler wird auch im vorliegenden 
Beitrag nach herkunftshomogenen und herkunftsheterogenen Vereinigungen unter-
schieden. Erstere werden mit dem Begriff ethnonational bezeichnet, Letztere als inter-
ethnische Vereine aufgelistet. Hinzu kommen noch zwei weitere Kategorien, nämlich 
die Vereinigungen mit religiösem Tätigkeitsschwerpunkt sowie die Frauenvereine. 
Diese Einteilung wurde 2014 innerhalb der Arbeitsgruppe des Projekts (Arbeits-)
Migration in Südtirol seit dem zweiten Autonomiestatut festgelegt und hat sich – für 
den regionalen Raum – als brauchbar zur Erfassung der Vereinigungen von Migrant_ 
innen in Südtirol erwiesen. Gänzlich unproblematisch ist die Einteilung hinsicht-
lich der ethnischen Vereine nicht, da diese, folgt man der Migrationsforscherin Nina 
Glick Schiller, dazu führe, die globalen Machtverhältnisse auszublenden, was zur 
Folge habe, dass dieser „methodologische Nationalismus“ sich nur dafür interes-
siere, „in welchem Umfang der ethnisch ‚Andere‘ in den kulturellen Mainstream des 
Zuzugslandes integriert“22 sei.

3. Geschichte der Migrant_innennetzwerke in Südtirol

Südtirol wurde im 20. Jahrhundert von unterschiedlichen Migrationserfahrungen 
geprägt. Setzte mit Beginn des Faschismus und der Industrialisierung ab Mitte der 
1920er-Jahre eine italienische Binnenmigration ein, so folgte während des Zweiten 
Weltkrieges in Form der Option eine große Auswanderungswelle der Deutsch- und 
Ladinischsprachigen. Nach Kriegsende kehrte rund ein Drittel der Menschen wie-
der zurück, während die italienische Binnenwanderung wieder an Fahrt gewann. Ab 
den 1950ern kam es dann erneut zu Arbeitsmigration vor allem der Deutschsprachi-
gen nach Tirol, in die Schweiz und in die Bundesrepublik Deutschland. Erst in den 
1980er-Jahren flaute diese Auswanderung langsam ab, bis die Provinz zu Beginn der 
1990er-Jahre erstmals einen positiven Wanderungssaldo aufwies. Seit damals sind 
jedes Jahr mehr Menschen nach Südtirol ein- als ausgewandert.23

Aufgrund der im mitteleuropäischen Vergleich verspätet einsetzenden Entwick-
lung der Zuwanderung findet sich in Südtirol auch hinsichtlich der Migrant_innen-
netzwerke erst ab Anfang der 2000er-Jahre ein erster Anstieg. Zwar reichen die ältes-
ten Organisationen bis in die 1980er-Jahre zurück, doch meistens handelte es sich 
dabei um Initiativen aus der Mehrheitsgesellschaft. Ein Beispiel hierfür ist der am 
28. Dezember 1988 von zwölf Freiwilligen gegründete interethnische Verein Nelson 
Mandela in Bozen. Konfrontiert mit obdach- und arbeitslosen Nordafrikaner_innen 
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24 So Salvatore Falcomatà im Interview mit Julia Tapfer am 11.5.2015. Das Video kann mittels Zu-
gangsdaten auf der Homepage des Migrationsarchivs des Instituts für Zeitgeschichte Innsbruck einge-
sehen werden [http://migrationsarchiv2016.stage.suti.it/admin/items/show/49] (Zugriff: 19.2.2018).

25 Ebd.
26 Siehe dazu den Beitrag von Marcel Amoser in diesem Band.
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in Bozen, rief der linke Bozner Gewerkschafter Salvatore Falcomatà mit Gleich-
gesinnten eine Solidaritätsvereinigung ins Leben. Nelson Mandela hat sich politisch 
bis auf Ministerialebene für Eingewanderte engagiert und sich gegen Rassismus und 
für Begegnungsmöglichkeiten der verschiedenen Kulturen eingesetzt.24 Neben dem 
Herstellen von Kontakten zwischen Einheimischen und Eingewanderten bot Nelson 
Mandela Migrant_innen auch Unterstützung bei der Arbeitsvermittlung. 1992 wurde 
eine Zweigstelle in Meran eröffnet, die ebenfalls mit freiwilligen Helfer_innen besetzt 
war. Der Verein, der zeitweise über rund 340 Mitglieder verfügte und zusätzlich zur 
Eigenfinanzierung auch Zuschüsse von der Gemeinde Bozen und dem Land Südtirol 
erhielt, schloss 1996 seine Tore. Drei Jahre später fand ein Neustart statt, zu Beginn 
der 2000er-Jahre löste sich Nelson Mandela jedoch aufgrund von Unstimmigkeiten 
und nachlassendem Engagement unter den Beteiligten endgültig auf.25

Hier zeigt sich bereits eine Gemeinsamkeit vieler Organisationen, die oft mit gro-
ßem Idealismus und basierend auf Freiwilligeneinsatz gegründet wurden. Vor allem 
im neuen Jahrtausend teilten auch die zunehmend von Eingewanderten ins Leben 
gerufenen Vereinigungen dieses Schicksal. Die durchschnittliche Lebensdauer eines 
Migrationsvereins lässt sich zwar nur schwer schätzen, Beispiele wie die Vinschgauer 
interethnische Organisation ZuHaCa (zu Hause / a Casa) zeigen jedoch, dass die 
Tätigkeit häufig nach nur wenigen Jahren bereits wieder eingestellt wurde – ZuHaCa 
hat gar nur von 2008 bis 2010 existiert. Dies hat damit zu tun, dass diese Netzwerke 
häufig auf ehrenamtliche Initiativen Einzelner zurückgehen. Der Fortbestand des 
Vereins steht und fällt damit meist mit dem Idealismus, der personellen Verfügbarkeit 
sowie den finanziellen Möglichkeiten eines oder bestenfalls sehr weniger Menschen. 
Zu den wenigen Ausnahmen gehören die in Bozen tätigen Frauenberatungsstellen 
Rete Donne e Lavoro und die Donne Nissà Frauen, die beide seit den frühen 1990er-
Jahren bestehen.

Für die vergangenen zehn Jahre lässt sich konstatieren, dass die allermeisten Initia-
tiven, selbst wenn es für sie kaum schriftliche Quellen gibt, wenigstens als Vereini-
gung in Gemeinde- oder Provinzregister eingetragen wurden. Dadurch ist es für die 
Forschung zumindest möglich, ihre Spuren rudimentär nachzuzeichnen. Wie viele 
Migrant_innennetzwerke es aber seit den 1980er-Jahren gegeben hat, die auf infor-
meller Ebene organisiert waren und sich dann wieder aufgelöst haben, lässt sich nur 
noch ansatzweise rekonstruieren. 

Einen wichtigen Impuls erhielt die Entwicklung der Migrant_innenvereinigun-
gen in Südtirol von kirchlicher Seite durch die Arbeit der Caritas, über die Marcel 
Amoser in diesem Band an anderer Stelle schreibt.26 Da Arbeitsmigrant_innen häu-
fig zur unterprivilegierten Schicht gehören und insbesondere illegale Einwanderer_ 
innen (wie jene, die sich Ende der 1980er-Jahre in Bozen fanden) meist von Armut 
bedroht sind, war es nur folgerichtig, dass sich das katholische Hilfswerk gegen 
Ende des 20. Jahrhunderts zunehmend mit dem Thema Migration zu beschäftigen 
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27 Caritas Südtirol, Die Chronik der Caritas in Südtirol [http://www.caritas.bz.it/ueber-uns/unsere-
geschichte.html] (Zugriff: 19.02.2018).

28 Vgl. den Online-Auftritt des Österreich-Südtirol-Forums unter [https://oesf.eu/] (Zugriff: 19.2.
2018).

29 Vgl. Internationaler Tag der Migranten, in: ASTAT-Info 67/12 (2017) 11 [file:///C:/Users/Anwender/
Downloads/972903_mit67_2017.pdf ] (Zugriff: 19.2.2018).

30 Vgl. Il Fogolar Furlan compie 45 anni, in: Alto Adige, 6.12.2017 [http://www.altoadige.it/cronaca/
bolzano/il-fogolar-furlan-compie-45-anni-1.1467683] (Zugriff: 16.7.2018).
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begann.27 So wurde 1990 die Erstaufnahmestelle Migrantes gegründet. 1993 folgte 
die Flüchtlingsberatung, die zugleich auch mehrere Flüchtlingshäuser (u. a. das  
Haus Arnika in Meran, in Bozen die Häuser Sara und Aaron, in Prissian das Haus 
Noah, in Mals das Haus Ruben, in Wiesen das Haus Lea und in Vintl das Fischer-
haus) führt.

Mit dem Anstieg der Zuwanderung zu Beginn des neuen Jahrtausends, die 2007 
ihren zahlenmäßigen Höhepunkt erreichte, kam es dann auch immer mehr zu mig-
rantischen Initiativen, in denen sich diejenigen, die in Südtirol bereits etwas Fuß 
gefasst hatten, um die Belange neuer Einwanderer_innen kümmerten. So entstanden 
mehrere ethnonationale, aber auch religiöse Vereinigungen.

Zur historischen Entwicklung der Migrationsvereinigungen gehört auch die  
Weiterentwicklung erster, häufig informeller Initiativen zu inzwischen amtlich re- 
gistrierten Vereinigungen. Die historische Kontinuität eines Vereins bleibt dabei 
meistens durch die personelle gewährleistet: So haben verschiedene Vorsitzende von 
aktuell existierenden Migrationsvereinen bereits bei früheren Vereinigungen ge- 
arbeitet, bis diese aufgelöst wurden. Das folgende Kapitel geht diesen Besonder - 
heiten und Eigenheiten der Südtiroler Netzwerke von Migrantinnen und Migranten  
auf den Grund.

4. Merkmale und Besonderheiten der Südtiroler Organisationen 
von Migrant_innen

Vereine sind eine typische Begleiterscheinung des Migrationsphänomens. Ihre Ent-
stehung hängt einerseits mit der Anzahl der Wandernden und andererseits mit ihren 
wirtschaftlichen Möglichkeiten zusammen. Kurz gesagt: Gibt es in einem Gebiet 
kaum Migrant_innen, können auch keine Vereine entstehen. Falls doch, so ist die 
Lebensdauer meist kurz, wie das Vinschgauer Beispiel ZuHaCa zeigt. Es ist auch fest-
zuhalten, dass das Bedürfnis nach einem Migrationsverein ebenfalls gering ist, wenn 
sich die Einwandernden bereits (mehr oder weniger) der Sprache der Mehrheits-
gesellschaft bedienen, wenn sie sich besonders schnell integrieren oder wenn sie ver-
mögend sind. Zwar gibt es ein „Österreich-Südtirol-Forum“ als „Treffpunkt Öster-
reicher und Südtiroler“ (ÖSF) in Bozen,28 aber die zahlenmäßig jahrelang größte und 
aktuell zweitgrößte Migrant_innengruppe in Südtirol,29 Menschen aus Deutschland, 
stellt nach wie vor keinen Migrationsverein. Demgegenüber existieren mit der Asso-
ciazione Il Fogolâr Furlan von Einwanderer_innen aus dem Friaul oder mit dem Cen-
tro Ricreativo Culturale Calabresi in Bozen nach wie vor italienische Migrant_innen-
netzwerke mit teilweise bereits 45-jähriger Geschichte.30
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31 Cilja Harders / Almuth Schauber, Netzwerke und informelle Partizipation zwischen Inklusion 
und Exklusion – die Beispiele Ägyptens und Ghanas, in: Im Schatten demokratischer Legitimität. 
Informelle Institutionen und politische Partizipation im interkulturellen Demokratievergleich, hg. 
von Hans-Joachim Lauth / Ulrike Liebert, Wiesbaden 1999, 165–184, bes. 176 f.

32 Christine Huth-Hildebrandt / Gerd Stüwe, Die Entwicklung von Migrantenorganisationen 
und ihre Rolle im zivilgesellschaftlichen Engagement, in: Migration und Soziale Arbeit 3 (2012) 
268–276, bes. 273 ff.

33 Vgl. Julia Tapfer, Südtiroler Migrantinnen und ihre Vereine: Entstehung und Handlungsräume von 
Frauenorganisationen, in: Einheimisch – zweiheimisch – mehrheimisch. Geschichte(n) der neuen 
Migration in Südtirol, hg. von Eva Pfanzelter / Dirk Rupnow, Bozen 2017, 233–247.
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Umgekehrt führt hohe Arbeitsmigration von armen Menschen zur Gründung 
einer Vielzahl an Migrant_innenvereinen, wie das Beispiel Kairo zeigt. Dort ent-
standen im Zuge der hohen Land-Stadt-Migration in den frühen 1940er-Jahren 
zahlreiche Vereinigungen mit einer Mitgliederzahl zwischen 50 und mehreren Tau-
send. Inzwischen sind aus den meisten dieser Vereine soziale Institutionen geworden,  
die als „Kristallisationspunkt für multifunktionale Netzwerke“ Dienstleistungen für 
Mitglieder anbieten und sich zugleich auch als Bewahrer ländlicher Kultur verste-
hen.31

Die Einteilung von Migrant_innenvereinigungen erfolgt häufig entlang der 
Ursprungsländer in herkunftshomogene und herkunftsheterogene Vereinigun-
gen. Eine solche Unterscheidung war z. B. in Österreich oder in der Bundesrepu-
blik Deutschland angesichts der Anwerbeabkommen für Arbeitsmigrant_innen in 
den 1950er- und 1960er-Jahren zweckmäßig und bis zu einem gewissen Grad auch 
sinnvoll. Da für Südtirol vergleichbare Abkommen fehlen, ist die dortige Situation 
grundlegend anders zu beurteilen. Und selbst in der deutschen Migrationsforschung 
existiert neben der erwähnten Unterteilung eine lange Reihe von näheren Diffe-
renzierungen – u. a. religiöse Vereine und Frauenvereine, die für Südtirol ebenfalls 
aufgelistet wurden, aber auch noch Elternvereine, Sportvereine, politische Vereine, 
Begegnungsvereine, Kulturvereine, Familienvereine, Berufsvereine, soziale Vereine, 
Freizeitvereine, humanitäre Vereine, Heimatvereine, Wirtschaftsvereine, Studenten-
vereine und Seniorenvereine.32 Für den vorliegenden Aufsatz wurden migrantische 
Initiativen schließlich in vier Gruppen unterteilt:

1. Ethnonationale Vereinigungen (wie z. B. die senegalesische Organisation Giant-
Bi). Diese sind leicht als Organisationen von Migrant_innen klassifizierbar. Darin 
sind in der Regel ausschließlich Menschen aus demselben Herkunftsland oder 
derselben Ethnie (z. B. Kurd_innen in der Vereinigung Babagurgur) tätig.

2. Religiös orientierte Vereine (wie die Comunità Rumena oder die pakistanischen 
Vereinigungen Minhaj und Pace Bolzano): Sie sind meistens Zuwanderer_innen-
organisationen einer bestimmten Religion, auch wenn sie sich theoretisch an alle 
Gläubigen ihres Bekenntnisses richten und dies punktuell auch tun.

3. Frauenvereinigungen: Diese sind nicht nur herkunftsheterogen, sondern meistens 
auch für alte und neue Südtirolerinnen offen (ein Beispiel dafür ist Donne Nissà 
Frauen).33

4. Interethnische Organisationen: Sie sind herkunftsheterogen, laizistisch und rich-
ten sich meistens sowohl an Zuwanderer_innen wie auch an Einheimische (wie 
z. B. die Vereinigung Auxforce in Meran oder Interkult in Bruneck).
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34 Vgl. Halm, Potenzial von Migrantenorganisationen (wie Anm. 20) 37–67.
35 Tom Picker, Ethnische Sportvereine in Deutschland: Ihre Geschichte und ihre kontroverse 

Bedeutung fürs Thema Integration, Bachelor-Thesis, Hochschule für Angewandte Wissenschaf-
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Die Analyse der Südtiroler Migrant_innenvereinigungen brachte drei zentrale Er- 
kenntnisse:

1. Die Kurzlebigkeit der Organisationen: Viele Vereinigungen wurden nach einer 
anfänglichen Phase des Enthusiasmus und Idealismus bereits nach wenigen Jahren 
wieder aufgelöst.

2. Die Überschneidung von älteren, oft aufgelösten Organisationen mit Neugrün-
dungen durch einzelne Personen: So war Hassan Shenkubis anfangs der 2010er-
Jahre bei der im Vereinsregister Bozen registrierten kurdischen Vereinigung Diaco 
Associazione Culturale Curda, inzwischen ist er Vorsitzender von Babagurgur; Tri-
tan Myftiu, der Präsident der panalbanischen Organisation Arbëria, war bei der 
inzwischen aufgelösten Vereinigung Iliria; Pedro Gilberto Rincon Campos von 
Ala Incas, einer lateinamerikanischen Organisation, stand bereits einem früheren 
peruanischen Verein als Präsident vor, und Edina Puzstai arbeitet nicht nur bei der 
Caritas-Migrant_innenberatung Input in Bruneck, sondern ist dort auch Mitglied 
der Vereinigung Interkult.

3. Die Kleinteiligkeit der Südtiroler Migrant_innennetzwerke: Es existieren um die 
80 aktive Vereinigungen, deren Mitgliederzahl meistens zwischen zehn und 30 
beträgt und nur in Einzelfällen über 200 erreicht. Dies hängt damit zusammen, 
dass eine interethnische Initiative oder ein Frauenverein meist nur von wenigen 
Beteiligten getragen wird, während eine religiöse Vereinigung wie die pakista-
nisch-muslimische Pace Bolzano über wesentlich mehr Mitglieder verfügt, weil 
an der Einhaltung und Feier religiöser Bräuche meist die ganze Familie beteiligt 
ist. Minhaj, eine in über hundert Ländern weltweit tätige und auch in Südtirol 
ansässige muslimische Organisation, deren Hauptsitz in Lahore in Pakistan liegt, 
stellt in Puncto Kleinteiligkeit eine weitere Ausnahme dar.

Zu den Punkten Kurzlebigkeit und Kleinteiligkeit ist einschränkend hinzuzufügen, 
dass es sich dabei nur bedingt um eine Besonderheit aufgrund der verspäteten Süd-
tiroler Zuwanderungsgeschichte handelt. Dies legt z. B. der Vergleich mit deutschen 
Migrant_innenorganisationen nahe.34 Ethnische Sportvereine beispielsweise erfüllen 
häufig ebenfalls das Charakteristikum des kleinen Organisationsgrades mit bis zu 
160 Mitgliedern und sind andererseits, so wie die Südtiroler Migrant_innenvereini-
gungen auch, von Defiziten in Organisation und Finanzierung geprägt – typisch für 
das beinahe durchgängig auf Freiwilligkeit und Idealismus basierende Engagement.35 
Ähnliches bestätigt die Migrationsforscherin Nina Glick Schiller hinsichtlich der eth-
nischen Vereine am Beispiel der Haitianer in New York City. 1985 hatte die Forsche-
rin dort knapp 100 Organisationen gezählt, von denen die meisten jedoch „aus einer 
Handvoll Mitglieder und einem bzw. einer Vorsitzenden“ bestanden.36
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37 Vgl. Fernando Biague / Matthias Oberbacher, Provincia Autonoma di Bolzano. Rapporto immi-
grazione 2016, in: Centro Studi e Ricerche IDOS, Dossier Statistico Immigrazione 2016, Roma 
2016, 367–370, bes. 367.

38 Vgl. ebd. 367 f.

279

Nach Merkmalen gesondert ergibt sich nun folgende Übersicht über Südtirols Mi- 
grationsnetzwerke:

1. Mehr als die Hälfte (ca. 55 Prozent) sind herkunftshomogene Organisationen, 
entweder ethnonationale oder religiöse Initiativen.

2. Knapp 45 Prozent sind herkunftsheterogene Organisationen, die in interethni-
sche Vereinigungen und Frauenorganisationen unterteilt wurden.

3. Rund ein Drittel (34,5 Prozent) sind ethnonational ausgerichtete Organisationen, 
die sich ausschließlich an Menschen aus demselben Herkunftsland richten (z. B. 
die albanische Vereinigung Arbëria).

4. 31 Prozent entfallen auf interethnische Vereinigungen, die sich an Zugewanderte 
aus aller Welt richten und sich in erster Linie als Organisation definieren, deren 
Ziel eine bessere Unterstützung von Eingewanderten einerseits und eine gelun-
gene Integration in die Arbeits- und Lebenswelt Südtirols andererseits ist.

5. Sechs der 29 untersuchten Selbstvereinigungen (20,7 Prozent) sind religiöse Ver-
eine (wie z. B. das Centro Islamico in Bozen) oder Organisationen, deren Haupt-
aufgabenbereich trotz ethnonationaler Bezeichnung religiös definiert ist (wie die 
christliche Comunità Rumena).

6. Vier der untersuchten Organisationen (13,8 Prozent) von Eingewanderten sind 
Frauenvereinigungen (wie z. B. Marieta in Vintl).

7. 24 der 29 Vereinigungen, also mehr als vier Fünftel (82,75 Prozent), bedienen 
sich der Referenzsprache Italienisch, fünf (17,25 Prozent) der deutschen Sprache.

8. Die allermeisten Migrant_innenvereinigungen agieren in einem relativ kleinen 
Raum, der sich auf die Hauptstadt Bozen (62,1 Prozent) sowie auf die Städte 
Brixen (17,25 Prozent) und Meran (10,3 Prozent) konzentriert. Dies steht in 
direktem Zusammenhang mit der zahlenmäßigen Verteilung der Einwande-
rer_innen in Südtirol: Rund ein Drittel, 15.289 Personen, lebte 2015 in Bozen, 
gefolgt von Meran (6.148), Brixen (2.141), Leifers (1.670, dort konnte keine 
Migrant_innenvereinigung eruiert werden) und Bruneck (1.489).37 Und auch 
wenn der prozentuelle Anteil der Migrant_innen in einzelnen Gemeinden wie 
Franzensfeste (25,7 Prozent), Salurn (21,7 Prozent) oder Brenner (16,4 Prozent) 
weit über dem Landesdurchschnitt von 8,9 Prozent liegt, so ändert dies nichts an 
der Tatsache, dass fast zwei Drittel aller Menschen mit ausländischer Staatsbürger-
schaft in den Südtiroler Städten leben.38

Während interethnische Organisationen oder Frauenvereinigungen aufgrund ihrer 
Tätigkeit oder ihres Aufbaus einfach kategorisierbar sind, ist dies hinsichtlich der 
ethnonationalen Vereine schwieriger, da sich dort teilweise Überschneidungen mit 
den religiösen Organisationen ergeben. Nicht nur die christliche Comunità Rumena, 
auch die muslimische Famiglie Maghrebine stellt so einen Grenzfall dar. Beides sind 
Organisationen, die sich nur an eine bestimmte Ethnie richten (Personen aus Rumä-
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39 Vgl. Volksrepublik Bozen [http://www.repubblicapopolaredibolzano.it] (Zugriff: 19.2.2018).
40 Z. B. über die Vereinigung Associna [http://www.associna.com/it/] (Zugriff: 19.2.2018).
41 Vgl. das Interview von Julia Tapfer und Kurt Gritsch mit Familie Jin aus Meran am 6.5.2015. Das 

Video kann mittels Zugangsdaten auf der Homepage des Migrationsarchivs des Instituts für Zeit-
geschichte Innsbruck eingesehen werden [http://migrationsarchiv2016.stage.suti.it/admin/items/
show/49] (Zugriff: 19.2.2018).
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nien bzw. Araber_innen), und doch nimmt in beiden Vereinigungen die Religions-
ausübung einen bedeutenden Platz innerhalb der Vereinstätigkeiten ein. Aus diesem 
Grund wurden diese beiden Organisationen den religiösen Vereinen zugeordnet.

Eine weitere Schwierigkeit bei der Klassifizierung von Migrant_innenvereinigun-
gen als ethnonational ist der Umstand, dass sich einerseits Menschen verschiedener 
Staaten auf der Grundlage einer gemeinsamen Erstsprache im selben Verein finden 
können (z. B. Serb_innen aus Serbien, Kroatien, Bosnien oder dem Kosovo), wäh-
rend umgekehrt Migrant_innen aus demselben Land verschiedene ethnonationale 
Initiativen gründen (z. B. irakische Kurd_innen, die in einer kurdischen und nicht 
irakischen Vereinigung sind). So können Menschen aus Mazedonien nach ihrer 
sprachlichen Identität entweder dem slawischen (serbischen) oder dem albanischen 
Kulturraum zugeordnet werden, weshalb sie sich, sofern sie nicht interethnischen 
Organisationen den Vorzug geben, den jeweiligen ethnonationalen serbischen oder 
albanischen Vereinigungen zugehörig fühlen. Kosovo-albanische Staatsangehörige 
finden sich entweder in einer albanischen Vereinigung oder in der Associazione Kosova 
wieder. Für die chinesische Community lässt sich festhalten, dass diese auch aufgrund 
ihrer geringen zahlenmäßigen Stärke (sie macht selbst in Bozen nur 0,6 Prozent der 
Bevölkerung aus) national organisiert ist.39 Auch wenn es über Online-Auftritte den 
Versuch gibt, sich zu einer Vereinigung zusammenzuschließen,40 orientieren sich Ein-
gewanderte aus China nach wie vor relativ stark an familiären Strukturen, wie aus 
dem Interview mit der Familie Jin in Meran deutlich wurde.41

Mittels filmischer Zeitzeugengespräche dokumentiert und aufgrund ihrer Ver-
einszielsetzung und ihrer Eigendarstellung als ethnonationale Migrant_innenorga-
nisationen klassifiziert wurden folgende zehn Vereinigungen, die mit 34,5 Prozent 
den größten Anteil ausmachen: Ala Incas (peruanisch), Arbëria (albanisch), Baba-
gurgur (kurdisch), Associazione Bangladesh (Bozen), Dardania (albanisch, aufgelöst), 
Giant-Bi (Senegal), Marocco Aaloa, Associazione Pakistana Merano, Rus’ (russisch), 
 Soniashnyk (urkainisch).

Neun Vereinigungen, die mit 31 Prozent den zweitgrößten Anteil ausmachen, 
zählen zu Interethnischen Migrant_innenorganisationen: Centro di Ricerca e Formazione 
sull’ Intercultura, Cooperativa Xenia, Interkult, Kaleidoskopio (Sozialgenossenschaft), 
Nelson Mandela (aufgelöst), Rete dei Diritti dei Senza Voce, Trait d’ Union (Sozial-
genossenschaft), Auxforce, ZuHaCa (aufgelöst).

Neben der auch namentlich als religiöse Organisation zu erkennenden Vereinigung 
Centro culturale islamico di Bolzano finden sich in dieser Sparte, die 20,7 Prozent 
ausmacht, die beiden muslimischen Organisationen Minhaj Ul Quran, Associazione 
culturale Pace Bolzano und die Associazione Bangladesch (Brixen). Ebenfalls den reli-
giösen Vereinigungen zugeordnet wurden aufgrund des Tätigkeitsschwerpunkts die 
islamische Famiglie Maghrebine und die christliche Comunità Rumena.
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42 Vgl. Biague/Oberbacher, Rapporto immigrazione 2016 (wie Anm. 37) 367.
43 Tapfer, Südtiroler Migrantinnen (wie Anm. 33) 245.
44 Vgl. das Interview von Julia Tapfer und Kurt Gritsch mit Fernando Biague am 6.5.2015. Das 

Video kann mittels Zugangsdaten auf der Homepage des Migrationsarchivs des Instituts für Zeit-
geschichte Innsbruck eingesehen werden [http://migrationsarchiv2016.stage.suti.it/admin/items/
show/49] (Zugriff: 19.2.2018).

45 Interkulturelle Öffnung und Willkommenskultur in strukturschwachen ländlichen Regionen. Ein 
Handbuch für Kommunen, hg. von der Schader-Stiftung, Darmstadt 2014, 81.

46 Zur Diskussion um die semantische Schärfe des Begriffs der (Migrant_innen-)Selbstorganisationen, 
der hier mangels besserer Alternativen verwendet wird, vgl. Halm, Potenzial von Migrantenorgani-
sationen (wie Anm. 20) 63.
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Die Frauenorganisationen wiederum machen etwa ein Siebtel der untersuchten 
Vereinigungen aus (13,8 Prozent). Dies ist angesichts der Geschlechterverteilung 
– 2016 waren 53,6 Prozent der Immigrant_innen Frauen42 – kein besonders hoher 
Anteil. Zu den Frauenvereinigungen gehören die auf vielfältigen Ebenen aktiven 
Donne Nissà Frauen, die Sozialgenossenschaft Impronta di Donne, die Armonia Latina 
oder die Frauenwerkstatt Marieta. „Ihre Tätigkeitsfelder unterscheiden sich dabei 
– Armonia Latina verfolgt etwa unbürokratische Notstandshilfe, während die Donne 
Nissà akribisch geplante und wissenschaftlich unterstützte Projekte durchführen – 
der Grundgedanke ist dabei aber allen Vereinen gemein: Solidarität mit Frauen.“43

5. Tätigkeitsfelder der Südtiroler Migrant_innennetzwerke

Für Außenstehende wirken Migrant_innenvereinigungen oft wie Heimatfernen treffen. 
Diese Einschätzung greift zwar zu kurz, ist aber nicht falsch: Selbst Südtiroler Studie-
rende in so nahe gelegenen Studienorten wie Innsbruck verspüren bereits das Bedürf-
nis nach regelmäßigem Austausch mit Landsleuten und organisieren entsprechende 
Treffen. Ebenso wenig täuscht der Eindruck, dass eine Vereinigung Ausgewanderten 
etwas Heimatgefühl vermitteln will. „Die Vereine füllen eine Leere, die entsteht, weil 
die Familie fehlt, die Beschäftigung mit dem Ursprungsland,“44 so der Migrations-
forscher Fernando Biague. Doch damit ist die Bedeutung von Migrant_innenverei-
nigungen noch nicht erschöpft. Zwar spielen pragmatische Überlegungen eine Rolle, 
weshalb sich Eingewanderte zu Gemeinschaften zusammenschließen: Gemeinsam 
werden Feste nach den Riten und Traditionen der Herkunftsländer gefeiert, zusam-
men lassen sich auch bürokratische Hürden, wie der Gang zum Konsulat o. Ä., 
leichter meistern. Eine Vereinigung kann auch bei der Vermittlung von Arbeit und 
Unterkunft behilflich sein. Weil Migrant_innvereinigungen aber in der Regel Multi-
plikatoren für integrative Maßnahmen sind,45 liegt ihre gesellschaftlich größte Leis-
tung, die gleichermaßen wichtig für Einwanderer- wie Mehrheitsgesellschaft ist, im 
Bereich der Integration.

Verschiedene Autor_innen unterscheiden hinsichtlich der Funktionen von Selbst-
organisationen nach ethnosolidarischen, ethnokulturellen, ethnoreligiösen, ethno-
politischen und diasporapolitischen Aktivitäten, wobei eingeräumt wird, dass sich 
diese Bereiche selten klar voneinander trennen lassen.46 Was Andrea Baumgartner-
Makemba über die afrikanischen Vereine in Berlin schreibt, lässt sich auch auf die 
Südtiroler Selbstorganisationen von Einwanderer_innen übertragen: „Sie sind also 
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47 Andrea Baumgartner-Makemba, Afrikanische Vereine in Berlin. Selbstdarstellung und Integration 
von Migrantenvereinen, Hamburg 2014, 30.

48 Picker, Ethnische Sportvereine in Deutschland (wie Anm. 35) 19 f.
49 Ebd. 16.
50 Interview mit Fernando Biague (wie Anm. 44) 6.5.2015.
51 Interkulturelle Öffnung und Willkommenskultur (wie Anm. 45) 140.
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multifunktionale Einrichtungen, in denen je nach Präferenz der Mitglieder die eine 
oder andere Aktivität überwiegen kann.“47

Innerhalb der getroffenen Zuordnung unterscheiden sich die untersuchten Orga-
nisationen thematisch nicht besonders. Die verschiedenen ethnonationalen Ver-
einigungen kümmern sich allesamt um ähnliche Dinge (z. B. Unterstützung beim 
Kontakt mit den Behörden des Herkunftslandes, Pflege der Erstsprache und Kultur 
etc.), ebenso wie die interethnischen Organisationen, die (unterschiedlichen) reli-
giös orientierten Netzwerke oder die einzelnen Frauenvereinigungen vergleichbaren 
Tätigkeiten nachgehen. Zu den typischen Gebieten, auf denen die Migrant_innen-
vereinigungen aktiv sind, gehören:

– die Hilfe bei Wohnungs- und Arbeitssuche und beim Umgang mit Behörden
– Kontakte zur Botschaft oder zum Konsulat des Ursprungslandes
– die Pflege religiöser und/oder kultureller Bräuche
– Sprachkurse in den Fremdsprachen Deutsch, Italienisch sowie in der Erstsprache
– Kulturvermittlung des Ursprungslandes
– Verbesserung der Chancen von Frauen
– Migrant_innen gesellschaftlich sichtbar machen

Aber nicht nur die interethnischen, auch die ethnonationalen Organisationen, denen 
von Seiten der Mehrheitsgesellschaft oft eine Tendenz zu Segregation und Integra-
tionsverweigerung zugeschrieben wird, erfüllen eine positive Funktion für die auto-
chthone Gesellschaft, weil sie u. a. an einer möglichst reibungslosen Koexistenz 
interessiert sind. Häufig ist es eher die restriktive, unflexible und konservative Mi- 
grationspolitik, die Integration und Miteinander erschwert, und die gleichzeitig die 
Entstehung ethnonationaler Vereine fördert, wie eine Forschungsarbeit über ethno-
nationale Sportvereine (die wiederum rund neun Prozent aller migrantischen Selbst-
organisationen ausmachen)48 in Deutschland aufgezeigt hat.49

Und gerade dort, wo die Mehrheitsgesellschaft keine oder nur unzureichende 
Unterstützung bietet, gründen sich Selbstvereinigungen, um für die drängendsten 
Probleme – Wohnung, Arbeit, Behördenkontakte – eine rasche und funktionierende 
Hilfe zu bieten, verbunden mit dem Gefühl des gemeinsamen Ursprungs: „Migran-
tenvereinigungen sind für die Integration in die Südtiroler Gesellschaft sehr, sehr 
wichtig. Sie sind ein Stück Herkunftsland.“50 Zugleich sind sie aber auch für die 
Mehrheitsgesellschaft von Bedeutung, wie aus dem von der Schader-Stiftung 2014 
zum Thema Interkulturelle Öffnung und Willkommenskultur in strukturschwachen 
ländlichen Regionen herausgegebenen Handbuch für Kommunen in Deutschland her-
vorgeht: „Neben der Anerkennung des Engagements von Menschen mit Migrations-
hintergrund sollte die Selbstorganisation von Zugewanderten angeregt und die inte-
grationspolitische Kooperation mit Migrantenorganisationen verstärkt werden.“51 
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52 Silvester Stahl, Migrantensportvereine als Partner der Integrations- und Verbandsarbeit. Eine 
Handreichung für die Praxis, 2012, als PDF-Dokument auf der Seite des Deutschen Olympischen 
Sportbundes abrufbar unter [https://cdn.dosb.de/user_upload/www.integration-durch-sport.de/
Service/Info-Material/IdS_Expertise_Stahl.pdf ] 51 (Zugriff: 16.7.2018). Vgl. ders., Selbstorgani-
sation von Migranten im deutschen Vereinssport, Köln 2009.

53 Stahl, Migrantensportvereine (wie Anm. 52) 51–52. Vgl. auch Mustafa Ideli, Migrantenvereine: 
„Mobilitätsfalle“ versus „Integrationsschleuse“. Abhandlung am Beispiel der Migranten aus der Tür-
kei und ihre Vereine in der Stadt Zürich, o. O. 2008.

54 Vgl. Jennifer Klöckner, Freiwillige Arbeit in gemeinnützigen Vereinen. Eine vergleichende Studie 
von Wohlfahrts- und Migrantenorganisationen, Wiesbaden 2016.

55 Stahl, Migrantensportvereine (wie Anm. 52) bes. 52.
56 Vgl. Dietrich Thränhardt, Migrantenorganisationen. Engagement, Transnationalität und Integra-

tion, in: Migrantenorganisationen. Engagement, Transnationalität und Integration (Reihe WISO-
Diskurs der FES), hg. von Günther Schultze / Dietrich Thränhardt, Bonn 2013, 5–20, bes. 7.
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Dass Migrationsvereine Integrationsaufgaben leisten, ist noch nicht im öffent-
lichen Südtiroler Bewusstsein angekommen. Dies war jedoch auch im deutschspra-
chigen Ausland zu Beginn nicht anders. Bei den in Deutschland ab den 1960er-
Jahren entstandenen Organisationen handelte es sich „überwiegend um Heimat- und 
Kulturvereine, die stark auf das jeweilige Herkunftsland orientiert waren, weil die 
Beteiligten davon ausgingen, dass sie irgendwann dorthin zurückzukehren würden“.52 
In der Forschung wurden die migrantischen Selbstorganisationen in Deutschland 
oder in der Schweiz lange Zeit entweder als „Integrationsschleusen“ bezeichnet, weil 
sie den Migrant_innen angeblich als Ausgangsbasis für kollektive oder individuelle 
Eingliederungsprozesse dienten, oder als „Mobilitätsfalle“ interpretiert, wobei man 
hier unterstellte, dass die Bindung an die eigene Herkunftsgruppe einem gesellschaft-
lichen Aufstieg im Wege stehe.53

Seit über einem Jahrzehnt wächst nun aber das Bewusstsein für die Bedeutung 
der Vereine und ihre Leistung.54 Auch im Nationalen Integrationsplan der deutschen 
Bundesregierung, der 2006 unter Einbeziehung von Migrant_innenorganisationen 
lanciert wurde, werden Migrationsvereine „als wichtige Träger des Integrationsprozes-
ses anerkannt“, weil „sie Personen erreichen und im Sinne einer gesamtgesellschaft-
lichen Integration aktivieren, zu denen Organisationen der Mehrheitsgesellschaft 
kaum Zugang haben“.55 Inzwischen hat sich auch eine breite Vielfalt an Vereinigun-
gen mit teilweise unterschiedlichsten Tätigkeiten herausgebildet, die zumindest eines 
gemeinsam haben, nämlich die Tatsache, dass sie sich hinsichtlich ihrer Aufgaben in 
einem ständigen Transformationsprozess befinden.56

Dieser Prozess kann bisweilen auch zur eigenen Auflösung führen, wie das Beispiel 
des Vinschger Vereins ZuHaCa zeigt. ZuHaCa – Zuhause / a casa wurde im Mai 2008 
als Verein für Einheimische und Neubürger_innen zur Förderung der interkulturellen 
Begegnung gegründet. Er zählte 25 Mitglieder, seine Ziele waren u. a. das Kennen-
lernen anderer Menschen, Kulturen, Religionen, aber auch, Orte der Begegnung zu 
schaffen und Unsicherheiten abzubauen. 2009 wurde als gemeinsames Projekt mit 
der Organisation für eine solidarische Welt (OEW) angedacht, ein Leitbild für Inte-
gration auszuarbeiten, das hilfreich für Südtiroler Gemeinden sein sollte.

Im Mai 2009 fand in Schlanders eine Podiumsdiskussion unter dem Titel Die 
neuen Südtiroler/innen – Herausforderung und Chance statt, an der sich ZuHaCA 
aktiv beteiligte. Da es aber nicht gelang, das gewünschte Interesse der Bevölkerung 
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57 Interkulturelle Öffnung und Willkommenskultur (wie Anm. 45) 33.
58 Karin Weiss, Migrantenorganisationen als Motoren der Integrationsarbeit, in: Handbuch Migra-

tionsarbeit, hg. von Britta Marschke / Heinz Ulrich Brinkmann, Wiesbaden, 2. Auflage 2014, 
93–104, bes. 97 f.

59 Vgl. Interview mit Fernando Biague (wie Anm. 44) 6.5.2015.
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zu wecken, beendete der Verein schon 2010 seine Tätigkeit. Als eine der wenigen 
migrationspolitisch tätigen Vereinigungen, die nicht in den Städten Bozen, Meran, 
Brixen oder Bruneck liegen, sah sich ZuHaCa mit der Tatsache konfrontiert, dass sich 
Migrant_innen auf dem Land leichter integrieren und einleben können als in der 
Stadt, weshalb weniger Bedarf an einer unterstützenden Organisation besteht. Diese 
Situation ist u. a. auch aus Deutschland dokumentiert:

„Ländliche Regionen sind durch eine geringere Anzahl von Zugewanderten, 
einen geringeren Bevölkerungsanteil und eine besondere Zusammensetzung 
der Bevölkerung mit Migrationshintergrund gekennzeichnet. Das erschwert 
die Selbstorganisation von Migrantinnen und Migranten, während Ansprech-
partner und Interessenvertreter in der lokalen Politik häufig fehlen.“57

Migrant_innenorganisationen stoßen daher in ihrer Tätigkeit auch an Grenzen. Als 
Träger sozialer Projekte sind sie u. a. damit konfrontiert, dass sie einerseits nicht alle 
Probleme lösen können, um die sich die Mehrheitsgesellschaft bisher nicht geküm-
mert hat. Andererseits ist nicht jede Einwanderer_innenvereinigung als Träger sozia-
ler Projekte auch fachlich gerüstet und entsprechend qualifiziert, was zur Folge haben 
kann, dass sich die Mehrheitsgesellschaft angesichts einer überforderten migranti-
schen Selbstorganisation in möglichen Vorurteilen bestätigt sieht. Eine besondere 
Herausforderung besteht darüber hinaus in den sozialen Tätigkeiten herkunftshomo-
gener Vereine. Selbst integrationsfördernd gemeinte Aufgaben wie außerschulische 
Betreuung, Elternarbeit oder Jugendhilfe führen nämlich, wenn sie innerhalb einer 
ethnonationalen oder ethnoreligiösen Vereinigung geschehen, nicht zu mehr Integra-
tion, sondern bestärken die Segregation.58

Berücksichtigt man die verspätete Entwicklung Südtirols hinsichtlich Zuwande-
rung und der Entstehung von Migrant_innennetzwerken, so ist hier eine Veränderung 
in der öffentlichen Wahrnehmung zu erwarten. Dabei erstreckt sich die Tätigkeit vie-
ler Vereinigungen oft über Südtirol hinaus. So werden von den Mitgliedern Projekte 
unterstützt, die im Herkunftsland aufgrund mangelnder Finanzierung bisher nicht 
hatten verwirklicht werden können. Dies hat auch mit Fragen der Ausbildung von 
Identität und Identitäten zu tun. Da es den allermeisten Migrant_innen in Südtirol 
mittel- und langfristig besser ergeht, wächst das Bedürfnis, etwas vom eigenen Erfolg 
mit Menschen im Herkunftsland zu teilen.

Meistens läuft dies über verwandtschaftliche Beziehungen. Zwar unterstützen 
viele Migrant_innen auf privater Ebene bereits Verwandte monatlich mit Geld, doch 
die gemeinschaftlich organisierte Entwicklungshilfe reicht darüber hinaus. Es geht 
nicht nur ums gemeinsame Feiern von Festen und Zelebrieren von religiösen Bräu-
chen, sondern darum, „über Projekte in den Herkunftsländern zur Unterstützung der 
Alphabetisierung oder zur Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten“59 beizutragen. Fast 
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60 Homepage der Donne Nissà Frauen [http://www.nissa.bz.it/index.php/de/wir-werden-finanziert-
von] (Zugriff: 19.2.2018).

61 Roberto Bizzo, Antwort auf die Landtagsanfrage 2667/12 vom 31.8.2012 [http://www2.landtag-
bz.org/documenti_pdf/idap_242419.pdf ] (Zugriff: 19.2.2018).

62 Vgl. das Interview von Julia Tapfer und Kurt Gritsch mit Zaheer Zafar, Vorsitzender von Pace 
Bolzano, am 22.7.2015. Das Video kann mittels Zugangsdaten auf der Homepage des Migrations-
archivs des Instituts für Zeitgeschichte Innsbruck eingesehen werden [http://migrationsarchiv2016.
stage.suti.it/admin/items/show/49] (Zugriff: 19.2.2018).

63 Vgl. das Interview von Julia Tapfer und Kurt Gritsch mit Sandra Costa, Vorsitzende von Marieta, 
am 20.7.2015. Das Video kann mittels Zugangsdaten auf der Homepage des Migrationsarchivs des 
Instituts für Zeitgeschichte Innsbruck eingesehen werden [http://migrationsarchiv2016.stage.suti.
it/admin/items/show/49] (Zugriff: 19.2.2018).
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alle untersuchten Vereinigungen finanzieren sich über Mitgliedsbeiträge und Spen-
den, mitunter unterstützt durch zweckgebundene Projektmittel seitens der Gemein-
den (Mietzuschüsse u. dgl.). Öffentliche Gelder machen meistens nur einen kleinen 
Anteil aus. Manche Organisationen erhalten wenig bis keine Unterstützung von der 
öffentlichen Hand. Doch es gibt auch Ausnahmen: So listen die Donne Nissà Frauen 
auf ihrer Homepage mehrere Ämter auf, von denen der Verein mitfinanziert wird.60

Eine öffentliche Unterstützung sagt wenig darüber aus, ob eine Organisation Inte-
grations- oder Segregationsarbeit betreibt. Es gibt auch Vereinigungen, die sich selbst 
finanzieren oder aus dem Ausland unterstützt werden (wie die international aktive 
pakistanisch-muslimische Organisation Minhaj) und sich, vielleicht auch deshalb, 
weniger der Integrationsarbeit als der Bewahrung oft konservativer religiöser Riten 
widmen. Andere wiederum stellen das Miteinander mit der Mehrheitsgesellschaft in 
den Mittelpunkt, auch wenn sie sich ebenfalls nahezu selbst finanzieren (z. B. Aux-
force). Nicht zu vergessen ist, dass Vereinigungen, die wegen ihrer religiösen Zielset-
zung nicht im Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Organisationen eingetragen sein 
können, keinen Anspruch auf öffentliche Gelder haben, wodurch sie sich zugleich 
auch der Kontrolle durch die Provinzverwaltung entziehen.61 Diese Ambivalenz zeigt 
sich am Beispiel von Religion und Tradition. So verbringen viele Kinder pakistani-
scher Muslime in Bozen täglich zwei Stunden in einer Koranschule, wo sie lernen, 
den Koran auf Arabisch zu lesen und zu rezitieren. Wie der Vorsitzende der Organi-
sation Pace Bolzano, Zaheer Zafir, im Interview erklärte, erhöht dies die wöchentliche 
Schulzeit der Kinder um zehn Stunden.62 Dass Religion durch Migration generell an 
Bedeutung gewinnt, begründete der evangelische Theologe Friedrich Wilhelm Grad 
im GEO-Magazin 4/2016 damit, dass riskante Unterfangen wie Auswanderung „Gott-
vertrauen“ erforderten. Religion sorge in einer häufig als feindselig empfundenen (und 
teilweise auch tatsächlich feindseligen) Umgebung für Identität. Damit gewinnen Tra-
dition und Religion, die im Herkunftsland weniger gebraucht wurden, in der Fremde 
an Bedeutung, vergleichbar mit ethnischer oder nationaler Verbundenheit.

Unter den religiösen Vereinigungen von Migrant_innen kultivieren mehrere mus-
limische Organisationen ein konservatives und patriarchales Gesellschafts- und Men-
schenbild, was teilweise negative Auswirkungen auf die Freiheitsrechte von Frauen 
und Kindern, insbesondere von Mädchen, hat. Jene pakistanischen Frauen, die in 
der Frauenwerkstatt Marieta arbeiten, könnten dies nur, weil keine Männer dort 
mitmachten und so die Ehemänner ihr Einverständnis gäben, erklärt Marieta-Vor-
sitzende Sandra Costa.63 Die Spannung zwischen Tradition, Religion und Gender-
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struktur auf der einen Seite und den Menschenrechten auf der anderen, insbesondere 
dem Gleichheitsgrundsatz, ist in vielen religiösen Organisationen augenscheinlich. In 
kaum einer muslimischen Vereinigung gibt es eine Frau im Vorstand. Im Gebetsraum 
von Pace Bolzano bleiben Männer und Frauen getrennt, was aufgrund der räumlichen 
Enge dazu führt, dass Frauen entweder nicht oder erst nach den Männern in den 
Gebetsraum können, wie Zaheer Zafir einräumt.64

Religiöse Vereine wie Pace Bolzano, Centro culturale islamico di Bolzano (il dialogo) 
oder Minhaj ul Quran finanzieren sich über Spenden. Dadurch ist es beispielsweise 
Pace Bolzano laut Zaher Zafir gelungen, den Gebetsraum als Vereinsimmobilie im 
Wert von rund 250.000 Euro binnen zwei Jahren abzubezahlen.65 Von der öffent-
lichen Hand gibt es keine Unterstützung, da Vereinigungen mit religiöser Zielsetzung 
nicht im Landesverzeichnis der ehrenamtlich tätigen Organisationen eingetragen 
sind, was eine Voraussetzung für Fördermittel ist.66

Obwohl die Medienberichterstattung über Migration dies häufig suggeriert,67 
spielen Konflikte aus den Herkunftsländern (z. B. zwischen Menschen aus dem  
ehemaligen Jugoslawien wegen der Balkankriege der 1990er-Jahre) in Bezug auf  
Migrant_innenorganisationen nur eine untergeordnete Rolle. Zugleich gibt es aber 
unter den islamischen Vereinigungen eine auch in der Südtiroler Gesellschaft bemerk-
bare Trennung nach asiatischen und afrikanischen Muslimen (z. B. ist Minhaj eine 
pakistanische Vereinigung, Famiglie Maghrebine eine nordafrikanische), ebenso wie 
albanische und kosovo-albanische Vereinigungen aufgrund von historisch und kul-
turell bedingten Differenzen eigene Vertretungen aufgebaut haben. Daneben finden 
sich aber auch viele international und interethnisch orientierte Vereinigungen, bei 
denen das Verbindende, die gemeinsame Migrationserfahrung, über das Trennende 
(z. B. Kriegserfahrungen) gestellt wird. Unterstützung finden solche interethnischen 
Vereinigungen nicht selten von Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft.

6. Südtirols Migrant_innennetzwerke im Vergleich 
mit dem nördlichen Nachbarn Tirol

2016 lebten in Südtirol 524.000 Menschen, 47.000 davon waren Migrant_innen.68 
Die Anzahl der aktiven migrantischen Selbstorganisationen betrug rund 80 Vereini-
gungen. Im Bundesland Tirol wurden zehn Jahre zuvor bei einer Gesamteinwohner-
zahl von 697.000 Menschen (davon rund 70.000 Migrant_innen) 84 migrantische 
Selbstorganisationen gezählt.69 Während die Südtiroler Migrant_innengruppe sehr 
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heterogen ist, stellen in Nordtirol Menschen aus der Türkei und aus dem ehemaligen 
Jugoslawien zusammen nach wie vor die Mehrheit der Eingewanderten dar.70 Dabei 
ist zu spezifizieren, dass sich die ehemals jugoslawischen Vereine ab den 1990er-
Jahren aufgrund der Kriege im Herkunftsland in neue Organisationen aufspalteten, 
analog zu den neu gegründeten Staaten. Eine Gemeinsamkeit der Entwicklungen 
in Tirol und Südtirol besteht darin, dass in den 2000er-Jahren zahlreiche neue Mi- 
grant_innen-Organisationen entstanden. Während in Südtirol ethnonationale, inter-
ethnische und religiöse Vereine sowie Frauenvereinigungen gegründet wurden, ent-
wickelte sich auch die Nordtiroler Szene weiter und umfasst inzwischen u. a. die 
Organisationen Anatolisches Kulturzentrum, Akademie Kufstein, Verein Forum Mus-
liminnen in Tirol, Demokratischer Immigranten Verein, Frauenverein für Bildung und 
Kultur „Lilie“, Urban Street Connection, Goldene Lilie, Aranea, Verein Initiative zur 
gelebten Integration, Phönix.71 Der Historiker Gerhard Hetfleisch, seit 1985 auch 
Geschäftsführer des ZeMiT (Zentrum für MigrantInnen in Tirol), zur Rolle der Mi-
grant_innennetzwerke in Tirol:

„Selbstorganisationsstrukturen (z. B. Vereine, religiöse Gruppen etc.) haben 
sehr früh schon eine wichtige integrative Rolle gespielt, sie gaben den neu 
zuwandernden ‚Gastarbeitern‘ eine erste Orientierung im Gastland. Sie sind 
bis heute Orte der Begegnung in der Freizeit und eine informelle ‚Börse‘ für 
Wohnungen und Arbeit. Sie erlebten in den 1990er-Jahren einen bedeuten-
den Wandel: Die jugoslawischen Vereine zerbrachen am Krieg in den ‚Hei-
maten‘ oder richteten sich national-ethnisch neu aus, und verloren dabei ihre 
alte Stärke. Der Niedergang linker und sozialistischer Ideologien in der Welt 
spiegelte sich auch im Spektrum der Vereine türkischer Staatsangehöriger. 
Stattdessen gewannen verstärkt ethnisch orientierte Vereine und religiöse Ge- 
meinden an Boden. Dazu kamen die Vereine von neu zugewanderten Grup-
pen, die in den 1990er-Jahren gegründet wurden und sich zumeist ebenfalls 
ethnisch-national ausrichteten.“72

Nicht nur in der strukturellen Unterteilung der Südtiroler Migrant_innenvereinigun-
gen in Initiativen der Mehrheitsgesellschaft (Caritas, Volontarius, SOS Bolzano/Bozen) 
und solche von Eingewanderten (Arbëria, Babagurgur, Associazione Bangla desh) einer-
seits und in ethnonationale, religiöse, interethnische und Frauenvereine andererseits 
gibt es Gemeinsamkeiten mit dem Nachbarland, sondern auch in der inhaltlichen Aus-
richtung. So kümmern sich auch in Südtirol die ethnonationalen Vereine um die Kon-
takte zum Herkunftsland, um bürokratische Wege zu den Behörden des Ursprungs-
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landes sowie um die Pflege von Sprache und Kultur. Religiöse Vereinigungen stellen 
Tradition, Brauchtum und eben Religion in den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit, wäh-
rend Frauenvereinigungen vor allem bestrebt sind, den gesellschaftlich und auf dem 
Arbeitsmarkt benachteiligten Einwandererinnen eine Unterstützung bei der Arbeits-
suche sowie eine Tätigkeit innerhalb eines sozialen Rahmens anzubieten.73 Und die 
interethnischen Migrant_innenvereinigungen rücken auch in der Provinz Bozen die 
migrationsspezifischen Probleme in den Mittelpunkt und versuchen, Eingewanderte 
unabhängig von ihrer Nationalität zu unterstützen, sich in Südtirol leichter zurechtzu-
finden, verbunden mit dem Erwerb der Sprache(n) der Mehrheitsgesellschaft.

Gibt es also in den Tätigkeitsfeldern der Organisationen von Migrant_innen eine 
große Schnittmenge zwischen der Autonomen Provinz Bozen und dem Bundesland 
Tirol, so treten Unterschiede vor allem im Kontext der Netzwerke auf – im politi-
schen, gesellschaftlichen und historischen Umfeld, in das die Vereinigungen einge-
bettet sind. Da diese Differenzen in der politischen Situation der deutsch sprachigen 
Südtiroler_innen als Minderheit im Nationalstaat Italien wurzeln, kommt man nicht 
umhin, die historisch besondere Entwicklung Tirols südlich des Brenners im 20. Jahr-
hundert als Matrix für die Wahrnehmung und Einordnung der migrantischen Orga-
nisationen in die Südtiroler Gesellschaft im 21. Jahrhundert zu berücksichtigen.

Als wichtigster Faktor ist hier das Modell der Sprachgruppen und des daraus resul-
tierenden Proporzsystems zu nennen. Diese Eckpfeiler des Zweiten Autonomiestatuts 
wurden und werden durch die steigende Anzahl von Migrant_innen kontinuierlich 
herausgefordert. Wie soll mit den Eingewanderten in Bezug auf die Sprachgruppen-
zugehörigkeit, die Voraussetzung für den via Proporz geschützten Zugang zu Arbeits-
stellen in der öffentlichen Verwaltung und Dienstleistung ist, umgegangen werden? 
Sollen sich alle einer der drei Gruppen – Deutsche, Italiener, Ladiner – zuordnen 
oder sollte eine Erweiterung um z. B. eine vierte Kategorie angedacht werden? Als 
politische Thematik bis in die 2000er-Jahre hinein ignoriert, gewann die Zuwande-
rung im vergangenen Jahrzehnt deshalb zunehmend an Bedeutung.

Anhand der folgenden vier Bereiche lassen sich in Hinblick auf die Themenfelder 
Migration und migrantische Selbstorganisationen wesentliche Unterschiede zwischen 
Südtirol und Nordtirol festmachen:

1. Südtirols gesellschaftliche Diversität
2. Südtirols migrationshistorische Entwicklung
3. Referenzsprache
4. Binnenmigration 

6.1 Südtirols gesellschaftliche Diversität

Nicht nur Italiener_innen, die bis in die 1960er-Jahre in die Provinz Bozen kamen, 
fanden sich in einer Parallelgesellschaft wieder. Auch mehr als 50 Jahre danach wird 
Migration nach Südtirol immer noch vor dem Hintergrund des Konzeptes der drei 
Sprachgruppen (deutsch, italienisch, ladinisch) interpretiert, was dazu führt, dass 

Kurt Gritsch



74 Vgl. Biague/Oberbacher, Rapporto immigrazione 2016 (wie Anm. 37) 367.
75 Vgl. Halm, Potenzial von Migrantenorganisationen (wie Anm. 20) bes. 39.
76 Verena Wisthaler, Migration – Chance und Herausforderung für das Südtirol des 21. Jahrhun-

derts, in: Südtirolismen. Erinnerungskulturen – Gegenwartsreflexionen – Zukunftsvisionen, hg. von 
Georg Grote / Barbara Siller, Innsbruck 2011, 241–258, bes. 257.

289

Migrant_innen von manchen auf zweifacher Ebene als Eindringlinge betrachtet wer-
den: in die Wirtschaftswelt, aber auch in die Welt der (angeblich) bedrohten deut-
schen Bevölkerungsgruppe. Da sich rund zwei Drittel der Migrant_innen in Süd-
tirol in den Städten niederlassen – ein Drittel aller Eingewanderten wohnt in der 
Landes hauptstadt Bozen74 – und da sich vier Fünftel der Migrant_innenorganisatio-
nen des Italienischen als Referenzsprache bedienen, begann die deutschsprachige 
Volksgruppe, sich aus ethnopolitischen Motiven zunehmend für die Einwanderung 
zu interessieren. Dahinter stand und steht bei rechtskonservativen Kräften die Angst, 
dass sich die italienische Volksgruppe durch eine gelungene Integration bzw. Assi-
milation der ausländischen Staatsbürger zu Lasten der deutschen Ethnie vergrößern 
könnte. Die Antwort Letzterer respektive ihrer politischen Vertreter_innen war und 
ist daher die Strategie, Migrant_innen in die deutsche Sprachgruppe zu integrieren. 
Dem Ganzen liegt folglich weniger der positive Antrieb zugrunde, die eigene Kultur 
dem Eingewanderten gegenüber zu öffnen, sondern vielmehr die Absicht, den Frem-
den aufzunehmen, um ihn zu kontrollieren.

Allerdings stellt dies keine Südtiroler Besonderheit dar, wie ein Blick nach Deutsch-
land zeigt:

„Vor dem Hintergrund des deutschen Korporatismus [der Beteiligung gesell-
schaftlicher Gruppen an politischen Entscheidungsprozessen] bestand eine bis 
in das 19. Jahrhundert zurückgehende Tradition der Betreuung von Einwan-
derern durch die Sozialverbände, an die diese im Zuge der Arbeitsmigration 
der 1950er- bis 1970er-Jahre anknüpften und, zum Teil entlang von Konfes-
sionsgrenzen, die inoffizielle Zuständigkeit für bestimmte Herkunftsgruppen 
übernahmen, ohne diese Gruppen allerdings in Entscheidungsstrukturen ein-
zubinden.“75

Verena Wisthalers Fazit aus dem Jahr 2011, dass „Kontrolle über Immigration von 
einem Großteil der Parteien in Südtirol angestrebt und als ein wichtiges Element zum 
Schutz der deutschsprachigen Minderheit in Südtirol betrachtet“76 werde, ist nach 
wie vor aktuell. Dies zeigt einen generellen Unterschied zur Migration im Bundes-
land Tirol und zur Bedeutung von Migrant_innenorganisationen nördlich des Bren-
ners. Zwar gibt es auch dort gewisse politisch geführte Abwehrdiskurse gegenüber 
Zuwanderung. Aber während die migrantischen Netzwerke in Südtirol zwischen die 
Fronten einer nach wie vor ethnisch geführten Argumentation geraten, ist die Nord-
tiroler Mehrheitsgesellschaft, anders als ihr ebenfalls deutschsprachiges Südtiroler 
Pendant, keine Minderheit im Staat, sondern sprachlich und kulturell Teil des Staats-
volkes. Anders gesagt: Diesseits wie jenseits des Brenners wird diskutiert, inwiefern 
Migrant_innenorganisationen zur Integration beitragen oder gegebenenfalls sogar im 
Gegenteil exkludierend wirken, aber in Südtirol wird diese Debatte um die ethno-
nationale Ebene, um das sogenannte volkstumspolitische Element, erweitert, inwie-
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fern die deutschsprachige Minderheit durch Zuwanderung bedroht sei. So wird der 
Migra tionsdiskurs um die Frage ergänzt, in welche der zwei großen Sprachgruppen 
(die ladinische wird vernachlässigt) sich die Migrant_innen denn nun integrieren sol-
len, wobei mit „integrieren“ häufig das von den meisten Südtiroler_innen in der Zeit 
des Faschismus noch bekämpfte Konzept der Assimilation gemeint ist.

6.2 Südtirols migrationshistorische Entwicklung

Während das Bundesland Tirol bis 1955 ein Abwanderungsland war und erst ab der 
zweiten Hälfte der 1950er-Jahre einen positiven Wanderungssaldo aufweist, ist es in 
Südtirol umgekehrt. Bedingt durch die sogenannte Rückoption, die Rückkehr eines 
Teils jener Menschen, die im Zuge der Option ab 1939 ausgewandert waren, und ita-
lienische Zuwanderung, ist der Wanderungssaldo der Provinz Bozen zwischen 1945 
und 1955 positiv und wandelt sich erst danach ins Negative, wo er bis 1992 bleibt. Die 
beiden Phänomene hängen zusammen, denn der Großteil der später in Tirol eingewan-
derten Arbeiter_innen stammt vom südlichen Nachbarn. Einerseits verblieb ein Teil 
der Optant_innen auch nach 1945 in Tirol, und andererseits mehrten sich ab 1957 die 
Fälle, „in denen für deutschsprachige Südtiroler um die Arbeitsbewilligung angesucht 
wurde, da diese in Südtirol keine dauernde Verdienstmöglichkeit finden konnten“.77

Diese entgegengesetzte Entwicklung führte zu einem unterschiedlichen Entste-
hungszeitraum der Migrant_innenvereinigungen. Angetrieben vom Bedürfnis nach 
Facharbeiter_innen für die westdeutsche und österreichische Industrie schließen 
sowohl die Bundesrepublik Deutschland als auch die Alpenrepublik schon in den 
1960er-Jahren Anwerbeabkommen mit Staaten, aus denen Arbeitskräfte geholt wer-
den sollen. Entsprechend finden sich bald erste Vereinigungen von Migrant_innen, 
die einen jugoslawischen Kulturverein, einen türkischen Sportverein oder eine reli-
giöse Initiative (z. B. für einen islamischen Gebetsraum) u. Ä. gründen. Gab es in 
der Bundesrepublik Deutschland bis 1959 nur neun ethnische Sport vereine, so stieg 
deren Zahl in den 1960er-Jahren auf über 50, verdreifachte sich im folgenden Jahr-
zehnt auf 163, um dann in den 1980er- (auf 1.903) und 1990er-Jahren (auf 3.548) 
fast explosionsartig anzusteigen.78 Ausgehend davon, dass die ethnonationalen Sport-
vereine rund neun Prozent der migrantischen Selbstorganisationen ausmachen, gab es 
also in Westdeutschland in den 1960er-Jahren rund 550 Vereinigungen, die danach 
auf geschätzte 1.800 (1970er-), über 20.000 (1980er-) und bis in die 1990er-Jahre 
auf über 40.000 stiegen. Während die Nordtiroler Entwicklung der bundesdeutschen 
zeitverzögert und verlangsamt folgt, findet sich in Südtirol selbst in den 1990er-Jah-
ren noch keine Handvoll Selbstorganisationen.

Österreich (und Tirol) stand schon zu Beginn der 1960er-Jahre vor dem Problem, 
dass die heimischen „Arbeitskräftereserven“ aus Landwirtschaft oder strukturschwa-
chen Regionen erschöpft waren. Analog zu Südtirol waren zudem auch aus Tirol viele 
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ausgewandert – 60.000 Tiroler_innen waren alleine in der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Schweiz beschäftigt.79 Angesichts des Arbeitskräftemangels und des 
daraus resultierenden Lohndrucks, der sich wiederum negativ auf das Wirtschafts-
wachstum auswirkte, beschloss man im „Wendejahr 1961“ in Wien, die Beschäf-
tigung ausländischer Erwerbstätiger durch Kontingentierung zu vereinfachen und 
gleichzeitig „Gastarbeiter“ gezielt anzuwerben.80 Diese wurden in den 1960er-Jahren 
dringend gebraucht, einerseits für die Großbaustellen wie die Universitäts klinik in 
Innsbruck, die Brennerautobahn mit der 1963 eröffneten Europabrücke oder den 
Gepatsch speicher im Kaunertal (mit rund 2.000 Beschäftigten alleine zwischen 1961 
und 1964), andererseits für die Vorbereitungen zu den IX. Olympischen Winterspie-
len. Diese wurden 1964 in Tirols Landeshauptstadt abgehalten und kurbelten nicht 
nur die Auftragslage im Baugeschäft weiter an (z. B. mit der Errichtung des Olympi-
schen Dorfes), sondern auch die touristische Entwicklung.81

Hier zeigt sich eine phasenweise entgegengesetzte Entwicklung in den beiden 
Tiroler Landesteilen, denn während Südtirol zwischen 1945 und 1955 wegen der 
Rückoptant_innen und gleichzeitiger Zuwanderung aus italienischen Regionen 
einen positiven Wanderungssaldo aufweist, ist Nordtirol aufgrund der schlechteren 
Wirtschaftslage Auswanderungsgebiet. So schreibt Gerhard Hetfleisch:

„Die ersten Nachkriegsjahre bis 1953/54 waren auch in Tirol krisenhaft. Im 
Winter 1953/54 wurde eine bis heute nie wieder erreichte Arbeitslosenrate 
von 14,5 % registriert. Umso überraschender war die gesamtwirtschaftliche 
Belebung ab 1954, die ihr erstes Konjunkturhoch 1956/57 hatte und in einen 
beinahe ungebrochenen Boom bis in die 1970er-Jahre mündete, mit beträcht-
lichen Produktivitätssteigerungen und einem besonders hohen Arbeitskräfte-
bedarf, v. a. in der Bauwirtschaft und im Tourismus.“82

Als sich die Situation in Tirol zunehmend verbessert, während die wirtschaftliche Lage 
in Südtirol stagniert, wandern viele Deutschsprachige und Ladiner über den Brenner. 
So holt der nördliche Nachbar 1961 1.400 Personen im Baugewerbe, darun ter 494 
aus Südtirol, 546 aus dem Trentino und weitere 156 aus Venetien und der Lombar-
dei, die gebraucht werden, da viele Tiroler_innen aufgrund der höheren Löhne in 
die Bundesrepublik Deutschland und in die Schweiz auswandern.83 Ihr Platz wird 
von den südlichen Nachbarn eingenommen. Die Südtiroler Wirtschaftsmigration 
über den Brenner hält noch ein paar Jahre an: 1962 bewilligt Tirol 6.039 Beschäfti-
gungsgenehmigungsanträge, darunter 3.871 für italienische Staatsbürger_innen, von 
denen die meisten Südtiroler_innen waren.84

Die von der österreichischen Regierung abgeschlossenen Anwerbeabkommen zei-
gen dann aber ihre Wirkung bis nach Südtirol: Bis 1970 sinkt die Zahl der Arbeits-
genehmigungen für italienische Staatsbürger_innen auf jährlich 1.183, was gemessen 
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an der Gesamtzahl ausländischer Beschäftigter einen Rückgang von 85 Prozent auf 
12,5 Prozent bedeutete, während umgekehrt Jugoslaw_innen und Türk_innen 1970 
83,5 Prozent ausmachten.85 Hier spiegelt sich auch die gesamtstaatliche Situation 
wider: 1973 weist die Alpenrepublik mit rund siebeneinhalb Millionen Einwohner_
innen 230.000 ausländische Beschäftigte (ca. 3 Prozent) auf, von denen 78,5 Prozent 
aus Jugoslawien stammen.86 Das langjährige Auswanderungsland Italien erreicht im 
selben Jahr erstmals einen leicht positiven Wanderungssaldo, der aber vor allem auf 
italienischer Rückwanderung beruht. Den Prozentsatz an Migrant_innen, den Öster-
reich 1973 hatte, erreicht Italien indes überhaupt erst rund 30 Jahre später.

Im selben Zeitraum, also in den 1960er-Jahren, weist Südtirol wirtschaftlich eine 
andere Struktur auf als die nördlichen Nachbarn: Der Primärsektor bietet nach wie vor 
zahlreichen Familien ein Einkommen, auch wenn damit nicht immer ein entsprechen-
des Auskommen verbunden ist und viele auf Tagelöhnerarbeit, vor allem in der Ernte-
zeit, angewiesen sind. Im Sekundärsektor dominieren die Städte Meran und Bozen, 
darüber hinaus gibt es noch vereinzelt in Brixen und Bruneck Industriegebiete.

In den Dörfern sucht man im Sekundärsektor jedoch bis weit in die 1960er-Jahre 
hinein vergeblich nach Arbeit. Hier zeigt sich ein weiteres Spezifikum der Südtiroler 
Migrationsgeschichte: Da die Industrie vor allem in der Zeit des Faschismus aufge-
baut worden war, gab und gibt es eine entsprechend hohe Anzahl von Beschäftigten 
italienischer Herkunft. Weil aber auch der Handel und das Handwerk nur wenig 
Arbeitsplätze bieten und der Massentourismus nach den Bombenanschlägen anfangs 
der 1960er-Jahre erst im Entstehen begriffen ist, sehen sich vor allem deutsch- und 
ladinischsprachige Südtiroler_innen aus den Dörfern und Tälern des Landes vor die 
Herausforderung gestellt, eine adäquate Anstellung zu finden.

Ob der Bedarf an Industriearbeiter_innen deshalb noch in den 1960er-Jahren aus 
den südlichen Nachbarprovinzen gestillt wurde, weil die deutsch- und ladinischspra-
chigen Südtiroler_innen in die deutschen Industriegebiete auswandern oder umge-
kehrt, ist eine Frage des Blickwinkels. Festzuhalten bleibt, dass die einen die Provinz 
über den Brenner verlassen und die anderen aus dem Süden einwandern. Insgesamt 
bleibt Südtirols Wanderungssaldo aber im Minus. Während in Tirol vor allem jugo-
slawische Vereinigungen gegründet werden, geschieht in Südtirol nichts Vergleich-
bares: Die Angehörigen der einzigen zahlenmäßig relevanten Gruppe, italienische 
Binnenmigrant_innen, lassen sich meistens in den Städten nieder. Sie treffen dort auf 
eine große, bereits bestehende italienische Community (rund 15.000 Italiener_innen 
in Meran, 75.000 Italiener_innen in Bozen) und haben entsprechend kaum das 
Bedürfnis, sich in Migrant_innenvereinigungen zu organisieren, sieht man von der 
Associazione Il Fogolâr Furlan aus dem Friaul oder dem Centro Ricreativo Culturale 
Calabresi in Bozen ab.

Während also in Tirol angesichts der Anwerbeabkommen zwischen Österreich 
einerseits sowie Jugoslawien und der Türkei andererseits schon vor mehr als 50 Jah-
ren vor allem männliche Migranten in einer relevanten Größenordnung eingewan-
dert sind (später erfolgte häufig der Familiennachzug), was der Entstehung von Ver-
einigungen förderlich war, ist dies in Südtirol anders verlaufen. Dort gibt es bis in 
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87 Vgl. Sabine Falch, Heimatfern. Die Südtiroler Arbeitsmigration der 1950er und 1960er Jahre 
(Innsbrucker Forschungen zur Zeitgeschichte 17), Innsbruck 2002, 9.

88 So z. B. vom Meraner Verein Auxforce [http://zeitgeschichte-suedtirolmigration.uibk.ac.at/migrant_
innen-vereinigungen/liste/auxforce/] oder von Bangladesh Brixen [http://zeitgeschichte-suedtirolmigra 
tion.uibk.ac.at/migrant_innen-vereinigungen/liste/bangladesh-brixen/] (Zugriff: 28.4.2018).
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die 2000er-Jahre hinein im Unterschied zum nördlichen Nachbarn keine ähnlichen 
Strukturen und damit auch keine vergleichbaren Erfahrungen. Erst ab Mitte der 
2000er-Jahre lässt sich ein sprunghafter Anstieg von Initiativen belegen. Diese kon-
zentrieren sich vor allem auf den städtischen Raum und insbesondere auf Bozen.

Neben der italienischen Einwanderung, die nur formal eine Binnenwanderung 
war, ist für die Südtiroler Migrationsgeschichte – vor allem angesichts des negativen 
Wanderungssaldos – die Geschichte der Auswanderung beachtenswert. Die Histori-
kerin Sabine Falch, die sich mit dem Phänomen dieser sogenannten Heimatfernen, 
also der Auslands-Südtiroler_innen, beschäftigt hat, kommt zu folgendem Fazit:

„In den 1950er- und 1960er-Jahren zogen Tausende Südtiroler und Südtirole-
rinnen ins Ausland, vor allem, um bessere Arbeits-, Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten zu finden. […] Allerdings änderte das zumeist nichts daran, 
dass Südtirol die ‚wahre‘ Heimat blieb, fern von der man zwar arbeitete, eine 
Familie gründete, sein Leben einrichtete, zu der aber die innere Bindung fort-
bestand und besteht.“87

6.3 Referenzsprache

In Südtirol sind die Referenzsprachen Italienisch und Deutsch. Italienisch ist die 
natio nale Referenzsprache, Deutsch die lokale. Demgegenüber ist in Tirol das Deut-
sche sowohl die Mehrheits- als auch zugleich die Staatssprache. Während Migrant_ 
innen in ihrer Vereinstätigkeit in Tirol also Deutsch brauchen, sehen sich ihre Süd-
tiroler Pendants vor die Herausforderung gestellt, sich zweier Sprachen bedienen oder 
zumindest eine diesbezügliche Wahl treffen zu müssen. Derzeit überwiegt Italie nisch, 
vier von fünf Organisationen orientieren sich daran. Hier zeigt sich auch ein Zusam-
menhang zur geographischen Lage der Vereinigungen: Fast zwei Drittel aller Initiati-
ven befinden sich in der mehrheitlich italienischsprachigen Landeshauptstadt Bozen, 
weitere Vereinigungen wurden in Meran, Brixen oder Bruneck gegründet. Grund-
sätzlich lässt sich hier feststellen, dass die Tendenz zu Deutsch als Referenz sprache 
in den kleineren Städten wie Brixen und vor allem Bruneck zunimmt, während in 
Meran und Bozen das Italienische dominiert. Hinter der Zuwendung zum Italie-
nischen steht auch die Erfahrung all jener Migrant_innen, die aus anderen Regio-
nen und Provinzen Italiens nach Südtirol wandern. Häufig verfügen sie bereits über 
einige Italienischkenntnisse, sodass sie sich auch in Südtirol dieser Sprache bedienen. 
Sobald es aber um Arbeitsmöglichkeiten jenseits von Meran, Bozen, Leifers oder 
Brixen geht, zeigt sich, dass Deutschkenntnisse nicht nur von Vorteil, sondern häu-
fig Voraus setzung sind. Hier eröffnet sich auch für Migrant_innenvereinigungen ein 
weites Tätigkeitsfeld, da neben den Italienischkursen auch Deutschkurse angeboten 
werden.88
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89 Vgl. das Interview von Julia Tapfer mit Tritan Myftiu, Vorsitzender von Arbëria, vom 18.4.2015. 
Das Video kann mittels Zugangsdaten auf der Homepage des Migrationsarchivs des Instituts für 
Zeitgeschichte Innsbruck eingesehen werden [http://migrationsarchiv2016.stage.suti.it/admin/
items/show/49] (Zugriff: 19.2.2018).

90 Mittelschulen, in: ASTAT-Info 69/12 (2017) 2 [file:///C:/Users/Anwender/Downloads/973507_
mit69_2017.pdf ] (Zugriff: 19.2.2018).

91 Vgl. Dorothy Zinn, Migrants and their Children as Potential Game-Changers: Immigrant Incor-
poration in South Tyrol’s Divided Society, in: Migrantische Arbeitswelten in Südtirol Explorativ-
ethno graphische Ergebnisse eines Euregio-Lehrforschungsprojektes, hg. von Gilles Reckinger / 
Diana Reiners / Dorothy Zinn. Bricolage. Innsbrucker Zeitschrift für Europäische Ethnologie 9 
(2017) 23–38.
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Die fünf Mal höhere Verwendung von Italienisch als Referenzsprache hängt auch 
damit zusammen, dass manche Vereinigungen in Südtirol, insbesondere die ethno-
nationalen und religiösen, in die Struktur eines nationalen, italienweiten Dach-
verbands eingebettet sind. So sind z. B. Migrant_innen aus Guinea Bissau, aber auch 
viele chinesische Einwanderer_innen, Teil eines auf nationaler Ebene existierenden 
losen Netzwerkes (z. B. in der Nachbarprovinz Trentino oder in der Nachbarregion 
Veneto), das in Südtirol selbst keinen Ableger hat. Gleichzeitig sehen sich die Mi- 
grant_innenorganisationen in der Provinz Bozen aber mit der Tatsache konfrontiert, 
dass aufgrund der ethnischen Verteilung (ca. 70 Prozent Deutschsprachige, 25 Pro-
zent Ita lienischsprachige) Deutsch als Referenzsprache essentiell ist, da es den Zugang 
zum Arbeitsmarkt wesentlich vergrößert.

Zu Beginn erfolgt die Orientierung meist, wie die Erforschung der Migrant_
innennetzwerke zeigt, an der Referenzsprache Italienisch. Die in den Interviews am 
häufigsten genannten Gründe dafür sind eine meist länger andauernde Migrations-
geschichte mit vorhergehenden Aufenthalten in italienischen Provinzen. Menschen 
aus Albanien wiederum, der zahlenmäßig größten Gruppe in Südtirol, verfügen 
häufig aufgrund des italienischen Fernsehens im Heimatland über rudimentäre bis 
gute Italienischkenntnisse, wie Tritan Miftiu, Präsident der Associazione Panalbanese 
 Arbëria, erklärt.89 All diejenigen, deren Erstsprache zur romanischen Sprachfamilie 
zählt (u. a. Menschen aus Rumänien oder aus Lateinamerika), finden zudem einen 
leichteren Zugang zu Italienisch. Hinzu kommt, dass Italienisch nicht nur die Staats-
sprache ist, sondern auch in Bozen selbst bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
eröffnet, auch wenn es, wie bereits erwähnt, südtirolweit umgekehrt ist.

Da die Mehrheit der Einwanderer_innen in den Städten lebt, weist die italieni-
sche Mittelschule mit knapp 24 auf 100 eingeschriebenen Schüler_innen einen mehr 
als drei Mal so hohen Migrant_innenanteil auf als die deutsche.90 Diese Hinwendung 
der Zuwanderer_innen zur italienischen Sprachgruppe lässt sich umgekehrt auch in 
einer stärkeren Annäherung der italienischen Sprachgruppe an die Migrant_innen 
feststellen. Sprachprojekte finden sich in der italienischen Kulturabteilung häufiger 
als in der deutschen. In Meran ist die Situation ähnlich wie in Bozen: Italienisch ist 
die erste Referenzsprache, auch wenn prozentuell mehr Vereinigungen Deutsch ver-
wenden als in der Landeshauptstadt. Organisationen in Brixen und insbesondere in 
Bruneck orientieren sich vermehrt an der deutschen Sprache, die wenigen Netzwerke 
auf dem Land fast ausschließlich. Auf Landesebene zeigt sich, dass Zugewanderte in 
Südtirol von der vorherrschenden ethnischen und sprachlichen Situation sehr gefor-
dert werden.91
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92 Vgl. Interview mit Fernando Biague (wie Anm. 44) 6.5.2015.
93 Vgl. das Interview von Julia Tapfer und Kurt Gritsch mit Kastriot Shehaj, Vizepräsident von 

Interkult, vom 7.8.2015. Das Video kann mittels Zugangsdaten auf der Homepage des Migrations-
archivs des Instituts für Zeitgeschichte Innsbruck eingesehen werden [http://migrationsarchiv2016.
stage.suti.it/admin/items/show/49] (Zugriff: 19.2.2018).

94 Vgl. Ebd.
95 Vgl. das Interview von Julia Tapfer und Kurt Gritsch mit Patrycja Pierchala vom 14.11.2015. 

Das Video kann mittels Zugangsdaten auf der Homepage des Migrationsarchivs des Instituts für 
Zeitgeschichte Innsbruck eingesehen werden [http://migrationsarchiv2016.stage.suti.it/admin/
items/show/49] (Zugriff: 28.4.2018).
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So manifestieren sich dem Migrationsforscher Fernando Biague zufolge hinter 
dem Sprachenproblem Grundmuster von Diskriminierung, wenn Migrantinnen und 
Migranten bestimmte Arbeitsmöglichkeiten vorenthalten bleiben: „Es heißt dann 
z. B., dass es wegen der deutschen Sprache ist. Aber die deutschen Dozenten, die 
in den ersten Jahren hierher kamen, konnten auch noch kein Italienisch. Das sind 
Mechanismen, die bestimmte Mitbürger nicht integrieren.“92

Doch auch Deutsch zu sprechen, verhindert die Ausgrenzungsmechanismen 
nicht. Diese Erfahrung machte Kastriot Shehaj, der Vizepräsident des interethni-
schen Vereins Interkult in Bruneck.93 Die Vereinigung mit rund 30 Mitgliedern aus 
mehr als 15 Nationen unterstützt seit 2006 Neuangekommene im Pustertal bei der 
Eingliederung in die Gesellschaft und kümmert sich daneben vor allem um einen 
besseren Kontakt zwischen Migrant_innen und Einheimischen. Shehaj selbst ist 
2001 aus Albanien nach Ferrara gekommen. Als er dann ins Pustertal zog, dachte 
er, aufgrund seiner Deutschkenntnisse einen Vorteil zu haben. Doch all dies wog 
das Vorurteil, dem er als Albaner ausgesetzt war, nicht auf.94 Und selbst wenn das 
nationalistisch-rassistische Vorurteil nicht greift, erweist sich die sprachliche Hürde in 
der Provinz Bozen trotz Deutschkenntnissen als große Herausforderung, so Shehaj, 
denn das dialektale Deutsch, das er im Pustertal hörte, entsprach nicht im Mindes-
ten seinem Schul-Standarddeutsch. Ähnlich erging es der aus Polen eingewander-
ten  Patrycja Pierchala, Vizepräsidentin des 2008 gegründeten und 2010 aufgelösten 
inter ethnischen Vereins ZuHaCa in Schlanders, als sie 1992 bei ihrer ersten Arbeits-
stelle in St. Valentin auf der Haide mit dem auf zahlreichen romanischen Einflüssen 
fußenden Dialekt des oberen Vinschgaus konfrontiert wurde.95

6.4 Binnenmigration

Diese bedeutete für die Zeit zwischen 1945 und 1960 in Südtirol anders als im Bun-
desland Tirol eine Zuwanderung von Menschen, die sich mit Italienisch einer ande-
ren Sprache bedienten als die lokale Mehrheitsgesellschaft. Insofern wurden diese 
Einwanderer_innen über die grundsätzliche Fremdheitswahrnehmung hinaus als 
Eindringlinge, als Bedrohung der „deutschen Kultur und Sprache“, betrachtet. Bin-
nenwanderer_innen aus der Steiermark oder aus Niederösterreich galten in Tirol zwar 
ebenfalls als Fremde, konnten aber, anders als die Italiener_innen in Südtirol, für sich 
geltend machen, zumindest Angehörige der überregionalen Mehrheitskultur zu sein 
und deren Sprache zu sprechen. Dahinter stand auch ein institutioneller Unterschied 
zwischen Südtirol und Tirol:
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96 Hetfleisch, „… und es kommen Menschen.“ (wie Anm. 71) 59.
97 Vgl. Giorgio Mezzalira, Der „ethnisch fremde Süden“. Die italienischen Einwanderer in der 

Nachkriegszeit, in: Nie nirgends daheim. Vom Leben der Arbeiter und Arbeiterinnen in Süd-
tirol, hg. von Anton Holzer / Othmar Kiem / Giorgio Mezzalira / Michaela Ralser / Carlo Romeo, 
Bozen 1991, 201–220; ders., L’immigrazione italiana in Alto Adige: approcci e questioni, in: 
A.S.E.I. (Archivio Storico dell’Emigrazione Italiana) 2006, einsehbar unter [https://www.asei.eu/
it/2006/11/limmigrazione-italiana-in-alto-adige-approcci-e-questioni/] (Zugriff: 16.7.2018); Raf-
faele Virgadaula, Die Migration von Sizilianern nach Südtirol. Eine sozialpsychologische Analyse 
der  Migrationserfahrungen anhand biographischer Interviews, Innsbruck 1998; Enio Marcelli, 
Semirurali – … per non dimenticare … um zu verstehen, Bozen 1995.

98 Vgl. Hetfleisch, Geschichte der Arbeitsmigration (wie Anm. 77) bes. 95–125.
99 „[…] gli altoatesini, che si sentono accerchiati in un territorio sconosciuto e ostile, dove il miglior 

destino che ti può capitare non è quello di mettere radici, ma di riuscire ad andare via.“ Lucio Giu-
diceandrea, Spaesati. Italiani in Südtirol, Bozen 2006, 128.
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„Die Migrationsgeschichte Österreichs wurde in ihren Anfängen primär von 
ökonomischen Erfordernissen und Interessen Österreichs bestimmt. Durch 
gezielte Anwerbung wurde die Zuwanderung initiiert und durch ein im Lauf 
der Zeit immer komplexer werdendes rechtliches Regelwerk zu kontrollieren 
versucht. Die Entwicklung in Tirol lässt sich nicht vom größeren ökonomi-
schen, politischen und rechtsgeschichtlichen Rahmen abgekoppelt erklären 
und darstellen, zumal die zentralen Agenden zur Gestaltung der ‚Ausländer-
beschäftigung‘ nicht in den Händen der Bundesländer lagen.“96

Auch wenn die Herkunft der Arbeitsmigrant_innen eine unterschiedliche war, so 
haben Tirol und Südtirol doch gemeinsam, dass das Thema der Zuwanderung nicht 
von Innsbruck oder Bozen aus, sondern durch Wien oder Rom beeinflusst wurde.

Darüber hinaus boten (und bieten) die zwei größten Südtiroler Städte Meran 
und Bozen durch ihren hohen Anteil an Italiener_innen auch die Möglichkeit, von 
einer Region Italiens in ein anderes, zwar mehrsprachiges, aber lokal begrenzt eben 
trotzdem italienisches Gebiet zu ziehen. Entsprechend konnte man an die dortige 
Kultur anknüpfen, weil man faktisch als Binnenmigrant_in im selben Staat blieb.97 
Da die deutschsprachige Mehrheitsgesellschaft die Eingewanderten jedoch häufig als 
Eindringlinge betrachtete, vor denen die Heimat verteidigt werden musste, gelang 
eine Verwurzelung nicht immer oder wurde erschwert. Vergleichbares lässt sich für 
die nach Nordtirol gekommenen Migrant_innen aus der Türkei oder aus Jugosla-
wien konstatieren.98 Und auch wenn die Lage für die Südtiroler Heimatfernen ähnlich 
war und obwohl sehr viele Südtiroler Familien Verwandtschaft im Ausland hatten, 
änderte dies nichts daran, dass die Mehrheitsgesellschaft den Italiener_innen gegen-
über verhalten, reserviert und bisweilen ablehnend reagierte. So fühlten sich viele 
Italiener_innen in Südtirol „eingeschlossen in einem unbekannten und feindseligen 
Land, wo das bestmögliche Schicksal, das einen ereilen konnte, nicht jenes war, Wur-
zeln zu schlagen, sondern fortzuziehen.“99

So überwog bei vielen italienischen Binnenmigrant_innen in Südtirol das Gefühl 
der Fremdheit. Der 1956 in Brixen als Kind kalabresischer Einwanderer geborene 
Journalist und Publizist Lucio Giudiceandrea hat dieses Gefühl des Nicht-Angekom-
men-Seins der Italiener, der Altoatesini, dem Heimatkonzept der Deutschsprachigen 
und Ladiner, der Südtiroler, gegenübergestellt: „Il nostro ‚disagio‘ è il sentimento 
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101 Vgl. Piff, Migrationsbewegungen in Südtirol (wie Anm. 16) 380.
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esattamente contrario a quello che lega i sudtirolesi alla loro Heimat.“100 („Unser 
‚Unbehagen‘ ist das exakt gegenteilige Gefühl zu dem, was die Südtiroler mit ihrer 
Heimat verbindet.“).

So zog man zwar nur innerhalb Italiens um, wohnte aber gefühlt trotzdem im 
Ausland. Die allen gemeinsame Migrationserfahrung Fremdheit, von der sowohl 
Südtiroler als auch italienische Familien in der einen oder anderen Art betroffen 
waren, als verbindendes Element zu interpretieren, war in den 1950er-Jahren durch 
die von volkstumspolitischen, völkischen Vorstellungen auf der deutschsprachigen 
Seite und von nationalistischem und (post-)faschistischem Denken auf italienischer 
Seite geprägten Diskurse kaum möglich. Dies hängt damit zusammen, dass sowohl 
die Zu- als auch die Abwanderer_innen nach 1945 in Südtirol eine gespaltene Gesell-
schaft vorfanden, die einer Verwurzelung wenig Möglichkeiten bot.101

7. Fazit

Zu Beginn des Aufsatzes wurde folgende Fragestellung formuliert:
Ist die Entstehung der Südtiroler Migrant_innennetzwerke historisch betrachtet 

dennoch im Wesentlichen ein „Normalfall“, ist die Entwicklung nach Mustern, wie 
sie in Österreich und Deutschland beobachtet werden konnten, verlaufen? Oder muss 
die Herausbildung von Migrant_innenvereinigungen in der Provinz Bozen mehrheit-
lich als „Sonderfall“ eingestuft werden, weil die Dreisprachigkeit des Gebietes und die 
verspätete wirtschaftliche Entwicklung maßgeblichen Einfluss auf eine eigenständige 
Entwicklung hatten?

Eine – vorsichtig formulierte – Antwort darauf lautet: Die Entstehung der Süd-
tiroler Migrationsnetzwerke beinhaltet sowohl Elemente der früheren österreichi-
schen und deutschen Entwicklung (und kann deshalb ein Stück weit als „Normalfall“ 
bezeichnet werden) als auch eigenständige, weshalb begrenzt von einem „Sonderfall“ 
gesprochen werden kann. Die Südtiroler Entwicklung hat sich überall da, wo über-
regionale und damit ähnliche Bedingungen vorlagen (wie z. B. im Bereich der inter-
national strukturierten Wirtschaft), vergleichbar verhalten wie jene der nördlichen 
Nachbarländer. Zugleich führte sie aber durch ihre gesellschaftlichen Besonderheiten 
(z. B. die Mehrsprachigkeit) zu eigenständigen Prozessen.

Die ältesten Initiativen auf dem Gebiet der Migrant_innennetzwerke reichen in 
Südtirol bis in die Mitte der 1980er-Jahre zurück. Sie entsprangen der Mehrheits-
gesellschaft, waren also in der Regel Vereinigungen für Migrant_innen. In den 
1990er-Jahren entwickelten sich, wie das Beispiel der Donne Nissà Frauen zeigt, inter-
ethnische Organisationen, in denen sowohl Zuwanderer_innen als auch Einheimi-
sche aktiv waren. Vereinigungen von Migrant_innen treten erst in den 2000er-Jahren 
und vermehrt in den letzten zehn Jahren auf. Vielen Organisationen ist eine gewisse 
Kurzlebigkeit gemeinsam. Dies hängt damit zusammen, dass Vereinigungen von  
Migrant_innen häufig auf die Initiative einzelner Idealist_innen zurückgehen. Initia-
tiven aus der Mehrheitsgesellschaft, wie beispielsweise verschiedene Unter orga ni sa-
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tionen der Caritas, weisen demgegenüber aufgrund ihrer etablierten und auch finan-
ziell abgesicherten Struktur mehr Langlebigkeit auf.

Die migrantischen Netzwerke wurden, aufbauend auf die Unterscheidung in 
herkunftshomogene und herkunftsheterogene Vereinigungen, hier in vier Katego-
rien unterteilt, nämlich in ethnonationale und religiöse Organisationen bei den her-
kunftshomogenen und in interethnische Vereinigungen und Frauenorganisationen 
bei den herkunftsheterogenen. Frauenorganisationen und interethnische Vereinigun-
gen lassen sich von den ethnonationalen und religiösen Organisationen u. a. dadurch 
unterscheiden, dass in ihnen häufig Mitglieder der Mehrheits- wie der Minderheits-
gesellschaft aktiv sind. Ethnonationale Vereinigungen machen rund ein Drittel aller 
Migrant_innennetzwerke aus, drei von zehn sind interethnische Vereinigungen, 
zwanzig Prozent entfallen auf religiöse Vereine und jede siebte Organisation ist eine 
Frauenvereinigung. Vier von fünf Netzwerken bedienen sich der Referenzsprache Ita-
lienisch, der Rest der deutschen Sprache.

Da Migrant_innen in Südtirol im Vergleich zur autochthonen Bevölkerung „hin-
sichtlich Vermögen und Einkommen deutlich schlechter gestellt“102 sind, liegen die 
Hauptbereiche der Tätigkeit der migrantischen Vereinigungen in der Hilfe bei Woh-
nungs- und Arbeitssuche, beim Umgang mit Behörden, in der Organisation von 
Sprachkursen (Italienisch und Deutsch sowie bei ethnonationalen Vereinen in der 
Erstsprache), in der Integrationsarbeit und bei Frauenvereinigungen in der Verbesse-
rung der Chancen von Frauen in Gesellschaft und Arbeitswelt.

Im Vergleich mit dem Bundesland Tirol setzte die Entwicklung in Südtirol fast 
drei Jahrzehnte später ein, die Provinz hatte bis 1992 einen negativen Wanderungs-
saldo. Wesentliche Unterschiede in der Wahrnehmung von und im Umgang mit 
Migrant_innenvereinigungen zwischen Tirol und Südtirol sind in der historisch 
besonderen Entwicklung Südtirols im 20. Jahrhundert begründet. Durch das Zweite 
Autonomiestatut von 1972, das auf den Pfeilern Sprachgruppenzugehörigkeit und 
Proporz beruht, gerieten die Migrant_innen zwischen die Fronten eines nach wie vor 
existierenden volkstumspolitischen Kulturkampfes. Da sich der Großteil der Migrant_
innenorganisationen der Referenzsprache Italienisch bedient, versuchen bestimmte 
politische Eliten, Einwanderer_innen nun zunehmend in die deutsche Sprachgruppe 
zu integrieren bzw. zu assimilieren. Demgegenüber sehen sich die Vertreter_innen 
der migrantischen Netzwerke in Tirol nur mit einer Referenzsprache konfrontiert, 
die zugleich die staatstragende Sprache ist. Auch wenn es durchaus vergleichbare 
Reaktionen auf Einwanderung gibt, ist die Südtiroler Realität im Unterschied zum 
nördlichen Nachbarn auch dadurch geprägt, dass Einwanderung am kulturellen 
Selbstverständnis des Landes rüttelt und so teilweise bereits überwunden geglaubte 
Abgrenzungsdiskurse reaktiviert werden.

Von alledem meist unberührt (weil die politischen Migrationsdebatten in aller 
Regel Debatten über und weniger mit Migrant_innen sind) und von der Südtiro-
ler Öffentlichkeit bisher noch wenig beachtet, erfüllen Migrant_innenvereinigungen 
eine Reihe wichtiger Tätigkeiten, die nicht nur für Einwanderer_innen, sondern 
auch für die Mehrheitsgesellschaft von großer Bedeutung hinsichtlich Integration 
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103 Halm, Potenzial von Migrantenorganisationen (wie Anm. 20) 67.
104 Vgl. Thränhardt, Migrantenorganisationen (wie Anm. 56) 6.
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und Miteinander sind. Diese Arbeit verdient öffentliche Unterstützung, und sie 
verdient öffentliche Beachtung.103 Dass daneben eine kleine Minderheit vor allem 
religiös motivierter Vereinigungen aber auch ein dem Fortschritt, der Freiheit und 
Gleichberechtigung mitunter abträgliches Gesellschaftsbild kultiviert, sollte ebenso 
wahr genommen werden. Es ist vorstellbar, dass die Südtiroler Öffentlichkeit auch 
hierin der deutschen Entwicklung folgen und Migrant_innenorganisationen die 
ihnen gebührende Wahrnehmung zukommen lassen wird.104

Deutlich wurde, dass Organisationen von Migrant_innen Ausdruck des Wunsches 
nach kultureller Selbstbehauptung einerseits und andererseits des Versuches, sich mit 
den Besonderheiten der Autonomen Provinz Bozen konstruktiv auseinanderzusetzen, 
sind. Wer einmal erlebt hat, wie Südtiroler Student_innen im Ausland, auch schon 
in Innsbruck, dazu neigen, zu Südtiroler_innen-Treffen zusammenzukommen und 
kulturellen Eigenheiten wie dem Kartenspiel zu frönen (wobei Blind Watten auch 
in Tirol gespielt wird, dort unter dem Namen Ladinisch Watten), den sollte es nicht 
überraschen, dass sich auch die Neuen Südtiroler_innen analog, aber zeitlich um rund 
30 Jahre verspätet zu den Neuen Tiroler_innen, seit etwas mehr als einem Jahrzehnt in 
Vereinigungen zusammenschließen und organisieren.

Migration und Migrant_innennetzwerke in Südtirol





1 Die Ausstellung im Tiroler Volkskunstmuseum Tirol vom 2.6.2017 bis 3.12.2017 war Teil einer Tri-
logie, die mit der Ausstellung Alles fremd – alles Tirol im Jahr 2016 im Volkskunstmuseum ihren Auf-
takt nahm und mit dem Forum Migration vom 18.1.2018 bis 18.2.2018 im Tiroler Landesmuseum 
Ferdinandeum endete. Die Trilogie wurde von den Tiroler Landesmuseen gemeinsam mit dem 
ZeMiT – Zentrum für MigrantInnen in Tirol, den Instituten für Erziehungswissenschaft und Zeit-
geschichte der Universität Innsbruck sowie der Stadt Innsbruck und dem Land Tirol durchgeführt. 
Die Ausstellung ist seit Juni 2018 online abrufbar: https://hier-zuhause.at/ (Zugriff: 10.8.2018).

2 Vgl. https://hier-zuhause.at/ausstellung/arbeitskraefte-willkommen/ (Zugriff: 10.8.2018); Gerhard 
Hetfleisch, Zuwanderung aus den Philippinen, in: Hier zuhause. Migrationsgeschichten aus 
Tirol, Tiroler Volkskunstmuseum 2.6.–3.12.2017, Ausstellungskatalog, hg. von den Tiroler Landes-

Migration in transnationalen Kontexten

Die Anwerbung von Filipinas in den 1970er-Jahren durch Missionare der 
St.-Josefs-Missionsgesellschaft von Mill Hill zu Brixen und Absam

Gerhard Hetfleisch

1. Einleitung

Die Anwerbung von Arbeitskräften für kirchliche Einrichtungen Westösterreichs in 
den 1970er-Jahren ist eng verwoben in den Kontext der transnationalen und zugleich 
kolonialen Geschichte der Missionsgesellschaft der St.-Josefs-Missionare zu Mill Hill 
in London (MHM). Der Hauptsitz des Ordens im deutschsprachigen Raum war seit 
1891 in Brixen, damals neben Trient Diözesanmittelpunkt der alten Grafschaft Tirol, 
die bis 1919 Südtirol, das Trentino, Nord- und Osttirol umfasste und zeitweise auch 
eine Verwaltungseinheit mit Vorarlberg (ab 1861 ein eigenes Kronland) bildete. Es 
waren Missionare des Ordens aus Südtirol, Venetien und Tirol, die seit 1907 in der 
Provinz Antique auf der zu den Visayas gehörenden Insel Panay in einer beispiellosen 
Kontinuität über Kontinente hinweg jenen transnationalen sozialen Raum etabliert 
hatten, der zum Ausgangspunkt des Transfers philippinischer Arbeitskraft für katho-
lische Einrichtungen in Westösterreich werden sollte. Die Initiative ging Anfang der 
1970er-Jahre von Eugenio Daberto aus, der auf den Philippinen in der Mission des 
Ordens tätig war und in der Provinz Belluno aufwuchs, bevor er 1932 in Brixen dem 
Orden beitrat. Unterstützt wurde er in Tirol von MHM Wilhelm Parschalk, der aus 
Vahrn bei Brixen stammte und ab 1972 Rektor des Missionshauses der St.-Josephs-
Missionare von Mill Hill in Absam nahe Innsbruck war.

Der vorliegende Beitrag knüpft an die Sonderausstellung Hier zuhause. Migrations-
geschichten aus Tirol im Tiroler Volkskunstmuseum in Innsbruck 2017 an,1 die beim 
Einstiegsthema, der Anwerbung von Arbeitskräften für den Arbeitsmarkt in Öster-
reich in den 1960er- und 1970er-Jahren, die Zuwanderung von Filipinas in den Fokus 
rückte, aufbereitet in Interviewausschnitten, Objekten und Erinnerungsfragmenten.2 



museen, Innsbruck 2017, 59–66; Der Ausstellungskatalog mit dem Buchbeitrag des Autors ist als 
PDF frei verfügbar: https://hier-zuhause.at/vertiefung/begleitband/ (Zugriff: 10.8.2018).

3 Gastarbeiter und Fremdarbeiter waren die zentralen hierarchisierenden und diskriminierenden Kate-
gorien für ausländische Arbeitskräfte im Deutschen Reich, die nach dem Zweiten Weltkrieg im 
deutschsprachigen Raum bruchlos übernommen wurden. Sie stehen im Beitrag daher kursiv, um 
auf die Herkunftsproblematik zu verweisen.

4 Der Entwurf der Skulptur aus dem Jahr 1982 stammt von Guido Messer. Die Skulptur wurde 1989 
am Bahnhof in Obertürkheim dauerhaft aufgestellt. Ein Foto und ein Interview mit dem Künstler 
finden sich im Begleitbuch der Ausstellung: Immer bunter: Einwanderungsland Deutschland, hg. 
von der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 2014, 25. Die Aus-
stellung wurde 2014/2015 im Haus der Geschichte in Bonn gezeigt und gastierte im Jahr 2016 im 
Deutschen Historischen Museum Berlin und 2017 im Landesmuseum Hannover.

5 Alexander randa, Österreich in Übersee, Wien 1966; Martina Gugglberger, Reguliertes Aben-
teuer. Missionarinnen in Südafrika nach 1945, Wien/Köln/Weimar 2014.

6 Nina Glick Schiller / Linda Basch / Cristina Blanc-Szanton, Transnationalism. A New Analytic 
Framework for Understanding Migration, in: Towards a Transnational Perspective on Migration: 
Race, Class, Ethnicity, and Nationalism Reconsidered. Annals of the New York Academy of Scien-
ces 645/1 (1992) 1–24; http://www.archivio.formazione.unimib.it/DATA/Insegnamenti/10_2246/
materiale/glick%20schiller%20-%201992.pdf (Zugriff: 10.5.2018).

7 Andreas Wimmer / Nina Glick Schiller, Methodological Nationalism and Beyond: Nation-State 
Building, Migration and the Social Sciences, in: Global Networks 2/4 (2002) 301–334, http://www.
columbia.edu/~aw2951/B52.pdf (Zugriff: 10.5.2018). Zur St. Joseph’s Missionary Society of Mill 
Hill, kurz auch Mill Hill Missionaries (MHM), siehe https://millhillmissionaries.co.uk/ (Zugriff: 
07.09.2018). 
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In der Regel steht im Mainstream der Migrationsforschung der Gastarbeiter aus der 
Türkei und der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien (SFRJ) der 1960er-
Jahre im Vordergrund.3 Die ebenso lange Geschichte von Frauen, die migrieren, blieb 
dabei so wie ihr genereller Anteil am Produktions- und Reproduktionsprozess der 
Gesellschaft marginalisiert. Für diesen Zugang beispielhaft ist die Bronze skulptur Der 
Ausländer, die mit Hut, Zigarettenkippe und abgestelltem Koffer, an ein Geländer 
gelehnt, 2016 zentraler Blickfang im Eingangsbereich der Ausstellung Immer bunter: 
Einwanderungsland Deutschland im Deutschen Historischen Museum in Berlin war.4 

Der Beitrag ist auch ein Versuch das Potenzial einer regionalgeschichtlich gestütz-
ten bzw. glokal orientierten Forschungsstrategie aufzuzeigen, die im Lokalen das Glo-
bale erkennt und ephemer erscheinende regionale Phänomene als zentral für eine 
vertiefte nationale und transnationale Perspektive auf das Migrations- und Flucht-
geschehen erachtet. Dabei werden noch ungehobene kolonialistische Residuen in 
der Geschichte Tirols und Südtirols in den Blick gerückt, deren Wurzeln historisch 
weit zurückreichen.5 Absicht ist es einen historiographisch gestützten Beitrag zur 
Diskussion um Transmigration und Transnationalismus zu leisten, die Nina Glick 
Schiller, Linda Basch und Cristina Planc-Szanton Anfang der 1990er-Jahre mit ihren 
Publikationen maßgeblich ausgelöst hatten.6 Die Grundthese von Glick Schiller und 
Andreas Wimmer, dass Migrationsbewegungen nicht erst in der jüngsten Geschichte 
transnationale Züge tragen, bestätigt sich am Beispiel der Anwerbetätigkeit der 
MHM, die den transnationalen Charakter des Missionsordens voraussetzt, und der 
sich entfaltenden transnationalen Lebensweise der Angeworbenen, anfangs im Kon-
text des Ordens und später gestützt vom philippinischen Staat.7 Im selben Beitrag 
wurde darüber hinaus kritisiert, dass das Phänomen Transmigration gerade wegen 
des methodologischen Nationalismus und der am nationalen Container fixierten Per-
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 8 Karl C. Berger / Helena Pereña / Erol Yildiz, Über das Projekt „Hier zuhause. Migrations-
geschichten aus Tirol“, in: Hier zuhause (wie Anm. 2) 7–16, 11 f.

 9 Michael Gehler, Tirol im 20. Jahrhundert. Vom Kronland zur Europaregion, Innsbruck/
Bozen 2008; Michael Gehler (Hg.), Tirol, Land im Gebirge. Zwischen Tradition und Moderne 
(Geschichte der österreichischen Bundesländer seit 1945), Wien/Köln/Weimar 1999.

10 Josef Nussbaumer, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Tirols 1945–1985 (Tiroler Wirtschafts-
studien 42), Innsbruck 1992.

11 Helmut Alexander, Geschichte der Tiroler Industrie. Aspekte einer wechselvollen Entwicklung, 
Innsbruck 1992, 194.

12 Franz Rauter, Das Fremdarbeiterproblem in Innsbrucker Textil- und Bekleidungsbetrieben (Bei-
träge zur alpenländischen Wirtschafts- und Sozialforschung 145), Innsbruck 1972.

13 Michael Forcher, Kleine Geschichte Tirols, Innsbruck 2006; Michael Forcher, Tirols Geschichte 
in Wort und Bild, Innsbruck 2000.

14 Gerhard Hetfleisch, Geschichte der Arbeitsmigration Tirols 1945–2013, in: Aufbrechen, 
Arbeiten, Ankommen. Mobilität und Migration im ländlichen Raum seit 1945, in: Jahrbuch für 
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spektive im Mainstream der Migrationsforschung erst in den 1990er-Jahren quasi 
neu entdeckt wurde, obwohl es lange schon davor empirisch greifbar gewesen wäre, 
wie in diesem Beitrag augenscheinlich. Die Plausibilität dieser These erweist sich auch 
am Pendant einer auf das Regionale verkürzten Forschungsperspektive im regionalen 
Container Tirols. Wie Karl Berger, Helena Pereña und Erol Yildiz im Vorwort des 
Ausstellungskatalogs Hier zuhause. Migrationsgeschichten aus Tirol schreiben, wurde 
die Geschichte Tirols – beispielsweise im Tiroler Volkskunstmuseum – lange Zeit als 
„Gewordenes“ präsentiert und nicht als „laufend Werdendes“ verstanden. Es wurde 
„nach dem Ursprünglichen und den vermeintlichen Wurzeln“ gesucht. Der „Garant 
dieser historisch legitimierten Stabilität“ war das „Eigene und Dauerhafte. Alles was 
dieses Bild störte, wurde ausgespart oder sogar als Problem verstanden. Dies gilt im 
Besonderen für Migration. Sie galt als abseits der Norm stehend und deshalb fremd.“8 

2. Stand der wissenschaftlichen Forschung in Tirol

Arbeitsmigration nach Tirol war lange kein relevantes Thema der Historiographie in 
Tirol, so in den einschlägigen Standardwerken zur Tiroler Geschichte von Rolf Stei-
ninger und Michael Gehler,9 auch nicht in der Sozial-und Wirtschaftsgeschichte Tirols: 
1945–1985 von Josef Nussbaumer.10 In der Geschichte der Tiroler Industrie von Hel-
mut Alexander aus dem Jahr 1992 findet sich lediglich ein kurzer Hinweis zur Bedeu-
tung von Arbeitsmigration für die Wirtschaft des Landes,11 obwohl beispielsweise die 
Textilindustrie Tirols ohne Gastarbeiter seit den 1960er-Jahren weder international 
konkurrenz- noch überlebensfähig gewesen wäre und sich Alexander darüber in einer 
Studie von Franz Rauter zur Tiroler Textilindustrie aus dem Jahr 1972 informie-
ren hätte können.12 Eine gewisse Breitenwirkung ist auch den Arbeiten von Michael 
Forcher zuzusprechen,13 dessen an eine breite Öffentlichkeit gerichtetes Buch Tirols 
Geschichte in Wort und Bild von den Gemeinden gern bei den JungbürgerInnenfeiern 
überreicht wird. Auch hier wird ein Geschichtsbild des Landes tradiert, in dem Mi- 
gration nicht vorkommt. Offensichtlich bedurfte es einer bedeutenden Verschiebung 
der Prioritäten auf sozial- und gesellschaftswissenschaftliche Themen, um Arbeits-
migration stärker in den Fokus rücken zu lassen.14 Das Thema Migration als Teil der 
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Geschichte des ländlichen Raums 11 (2014) 95–125; Gerhard Hetfleisch, Auf vielen Wegen nach 
Tirol: Aspekte der Zuwanderungsgeschichte Tirols in der Zweiten Republik, in: einheimisch – zwei-
heimisch – mehrheimisch. Geschichte(n) der neuen Migration in Südtirol, hg. von Eva Pfanzelter / 
Dirk Rupnow, Bozen 2017, 117–132; Gerhard Hetfleisch, Migration I, in: Historisch-kritisches 
Wörterbuch des Marxismus (HKWM), hg. von Wolfgang Fritz Haug, Frigga Haug, Peter Jehle und 
Wolfgang Küttler, Band 9/I, Maschinerie bis Mitbestimmung, Hamburg 2018, 870–879.

15 Dirk Rupnow, The History and Memory of Migration in Post-War Austria: Current Trends and 
Future Challenges, in: Migration in Austria, hg. von Günther Bischof / Dirk Rupnow (Contem-
porary Austrian Studies 26), Innsbruck 2017, 37–46.

16 Roberta Medda-Windischer / Gerhard Hetfleisch / Maren Meyer (Hg.), Migration in Südtirol 
und Tirol. Analysen und multidisziplinäre Perspektiven, Bozen 2011; Dirk Rupnow / Eva Pfan-
zelter (Hg.), einheimisch – zweiheimisch – mehrheimisch. Geschichte(n) der neuen Migration in 
Südtirol, Bozen 2017; Gerhard Hetfleisch, Südtirol in Kontexten, Studie im Rahmen des Pro-
jekts (Arbeits-)Migration in Südtirol seit dem Zweiten Autonomiestatut, Institut für Zeitgeschichte, 
Innsbruck 2017. Das Projekt wurde vom Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck und 
der Fakultät für Bildungswissenschaften der Freien Universität Bozen durchgeführt.

17 Ursula Prutsch, Das Geschäft mit der Hoffnung. Österreichische Auswanderung nach Brasilien 
1918–1938, Wien 1996; dies., Brasilien 1889–1985. Von der Ersten Republik bis zum Ende der 
Militärdiktatur, http://www.lateinamerika-studien.at/content/geschichtepolitik/brasilien/brasi-
lien-titel.html (Zugriff: 10.8.2018); Sabine Falch, Heimatfern. Die Südtiroler Arbeitsmigration 
der 1950er und 1960er Jahre, Innsbruck 2002; Ursula Lüfter / Martha Verdorfer / Adelina 
Wallnöfer, Wie die Schwalben fliegen sie aus. Südtirolerinnen als Dienstmädchen in italienischen 
Städten 1920–1960, Bozen 2006.

18 Klaus J. Bade, Historische Migrationsforschung, in: Institut für Migrationsforschung und Inter-
kulturelle Studien IMIS-Beiträge 20 (2002) 21–44, 21.

19 Klaus J. Bade, Einführung: Migration in der europäischen Geschichte seit dem späten Mittelalter, 
IMIS-Beiträge 20 (2002) 7–20, 14.

20 Wiebke Sievers, Migrations- und Integrationsforschung in Österreich: Literaturdatenbank und 
Forschungsstand (Kommission für Migrations- und Integrationsforschung KMI Working Paper 
Series, Working Paper 18), Wien 2012, 13; https://www.oeaw.ac.at/kmi/publikationen/working-
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Tiroler Geschichte hat daher erst in den letzten zehn Jahren an der Zeitgeschichte 
Innsbruck unter Federführung von Dirk Rupnow an Boden gewonnen.15 Da in Süd-
tirol die Zuwanderung von Drittstaatsangehörigen und der Zuzug von Flüchtlingen 
erst ab Anfang der 1990er-Jahre sukzessive zunahmen, ist auch dort Einwanderung 
ein recht junges Thema.16 Die Auswanderung aus Tirol, Südtirol und Trient wurde 
hingegen in der Historiographie sehr wohl berücksichtigt.17

Was für die Geschichtswissenschaft gilt, trifft allerdings auf andere Studienrich-
tungen an der Universität Innsbruck nicht gleichermaßen zu. Da Migration alle 
Lebensbereiche durchdringt, wie Klaus Bade schreibt,

„braucht Migrationsforschung grundsätzlich inter- und transdisziplinäre For-
schungsansätze. Sie reichen je nach Fragestellung unterschiedlich weit in fast 
alle Humanwissenschaften hinein und zum Teil auch darüber hinaus […].“18 
„Das gilt auch für die Historische Migrationsforschung, gerade weil Migra-
tionsgeschichte immer nur ein – wenngleich historisch konstitutiver und des-
halb auch historiographisch zentraler – Aspekt der allgemeinen Geschichte ist.“19

Zieht man diesen weiten Zugang zur Migrationsforschung heran, sieht die wissen-
schaftliche Forschung zu Migration in Österreich und Tirol vergleichsweise besser aus, 
wie auch ein Blick in das KMI Working Paper Nr. 18 bestätigt.20 In Tirol hat dazu ein 
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papers/ (Zugriff: 20.2.2018). Von den AutorInnen wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben 
und daher darauf verwiesen, dass im Bereich der Geschichtswissenschaft die Zahl der Titel höher 
sein müsste, wenn der Zeitraum vor 1945 stärker berücksichtigt würde. Für das geringe Interesse an 
der jüngeren Migrationsgeschichte ist die genannte Zahl aber durchaus ein tauglicher Indikator, da 
der Schwerpunkt der Erhebung auf der Gegenwart lag, wie ebenfalls festgestellt wird (ebd. 8). 

21 Marcel Amoser / Stephan Blassnig, Wissenschaftliche Arbeiten an der Universität Innsbruck zu 
den Themen Migration und Integration mit Tirol-Bezug, Studie im Rahmen des Informations- und 
Monitoring-Zentrums für Migration und Integration in Tirol IMZ, Innsbruck 2014, http://www.
imz-tirol.at (Zugriff: 30.1.2018).

22 Ebd. 3 (kursiv gesetzt im Originalzitat).
23 Teresa Burian, Filipinas und Filipinos in Österreich 1961–2011. Zur Geschichte einer Einwande-

rungsgruppe, Diplomarbeit, Universität Salzburg 2013.
24 Ebd. 99–132. Bei Burian findet sich allerdings wie in anderen Arbeiten zu den Filipinos in Öster-

reich der ins Auge stechende Unterschied zwischen den von der Botschaft der Philippinen für 
Österreich angegebenen rund 30.000 Menschen mit Herkunft Philippinen und der in der Statistik 
Austria genannten Zahl von rund 13.000. Die krasse Differenz hätte zumindest hinterfragt werden 
müssen.

25 Barbara Marschnig, Migrationserfahrungen von philippinischen Pflegekräften in Vorarlberg und 
Wien, Diplomarbeit, Universität Wien 2010; Princess Mae dela Cruz Cobarrubiaz, Actors, In -
terests, and Expectations of the Filipino Labour Migration in Vienna, Austria (Early 1970’s–2007), 
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seit 1992 an der Erziehungswissenschaft Innsbruck bestehender Schwerpunkt zu Mi- 
gration und Bildung wesentlich beigetragen. Der langjährigen Aufbauarbeit ist es zu 
verdanken, dass 2008 eine der ganz wenigen Professuren in Österreich zur Migrations-
forschung eingerichtet wurde. Im Rahmen eines Forschungsprojektes des  Zentrums 
für MigrantInnen in Tirol (ZeMiT) hat Stephan Blaßnig 2009 eine umfangreiche 
Recherche mit einer groben inhaltlicher Sichtung der Diplomarbeiten und Disserta-
tionen des Zeitraums von den 1960er-Jahren bis 2009 vorgenommen, eine Aktualisie-
rung bis März 2014 erfolgte durch Marcel Amoser.21 Es wurden 92 Arbeiten, davon 
77 Diplomarbeiten und 15 Dissertationen, zu den Themen Migration und Integration 
eruiert, die einen expliziten Tirolbezug haben. 68 Arbeiten wurden seit 2001 verfasst, 
15 zwischen 1991 und 2000 und lediglich neun in den drei Jahrzehnten davor. Die 
meisten Qualifikationsarbeiten wurden an der Erziehungswissenschaft (37) vorgelegt, 
davon sechs Dissertationen, gefolgt von der Politikwissenschaft (zwölf ), darunter zwei 
Dissertationen. Acht Arbeiten wurden an den Geschichtswissenschaften erstellt, davon 
fünf seit 2009, worin sich das stark steigende Interesse an der Thematik spiegelt. Den 
Inhalten nach dominieren „die Bereiche Integration/Gesellschaft/soziale Beziehungen 
(27) sowie Bildung (18) und Wirtschaft (13)“.22

Die Migration von philippinischen Arbeitskräften nach Österreich war an der 
Universität Innsbruck nie Gegenstand von Qualifikationsarbeiten. An anderen Uni-
versitäten in Österreich gibt es einige wenige von sehr unterschiedlicher Qualität. 
Für die Aufarbeitung der Anwerbung der Filipinas in Westösterreich ist die Diplom-
arbeit der Historikerin Teresa Burian ein guter Ausgangspunkt.23 Die Spuren der 
Anwerbung über Eugenio Daberto sind durch Quellen gestützt und Burian gibt in 
ihren Interviews einen gehaltvollen ersten Einblick in die Umstände und Folgen der 
Anwerbung aus Sicht der Protagonistinnen; zugleich bietet die Arbeit auch einen 
durch Daten der Statistik Austria gestützten statistischen Überblick.24 Weitere Qua-
lifikationsarbeiten drehen sich zentral um Pflegekräfte in Wien und sind stark quali-
tativ orientiert.25 Die Anzahl der deutschsprachigen Fachbücher zu den Philippinen 
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Diplomarbeit, Universität Wien 2007; Birgit Kirnbauer, Die Migration philippinischer Kranken-
pflegerInnen nach Österreich ab den 1970er-Jahren, Diplomarbeit, Universität Wien 2010.

26 Handbuch Philippinen. Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur hg. von Niklas Reese / Rainer 
Wernig, Berlin, 5. Auflage 2014; Philippinen – wenn der Bambus bricht, hg. von der Aktions-
gruppe Philippinen, Reinbeck bei Hamburg 1986.

27 Zwischen Anwerbung und Abschiebung. Zur Migration von Krankenschwestern aus Asien in die 
BRD. Workshop an der Universität Tübingen, 16./17.2.2018, Tübingen, http://www.uni-tuebingen.
de/fakultaeten/philosophische-fakultaet/fachbereiche/aoi/sinologie-koreanistik/koreanistik/for 
schung/koreanische-diaspora/workshop-zwischen-anwerbung-und-abschiebung-zur-migration-
von-krankenschwestern-aus-asien-in-die-brd.html (Zugriff: 22.2.2018).

28 Sylvia Hahn, Historische Migrationsforschung (Historische Einführungen 11), Frankfurt am Main 
2012, 48 f. 

29 Ebd. 68.
30 Gugglberger, Reguliertes Abenteuer (wie Anm. 5) 16 f.
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ist überschaubar, das Handbuch Philippinen ist nach wie vor eine wesentliche Quelle, 
allerdings mit zahllosen Lücken. Zur Entwicklung der Philippinen nach Mitte der 
1980er-Jahre fehlt einschlägige Literatur.26 

Was hinsichtlich der Erforschung der Migration philippinischer Arbeitskräfte für 
Österreich gilt, trifft stärker noch auf Deutschland zu. Eine historische Aufarbeitung 
der philippinischen Zuwanderung fehlt in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) 
völlig, wie etwa beim Workshop Zwischen Anwerbung und Abschiebung – Zur Migra-
tion von Krankenschwestern aus Asien in die BRD im Februar 2018 an der Universi-
tät Tübingen deutlich wurde. Urmila Goel von der Humbold-Universität zu Berlin 
und You Jae Lee von der Universität Tübingen haben daher auf das Beispiel Öster-
reich zurückgegriffen. Es war dies der erste einschlägige Workshop zur Migration 
von Pflege kräften aus Asien in die BRD.27 Diese Leerstelle in der wissenschaftlichen 
Forschung kann auch Folge der patriarchalen Organisation von Gesellschaft sein, die 
sich in einer von Männern beherrschten Wissensproduktion an den Bildungseinrich-
tungen und Universitäten sowohl in der Themenwahl als auch Darstellungsweise nie-
derschlagen kann. Das hat auch damit zu tun, dass Migrationsforscherinnen laut Syl-
via Hahn lange unbeachtet blieben, obwohl es einige frühe Studien zu migrierenden 
Frauen von Frauen gab, wie die von Ina Britschgi-Schimmer (1881–1949).28 Hahn 
stellt 2012 fest, dass eine gendersensible Perspektive „ähnlich wie in der englischspra-
chigen Forschung […] auch im deutschen Sprachraum […] durch die Frauen- und 
feministische Forschung in Gang gesetzt [wurde]. […] Mittlerweile liegt eine Anzahl 
frauenspezifischer Migrationsstudien vor,“ wie etwa die von Christiane Harzig, auf 
die Hahn verweist.29 Die Dichotomie von männlich und weiblich wird in den Mi-
grationswissenschaften erst seit wenigen Jahren in kleinen Schritten aufgebrochen. 
Eine Pionierarbeit zu Missionsorden generell und vor allem der Lebensgeschichte 
und Tätigkeit von Missionarinnen hat Martina Gugglberger 2014 veröffentlicht, die 
eine wichtige Kontrastfolie für die Missionstätigkeit der Missionare von Mill Hill 
bietet, womit die binäre Geschlechterordnung in der Mission erkennbar wird. Dieser 
Vergleich kann in diesem Beitrag jedoch nicht ausgeführt werden, da eine annähernd 
vergleichbare Studie zu den MHM nicht vorliegt. Von Gugglberger wird der basal 
transnationale Charakter der Missionsgesellschaften angesprochen.30

Der Begriff Transmigration als wissenschaftlich analytisches Werkzeug wurde 
Anfang der 1990er-Jahre von Nina Glick Schiller, Linda Basch und Christina Szan-
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ton-Blanc aus empirischen Studien entwickelt, darunter war auch eine zu Grund-
mustern der philippinischen transnationalen Migration. Transmigrierende sind eine 
neu entstehende soziale Gruppe, schreiben die Autorinnen, deren Netzwerke, Akti-
vitäten und Lebensmuster sowohl die Aufnahme- als auch Herkunftsgesellschaft 
umspannen, und in der Regel zwei, oft auch mehrere Gesellschaften in ein „sozia-
les Feld“ bringen.31 Im Kontext von internationalen ökonomischen und politischen 
Macht- und Herrschaftsrelationen entfaltet sich dieses Feld abhängig von sozialen, 
kulturellen, ökonomischen und symbolischen Ressourcen, nationalen wie interna-
tionalen politischen und ökonomischen Konstellationen. Es stabilisiert sich über 
dauerhafte, regelmäßige Austauschbeziehungen, vielfältige und komplexe familiale, 
ökonomische, soziale, institutionelle, religiöse und politische Netzwerkbeziehun-
gen. TransmigrantInnen entwickeln fluide und vielfältige Identitäten, die sowohl in 
ihrer Herkunfts- als auch in der Aufnahmegesellschaft gründen.32 Die treffende und 
fundierte Beschreibung transnationaler Migrationsmuster wurde in der Migrations-
forschung der 1990er-Jahre überwiegend positiv aufgenommen und erhielt schnell 
den Status eines neuen Paradigmas. Dazu beigetragen hat unter anderem der Globa-
lisierungsschub am Weltmarkt, in der Technologie, der Kommunikation, den Trans-
portwegen. Allerdings ist das transnationale Migrationsgeschehen kein ausschließlich 
neues Phänomen, wie von Glick Schiller et al. und vielen Forschenden der trans-
nationalen Wende behauptet. 2002 wurde von Nina Glick Schiller gemeinsam mit 
Andreas Wimmer postuliert, dass transnationale Phänomene ein beständiger Teil der 
Migrationsgeschichte seien.33 Diese Hypothese soll im Folgenden am Beispiel der 
Anwerbung von Filipinas Anfang der 1970er-Jahre geprüft werden, die durch das 
transnationale Netzwerk des Ordens ermöglicht wurde, das sich in den Jahrzehnten 
seit Gründung des Ordens 1866 entwickelt hatte. Parallel zu diesem etablierten die 
Angeworbenen – sukzessive unabhängiger – ihre eigenen transnationalen Netzwerk-
beziehungen, die zugleich in eine staatlich transnationalistische Strategie eingebunden 
blieben. Beginnend mit dem Marcos-Regime Mitte der 1970er-Jahre wurde das Sys-
tem eines Transnationalismus von oben auch von allen folgenden philippinischen 
Regierungen gefördert, die damit das Geschäft der Missionare übernahmen.

3. Die St.-Josefs-Missionsgesellschaft zu Mill Hill 
als transnationale Brücke

Kardinal Herbert Vaughan (1832–1903), der dritte Erzbischof von Westminster, 
hatte mit nur einem Schüler 1866 die St.-Josefs-Missionsgesellschaft von Mill Hill 
und das St.-Josefs-Kolleg im nördlichen Stadtteil Mill Hill von London gegründet. 
Das Kolleg wurde am 19. März 1866 vom Erzbischof Manning von Westminster 
eröffnet.34 Die Gründung des Ordens fiel in das von Eric Hobsbawm so bezeichnete 
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Age of Capital (1848–1875), die weltgeschichtlich erste lange Welle kapitalistischer 
Expansion der sich entfaltenden und prosperierenden Industriestaaten, in der nicht 
nur der Weltmarkt einen ersten Globalisierungsschub verzeichnete, sondern auch 
Migration, vor allem über den Deich, zu einer Massenerscheinung wurde.35 Es folgte 
in den Worten von Hobsbawm das Age of Empire mit langfristig unterdurchschnitt-
lichem Wirtschaftswachstum. Man sprach von Gründerkrise und Großer Depression. 
Das förderte Protektionismus und Schutzzölle wie Konkurrenz, auch in Form der 
kolonialistischen und imperialistischen Expansion und Aufteilung der Welt unter 
den Industriestaaten, sowie den Aufschwung von Ideologien sozialer Hierarchien: 
Nationalismen, Rassismen, Antisemitismus. Unter den Auspizien des hegemonialen 
Britischen Empire und der Pax Britannica kam es zur kolonialen Unterwerfung der 
Welt und Aufteilung der letzten noch verbliebenen weißen Flecken unter den Kolo-
nialmächten.36 

In genau diesen kolonialen und imperialen Kontext ist auch die personelle, ins-
titutionelle und infrastrukturelle Expansion der St.-Josefs-Missionsgesellschaft von 
Mill Hill zu verorten. Ein weltweites Netzwerk an Missionshäusern entstand, dar-
unter auch in Ländern, die als Ressource für die Mission und Geberländer ange-
sehen wurden und sich dann zur Drehscheibe der weltweiten Mission des Ordens 
entfalteten. In Letzteren wurde erfolgreich Ordenspersonal rekrutiert und Spenden-
geld für die Missionsgesellschaft und die Mission eingeworben. Bereits im Jahr 1891 
wurde in der damaligen Grafschaft Tirol in Brixen, dem Bischofssitz der katholischen 
Diözese Brixen, die auch weite Teile Nordtirols sowie das Generalvikariat Vorarlberg 
umfasste, die Hauptniederlassung des Ordens im deutschsprachigen Raum errich-
tet.37 Im Jahr 1924 beauftragte der Rektor des Ordens in Brixen die Missionare Kon-
rad Webhofer und Walter Fink mit der Aufgabe, in Nordtirol den Grundstein für 
ein weiteres Missionshaus zu legen. 1925 wurde das Schloss Spauregg in Absam bei 
Hall in Tirol gekauft, der Priester Johann Unterberger zum Rektor bestellt und im 
September 1925 das Missionshaus St. Josef in Absam mit acht Studierenden eröff-
net.38 Der Sitz des Regionalsuperiors für den deutschsprachigen Raum ist bis heute 
in Brixen geblieben. Zahlen zum Orden in Tirol und Südtirol hat Jakob Bürgler, 
Generalvikar und zu dieser Zeit Diözesanadministrator der Diözese Innsbruck, in 
seiner Rede vom 17. Juni 2016 in der Basilika in Absam zu 150 Jahren St.-Josefs-
Missionsgesellschaft von Mill Hill und 125 Jahren St.-Josefs-Missionare in Tirol 
und Südtirol genannt. Nach seinen Angaben stammten 225 „Josefsmissionare […] 
aus dem deutschsprachigen Raum, vornehmlich aus Südtirol, Nordtirol und Ost-
tirol“.39 Der Zugang zur Bevölkerung im Einzugsbereich der Missionshäuser wurde 
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durch die Herausgabe einer Missionszeitschrift erschlossen. Alois Stotter gab 1896 
in Brixen erstmals das Blatt St. Josefs Missionsbote. Zeitschrift der St.-Josefs-Missionare 
von Mill Hill für den deutschsprachigen Raum heraus, unterstützt durch ein Netz 
von Förderern und Förderinnen, die auch die Verteilung des Boten übernahmen. Bis 
heute erscheint die Zeitschrift in Brixen. Generalvikar Bürgler sprach 2016 davon, 
dass von „Absam aus […] 12.500 Missionsboten verteilt [werden], dabei helfen über 
500 Förderinnen und Förderer. In Südtirol sind es über 17.500 Missionsboten und 
an die 700 Förderer.“40 Der Missionsbote ist Sprachrohr des Ordens, aber auch eine 
nicht zu unterschätzende Basis für Spendenaktionen. Gezielt wurde für humanitäre 
und kirchliche Anliegen der Mission geworben, nicht zuletzt für die Aktivitäten des 
Ordens auf den Philippinen. Die persönlichen Kontakte zum Netzwerk der Förderer 
der Mission wurden durch Fördertage vertieft, an denen in der Regel in die Missions-
häuser eingeladen wurde. Tiroler und Südtiroler Missionare des Ordens waren welt-
weit im Einsatz. In einem Brief des Missionars Hermann Gufler aus Längenfeld im 
Ötztal vom 4. November 1968 im St. Josefs Missionsboten bezeichnete dieser die 
Missionsstation Widekum in Kamerun als „eine echte Tiroler Mission“. Vor ihm 
seien die „Missionäre Mitterer, Amort und Holzknecht“ dort gewesen. Er berichtet 
von der Glockenspende der Firma Graßmayr in Innsbruck für die Missionsstation in 
Njinikom (Kamerun).41 Einen ganz besonderen Stellenwert für die Missionshäuser in 
Brixen und Absam hat bis heute die Mission der MHM in der Provinz Antique auf 
der zu den Visayas gehörenden Insel Panay.42 

Im Jahr 1972 erschien im St. Josefs Missionsboten ein aufschlussreicher Beitrag 
von Eugenio Daberto,43 der über Aspekte der Anwerbung der Filipinas Auskunft gibt 
und zugleich die Bedeutung der Missionshäuser in Brixen und Absam für die Mis-
sionsgesellschaft unterstreicht und die Geschichte der Tiroler Mill-Hill-Missionare 
(MHM) en passant revue passieren lässt. Daberto macht zuerst auf wichtige Grund-
sätze der Missionsarbeit der MHM aufmerksam: „Es ist auf weite Sicht Ziel und Auf-
gabe des Missionärs, sich selbst entbehrlich und sozusagen überflüssig zu machen,“44 
und die Arbeit in die Hände von einheimischen Missionaren und Priestern zu legen, 
wie dies bereits auf der Insel Negros und in der Stadt Iloilo auf der Insel Panay der Fall 
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sei. Daran hätten die „Tiroler Josefsmissionnäre [sic!] auf den Philippinen […] schon 
70 Jahre“ gearbeitet. Er selbst habe die Konsequenz gezogen und ging „als erster 
freiwillig weg“ aus „unserer letzten und liebsten Provinz, nämlich in Antique“ nach 
Manila. Kurz stellt er auch seine neue persönliche Mission vor und verweist  darauf, 
dass er sich nun in Manila um die „armen Zuwanderer aus der Provinz Antique“ 
kümmern möchte. Diesen Rückzug vor Augen fragt sich Daberto, ob sich die Einhei-
mischen nach dem Wegzug des Ordens in der nicht so fernen Zukunft noch an die 
„großen Missionäre“ erinnern werden, 

„wie z.B. an Johann Gföller aus Oberau in der Wildschönau, an den bären-
starken Max Abler aus dem Kleinwalsertale, an Johann Kaufmann von 
Deutschnofen, der das monumentale Wörterbuch und die beste Grammatik 
in der Visayasprache verfaßte und der ebenso wie Heinrich Fink aus Brixen 
[…] in den Wirren der japanischen Besatzung im zweiten Weltkrieg in Aus-
übung seines Berufes einen gewaltsamen Tod fand; oder an Michael Krapf aus 
dem Unterinntal, an den liebenswürdigen und geliebten Josef Hinterhuber 
aus Bruneck […]; an den stillen und heiligmäßigen Franz Rudiferia aus Sankt 
Kassian im Gadertal? Im heurigen Sommer sind die Missionäre Alois Zotz aus 
Arzl im Pitztal und Louis Figl aus Mölten [nach Tirol] zurückgekehrt.“45

In der Tat kann das Missionshaus in Brixen auf eine lange Tradition auf den Philip-
pinen verweisen. Der erste und wohl prominenteste aller Tiroler MHM war Alfred 
Fink, der 1879 in Brixen am Eisack geboren wurde und einer der Ersten war, der 
in die neu gegründete St.-Josefs-Missionsgesellschaft in Brixen eintrat. 1902 zum 
Priester geweiht, wurde er 1907–1913 auf den Philippinen Mitbegründer der neuen 
Mission auf der Insel Panay. 

„Von 1914 bis 1919 war er dann wieder in Brixen als Lektor der Theologie 
und Schriftleiter des St. Josefs Missionsboten tätig. Im Jahre 1919 wurde er ins 
Mutterhaus und Zentralseminar von Mill Hill [London] berufen, wo er rund 
vierzig Jahre lang als Professor der Moral und des Kirchenrechts und von 1914 
bis 1957 auch als Assistent und Berater von drei Generaloberen wirkte.“46 

Professor Fink verstarb im März 1970 in Mill Hill und wurde dort am 20 März 1970 
„im eigenen Friedhof des Mutterhauses […] feierlich beigesetzt. Er war das älteste 
Mitglied der St.-Josefs-Missionsgemeinschaft.“47 Ihm folgten zahlreiche andere Mis-
sionare, darunter 1938 Eugen Daberto, der bis zu seinem Tod 1977 auf den Philip-
pinen wirkte.48 Aus den zitierten Passagen im Boten ist die Bedeutung der Arbeit der 
Tiroler und Südtiroler Missionare auf den Philippinen ablesbar, schon alleine wegen 
der langen personellen Kontinuität, die in die Anfänge der Mission des Ordens auf 
den Philippinen und auf Panay zurückreicht, wie oben von Daberto kursorisch dar-
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gestellt. Die Mission hatte zudem eine weit darüberhinausgehende Bedeutung für 
die Geschichte des Ordens, die zugleich paradigmatisch für die Ziele und Anliegen 
der Mill-Hill-Missionsgesellschaft steht. Die Revolution der Filipinos gegen die spa-
nische Kolonialmacht ab 1898 hatte zum Rückzug bzw. mit Ende der spanischen 
Herrschaft zur Vertreibung des spanischen Klerus geführt. Dazu kam die Spaltung 
der Kirche. „Der katholische Filipino-Priester Gregorio Aglipay hat um 1900 zuerst 
[…] Millionen von Katholiken in die Trennung von Rom hineingezogen bis zum 
heutigen Tag“, schreibt 1971 Missionar Lorenz Oberarzbacher. 

„Unsere Prälatur (Bistum) Antique hat ungefähr 200.000 Katholiken und 
100.000 Aglipayaner. Aber in manchen Pfarreien wie Belison, ist der größere 
Teil los von Rom, und ihre Ableger sind protestantische Gruppen und Sekten 
bis zu den Zeugen Jehovas und zur Filipino-Sekte des Felix Magnola.“49 

In der verschwörungstheoretisch angelegten Interpretation des Missionars Wil-
helm Maierhofer stand die „amerikanische Freimaurerei“ hinter der Gründung der 
„Ableger“, die in den Aglipayanern „ein williges Material“ dafür fanden.50 Über die 
Umstände der Missionsarbeit schreibt er: „Die Revolution 1898 und die Errichtung 
einer philippinischen Nationalkirche unter Gregorio Aglipay erregte in vielen Leuten 
antieuropäische und antikatholische Gefühle, und besonders ausländische katholi-
sche Priester stießen oft auf harten Widerstand.“51 1906 landeten die St.-Josefs-Mis-
sionare von Mill Hill in Iloilo auf Panay, übernahmen die Pfarre in der Gemeinde 
Maasin, heute Stadtgemeinde mit 38.000 EinwohnerInnen, in der Provinz Iloilo. 
1907 nahm Alfred Fink auf Panay seine Arbeit auf.52 Die Spaltung der Kirche und 
der Rückzug des spanischen Klerus dürften der unmittelbare Sinn der Mission auf 
den Philippinen für den Orden wie die katholische Weltkirche gewesen sein. Damit 
erhält auch die Arbeit des Missionshauses in Brixen und die der Tiroler MHM ihren 
besonderen Stellenwert für die Missionsgesellschaft und die Weltkirche.

4. Die soziale Lage in der Provinz Antique im Spiegel 
des St. Josefs Missionsboten

Im Boten wird immer wieder an Einzelschicksalen die soziale Lage der Landbevölke-
rung auf den Inseln der Visayas und insbesondere jener der Provinz Antique erkenn-
bar. So berichtet Pius Crazzolara im Beitrag Am Grabe der Mutter53 von der grassie-
renden Tuberkulose auf den Philippinen. Man sieht auf einem Bild am offenen Grab 
die vier kleinen Kinder und den Mann der im Alter von 26 Jahren an Tuberkulose 
verstorbenen Frau. Der Missionar nannte Zahlen aus dem Totenregister der Pfarre 
und Ursachen. 
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„Vom Juni bis zum August gab es 21 Begräbnisse. Davon waren sechs Klein-
kinder, die an Bronchitis und Lungenentzündung gestorben waren. Weiters 
15 Erwachsene, von denen zwei an Altersschwäche gestorben und die übri-
gen Opfer der Tuberkulose geworden waren. Unwissenheit, Armut und die 
primitive Lebensart, sicher nicht das Klima, bringen es mit sich, daß hier  
70 Prozent der Sterbefälle unter den Erwachsenen auf Tuberkulose zurückzu-
führen sind.“54 

Die Armut bedingt Mangelernährung und macht den Kauf der erforderlichen Medi-
kamente unerschwinglich, schreibt Crazzolara. Bemerkenswert ist hier die Zurück-
weisung der weit verbreiteten naturalisierenden und potenziell rassistisch getönten 
kolonialistischen Erklärung von Krankheiten durch das Klima. Im Boten vom Sep-
tember/Oktober 1972 erzählt Lorenz Oberarzbacher von Nely, die „[a]m Auferste-
hungstag heimgegangen“ sei, so der Header. Nely sei schon seit „ihrem zweiten Volks-
schuljahr kränklich gewesen“ und habe seit dem zwölften Lebensjahr in Patnongon 
in einem „Sanatorium der Auszehrigen“ mit 36 Betten gelebt. Sie habe sich als Weih-
nachtsgeschenk Geld für Medikamente gewünscht, berichtet der Missionar. Diesem 
Wunsch wurde entsprochen und zusätzlich ein Weihnachtsgeschenk gegeben. Den 
Lesern des Boten und Förderern in Tirol wird mit diesem Einzelschicksal das zentrale 
Anliegen der Mission – zu helfen – nahegebracht, zugleich aber auch das der Bekeh-
rung, da Nely der „Sekte der Aglipayaner oder Los-von-Rom-Christen“ angehörte. 
Im Bericht ist auf einem Foto Nely bei der Erstkommunion im weißen Kleid und 
Schleier in der Kirche von Patnongon abgebildet.55 

1971 schrieb der Tiroler Wilhelm Maierhofer den Artikel Elisabeth im Boten, der 
Hunger auf beklemmende Weise am Schicksal der fünfjährigen Elisabeth schildert. 
Das Mädchen lebte vorübergehend mit ihrer Mutter im Haus des Missionars, da die 
Frau für den abwesenden Koch des Missionars einige Monate den Haushalt führte, 
und war den Worten des Missionars zufolge in Haus und Garten immer auf der Jagd 
nach Nahrung. Einige Zeit nachdem die Mutter mit Elisabeth das Haus verlassen 
hatte, erfuhr Maierhofer vom Tod des Kindes, und die Ärzte im Krankenhaus von 
Iloilo berichteten, „daß die Kleine buchstäblich verhungert sei“. Einer katholischen 
Missionszeitschrift entsprechend endete der Artikel von Maierhofer damit, dass der 
Fall von Elisabeth „erinnern und aufmuntern [soll], fleißig mitzutun“ bei den Hilfs-
aktionen für Notleidende in „unserer christlichen Heimat“, um dem „Herrgott auf 
diese Weise unseren Dank zu zeigen, daß wir uns immer sattessen können“.56 Der 
Artikel von Oberarzbacher schließt mit der Hoffnung, dass wegen der Gebete von 
Nely „auch ihren Verwandten eines Tages das Licht des Auferstehungsmorgens leuch-
ten möge“.57

Eine ausgesprochen sozialkritische Note brachte Anton Kneidinger 1971 mit 
dem Artikel Zucker voller Bitterkeit in den Boten, der in der Einleitung den Zusam-
menhang zwischen dem Konsum von Zucker und dem Zuckeranbau auf Negros, 
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einer zu den Visayas gehörenden Insel, darstellte. An die 18.000 Männer der Provinz 
Antique verdingten sich demnach jährlich als Sacada oder Zuckerrohrschneider auf 
den Zuckerplantagen bei Arbeitsvermittlern (Contratista), die dem Plantagenbesitzer 
gegenüber als Vertragspartner auftreten und nach „der Anzahl der Tonnen Zucker-
rohr, die eingebracht werden“ bezahlt werden. 

„Als Unterkunft dient eine Wellblechbaracke, die heiß ist wie ein Backofen. 
Das ist die Wohnung, die der Plantagenbesitzer bereitgestellt hat. Der Besitzer 
ist ein schmattiger Kapitalist, der ein paar Autos sein Eigen nennt. Seine Frau 
trägt einen Ring mit kostbarem Diamant auf ihren Dampfnudelfingern, seine 
Töchter studieren in den teuersten Internaten der Hauptstadt.“58 

Kneidinger beschreibt, wie der Contratista selbst an der Kantine, die er auf eigene 
Rechnung betreibt, bestens verdient, da er so billig wie möglich kochen lässt und 
diese Mahlzeit zugleich „so teuer wie möglich dem armen Arbeiter angerechnet wird. 
Meistens gibt es geschmacklosen Reis mit zähen kleinen getrockneten Fischen, die 
man ‚sapsap‘ nennt, weil sie so dünn [sind] wie ein Zettel“. Er schildert, dass die 
in der Regel vereinbarten zwei Peso pro Tonne den Arbeitern nur „auf dem Papier“ 
gutgeschrieben, real aber auf vielfache Art gekürzt werden, beispielweise durch die 
Gegenrechnung der Kantine und falsche Aufzeichnungen. Eine Wende auf  Negros 
erhoffte sich der Missionar durch die Aktion eines jungen Jesuiten, der sich als Arbei-
ter anwerben hatte lassen und „den Leidensweg der Zuckerarbeiter“ nach seiner Rück-
kehr nach Manila publizierte. Das führte zu Demonstrationen von Studierenden und 
einer öffentlich getragenen Protestbewegung. Gefordert wurden nun vier Peso und 
eine Unfallversicherung für die bei ihren Tätigkeiten oft gefährdeten Erntearbeiter, 
wofür Kneidinger ein Beispiel gibt: „Hier in meiner Pfarrei kehrte einer mit einem 
Bein heim. Er mußte sich selbst ein hölzernes dazuschnitzen.“ Hinter den Forderun-
gen der Arbeiter und Studierenden stünden die Bischöfe der Philippinen, auch der 
von Antique, zu dieser Zeit Prälat de Wit. „Die Stimmung im ganzen Land hat sich 
nun endlich gegen diese Ausbeutung gewendet, und man hofft, daß die Zuckerarbei-
ter nun allmählich zu ihrem Recht kommen werden.“59 In einem Beitrag von Lorenz 
Oberarzbacher aus dem Jahr 1971 werden die sozialen Verhältnisse mit Rücksicht auf 
Verständlichkeit für die Leserschaft deutlich angesprochen. Die Mis sionare würden 
„das Volk mehr von innen und unten“ kennen: 

„die einfachen armen Leute, die den Großteil der Bevölkerung ausmachen. 
Wir leiden darunter, daß immer wieder diese Menschen die Opfer von Ausbeu-
tung, Erpressung und Bestechung sind. Ein einziger Vergleich von vielen, die 
ich vor kurzem von einem Professor gehört habe, ist sehr vielsagend: 0,01 Pro-
zent der Bevölkerung besitzt 40 Prozent des fruchtbaren Bodens und nützt ihn 
schlecht aus. Anders ausgedrückt, sagte der Professor, besitzt von 1000 Hektar 
Land 1 Filipino 400 Hektar und 999 Filipinos besitzen 600 Hektar.“60 
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Der Blick auf das gesellschaftliche Ganze ist in den Berichten der Missionare 
allerdings nur episodenhaft, die historische Einordnung in einen größeren weltwirt-
schaftlichen Kontext ist in der Regel völlig ausgespart. Die politische Perspektive fehlt 
überhaupt.

5. Anwerbung in transnationalen Kontexten

Zu den Voraussetzungen zählen allgemein die ökonomischen, politischen und sozia-
len Verhältnisse auf den Philippinen in der Ära Marcos und im besonderen die Ver-
armung der Landbevölkerung als Summe der gesellschaftlichen Verwerfungen und 
einer verfehlten nationalen Wirtschaftspolitik, die auf allseitige Öffnung der Gren- 
zen für ausländisches Kapital setzte, in einem Agrarbusiness mit großen Anbau - 
flächen für den Export etwa von Kopra und Zucker die Zukunft sah und dabei den 
Ausverkauf des Landes billigend in Kauf nahm. Zusätzlich wurden mit Billigimpor-
ten die kleinteilig strukturierten lokalen und regionalen Märkte unterlaufen und das 
Handwerk ruiniert. Dazu kam der Niedergang der lokalen Fischerei, die schutzlos 
dem Raubbau von oft illegal in küstennahen Gewässern operierenden Fischereiflot-
ten ausgesetzt war. Das grassierende Elend am Land als Folge, wie es sich in den 
Berichten des St. Josefs Missionsboten spiegelt, schuf eine unfreiwillig mobile Bevöl-
kerungsgruppe. Das war konkret der Fall bei den tausenden Zuckerarbeitern, die 
saisonal auf  Negros für einen Hungerlohn und vielfach um den vollen Ertrag ihrer 
Arbeit betrogen Zuckerrohr schnitten. Das war auch der Fall bei tausenden Frauen 
von Antique und anderer ländlicher Regionen der Philippinen, die in den Groß-
städten und in der Hauptstadt Manila Arbeit suchten und diese in frauenspezifischen 
Tätigkeiten fanden, ob nun als Haushaltshilfen, im Kleinhandel und in der Fabrik 
oder als Prostituierte. 

Die Ursachen für das Entstehen einer regelrechten Sexindustrie auf den Philippi-
nen reichen dabei weiter zurück. Im Vietnamkrieg diente das Land als ein einziger, 
riesiger Flugzeugträger für die US-Armee mit zehntausenden Beschäftigten vor Ort, 
darunter zahllosen Filipinos, und ebenso vielen Soldaten der Marine und Air Force, 
die in der United States Naval Base Subic Bay von Bord der Kriegsschiffe gingen oder 
mit ihren B-52-Bombern und Kampfflugzeugen auf der Clark Air Base in der nördlich 
von Manila liegenden Provinz Pampanga landeten, die das logistische Rückgrat der 
gesamte US-Armee im Vietnamkrieg bildete.61 Um die Militärstützpunkte entstanden 
in Thailand und auch auf den Philippinen euphemistisch als Rest and Recreation Areas 
umschriebene Ferienresorts auf Inseln, Strandabschnitten und in Stadtteilen in nahe-
gelegenen Städten, durchsetzt von Bars, Nachtclubs und Bordellen. Nach dem Ende 
des Vietnamkrieges entdeckte die Tourismusindustrie die Philippinen als international 
gefragte Urlaubsdestination, und in die Fußstapfen des US-GIs traten nun Sextouris-
ten aus Japan, Australien, den USA und Europa.62 
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Auf diesen und anderen Wegen entstanden so auch neue Migrationspfade und 
vor allem Wissen um Migrationschancen, wodurch Migration zugleich popularisiert 
wurde. Die „Mail-order-Bräute“ waren ein Nebeneffekt dieses Wissens und des boo-
menden Tourismus ab den 1980er-Jahren.63 Sie kamen zumeist aus den ländlichen 
Regionen der Philippinen und suchten über kommerzielle Vermittlungsagenturen 
heiratswillige Männer, bevorzugt in Europa. Dort angekommen, fanden sich viele in 
diversen Abhängigkeiten wieder und wurden „vor allem in der ersten Phase ihres Auf-
enthaltes in Europa Opfer von Diskriminierungen als ‚Ausländerin‘ oder ‚Farbige‘.“64 
Übersehen wird bei den als Mail-order-Bräuten abgewerteten Frauen ihr Können und 
der Mut zum Risiko, nämlich auf dem Weg ins Unbekannte einen Ausweg aus der 
eigenen prekären Lage und der ihrer Familien gesucht zu haben. Für Saskia Sassen 
können gerade die „komplexe Machtlosigkeit“ und ein spezifisches „Vermögen in 
bestimmten strategischen Konjunkturen“ auch zum Ausgangspunkt von widerstän-
digen Strategien werden, die an den Stützen patriarchaler und selbst kapitalistischer 
Verhältnisse zu rütteln vermögen.65

In diesen weiteren und historischen Kontext ist das Projekt der Anwerbung von 
Filipinas für den Arbeitsmarkt in Europa zu betten. Eugen Daberto, der von 1958 
bis 1970 Missionar in Sebaste war, einer armen Gemeinde im Norden der Provinz 
Antique auf Panay, stieß die Migration von Filipinas nach Tirol an. Warum Daberto 
seine Arbeit in Sebaste aufgab und im Mai 1970 für ein Sabbatical nach Europa reiste, 
ist abgesehen von seinen eigenen Angaben im Boten nicht wirklich verlässlich eruier-
bar. In der von Teresa Burian zitierten Kurzbiografie von O’Brien werden nicht näher 
bezeichnete „persönliche Gründe“ genannt.66 Im Faksimile eines Briefs im Erinnerungs-
band vom 1. Dezember 1970 spricht Daberto davon, dass er mit dem Trinken aufge-
hört habe und sich sicher sei, „that it won’t be a problem any more – not even after 
returning to the Islands.“67 Eugenio Daberto war zudem schon zwölf Jahre in Sebaste 
und ein Ortswechsel alle sechs Jahre war im Orden nicht unüblich. Er beendete also 
seine Mission in Sebaste und nahm ein einjähriges Sabbatical in Anspruch. In die-
sem Jahr hielt er sich in Italien, Österreich, Deutschland und England auf. Von einer 
Nichte, die Klosterschwester in Feldkirch war, erfuhr er vom Personalmangel in den 
kirchlichen Einrichtungen Österreichs, womit eine Idee geboren war.68 Er lotete sofort 
alle Möglichkeiten für den Transfer von Arbeitskräften nach Deutschland, England 
und Österreich aus, wie einem weiteren Brief vom 22. März 1971 zu entnehmen ist.69
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„I was able to find places that need Filipinas and welcome them and treat them 
well and also some contacts – that is people who will help at the other end – like  
in Germany – to make the necessaty (sic!) inquiries and preparations once 
someone has applied … What they mainly want – as far as I have found so  
far – are NURSES and very especially MIDWIVES or anything connected 
with the medical line.“70 

Daberto kehrte im Mai 1971 auf die Philippinen zurück und startete in Manila mit 
der Anwerbung von Frauen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren aus der Provinz 
Antique und besonders aus Sebaste, die wegen der beschränkten Arbeitsmöglich-
keiten auf Panay in Manila Arbeit gesucht hatten und oft nur als Hilfskräfte in priva-
ten Haushalten zu elenden Bedingungen unterkamen. Es ist davon auszugehen, dass 
die Aktion zwar im Orden nicht unumstritten war und auch nicht mit Billigung des 
Ordens begonnen wurde, aber doch mit Wissen zumindest einiger MHM zustande 
kam, zumal Daberto Kontaktpersonen in England und Deutschland hatte und ihm 
vor allem auch Wilhelm Parschalk lange Zeit half und den Flug der ersten Gruppe 
ohne Zweifel mit vorbereitet hatte.71 Parschalk stammte aus Vahrn bei Brixen in Süd-
tirol, er war selber acht Jahre Missionar in Antique gewesen und der Sprache(n) in 
der Provinz Antique bzw. auf den Visayas mächtig, damit die geeignete Stütze für 
die Filipinas in Österreich. Er war von 1963 bis 1969 sechs Jahre Rektor in Brixen 
und ab 1972 für sechs Jahre Rektor im Missionshaus in Absam.72 Ernst Parschalk hat 
in seinen Erinnerungen seinem ältesten Bruder „Willi“ ein reich bebildertes Kapitel 
gewidmet, das wichtige Stationen des Lebens von Wilhelm Parschalk schildert.73

Am 17. September 1971 landeten die ersten sieben Filipinas in Zürich. Sie wur-
den von Parschalk abgeholt und nach Feldkirch in Vorarlberg gebracht. Wenig spä-
ter nahmen sie dort ihre Arbeit in einer kirchlichen Einrichtung auf. Anfang 1972 
folgten zwölf junge Frauen und danach zahlreiche weitere Gruppen von Frauen, die 
vor allem in Tirol, aber auch Vorarlberg und Salzburg und vereinzelt in Süd tirol in 
kirchlichen Einrichtungen vor allem als Pflegehelferinnen und Hilfskräfte in der 
Küche Arbeit fanden. Von den kirchlichen Arbeitgebern wurden Dreijahres verträge 
geboten, die verlängerbar waren. Die Reisekosten nach Österreich wurden von 
Daberto bzw. den kirchlichen Einrichtungen vorgestreckt und von den beschäftigten 
Filipinas in Raten zurückgezahlt bzw. monatlich vom Gehalt abgezogen.74 Daberto 
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bot den Ausreisewilligen einen Deutschgrundkurs als Vorbereitung an. Das Mis - 
sionshaus der St.-Josephs-Missionare von Mill Hill in Absam nahe Innsbruck war 
in diesen Anfangsjahren der Migration der zentrale Ort der Begegnung für die ste-
tig wachsende Community der Filipinas, die sich später auch außerhalb des Ordens 
in mehreren Vereinen organisierte. Die laufende Betreuung der Filipinas in Öster-
reich hatte von Anfang an Pater Parschalk übernommen.75 Parschalk stand den Fili-
pinas seelsorglich zur Seite und organisierte unter anderem auch Freizeitaktivitäten, 
 darunter auch eine Reise nach Rom, an der sich ein Streit mit Daberto entzündete. Die  
zentralen christlich-katholischen Feiertage feierten die Filipinas in Absam, daneben 
gab es Einkehrtage. Nach Südtirol selbst wurden nur vereinzelt Filipinas als Arbeits-
kräfte vermittelt.76 Die wirtschaftliche und soziale Lage in Südtirol war Anfang der 
1970er-Jahre mit der in Tirol nicht annähernd vergleichbar, da Südtirol erst nach 
dem Zweiten Autonomiestatut 1972 einen vorerst langsamen Wirtschaftsaufschwung 
erlebte und der Arbeitskräfte- bzw. vor allem Hilfskräftebedarf im Tourismus noch 
über längere Zeit aus dem Geburtenüberschuss der 1960er-Jahre gedeckt werden 
konnte.77

Aus Berichten im Boten vom Besuch Parschalks auf den Philippinen 1975 und 
des Bischofs der Diözese Panay/Antique Cornelius de Wit in Tirol erschließen sich 
sowohl die Ausgangslage der Anwerbung auf den Philippinen wie auch das Zwi-
schenergebnis des transnational angelegten Projektes. Im Herbst 1974 war Cornelius 
de Wit,78 erster Prälat der neu gegründeten Territorialprälatur San José de Antique, 
im Missionshaus Absam auf Besuch, wie der Bote berichtete: „Sechs Missionäre aus 
Südtirol arbeiten in seiner Diözese, nämlich: Oberarzbacher, Maierhofer, Daberto, 
Pamer, Crazzolate und Frenademez. Zur Zeit sind an die 300 Mädchen aus seiner 
Diözese in Österreich tätig.“79 Diese zu besuchen sei der Zweck seiner Reise gewesen, 
sagte Cornelius de Wit. Es sei seit Errichtung der Diözese Antique (1962) 

„stets einer meiner großen Pläne gewesen, auch die menschliche und wirt-
schaftliche Lage der Bevölkerung zu verbessern, also nicht nur einen in der 
Zukunft winkenden Himmel zu verkünden. Die Provinz Antique auf der 
Insel Panay ist von jeher ein mitleidig belächeltes Gebiet gewesen, isoliert, 
arm. Das bebaubare Land zwischen Meer und Bergen ist ja so schmal. Deswe-
gen war auch die Abwanderungsrate sehr stark. Gerade die jungen und besten 
Kräfte suchten auf den Zuckerpflanzungen der benachbarten Insel oder in der 
Hauptstadt Manila eine bessere Existenz.“80 
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Es ging de Wit zuerst darum, das „Selbstbewußtsein“ der Bevölkerung zu stärken. Ab 
1963 wurden Kreditvereine gegründet, jede Pfarre habe nun einen. 

„Bei den Kreditvereinen hat die einfache Landbevölkerung schon viel mehr 
Anleihen gemacht als bei sämtlichen anderen Banken zusammen. Außer den 
Kreditvereinen haben wir auch Genossenschaften gegründet, z. B. eine Genos-
senschaft für Bambus-Handarbeiten, die für die Ausfuhr bestimmt sind. Von 
besonderer Bedeutung sind auch die Fischereigenossenschaften. Früher konn-
ten nur die Reichen das Geld aufbringen, um auf den Gemeindeämtern für 
diese Rechte zu zahlen. Nun aber konnten sich die Mitglieder dieser Genos-
senschaften durch die Kreditvereine das nötige Geld vorstrecken lassen. Beson-
ders einträglich ist der Fang der kleinen ‚semilias‘, für die sehr gute Preise 
erzielt werden. Auch Konsumgenossenschaften gibt es schon, durch die die 
Preise für Haushaltsartikel, für Kunstdünger und Werkzeuge wirksam unter 
Kontrolle gehalten werden können.“81

Die Tätigkeit von Cornelius de Wit auf den Philippinen endete 1982 mit seiner 
Bestellung zum Generaloberen der St.-Josefs-Missionsgesellschaft in Mill Hill, womit 
zusätzlich auch die Bedeutung der Missionsarbeit auf den Philippinen für den Orden 
unterstrichen wird, aber auch jene der Missionare aus Tirol. Ein weiterer Impuls 
für die Entwicklung der Region ging seit 1971 von den in Österreich arbeitenden  
Filipinas aus, die von Daberto entsprechend motiviert und angehalten wurden, ihre 
Familien zu unterstützen, in die Bildung der Geschwister und in ein Haus zu investie-
ren. Im Herbst 1975 besuchte Parschalk nach zwölf Jahren erstmals wieder Antique. 

„Seit vier Jahren betreue ich philippinische Mädchen, die in österreichischen 
Krankenhäusern und Altersheimen tätig sind. Dem habe ich es zuzuschreiben, 
daß mir eines Tages von der Philippinischen Fluggesellschaft ein Freiflug nach 
den Philippinen angetragen wurde.“82 

Noch am Tag seiner Ankunft in San José, der Provinzhauptstadt von Antique, wurde 
er von einem Missionar gebeten, über die Radiostation der Diözese „den Eltern der 
Mädchen in Österreich liebe Grüße von ihren Töchtern im fernen Europa“ auszu-
richten. Er kündigte an, die Eltern auch zu besuchen. 

„So war ich in Belison bei Missionär Oberarzbacher, in Bugasong beim Pius 
Crazzolara und natürlich bei Hans Pamer […]. Große Freude gab es bei den 
Familien, die Mädchen in Europa haben. Ihre Gastlichkeit kannte keine Gren-
zen, und ich konnte nie genug erzählen und Bilder zeigen von ihren Töchtern 
in der Fremde.“83

Parschalk kommt auf die Ausgangslage zu sprechen, dass Antique eine der
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„ärmsten Provinzen des Reiches der 7.000 Inseln [ist]. Die Leiterin einer gro-
ßen Volksschule sagte mir, daß von ihren 712 Schulkindern nicht weniger 
als 573 unterernährt seien, wie eine Kontrolle ergeben habe. […] Auch die 
Elektrifizierung der Provinz wird erst geplant. So ist es verständlich, daß sich 
hier keine Industrie ansiedelt. Die jungen Leute müssen sich also auswärts 
begeben, wenn sie etwas verdienen wollen.“84 

Die Veränderungen in der Diözese seien erkennbar, stellt Parschalk fest, wenn man 
sie an den Bauten messe, den 

„soliden Kirchen, die den gefürchteten Taifunen und Erdbeben trotzen kön-
nen. Dazu noch die Pfarr- und Schwesternhäuser, Schulen, das katecheti-
sche Zentrum und das Seminar. […] Etwas Neues für mich waren die vielen 
Armenapotheken, die man in den Pfarrhäusern eingerichtet hatte, und dann 
besonders die Kreditvereine.“85 

Die Veränderungen seien auch an der Vielzahl von motorisierten Verkehrsmitteln 
erkennbar, wie auch die Missionare alle ein Auto hätten, oft aus Spenden der Chris-
tophorus-Opfer in Tirol. 

In seinem zweiten Beitrag nimmt Parschalk die Losung von Daberto auf, dass 
sich „Missionäre überflüssig“ zu machen hätten, wie dies in den „letzten 12 Jahren 
unter der Leitung von Bischof De Wit zielstrebig“ angegangen worden sei.86 Es seien 
noch 35 Missionare im Lande, gezielt werde die Arbeit von Laien gefördert. „Bei 
200.000 Katholiken (und 100.000 Nichtkatholiken) haben wir in Antique 50 wohl-
ausgebildete philippinische Schwestern im Einsatz, vor allem als Pfarrhelferinnen, als 
Katechistinnen und im Krankendienst.“ Es sei aber noch ein langer Weg. „In Antique 
trifft es auf 4.000 Katholiken eine Schwester, während in der Diözese Innsbruck trotz 
des starken Rückgangs an Berufungen eine Schwester auf 300 Katholiken entfällt.“87 

6. Exkurs zur Anwerbung von Krankenschwestern 
durch die Stadt Wien

Das Beispiel der kirchlichen Einrichtungen in Westösterreich machte Schule.88 Die 
Stadt Wien beschloss die Anwerbung von diplomiertem Pflegepersonal für die städ-
tischen Krankenhäuser und unterzeichnete 1972 mit dem Philippine Department of 
Labor eine bilaterale Vereinbarung. Zu einzelnen Aspekten der Anwerbung durch die 
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Stadt Wien finden sich in der Diplomarbeit von Birgit Kirnbauer zwei Faksimiles 
wichtiger Dokumente, nämlich einer Medieninformation der Rathaus-Korrespondenz 
vom 13. September 1974 und eines Arbeitsvertrags mit Anhang I zu den konkre-
ten Arbeitsbedingungen und finanziellen Einkünften der Angeworbenen.89 Im Tele-
gramm der Rathauskorrespondenz mit dem mehr als zweideutigen Header abkommen 
sichert weiteren schwestern-import ist zu lesen, dass zwischen dem Gesundheitsstadtrat 
der Stadt Wien Alois Stacher und dem „philippinischen arbeitsminister i n c i o n g “ 
am 15. Juli 1974 in Manila ein Abkommen über die Anwerbung von 600 philippi-
nischen Krankenschwestern „in den kommenden drei jahren“ geschlossen wurde.90 
Der Header der Aussendung im Stil eines Handelsabkommens legt unverhüllt die 
ökonomistische Sicht auf die Anwerbung offen, die schon bei der Gastarbeiter-Politik 
die entscheidende Rolle spielte. Es geht dabei nicht um Menschen an sich, sondern 
um die von diesen zur Verfügung gestellte Arbeitskraft, worin Migration als Arbeits-
kraftbegehren der Wirtschaft ihre genuine Erklärung findet. Die Presseaussendung 
gab Auskunft über den aktuellen Stand:

„gegenwaertig gibt es in wiens staedtischen krankenhaeusern bereits 210 phi-
lippinische krankenschwestern. 140 davon stehen zur zeit in der rudolfsstif-
tung, im elisabethspital, im wilhelminenspital, in der poliklinik, im neurologi-
schen krankenhaus rosenhuegel, im mautner markhof ’schen kinderspital und 
im preyer’schen kinderspital im einsatz.“91

Der Arbeitsvertrag wurde auf drei Jahre geschlossen, zudem wurde festgelegt, dass die 
„Vertragsbedienstetenordnung der Stadt Wien“ Geltung habe und die Einstellung zu 
„denselben Arbeitsbedingungen“ erfolge, wie sie für „österreichische Krankenschwes-
tern“ galten (Art. 4 und 5) und detailliert im Anhang I erfasst waren. Zudem waren 
keine Reisekosten rückzuerstatten, außer anteilsmäßig bei bloß teilweiser Erfüllung 
des Vertrages. Der Vertrag wurde „in drei gleichlautenden Exemplaren in englischer 
und deutscher Sprache angefertigt“, wie im Art. 11 ausgeführt.92 Aus dem Anhang 
geht hervor, dass die Normalarbeitszeit 42 Stunden wöchentlich war, ein Minimum 
an 22 Arbeitstagen bezahlter Urlaub zustand und der „GESAMTE MONAT LICHE 
BRUTTO-GRUNDVERDIENST Ö.S. 8.729,00–9.121,00 beträgt“.93 Das gleiche 
Vertragsformular diente auch für die Anwerbung von Stationsgehilfinnen. Der bei 
Kirnbauer im Faksimile vorliegende Vertrag wurde für die Beschäftigung einer diplo-
mierten Krankenschwester ausgestellt, wie dem beigefügten Anhang zu entnehmen 
ist. Ob nun in allen Fällen die Krankenpflegeausbildung in der Praxis auch immer 
anerkannt wurde, und vor allem, wie lange dies ohne Ergänzungsprüfungen mög-
lich war, ist unklar. Es steht jedenfalls fest, dass mit dem Vertrag für eine größere 
Zahl an Filipinas tatsächlich eine Anerkennung ihrer auf den Philippinen abgeschlos-
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senen akademischen Krankenpflegeausbildung verbunden war. Gemessen an den 
Bedingungen der in Westösterreich als Hilfskräfte beschäftigten Filipinas, die etwa 
2.000,00 öS netto verdienten und denen in den ersten beiden Jahren jeweils 1.000,00 
öS für die Flugkosten abgezogen wurden,94 war die Beschäftigung in Wien von den 
Bedingungen her geradezu generös, selbst wenn man berücksichtigt, dass es sich in 
Westösterreich um Hilfskräfte handelte, die im Verhältnis zu diplomiertem Kranken-
pflegepersonal geringer entlohnt werden. Der instrumentelle Charakter der Anwer-
bung und des Arbeitskräftebegehrens ist die eine Seite der Medaille, wie gerecht 
und vergleichbar mit Einheimischen die Arbeitsbedingungen tatsächlich waren, die 
andere. Für die Krankenschwestern der Philippinen war die konkrete Arbeit im Beruf 
in Österreich jetzt – abgesehen von den im Vergleich zu den Philippinen viel besse-
ren finanziellen und arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen – de facto ein Abstieg, 
gemessen an der konkreten Tätigkeit, aber auch dem wesentlich höheren Ansehen des 
Pflegeberufs auf den Philippinen. Die Krankenpflegeausbildung ist ein Studium an 
einer der philippinischen Universitäten, man schließt mit einem akademischen Titel 
ab. Die Pflegekräfte haben weitreichende Kompetenzen, die auch Aufgaben umfas-
sen, die in Österreich nur von Ärzten durchgeführt werden dürfen. Sie sind vor allem 
nicht für die körperliche Pflege und die Verpflegung der PatientInnen am Kranken-
bett zuständig, da dies den Angehörigen überlassen ist.95 

Die im Jahr 1972 abgeschlossenen Verträge waren auf drei Jahre befristet, aber ver-
längerbar. Es wurde den Filipinas ein erleichterter Zugang zur österreichischen Staats-
bürgerschaft eingeräumt. Das sollte in der Folge den Familiennachzug vereinfachen 
und damit den Grundstock einer verstärkten Zuwanderung von Filipinos nach Wien 
bilden. Hunderte Filipinas reisten vertraglich abgesichert nach Wien und fanden 
Arbeit als diplomierte Krankenpflegerinnen. In Österreich ist Wien im statistischen 
Vergleich 2010 mit 7.176 Personen und 60 % der philippinischen Gesamtbevölke-
rung (inklusive Migrationshintergrund) das Zentrum der philippinischen Migration. 
Im Vergleich dazu beträgt der Anteil der westlichen Bundesländer Vorarlberg (579 
Personen), Tirol (466) und Salzburg (940) lediglich 16 %.96

Der Unterschied zwischen den in Westösterreich und Wien beschäftigten phi-
lippinischen Arbeitskräften war in den 1970er- und 1980er-Jahren in mehrfacher 
Hinsicht gravierend. Die Angeworbenen in Wien kamen überwiegend aus Fami-
lien der Mittelschicht bzw. der kleinen Gruppe von Staatsangestellten, etwa Leh-
rer, Militärs etc., da nur diese sich die Kosten einer universitären Ausbildung leisten 
konnten. Sie kamen vorwiegend von Luzon, der Hauptinsel der Philippinen mit der 
Hauptstadt des Landes, Manila, und hatten ihren Beruf zumeist bereits ausgeübt. 
Die für Westösterreich von Daberto angeworbenen Filipinas kamen aus einer der 
ärmsten Provinzen der Philippinen und beinahe ausschließlich aus armen Familien 
vom Land. Das entsprach der Intention von Daberto, der Antiquinas mit besseren 
Voraussetzungen ablehnte oder hinhielt. N. aus Antique erzählt, dass sie erst 1979 
nach Österreich kam, obwohl sie Daberto schon länger kannte. Wenn N. aber ihren 
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Wunsch äußerte, nach Österreich vermittelt zu werden, habe Daberto „immer zu 
ihr gesagt, sie passe nicht nach Österreich“, worauf sie sich keinen Reim machen 
konnte.97 Burian sah einen Grund darin, dass sich N. durch ihr „Selbstbewusstsein, 
ihre[r] hohe[n] Konfliktkompetenz und einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn deut-
lich“ von den anderen interviewten Frauen abhob.98 N. kam zwar ebenfalls aus einer 
nicht vermögenden Familie, im Ausland lebende Geschwister hatten ihr aber die 
universitäre Ausbildung als Sozialarbeiterin an der Philippine Women’s University in 
Manila ermöglicht. Danach hatte sie in einem SOS-Kinderdorf gearbeitet. Aus einer 
anderen Randbemerkung in einem Interview erschließt sich ein plausibles Muster 
bei der Auswahl der geeigneten in die Arbeit vermittelten Filipinas. Die interviewte 
S. erklärte, Daberto habe sie zuerst fälschlicherweise für eine Lehrerin gehalten, was 
aber nicht zutraf, da sie in einer Fabrik in Manila in der Nähe der Wohnung von 
Daberto arbeitete, aber auch aus Antique stammte. Nach der Aufklärung des Irrtums 
im Gespräch und nachdem Daberto das schwarze Kleid bemerkte, das sie trug, weil 
sie kurz zuvor ihren Vater begraben hatte, wurde ihr innerhalb kürzester Frist der Weg 
nach Österreich geebnet.99 

Es wäre eine äußerst spannende Studie, die Unterschiede zwischen den beiden 
Gruppen nach Bildung, sozialer Herkunft, städtischem oder ländlichem Milieu etc. 
zu erheben und deren Effekte auf die weitere berufliche und private Laufbahn in 
Österreich zu erforschen.

7. Das Ende der Anwerbung über die St.-Josefs-Missionare

Im Jahr 1975 beendete Wilhelm Parschalk die Zusammenarbeit mit Daberto. Ein 
konkreter Anlass ist nicht bekannt, die Skepsis gegenüber dem Projekt war aber im 
Orden groß und das Verhältnis von Daberto zu Parschalk brüchig geworden. Die 
Entscheidung erfolgte wahrscheinlich im Einvernehmen mit Prälat Cornelius de Wit, 
der Ende des Jahres 1974 die Frauen aus Antique in Tirol besuchte. Ende 1974 war 
auch Daberto im Missionshaus in Absam.100 Parschalk empfahl Daberto vergeblich 
die Einstellung der Anwerbung. Ein von Daberto nur vorgeschobener Grund für 
seine Ablehnung des Vorschlags war eine Reise von Filipinas nach Rom mit Papst-
besuch, die Parschalk als Rektor des St.-Josefs-Missionshauses in Absam organisiert 
und sogar mit Spenden ermöglicht hatte. Darin sah Daberto aber nur eine Geldver-
schwendung, wie einem von ihm verfassten Gedicht aus dem Jahr 1976 (siehe unten) 
zu entnehmen ist, in dem er die angeblichen Fehlentwicklungen in Tirol geißelte. 
Die beiden letzten von Eugenio Daberto organisierten Gruppen von Filipinas reisten 
im Jahr 1977 von Manila ab. Eine Gruppe reiste nach Hongkong und im Juli 1977 
kamen sechs Filipinas in Salzburg an, die alle aus Sebaste waren.101 Im Erinnerungs-
band A Man of God findet sich das Faksimile eines Schreibens von Daberto vom 
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9. Mai 1976, in dem dieser ein überaus bitteres und letztendlich kaum nachvollzieh-
bares und von der Realität wenig gestütztes Resümee seines Wirkens zog, zugleich 
aber die ursprüngliche Intention seines Projektes sichtbar wird. 

„I had wanted to send abroad 2000 young girls of needy families and then 
build 2000 new houses – send the talented children of 2000 families to Col-
lege to become professionals. […] As it is now we have a very bad name and 
a low reputation in Austria because so many of our girls broke their contracts 
– because of immorality – and also because of the squandering of money. The 
Sisters and Hospitals and Schools simply do not want filipino girls any more 
… and so it happened that instead of 2000 girls in Austria we have sent a mere 
400 plus.“102 

Dabertos Vorwürfe gipfelten in einem Pamphlet in Gedichtform, das er mit My Me-
ditation on Christmas 1976 unterfertigte. Es enthielt die Aufforderung an die Emp-
fängerin, es in ihrem Zimmer anzuschlagen.

‘One-Year-One-Happen!’ Said the CHICKS
‘Let’s see the world BISAN GRADE SIX!’
‘Let’s go to London, Paris, Rome’
‘Take lots of pictures to send home!’
The poor at home have little hope
The girls all want to see the Pope.

They like ABSAM – ‘Very Understanding!’
‘To Hell with DAB – he’s too demanding!’
They can now travel – have a Spree
Play with the C a t s  before they marrryyyy! [sic!]
Fr. DAB and the SISTERS have nothing to say
our girls now follow the ABSAM WAY.103

Aus diesen und anderen übergriffigen Zeilen in Briefen, Schreiben und Gedichten 
Dabertos im Erinnerungsband erschließt sich die Kehrseite des Projekts. Daberto 
hatte ein Entwicklungshilfeprojekt vor Augen und glaubte daher, die jungen Frauen 
einer rigiden Klostermoral unterwerfen zu müssen. Er wollte sie in den Mauern der 
kirchlichen Einrichtungen aufbewahrt und behütet sehen, da ihr Ausbrechen seine 
Pläne gefährdet hätte. Er erstellte eine Liste von zwölf Verhaltensregeln, die er den 
jungen Frauen mitgab, überschrieben mit „MAKE YOURSELF HAPPY IN AUS-
TRIA but never HURT + DISAPPOINT + DISOBEY THE SISTERS ’cause they 
are our one and only hope for going to A.“ In Regel 12 appellierte er gezielt an eine 
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tief verankerte habituelle Grundhaltung der Filipinos und Filipinas: „Remember your 
UTANG NA LOOB. Even if I scold sometimes be ‚understanding‘ and never hurt 
the one and only FR DAB who made your happiness!“104 Daberto sprach damit die 
lebenslange Verpflichtung zur Hilfe nach erhaltener Hilfe an, deren tiefe Wirkung 
über Schuldgefühle er nur zu gut kannte.105 Er verkannte damit freilich die reale 
Situation der 20 bis 25 Jahre alten Frauen, die ihre eigenen Pläne hatten und zugleich 
ihren eigenen Weg gehen wollten. In der überwiegenden Zahl der Fälle und ganz 
im Sinne der Idee der Anwerbung trugen sie, wie aus den Interviews der bereits 
genannten Qualifikationsarbeiten erschließbar, zum Wohlergehen ihrer Familien auf 
den Philippinen unter großen eigenen Opfern wesentlich und über Jahrzehnte bei. 
In den angeblichen Fehltritten der von Parschalk unterstützten Filipinas sah Daberto 
das Scheitern seiner Mission. Völlig ausgeblendet blieb dabei, dass die Anwerbung 
durch das von der Regierung Kreisky im Jahr 1975 beschlossene Ausländerbeschäfti-
gungsgesetz, das 1976 in Kraft trat, insgesamt sehr erschwert worden war und seit der 
Ölpreiskrise 1973/74 ein massiver Abbau der Gastarbeiter stattfand, wenn dieser auch 
in Tirol mit Verzögerung exekutiert wurde.

Im Dezember 1977 verstarb Daberto in Manila. Er wurde in Sebaste begraben. 
Ihm zu Ehren wurde mit Spenden der Filipinas und des Vereins ETABEM (Father 
Eugenio Daberto Memorial Foundation) in Österreich ein Mausoleum errichtet 
und der ETABEM Park in Sebaste gestaltet.106 Insgesamt hatte Daberto bis zu seinem 
Tod rund 450 Filipinas ins Ausland vermittelt, den Großteil davon nach Westöster-
reich.107 Damit blieb der Ordensmann zwar weit hinter seinem angepeilten Ziel von 
2.000, der langfristige Effekt des Arbeitskräftetransfers war jedoch beachtlich. Über 
die von der Anwerbung angestoßene Kettenmigration kamen zahllose Verwandte 
und Angehörige wie auch Personen aus dem erweiterten kinship-Umkreis der Fami-
lien, die nun den Pinoys108 und Pioniermigrantinnen nach Österreich und in die Welt 
folgten.

Das Projekt Dabertos war allerdings wie erwähnt innerhalb des Ordens nicht 
unumstritten, und den Notizen des Archivars der MHM in London O’Brien an 
Burian ist zu entnehmen, dass manche in den Anfängen der Aktion „eine Art moder-
nen Sklavenhandel“ sahen und bezweifelten, dass bei den jungen Frauen die „Wie-
dereingliederung in ihre Heimat“ gelingen könne.109 Für andere trat der materielle 
Aspekt zu stark in den Vordergrund, und der religiöse Charakter war generell schwer 
auszumachen, wie dies selbst noch im Vorwort von Cornelio V. Ysulat Jr. im 2013 
erschienenen Erinnerungsband anklingt: 
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„He was a priest and a religious missionary of the St. Joseph Society for  Foreign 
Missions or the Mill Hill Missionaries based in London, UK and not an over-
seas job placement manager. […] The material testimonies to the success of 
Father Dab’s missionary endeavors could be seen in some big houses built from 
money abroad in Sebaste and other places where those Antiquenos came from. 
[…] But have the values and perspectives of the people also changed to make 
them more pleasing to God and to the community?“110 

Pater Wilhelm Parschalk hatte sich aus dem Werk von Daberto schon 1975 zurück-
gezogen. Nach sechs Jahren Rektorat in Absam war er 1978 zu einem Missions-
aufenthalt nach Chile aufgebrochen, dort aber schwer erkrankt. Er starb am 10. Mai 
1980 in Brixen.111 Das Grab in seiner Heimatgemeinde Vahrn bei Brixen in Südtirol 
wurde rund um Allerheiligen für Teile der philippinischen Community, die sich in 
Österreich allmählich auch vereinsmäßig organisierte, zu einem Pilgerort.

8. Spiel auf der transnationalen Klaviatur

Wer annimmt, dass an der Armutsgrenze bzw. in staatlich völlig ungeschützten Ver-
hältnissen lebende Menschen, die als wesentlichstes Kapital ihre familiäre, verwandt-
schaftliche und primär lokal, allenfalls regional verankerte starke Solidarität haben und 
ein Minimum an kulturellem Kapital auf die Waagschale legen können, ihr Schicksal 
einfach so hinnehmen, unterschätzt die kreative Widerstandskraft von Menschen, 
die nur scheinbar Randgruppen der Gesellschaft angehören. Eine sich dem Familien-
verband bietende Chance wird unter großen Opfern von einzelnen PionierInnen der 
Familien angenommen. Einmal angekommen, antworten die in den Industriezentren 
lebenden Zugezogenen auf die Reduktion auf Arbeitskraft in den Aufnahmeländern 
und die gestaffelten und verschärften Grenz- und Aufenthaltsregime mit Verfestigung 
ihres Lebensmittelpunkts im Aufnahmeland, auch durch Einbürgerungsanträge, und 
dem Nachzug von Ehegatten und -gattinnen, Kindern und nahen Familienangehö-
rigen, soweit es die gegebenen Verhältnisse erlauben. Im medialen und öffentlichen 
Diskurs wurden über die Jahrzehnte aus den Gastarbeitern und Fremdarbeitern der 
1960er-Jahre in den 1970er-Jahren AusländerInnen, in den 1990er-Jahren, bereits 
unter Federführung der Wissenschaft, Migrantinnen und Migranten, schließlich 
Transmigrantinnen und Transmigranten und nach der Einbürgerung Menschen mit 
Migrationshintergrund, zuletzt Migrationsandere. Übersehen wird dabei gerne, dass 
schon alleine wegen der fehlenden staatlichen und kommunalen Unterstützung bis 
weit in die 1990er-Jahre die so unterschiedlich Kategorisierten ihre Integration in 
Gesellschaft und Betriebe weitgehend selbst besorgten, allerdings nach ihrer eigenen 
Façon. 

Die einfachste Möglichkeit, Aufenthaltssicherheit zu gewinnen und nahe Ange-
hörige nach Österreich zu holen, führte bereits in den frühen 1980ern über den 
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Erwerb der Staatsangehörigkeit. Die außerordentlich hohen Einbürgerungszahlen 
der Filipinas und Filipinos ab dieser Zeit sprechen für sich. Außerdem wurde das 
Grenz- und Aufenthaltsregime Österreichs immer wieder umgangen. Das Spektrum 
reichte von der legalen Einreise als Au-pair oder zu Studienaufenthalten, gefolgt vom 
oft erfolgreichen Versuch, bezahlte Arbeit aufzunehmen, bis zur Heirat einer einge-
bürgerten Bezugsperson oder der Einreise auf Basis einer Liebesehe bzw. arrangierten 
Ehe mit Einheimischen. Über die Zwischenstation Tirol bzw. Österreich erschlossen 
manche philippinischen MigrantInnen für ihre Familienangehörigen zudem Arbeits-
möglichkeiten in anderen Ländern Europas, auch als Alternative, wenn der Zugang 
zum österreichischen Arbeitsmarkt nicht gelang. Auf diese Weise entstand ein welt-
weites Netzwerk, das beispielsweise im Fall einer transnationalen und binationalen 
Familie in Tirol von Europa (Tirol, London, Helsinki) nach San José (Kalifornien) 
über New York nach Chicago reicht, in einem anderen von den Philippinen nach 
Australien, Europa und Südostasien.112

War der Aufenthalt gesichert, kam es zu den ersten Besuchen in der Heimat. Bis 
in die 1990er-Jahre waren diese Reisen aufgrund der hohen Kosten und geringen 
Löhne nur in mehrjährigen Abständen möglich. Seither konnten infolge sinkender 
Flugpreise, bei gleichzeitig mit der langen Beschäftigungsdauer gestiegenen Gehäl-
tern, in wesentlich kürzeren Zeitabschnitten, oft jährlich, Urlaubsreisen und Heimat-
aufenthalte angetreten werden. Die Balikbayans (Heim- oder Rückkehrer, siehe dazu 
unten) waren Geschenk- und Bargeldboten, da Überweisungen wegen der hohen 
Bankgebühren soweit wie möglich vermieden wurden. Zudem fiel auf dem Dollar-
Schwarzmarkt ein nicht zu vernachlässigender Zusatzertrag ab, vorausgesetzt die 
Wechselkurse in Österreich beim Transfer von Schilling in Dollar waren günstig. Der 
Dollar bot im Vergleich zur volatilen nationalen Währung und der oft unkalkulier-
baren und hohen Inflation Stabilität und eine gewisse Sicherheit. Die Gesamtsum-
men der Geldtransfers in die Philippinen sind wegen der zum Teil illegalen Bargeld-
importe nur grob schätzbar. 

Die Filipinas waren wegen der in der Regel befristeten Arbeitsverträge auf einen 
vorübergehenden Auslandsaufenthalt eingestellt. Wie bei den Gastarbeitern der 
1960er-Jahre gab es auch verbreitet Rückkehrabsicht, doch verschob sich mit der 
Dauer des Aufenthalts die Perspektive in Richtung permanente Niederlassung, zum 
Teil aus freien Stücken, aber auch aus Notwendigkeit. In den kirchlichen Einrichtun-
gen Westösterreichs verdienten die Filipinas lediglich rd. 2.000 öS monatlich, wovon 
über zwei Jahre hinweg von der Lohnverrechnung der kirchlichen Einrichtungen ein 
Betrag von monatlich 1.000 öS abgezogen wurde, als Rückzahlung für die vorge-
schossenen Reisekosten und Ansparsumme für die Rückreisetickets. Eine Rückkehr 
war daher eher illusorisch, da mit dem verbliebenen kargen Lohn die Familie zu 
Hause unterstützt werden musste. Vielfach ergab sich daraus eine über Jahrzehnte 
währende wechselseitige Abhängigkeit. Der Ressourcentransfer war einmal größer, 
dann wieder geringer, diente wenig nachhaltig für den tagtäglichen Lebensunterhalt, 
die Bezahlung von Medikamenten und Arztrechnungen, da auf den Philippinen ein 
staatliches Sozial- und Gesundheitssystem weitgehend fehlt, dazu für Tauf-, Heirats- 
und Begräbniskosten der Angehörigen sowie für die Finanzierung der Reisekosten 
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nachkommender Angehöriger. Wesentlich nachhaltiger war die Investition in die 
Schulausbildung von Geschwistern. Die Ankerpersonen im Ausland waren quasi die 
lebende Versicherungspolizze für familiäre Notfälle und trugen zum Überleben bei.113 
Der Wechsel von einer traditionellen Hütte aus Nippa und Bambus zu einem aus 
festen Baumaterialien gebauten Haus hob spürbar die Wohn- und Lebensqualität 
und war zugleich eines der wichtigsten Statussymbole erfolgreicher Migration. In 
der Regel ging aber die permanente Abhängigkeit der Verwandtschaft in der Hei-
mat auch auf Kosten der Lebensperspektive der Ausgewanderten, die laufend ihren 
Verpflichtungen nachzukommen hatten und die eigenen Bedürfnisse hintanstellten. 
In einigen Fällen wurde aus der Auswanderung eines Familienteils eine regelrechte 
Erfolgsstory, wie dies Gorgia T. erzählt:

„During my work in Sebaste, I received my working permit as a nurse from 
one of the hospitals in Austria through the help of my Auntie. I worked four 
and a half years as a Public Health Nurse in Sebaste. I went to Austria in 
June 1, 1981. […] Through Austria’s help, I was able to send my brother and 
sisters to school, nephews and nieces and some of my relatives. They, too, got 
a profession and built their own family. I was able to build a house in Sebaste, 
bought a house in Manila and got so many blessings which I couldn’t forget 
till the end of my life.“114 

Geld floss auch in kleine Investitionen, wie den Kauf von landwirtschaftlicher Flä-
che. Mit drei Hektar guten Reislandes mit zumeist drei Ernten im Jahr konnte etwa 
ein Basiseinkommen für eine Großfamilie erwirtschaftet werden. In manchen Fällen 
gingen die Investitionen weit darüber hinaus und aus Ersparnissen wurde Kapital, 
vor allem, wenn mehrere im Ausland arbeitende Geschwister ein gemeinsames Ziel 
verfolgten.115 

Eheschließungen der im Ausland lebenden Filipinas waren anfangs von den 
Eltern nur beschränkt erwünscht, da dies die finanziellen Möglichkeiten einschrän-
ken konnte bzw. vom (männlichen) Ehepartner Einsprüche gegen die bzw. Minde-
rung der Unterstützungsleistungen zu befürchten waren. Diesem Nachteil entsprach 
aber der Vorteil, mit Unterstützung des Ehegatten und dem damals unkomplizierten 
Erwerb der Staatsbürgerschaft durch die Heirat, Verwandte und Familienangehö-
rige ohne große Hürden nachholen zu können. Einen Ausländer zu heiraten wurde 
schließlich zu einem gewissen Statussymbol. 

Transnationale Existenzweisen sind keinesfalls neu, so eine der Thesen dieses 
Beitrages. Sie sind vielmehr der Migration der Filipinas von Anfang an de facto 
eingeschrieben. Das liegt alleine schon daran, dass ausgeprägte Familien- und Ver-
wandtschaftsbande der Weggezogenen, die in der Regel unauflösbar eng sind, ein 
ins Ausland reichendes Netzwerk etablieren. Die Weggezogenen sind Brückenkopf 
für Nachziehende und die ununterbrochenen Kontakte wie Besuchsreisen etablie-
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ren ein transnationales soziales Feld über Grenzen hinweg auf völlig unspektakuläre 
und selbstverständliche Weise. Eine translokale, transregionale und in weiterer Folge 
auch transnationale Perspektive ist quasi in die ärmlichen Lebensbedingungen breiter 
Bevölkerungsschichten eingeschrieben, die die überzählige Arbeitskraft dorthin treibt, 
wo Arbeit vermutet wird. Das faktisch schon länger Gegebene hat damit im Prinzip 
nur seiner (späten) Entdeckung durch die Wissenschaft geharrt. Nach dem Pensions-
antritt erfolgt heute oft eine Rückkehr in das Herkunftsland.116 Die in Österreich 
erarbeitete Pension hat auf den Philippinen mindestens doppelten Wert. Jährliche 
Besuche von Verwandten und FreundInnen in Österreich gehören zu einer Existenz 
zwischen zwei Ländern ebenso wie ein Gesundheitscheck in Österreich. Vereinzelt 
erfolgte die Heimkehr schon lange vor dem Pensionsantritt. In diesen Fällen sind 
auch zeitweise und wiederkehrende Arbeitsaufnahmen in Österreich zu beobachten, 
je nach finanziellem Bedarf der Familie auf den Philippinen. Eine derart von hoher 
Mobilität geprägte, im ursprünglichsten Sinn des Wortes transnationale Lebensweise, 
setzt allerdings mindestens den Erwerb der Staatsbürgerschaft des Ziel- und Aufnah-
melandes und im besten Fall Doppelstaatsbürgerschaft voraus. 

1981 gab es laut Volkszählung 1.380 philippinische Staatsangehörige in Öster-
reich, davon 182 Männer und 1.198 Frauen. Davon waren 1.204 berufstätig (87 %). 
1991 waren es dann bereits 2.883, davon 959 Männer und 1.924 Frauen,117 wobei im 
selben Zeitraum bereits 2.174 Personen eingebürgert wurden, die damit aus der Sta-
tistik fielen. Die Erwerbsquote sank bis 1991 auf 71 % und signalisiert eine Anglei-
chung in den Lebensverhältnissen an Einheimische. Bis 2001 stieg die Anzahl der 
philippinischen Staatsangehörigen auf 3.368,118 wobei die im selben Zeitraum ein-
gebürgerten 4.145 Filipinas und Filipinos ebenfalls nicht erfasst sind. Im Jahr 2010 
hatten 11.922 EinwohnerInnen Österreichs eine philippinische Staatsbürgerschaft 
(4.462) oder waren eingebürgerte ehemals philippinische Staatsangehörige (7.460). 
Kaum eine andere Zuwandererpopulation in Österreich weist mit rund 63 % eine 
vergleichbar hohe Einbürgerungsrate auf.119 Dies lässt sich aus dem Umstand erklä-
ren, dass die Rahmenbedingungen zum Erwerb der Staatsbürgerschaft für Filipinas 
und Filipinos im Vergleich zu MigrantInnen aus anderen Nationen in den 1980er- 
und 1990er-Jahren in der Regel unvergleichlich günstiger waren, angefangen mit 
dem privilegierten Zugang zur Staatsbürgerschaft, den die Stadt Wien den direkt 
Angeworbenen gewährte, der hohen Zahl an binationalen Ehen und den geringeren 
sprachlichen Barrieren im Vergleich zu den dominierenden Einwanderungsgruppen 
in Österreich, da auf den Philippinen neben Filipino als Nationalsprache damals und 
auch heute noch Englisch Landes- und Amtssprache und zudem das Bildungssystem 
nach amerikanischem Vorbild konzipiert ist. Dazu kamen die starke Verankerung 
der Zugewanderten in den transnationalen Netzwerken der katholischen Kirche und 
die davon geprägte Zuwanderungsgeschichte, die unterstützend auch als Brücke zur 
christlich-katholisch geprägten Mehrheitsgesellschaft in Österreich wirkte. Diese 
vorder gründig religiös-kulturelle und sprachliche Nähe kann aber markante soziale 
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und kulturelle Unterschiede zu Österreich überdecken, wie auch jene zwischen den 
Filipinos selbst, die sich aus der sozialen Lage und Schichtzugehörigkeit, der regiona-
len Herkunft und regional-kulturellen und lokalsprachlichen Zugehörigkeit ergeben, 
wie alleine schon am sozialen Unterschied zwischen den für Tirol angeworbenen phi-
lippinischen Arbeitskräften und jenen, die in den 1970er-Jahren nach Wien kamen, 
erkennbar ist. Filipinas und Filipinos sind sozial, ökonomisch, kulturell divers und in 
sich ebenso Vielheit wie die oft homogen imaginierten Einheimischen und alle ande-
ren zugewanderten Gruppen von MigrantInnen. 

9. Transmigration als staatlich intendierter Prozess 

Ferdinand Marcos wurde 1965 sechster Präsident der Philippinen. Sein Motto war 
„We shall be a great nation again“.120 1969 gelang ihm die Wiederwahl unter dem 
Slogan „Marcos heißt Fortschritt“. Eine dritte (1973) war nach philippinischer Ver-
fassung ausgeschlossen. Dem Ende seiner Karriere als Präsident des Staates entzog 
sich Marcos durch die Verhängung des Kriegsrechts am 21. September 1972. 

„Kommunistische Subversive, rechte Oligarchen, moslemische Rebellen, de- 
monstrierende Studenten und städtische Terroristen hätten ihn dazu gezwun-
gen. […] Bürgerliche Freiheitsrechte wurden aufgehoben, Demonstrationen 
und Streiks verboten. Die Medien wurden scharf kontrolliert. Das Parlament 
und der Kongreß wurden aufgelöst, die politischen Parteien verboten.“121 

In den Zeitabschnitt ab Mitte der 1960er-Jahre bis etwa 1972 fiel die von Marcos 
forcierte Weltmarktintegration der Philippinen mittels Öffnung des Landes für aus-
ländisches Kapital, wie etwa durch das 1967 beschlossene Investitionsförderungs-
Gesetz, mit dem Ziel des Aufbaus einer exportorientierten Wirtschaft und einer pro-
fitablen Agrarindustrie mit Zucker- und Kokosnussplantagen, Reis- und Maisland. 
Die Hälfte des philippinischen Zuckers für den Export kam in dieser Zeit von der 
Insel Negros. Der uneingeschränkte Gewinntransfer in das Ausland wurde von Mar-
cos nicht unterbunden.122 Die Folgen der Politik waren für die Landbevölkerung und 
die Arbeitenden schwerwiegend: 

„Die vormals für den Inlandsbedarf erzeugten Verbrauchsgüter verknappten 
sich. Die Überbetonung infrastruktureller Großprojekte trägt mit dazu bei, 
über die Inflation die Kosten der Exportorientierung auf die Werktätigen, 
zunehmend auch auf Klein- und Mittelbetriebe abzuwälzen.“123 

Die Folgen der Weltwirtschaftskrise 1973/74 verschärften auf den Philippinen wie 
in den Staaten der Peripherie die gesellschaftlichen Gegensätze und steigerten die 
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ökonomische Abhängigkeit vom Kartell der Industriestaaten. Der Internationale 
Währungsfonds (IWF) und die Weltbank erzwangen von den Ländern in der Schul-
denkrise freie Märkte und offene Grenzen ohne Handelsbarrieren, wodurch sich Kri-
sen und Abhängigkeiten weiter zuspitzten und letztendlich das schon fixierte rassis-
tisch kolorierte Bild von den Entwicklungsländern am unteren Ende der Hierarchie 
der Nationen als sich quasi selbsterfüllende Prophezeiung im Auge der entwickelten 
Natio nen bestätigte. Die Agrarkrise vertiefte sich, die Rohstoffpreise fielen, die Kre-
dite konnten kaum bedient werden, die aufgenommenen Schulden wuchsen dadurch 
ebenso wie durch Stagnation und Inflation. Saskia Sassen beschreibt die Folgen der 
ursprünglichen Akkumulation am Beispiel Südostasiens und der Karibik: 

„Seit langem ist bekannt, daß die Entwicklung der kommerziellen Landwirt-
schaft dazu führt, die Subsistenzfarmer zu vertreiben, was zu einem Ange-
bot an landwirtschaftlichen Lohnarbeitern führt und Massenwanderungen 
in die Städte veranlasst.[…] In der exportorientierten Landwirtschaft wie in 
der Industrie hat die Auflösung traditioneller Arbeitsstrukturen als Folge der 
Einführung moderner Produktionsformen eine entscheidende Rolle bei der 
Umwandlung von Menschen in Wanderarbeiter und potentielle Emigranten 
gespielt.“124 

Präsident Ferdinand E. Marcos, der 1972 bis 1986 offen diktatorisch regierte, hatte 
in den 1970er-Jahren das von ihm so benannte Balikbayan-System entwickelt und 
gefördert. Es wurde ein jährlicher Heimatbesuch der Balikbayans (Heim- und Rück-
kehrer)125 propagiert und zugleich die zollfreie Einfuhr von Waren mit der balik-
bayan box ermöglicht. Philippinische Staatsangehörige im Ausland, ihre direkten 
Nachkommen, aber auch alle, die im Ausland eine andere Staatsbürgerschaft ange-
nommen hatten, konnten Eigentum, Grund und Boden erwerben und erben. Ihren 
Nachkommen ist der erleichterte Zugang zur philippinischen Staatsbürgerschaft 
garantiert bzw. bis zur Volljährigkeit besteht für Kinder aus Ehen von Balikbayans 
Wahlfreiheit. Staatlich gestützt, entwickelte und etablierte sich seit den 1970er-Jah-
ren eine regelrechte Auswanderungsindustrie. Zehn Millionen vom philippinischen 
Staat zu balikbayans (Rückkehrern) geadelte Migrierte (10 % der Bevölkerung) tragen 
heute durch Rimessen rund 12 % zur nationalen Wertschöpfung bei und stabilisie-
ren damit Widersprüche des Sozialen, Gesellschaftlichen und Politischen entschei-
dend.126 Arbeitsmigration wurde zum Ventil für die aus der ökonomischen Unter-
werfung unter die Weltmarkthierarchien resultierende und ebenso hausgemachte 
politisch gestiftete soziale Misere. Die transnationalistische Strategie der philippini-
schen Regierungen war auf den ersten Blick zweifellos erfolgreich und milderte die 
sozialen, ökonomischen und damit auch politischen Gegensätze im Land. Allerdings 
ging das auf Kosten einer reformorientierten langfristigen Sozialpolitik.
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10. Fazit: Transmigration 
als voraussetzungsreicher Zusammenhang 

Die in ihren Anfängen zunächst lokal in Tirol und Westösterreich zu verankernde 
Arbeitsmigration von Filipinas Anfang der 1970er-Jahre wurde in diesem Beitrag 
sowohl in globale und komplexe politische, soziale, ökonomische und kulturelle 
Zusammenhänge gestellt wie auch in die bis in das 19. Jahrhundert zurückreichende 
Geschichte der St.-Josephs-Missionsgesellschaft zu London mit ihren 1891 in Brixen 
und 1924 in Absam gegründeten weiteren Sitzen. Individuelle Initiativen wie die des 
MHM Eugenio Daberto und des MHM Wilhelm Parschalk in den transnationalen 
Bezügen des weltweit agierenden Ordens und jene der zahllosen Filipinas, die über 
die Brücke des Ordens nach Österreich in diverse katholische Einrichtungen von 
Ordensschwestern fanden, werden in diesen Kontexten sichtbarer und daraus erklär-
bar. 

Die gelungene und vor allem rasche Anwerbung der ersten Filipinas war von 
wesentlichen Faktoren und Voraussetzungen abhängig. Dazu zählt allgemein die 
Weltkirche und darin eingebettet das bereits seit dem 19. Jahrhundert bestehende 
und ebenfalls als transnational zu bezeichnende Netzwerk der St.-Josefs-Missionare 
von Mill Hill. Dem kirchlichen sozialen Feld als Netzwerk von sowohl transnationa-
len als auch lokalen und regional verankerten sozialen (Austausch-)Beziehungen ent-
sprach ein ebenso strukturierter sozialer Raum mit einer über Kontinente aufgebau-
ten, lokal und regional bestens ausgestatteten Infrastruktur an Missionshäusern und 
-stationen. Dieser transnationale Kontext wurde von Daberto und Parschalk in der 
Anwerbung und für die Migration von Filipinas nach Österreich nutzbar gemacht. 
Ihre Tätigkeit fand in den lokalen und regionalen Strukturen, den Missionshäusern 
in Brixen in Südtirol und Absam in Tirol eine tragfähige Basis für das Projekt, da 
der Orden in den lokalen Strukturen in Südtirol wie Tirol über Jahrzehnte bestens 
verankert war und im St.-Josefs-Missionsboten mit breitem Netzwerk an Förderern 
im deutschen Sprachraum ein gewichtiges Sprachrohr hatte. Der Orden hatte sich 
mit der jahrzehntelang von den Missionshäusern ausgehenden Tätigkeit des Werbens 
für die Mission nicht nur einen guten Ruf, sondern auch entsprechenden Einfluss 
und diverse Möglichkeiten erarbeitet. Diese Basis wurde nun für den Zugang zu 
kirchlichen Einrichtungen wie Spitälern, Altersheimen und Internaten genutzt, in 
denen Arbeit für die angeworbenen Filipinas zu finden war. Dazu kam spiegelbild-
lich die ebenso langjährige Missionstätigkeit von Tiroler Missionaren in der Provinz 
Antique auf der philippinischen Insel Panay als Basis, mit einem mit Tirol und Süd-
tirol mindestens vergleichbar breiten Netzwerk und hohen Stellenwert des Ordens in 
den lokalen und regionalen Strukturen, womit die Anwerbung erst möglich wurde. 

Die philippinische Migration der Anfangsjahre war in Österreich vertraglich auf 
Zeit und nicht auf Dauer angelegt. Voraussetzung dafür war der weltweite ökono-
mische Aufbruch in den 1950er-Jahren, der unter dem Begriff Wirtschaftswunder-
jahre für nennenswerte Bevölkerungsteile der Industriestaaten in den 1960er-Jahren 
zunehmend erlebbar wurde. Das außerordentliche Wachstum hielt bis Mitte der 
1970er-Jahre an. Der Beginn der Anwerbephase von Arbeitskräften aus den Philippi-
nen durch Daberto ab 1971 und durch die Stadt Wien ab 1973 fiel somit noch in die 
letzten Prosperitätsjahre mit dem höchsten Arbeitskräftebedarf. Voraus ging dieser 
Anwerbung jene der Gastarbeiter vor allem aus der ehemaligen Sozialistischen Födera-
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tiven Republik Jugoslawien und der Türkei in den 1960er-Jahren. Anfang der 1970er-
Jahre herrschte in Österreich wie in Deutschland das typische Gastarbeiter regime, 
das auf den Grundprinzipien Rotation und Substitution basierte, keine  dauernde 
Niederlassung vorsah bzw. eine solche durch jährliche Kontingentierung und saiso-
nale Befristung zu unterbinden suchte.127 Österreich verstand sich – wie viele Länder 
Europas – nicht als Einwanderungsland. Die Zugezogenen konnten daher nicht mit 
einer dauerhaften Niederlassung rechnen, die vorzeitige Rückkehr oder die Alter-
native des Weiterzugs in Länder mit besseren Aufenthaltsbedingungen bestimmte 
lange ihre Lebensverhältnisse. Es war so etwas wie eine transnationale Grundhaltung 
gefordert, die jederzeit Alternativen im Blick hatte. Der Schluss scheint berechtigt zu 
sein, dass eine transnationale Existenz de facto durch die nationalistische Migrations-
politik der europäischen Staaten eher befördert wird bzw. Ergebnis des Ausschlusses 
über ein gestaffeltes System an Grenzziehungen ist. Stand am Anfang der Migration 
von Filipinas nach Österreich eine gezielte Anwerbung, so verselbstständigte sich die 
Zuwanderung rasch, da die Angeworbenen ihre eigenen Interessen verfolgten, ihr 
Schicksal selbst in die Hand nahmen, das transnationale Netzwerk der Missionare 
durch ihr eigenes substituierten und sich von der patriarchalen Gängelung im Schoße 
der Kirche partiell emanzipierten, zumindest in den für die Frauen und ihre Familien 
wesentlichen Problemlagen, auf der Suche nach einem guten Leben.

Die ökonomischen, politischen, sozialen und kulturellen Veränderungen unter 
den Vorzeichen der neoliberalen Restrukturierung und Globalisierung haben trans-
nationale Existenzweisen zusätzlich befördert. Migration und Fluchtereignisse sind 
heute Massenphänomene. Das trifft auf transnationale Elitenexistenzen ebenso zu 
wie auf Flüchtlinge, Vertriebene und MigrantInnen, von denen Tausende auf dem 
Weg nach Europa scheitern, oft auf tragische Weise am Mittelmeer, am blue curtain, 
dem neuen Eisernen Vorhang. Dem Notkosmopolitismus auf der einen Seite, meint 
Wolfgang Fritz Haug, entspricht ein imperialer Kosmopolitismus auf der anderen. „Die 
einen reisen auf dem Oberdeck, die anderen sind unter Deck zusammengepfercht, 
heißt es sinngemäß bei Nazim Hikmet. […] Die einen sind die Emissäre, Agenten 
und mittlere Manager der transnationalen Konzerne. Die anderen gehören zu den 
Letzten der Letzten.“128
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Caritas und Migration 
im Bundesland Tirol und in Südtirol

Marcel Amoser

1. Einleitung

Im Bundesland Tirol und in Südtirol existiert gegenwärtig ein breites Spektrum an 
Beratungs- und Betreuungsangeboten für Migrant_innen. Im Kontext einer zuneh-
menden Aufmerksamkeit des Staates im Hinblick auf die Integration von Zugewan-
derten etablierte sich vor allem in den letzten Jahren ein Netz an Organisationen mit 
spezialisierten Angeboten für unterschiedlichste Lebensbereiche und Herausforde-
rungen. Abgesehen von einem oftmals einseitigen Integrationsverständnis leisten die 
Einrichtungen damit wichtige Arbeit, um soziale Benachteiligungen von Migrant_
innen abzufedern. Bei der Gründung von Betreuungs- und Beratungsorganisationen 
reagierten politische Verantwortungsträger_innen aber lange zurückhaltend.

In Tirol wie auch in Südtirol boten deshalb vor allem kirchliche Einrichtungen, 
teils aus ideologisch-religiösen Überzeugungen, teils aus den praktischen Erfordernis-
sen heraus Unterstützungen für Migrant_innen an. Die Caritas war in diesem Zusam-
menhang eine wichtige Akteurin, die sich bereits sehr früh in den Bereichen Migration 
und Flucht engagierte. Bisher fehlen allerdings regionalhistorische Studien, die sich 
mit der Caritas-Arbeit in diesem Themenfeld auseinandersetzen. Das hängt wohl auch 
damit zusammen, dass sich die zeithistorische Migrationsforschung selbst erst seit 
einigen Jahren intensiver mit den Migrationsgeschichten des Bundeslands Tirol und 
Südtirols befasst.1 Dieser Aufsatz knüpft daran an und widmet sich kirchlichen Betreu-
ungsstellen für Migrant_innen im Bundesland Tirol und in Südtirol seit den 1960er-
Jahren. Aufgrund der gemeinsamen Vergangenheit, aber den ganz unterschiedlichen 
Migrationsgeschichten von Nord- und Osttirol sowie Südtirol nach 1945 bietet sich 
eine vergleichende Perspektive an. Der Vergleich hilft – im Spiegel unterschiedlicher 
historischer Bedingungen – Spezifika, aber auch Ähnlichkeiten in der Beratung und 
Betreuung von Migrant_innen zu erklären.2 Eine Gegenüberstellung dieser beiden 
Gebiete liegt aufgrund ihrer gemeinsamen Geschichte nahe. Zudem fehlen verglei-
chende Studien zur Migration im Bundesland Tirol und in Südtirol.3 Da Immigra-
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ren – Dialoge über Migration und Integration in Tirol, Projektbericht, Innsbruck 2015, https://
www.zemit.at/images/stories/projekte/erinnerungskulturen/Projektbericht-Erinnerungskulturen.
pdf (Zugriff: 24.7.2018).

6 Pfanzelter/Rupnow, Einleitung, in: einheimisch – zweiheimisch – mehrheimisch (wie Anm. 1) 9–
18. 

7 Zum hier gebrauchten Ideologiebegriff siehe Abschnitt 6.
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tion in Tirol und Südtirol historisch zu verschiedenen Zeiten eine unterschiedlich 
starke Rolle spielte, kann es sich dabei nur um einen zeitversetzten Vergleich han-
deln.4 Im Österreich der 1960er-Jahre hatte weitestgehende Vollbeschäftigung bilate-
rale Abkommen mit Spanien (1962), der Türkei (1964) und Jugoslawien (1966) zur 
Folge.5 Zahlreiche Menschen reisten in diesem Zusammenhang als so genannte Gast-
arbeiter auch nach Tirol. Einschlägige Beratungs- und Betreuungsangebote wurden 
dort daher bereits wesentlich früher als in Südtirol gegründet, wo Immigration erst ab 
den 1990er-Jahren – vor allem im Zusammenhang mit dem Zerfall der Sowjetunion 
und dem Jugoslawienkrieg – ein zunehmendes Thema wurde.6 

Das Interesse dieses Beitrags gilt primär der Anfangszeit einschlägiger Einrich-
tungen. Im Bundesland Tirol engagierte sich bereits 1967 die – von der Caritas der 
Diözese Innsbruck finanzierte – Gastarbeiterseelsorge für vor allem kroatischsprachige 
Arbeitsmigrant_innen. In Südtirol institutionalisierte die Caritas der Diözese Bozen-
Brixen in den 1990er-Jahren Betreuungsangebote, die bald nach dem Jahr 2000 in 
weitere Gemeinden getragen wurden.

Hierbei stellt sich die Frage, aus welchen Gründen diese Stellen eingerichtet wur-
den, unter welchen strukturellen Bedingungen sie ihre Arbeit aufnahmen und welche 
Tätigkeitsbereiche sie damit abdeckten. Die kirchliche Ausrichtung der Organisa-
tionen lenkt schließlich die Aufmerksamkeit darauf, welche ideologischen Positio-
nierungen im Zusammenhang mit der Beratungstätigkeit formuliert und wie Mi- 
grant_innen adressiert wurden.7 Der Vergleich erschließt daher nicht nur regionale 
Spezifika und Unterschiede, sondern macht auch zeitliche Veränderungen in der 
ideologischen Orientierung und Rechtfertigung von Betreuungstätigkeiten sichtbar. 
Verkürzt gesagt ist festzustellen, dass für die Betreuungstätigkeiten in Südtirol in 
einem stärkeren Ausmaß profan-ökonomische Deutungslogiken relevant waren als 
bei der primär religiös motivierten Gastarbeiterseelsorge in Nord- und Osttirol, die in 
erster Linie bei kroatisch-katholischen Arbeitsmigrant_innen auf Resonanz stieß. Die 
Caritas engagierte sich in beiden Fällen sehr früh für Migrant_innen und deckte ein 
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 8 Noch nicht verzeichnete Interviews aus dem Projekt „Erinnerungskulturen“. Dokumentations-
archiv Migration Tirol (im Folgenden DAM).

 9 Noch nicht verzeichneter Bestand zur Katholischen Arbeiterjugend und Gastarbeiterseelsorge. Diö-
zesanarchiv Innsbruck (im Folgenden DAI).

10 Noch nicht verzeichneter Bestand der Caritas der Diözese Bozen-Brixen. Caritas-Archiv der Diözese 
Bozen-Brixen (im Folgenden CABB).
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breites Spektrum an sozialen und kulturellen Tätigkeiten ab. Damit schloss sie eine 
Lücke an staatlicher Betreuung, die im Konzept der Gastarbeit nicht vorgesehen war. 
Bevor näher auf die Ähnlichkeiten und Unterschiede der Beratungs- und Betreuungs-
einrichtungen im Bundesland Tirol und in Südtirol eingegangen wird, wird zunächst 
die Quellenlage erörtert. 

2. Quellen und Archive

Die Quellenlage im Hinblick auf kirchliche Beratungs- und Betreuungsangebote ist 
zwar insgesamt lückenhaft, dennoch wurden einige, bisher unberücksichtigte Mate-
rialien erfasst. Ausgangspunkt waren Unterlagen und Interviews im zeithistorischen 
Dokumentationsarchiv Migration Tirol am Zentrum für MigrantInnen in Tirol (im 
Folgenden ZeMiT).8 Darüber hinaus bilden Materialien aus zwei Archiven, dem 
Diözesanarchiv Innsbruck und dem Archiv der Caritas Bozen-Brixen, die Basis für 
die Arbeit. Das Diözesanarchiv Innsbruck verwahrt zunächst das Schriftgut zum Wir-
ken der so genannten Gastarbeiterseelsorge. Die Akten ziehen sich fragmentarisch 
von der Anfangsphase der Seelsorge 1966 bis zum Jugoslawienkrieg in den 1990ern 
durch. Es handelt sich um Protokolle von Sitzungen auf diözesaner und überdiö-
zesaner Ebene, Tätigkeitsberichte der Einrichtung und Schriftverkehr von Seelsor-
gern, der Seelsorgestelle, der Caritas-Leitung und des Bischofs. Eine Aktengruppe 
umfasst unter anderem Sitzungsprotokolle, Berichte, Strategie- und Positionspapiere 
sowie Studien der überdiözesanen Arbeitsgemeinschaft für Gastarbeiterfragen in Öster-
reich. Darüber hinaus befinden sich im Diözesanarchiv einschlägige Materialien zur 
Öffentlichkeitsarbeit – dazu zählen etwa Pressetexte, Plakate und Flyer – sowie Arti-
kel aus Tageszeitungen und katholischen Zeitschriften.9

In der Registratur der Caritas der Diözese Bozen-Brixen befinden sich zunächst 
Druckwerke. Die Zeitschrift Caritas.info (auch unter dem Namen Helfen), richtet 
sich an Spender_innen und an eine interessierte Öffentlichkeit. Sie informiert auf 
Deutsch und Italienisch über Positionen, Einrichtungen und Tätigkeiten der Orga-
nisation und erscheint viermal im Jahr. Die ähnlich ausgerichtete Zeitschrift Cari-
tas io&du wendet sich gezielt an Freiwillige und Pfarrcaritas-Mitarbeiter_innen und 
erscheint sechsmal im Jahr. Seit 2013 werden die Wirkungsberichte der Caritas archi-
viert. Sie erscheinen jährlich, sind zweisprachig verfasst, richten sich an die Presse und 
geben Einblick in die Tätigkeit und Kostenaufstellungen der Caritas bzw. ihrer Teil- 
organisationen. Im Archiv befindet sich weiters – nach Jahren sortiert – ein umfang-
reiches Konvolut an Medienbeobachtungen. Es beginnt im Jahr 2000 und wird bis 
heute erweitert. Im Archiv finden sich ebenfalls Presseaussendungen (ab 2004) der 
Caritas sowie Jahresberichte der einzelnen Beratungs- und Betreuungs stellen (ab 
2007).10 
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11 Interview von Marcel Amoser mit Herbert Bucher (ehemaliger Sekretär der Gastarbeiterseelsorge 
in Tirol und Mitglied der Katholischen Arbeiterjugend Tirol), ZeMiT Innsbruck 28.5.2015. DAM.

12 Interview von Marcel Amoser mit Peter Reiter (Leiter des Gastarbeiterreferats der Handelskammer 
Tirol und Mitinitiator der Gesellschaft der Betreuung von Gastarbeitern in Tirol), ZeMiT Inns-
bruck 3.6.2015. DAM.

13 Interview von Marcel Amoser mit Peter Koller (ehem. Leiter des Gastarbeiterreferats des Landes 
Tirol und Mitglied der Katholischen Arbeiterjugend Tirol), ZeMiT Innsbruck 7.10.2015. DAM.

14 Interview von Julia Tapfer mit Franz Kripp (Direktor der Caritas Diözese Bozen-Brixen), Pastoral-
zentrum Bozen 11.2.2015. Datenarchiv der Migration in Südtirol (im Folgenden DAMS).

15 Interview von Julia Tapfer / Kurt Gritsch mit Danilo Tucconi (ehem. Leiter Migrantes Bozen), 
Migrantes Bozen 6.8.2015. DAMS.

16 Helmut Seiffert, Einführung in die Wissenschaftstheorie 2. Phänomenologie, Hermeneutik und 
Historische Methode, Dialektik, München, 11. Auflage 2006, 102–104; Gabriele Rosenthal, 
Erlebte und erzählte Lebensgeschichte. Gestalt und Struktur biographischer Selbstbeschreibungen, 
Frankfurt a. M. 1995. 
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Ergänzend zu dem erwähnten Material werden fünf Experteninterviews mit ehe-
maligen und teilweise immer noch aktiven Funktionären der Organisationen ein-
bezogen. Dabei handelt es sich um Gespräche mit:

– Herbert Bucher, dem ehemaligen Sekretär der Gastarbeiterseelsorge in Tirol und 
Mitglied der Katholischen Arbeiterjugend Tirol;11 

– Peter Reiter, dem Leiter des Gastarbeiterreferats der Handelskammer und Mit-
initiator der Gesellschaft zur Betreuung von Gastarbeitern in Tirol;12 

– Peter Koller, dem ehemaligen Leiter des Gastarbeiterreferats des Landes Tirol und 
Mitglied der Katholischen Arbeiterjugend Tirol;13 

– Franz Kripp, dem derzeitigen Direktor der Caritas der Diözese Bozen-Brixen;14 
– Danilo Tucconi, dem damaligen Leiter der Einrichtung Migrantes in Bozen.15 

Diese Interviews dienen dazu, vorhandene Lücken zu füllen, indem sie Einblicke 
in bestimmte Details und Zusammenhänge ermöglichen, die sich aus den archi-
visch überlieferten Materialien nicht rekonstruieren lassen. Sie geben darüber hin-
aus Aufschluss über persönliche Motivationen und rückblickende Bewertungen der 
Beratungstätigkeiten. Die Arbeit mit Oral History ist allerdings von einigen metho-
dischen Herausforderungen begleitet.16 Grundsätzlich ist festzuhalten, dass das histo-
risch Geschehene nicht unmittelbar in der subjektiv erlebten Geschichte wiederzufin-
den ist. Außerdem wird das Erlebte oftmals erst nach Jahrzehnten erinnert, was dazu 
führen kann, dass bestimmte Aspekte des Erlebten vergessen, bewusst ausgeblendet 
oder verstärkt wahrgenommen werden. Zu beachten ist weiters die Kluft zwischen 
der Erinnerung und ihrer Erzählung. Die erzählte Geschichte folgt bestimmten nar-
rativen Strukturen, kann zum eigenen Vorteil geschönt sein oder bestimmte Akteur_
innen aus persönlichen Motivationen heraus in ein negatives Licht rücken. Sie ist in 
diesem Sinne kein Abbild der Wirklichkeit, sondern eine retrospektive Konstruktion 
von Vergangenheit. Daran sind auch die Interviewer_innen beteiligt, die durch The-
mensetzung, Fragestil und Fragen, aber auch durch ihre Erscheinung und die Wahl 
des Intervieworts den Verlauf der Erzählung beeinflussen können. Gegebenenfalls 
üben auch öffentliche Diskurse, die zum Zeitpunkt der Interviewführung wirkmäch-
tig waren oder schlicht die Tagesverfassung einen Einfluss auf die Erzählung aus. Die 
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17 Für einen Einblick in verschiedene Erhebungs- und Auswertungsverfahren: Handbuch Qualitative 
Sozialforschung. Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen, hg. von Uwe Flick / Ernst 
v. Kardorff / Heiner Keupp (u. a.), Weinheim, 3. Auflage 2012. Zur Diskussion der Sekundär-
analyse qualitativer Interviews: Irena Medjedović, Sekundäranalyse qualitativer Interview -
daten. Problemkreise und offene Fragen einer neuen Forschungsstrategie, in: Journal für Psycho-
logie 3 (2007) 1–28, https://www.journal-fuer-psychologie.de/index.php/jfp/article/view/188/251 
(Zugriff: 15.7.2018). 

18 Statistische Jahrbücher für Südtirol des Landesinstituts für Statistik (im Folgenden ASTAT), http://
astat.provinz.bz.it/downloads/ (Zugriff: 24.7.2018). Vereinsakten der Sicherheitsdirektion Tirol, 
Sig. 1221 u. 1222. Tiroler Landesarchiv (im Folgenden TLA).

19 Gerhard Hetfleisch, Auf vielen Wegen nach Tirol: Aspekte der Zuwanderungsgeschichte Tirols in 
der Zweiten Republik, in: einheimisch – zweiheimisch – mehrheimisch (wie Anm. 1) 117–132, vgl. 
bes. 121.

20 Kurt Buchenau, Orthodoxie und Katholizismus in Jugoslawien 1945–1991, Wiesbaden 2004, 275.
21 Othmar Nikola Haberl, Die Abwanderung von Arbeitskräften aus Jugoslawien. Zur Problematik 

ihrer Auslandsbeschäftigung und ihrer Rückführung, München 1978, 279. 
22 Buchenau, Orthodoxie (wie Anm. 20) 99–103 u. 272–276.
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skizzierten Problemstellungen erfordern gesonderte Analyseverfahren, vor allem auch 
deshalb, da manche Interviews nicht selbst durchgeführt wurden.17 Aus diesen Grün-
den findet Oral History im Rahmen dieser Arbeit nur ergänzend Berücksichtigung. 
Zur Kontextualisierung des Materials wird schließlich auch auf Daten des Landes-
instituts für Statistik der Autonomen Provinz Bozen und auf Vereinsakten im Tiroler 
Landesarchiv zurückgegriffen.18 

3. Historischer Überblick

Die Betreuung von Arbeitsmigrant_innen in Tirol steht im engen Zusammenhang 
mit dem Anwerbeabkommen zwischen Österreich und Jugoslawien 1966. Während 
in Österreich damit der Arbeitskräftebedarf durch eine industrielle Reservearmee vor 
allem im Baugewerbe, aber auch in der Textilbranche und der Gastronomie gedeckt 
werden sollte, hoffte die jugoslawische Staatsführung durch einen liberalen Kurs den 
eigenen Arbeitsmarkt zu entlasten und zusätzliche Devisen zu erhalten. 1973 waren 
10 % der Erwerbstätigen in Tirol ausländische Staatsbürger_innen, davon 70 % aus 
Jugoslawien.19 Wie viele davon kroatisch-katholische Arbeitsmigrant_innen waren, 
lässt sich nicht exakt bestimmen. Aus der Volkszählung in Jugoslawien geht zumin-
dest hervor, dass 1971 39 % aller im Ausland arbeitenden Jugoslaw_innen aus der 
kroatischen Teilrepublik stammten.20 Der Politikwissenschaftler Othmar Haberl 
schätzte in seiner 1978 publizierten Studie zur Abwanderung von Arbeitskräften aus 
Jugoslawien deren Gesamtanteil in Österreich auf 15 %.21 Eine Aufschlüsselung nach 
einzelnen Bundesländern fehlt bislang. Wie viele aus politischen Motiven migrierten, 
lässt sich erst recht nur mutmaßen. Zahlreiche Befürworter_innen eines kroatisch-
katholischen Nationalstaates und Sympathisant_innen der Ustascha flohen jedenfalls 
bereits 1945 nach dem Sturz des Regimes. Motive für eine politische Emigration aus 
der Teilrepublik Kroatien gab es in den Jahren danach etwa aufgrund der schwierigen 
Lage der katholischen Kirche in Jugoslawien und des repressiven Kurses von Tito 
infolge des Kroatischen Frühlings.22 
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23 Sabine Falch, Heimatfern. Die Südtiroler Arbeitsmigration der 50er und 60er Jahre, univ. Diss., 
Innsbruck 2001, 9–16.

24 Ebd. 32 f. u. 42. 
25 Siglinde Clementi, Konservative Erneuerung. Von den Hilfspaketen zur Stillen Hilfe, in: Das 

20. Jahrhundert in Südtirol, Bd. 3, hg. von Gottfried Solderer, Bozen 2001, 130–155, vgl. bes. 136.
26 Kurt Gritsch, Migrationsnetzwerke in Südtirol: Organisationen von und für Migranten. Eine 

zeithistorische Bestandsaufnahme, in: einheimisch – zweiheimisch – mehrheimisch (wie Anm. 1) 
211–226, vgl. bes. 212.

27 ASTAT 2000 (wie Anm. 18) 99. ASTAT 2010 (wie Anm. 18) 111. ASTAT Info 05/2017 (wie 
Anm. 18) 1. 

28 Rainer Girardi / Eva Pfanzelter, Migration in Zahlen: Ein- und Auswanderung in Südtirol in den 
amtlichen Statistiken, in: einheimisch – zweiheimisch – mehrheimisch (wie Anm. 1) 43–66, vgl. 
bes. 47.
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Südtirol war dagegen noch um 1965 ein Auswanderungsland. Die stark agrarisch 
geprägte Wirtschaft mit geringem Arbeitsplatzangebot in Industrie und öffentlichen 
Dienstleistungen, ein vergleichsweise niedriges Bildungsniveau und eine unruhige 
politische Situation veranlassten viele Menschen – trotz der relativ guten ökonomi-
schen Lage Südtirols – in die Bundesrepublik Deutschland, die Schweiz oder nach 
Österreich zu ziehen. Für den deutschsprachigen Bevölkerungsteil in Südtirol gab es 
oftmals wenige Chancen auf öffentliche Wohnungen und Arbeitsplätze im öffent-
lichen Dienst und in der Industrie.23 Schließlich fühlten sich auch manche Rücksied-
ler_innen – die seit dem ersten Autonomiestatut 1948 die Möglichkeit der Rückoption 
nach Südtirol genutzt hatten – fremd und verließen wieder das Land. Laut höchsten 
Schätzungen gab es um 1970 zwischen 15.000 und 18.000 so genannte Heimatferne 
– daher Südtiroler Auswanderer_innen. Das waren ca. 10 % der Gesamtbevölkerung. 
Der Großteil remigrierte allerdings in den 1970er-Jahren wieder.24 

Neben der Emigration gab es in Südtirol seit den 1950er-Jahren aber auch eine 
nicht unwesentliche Anzahl an Binnenmigrant_innen aus anderen italienischen 
Provinzen, die vor allem in der Industrie in Bozen arbeiteten.25 Obwohl die Immi-
gration auch aufgrund des tourismusbedingten Ausbaus des Dienstleistungssektors 
und wegen der politischen Stabilisierung durch das Zweite Autonomiestatut seit den 
1970er-Jahren zunahm, setzte erst ab den 1980ern ein positives Zuwanderungssaldo 
ein. In den 1990ern wurde Einwanderung zunehmend wahrgenommen und öffent-
lich diskutiert. Nicht nur in Städten mit hohem italienischsprachigen Bevölkerungs-
anteil wie Bozen oder Meran, auch in deutschsprachigen Tälern wurde Migration 
nun durch Erntehelfer_innen und Wanderhändler_innen aus Osteuropa und dem 
Maghreb verstärkt sichtbar.26 Ab den 1990er-Jahren gab es in Südtirol einen positiven 
Wanderungssaldo. Die Einwanderung stieg jedoch erst nach 2000 stärker an. Wäh-
rend laut Statistischem Jahrbuch für Südtirol 1999 12.667 Menschen nicht die italieni-
sche Staatsbürgerschaft besaßen, waren es 2009 39.152 Personen. Mit 31. Dezember 
2016 lebten 46.794 ausländische Staatsbürger_innen in Südtirol, das sind 8,9 % der 
Gesamtbevölkerung.27 Abgesehen von der Zuwanderung aus Deutschland und Alba-
nien gab es im Rahmen der EU-Ost-Erweiterung eine starke Migration aus Ländern 
wie der Slowakei, Rumänien und Bulgarien nach Südtirol.28 
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29 Bericht über die Gastarbeiterseelsorge in Tirol, 21.12.1966, 3. Diözesanarchiv Innsbruck. Sowie: 
Interview Kripp (wie Anm. 14) 2. 

30 Ein Überblick über die komplexe Rolle der katholischen Kirche und ihrer Beziehung zur kolonialen 
Expansion: Jürgen Osterhammel, Kolonialismus. Geschichte – Formen – Folgen, München 1995, 
101–107. 

31 Rudo-Smiljan Radić, Der Kroatische Gastarbeiter in Tirol, univ. Dipl.-Arbeit, Innsbruck 1973, 
15 f.

32 Frano Prcela, Kroatische katholische Missionen in Westeuropa, in: G2W – Glaube in der 2. Welt. 
Ökumenisches Forum für Glauben, Religion und Gesellschaft in Ost und West 5 (2011) 16–18, 
http://www.migratio.ch/de/content/download/7981/73349/file/1105_MIGRATION_Prcela-Kro
atische+katholische+Missionen+in+Westeuropa.pdf. (Zugriff: 24.7.2018). Vgl. außerdem Buche-
nau, Orthodoxie (wie Anm. 20) 286. Diese Zahlen beziehen sich auf die Entwicklungen der kroa-
tischen Seelsorge. Aus den recherchierten Materialien geht hervor, dass es in Stift Stams auch einen 
Slowenenseelsorger gegeben hat. Vgl. Protokoll zur Einrichtung der Gastarbeitermission in der Diö-
zese Innsbruck, 30.5.1972, 2. Die Rekonstruktion der Hintergründe und Tätigkeiten der sloweni-
schen Seelsorge in Tirol muss anderen Arbeiten vorbehalten bleiben. 
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4. Betreuungsstellen im Bundesland Tirol und in Südtirol

Im Bundesland Tirol und in Südtirol waren die gestiegene Zahl an Zuwandernden 
und die vermehrte öffentliche Aufmerksamkeit ausschlaggebend dafür, dass sich 
kirchliche Einrichtungen mit dem Thema Migration beschäftigten. In Nord- und 
Osttirol geschah dies bereits in den 1960er-Jahren, in Südtirol ab Ende der 1980er-
Jahre.29 Damit waren kirchliche Einrichtungen in beiden Regionen die ersten, die 
sich um eine Betreuung und Beratung von Migrant_innen kümmerten. Diese Hal-
tung kann mit einem ideologischen Selbstverständnis zusammenhängen, das im Fol-
genden noch näher betrachtet wird. Kirchliche Einrichtungen verfügten außerdem 
– nicht zuletzt durch koloniale Expansion – über eine bereits etablierte weltweite 
Infra struktur, die wohl auch eine frühzeitige Wahrnehmung von Migrationsbewegun-
gen und eine rasche Implementierung von Unterstützungsangeboten ermöglichte.30

Im Bundesland Tirol hatte die informelle seelsorgerische Betreuung von Migrant_ 
innen bereits eine längere Tradition. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg kamen kroa-
tischsprachige Migrant_innen nach Innsbruck, einige von ihnen studierten dort 
Theologie. Daraus entwickelten sich inoffizielle Pastoral-Zentren, wo Messfeiern auf 
Kroatisch stattfanden.31 Nachdem bereits während des Zweiten Weltkriegs zahlreiche 
Menschen emigrierten, wurde das Thema Migration auch im Vatikan zunehmend 
präsent. Die apostolische Konstitution Exsul Familia von 1952 legte erstmals die 
Pastoralarbeit für Migrant_innen fest; diese wurde im Zuge des Zweiten Vatikanischen 
Konzils weiter ausformuliert. Cura pastoralis pro emigrantibus croatis, das als Koordi-
nationszentrum für die pastorale Arbeit eingerichtet wurde, war Teil des Obersten 
Rates für Emigration in Rom. Bis 1965 gab es lediglich 20 so genannte Auslands-
seelsorger. Ende der 1980er-Jahre waren in Westeuropa bereits ca. 150 Gastarbeiter-
seelsorger aktiv.32

Die jugoslawische Staatsführung billigte – vor dem Hintergrund einer Annä-
herung an den Vatikan – die kontrollierte Ausreise von katholischen Priestern. Sie 
dienten unter anderem als positive Signale an den katholisch orientierten Flügel 
der Blockfreienbewegung und zur Wahrung eines gewissen Einflusses auf Arbeits-
migrant_innen. Da in Jugoslawien immer wieder Spannungen mit katholisch und 
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33 Buchenau, Orthodoxie (wie Anm. 20) 288.
34 Hollomey-Gasser/Amoser/Hetfleisch, Erinnerungskulturen (wie Anm. 5) 27; Buchenau, 

Orthodoxie (wie Anm. 20) 355–359 u. 291. 
35 Bericht über die Gastarbeiterseelsorge in Tirol, 21.12.1966, 3 f. DAI.
36 Helmut Alexander, Bischof DDr. Paul Rusch (1903–1986). Eine biographische Skizze, in: Bischof 

Paulus Rusch. Wächter und Lotse in stürmischer Zeit, hg. von Helmut Alexander / Bernhard Krieg-
baum, Innsbruck 2004, 9–31, vgl. bes. 21–23. Tirol war mit der Einrichtung solcher Seelsorge-
zentren kein Sonderfall. Ähnliche Entwicklungen wurden jüngst von der Historikerin Verena Lor-
ber für die Steiermark rekonstruiert: Verena Lorber, Angeworben. GastarbeiterInnen in Österreich 
in den 1960ern und 1970ern, Göttingen 2017, 174–182.

37 Rusch trat in diesem Zusammenhang bereits in den 1950er-Jahren für eine sozialpartnerschaftliche 
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Befürwortern wurde er deshalb „der rote Bischof“ genannt. Von diesem Bild bleibt allerdings nicht 
viel übrig, wenn man sich den Konflikt mit Pater Sigmund Kripp rund um die progressive Jugend-
arbeit im so genannten Kennedy-Haus ansieht. Alexander, Bischof (wie Anm. 36) 23 f.; Annemarie 
Fenzl, Der „rote“ Bischof, in: Bischof Paulus Rusch (wie Anm. 36) 32–49, vgl. bes. 38–42. Ruschs 
antikommunistische Haltung führte 1971 außerdem zum Bruch mit der KAJÖ, die sich in dieser Zeit 
stärker mit marxistischen und befreiungstheologischen Inhalten beschäftigte. Da sich die KAJ Tirol 
auf die Seite von Rusch stellte, schied sie vorübergehend aus der KAJÖ aus. Vgl. Gerhard Steger, 
Marx kontra Christus? Die Entwicklung der Katholischen Arbeiterjugend Österreichs 1946–1980, 
Wien 1983, 65–87; Rudolf Fallmann, Katholische Jugend und Marianische Kongregation in Tirol 
1938–1980. Ein Spannungsfeld zwischen Erbe, Anpassung und Fortschritt, Innsbruck 2011, 194. 
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kroatisch-national orientierten Gruppierungen auftraten, bestand die Sorge, dass in 
den Seelsorgestellen ein antijugoslawischer Kurs gestärkt würde. Wie Kurt Buchenau 
in seiner vergleichenden Studie zu Orthodoxie und Katholizismus aufzeigte, hatte der 
jugoslawische Geheimdienst deshalb ein waches Auge auf die Auslandsseelsorger.33 
Als Gegengewicht gegen potentiell separatistische Stimmungen fungierten Vereine 
wie Bratstvo, die unter dem Motto Brüderlichkeit und Einheit mit kulturellen Ver-
anstaltungen auf die Stärkung einer gesamtjugoslawischen Identität abzielten. Es ist 
wohl kein Zufall, dass die Entstehung jugoslawisch orientierter Vereine in Öster-
reich seit Ende der 1960er-Jahre zeitlich mit dem Wirken der nationalen Bewegung 
Kroatischer Frühling in Jugoslawien zusammenfällt. In Innsbruck wurde Bratstvo 
1972 gegründet, ein Jahr nach Beginn der Niederschlagung der Bewegung. Kroa-
tisch-katholische Unterstützungsangebote für Arbeitsmigrant_innen in den Ziellän-
dern wurden von der jugoslawischen Regierung jedenfalls bereits in den Jahren davor 
problematisiert. 1969 wurde deshalb die Bundesrepublik Deutschland aufgefordert, 
profane Organisationen zur Betreuung von Arbeitsmigrant_innen einzusetzen und 
die Gründung jugoslawischer statt kroatischer Zentren zu forcieren.34 Auf Weisung 
von Bischof Paulus Rusch übernahm in Innsbruck die Katholische Arbeiterjugend 
(KAJ), die aus der katholischen Aktion hervorgegangen war, die Administration der 
Gastarbeiterseelsorge. In der KAJ beschäftigten sich in Innsbruck bereits 1966 enga-
gierte Einzelpersonen mit der Migrationsfrage. Um die bisherigen Initiativen einzel-
ner Einrichtungen und Personen zu bündeln, wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Bischof und der Caritas ein eigener Arbeitskreis für Gastarbeiterbetreuung eingerichtet. 
Er tagte erstmals Anfang Oktober 1966 im Haus der Begegnung.35 Rusch förderte 
Laien organisationen und war aktiv an der Gründung der KAJ und der Katholischen 
Arbeitnehmerbewegung (KAB) beteiligt.36 Er verfolgte damit wohl das Ziel, Arbei-
ter_innen den katholischen Glauben näherzubringen und sie damit von unerwünsch-
ten Einflüssen wie dem Kommunismus fernzuhalten.37
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Während diese internationalen Zusammenhänge für die Einrichtung einer Gast-
arbeiterseelsorge in Nord- und Osttirol von Relevanz waren, war die Caritas-Arbeit in 
Südtirol durch eine andere Sprachen- und Interessenlage geprägt. Die heutige Caritas 
der Diözese Bozen-Brixen geht zurück auf eine Zusammenlegung der 1946 gegrün-
deten Caritas in Brixen und der 1950 eingerichteten Caritas in Bozen. Diese Fusion 
wurde 1958 mit einem gemeinsamen Statut des Caritasverbandes Bozen-Brixen 
vorbereitet und 1964 mit der Errichtung der neuen Diözese Bozen-Brixen umge-
setzt.38 Aufgrund der mehrsprachigen Situation in Südtirol – 1961 gaben 34,3 % der 
Bevölkerung Italienisch als Erstsprache, 62,2 % Deutsch und 3,4 % Ladinisch an 
– arbeiteten die Mitarbeiter_innen in zwei getrennten Sektionen mit jeweils eigener 
Direktion.39 Für den deutschsprachigen Bereich gab es die Stiftung Diözesan caritas, 
für den italienischsprachigen die Stiftung Opera Diocesana di Assistenza Religiosa 
(O.D.A.R.). 2012 erfolgte die Zusammenlegung der deutsch-ladinischen und der 
italienischen Sektion. Mithilfe der Caritaseinrichtungen sollte das bis dato zersplit-
terte Netz an Wohlfahrtsorganisationen in Südtirol besser koordiniert und in sozialer 
Not stehenden Menschen effizient geholfen werden.40 

Die Caritas der Diözese Bozen-Brixen bietet gegenwärtig über 30 Beratungs- und 
Betreuungseinrichtungen an. Sie decken ein breites Spektrum an sozialen Diensten 
ab, darunter Bereiche wie Bekämpfung von Armut, Drogensucht und Obdach-
losigkeit, Entwicklungs zusammenarbeit, Jugendarbeit, Männerberatung, aber auch 
Unterstützung von Personen nach Migra tion und Flucht.41 

Die älteste Einrichtung der Caritas in Südtirol, die sich der Unterstützung von 
Migrant_innen annahm, war die 1990 gegründete Erstaufnahmestelle für Einwan-
derer in Bozen. Die italienische Caritas-Sektion richtete in den 1990er-Jahren die 
Beratungsstelle für Nomaden und Einwanderer ein, bestimmt für Nicht-EU-Bürger_
innen und Nomaden, die keine Unterstützung vom Staat erhielten. Neben Bera-
tungsdiensten bot sie Unterstützung in Notfällen mit Sachleistungen, wie Kleidung, 
Fahrt tickets und Medizin, die mittels Spenden finanziert wurden. Im Zuge des 
Jugoslawienkriegs wurde 1993 die Flüchtlingsberatung der Caritas eingerichtet. Das 
Angebot reicht bis heute von Betreuung und Beratung im Asylverfahren und bei 
der Familien zusammenführung bis zur Unterstützung bei der Wohnungssuche. 1999 
wurde außerdem eine Mensa für Nicht-EU-Bürger eröffnet.42 Die Caritas hat somit 
bereits in den 1990er-Jahren ein differenziertes Netz an Stellen eingerichtet und ein 
breites Spektrum an Angeboten für Migrant_innen abgedeckt. Im Vergleich zum 
katholischen Gastarbeiterreferat im Bundesland Tirol stand in diesen Organisationen 
die seelsorgerische Arbeit nicht im Zentrum und sie richteten sich nicht primär an 
eine bestimmte religiöse und nationale Gruppe. Mit den sozialen Tätigkeiten über-
nahmen allerdings beide Einrichtungen Aufgaben der öffentlichen Hand, wie im Fol-
genden weiter ausgeführt wird.
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Die Caritas, die bereits über Erfahrung in der Arbeit mit Migrant_innen und über 
etablierte Organisationsstrukturen verfügte, baute in den 2000er-Jahren ihr Betreu-
ungsnetz aus und erhielt hierfür höhere Zuschüsse von der öffentlichen Hand.43 Mit 
den Gründungen von Chance in Meran (2005, seit 2012 geführt als Moca) und InPut 
in Bruneck (2005) erstreckt sich die Betreuung auch auf Gemeinden außerhalb von 
Bozen. Neben der Flüchtlingsberatung betreibt die Caritas gegenwärtig 10 Flüchtlings-
häuser, davon wurden sieben im Jahr 2015 – im Kontext der medial und politisch 
erstarkten Flüchtlingsfrage – errichtet.44 

4.1 Die Gastarbeiterseelsorge in Innsbruck

Bei der Organisation der Gastarbeiterseelsorge in Innsbruck lassen sich grob folgende 
Entwicklungen festhalten: Bis Ende 1966 erfolgten Seelsorge und soziale Hilfestel-
lung informell. Mit der Einführung einer Arbeitsgemeinschaft Ende 1966 wurde das 
kirchliche Engagement einzelner Initiativen gebündelt. Ab 1967 gab es eine offizielle 
Stelle mit Marijan Kopić als hauptamtlichem jugoslawischen Gastarbeiterseelsorger. 
Der Sitz der Seelsorge lag in der Falkstraße 27.45 Zwischen 1966 und 1968 wurde 
damit die Betreuung institutionalisiert und ausgebaut. Finanziert wurde die Ein-
richtung von der Caritas der Diözese Innsbruck, für die Entlohnung des Seelsorgers 
war die Finanzkammer des bischöflichen Ordinariats zuständig.46 Da es keine andere 
Stelle dieser Art in Innsbruck gab, übernahm die Kirche nicht nur seelsorgerische, 
sondern auch soziale und kulturelle Aufgaben. Mit ihrem vielfältigen Tätigkeitsbe-
reich schloss sie eine Lücke in der staatlichen Betreuung. Die Seelsorge umfasste 
Messfeiern, Beichten, Trauungen, Begräbnisse, Taufen, Erstkommunionen und Fir-
mungen. Aufgrund des regen Andrangs in der Johanneskirche am Innrain wurden 
diese Messen und Feiern sehr bald in der ehemaligen Pfarrkirche von Saggen bei den 
Barmherzigen Schwestern abgehalten.47 Auf die Veranstaltungen machten Plakate auf 
Serbisch, Kroatisch und Slowenisch aufmerksam.48 Das kulturelle Angebot umfasste 
neben Deutschunterricht und Bastelstunden Materialien wie Musikinstrumente, 
einen Projektor, Nationaltrachten, Fußballdressen, Spielzeug, Schallplatten, Zeitun-
gen und Bücher. Zudem gab es zwei Fußballmannschaften.49 Dem 1967 in Inns-
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bruck gegründeten Fußballklub Bratstvo stand der Gastarbeiterseelsorger Kopić als 
Präsident vor.50 Auf große Resonanz stießen vor allem Nikolausfeiern. 1966 besuch-
ten zirka 250 jugoslawische Arbeitsmigrant_innen eine solche Feier im Haus der 
Begegnung.51 Neben derartigen Veranstaltungen versuchte die KAJ immer wieder die 
Öffentlichkeit zu sensibilisieren und Vorurteile abzubauen. Im Mai 1967 widmete 
sie sich etwa in einer Schwerpunktausgabe ihrer monatlich erscheinenden Zeitschrift 
Der junge Arbeiter dem Thema Gastarbeiter. Als Zeichen dafür, auch Arbeitsmigrant_
innen als Teil der Gesellschaft anzusehen und sich mit ihnen zu solidarisieren, wurde 
die erste Seite viersprachig gestaltet (deutsch, türkisch, slowenisch, serbokroatisch).52 
Im selben Jahr führte die KAJ außerdem eine Plakataktion durch.53 Zusätzlich zur 
medialen Öffentlichkeitsarbeit wurden Studientage veranstaltet, um über die Lage 
von Migrant_innen zu diskutieren.54

Neben der als notwendig erachteten seelsorgerischen Betreuung und sensibili-
sierender Öffentlichkeitsarbeit erstreckte sich der Tätigkeitsbereich des Referats zu- 
nächst auf Übersetzungstätigkeiten, Unterstützung bei Behördengängen, arbeits-
bezogene Beratungen und die Vermittlung von Wohnraum. Der Tätigkeitsbericht für 
die Periode 1970/71 dokumentiert wichtige Hilfestellungen in folgenden Bereichen: 
Arbeitsberatung (470 Mal), Vermittlungen beim Konsulat (345 Mal), Anfertigung 
von Schriftstücken (325 Mal), Bekleidungsausgabe (186 Mal), Interventionen bei 
Firmen (92 Mal) und Arbeitsvermittlung (82 Mal); insgesamt 1.940 Beratungsfälle.55 

Diesen Aufgaben wurde mit geringem Personalstand nachgegangen. In der 
Anfangszeit bestand es aus einem hauptamtlichen Seelsorger (ab 1969 zwei), einem 
Funktionär der KAJ (Herbert Bucher), der für verwaltungstechnische bzw. buchhal-
terische Aufgaben zuständig war, und ab 1968 einer jugoslawischen Sozialarbeiterin. 
Die Unterstützung von Arbeitsmigrant_innen in Osttirol war Ivan Olujić von der 
Diözese Salzburg anvertraut, der dafür eine Pauschale vom Ordinariat bzw. von der 
Caritas erhielt.56 Da die Zahl an Arbeitsmigrant_innen stetig stieg und sich die Arbeit 
der Gastarbeiterseelsorge wohl auch unter den angeworbenen Menschen herum-
sprach, wurde die Organisation der Betreuungsstelle ab 1968 zur Debatte gestellt. 
Vorangetrieben wurde die Diskussion unter anderem von der Caritas. So betonte 
der Caritas-Direktor der Diözese Innsbruck Josef Steinkelderer die finanzielle Belas-
tung seiner Einrichtung. Er forderte deshalb, dass sich die Finanzkammer der Diö-
zese stärker beteiligen sollte und legte für die soziale Betreuung eine Pauschale von 
86.000 Schilling fest.57
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Neben den finanziellen Mitteln war auch die begrenzte räumliche Infrastruktur 
wiederholt ein Thema. Einerseits machte der Andrang bei den Messfeiern zusätzliche 
Räumlichkeiten erforderlich, andererseits brauchte es diese für die Freizeitgestaltung 
von Migrant_innen. Viele von ihnen – darunter laut Berichten auch jene, die sich 
nicht zum katholischen Glauben bekannten – nutzten kirchliche Einrichtungen näm-
lich auch als soziale Treffpunkte. Die Raumproblematik verstärkte sich, als das Referat 
ab 1967 Deutschkurse für Migrant_innen initiierte; zeitweise wurden sie im Haus 
der Begegnung abgehalten. Bis zu 140 Personen nahmen 1967 laut Tätigkeitsbericht 
der Seelsorge daran teil. Geleitet wurden sie von angehenden Theologen aus Jugo-
slawien, die in Innsbruck studierten. Als die Seminarräume im Haus der Begegnung 
anderweitig benötigt wurden, hielt der Gastarbeiterseelsorger die Kurse privat in seiner 
Wohnung in der Falkstraße ab.58 Wegen des hohen Andrangs konnte dies nur eine 
vorübergehende Lösung sein. 1968 wurden die Deutschkurse aufgrund des Raum-
problems eingestellt.59 Die infrastrukturelle Ausstattung war auch ein Thema bei einer 
Konferenz der acht Gastarbeiterseelsorger am 9.3.1968 im Haus der Begegnung.60 
Spätestens ab 1969 gab es schließlich ein eigenes Gastarbeiter zentrum in der Hofgasse 
2. Es diente als sozialer Treffpunkt und Ort für kulturelle Veranstaltungen. Angeregt 
von Marijan Kopić wurden dort beispielsweise Kunstwerke von Arbeitsmigrant_innen 
ausgestellt.61 Obwohl das Raumproblem in den Jahren danach weiter anhielt, besserte 
sich ab Anfang der 1970er-Jahre die Lage des Referats.62 

Zunächst wurden die Zuständigkeiten des Gastarbeiterreferats in Innsbruck neu 
geregelt. Mit 20. Juli 1971 unterstand die Gastarbeiterseelsorge dem Seelsorgeamt, 
wobei die KAJ weiterhin mit technisch-organisatorischen Aufgaben betraut wurde.63 
Am 1. Juli 1972 wurde die Gastarbeiterseelsorge zur Mission erhoben, mit allen 
Rechten und Pflichten einer Personalpfarre.64 Die Umstrukturierungen brachten die 
zuvor von der Caritas eingeforderte stärkere Beteiligung des Ordinariats mit sich und 
ermöglichten eine Aufstockung des Personals. Dadurch erhöhte sich die Anzahl an 
Interventionen in der Tätigkeitsperiode 1971/72 auf 3.120.65 

Zudem nahmen sich Anfang der 1970er-Jahre auch andere Akteur_innen des 
Themas Migration an, als die Zahl von Arbeitsmigrant_innen weiter stieg und abseh-
bar wurde, dass viele von ihnen auch längerfristig in Österreich bleiben würden. In 
diesem Zusammenhang taucht in den Medien erstmals der Begriff Integration auf. 
Einrichtungen wie die 1972 gegründete Betreuungsstelle für Gastarbeiter des Landes 
Tirol und die von Unternehmen und der Handelskammer getragenen Österreichisch-
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Türkischen (1972) und Österreichisch-Jugoslawischen Gesellschaften (1972) reflektie-
ren erste Anzeichen einer Integrationspolitik.66 Finanzierung und Wirkungsbereich 
waren allerdings äußerst bescheiden.67 Für die Gastarbeiterseelsorge in Nord- und 
Osttirol erzielten diese Stellen zunächst eine Fokussierung ihrer Aufgabenbereiche. 
Ab Ende 1971 wurden darüber hinaus Zuständigkeiten der Kirche in der Migra-
tionsfrage auch österreichweit diskutiert. In einem umfassenden Programm wurde 
Migration als Querschnittsthematik behandelt, die alle kirchlichen Ebenen betraf, 
diese jedoch vor unterschiedliche Aufgaben stellte. Für eine bestmögliche Betreuung 
sei es schließlich auch von Relevanz, die Zusammenarbeit der Diözesen zu stärken.68 
Hierfür wurde 1972 die überdiözesane Arbeitsgemeinschaft für Gastarbeiterfragen in 
Österreich (ÜDAG) eingerichtet. Sie bestand aus diözesanen Arbeitsgemeinschaften, 
Vertreter_innen der österreichischen Seelsorgeämter, der Katholischen Aktion, der 
Caritas, den Bischöfen und einigen mehr. Sitz der ÜDAG war in Wien. Sie hatte die 
Funktion zu vernetzen und leistete Sensibilisierungsarbeit für die Lage von  Migrant_
innen in Österreich. Die Resonanz in den Pfarren blieb jedoch verhalten.69 

4.2 Erstaufnahmestelle für Einwanderer und Migrantes in Bozen

Die älteste Einrichtung der Caritas in Südtirol, die sich der Unterstützung von Mi- 
grant_innen annahm, war die 1990 gegründete Erstaufnahmestelle für Einwanderer in 
der Latemarstraße 3 in Bozen. Sie wurde von der Stiftung O.D.A.R im Auftrag des 
Betriebs für Sozialdienste Bozen geleitet. Seit der Eröffnung des Hauses Migran tes in 
der Romstraße 85a ist sie dort untergebracht.70 Die Erstaufnahmestelle richtet sich 
an Menschen mit Aufenthaltsgenehmigung und unterstützt sie bei der Arbeits- und 
Wohnungssuche sowie in finanziellen, materiellen und gesundheitlichen Notsitua-
tionen. Aus einer integrationspolitischen Perspektive hilft die Einrichtung bei 
Behörden gängen, leistet Aufklärungsarbeit im Hinblick auf die italienische Gesetz-
gebung und organisiert Sprachkurse, damit sich „die Einwanderer […] mit den sozia-
len und kulturellen Bedingungen in Südtirol zurechtfinden“.71 
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Neben sozialer Betreuung und Beratung bietet Migrantes Schlafmöglichkeiten für 
bis zu 100 Menschen. Dieses Angebot richtet sich an Einzelpersonen und Familien 
in Notsituationen mit gültiger Aufenthaltsgenehmigung, die temporär über keine 
Unterkunft verfügen. Sie erhalten kostenfrei für maximal 30 Tage im Jahr eine Über-
nachtungsmöglichkeit. Weitere Schlafplätze stehen Zugewanderten mit gültiger Auf-
enthaltsgenehmigung zur Verfügung, die einer Arbeit nachgehen. Sie können bis zu 
drei Jahre lang genützt werden, wobei sich die Zugewanderten an den Kosten betei-
ligen müssen. Auf Basis eines Gemeinderatsbeschlusses betrug dieser Betrag 2006/07 
neun Euro pro Tag. Über die Erstaufnahme entschied die Caritas/ODAR, über die 
Notaufnahme die Dienststelle für soziale Integration Bozen.72

Laut Danilo Tucconi, dem Leiter der Einrichtung Migrantes, nehmen Menschen 
in unterschiedlichen Lebenslagen die Notfallunterkünfte in Anspruch. Personen auf 
der Durchreise, aber auch Leute, die bereits Jahrzehnte in Bozen leben, ihre Arbeit 
verloren haben und deshalb in finanzielle Notlagen gekommen sind. In seltenen Fäl-
len nehmen auch Obdachlose die Notschlafstätten in Anspruch, um sich in ihrem 
Leben neu zu orientieren. In den letzten Jahren musste auch eine zunehmende Anzahl 
von Asylberechtigten Notschlafplätze in Anspruch nehmen, da viele nach Abschluss 
des Asylverfahrens „auf der Straße landen“.73 Neben den Schlafmöglichkeiten interes-
sieren besonders die Beratungsangebote. 2016 waren es 2.148 Personen, die diese 
in Anspruch nahmen. Großteils handelte es sich um Wohnungsanfragen, aber auch 
um juristische Beratungen und Hilfestellungen bei der Arbeitssuche. Die meisten 
Menschen kamen aus Marokko, Pakistan, Indien, Afghanistan und Bangladesch.74 
Die Berater_innen bieten nicht nur Unterstützung bei bürokratischen Angelegenhei-
ten, sondern versuchen auch zur Selbstständigkeit von Migrant_innen beizutragen.75 
Dieses Motiv der Hilfe zur Selbsthilfe taucht auch bei anderen Caritas-Einrichtungen 
auf (siehe unten). Gegenwärtig arbeiten bei Migrantes neben dem Geschäftsführer 
drei Berater_innen, eine Erzieherin, die mit Familien arbeitet, zwei Nachtwächter für 
die Notschlafstellen, ein Techniker und ein Koordinator für den sanitären Erhalt des 
Hauses.76 Die Ausgaben für die Einrichtungen betrugen 2016 597.120 €. Migran-
tes stellt damit die finanziell und personell größte Einrichtung für MigrantInnen in 
Südtirol dar.77

4.3 Don Tonino Bello, Chance und Moca in Meran

Der Institutionalisierung von Beratungs- und Betreuungsangeboten ging auch in 
Südtirol ein punktuelles Engagement in einzelnen Pfarren voraus. In Meran rich-
tete etwa der dortige Pfarrer in Reaktion auf die zunehmende Zahl an vor allem 
männlichen Saisonarbeitern aus Afrika und weiblichen Pflegerinnen aus Osteuropa 
einen Aufenthalts- und einen Gebetsraum ein. Unterstützt wurde er von zwei Media-
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78 Technisches Angebot der Caritas zur Durchführung des Dienstes „Betreuung und Beratung von 
Personen mit Migrationshintergrund sowie allgemeiner Informationsdienst in Ausländerfragen in 
Meran“, o. A. CABB.

79 Lange Zeit gab es keine Beratungseinrichtungen, die sich dezidiert an migrierte Frauen richteten. 
In Tirol existierte in den 1960ern und 1970ern keine solche Einrichtung. Das hängt auch damit 
zusammen, dass Arbeitsmigration und damit auch Erwerbsarbeit männlich konnotiert war. Frauen 
wurden – wenn überhaupt – lediglich im Rahmen von Familienzusammenführungen, daher in 
ihrer Rolle als Versorgerinnen, wahrgenommen. Vgl. hierzu etwa: Sabine Gatt / Kerstin Hazibar / 
Verena Sauermann u. a., Migration from a Gender-critical, Postcolonial and Interdisciplinary 
Perspective, in: Geschlechterverhältnisse der Migrationsgesellschaften. Repräsentationen – Kritik –  
Differenz, hg. von dens. u. a., Wiesbaden 2016, 1–12, vgl. bes. 1–2. Inzwischen gibt es mit Einrich-
tungen wie Frauen aus allen Ländern (seit 2001) auch in Tirol solche frauenspezifischen Beratungs-
einrichtungen. Vgl. Frauen aus allen Ländern. Bildungs- und Beratungseinrichtung, http://word 
press.frauenausallenlaendern.org/ueber-uns/ (Zugriff: 18.7.2018). 

80 Ausländische Frauen im Blick, in: Caritas-info 3/5 (2005) 9. CABB.
81 Presseaussendung „Beratung für arbeitslose ausländische Frauen“ vom 16.9.2005, o. A. CABB.
82 Memorandum Fusione Chance – Don Tonino Bello „Insieme per l’inclusione, 9.11.2010, o. A. 

CABB.
83 Presseaussendung: „Beratung für ausländische Frauen“ vom 16.9.2005, 1 f. CABB.
84 Dass eine Beratungsstelle auch nicht angenommen werden kann, zeigt das Beispiel der Migrant_

innenberatungseinrichtung in Lana. Die von der Caritas für die Volkshochschule (VHS) Urania 
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tor_innen, die soziale Arbeit leisteten. Daraus wurde 1994 – finanziert durch die Stif-
tung O.D.A.R. – das Centro di Ascolto e di prima Accoglienza Don Tonino Bello.78 Ab 
2004 bot das Erstaufnahmezentrum Don Tonino Bello mit Sitz in der Romstraße 11 
zusätzlich spezielle Dienstleistungen für zugewanderte Frauen an.79 An Nachmittagen 
öffnete die Einrichtung ausschließlich für Frauen, wobei diese von einer Mitarbeite-
rin aus der Ukraine unterstützt wurden. Mitfinanziert wurde dieses Angebot von der 
Gemeinde Meran. 2005 seien so regelmäßig 46 Frauen aus Ländern wie der Ukraine, 
Russland, Moldawien und Rumänien zusammengekommen.80 

Parallel dazu richtete die Caritas in Kooperation mit der Bezirksgemeinschaft 
Burggrafenamt 2005 in der Passeiergasse 26 unter dem Namen Chance ein Büro 
ein, finanziert durch Mittel des Europäischen Sozialfonds und der Autonomen Pro-
vinz Bozen.81 Während Don Tonino Bello vor allem niederschwellige Dienste, wie 
Räumlichkeiten, Duschen, Bücher, Zeitschriften und einen Fernseher, zur Verfü-
gung stellte und damit vor allem Kulturarbeit leistete, boten die zwei angestellten 
Berater_innen von Chance professionelle Berufsberatungen, Unterstützung bei der 
Arbeitssuche sowie Vermittlungsleistungen für Sprach- und Weiterbildungskurse und 
interkulturelle Projekte an.82 Laut der Presseaussendung anlässlich der Gründung von 
Chance wandten sie sich mit dem Projekt an eingewanderte Frauen. Die Relevanz der 
Einrichtung wurde damit begründet, dass Frauen durch spezifische Mehrfachbelas-
tungen besonders gefordert seien, die ein spezialisiertes Beratungsangebot notwendig 
machen. Die Presseaussendung betonte aber auch, dass viele der Frauen über eine 
hohe Schulbildung verfügten. Das Angebot umfasste daher nicht nur Hilfe bei der 
Arbeitssuche und bei Abfassung von Lebensläufen, Berufsberatung sowie Tipps für 
Vorstellungsgespräche, sondern auch Unterstützung bei der Anerkennung von im 
Ausland erworbenen Qualifikationen.83 

Die zunächst eher verhaltene Resonanz auf das Beratungsangebot stieg nach der 
Einrichtung der Stelle kontinuierlich an.84 Frauen, die dort Unterstützung suchten, 
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Meran geführte Stelle stieß auf wenig Resonanz bei den Migrant_innen. Deshalb wurde sie 2011, 
nach einem Jahr Laufzeit, eingestellt. Vgl. Schreiben von Leonhard Voltmer an die VHS Urania vom 
26.5.2011, CABB.

85 Viele leben in prekären Situationen, in: St. Antoniusblatt vom Juni 2006, o. A. CABB.
86 Technisches Angebot der Caritas (wie Anm. 78) 1.
87 Consulenza per migranti Moca. Relazione annuale 2012 (2013) 11–16. CABB.
88 Auch hier zeigt sich wiederum ein Dilemma. Einerseits leisten Ehrenamtliche gesellschaftspolitisch 

wichtige Arbeit, andererseits macht sich gegenwärtig ein finanzieller Rückzug des Staates aus sozia-
len Tätigkeitsfeldern bemerkbar, der durch unentgeltliche Arbeit kompensiert wird. Ehrenamt liche 
Tätigkeiten stabilisieren diese Tendenz. In der Caritas wird diese Arbeit durch einen religiösen 
Begründungszusammenhang legitimiert. 

89 Consulenza per migranti Moca. Relazione annuale 2016 (2017) 3–8. CABB.
90 Wirkungsbericht 2016 (wie Anm. 43) 36.
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kamen vor allem aus Albanien, Marokko, China, Senegal und der Ukraine.85 In 
der Arbeitspraxis zeigte sich sehr bald, dass auch Männer das Beratungsangebot in 
Meran in Anspruch nehmen wollten. Deshalb handelte es sich bei Chance de facto 
um eine allgemeine Einrichtung für Migrant_innen. Als die Stiftungen von ODAR 
und Caritas 2012 zusammengelegt wurden, fusionierten auch Don Tonino Bello und 
Chance. Vorbereitet wurde diese Verschmelzung bereits 2008, als beide Stellen unter 
dem Dach Gemeinsam für Integration zu arbeiten begannen.86 Nachdem die Cari-
tas die Ausschreibung der Gemeinde Meran für die Einrichtung und den Betrieb 
einer Stelle für die Betreuung und Beratung von Personen mit Migrationshintergrund 
gewonnen hatte, wurden beide Stellen unter dem neuen Namen Moca organisato-
risch zusammengelegt. Die Einrichtung befindet sich seither in der Verdistraße 10 
in Meran. Moca wird von der Caritas in Kooperation mit der Gemeinde geführt. 
Die Einrichtung setzt die niederschwelligen Angebote von Don Tonino Bello fort und 
bietet weiterhin Duschen an, wobei diese Möglichkeiten vor allem männliche Saison-
arbeiter und Obdachlose nutzen. Hinzu kommt die bereits zuvor unter den Namen 
Chance angebotene arbeitsmarktpolitische Beratung und Betreuung, ergänzt um Sen-
sibilisierungsarbeit durch verschiedene interkulturelle Projekte. Ein eigens für Mi- 
grant_innen eingerichteter Raum soll zudem Platz zum Austausch bieten. Das über-
wiegend deutsch-italienische Team bestand 2012 aus fünf Personen und mehreren 
Ehrenamtlichen.87 Der Personalstand blieb bis heute konstant, wobei der Anteil an 
Vollzeitbeschäftigten von einer auf zwei Personen verdoppelt wurde. 2016 arbeiteten 
zusätzlich sieben Personen ehrenamtlich bei Projekten von Moca. Die Bedeutung von 
freiwilliger – und damit unentgeltlicher Arbeit – wurde auch in der Presseaussendung 
zur Gründung der Stelle 2012 hervorgehoben und stellt im Sinne der Ausrichtung 
der Caritas einen wesentlichen Pfeiler des Beratungsdienstes dar.88 

2012 nahmen 696 Menschen, vorwiegend aus Marokko, der Ukraine, Rumänien 
und Albanien, das Beratungsangebot von Moca an. 2016 waren es 1.115 Personen, 
im Vergleich zum Jahr zuvor ein Anstieg um 15 %. Seit der Gründung 2012 stieg 
der Anteil an Männern kontinuierlich an. 2016 entfielen 675 Beratungen auf Män-
ner. Die Personen kamen vor allem aus Marokko, Pakistan, Indien, Rumänien und  
Nigeria.89 2016 verfügte Moca über ein Jahresbudget von 153.745 €.90
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91 Jahresbericht Sozialsprengel Bruneck/Umgebung 2005, 33; vgl. außerdem: Presseaussendung „Ein-
ladung zur offiziellen Eröffnung der MigrantInnenberatung InPut“ vom 13.4.2006; Hilfe für Bera-
tung, in: Südtiroler Tageszeitung vom 10.1.2012, o. A. CABB.

92 Jahresbericht InPut 2016 (2017) 9. CABB.
93 InPut für unsere Gesellschaft, in: Dolomiten vom 22./23.4.2006, o. A. CABB.
94 Jahresbericht InPut 2016 (wie Anm. 92).
95 InPut für unsere Gesellschaft (wie Anm. 93).
96 Einwanderer als „InPut“, in: Zett, die Zeitung am Sonntag vom 23.4.2006, o. A. CABB.
97 Jahresbericht InPut 2009 (2010) 17. CABB.
98 Jahresbericht InPut 2016 (wie Anm. 92) 10.
99 Wirkungsbericht 2016 (wie Anm. 43) 36.
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4.4 MigrantInnenberatung InPut in Bruneck

Die MigrantInnenberatung InPut in Bruneck existiert seit Winter 2005. Sie wird 
getragen von der Caritas Diözese Bozen-Brixen und vom Sozialsprengel Bruneck/
Umgebung, einer Einrichtung der vom Land finanzierten Bezirksgemeinschaft 
Puster tal. Anfangs befand sie sich in der Europastraße 8, wechselte dann in die Stern-
bachstraße 6. InPut wird finanziert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und 
von der Autonomen Provinz Bozen.91 Seit 2005 arbeiteten zwei ortsansässige Bera-
terinnen in Teilzeit für die Einrichtung.92 InPut ist daher im Vergleich zu Moca eine 
kleinere Einrichtung. Sie richtet sich an Zugezogene mit gültiger Aufenthalts- oder 
Arbeitsgenehmigung, die im Pustertal Arbeit suchen, und an die bereits länger hier 
wohnhafte Bevölkerung, die sich über Migration informieren möchte. Ende 2005 
lebten 1.889 ausländische Staatsbürger_innen in der Bezirksgemeinschaft Pustertal.93 
InPut lässt sich ähnlich wie Moca als integra tionspolitische und interkulturelle Ein-
richtung beschreiben. Dementsprechend zählen Unterstützungen bei Behördengän-
gen, bei der Wohnungs- und Arbeitssuche, Berufsberatung, aber auch Vermittlung 
von Sprachkursen und verschiedene interkulturelle Veranstaltungen zu ihren Tätig-
keitsfeldern.94 Diese Ausrichtung wird bereits in der Bezeichnung InPut deutlich. Das 
Kürzel steht für Integration im Pustertal.95 

Zwischen Dezember 2005 – als InPut seine Tätigkeit aufnahm – und der offiziel-
len Eröffnung im April 2006 nahmen 90 Menschen das Beratungsangebot der Ein-
richtung an.96 Die Anzahl der Klient_innen nahm seither kontinuierlich zu. Bis 2009 
haben sich 974 Menschen an InPut gewandt, davon 285 alleine in diesem Jahr.97 
2016 waren es 350 Personen, ein leichter Rückgang im Vergleich zum Jahr zuvor. 
Der Großteil kam aus dem Kosovo, Pakistan, Albanien, Indien und Marokko.98 Das 
Budget blieb seit Eröffnung der Stelle relativ konstant und belief sich 2016 auf ca. 
44.000 €.99

5. Tätigkeitsbereiche und Entwicklungen im Vergleich

Im Vergleich der Organisationen fällt zunächst auf, dass es im Bundesland Tirol lange 
lediglich die Gastarbeiterseelsorge gab, die neben religiöser auch soziale und kultu-
relle Betreuung übernahm. Erst zu Beginn der 1970er-Jahre – als die Integrations-
debatte erstmals aufflammte – kamen (wenn auch wenig wirkmächtige) staatliche 
und wirtschaftliche Stellen hinzu. Das mag daran liegen, dass das Thema Migration 
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100 Das Konzept der Gastarbeit sah keine längerfristige Zuwanderung vor. Beschäftigungsbewilligungen 
wurden – basierend auf sozialpartnerschaftlich ausgehandelten Kontingentvereinbarungen für spe-
zifische Branchen mit Arbeitskräftebedarf – maximal für ein Jahr ausgestellt. Das System war prak-
tisch jedoch bald überholt, da viele Menschen dauerhaft in Österreich blieben und ihre Familien 
nachholten. Schmiderer, Integration (wie Anm. 66) 18–24.

101 Lorber, Angeworben (wie Anm. 36) 38. 
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erst in dieser Zeit medial, politisch und zivilgesellschaftlich stärker wahrgenommen 
wurde, und die Vorstellung überwog, dass die Gastarbeiter nur für kurze Zeit im Land 
bleiben würden.100 

Seelsorgestellen entstanden in den 1960er-Jahren auch in anderen österreichi-
schen Bundesländern und in vielen weiteren Ländern, um damit vor allem kroatische 
Arbeitsmigrant_innen zu unterstützen. Die Caritas finanzierte zwar diese Stellen, 
ihre Gründung ging allerdings nicht von ihr aus. Für die administrative Abwicklung 
vor Ort war außerdem die Katholische Arbeiterjugend zuständig. Dies mag auch ein 
Grund dafür gewesen sein, dass die kroatischen Gastarbeiterseelsorger relativ isoliert 
von der Kirche vor Ort arbeiteten und die Caritas ihren Anteil der Finanzierung der 
Einrichtung wiederholt zur Debatte stellte.101

In Südtirol waren die Einrichtungen strukturell stärker in die Caritas eingebun-
den. Bereits in den 1990er-Jahren richtete sie mehrere Stellen für die Bereiche Flucht 
und Migration ein. Dieses Netz wurde in den 2000er-Jahren ausgebaut und neben 
Bozen auch auf weitere Gemeinden ausgeweitet. 2004 wurde in Meran das Erstauf-
nahmezentrum Don Tonino Bello gegründet, 2005 kam dort die Einrichtung Chance 
dazu. Im selben Jahr nahm InPut in Bruneck die Tätigkeit auf und seit 2006 arbeitet 
das Erstaufnahmezentrum für Einwanderer in Bozen im neu gebauten Haus Migran-
tes. Die zahlreichen (Neu-)Gründungen in diesen Jahren sind auch Folge der EU-
Osterweiterung 2004. Die Fördermittel gehen dabei meist auf Ausschreibungen der 
öffentlichen Hand (EU, Landesregierung und Gemeinden) zurück. Finanziell und 
personell waren die Einrichtungen in Südtirol daher von Anfang an bessergestellt als 
die Gastarbeiterseelsorge in Nord- und Osttirol. Diese wurde nur über die Caritas der 
Diözese Innsbruck und über die diözesane Finanzkammer subventioniert und hatte 
immer wieder mit infrastrukturellen Problemen zu kämpfen.

Diese Situation hängt auch mit den unterschiedlichen zeithistorischen Kontexten 
zusammen. Während in den 1960er-Jahren in Nord- und Osttirol die Lage von Mig-
rant_innen kaum im öffentlichen Bewusstsein präsent war und der Gedanke domi-
nierte, dass die Gastarbeiter nur vorübergehend im Land bleiben würden, konnte 
Südtirol auf Erfahrungen der umliegenden Länder bauen. Unter integrationspoliti-
schen Vorzeichen gibt es inzwischen im Bundesland Tirol wie in Südtirol ein breites 
Feld spezialisierter staatlicher, kirchlicher und nicht-staatlicher Organisationen, die 
in den Bereichen Flucht und Migration arbeiten.

Auch bezüglich des Tätigkeitsfeldes lassen sich Unterschiede festhalten. In Inns-
bruck wurden aus der praktischen Arbeit heraus und mangels anderer Einrichtungen 
neben der Seelsorge auch soziale und kulturelle Tätigkeiten angeboten. Mit der Ein-
richtung einer Betreuungsstelle seitens des Landes Tirol wurden die Aufgabenberei-
che abgesteckt, die Einrichtung konzentrierte sich vor allem auf die Seelsorge und 
soziale Unterstützungen. Soziale Beratung und Betreuung wurden ab 1985 zuneh-
mend von der Nichtregierungsorganisation (NGO) Ausländerberatungsstelle Tirol 
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102 Da in diesem Beitrag die Anfangszeit kirchlich organisierter Beratung und Betreuung von Migrant_
innen im Zentrum steht, kann nicht näher auf die gegenwärtige Arbeit der Caritas im Bundesland 
Tirol eingegangen werden. Ein Vergleich der derzeitigen Caritas-Arbeit in Nord-, Ost- und Südtirol 
wäre sicherlich aussichtsreich, um zu analysieren, wie und ob nunmehr auch im Bundesland Tirol 
eine profane Dienstleistungsorientierung gegenüber religiös begründeter Hilfestellung dominiert. 
Dass dies der Fall ist, legt zumindest die Selbstpositionierung auf der offiziellen Webseite nahe. Vgl. 
Caritas Tirol, https://www.caritas-tirol.at/ (Zugriff: 23.7.2018). In weiteren vergleichenden Studien 
könnten Ähnlichkeiten und Differenzen zur Caritas der Diözese Bozen-Brixen herausgearbeitet und 
die Widersprüche ihrer wichtigen Tätigkeit vor dem gemeinsam geteilten Horizont eines ökono-
misch motivierten Integrationsregimes gedeutet werden.

103 Stuart Hall, Ideologie und Ökonomie. Marxismus ohne Gewähr, in: Ideologie, Identität. Repräsenta-
tion (Ausgewählte Schriften 4), hg. von Stuart Hall, Hamburg, 4. Auflage 2013, 8–33, vgl. bes. 10.
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(heute Zentrum für MigrantInnen) übernommen. Im Zuge des Jugoslawienkriegs 
wurde die soziale Hilfestellung in der Gastarbeiterseelsorge zurückgefahren. Während 
sich die Einrichtung heute vor allem auf seelsorgerische Aufgaben konzentriert und 
in der Maximilianstraße 8 Gottesdienste feiert, engagiert sich die Caritas der Diözese 
Innsbruck gegenwärtig vor allem im Bereich Flucht.102 

Das Angebot der Caritas der Diözese Bozen-Brixen war dagegen von Anfang an 
sehr spezialisiert, und die Aufgabenbereiche waren wesentlich klarer voneinander 
abgesteckt. Während die Arbeit der Gastarbeiterseelsorge sich erst sukzessive spezia-
lisierte und über die Jahre an Bedeutung verlor, kommt den Strukturen der Caritas 
für die arbeitsmarktpolitische und soziale Betreuung von Migrant_innen in Süd tirol 
nach wie vor eine wichtige Funktion zu. Angebote wie etwa Vermittlungen bei der 
Arbeits- und Wohnungssuche, rechtliche Auskünfte, interkulturelle Projekte und 
Sprachkurse unterscheiden sich nicht grundsätzlich von nicht-religiösen NGOs, die 
sich in diesem Bereich spezialisiert haben. Die Caritas Bozen-Brixen, die sich sehr 
früh mit Migration auseinandergesetzt hat, verfügte zugleich über Strukturen, um 
soziale Betreuung und Beratung für Migrant_innen anbieten zu können. 

6. Ideologische Positionierungen

Mit der Einrichtung einer Stelle, die sich nicht nur der seelsorgerischen, sondern 
auch der sozialen Betreuung von Arbeitsmigrant_innen widmete, nahm sich die 
Katholische Kirche in Österreich – verglichen mit staatlichen Einrichtungen – dieses 
Themas sehr früh an. Dass diese Aufgabe die Kirche übernahm, hat viele Gründe. 
Nicht unwesentlich hierfür war ihr ideologisches Selbstverständnis. Stuart Hall defi-
nierte 1986 Ideologie als

„[…] mentalen Rahmen – die Sprache, Konzepte, Kategorien, Denkbilder 
und Vorstellungssysteme –, die verschiedene Klassen und soziale Gruppen 
entwickeln, um der Funktionsweise der Gesellschaft einen Sinn zu geben, sie 
zu definieren, auszugestalten, verständlich zu machen“.103 

Aufgrund dieser Definition lässt sich zunächst festhalten, dass unter Ideologie kein 
falsches Bewusstsein verstanden werden kann, das zugrunde liegende wirkliche Ver-
hältnisse verschleiert. Vielmehr lassen sich durch einen neutralen Ideologiebegriff 
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104 Ebd. 11.
105 Ebd. 28–31. 
106 Den Archivbegriff verwende ich in diesem Zusammenhang in einem metaphorischen Sinne. Er 

umschreibt eine machtvolle epistemische Ordnung bzw. ein tradiertes Deutungsrepertoire. Für 
einen Einblick in poststrukturalistisch inspirierte Archivtheorien: Marlene Manoff, Theories of the 
Archive from Across the Disciplines, in: Libraries and the Academy 4/1 (2004) 9–25. 

107 Apostolische Konstitution Exsul Familia unseres Heiligen Vaters Pius XII. über die geistliche Betreu-
ung der Auswanderer, 1. August 1952, 1, http://www.kathpedia.com/index.php?title=Exsul_familia_ 
(Wortlaut) (Zugriff: 13.5.2018). 
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„alle organisierten Formen gesellschaftlichen Denkens“ erfassen.104 Sie werden wirk-
sam, indem sie Vorstellungen von Welt prägen, Repräsentationsformen hervorbrin-
gen, Subjekte positionieren, in soziale Praktiken einfließen und sich in materiellen 
Infrastrukturen niederschlagen. Ideologien haben zugleich eine historische Dimen-
sion, sind sie doch geschichtlich gewachsen, aber auch wandelbar. Sie knüpfen an 
vorhandene Traditionen bzw. Archive an und stellen ein Deutungsrepertoire von Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft zur Verfügung. Ideologien wirken im Alltag 
meist implizit, als selbstverständliche Normalität. Dieser Alltagsverstand – wie ihn 
Antonio Gramsci bezeichnete – ist jedoch ein stets umkämpftes Terrain von unter-
schiedlichen Interessengruppierungen und Ideologien.105 

Diese knappen Ausführungen machen deutlich, dass die Betreuungsstellen nicht 
unabhängig von Ideologie gelesen werden können, die die Notwendigkeit ihrer Ein-
richtung plausibilisierte und die Tätigkeiten rechtfertigte. Ihre Wirksamkeit zeigte 
sich nicht nur in der Einrichtung der Stellen, der Organisationsstruktur und der 
Zusammensetzung des Personals, sondern auch in der Art und Weise, wie Migrant_
innen adressiert wurden. Ziel der folgenden Ausführungen wird es deshalb sein, in 
einer vergleichenden Perspektive die ideologischen Spuren, in einem bildhaften Sinne 
ihr Archiv und die darin zum Ausdruck kommenden Subjektpositionen, der Betreu-
ungsstellen im Bundesland Tirol und in Südtirol zu skizzieren.

6.1 Die Gastarbeiterseelsorge: Christliches Archiv und Migration

In den Materialien zum Gastarbeiterreferat in Nord- und Osttirol wird immer wieder 
auf ein christliches Archiv Bezug genommen.106 Die Art und Weise, wie über Migra-
tion gesprochen wurde, war daher wesentlich durch Inhalte aus der Bibel geprägt. 
Dies zeigt sich bereits in der für die Haltung der katholischen Kirche zum Thema 
Migration zentralen Apostolischen Konstitution Exsul Familia aus dem Jahr 1952. 
Papst Pius XII. erklärte darin:

„Die heimatvertriebene Familie von Nazareth, Jesus, Maria und Joseph, dem 
Zorn des gottlosen Königs entfliehend, erhebt sich sowohl durch ihre Wande-
rung nach Ägypten als auch durch ihr Flüchtlingsleben in Ägypten über alle 
Zeiten und Räume hinweg als Gleichnis, Vorbild und Schutz für jede Art von 
Emigranten, in der Fremde Lebenden und Flüchtlingen, die aus Furcht vor 
Verfolgung oder unter dem Druck der Not gezwungen werden, ihre Heimat, 
die lieben Eltern und Verwandten, die teueren Freunde zu verlassen und in die 
Fremde zu ziehen.“107 
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108 Ebd. 4.
109 Soziale ‚Outsider‘. Schicksal Christi – Schicksal Gastarbeiter, in: Wende vom 28.3.1971, 11. DAI.
110 Auch der Gastarbeiter ist dein Bruder!, in: Aktivist vom Dez.1966–Jän. 1967, o. A. DAI.
111 Nikolausfeier (wie Anm. 51) 3.
112 Bernhard Giesen, Kollektive Identität. Die Intellektuellen und die Nation 2, Berlin 1999, 54.
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Die Unterstützung von Migrant_innen sei weiters Teil eines „[…] allumfassenden, von 
Christus […] übertragenen Heilsauftrags“, der die „geistliche Betreuung“ auch den 
„Fremden, den Ankömmlingen, den Vertriebenen, den Auswanderern […] gewährt“.108 

Die skizzierten ideologischen Positionierungen kehren auch in den Unterlagen 
zur Gastarbeiterseelsorge in Tirol wieder. Eine besondere Funktion hatte dort der 
Auftrag christlicher Nächstenliebe. Daraus wurde die Gleichwertigkeit aller Menschen 
abgeleitet und die Unterstützung von Arbeitsmigrant_innen wurde zum christlichen 
Programm erklärt. Ein Beitrag der Beilage Gastarbeiter der Zeitschrift Wende vom 
28.3.1971 stellt etwa unter dem Titel Soziale „Outsider“. Schicksal Christi – Schick-
sal Gastarbeiter Analogien zwischen der erfahrenen Ausgrenzung von Jesus Christus 
und jener von Arbeitsmigrant_innen her. Sie zu unterstützen würde demnach dafür 
sorgen, dass „in ihnen der Herr zur Auferstehung kommt“.109 Dieser Artikel rich-
tete sich dezidiert an katholische Gläubige, um sie für die Lage von Migrant_innen 
zu sensibilisieren und Hilfestellungen aus einem christlichen Deutungshorizont zu 
plausibilisieren. In einem weiteren Beitrag in der Zeitschrift Aktivist der Katholischen 
Arbeiterjugend hieß es plakativ: Auch der Gastarbeiter ist dein Bruder. Mit Bezug auf 
die angedachte katholische Leser_innenschaft wird darin angeprangert, dass Arbeits-
migrant_innen „von uns Christen“ als Menschen zweiter Klasse behandelt würden. 
Wer sich jedoch als „Christ“ bezeichnen wolle, dürfe sie nicht als „Fremde“, sondern 
müsse sie als „Brüder“ sehen. Dieser Aufruf galt auch dezidiert dem Umgang mit 
Andersgläubigen. Gerade ihnen gegenüber sollte man „Brüderlichkeit“ zeigen, um 
„alte Vorurteile“ abzubauen.110 Diese Aussage erhebt Anspruch auf Deutungshoheit 
über die wahre Auslegung des Christentums und setzt sie in Verbindung mit dem 
Konzept christlicher Nächstenliebe, um somit den richtigen Umgang mit Migration 
einzufordern. Auch die mediale Aufmerksamkeit rund um die veranstalteten Niko-
lausfeiern diente als Anlass, sich für soziale Gleichstellung von Arbeitsmigrant_innen 
einzusetzen.111 Damit distanzierten sich die kirchlichen Funktionsträger zugleich von 
einer Reduktion der Menschen auf ihre Arbeitskraft. 

Die ideologische Positionierung zeichnet sich aber auch durch einen missionari-
schen Auftrag aus. Dieses Sendungsbewusstsein bezeichnet der Soziologe Bernhard 
Giesen als charakteristisch für Gemeinschaften, die Grenzziehungsprozesse über eine 
universalistische Codierung vollziehen. Außenstehende sind in dieser Deutungslogik 
potentiell zukünftige Mitglieder. Der Auftrag an die gegenwärtigen Mitglieder lautet 
daher, weitere Menschen für die Gruppe zu rekrutieren. Laut Giesen setzen solche 
Gemeinschaften 

„[…] bei der besonderen Idee der Erlösung oder Parusie [an]. Vorausgesetzt 
wird dabei eine Spannung zwischen einem jenseitigen Bereich des Heiligen, 
Erhabenen oder Transzendenten und einem diesseitigen Bereich des Welt-
lichen, den es im Namen des Heiligen zu transformieren gilt.“112
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113 Herbert Bucher, Austria nix gut! Erfahrungen mit Gastarbeitern, in: Aktivist, vom 12. 1967–
01.1968, 21 f. DAI.

114 Roland Verny-Werner / Rainer Gries, Der Vatikan und der Ostblock im Kalten Krieg, 2008, 
http://www.bpb.de/apuz/32272/der-vatikan-und-der-ostblock-im-kalten-krieg?p=all (Zugriff: 23.7. 
2018); Thomas Bremer, Kleine Geschichte der Religionen in Jugoslawien. Königreich – Kommu-
nismus – Krieg, Freiburg 2003, 44–47; Buchenau, Orthodoxie (wie Anm. 20) 309–317.

115 Steger, Marx (wie Anm. 37) 65–87.
116 Cultural Studies, Postmoderne und Artikulation. Ein Interview mit Stuart Hall, in: Cultural Stu-

dies. Ein politisches Theorieprojekt (Ausgewählte Schriften 3), hg. von Stuart Hall, Hamburg 
2002, 52–77. 

117 Stuart Hall, Der Westen und der Rest: Diskurs und Macht, in: Rassismus und kulturelle Identität 
(Ausgewählte Schriften 2), hg. von dems., Hamburg, 6. Auflage 2016, 137–179.
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Diese Codierung wird deutlich bei einem 1970 von Herbert Bucher, dem Sekretär 
der Gastarbeiterseelsorge in Nord- und Osttirol, verfassten Beitrag in der Zeitschrift 
Aktivist der KAJ. Dort wurden Arbeitsmigrant_innen als Opfer von Fremdenfeind-
lichkeit gezeichnet, ein Umstand, dem im Sinne christlicher Nächstenliebe zu begegnen 
sei. Mit einem solch guten Beispiel würde auch Menschen aus „mohammedanischen 
und kommunistischen Ländern“ das Christentum nähergebracht und damit zu- 
gleich „Entwicklungshilfe und Missionsarbeit“ geleistet.113 Nächstenliebe wird hier 
zu einem missionarischen Instrument, das der Kirche und dem Kampf gegen den 
Kommunismus zugutekommen soll. Zwar hatte sich der Vatikan bereits in den 
1960er-Jahren von seiner grundlegenden Oppositionshaltung gegenüber dem Kom-
munismus distanziert und stattdessen auf Diplomatie gesetzt,114 eine kritische Hal-
tung bestand jedoch weiter. Die Realität einer kommunistischen Gefahr zeigte sich 
nicht zuletzt bei Ereignissen wie der gewaltsamen Niederschlagung des Ungarnauf-
standes 1956 und des Prager Frühlings 1968. Die KAJ Tirol verblieb daher auch auf 
ihrem kommunismuskritischen Kurs, als sich die Organisation auf Bundesebene in 
den 1970er-Jahren verstärkt positiv mit marxistischen und befreiungstheologischen 
Inhalten auseinanderzusetzen begann.115 

Folgen wir dem Verständnis von Stuart Hall, dass Repräsentationen in relationa-
len Zusammenhängen ihren Sinn erhalten, in dem Begriffe und Bilder historisch auf 
bestimmte Art und Weise zu einem Diskurs verknüpft werden, so haben die skizzier-
ten Ausführungen noch eine weitere Bedeutungsdimension.116 Die Koppelung von 
Missionsarbeit und Entwicklungshilfe erhält somit vor dem Hintergrund der kolo-
nialen Vergangenheit des Christentums eine spezifische Konnotation. Sie aktualisiert 
gewissermaßen einen Diskurs vom Westen und dem Rest.117 Dass dem Umgang mit 
Migration ein koloniales Erbe und eine missionarische Deutungslogik eingeschrieben 
waren, legte bereits Exsul Familia nahe. Zur Rechtfertigung der Unterstützung von 
Migrant_innen diente das Argument, dass sich die Kirche – historisch gesehen – 
ohnehin stets durch seelsorgerisches Engagement für Fremde hervorgetan hätte. Als 
Beleg dafür wurde affirmativ auf die Christianisierung verwiesen: 

„Ebenso glänzt die freudige Beschwingtheit der Bischöfe und Priester, die sich 
bestrebten, den Bewohnern der neuen Gebiete die Wohltat des wahren Glau-
bens und der humanen Gemeinschaftsformen zu bringen sowie den herein-
strömenden barbarischen Volksstämmen, die in einem Zuge für die christliche 
Religion und für die Bildung gewonnen wurden, den Anschluss an die ein-
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118 Apostolische Konstitution (wie Anm. 107) 6–8.
119 Hall, Der Westen (wie Anm. 117) 137–179; sowie: Iman Attia / Mariam Popal, Antimuslimi-

scher Rassismus dekolonial. Kontrapunktische Lektüren westlicher Islamdiskurse, in: Zur Kritik 
westlicher Islamdiskurse. Kehrt der Faschismus zurück? (Das Argument 319), hg. von dens., Ham-
burg 2016, 651–660. 

120 Nikita Dhawan / María do Mar Castro Varela, Migration und die Politik der Repräsentation, in: 
Re-Präsentationen. Dynamiken der Migrationsgesellschaft, hg. von Paul Mecheril / Anne Broden, 
Düsseldorf 2007, 29–46.
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geborene Bevölkerung zu vermitteln. […] Als auf der anderen Halbkugel der 
Erde neue Länder entdeckt wurden, mangelte es nicht an Priestern Christi, die 
sich sofort anheischig machten, diejenigen zu begleiten, die in jenen Gebie-
ten Niederlassungen gründeten, einerseits, damit diese nicht die christlichen 
Sitten verlören und aus dem Erwerb irdischer Güter nicht die Vermessen-
heit erwüchse, andererseits, damit geeignete und willige Glaubensboten zur  
Hand wären, die die Eingeborenen, noch völlig unbekannt mit dem göttlichen 
Licht, das Evangelium lehren und die Pflicht verkündigen könnten, diese als 
Brüder zu behandeln.“118 

Ausgehend von der Prämisse, dass der christliche Glauben einen universellen Wahr-
heitsanspruch besitze, wird impliziert, dass die Ausbreitung der eigenen Ideolo-
gie obligatorisch und zu befürworten sei. Sie bringe den Anderen schließlich eine 
menschlichere Gemeinschaft, ja sogar das „göttliche Licht“. Priester hätten dabei eine 
Vorreiterfunktion, da sie Gläubige von verderblichen Einflüssen abhielten und bisher 
Ungläubige erretten würden. Ausgeblendet blieb an dieser Stelle, dass das Christen-
tum in kolonialen Kontexten als gewaltvolles Instrument der Zivilisierung genutzt 
wurde. Es erfüllte die Funktion, Herrschaftsansprüche zu legitimieren und zugleich 
eine vermeintlich überlegene christlich-abendländische Identität zu formieren.119 Die 
Rede von Entwicklungshilfe und Missionsarbeit ordnet sich in diesen Zusammen-
hang ein. Auch in Buchers aktualisierter Sprechweise fällt eine eurozentrische Vor-
stellung von Entwicklung mit einer selbstdefinierten paternalistischen Vorreiterrolle 
des Christentums zusammen. Die postkolonialen Theoretikerinnen Nikita Dhawan 
und Maria do Mar Castro-Varela vertreten die These, dass heute der imaginäre Raum 
Europas, den vormals die Kolonisierten besetzten, nunmehr von Migrant_innen 
besetzt wird. Migrant_innen fungieren hiermit als die Anderen zur Konstruktion 
westlicher/europäischer Superiorität.120 Die Anderen sind in diesem Zusammenhang 
Menschen speziell mit muslimischen Glaubensvorstellungen, die vom Christentum 
und seiner Überlegenheit überzeugt werden sollen. Als Methoden dienen in diesem 
Kontext gute Taten, konkret die Solidarisierung mit und Unterstützung von Arbeits-
migrant_innen.

Die kolonialen Spuren dieses asymmetrischen Verhältnisses zeigen sich noch 
deutlicher in paternalistischen Argumentationsfiguren. In einem internen Tätigkeits-
bericht von 1967 begründete etwa der damalige Gastarbeiterseelsorger die Notwen-
digkeit eines Versammlungsraums damit, dass Arbeitsmigrant_innen nicht gezwun-
gen sein sollten, ins Gasthaus und in „verdächtige Lokale“ zu gehen, um sich damit 
verderblichen Einflüssen auszusetzen. Die – oben angesprochene – allgemeine Sorge 
um die Arbeiter_innenschaft und die Zielsetzung, sie durch den katholischen Glau-
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121 Bericht des Arbeiterseelsorgers (wie Anm. 45) 2–4 u. 7.
122 Buchenau, Orthodoxie (wie Anm. 20) 274.
123 Diese Formulierung taucht sowohl in den Unterlagen der Caritas der Diözese Bozen-Brixen als auch 

in jenen der Diözese Innsbruck immer wieder auf. Diese Selbstpositionierung war daher ein wich-
tiger ideologischer Bezugspunkt, um die religiös motivierte Unterstützung von Migrant_innen zu 
recht fertigen. Der Stellvertretungsansatz wird gegenwärtig von vielen migrantischen Aktivist_innen 
vehement kritisiert, da hierdurch Ausschlüsse von symbolischen und materiellen Ressourcen gerecht-
fertigt werden können. Sie plädieren stattdessen für die Selbstvertretung. In feministischen, postkolo-
nialen und rassismuskritischen Debatten wird die Repräsentationsfrage zwar weiterhin diskutiert, die 
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ben von einem materialistischen Leben abzuhalten, wird für Migrant_innen eigens 
spezifiziert. Trunksucht, Glücksspiel, Raufereien, Kriminalität (vor allem bei Män-
nern), aber auch ungewollte Schwangerschaften (bei Frauen) seien demnach die 
spezifischen Problemstellungen, vor denen Arbeitsmigrant_innen aus Sicht des Seel-
sorgers stünden.121 Das Referat wollte dem entgegenwirken, indem es einen Aufent-
haltsraum einrichtete, wo Bücher und Zeitschriften in der Erstsprache gelesen und 
Gesellschaftsspiele wie Schach gespielt werden konnten. Auch darin zeigt sich das 
ideologische Selbstverständnis der Kirche, die sich gewissermaßen als Hirte um ihre 
Schäfchen zu kümmern habe. Das migrantische Subjekt ist in dieser paternalistischen 
Zeichnung ein Opfer gesellschaftlicher Strukturen und moralisch verderblicher Ein-
flüsse. Der Kirche kam in dieser Argumentationsfigur die selbstdefinierte Vorreiter-
rolle zu, Arbeitsmigrant_innen zu schützen und auf den rechten Weg zu bringen. Sie 
übte damit gesellschaftspolitische Arbeit unter einem religiösen Deutungsprimat aus. 

Aus den skizzierten Ausführungen wird die Ambivalenz dieser ideologischen 
Positionierung deutlich. Das christliche Archiv bietet einerseits Anknüpfungspunkte, 
um soziale Hilfestellung über das Konzept christlicher Nächstenliebe zu motivieren 
und zu legitimieren. Andererseits sind ihm ein missionarisches Sendungsbewusstsein 
und ein Paternalismus inhärent, der vor dem Hintergrund der kolonialen Vergan-
genheit einen asymmetrischen Diskurs vom Westen und dem Rest reproduziert. Die 
ideologischen Positionen fließen dabei – um das noch einmal zu betonen – nicht 
ungebrochen in soziale Praktiken ein. Das Gastarbeiterreferat adressierte offiziell alle 
Menschen und in den Tätigkeitsberichten wurde – aus der universalistischen Selbst-
positionierung heraus – wiederholt betont, dass auch Andersgläubige ihr Angebot 
in Anspruch nehmen. Mehrheitlich wurde es allerdings von kroatisch-national und 
religiös-katholischen Menschen genutzt. Diese fanden mit der Seelsorgestelle somit 
einen idealen „Transmissionsriemen“, der zwischen ihrem Leben in Österreich und 
Jugoslawien vermittelte und dabei ihre kroatisch-katholische Orientierung stärkte.122 

6.2 Caritas-Einrichtungen in Südtirol: 
Verwobenheit von Integrationspolitik und ökonomischer Rationalität

Als ideologischer Bezugspunkt für das Engagement der Caritas in Südtirol lässt sich 
zunächst auch das (katholische) Christentum vermuten. In dessen Zentrum stand 
das universalistische Konzept Mensch. Daraus leitete die Caritas den Auftrag ab – im 
Sinne christlicher Nächstenliebe – alle Menschen in Not zu unterstützen. Die Caritas 
positionierte sich dabei als „Anwalt der Benachteiligten“123, um aus dieser Fürspre-
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unterschiedlichen Positionen sind jedoch verhärtet. Post-repräsentationale bzw. dekonstruk tivistische 
Perspektiven befinden sich hierbei im Dilemma, die Relevanz von politischer Selbst-Repräsentation 
zu betonen, andererseits aber immer wieder auf die Unmöglichkeit einer adäquaten Repräsentation 
hinzuweisen. Vgl. Dhawan/Castro Varela, Migration (wie Anm. 120) 29–46.

124 Pomella, Historische Entwicklung (wie Anm. 38) 165–169.
125 Caritas soll „katholischer“ sein, in: Dolomiten vom 12./13.5.2012, o. A. CABB.
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cher_innenposition heraus soziale Hilfestellungen für Migrant_innen zu leisten und 
die Öffentlichkeit für die soziale Lage von Zugewanderten wie auch die Notwendig-
keit der Unterstützung zu sensibilisieren. Dementsprechend wurde die Caritas der 
Diözese Bozen-Brixen in den Statuten von 1990 vom Bischof beauftragt, dafür zu 
sorgen, dass „das Liebesgebot Christi in der Haltung des einzelnen Christen und in 
der Pfarr- und Diözesangemeinschaft lebendig bleibt und in zeitgemäßen Werken 
zum Ausdruck kommt, welche der gesamtmenschlichen Entfaltung der Bedürfti-
gen dienen“. Der Dienst an Notleidenden wurde dabei explizit „vom Glauben her“ 
begründet, um „im Volk Gottes“ „Solidarität“, die „Bereitschaft zur Nächstenliebe“ 
und die Bereitschaft zum „Dienst am Bedürftigen“ zu wecken. Der Dienst an „Not-
leidenden“ wurde weiters als „Ausdruck einer christlichen Lebenshaltung“ verstan-
den.124 Neben dem religiösen Begründungszusammenhang sozialer Hilfestellungen 
verweist die in den Statuten niedergeschriebene Zusammenarbeit mit dem Missions-
amt der Diözese auf das missionarische Sendungsbewusstsein, das mit der karitativen 
Tätigkeit einherging. 

Im Unterschied zur Gastarbeiterseelsorge im Bundesland Tirol spielt in Südtirol 
allerdings eine profane Dienstleistungsorientierung eine wesentlich größere Rolle. 
Das spiegelt sich gegenwärtig auch in anderen Caritas-Einrichtungen. Die Kluft zwi-
schen religiösem Auftrag und pragmatisch orientierter Hilfestellung führte in die-
sem Zusammenhang auch zu Spannungen mit dem Vatikan. Diese manifestieren 
sich beispielsweise in einem Dekret des Kardinalstaatssekretärs Tarcisio Bertone von 
2012, das den rechtlichen Rahmen der Caritas Internationalis reorganisierte. Um die 
Vermittlung kirchlicher Botschaften sicherzustellen, wurde damit der Caritas-Dach-
verband direkt Bertone und dem päpstlichen Rat Cor Omum unterstellt. Wie aus 
einem Bericht der Dolomiten, der auflagenstärksten deutschsprachigen Tageszeitung 
in Südtirol, vom 12./13. Mai 2012 unter der Schlagzeile „Caritas soll ‚katholischer‘ 
sein“ hervorging, gab es bereits seit längerem Spannungen zwischen der Caritas und 
dem Vatikan bei der Frage, ob die Verbreitung religiösen Glaubens oder die konkrete 
soziale Hilfestellung vorrangig sein solle.125 

Die weltliche Ausrichtung der Caritas zeigte sich auch in den gesichteten Quellen 
in Südtirol. Anders als bei der Gastarbeiterseelsorge war Professionalität ein wesent-
liches Kriterium zur Rechtfertigung der eigenen Arbeit. Die damit einhergehende 
Terminologie – zusammen mit der einschlägigen Erfahrung in der Unterstützung von 
Migrant_innen – bot semantische Anknüpfungspunkte für eine Förderung durch die 
öffentliche Hand, bei der die Caritas – wie oben skizziert – äußerst erfolgreich war. 
Obwohl die ideologischen Bezugspunkte der Caritas Bozen-Brixen in den Statuten 
von 1990 in der Katholischen Kirche verankert sind, tauchen sie in den medialen 
Selbstbeschreibungen kaum auf. Pointiert zeigt sich die Selbstpositionierung in einem 
Pressetext, der 2005 anlässlich des Starts des Projekts Chance ausgesendet wurde. Mit 
Blick auf die spezifische Zielgruppe der ausländischen Frauen hieß es dort: 
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126 Presseaussendung „Einladung zur offiziellen Einweihung von Projekt ‚Chance‘“ vom 13.9.2005, 1 f. 
CABB.

127 Der Bildungswissenschaftler Bernd Lederer hat in seiner Habilitationsschrift die Implikationen des 
Begriffs herausgearbeitet und sie als Zeichen für die Ökonomisierung des Sozialen gedeutet. Vgl. 
Bernd Lederer, Kompetenz oder Bildung? Eine Analyse jüngerer Konnotationsverschiebungen des 
Bildungsbegriffs und Plädoyer für eine Rück- und Neubesinnung auf ein transinstrumentelles Bil-
dungsverständnis, Innsbruck 2014, 265–268 u. 390–421.

128 Zur gouvernementalen Logik des Konzepts des lebenslangen Lernens am Beispiel der Erwachsenen-
bildung: Daniela Rothe, Lebenslanges Lernen als Programm. Eine diskursive Formation in der 
Erwachsenenbildung, Frankfurt 2011.

129 Unter dem Begriff des Postfordismus können sozioökonomische Veränderungen gefasst werden, die 
seit den 1980er-Jahren in verschiedenen Wohlstandsgesellschaften stattgefunden haben. Dazu gehö-
ren unter anderem die Tendenzen zur Verlagerung von massenindustriellen Produktionsschritten in 
Länder des globalen Südens, die Ausbreitung transnationaler Unternehmensstrukturen, erhöhter 
Wettbewerbsdruck durch wirtschaftliche Liberalisierungen, im globalen Norden die Fokussierung 
auf wissensintensive und spezialisierte Tätigkeiten, die permanente Erschließung bzw. Setzung 
von Konsumbedürfnissen mit immer neuen Spezialprodukten, die Ausbreitung und Stärkung des 
Finanzmarktes, die Zunahme atypischer Beschäftigungsformen, der Abbau des Sozialstaats, die 
Schwächung von Gewerkschaften sowie gesellschaftliche Individualisierungsprozesse. Im Kontext 
dieser sozioökonomischen Entwicklungen werden flexible Arbeitskräfte gefordert, die sich immer 
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„Es ist uns wichtig, dass die soziale Lage der eingewanderten Frauen […] verbes-
sert wird. Viele leben in prekären Situationen […]. Sie [eine Beraterin, Anm. d. 
Verf.] erarbeitet gemeinsam mit den Frauen und in Zusammenarbeit mit den 
SozialassistentInnen individuelle Projekte. Diese sollen die Frauen beim Ein-
stieg in den Arbeitsmarkt, bei der Suche nach Weiterbildungs angeboten oder 
nach Sprachkursen unterstützen. [Die Beraterin] macht Berufsberatung, gibt 
Unterstützung bei der Arbeitssuche, hilft bei der Ausarbeitung von Lebens-
läufen. Die Frauen bekommen Tipps für gelingende Vorstellungsgespräche 
und erhalten Informationen über Weiterbildungs- und Sprachkurse. Den aus-
ländischen Frauen wird auch die Möglichkeit geboten, sich auszutauschen und 
gegenseitig zu unterstützen. Jede Maßnahme konzentriert sich auf die spezi-
fischen Kompetenzen und Fähigkeiten der jeweiligen Frau. […] Die Frauen 
brauchen ein Netz, das sie auffängt und in dem sie eingegliedert sind. Dann 
kann Integration gelingen.“126

Auffällig ist die profane Rhetorik in dieser Aussendung. Professionalität wird nach 
außen durch die sachliche Schilderung des Status Quo, die Aufzählung einer breiten 
Palette an zielgruppenorientierten Beratungsangeboten, die Betonung eines kooperati-
ven Arbeitsprozesses, individuell zugeschnittener Maßnahmen sowie das Anknüpfen 
an spezifische Kompetenzen127 dargestellt und mit einer integrationspolitischen Agenda 
verknüpft. Die Dienstleistungsorientierung richtet sich aber auch an den eigenen 
Einsatz von Migrantinnen. So sieht sich die Einrichtung als Plattform, die den Aus-
tausch zwischen den Frauen fördern will. Die Berater_innen arbeiten demnach mit 
ihnen und unterstützen jene, die die Bereitschaft zur Weiterbildung – im Sinne eines 
lebenslangen Lernens – mitbringen.128 

Zentral ist daher der Anspruch, individuelle Fähigkeiten von Leistungswilligen 
zu fördern und Migrantinnen damit bestmöglich in die postfordistische Arbeitswelt 
einzugliedern.129 Darüber hinaus zeigte sich die Einbettung der Einrichtung in der 
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wieder aufs Neue auf die wechselnden Bedingungen des Marktes einstellen. Joachim Hirsch, Mate-
rialistische Staatstheorie. Transformationsprozesse des kapitalistischen Staatensystems, Hamburg 
2005, 130–140.

130 Presseaussendung (wie Anm. 126).
131 Lastenheft für die Vergabe des Dienstes „Betreuung und Beratung von Personen mit Migrations-

hintergrund sowie allgemeiner Informationsdienst in Ausländerfragen“ in Meran, 2011, o. A. CABB.
132 Technisches Angebot (wie Anm. 78).
133 Michael Buestrich / Norbert Wohlfahrt, Die Ökonomisierung der sozialen Arbeit, 2008, http://

www.bpb.de/apuz/31339/die-oekonomisierung-der-sozialen-arbeit?p=all (Zugriff: 24.7.2018).
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katholischen Kirche vor allem auf symbolischer Ebene, als Chance am 16. September 
2005 im Pfarrsaal St. Nikolaus in Meran offiziell eröffnet wurde.130 

Die Positionierung knüpft – wie erwähnt – an die Vorgaben an, die in der Aus-
schreibung des Projekts angeführt wurden. Im Lastenheft für die Vergabe des Diens-
tes Betreuung und Beratung von Personen mit Migrationshintergrund sowie allgemeiner 
Informationsdienst in Ausländerfragen in Meran wurde der semantische Rahmen für 
die Arbeit der Einrichtung abgesteckt. Dieser umfasste etwa „Qualität und Kompe-
tenz in der Beratung und Betreuung von MigrantInnen“, die als „Integrationsarbeit“ 
begriffen werden sollen, die „effiziente“ Gewährleistung des Dienstes, „Flexibilität“ 
und enge Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde, den Nachweis einschlägiger Qua-
lifikationen und die regelmäßige Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen sowie die 
Sicherstellung der Qualität durch die Erarbeitung von Qualitätsstandards und regel-
mäßige Kontrollen. Die Projektdauer wurde zunächst für vier Jahre angesetzt. Die 
Vergabe erfolgte auf Basis eines umfangreichen Kriterienkatalogs.131 

Das technische Angebot – auf dessen Basis die Caritas den Zuschlag für das Pro-
jekt erhielt – richtete sich an diesen Vorgaben aus. Neben dem Verweis auf die bereits 
vorhandene einschlägige Erfahrung in den Bereichen Migration und Flucht seit den 
1980er-Jahren umfasste es ein Dienstleistungskonzept, das mit folgenden Begriffen 
betitelt wurde: „individuell, flexibel, rationell“. Zunächst wurden die grundlegenden 
Werte der Caritas dargelegt. Als Bezugspunkte fungierten dabei keine dezidiert reli-
giösen Deutungsmuster, sondern die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“, 
die „italienische Verfassung“ sowie „humanistische Ideale“. Konkret umfasste dies 
unter anderem „Respekt und Wertschätzung“, „differenzierte Wahrnehmung und 
interkulturelle Perspektive“, „Transparenz“, „Verlässlichkeit“, „Orientierung an Par-
tizipation und Selbstständigkeit“, „Anbindung an Ressourcen und Lernpotentiale“ 
sowie „Kreativität und Flexibilität“. Das angebotene Tätigkeitsspektrum orientierte 
sich an der „nachhaltigen Förderung und Erreichung von Integration“, der „zielorien-
tiert“ und „kompetent“ nachgegangen werden sollte. Die Qualitätssicherung erfolgte 
schließlich über den Nachweis einschlägiger Berufserfahrung der Berater_innen und 
ihrer „Bereitschaft zur Weiterbildung“, Supervisionen und über die Verbesserung der 
Arbeitsabläufe auf Basis von Feedback der „Klient_innen“.132 

Diese Kriterien gelten nicht nur im Feld der sozialen Arbeit als Bezugspunkte, um 
die Tätigkeit zu legitimieren und projektbezogene finanzielle Mittel zu erhalten. Viel-
mehr lassen sie sich vor dem breiteren Hintergrund einer Ökonomisierung des Sozialen 
und der damit einhergehenden Restrukturierung sozialer Arbeit unter betriebswirt-
schaftlichen Gesichtspunkten verstehen.133 
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Am Beispiel der Caritas in Südtirol lassen sich demnach zeithistorische Ver-
schiebungen nachvollziehen, die sich in den letzten Jahrzehnten vollzogen haben. 
Im Zusammenhang mit den vorliegenden Ausführungen sind zwei Aspekte die-
ser Veränderungen von Relevanz. Zunächst hat es in den letzten Jahrzehnten eine 
Re-Definition staatlicher Aufgabenfelder gegeben. Nichtstaatliche Akteur_innen 
erfuhren eine Aufwertung. Viele Organisationen wurden neu gegründet und wid-
meten sich spezialisierten Aufgabenbereichen. Die Finanzierung erfolgt dabei meist 
über Projekte, für die immer wieder von Neuem angesucht werden muss und die 
damit flexibel handhabbar sind. Aufgrund der finanziellen Abhängigkeit sind NGOs 
zugleich gezwungen, sich in Rhetorik und Projektausrichtung an den Kriterien von 
Fördergeber_innen zu orientieren. Die Übernahme staatlicher Aufgabenfelder und 
die Ausrichtung an den Ausschreibungstexten können mit Michel Foucault als eine 
spezifische Regierungsrationalität gelesen werden, die disziplinarische Formen der 
Fremdführung auf die Selbstführung von Einrichtungen und Individuen verlagert.134 
Diese Form der Unterwerfung birgt zugleich aber auch eine Handlungsfähigkeit, da 
sie es den Organisationen ermöglicht, in ihrem Tätigkeitsbereich zu arbeiten und 
soziale Hilfestellungen zu leisten.

Die Vermittlung von Fremd- zur Selbstführung lässt sich am skizzierten Projekt-
ausschreibungstext und dem erfolgreichen Antrag nachvollziehen. Sie geht mit einer 
Übernahme spezifischer Denk- und Handlungsorientierungen einher, die sich – wie 
oben skizziert – auch in der Art und Weise widerspiegelt, wie Migrant_innen adres-
siert werden. Die dabei zum Ausdruck kommende Verquickung von Integration und 
ökonomischer Leistungsorientierung zeigte sich pointiert in der Resonanz auf die 
Eröffnung der Beratungsstelle in Bruneck im Jahr 2006. Mit ihrer Bezeichnung Integ-
ration im Pustertal, kurz InPut, sollte gewissermaßen der Input von Migration für den 
Bezirk deutlich gemacht werden. Differenz wird als positiver Wert verstanden, der 
zur gegenseitigen Bereicherung beiträgt. Dies wird auch mit dem Verweis von Chris-
tian Tschurtschentaler, dem Bürgermeister von Bruneck, anlässlich der Eröffnung der 
Einrichtung im Rathaus Bruneck sichtbar, wenn er betont, dass mit dem „Input“ der 
Betreuungsstelle auch ein gewisser „Output“ für die Gesellschaft einhergehe.135 

Neben der intendierten Aussage, dass damit die „gegenseitige Offenheit“ und 
„Tatkraft“ in der Bevölkerung gestärkt werde, impliziert diese Begrifflichkeit aber 
auch eine weitere Bedeutungsdimension. So ist Output ein wirtschaftlicher Begriff, 
der sich nach Maßstäben ökonomischer Produktivität richtet. Selbstpositionierungen 
der Einrichtung, in denen von der Förderung „spezifischer Kompetenzen und persön-
licher Ressourcen“ und der Erarbeitung „individueller Projekte“136 die Rede ist, die 
als Parameter für Professionalität fungieren, zeigen eine Ökonomisierung der kirch-
lichen Betreuungsstellen an, die hier an Stelle religiös motivierter Begründungsfigu-
ren tritt. Inter- bzw. multikulturelle Tätigkeiten und soziale Unterstützungen sind – 
so wird nahegelegt – über die Chiffre der Integration gekoppelt an eine ökonomische 
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Handlungsorientierung. Mit dem Angebot richtet sich die Einrichtung vor allem an 
Menschen, „die sich in der Gesellschaft eingliedern möchten“,137 daher Integrations- 
bzw. Leistungswillige, die mittels „Hilfe zur Selbsthilfe“138 in den Arbeitskreislauf 
integriert werden sollen. 

Zum Abschluss soll auf einen weiteren Aspekt eingegangen werden, der im 
Zusammenhang mit der ideologischen Positionierung der Betreuungseinrichtungen 
von Relevanz ist. Er betrifft die verstärkte gesellschaftliche Aufmerksamkeit auf Dif-
ferenz, die – im Kontext der jüngsten Phase der Globalisierung – durch eine Ent-
grenzung von Raum und Zeit befördert wurde. Dieser Fokus auf Differenz äußert 
sich beim Thema Migration etwa im regelrechten Hype um Integration, der wissen-
schaftliche, zivilgesellschaftliche, kirchliche, politische und mediale Wissensproduk-
tionen gleichermaßen anregt und sich über spezialisierte Organisationen und nicht 
zuletzt über Gesetze institutionalisiert hat. Diese Aufmerksamkeit betrifft dabei  
nicht nur Differenzen zwischen, sondern auch innerhalb von Gruppen und schließ- 
lich das Individuum selbst. Folglich lautet der Appell im öffentlichen Diskurs nun-
mehr, sich immer wieder neu zu erfinden und damit räumlich und zeitlich flexibel 
auf die sich ständig wandelnden Umstände einzulassen. Solche Forderungen bringen 
– wie Ulrich Bröckling nachgezeichnet hat – spezifische, unternehmerische Subjekt-
formen hervor.139 Die Sprechweise von Hilfe zur Selbsthilfe kann in diesem Zusam-
menhang als Aktivierung von Migrant_innen im Sinne einer Selbstregierung gelesen 
werden.

Das Paradoxon besteht nun darin, dass diese Flexibilisierung mit einer Festschrei-
bung von Differenz einhergeht. Während postfordistische Produktionskreisläufe 
einer flexiblen Arbeitskraft bedürfen, ist die Vorstellung einer gewissen Authentizität 
eines Individuums oder eines Kollektivs ein Anker, der Stabilität verspricht. Zygmunt 
Baumann wies in seinem Essay Die Angst vor den anderen darauf hin, dass gerade die 
wachsende ökonomisch bedingte Unsicherheit und Unübersichtlichkeit ein Erstar-
ken von nationalen Orientierungen mit sich bringt.140 

Die Aufmerksamkeit auf und zugleich Festschreibung von Differenz drückt sich 
aber nicht nur in nationalen Abschottungsversuchen aus, sondern motiviert auch ein 
Feiern der Vielfalt. Es setzt an einem gleichwertigen Nebeneinander authentischer Kul-
turen an, läuft damit aber Gefahr, diese auf ein Sammelsurium an Stereotypen und 
Konsumgütern zu reduzieren. Sinnbildlich für diese Problematik steht die Bezeich-
nung der Einrichtung Moca. Sie leitet sich vom arabischen Wort Mohqa ab und 
bedeutet so viel wie Zufall. Damit setzt sich Moca in Kontinuität zur Einrichtung 
Chance. Der Begriff bringt den Zufall von Kulturtransfers und die Möglichkeiten, die 
sich daraus ergeben, zum Ausdruck. Als Beispiel dafür wurde in der Aussendung auf 
die Doppelbedeutung des Begriffs Mokka als „typisch italienische Kaffeemaschine“ 
und „arabischer Kaffee“ Bezug genommen. Inzwischen habe sich beides zu einem 
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„harmonischen“ Ganzen und zu etwas Alltäglichem in Italien entwickelt.141 Abgese-
hen von der gesellschaftspolitischen Relevanz, die in dieser Aufwertung von Differenz 
zum Ausdruck kommt, verweist der Begriff aber auch auf bestimmte Fallstricke des 
Multikulturalismus-Konzepts. Die metaphorische Reduktion von Kulturen auf Kon-
sumgüter – wie sie hier nahegelegt wird – stilisiert sie zu vermeintlich authentischen 
und exotischen Waren, die in ihrer Kombination zu fruchtbaren Geschmackserleb-
nissen führen.142 Trotz der Betonung der Vermischung werden implizit vormals kul-
turelle Einheiten imaginiert und verklärt. Das Feiern der Vielfalt läuft – wenn es in 
erster Linie um die Konsumierbarkeit von Kulturen als Waren geht – darüber hinaus 
Gefahr, unangenehme Aspekte, wie globale Machtverhältnisse, sowie die sozioöko-
nomischen Bedingungen von Kulturtransfers auszublenden. Beispielsweise findet 
der An- und Abbau von Kaffee – um bei Moca zu bleiben – am Weltwirtschafts-
markt meist unter sehr problematischen Arbeitsbedingungen statt, die eine koloniale 
Geschichte haben. Einrichtungen, die an einer Aufwertung von Differenz arbeiten, 
müssten sich daher selbstreflexiv auch mit diesen Geschichten beschäftigen und die 
eigene Arbeit vor dem Hintergrund historisch gewordener Strukturen verorten. Die 
integrationspolitisch motivierten inter- und multikulturellen Projekte, die von ver-
schiedenen Einrichtungen, wie auch der Caritas, durchgeführt werden, stehen vor 
dieser komplexen Herausforderung. 

Die Ambivalenz ihrer Tätigkeit besteht darin, dass sie durch Hilfestellungen und 
verschiedene Projekte soziale Benachteiligungen abfedern und zur Anerkennung von 
Differenz beitragen, damit gleichzeitig aber auch unter integrationspolitischen Vor-
zeichen zur flexiblen Selbstregierung anregen und oftmals Vorstellungen kultureller 
Container reproduzieren. 

7. Fazit

Die Betreuung von Migrant_innen spielte im Bundesland Tirol und in Südtirol zu 
unterschiedlichen Zeiten eine Rolle. Im Zusammenhang mit dem Arbeitskräfte-
bedarf in Österreich in den 1960er-Jahren stieg auch im Bundesland Tirol die Zahl 
an Arbeitsmigrant_innen aus Jugoslawien und der Türkei. Bereits 1967 wurde eine 
Gastarbeiterseelsorge eingerichtet, die sich vor allem an Menschen aus der jugosla-
wischen Teilrepublik Kroatien richtete. Ihr gingen die Konstitution Exsul Familia 
und Dekrete im Zuge des Zweiten Vatikanischen Konzils voraus, die sich dezidiert 
mit der Betreuung von Migrant_innen beschäftigten und festlegten, dass die Seel-
sorge in katholischen Diasporen von Rom und nicht von den Ortskirchen gelei-
tet werden solle.143 Dies mag auch ein Grund dafür gewesen sein, dass die kroati-
schen Gast arbeiterseelsorger relativ isoliert von der Kirche vor Ort arbeiteten.144 Die 
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Caritas, die diese Einrichtung mitfinanzierte, stellte wohl auch deshalb den Anteil 
ihrer Geldleistungen wiederholt zur Debatte. Für die administrative Abwicklung vor 
Ort war in Tirol die Katholische Arbeiterjugend zuständig. Sie zählte zu den Laien-
organisationen, die durch das Zweite Vatikanum eine Aufwertung erfuhren. Neben 
der seelsorgerischen Unterstützung engagierte sich die KAJ auch für die soziale und 
kulturelle Betreuung von Migrant_innen. Erst in den 1970er-Jahren wurden – im 
Zusammenhang mit der damaligen Integrationsdebatte – auch einschlägige staatliche 
und wirtschaftliche Stellen gegründet, die jedoch auf wenig Resonanz stießen.

In Südtirol wurde Immigration erst ab den 1990er-Jahren ein zunehmendes 
Thema. Zu den Migrant_innen zählten Saisonarbeiter_innen und Erntehelfer_innen 
aus dem Maghreb, aber auch Menschen aus der zerfallenen Sowjetunion und Flüch-
tende aus Jugoslawien. Gegen Ende der 1980er-Jahre begann sich in Südtirol die 
Caritas der Diözese Bozen-Brixen mit Migration zu beschäftigen und ab den 1990er-
Jahren ein Netz an Betreuungsangeboten aufzubauen. Zu den Einrichtungen gehör-
ten die Erstaufnahmestelle für Einwanderer / Migrantes, die Beratungsstelle für Noma-
den und Einwanderer, die Flüchtlingsberatung und die Mensa für Nicht-EU-Bürger. 
Mit Don Tonino Bello sowie Chance in Meran (seit 2012 Moca) und InPut in Bruneck 
kamen in den 2000ern – vor allem im Zuge der EU-Osterweiterung – weitere Stellen 
hinzu. Im Unterschied zur Anfangsphase im Bundesland Tirol war damit in Südtirol 
bereits zu Beginn ein ausdifferenziertes und spezialisiertes Betreuungsangebot vor-
handen. Das verwundert nicht, da Migration in Südtirol erst wesentlich später eine 
größere Rolle spielte und dort auf Erfahrungen aus umliegenden Ländern aufgebaut 
werden konnte. 

Sowohl im Bundesland Tirol als auch in Südtirol waren kirchliche Einrichtun-
gen die Ersten, die sich der Betreuung von Migrant_innen annahmen. Dies mag 
verschiedenste Gründe haben. Eine nicht unbedeutende Rolle spielte jedoch – so 
meine These – das ideologische Selbstverständnis. Auch hier lassen sich wesent-
liche Unterschiede zwischen den verglichenen Gebieten konstatieren, die sich aus 
spezifischen zeithisto rischen Gegebenheiten erklären lassen. Während in Nord- und 
Ost tirol religiöse Begründungsfiguren von Relevanz waren, um das Engagement für  
Migrant_innen zu rechtfertigen, positionierten sich die Einrichtungen in Südtirol 
profan als professionelle Dienstleistungsunternehmen. Dementsprechend fungierte 
bei der Gast arbeiterseelsorge das Christentum in stärkerem Ausmaße als ideologischer 
Bezugspunkt. Adressiert wurden alle Migrant_innen, jedoch wurde dies aus dem reli-
giös motivierten Auftrag abgeleitet, für alle Menschen da zu sein. Als selbsternannte 
Anwälte für die Benachteiligten suchten sich die Einrichtungen speziell für Migrant_
innen einzusetzen. Dies sollte letztlich zur Ausweitung des christlichen Glaubens bei-
tragen. Die Hinwendung zur Arbeiter_innenschaft und die Beauftragung der KAJ 
mit der Unterstützung und Betreuung sollte die Arbeiter_innen von verderblichen 
weltlichen Einflüssen und – im Kontext des Kalten Krieges – vom Kommunismus 
fernhalten. Das Verhältnis der Mitarbeiter_innen der Stelle zu den Gastarbeitern 
war daher das eines Hirten zu seinen Schäfchen. Obwohl die Gastarbeiterseelsorger 
aus Kroatien bestellt wurden, oblag die Führung der Einrichtung Angehörigen der 
Mehrheitsgesellschaft. Diese wollten mit ihrer Tätigkeit einerseits zur Verbesserung 
der Lage von Arbeitsmigrant_innen beitragen, indem sie konkrete Beratungsdienste 
anboten und die Öffentlichkeit über die Situation von Migrant_innen aufklärten. 
Andererseits verfolgten sie auch integrationspolitische Ziele, indem sie Sprachkurse 
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anboten und Bücher zum Lesen besorgten. Diese Hilfestellungen folgten jedoch zual-
lererst praktischen Überlegungen, die Menschen während ihrer Zeit in Österreich zu 
unterstützen. Obwohl die Funktionäre der Einrichtung immer wieder beteuerten, 
dass sie allen Arbeitsmigrant_innen offen stand und sie auch von Anhänger_innen 
anderer Glaubensrichtungen aufgesucht worden sei, handelte es sich beim Großteil 
der Migrant_innen um Menschen aus Kroatien mit katholischem Glauben. 

Die ideologischen Positionierungen – die auf ein christliches Deutungsreservoir 
Bezug nahmen – boten Anknüpfungspunkte zur Legitimierung und Motivierung 
sozialer Hilfestellungen – Bezüge, die bei Caritas-Einrichtungen in Südtirol in den 
Hintergrund traten. Dort dient vor allem die Positionierung als professionelles 
Dienstleistungsunternehmen und der Rekurs auf allgemeine Menschenrechte zur 
Rechtfertigung der eigenen Tätigkeiten. Wo bei der Gastarbeiterseelsorge ein Mis-
sionierungsauftrag und ein Paternalismus durchschienen, der sich in einen Diskurs 
vom Westen und dem Rest einordnete, setzt das Angebot in Südtirol – dem gegenwärti-
gen Zeitgeist entsprechend – auf Aktivierung von Migrant_innen. Vor dem Horizont 
gegenwärtiger Projekt- und Verwertungslogiken von Differenz – im Sinne migranti-
scher Arbeitskraft und im Sinne von Konsumptionsgütern – ergibt sich die zentrale 
Herausforderung, sich selbstreflexiv mit der zweifelsohne wichtigen gesellschafts- und 
anerkennungspolitischen Arbeit und ihren diskursiven wie auch materiellen Bedin-
gungen auseinanderzusetzen.

Der Vergleich hat gezeigt, dass sich kirchliche Betreuungsstellen in Nord- und 
Osttirol und Südtirol in ihrem Angebot zwar ähnelten, indem sie neben kulturellen 
Veranstaltungen auch Sprachkurse, Aufenthaltsräume, Unterstützung bei Behörden-
gängen und bei der Arbeits- und Wohnungssuche anboten, sich jedoch in vielen 
Bereichen stark voneinander unterschieden. Diese Unterschiede verweisen räumlich 
auf spezifische Verlaufsformen und gesellschaftliche Bedingungen im Bundesland 
Tirol und in Südtirol. Sie geben aber auch Einblick in unterschiedliche zeitliche 
Kontexte, in denen sich die skizzierten ideologischen Spuren verorten lassen. Durch 
den Vergleich wurde deutlich, welche ideologischen Momente die Einrichtungen 
begleiteten, in welchen Zusammenhängen sie gegründet wurden und wie sie sich 
organisatorisch entwickelten. Dadurch wurden die Spezifika der Geschichten von 
Nord- und Osttirol sowie Südtirol sichtbar. Sie verdeutlichen die Gleichzeitigkeit des 
Ungleichzeitigen zweier benachbarter Gebiete, die in Worten von Reinhart Koselleck 
zur „Grunderfahrung aller Geschichte“ gehört.145
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Besprechungen

Albert Fischer, Das Bistum Chur, Bd. 1: Seine Geschichte von den Anfängen bis 
1816, UVK Verlagsgesellschaft, Konstanz und München 2017. ISBN 978-3-86764-
807-3, 446 S., 252 Abb., zumeist in Farbe (darunter Karten und Diagramme). 

Der Churer Diözesanarchivar Albert Fischer kann sich auf eine eindrucksvolle Zahl 
eigener einschlägiger Untersuchungen zur Vergangenheit „seiner“ Diözese stützen, 
die er nun in einer zweiteiligen Darstellung zusammenfasst und erweitert vorlegt. 
Der erste Band schildert die Entwicklung des wohl schon um 400 eingerichteten 
Bischofssitzes bis 1816. Dieses Jahr bedeutete auch einen zentralen Einschnitt in der 
Tiroler Kirchengeschichte. Die damals getroffenen neuen Grenzziehungen beende-
ten die mehr als 1000 Jahre bezeugte Zugehörigkeit des Vinschgaus hinunter bis zur 
Passer zur Diözese Chur. 

Fischer bietet einen übersichtlich gegliederten und reich illustrierten Überblick 
über die Geschichte des Bistums, seiner Oberhirten, seiner kirchlichen Einrichtun-
gen und vor allem der sich wandelnden religiösen Verhältnisse in einem Gebiet, das 
sich weitgehend mit der spätantiken römischen Provinz Raetia I deckt, und dessen 
Zentrum die Stadt Chur bildete. Vereinzelte Zeugnisse des Christentums reichen 
bis in die zweite Hälfte des vierten Jahrhunderts zurück, aber erst drei Jahrhunderte 
später, in der karolingischen Epoche, beginnen die einschlägigen Quellen reichlicher 
zu fließen. Schon damals existierten oder entstanden die ältesten Klöster und Pfarr-
kirchen des Bistums, so auch im Vinschgau. Der Ausbau des weltlichen Herrschafts-
bereiches der Churer Oberhirten vollzog sich im Rahmen der allgemeinen Ent-
wicklung während des hohen Mittelalters, wobei auch die beiden wichtigen Churer 
Stützpunkte Churburg und Fürstenburg eine besondere Würdigung erfahren. Unter 
den in diesem Zeitraum neu begründeten, ausführlicher behandelten Klöstern befin-
den sich auch Marienberg und die Dominikanerinnenniederlassung Maria Steinach 
in Algund. Bei der Schilderung der spätmittelalterlichen Verhältnisse beschäftigt sich 
Fischer eingehender mit dem Klarissenkloster in Meran.

Im ausgehenden Mittelalter gefährdeten die zunehmenden Selbstständigkeits-
bestrebungen der in Bünden zusammengeschlossenen Gemeinden sowie der Stadt 
Chur die weltliche Herrschaft der Bischöfe. Deren fallweise Anlehnung an die 
benachbarten Habsburger hatte zur Folge, dass die Churer Oberhirten in die um 
1500 heftig ausgebrochenen Konflikte zwischen den Eidgenossen und Bünden einer-
seits und den österreichischen Fürsten andererseits zentral hineingezogen wurden. 
Dieser Gegensatz spielte sodann auch bei der Ausbreitung der Reformation in der 
Diözese Chur eine gewichtige Rolle. Die Bischöfe blieben dem alten Glauben treu; 
weite Teile ihrer Diözese wandten sich jedoch auf Dauer der Reformation zu. Die mit 
großer Intensität immer wieder neu ausbrechenden religiösen Gegensätze prägten 
entscheidend das Geschehen im 16. und 17. Jahrhundert, und sie führten zu einer 
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weitest gehenden Reduzierung des weltlichen Herrschaftsbereiches des Bischofs. Ein-
gebettet in die allgemeine Entwicklung räumt Fischer der Schilderung der Bemühun-
gen um die Erneuerung des katholischen Glaubens in der Diözese breiten Raum ein. 
Sie wurden im Sinne der Beschlüsse des Konzils von Trient vor allem getragen von 
den in der Seelsorge mit großem Einsatz tätigen Kapuzinern und von den Jesuiten 
sowie durch das Beispiel und die Energie des Kardinals Carlo Borromeo. Insbeson-
dere die vom Verfasser gründlich herangezogenen Protokolle der zahlreichen Visita-
tionen erlauben die Fortschritte nachzuzeichnen, die sich im Laufe der katholischen 
Erneuerungs bewegung allmählich ergeben haben. Eigene Abschnitte sind besonde-
ren Erscheinungen dieser Zeit, wie der Ausbildung der Priester, aber auch den Hexen-
verfolgungen gewidmet.

Obwohl der Vinschgau von den politischen wie religiösen Spannungen zwischen 
dem Bischof und großen Teilen der Bevölkerung in seiner Diözese nur sehr am 
Rande betroffen war, finden sich auch in diesem letzten Abschnitt der Neuerschei-
nung detaillierte Ausführungen über dieses Gebiet: etwa über die Gründung und die 
Geschichte der Kapuzinerklöster in Meran und Schlanders und dann – im Rahmen 
der Erläuterungen der Josephinischen Kirchenpolitik – über die Aufhebung der Nie-
derlassungen der Klarissen in Meran, der Dominikanerinnen in Algund, der Kartäu-
ser in Schnals und der wenig bekannten Hieronymitaner auf dem Josephsberg bei 
Meran. Darüber sowie über die damals von der österreichischen Obrigkeit im Vin-
schgau neu eingerichteten Pfarreien hat sich im Churer Archiv umfangreiches, von 
Fischer anschaulich aufgearbeitetes Quellenmaterial erhalten. Dies gilt auch für die 
dann doch nicht verwirklichten Pläne Josephs II., die Diözesangrenzen in Tirol und 
Vorarlberg grundlegend neu zu bestimmen, was schon damals das Ende der Zustän-
digkeit des Bischofs von Chur in diesen Bereichen bedeutet hätte.

Die im Anhang gebotene Churer Bischofsliste, eine Zeittafel sowie Literatur-
angaben und Register sichern – zusammen mit der Vielzahl von aussagekräftigen 
Illustrationen von Baulichkeiten, Porträts von Persönlichkeiten, Dokumenten und 
Plänen – dem Werk von Albert Fischer nicht nur eine gebührende Aufmerksamkeit 
der Fachwelt, sondern auch die eines breiteren, an der Vergangenheit interessierten 
Leserkreises. 

Josef Riedmann, Innsbruck

Von Preußenland nach Italien: Beiträge zur kultur- und bildungsgeschichtlichen 
Vernetzung europäischer Regionen, hg. von Mark Mersiowsky / Arno Ment-
zel-Reuters (Innsbrucker Historische Studien 30), Studienverlag, Innsbruck/Wien/
Bozen 2015. ISBN 978-3-7065-5401-5, 248 S., zahlr. Schwarzweißabb. und Farb-
teil.

Der in der Reihe „Innsbrucker Historische Studien“ erschienene und von Mark 
Mersiowsky und Arno Mentzel-Reuters herausgegebene Band bringt die Ergeb-
nisse einer Tagung, die die Universität Innsbruck mit der Historischen Kommission 
für West- und Ostpreußische Landesforschung im Mai 2015 in Innsbruck veran-
staltet hat und die die Nord-Süd-Achse bzw. besser die Nordost-Süd-Achse in der 
Geschichte des Deutschen Ordens in den Blick nahm, d. h. Fragen aufgriff, die 
sich mit den unterschiedlichsten Beziehungen des Ordens und Preußens insgesamt 
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zu und in Italien auseinandersetzten. Innsbruck war dafür der ideale Standort, als 
Hauptstadt einer Region, die als wichtige Kontaktzone zwischen dem Norden und 
Süden  Europas nicht nur geografisch von Bedeutung ist. Der Deutsche Orden hat 
sich in Tirol schon früh niedergelassen und mit den Kommenden in Lana, Schlan-
ders, Lengmoos und Sterzing sowie mit seinem Hauptsitz in Bozen ein Zentrum sei-
nes Wirkens an diesem wichtigen Übergang in den Süden geschaffen. Zunächst ging 
es vor allem um die Sicherung des Weges ins Heilige Land; nach dem Fall Akkons 
1291 und der Verlegung des Hochmeistersitzes nach Venedig blieb die Bedeutung 
dieser Route erhalten. 

Den Anfängen der Ballei an der Etsch und im Gebirge geht Udo Arnold in 
seinem einleitenden Beitrag nach, wobei er vor allem die Frage ins Zentrum stellt, 
seit wann sie als Kammerballei direkt an den Hochmeister angebunden war. Seit dem 
14. Jahrhundert ist das gesichert und nun sind auch die regelmäßigen Zahlungen des 
Kammerzinses fassbar. Finanzielle Probleme des Hochmeisters nach der Schlacht von 
Tannenberg 1410 korrespondierten mit finanziellen Engpässen der Ballei Etsch und 
führten zu Verkaufsplänen, gegen die sich die Ballei aber erfolgreich zu Wehr set-
zen konnte. Als das Hochmeisteramt mit jenem des Deutschmeisters zusammenfiel, 
behielt die Ballei insofern eine Sonderstellung als sie als „preußische Ballei“ galt und 
dem Deutschmeister quasi nur administrativ unterstellt war – wobei diese verwal-
tungstechnische Abhängigkeit in der Praxis ohne Bedeutung war.

Im zweiten Beitrag geht Marie-Luise Favreau-Lilie der Rolle und dem Wirken 
des Ordens in Venedig nach, wo sich nach dem Fall von Akkon die Hochmeister- 
residenz bis zu ihrer Verlegung in die Marienburg befand. Die seit dem 13. Jahr-
hundert bestehende, allerdings örtlich wechselnde Niederlassung selbst war bis ins 
16. Jahrhundert im Besitz des Ordens und eine frequentierte Unterkunft für deutsche 
Jerusalempilger und Kreuzfahrer, was auch – zumindest fürs Erste – nach dem Weg-
gang des Ordens so blieb. Nach 1309 lebten allerdings nur mehr wenige Deutsch-
ordensbrüder in Venedig, die meist finanziell sehr schlecht standen, zu den Venezia-
nern nur marginal Kontakt hielten und in den ständigen Konflikten von Kaiser und 
Papst konträr zur venezianischen Regierung standen. 

Das von Oswald Holder-Egger 1906 in den MGH publizierte Königsberger Frag-
ment, das in Zusammenhang mit dem Investiturstreit und insbesondere mit Hein-
richs IV. berühmtem „Gang nach Canossa“ als zentrales Dokument gilt, ist Thema des 
Beitrages von Arno Mentzel-Reuters und Przemysław Nowak, wobei es ihnen 
vor allem um die Provenienzgeschichte der im Zweiten Weltkrieg verschollenen und 
vor Kurzem in der Universitätsbibliothek Thorn wieder aufgetauchten Handschrift 
geht. 

Werner Paravicini untersucht die gesamteuropäische Dimension des Deutsch-
ordens-Radius anhand einer heraldischen Besonderheit. Im Wappen der Florentiner 
Patrizierfamilie der Albizzi befindet sich im Schildhaupt ein Schwarzes Deutsch-
ordenskreuz auf Silber, das von Maso degli Albizzi († 1417) eingeführt und von seinen 
Nachkommen übernommen wurde. Dieser Maso war eine umtriebige Persönlichkeit, 
die den Ritterorden auf einer Preußenfahrt 1388 kennenlernte und Aufnahme fand. 
Wieso es aber möglich war, dass er das Kreuz in sein Wappen aufnehmen durfte, ist 
letztlich nicht schlüssig erklärbar, da dieser Fall einzigartig ist. 

Dieser Beziehung einer italienischen Familie zum Deutschen Ritterorden stellt 
der nächste Beitrag von Teresa Borawska preußische Interessen in Italien gegen-
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über. Ihr Beispiel sind preußische Jurastudenten, die an italienischen Universitäten 
studierten: wie viele waren es, von welchem sozialen Hintergrund ist auszugehen, wie 
groß war der Bedarf an Juristen in Preußen, wer finanzierte die Stipendien und wie 
lange betrug im Durchschnitt die Studiendauer? Die Ausführungen werden durch 
eine Liste der identifizierten preußischen Studenten, die an einer oder mehreren ita-
lienischen Universitäten Jus studiert hatten, ergänzt. 

Dass Enea Silvio Piccolomini recht enge Beziehungen zum Deutschen Orden 
in Preußen hatte, ist ein weniger bekanntes, aber ein interessantes biographisches 
Detail. In seinem zweiten Beitrag geht Arno Mentzel-Reuters auf die Erfahrun-
gen ein, die der spätere Papst Pius II. als päpstlicher Gesandter und Bischof von 
Ermland/Heilsberg mit dem Deutschen Orden machte. Auch als Papst hat er noch 
Preußen unterstützt. Seine während der Ermländer Zeit erworbenen Kenntnisse von 
Land und Leuten behandelt Pius II. in seiner Weltbeschreibung, deren zweiten Teil 
„Europa“ er aber nicht mehr fertigstellen konnte. Litauen und Preußen kommen vor, 
ebenso natürlich eine Beschreibung des Deutschen Ordens. Die Darstellung hat sehr 
stark den Charakter einer gewachsenen, aufgrund von Notizen zusammengestellten 
Sammlung an Eindrücken. 

Im nächsten Beitrag geht es um ein kodikologisches Thema, das im weitesten 
Sinn mit Tirol und dem Deutschen Orden zu tun hat. Mark Mersiowsky berichtet 
über einen Handschriftenfund im internationalen Kunsthandel und gibt aufschluss-
reiche Einblicke in diesen Sammlerbereich, der der Forschung allerdings den Zugang 
nicht immer leicht öffnet. Besagte Handschrift ist mittlerweile verkauft und liegt dem 
Autor nur unvollständig in Fotos von 20 Seiten vor. Sie entzieht sich damit einer ein-
gehenderen Beschreibung, lässt aber zumindest ein paläographisches Urteil und vor 
allem eine inhaltliche Bestimmung zu. Daraus ergibt sich einerseits, dass der Text in 
der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts entstanden sein muss, und dass es sich um 
ein lateinisches Brevier mit Kalendar und Texten zur Marienverehrung handelt. Ein 
Kirchweiheintrag informiert, dass der Kalender im Bereich der Diözese Brixen zu 
lokalisieren ist, und zwei weitere Beiträge weisen zusätzlich auf Zusammenhänge mit 
dem Deutschen Orden und seiner Niederlassung in Sterzing hin. 

Der folgende Beitrag von Stefan Samerski wechselt wieder nach Preußen und 
geht dem bisher zu wenig beachteten Wirken der Jesuiten im ehemaligen Hauptsitz 
des Hochmeisters auf der Marienburg in Königsberg nach. Zur Blüte sind die Bemü-
hungen nie gekommen, dennoch haben sich die Jesuiten mit bescheidenen Mitteln 
und mit wenig Rückhalt von Seiten des großteils protestantischen Stadtpatriziats 
um den Erhalt der Baulichkeiten, um ihre seelsorglichen Pflichten und um die Auf-
rechterhaltung der Erinnerung an die Hochzeit des Deutschen Ordens in Königsberg 
gekümmert. 

Den durchaus interpretierbaren und diskutierbaren Bezug der Ballei an der Etsch 
und im Gebirge zur Tiroler Landstandschaft und zum Tiroler Landesfürsten auf 
der einen Seite und dem Hochmeister auf der anderen Seite thematisiert Ellinor 
 Forster in ihrem vor allem auf das 18. Jahrhundert bezogenen Beitrag. In den jewei-
ligen Positionierungsversuchen ging es in erster Linie um die Frage, wem die Ballei 
zugehörig sei, direkt dem Hochmeister oder dem Tiroler Landesfürsten, dem – wie 
argumentiert wurde – schon seit dem 16. Jahrhundert Reverse ausgestellt wurden. 
Die Frage war umso drängender, als landfremde Komture dem heimischen Adel seine 
Karriereplattform im Deutschen Orden zu entziehen drohten. 
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Einer schillernden Persönlichkeit in der deutschen Historiographie ist der Beitrag 
von Bernhart Jähnig gewidmet. Ferdinand Gregorovius war gebürtiger Preuße, 
verbrachte aber viele Jahre seines Lebens in Italien, das er in zahlreichen historischen 
Arbeiten und Reisebeschreibungen literarisch und für einen weiten Leserkreis fest-
hielt. Seine Lebensleistung war aber die achtbändige Geschichte Roms im Mittel- 
alter, die ihm die Anerkennung der Wissenschaft und – was er offenbar mehr wert-
schätzte – die Ehrenbürgerschaft der Stadt Rom einbrachte. 

Der Italienbezug Immanuel Kants, der bekanntlich ebenfalls aus Preußen stammte, 
ist weniger deutlich und vor allem in seiner wissenschaftlichen Rezeption zu verorten. 
Innerhalb der jüngeren italienischen Philosophietradition hat Kant einen zentralen 
und auch bestens erforschten Platz, wie Gisela Schlüter in ihrem Beitrag klarlegt. 

Die schöne Vielfalt der Beiträge, die der gewährten thematischen Freiheit inner-
halb des großen Rahmenthemas zu danken ist, hinterlässt eine Ahnung, wie ergie-
big und vielschichtig Fragen nach Beziehungszusammenhängen sein können. Der 
Tagungsstandort Innsbruck bot sich an, einmal fokussiert das Verhältnis für Preußen 
und den Deutschen Orden zu Italien – und umgekehrt – zu betrachten und vor allem 
kultur- und bildungsgeschichtliche Fragen in den Vordergrund zu stellen. Die Ergeb-
nisse sind gleichermaßen unerwartet wie aufschlussreich. Lediglich die Kriterien für 
die Anordnung der Beiträge im Band erschließen sich nicht allzu leicht. 

Julia Hörmann-Thurn und Taxis, Innsbruck

Michael Forcher, Erzherzog Ferdinand II. Landesfürst von Tirol: Sein Leben. 
Seine Herrschaft. Sein Land, Haymon Verlag, Innsbruck/Wien 2017. ISBN 978-3-
7099-7293-9, 320 S. mit zahlr. Schwarzweißabb., Faksimiles und Karten.

Der Anlass zu dieser vom Tiroler Historiker und Publizisten Michael Forcher vorge-
legten Biografie waren das 450. Jubiläum des Einzuges von Erzherzog Ferdinand II. 
von Habsburg in die Tiroler Residenzstadt Innsbruck im Jahr 1567 und die Tatsache, 
dass die bisher einzige biografische Arbeit über diesen Landesfürsten von Josef Hirn 
vor 150 Jahren verfasst wurde. Zweifelsfrei ist der Bedarf einer dem neuesten Stand 
der Forschung entsprechenden Aufarbeitung des Lebens und Wirkens dieses Tiroler 
Landesherrn der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts gegeben. Ob das vorliegende 
Werk diese Lücke zu schließen vermag – dies sei gleich vorweggenommen – ist aller-
dings zu bezweifeln.

Das Buch beginnt mit einem einleitenden Überblick über das Leben und die 
Situation in Tirol bei Ferdinands Ankunft mit Hinweisen auf den Bauernaufstand 
von 1525. Das erste Drittel des Bandes ist Ferdinands Kindheit in Innsbruck, seiner 
Zeit als Statthalter von Böhmen und seiner Beteiligung am Türkenkrieg sowie der 
morganatischen Ehe mit Philippine Welser gewidmet. Der Mittelteil beleuchtet, nur 
sehr knapp auf die zweite Ehe mit Anna Caterina Gonzaga eingehend, den Alltag auf 
Schloss Ambras und Ferdinands Kampf gegen die sich ausbreitende Reformation in 
Tirol. Der letzte Teil widmet sich der so genannten „Außenpolitik“, der Kunstpatro-
nage und der Versorgung der Kinder, wobei hier ausschließlich auf die nicht nach-
folgeberechtigten Söhne aus der ersten Ehe eingegangen wird; die (standes gemäße) 
Tochter Anna, die in ihrer – wenn auch kurzen – Wirkungszeit an der Seite von 
Kaiser Matthias – ihrem Vater gleich – als Verfechterin der Gegenreformation im 
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Heiligen Römischen Reich auftrat, wird nur am Rande erwähnt. Die Kapitel über 
Tod und Nachlass Ferdinands schließen das Werk ab.

Ziel des Autors ist es, eine „moderne“, „leicht lesbar[e] und allgemein ver-
ständlich[e]“ Biografie „auf wissenschaftlicher Grundlage“ zu schreiben. „Historisch 
Neues zu entdecken“ war – so der Verfasser – „nicht zu erwarten“ (Vorwort, 1). 
Wenngleich dem Autor zuzustimmen ist, dass Josef Hirns quellenbasierte zweibän-
dige Biografie zum Teil immer noch als nicht überholt gilt, so wäre die Berücksichti-
gung der seitdem erzielten Forschungsergebnisse zum kulturellen Austausch zwischen 
Tirol und Italien bzw. dem restlichen Heiligen Römischen Reich, zu Klientelismus 
und Patronage – Ferdinand war schließlich Pensionär Philipps II. von Spanien, wie 
Friedrich Edelmayer in „Söldner und Pensionäre“ 2002 festgestellt hat –, zum Hof als 
Kommunikationsort und zum Handlungsspielraum von Fürstinnen wünschenswert 
gewesen, zumal einige dieser Studien in der weiterführenden Bibliografie angeführt 
sind. Das Buch richtet sich, wie in einer Anmerkung zu den Zitaten erläutert, „nicht 
in erster Linie“ (7) an ein wissenschaftliches Publikum. Folglich sind die wörtlichen 
Zitate sprachlich dem modernen Deutsch angepasst oder übersetzt worden und es 
finden sich keine Quellenangaben. Auch die hinten angeführte Bibliografie lässt 
– neben Hirns Biografie als alleiniger Grundlage – keine Schlüsse über die tatsäch-
lich herangezogene Literatur zu. Quantitative und qualitative Angaben und Behaup-
tungen, wie jene (nicht nachvollziehbaren) über den „großen“ Hofstaat von Anna 
Caterina Gonzaga oder ihre „wenigen“ Reisen (156f.) benötigen nicht nur Belege, 
sondern auch Richt- und Vergleichswerte mit anderen Fürstinnen der Zeit.

Im Zeitalter von belesenen Hobby-HistorikerInnen, Geschichtestudierenden im 
zweiten Bildungsweg, Citizen-Science-Initiativen, archiverprobten Heimatchronis-
tInnen und FamilienforscherInnen ist es – im Erachten der Rezensentin – nicht mehr 
zeitgemäß, selbst einem interessierten Laien das Interesse für die Quellen abzuspre-
chen oder unter dem Vorwand der besseren Lesbarkeit die Kriterien guter wissen-
schaftlicher Praxis zu ignorieren. Wenn die Frage offenbleibt, woher eine Information 
kommt, wo man sie prüfen und vervollständigen kann, dann ist das Werk nicht „gut 
lesbar“.

Verzichtet der Autor einerseits auf Quellen- und Literaturangaben, um die nicht-
wissenschaftliche Leserschaft nicht zu überfordern, so setzt er andererseits die Kennt-
nisse der Hofstruktur und der darin verankerten Funktionen, z. B. des Obersthof-
meisters Dario von Nomi (nicht „Nome“, 142), und die Geläufigkeit von Begriffen 
wie „Merkantilismus“ (182) voraus.

Des Weiteren fallen einige Erläuterungen in der Arbeit als stark verallgemeinernd 
und zum Teil spekulativ auf. So wird z. B. behauptet, dass Ferdinands zweite Ehe-
frau, die zur Zeit der Hochzeit 16-jährige Anna Caterina Gonzaga, noch in Mantua 
mit dem Erlernen der deutschen Sprache begonnen habe und die ihr von Ferdinand 
bereitgestellten Tiroler Hofdamen auch Italienisch sprachen (144). Belegt ist aller-
dings, dass beim Empfang der Braut in Innsbruck gedolmetscht werden musste und 
sie noch bei der Niederkunft ihres ersten Kindes die Anwesenheit der Mutter erbat, 
mit der Begründung, dass am Innsbrucker Hof niemand Italienisch sprechen würde. 
Die Feststellungen über den fehlenden geistlichen Nachwuchs in Tirol, die „triste[n] 
Situation des Klerus“, das „katastrophal[e] […] Bildungsniveau“ (196) bedürfen 
ebenfalls einer Ausdifferenzierung und entsprechender Quellenbelege. Auch die 
Behauptung, „der diplomatische Verkehr zwischen der Innsbrucker Regierung und 
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den Behörden der drei Herzogtümer in Ober- und Mittelitalien ging über das üb liche 
Maß nicht hinaus, es gab ja kaum Probleme, die zu klären oder zu regeln waren“ 
(227), muss in jeder Hinsicht relativiert werden. Gerade mit den Herrscherhäusern 
in Ferrara und Mantua gab es einen intensiven Schriftverkehr, regelmäßigen diplo-
matischen Austausch, persönliche Kontakte in Form von Besuchen und das reziproke 
Bemühen, durch verschiedene Aspekte kulturellen Austausches und von Patronage 
ein starkes Netzwerk zu bilden. Die italienischen Fürsten wiederum bedienten sich 
des Einflusses Ferdinands für die dringend benötigte Fürsprache am Kaiserhof.

Forchers Feststellung, „mit der großen habsburgischen Weltpolitik hatte ein Lan-
desfürst von Tirol und den Vorlanden nichts zu tun. Mit der europäischen Politik 
nur ein bißchen“ (210), unterschätzt Ferdinands von Tirol aus geführten, in Teilen 
des Heiligen Römischen Reichs Resonanz findenden Kampf gegen die Glaubens-
spaltung, seinen über Europa hinausreichenden Kulturaustausch, das dichte Kom-
munikationsnetz des Fürsten oder seine Bewerbung um den Thron von Polen.

Wenn schließlich im Kapitel über Ferdinands „Außenpolitik“ festgehalten wird, 
dass „Privates und Politik […] sich auch und besonders bei den Bemühungen Ferdi-
nands um eine entsprechende Versorgung seiner Söhne [vermischten]“ (230), dann 
handelt es sich hier um einen Anachronismus, um eine Distinktion von „privat“ und 
„öffentlich“, die zu dieser Zeit noch nicht existierte und die sich erst im Laufe des 
19. Jahrhunderts entwickelte. 

Dies berücksichtigend kann die vorliegende Biografie als eine handliche, ver-
einfachte, unterhaltsame, aber der wissenschaftlichen Praxis nicht entsprechende 
Zusammenfassung von Josef Hirns „Erzherzog Ferdinand II. von Tirol. Geschichte 
seiner Regierung und seiner Länder“ bezeichnet werden.

Elena Taddei, Innsbruck

Barbara Stollberg-Rilinger, Maria Theresia: Die Kaiserin in ihrer Zeit. Eine 
Biographie, C.H. Beck, München 2017, 2., durchgesehene Auflage. ISBN 978-3-
4066-9748-7, 1083 S., 32 unpag. Bildtafeln, 82 z. T. farb. Abb., 1 Karte, 3 genealog. 
Tafeln.

Ein preisgekröntes, schon kurz nach der Veröffentlichung in zweiter Auflage erschie-
nenes Buch über eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Weltgeschichte zu be- 
sprechen, ist keine leichte Aufgabe. Einer großen Herausforderung hat sich aber 
auch die Autorin gestellt, denn ein Thema zu bearbeiten, dessen sich bereits so viele  
angenommen haben und das die meisten zu kennen glauben, ist schwieriger als ein 
erstes Vordringen in bislang weitgehend unbekannte Gefilde – umso mehr, wenn der 
Anspruch der ist, nicht die bestehende, im Wesentlichen im 19. Jahrhundert unter 
dem Eindruck der Krise der Habsburgermonarchie entstandene Meistererzählung 
fortzuschreiben. 

Die reine Darstellung umfasst 855 + 20 Seiten (der mit römischen Zahlen num-
merierte Prolog zu theoretisch-methodischen Fragen, zugleich Kapitel 1, ist mithin 
integrierender Teil der Darstellung). Dazu kommen 134 Seiten Anmerkungen, 
63 Seiten Quellen und Literatur, ein drei Seiten umfassendes Glossar (meist fremd-
sprachiger) Originalzitate, sechs Seiten genealogische Tafeln und ein 14-seitiges Per-
sonenregister.

Besprechungen
Tiroler Heimat, 82. Band 2018
Universitätsverlag Wagner, Innsbruck



372

In der Benennung der 15 Großkapitel treffen sich traditionell anmutende Formu-
lierungen wie Erbfolgekrieg oder Reformen mit solchen, die innovative Zugänge und 
das Bedürfnis zu Analyse und Interpretation auf hohem Abstraktionsniveau erkennen 
lassen, wie Körperpolitik, Distinktionen und Finessen, Das Kapital der Dynastie, Das 
Fremde im Eigenen oder Der Herbst der Matriarchin. Jeweils mehrere, ebenfalls her-
vorragend überschriebene Unterkapitel verleihen der Arbeit eine kristallklare Struk-
tur. Im induktiven Verfahren, häufig von der Beschreibung eines der klug gewählten 
Bilder (die an vielen Stellen in den Fließtext eingebauten Schwarzweiß-Abbildungen 
stehen in ihrem Aussagewert den prächtigen, zu Blöcken zusammengefassten Farb-
tafeln nicht nach) ausgehend, werden nach dem Prinzip der Steigerung Ergebnisse 
herbeigeführt, die sich in grundlegenden Sätzen entladen – eine kompositorische 
Leistung, die das Gewicht der Aussagen noch erhöht.

Die Randkapitel nennen sich einfach Prolog bzw. Epilog. Die dadurch hergestellte 
Assoziation der Meisterwerke klassischer (auch schöner) Literatur mit höchsten 
Ansprüchen ist legitim, denn bei dem Buch handelt es sich um nicht weniger als 
eine jener ganz großen Synthesen, die nicht nur dem eigentlichen Sujet gelten, son-
dern in denen sich ein Lebenswerk verdichtet. Barbara Stollberg-Rilinger besitzt eine 
Vertrautheit mit der Frühen Neuzeit, die ihr auch unter den Großen der Zunft Ein-
zigartigkeit verleiht; ihre aus neuen Zugängen gewonnenen grundsätzlichen Erkennt-
nisse werden von künftigen Historikergenerationen kaum ignoriert werden können. 
Seit Jahrzehnten richtet sich ihr Blick auf strukturelle Faktoren im weitesten Sinn, 
mit einem Schwerpunkt auf den Wesenszügen des Heiligen Römischen Reichs, auf 
Symbolen und Ritualen, auf der Kultur-, aber auch auf der Rechtsgeschichte, auf 
den informellen Beziehungen der Akteure und den (ungeschriebenen) Spielregeln der 
Politik. So ist es die gleichsam „gerechte“ Belohnung, dass es ihr, an der Schwelle zum 
siebten Lebensjahrzehnt, vergönnt war, ihr Können und ihre Reife auch einmal an 
einer großen Persönlichkeit zu entfalten, bei der unzählige Fäden zusammenlaufen. 
Man spürt in jeder Zeile, dass es für sie, überdies eine Meisterin der Prosa, geradezu 
eine Notwendigkeit war, dieses Buch zu schreiben, in dem packende Erzählung und 
subtile Analyse in angemessenem Verhältnis einander ergänzen: Eine seltene Kombi-
nation höchsten wissenschaftlichen Niveaus und hervorragender Lesbarkeit.

Wie alle Arbeiten der in Münster lehrenden Historikerin dokumentiert auch die 
Maria-Theresia-Biographie eine Faszination am Andersartigen älterer Epochen, die 
eine monumentalische, die Unterschiede zwischen Vergangenheit und Gegenwart 
einebnende teleologische Geschichtsschreibung – etwa im Sinn der zehnbändigen 
Biographie des Alfred Ritter von Arneth (1819–1897), an der sich die gängige Meister-
erzählung orientiert – ablehnt. Der von Stollberg-Rilinger reklamierte ethnologische 
Blick (äußerlich erkennbar an vielen nahtlos in den Text eingebauten Original zitaten, 
die, ähnlich dem raffinierten Titelporträt, eine Art Verfremdungseffekt haben sollen) 
ist allerdings kein Hindernis für jenes hohe Maß an Empathie, das den guten Histo-
riker eben auch ausmacht – und, gerade beim Genre Biographie wichtig, keineswegs 
gleichbedeutend mit Sympathie ist (aber auch nicht, bei aller Kritikbereitschaft, mit 
Antipathie). Auch liegt ein eindrucksvoller Beleg dafür vor, dass Erklären und Ver-
stehen einander nicht ausschließen, die hermeneutische Methode nicht entbehrlich 
geworden ist. Stollberg-Rilinger beherrscht ihr Metier souverän und erzielt derart 
sichere Ergebnisse, dass sie (fast) ganz ohne explizite Urteile auskommt – auch wenn 
sich der Leser solcher natürlich nicht enthalten kann. Selbst wenn sie bei Maria The-
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resia insgesamt inkohärentes Handeln (oder heftige Spannungen in ihrer Familie) 
feststellt, ist dies nicht Zensur, sondern einfach die Benennung von Sachverhalten, 
die als solche zur Kenntnis zu nehmen sind, unabänderlich und der Verfügung des 
Einzelnen entzogen wie die Geschichte selbst, doch deshalb nicht minder wertvoll in 
Hinblick auf die menschliche Erkenntnis. Die Biographie will ja weder Lehrbuch der 
Moral sein noch eine Identifikationsfigur vorstellen.

Der Untertitel, Die Kaiserin in ihrer Zeit, klingt bescheiden-traditionell, verdiente 
allerdings eine Präzisierung, denn Maria Theresia wird nicht innerhalb eines als 
bekannt vorausgesetzten, gleichsam „fertigen“ Rahmens präsentiert, sondern es soll 
über sie auch ihre Zeit besser verständlich werden, eine Dialektik also von Person und 
Struktur, Teil und Ganzem, dem Gedanken verpflichtet, dass sich jeder Sachverhalt 
in einem Kontext, auch aus dem Kontrast heraus, besser darstellen lässt als isoliert, 
dass sich aber auch der Kontext durch alles, was sich in ihm tut, verändert (also wie-
der Hermeneutik, nach Gadamer). Dazu kommt die gerade dem Genre Biographie 
eignende Möglichkeit, viele Lebensbereiche, mithin Einzelthemen historischer For-
schung, an einem Punkt zusammenlaufen zu lassen und auf diese Weise sonst nicht 
beachtete Analogien und Reziprozitäten sichtbar zu machen – für Stollberg-Rilinger 
nicht zuletzt eine Chance, die Quintessenz ihrer Forschung noch klarer zu formulie-
ren, als man es von ihr ohnedies gewohnt ist. 

In ganz reiner Form ist der ethnologisch-mikrogeschichtliche Blick freilich nicht 
umsetzbar, schon deshalb, weil Stollberg-Rilinger ihre bereits mitgebrachte profunde 
Kenntnis des allgemeinen Rahmens schlichtweg nicht leugnen kann – selbst wenn 
sie es wollte. Diese verleiht ihr jene sichere Hand, die es braucht, um in der Fülle der 
vorhandenen Informationen und unbeeindruckt von den gängigen Interpretationen 
genau jene Details zu orten, deren historische Relevanz größer ist als die anderer. Hier 
liegt der Grund, warum Stollberg-Rilinger nicht nur eine Vielzahl gedruckter Quel-
len neu las, sondern auch – bei längst etablierten Professoren bzw. Verfassern großer 
Synthesen keineswegs die Regel – auch noch den Weg ins Archiv suchte. So gewann 
die deutsche Historikerin jenen Durchblick, den ihr die zahllosen, wenn auch in ihrer 
Art und mit Blick auf die jeweilige Teil-Fragestellung unentbehrlichen Vorarbeiten 
österreichischer Kollegen nicht gewährten.

Es übersteigt die Möglichkeiten einer Rezension, die Einzigartigkeit der wissen-
schaftlichen Leistung, die dieses Buch darstellt, auch nur annähernd zu würdigen; die 
exemplarische, fraglos subjektive Nennung einiger weniger Aspekte muss genügen. 
So werden etwa viele Züge von Maria Theresias Herrschaft, die heute befremden, 
wie beispielsweise die Hartnäckigkeit, mit der sie, ungeachtet des hohen Blutzolls, 
Schlesien für sich reklamierte, ihr die Privatsphäre unzähliger Menschen berührender 
Kontrollwahn und die Neigung, über die Untertanen zu verfügen, aus der Über-
zeugung von der göttlichen Sendung als Herrscherin abgeleitet – entsprangen also, 
wie auch die Politik gegenüber Protestanten, Juden, „Zigeunern“ und Devianten, 
bester Absicht. Ihr Dauerkonflikt mit dem Sohn Joseph, der, anders als sein Vater, die 
Mitregentschaft in den Erbländern als juristische Grauzone entlarvte, gerinnt zum 
Ausdruck des Wechsels der Epochen von personaler Loyalität und herrscherlicher 
Gunst zu abstrakter Norm, von mütterlicher Liebe zu den Untertanen zu physi-
scher Nähe zum Volk, zur Höherbewertung der Sache vor der Person, des formalen  
Rechts vor der Einzelnen gewährten Gnade, der modernen Pflichtethik vor der vor-
modernen Tugendethik. Der Sohn teilte mit der Mutter auch nicht die selbstver-
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ständliche Annahme einer Interessenidentität von Dynastie und Reich. Sehr überzeu-
gend sind die strukturellen Analogien von ständischer Gesellschaft und katholischer 
Heiligenwelt, und die Feststellung des Nebeneinanders einer jesuitisch geprägten 
öffentlichen und einer jansenistisch gefärbten privaten Religiosität erklärt so manche 
Unstimmigkeit. Die tiefen Einblicke in den Alltag der höfischen Gesellschaft, deren 
Mitglieder, allen voran die erzfürstlichen Kinder, als Personen ganz zurücktreten 
mussten, relativieren den Unterschied zu den häufig unter schlechten Bedingungen 
lebenden Untertanen. Ein besonders eindrücklicher Beleg der von Stollberg-Rilinger 
stets akzentuierten historischen Distanz ist die Aussage, dass bei Kriegen der Abstand 
zwischen Freund und Gegner weniger groß war als der zwischen hohen und niede-
ren Ständen; befremdend auch, wie schnell Bündnisse wechseln konnten. Auf das 
wissenschaftliche Modewort „Gender“ ist die Kennerin der Frühen Neuzeit nicht 
angewiesen, denn Ansätze, die die für das 19. Jahrhundert charakteristische Defi-
nition der Geschlechterrollen erkennen lassen, ortet sie erst gegen Ende von Maria 
Theresias Leben.

In einer Arbeit solchen Formats nach Tirol-Bezügen zu suchen, ist fast peinlich. 
Trotzdem sei nicht verschwiegen, dass der ulkige „Hoftiroler“ Peter Prosch zu einer 
ernstgenommenen Quelle aufrückt und dass mitunter auch die Beispiele, die zu 
grundlegenden Aussagen hinführen, aus Tirol kommen, so das Faktum der Land-
standschaft der (bäuerlichen) Vertreter der Gerichte oder die Karfreitagsprozessionen 
als Zeugnisse der Pervertierung barocker Frömmigkeitspraktiken. An Fakten sind  
die 1765 in Innsbruck gefeierte Hochzeit des nachmaligen Kaisers Leopold, der Tod 
von Maria Theresias kaiserlichem Gemahl und die Gründung des Damenstifts zu 
nennen. Es wird Aufgabe der Landesgeschichte sein, die Ergebnisse auf diese Ebene 
herunterzubrechen: Stollberg-Rilingers Einsicht, dass sich eingewurzelte Selbstver-
ständlichkeiten durch Dekrete von oben nicht ausmerzen lassen, dass der „Staat als 
Maschine“ per se zum Implodieren verurteilt ist, bietet einen geeigneten Anknüp-
fungspunkt.

Erika Kustatscher, Brixen

Die Thun-Hohenstein’schen Universitätsreformen 1849–1860: Konzeption – 
Umsetzung – Nachwirkungen, hg. von Christof Aichner / Brigitte Mazohl 
(Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs 115), Böh-
lau, Wien / Köln / Weimar 2017. ISBN 978-3-205-20411-4, 424 S.

Es darf natürlich keine Bedingung sein, dass nur aktuelle Themen zum Gegenstand 
historischer Forschung werden – ist dies aber der Fall, so muss man umso dankbarer 
für die damit verbundenen Mühen sein. Für die hier anzuzeigende Sammlung von 
Aufsätzen, in denen eine im Juni 2013 an der Universität Innsbruck abgehaltene 
Tagung über Leo Graf Thun-Hohenstein und seine Universitätsreformen dokumen-
tiert wird, ihrerseits der Ausfluss eines groß angelegten Editionsprojekts, gilt dies in 
hohem Maße. Einleitend erläutern Projekt- und Tagungsleiterin Brigitte  Mazohl 
und ihr Mitarbeiter Christof Aichner das Anliegen in Gestalt eines konzisen 
Überblicks über die Situation im Vormärz, als die Universitäten eher einseitig berufs-
orientierte, vom Staat rigoros überwachte Ausbildung als umfassende, den Horizont 
weitende und innerlich frei machende, personal definierte Bildung vermittelten. Mit 
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Leo Graf Thun-Hohenstein übernahm im Juli 1849 ein Mann das (neu geschaffene) 
Ministerium für Kultus und Unterricht, der nach heutiger politischer Nomenkla-
tur als Verfechter einer feudal-konservativen neoständischen Ordnung gilt; er war 
auch Mitverhandler des Konkordats von 1855. Die mit seinem Namen verbundenen 
Neuerungen verdichten sich in einigen Schlagworten: Lehr- und Lernfreiheit, Auf-
wertung der Forschung anstelle der reinen Lehre, Einführung neuer, auf Dialog und 
Diskussion beruhender Lehrveranstaltungstypen, Bestellung der Lehrenden durch 
Berufung statt im (scheinobjektiven) Konkursverfahren, Einführung der Privat-
dozentur, Erhebung der philosophischen Fakultät (einschließlich der naturwissen-
schaftlichen Fächer und der Lehrerausbildung) vom Propädeutikum in den Rang der 
bisher „höheren“ Fakultäten Theologie, Jurisprudenz und Medizin, damit einher- 
gehend die Verlängerung der Gymnasien auf acht Jahre, schließlich die Übernahme 
administrativer Aufgaben durch die Professoren und diverse Kollegialorgane von den 
(kontrollierenden) Studiendirektoren. Eine Vertiefung innerhalb dieses Rahmens  
bietet Walter Höflechner, der erste Ansätze eines intellektuellen Aufbruchs 
bereits im Vormärz ortet und – nicht minder verdienstvoll – klar ausspricht, dass 
katholisch-(wert)konservatives und liberales Gedankengut einander keineswegs aus-
schließen, dass Offenheit für den Fortschritt nicht Revolution bedeuten muss, aber  
auch – mit Blick auf den zumal wegen seiner Personalpolitik häufig kritisch beurteil-
ten Thun wichtig –, dass es eine völlig voraussetzungslose Wissenschaft nicht geben 
kann.

Im Rahmen des ersten Themenblocks, Konzeption der Reformen, charakterisiert 
Franz Leander Fillafer Thun treffend als Vertreter eines von ihm als holistisch 
bezeichneten, dem Gedanken des Gemeinwohls verpflichteten Weltbilds, der, in 
der Tradition Franz Brentanos, Wahrheiten nicht aus der reinen Vernunft ableiten 
wollte und eine Synthese von Glauben und Wissen anstrebte, kurz: als aufgeklärten 
Konservativen, der mit dem Vormärz allerdings zu hart ins Gericht gegangen sei. 
Pointiert formuliert er, der gegenüber der Aufklärung eingenommene Standpunkt 
sei ausschlaggebend für die Zuordnung zum konservativen bzw. liberalen Lager 
gewesen, wobei Aufklärung, verkürzend, von vielen Zeitgenossen mit Josephinismus 
gleichgesetzt worden sei. Mitchell G. Ash widmet sich dem gemeinhin als gegeben 
erachteten Nexus zwischen dem Konzept Thuns und jenem Wilhelm von Humboldts 
in Preußen. Diesbezüglich sind seine Ausführungen, zumindest in Hinblick auf die 
Resultate, aber durchaus ernüchternd: Schon allein deshalb, weil die österreichischen 
Universitäten niemals zu Korporationen im eigentlichen Sinn wurden, sondern ihren 
Anstaltscharakter beibehielten, könne man nicht ohne Abstriche von einer Über-
nahme des deutschen Modells sprechen, ganz zu schweigen von der auch nach 1849 
lange nicht bewältigten Schwierigkeit, die Idee der Forschungsuniversität tatsächlich 
umzusetzen. Thomas Maisel zeigt den Zusammenhang zwischen den Forderungen 
der Revolutionäre von 1848 und zentralen Punkten der Universitätsreform auf und 
verweist auf außerösterreichische Parallelen.

Der Umsetzung der Reform sind die meisten Beiträge gewidmet. Dass hier alle 
zehn Hohen Schulen der Monarchie berücksichtigt werden, schärft das Bewusstsein 
für die Probleme der Implementierung von Gesetzen. Die festgestellte Vielfalt ist 
nicht zuletzt als Korrektiv zu den Vereinheitlichungstendenzen des Neoabsolutismus 
zu lesen. Der tiefste Sinn des Vergleichs liegt in der ganz und gar richtigen Über-
zeugung der Herausgeber, man kenne eine Universität erst, wenn man alle kenne. 
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Dieser auf die Geschichtsforschung insgesamt anwendbare Gedanke macht aller-
dings gewisse Wiederholungen unvermeidlich – die aber zugleich die Kernpunkte 
der Reform hervorheben. 

Von hoher allgemeiner Gültigkeit sind die von Alois Kernbauer für Graz refe-
rierten Fakten und Überlegungen: dass die Mehrzahl der Universitäten unvollständig 
war, dass es zu sichtlicher wissenschaftlicher Innovation kam, dass sich die Lern-
freiheit auf die Prüfungsergebnisse nicht negativ auswirkte, dass sie aber auch miss-
braucht werden konnte, dass es neben den Universitäten noch andere akademische 
Bildungseinrichtungen gab, dass viele alte Strukturen und Mechanismen ein gro-
ßes Beharrungsvermögen hatten etc. So manch eine Parallele, besonders in Hinblick 
auf die neue Rolle der Universitätsbibliothek, die den Begriff des Buches über das 
Lehrbuch hinaus erweiterte (einschließlich so mancher „Startschwierigkeiten“), legt 
Christof Aichner für die Universität Innsbruck frei, wo allerdings der konfessio-
nelle Aspekt manch anderen überlagerte. Als ganze von den Professoren mehr oder 
weniger gutgeheißen, überzeugte die Reform am wenigsten hinsichtlich der Naht-
stelle zum Gymnasium bzw. der neuen Rolle der philosophischen Fakultät. Dass 
nicht alles neu war, akzentuieren auch Milada Sekyrkova am Beispiel Prags und 
Maria Stinia in ihren Ausführungen über die Jagiellonen-Universität in Krakau. 
Klarer als in anderen Beiträgen wird gesagt, dass die Anforderungen an die Studenten 
mit der forschungsgeleiteten Lehre höher geworden waren – was dem Politisieren 
abträglich war bzw. sein sollte. Zudem bietet sich in diesen Fällen die Gelegenheit, 
auf den Zusammenhang von Bildungsreform und Nationalitätenfrage hinzuweisen, 
und wohl aus diesem Grund war die Akzeptanz hier nicht so eindeutig positiv wie in 
den deutschösterreichischen Ländern. Faktum bleibt indes, dass die umstrittene Per-
sonalpolitik Thuns, insbesondere durch Berufungen von auswärts, in vielen Fällen zur 
Hebung des wissenschaftlichen Niveaus beitrug. Attila Szilard Tar stellt mit den 
ungarischen Rechtsakademien eine Bildungseinrichtung vor, die ihrem Rang nach 
von vornherein unterhalb der Universitäten anzusiedeln war. Diese Institute liefen 
Thuns Konzept per se zuwider – auch wenn er, etwa durch die 1855 als Provisorium 
verfügte Scheidung von Staatsbeamten und Rechtswissenschaftlern, zu Abstrichen 
bereit war. Was die ungarischen Universitätsstudenten betrifft, ist eine zwar abneh-
mende, insgesamt aber gleichwohl starke Abwanderung zu konstatieren, besonders 
nach Wien: Eines der Ergebnisse von Laszlo Szögis subtiler Analyse ist die Tat sache, 
dass sich hierzu besonders Menschen aus aufstrebenden Schichten entschlossen. Der 
Hohen Schule in Pest kam die Einführung des Deutschen als Unterrichtssprache 
insofern zugute, als sie die Zusammenarbeit mit anderen Anstalten erleichterte. Auch 
in Lombardo-Venetien lässt sich die Unterrichtsreform nur in ihrem Nexus mit dem 
hier in besonderem Maß als Problem empfundenen Wiener Zentralismus verstehen; 
im Übrigen bestätigen sich, wie Alessandra Ferraresi in englischer Sprache darlegt, 
die auch anderweitig empfundenen Spannungen zwischen dem Anspruch, Ordina-
rienuniversitäten zu schaffen, und der Sorge um weltanschaulich „zuverlässige“ Pro-
fessoren. Den Part, den die Gymnasien – deren Schüler die Revolution auch mit-
trugen – in Thuns Gesamtkonzept hatten, decken, ebenfalls für Lombardo-Venetien, 
Valentina Chierichetti und Simonetta Polenghi ab. Ohne hier auf die sorg fältig 
recherchierten Details eingehen zu können, sei nur erwähnt, dass ein Miss verhältnis 
zwischen der relativ großen Zahl der Schulen und der bescheidenen Qualität des 
Unterrichts bestand.
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Die beiden letzten Beiträge sind den Nachwirkungen der Reformen und ihrer  
historiographischen Rezeption gewidmet. Die polnische Historiographie, so Jan 
Surman, deutete die Reformen im Kontext des Neoabsolutismus, der auch wegen 
der – allerdings nicht Thun angelasteten – Rückschläge im Bildungsreformwesen 
in den frühen 1850er-Jahren abgelehnt wurde. Wie schwierig dieses Thema aber 
auch sein kann, zeigen die wenngleich scharfsinnigen Ausführungen von Johannes 
Feichtinger und Franz Leander Fillafer, denen zufolge Thun in der österreichi-
schen Geschichts- und Kulturpolitik des 19. und 20. Jahrhunderts von verschiedenen 
Seiten instrumentalisiert worden sei. Dies wird am Teilbereich Autonomie auf drei 
verschiedenen Zeitschienen bis zum Hochschulorganisationsgesetz von 1955 durch-
exerziert – in nicht unproblematischer Manier, denn die Analyse erfolgt in einem 
Vakuum zwischen zwei Begriffen, die mit Blick auf mögliche Konnotationen unter-
schiedliche Qualität haben, mithin auch nicht in Beziehung zueinander gesetzt wer-
den sollten, „apologetisch“ und „kritisch“: Mit Ersterem wird die Haltung der Geis-
tesverwandten des Ministers umschrieben, die damit zumindest etwas Fragwürdiges 
erhält (und als Gegenstand des Versuchs empathischer Einfühlung ausscheidet), mit 
Letzterem die der „anderen“, für die schon allein durch den einen jeden Historiker 
ehrenden Begriff Partei genommen wird. Besonders Richard Meister, einer der füh-
renden Pädagogen und Hochschulpolitiker des Ständestaates und der Zeit nach 1945, 
schneidet unverdient schlecht ab – und indirekt auch Thun selbst. Fast scheint es, als 
müssten für die Summe der Werthaltungen beider, in der mathematische Lösun-
gen nicht enthalten sind, Rechtfertigungen gefunden werden, nur weil sie heute, 
eben auch in Kreisen ambitionierter Wissenschaftler, nicht mehr geteilt werden. Der 
Begriff „kritisch“ aber, so hätte der Gräzist Meister semantisch korrekt erklärt, ist 
nicht gleichbedeutend mit Zergliedern im pejorativen Sinn (wie es auch jene Auf-
klärer taten, die, wie die im Vormärz mächtig weiterlebenden Josephiner, nicht das 
Licht, sondern ein Koordinatensystem suchten, in dem alle Gleichungen aufgingen), 
sondern mit differenziertem Denken, mit dem Wahrnehmen von Nuancen und der 
Berücksichtigung von Kontexten, aber auch mit einem Vorrang der Kategorie et-et 
vor aut-aut gemäß dem natürlichen Augenmaß: Dann wäre die per se nicht ein-
lösbare Forderung nach einer voraussetzungslosen Wissenschaft, der Punkt, an dem 
Thuns Konzept der Lehr- und Lernfreiheit destruiert wird, nicht zum Beurteilungs-
kriterium erhoben worden. Und natürlich ist auch die Rezeption historischer Ereig-
nisse ein Teil derselben, aber zum Relativismus darf diese Einsicht nicht führen. Dass 
heute ein Primat der Ökonomie die Hochschulpolitik bestimmt, ist gleichfalls rich-
tig, was aber auch gesagt werden müsste, ist, dass daneben, nicht minder mächtig, ein 
extre mer Egalitarismus im Bildungswesen, das Eindringen (zu) vieler, die zur Freiheit 
nicht fähig sind, das, was Richard Meister verhindern wollte (wie auch die Bildungs-
politik der Thun-Ära, siehe besonders den Beitrag Chierichetti/Polenghi), die 
Gymnasien im Mark getroffen und die (meisten) Universitäten in Hinblick auf die 
Lehre in den Status von Ausbildungsstätten zurückgeführt hat, die sich von jenen des 
Vormärz allenfalls darin unterscheiden, dass sie zwar weiterhin Stätten der Forschung 
sind, doch häufig ohne den von Thun intendierten Nexus derselben mit der Lehre. 
Ein hyperkritischer also, kein krönender Abschluss einer ansonsten sehr lesenswerten 
Publikation, an deren Ende ein gemeinsames Quellen- und Literaturverzeichnis und 
ein nützlicher Index der Personen stehen.

Erika Kustatscher, Brixen
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Michael Span, Ein Bürger unter Bauern? Michael Pfurtscheller und das Stubai-
tal 1750–1850, Böhlau, Wien/Köln/Weimar 2017 (publizierte Doktorarbeit). ISBN 
978-3-205-20144-1, 468 S., 16 Schwarzweißabb.

Das aus einer an der Universität Innsbruck entstandenen Doktorarbeit hervorge-
gangene Buch verbindet den Ansatz der Mikrogeschichte mit der Biographik und 
der dichten Beschreibung eines alpinen Hochtals im Zeitraum der sogenannten Sat-
telzeit (1750–1850). Der Autor zielt darauf ab, exemplarisch zu untersuchen, wie 
sich Landschaft und Biographie gegenseitig beeinflussen und wie sich die „sozialen, 
politischen und kulturellen Entwicklungen der Sattelzeit“ (12) sowohl des Raumes 
als auch des Menschen in den Quellen niederschlagen. Michael Span spannt in der 
Einleitung ein komplexes Geflecht theoretischer Überlegungen auf mehreren Ebenen 
auf, das die Vorgangsweise und Fragestellungen vorgibt.

Im Zentrum der Studie steht der Stubaier Wirt, Krämer, Schützenhauptmann 
und „Verleger“ Michael Pfurtscheller. Aufgrund der beachtlichen schriftlichen Über-
lieferung über ihn bietet er sich für die mikrogeschichtliche Analyse eines ländli-
chen Menschen des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts im Span-
nungsfeld zwischen Bürgern und Bauern an. Explizit hat sich Span die möglichst 
dichte Beschreibung, also die „Erschließung aller zur Verfügung stehenden Quellen“  
(12) zum Ziel gesetzt und dafür viel Energie in die Archivrecherche gesteckt, die 
ihn in das lokale Pfarrarchiv ebenso wie in große Institute geführt hat. Durch die 
„fortgesetzte ‚Überprüfung‘“ gelinge es, so Span, die Quellensättigung zu maximie-
ren und derart gewissermaßen auf die Spitze zu treiben (426). Zugute kamen dem 
Autor einige vergleichende Studien, die es mittlerweile gibt, auch wenn sie sich an 
einer Hand (maximal zwei Händen) abzählen lassen. Span beklagt an mehreren Stel-
len nicht nur die prekäre Überlieferung, sondern auch erhebliche Forschungslücken 
(z. B. 30–31). 

In der Einleitung schildert der Autor den Forschungsstand und kontextualisiert 
Grundbegriffe wie Sattelzeit, Mikrogeschichte, Protoindustrialisierung, Bürger und 
Bauer, wobei er den leitenden Grundsatz der Mikrogeschichte zitiert, wonach sich „im 
Kleinen das Große [zu] suchen“ lasse (14 f.). Das „Kleine“ meint im konkreten Fall 
die Biographie Pfurtschellers, dessen Lebenszeit (1776–1854) gut mit der gemeinhin 
zwischen 1750 und 1850 angesetzten Sattelzeit zusammenpasst (wobei es durchaus 
auch alternative Datierungsvorschläge gibt). Das „Kleine“ meint aber auch das ver-
meintlich von der „großen“ Welt abgeschiedene Tiroler Gebirgstal, das – wie die 
Studie gewissermaßen en passant aufzeigen will – nur scheinbar fernab der Ereignisse 
der „Weltgeschichte“ lag. Da der Mensch überall von der ihn umgebenden Umwelt 
beeinflusst wird, waren auch im Stubaital die „großen“ Entwicklungen Mitteleuropas 
durchaus spürbar und wirkten sich auf die Lebenswelten aus. Span ruft dementspre-
chend wiederholt auf, Klischees und Vorurteile zu relativieren und die lokalen Gege-
benheiten durch eine neue Analyse der Quellen in das Licht genauerer Forschung zu 
rücken. Exemplarisch seziert er in diesem Sinne „zum Teil fragwürdige[n] Quellen“ 
(30), die bis heute und vor allem in der populärwissenschaftlichen Literatur über das 
Stubaital immer wieder als authentische Zeugnisse zitiert würden. Überzeugend kann 
er nachweisen, dass Berichte bereits zeitgenössisch von verschiedenen Akteuren (auch 
von Pfurtscheller selbst) im Sinne einer gewünschten Deutung beeinflusst wurden 
und deshalb trotz ihrer Zeitnähe nicht „Realität“ widerspiegeln (368–371).
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Im dritten Kapitel, in welchem die Zeit der Koalitionskriege behandelt wird, zeigt 
sich eindrücklich, warum sich gerade (oder nur) Akteure wie Pfurtscheller, die einer 
dörflichen bzw. talschaftlichen Elite angehörten, für eine mikrohistorisch angelegte 
biographische Erforschung anbieten. Als „Landesverteidiger“ und Schützenhaupt-
mann hat er in einem Maß Eingang in die Schriftlichkeit gefunden, das für den größ-
ten Teil der Bevölkerung unerreichbar war (sofern jemand nicht in Kriminalprozesse 
involviert war). Dem Komplex um das Tiroler Aufstandsjahr 1809 wird (wie auch 
den vorausgehenden Koalitionskriegen) im Buch viel Platz eingeräumt (113–225), 
was angesichts der Schlüsselrolle, die Pfurtscheller offenbar zwischen Aufstands-
befürwortern und -gegnern spielte, durchaus verständlich ist. Vermutlich hat aber 
auch der Aspekt der geradezu paradiesischen Quellenlage eine Rolle gespielt: Pfurt-
scheller ist nicht nur in Ego-Dokumenten, sondern auch in einer Reihe von Parallel-
überlieferungen greifbar.

Interessant sind Pfurtschellers eigene Angaben zu seiner „Landesverteidigung“ 
allemal: Jene zum Aufstandsjahr selbst geben wie auch jene zu den Jahren unmittelbar 
vorher und nachher Auskunft über das Selbstbild des Stubaiers und sein Verhältnis zu 
„Religion, Fürst und Vaterland“ (121), über konkrete Ereignisse wie die „Ausplün-
derung der Juden zu Innsbruck“ (137), nicht zuletzt aber auch über das Verständnis 
Pfurtschellers von Erinnerung und Geschichtsschreibung. Die Berichte über das Vor-
gefallene wurden nämlich mit beträchtlichem zeitlichen Abstand zu den Ereignissen 
aufgeschrieben (63, 121).

Ungleich kürzer als das dritte ist das zweite Kapitel über die „Jugend- und Aus-
bildungsjahre“ ausgefallen, in welchem Schul- und Lehrzeit abgehandelt werden. 
Hier zeigt sich das grundsätzliche Problem des Genres Biographie, das Span selbst 
in den Schlussbemerkungen problematisiert, am deutlichsten: Während markante 
Wendepunkte und die Reaktionen auf diese sich in der schriftlichen Überlieferung 
niederschlugen und zur Produktion von Akten führten, liegt etwa der Schulbesuch 
eines Buben, der im 18. Jahrhundert in der dörflichen Struktur eines Hochtales auf-
wächst, fast gänzlich im Dunkeln. Normative Quellen, auf die wir bei der Erfor-
schung der Bildungsgeschichte unbedingt angewiesen sind, wiegen das Fehlen von 
Ego-Dokumenten, Zeugnissen, Berichten von Lehrern, Lehrmeistern etc. nur zum 
Teil auf. Die Lebensbeschreibung, die eigentlich die gesamte Lebensspanne möglichst 
ausgeglichen und in literarischer Form abdecken sollte, kann nur einzelne Abschnitte 
dieser Lebensspanne auf der Basis dichter Beschreibung erhellen. Dieser Schwierig-
keiten ist sich Michael Span sehr wohl bewusst (430) und seine vertiefte Reflexion 
über die Quellensituation, welche im Buch immer wieder begegnet, weist der Studie 
einen didaktischen und geradezu lehrbuchartigen Charakter zu. 

Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit „Michael Pfurtschellers Stellung in Dorf 
und Tal“ und zeichnet sich durch die Schilderung der verschiedenen Handlungs-
rollen aus, die er bekleidete. Er passt in das Bild eines ländlichen Gemeindevertreters 
der Zeit, der sich auf verschiedensten Gebieten einsetzte. Quellen sind in Hinblick 
auf diese Tätigkeiten zwar reichlich vorhanden, allerdings von Einseitigkeit und Sub-
jektivität geprägt, da sie nicht selten aus Pfurtschellers eigener Feder stammen und 
„jeweils nur einen punktuellen Eindruck einzelner Begebenheiten“ vermitteln (288). 
Beeindruckend ist dennoch der gebotene Einblick etwa in Methoden der gemein-
schaftlichen Katastrophenprävention. Neben seinen Funktionen als Gemeinde-
vorsteher und Schützenhauptmann war Pfurtscheller auch Schulaufseher, Kirchpropst 
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und Kassier für die Hilfsgelder nach einer Überschwemmung im Jahr 1807 sowie – 
ab 1825 – Gerichtskassier. Diese Ämterkumulation passt in die Zeit und das Bild 
einer ländlichen Elite. Allerdings trübt die Tatsache, dass Pfurtscheller versuchte, das  
Amt des Gerichtskassiers sofort wieder loszuwerden, zumindest zum Teil den Ein-
druck des selbstlosen Gönners, den auch Michael Span keineswegs vermitteln will. 
Wie bei allen Thesen wägt der Autor auch in diesem Fall präzise ab und untersucht, 
ob die Ablehnung eines öffentlichen Amtes aufgrund von Zeitmangel (wegen ausge-
dehnter Handelsreisen) angebracht war oder eventuell sogar als Affront verstanden 
werden konnte (301). Span kommt in diesem Fall zur nüchternen Feststellung, dass 
vergleichende Studien, die beitragen könnten, hier Klarheit zu schaffen, schlichtweg 
fehlen.

Kapitel fünf beleuchtet Pfurtschellers Rolle als Vater und Ehemann, auch hier ist 
wieder ein gravierender Quellenmangel zur Kenntnis zu nehmen. Fruchtbarer ist die 
im sechsten Kapitel folgende Analyse der Einordnung des „Verlegers“ in die Stubaier 
Wirtschaft. Das Stubaital war (und ist) ein klimatisch ungünstiges Gebirgstal, das die 
Bevölkerung allein durch Landwirtschaft nicht ernähren konnte, weshalb man auf 
Alternativen wie Viehhandel, Schweinemast und eine stark marktorientierte Wirt-
schaft auswich. Seit dem späten Mittelalter kamen die Fertigung von und der Handel 
mit Metallwaren in Schwung – eine charakteristische Wirtschaftsform, die das Stubai-
tal von anderen alpinen Regionen unterschied. Im 18. und 19. Jahrhundert machte 
sich mit dem Verlagswesen eine gewisse Frühindustrialisierung bemerkbar und diese 
spiegelte die Konjunkturen wider, welche die gesamttirolische (und bayerische) Wirt-
schaft in der turbulenten Epoche durchlief. Anfang des 19. Jahrhunderts waren mehr 
als 80 Schmiedemeister im Tal tätig und Pfurtscheller gelang es durch die geschickte 
Nutzung der Krisenzeit, mehrere Schmiede in seine Abhängigkeit zu bringen. Durch 
günstige Fügungen kam er an beträchtlichen Grund- und Immobilienbesitz und 
konnte als Kreditgeber fungieren. Diese Faktoren festigten seine Stellung in Dorf 
und Tal und verhalfen ihm auch zu „politischer“ Meinungsführerschaft vornehmlich 
in der Zeit, in der er sich als „Krisenretter“ profilieren konnte. Für die Beschreibung 
der Wirtschaft im Stubaital konnte sich Michael Span auf relativ zuverlässige Daten 
stützen, er geht aber auch in Hinblick auf statistische Erhebungen quellenkritisch vor 
und betont die Notwendigkeit, historische „Big Data“ vorsichtig zu interpretieren 
und auf ihre Verlässlichkeit hin zu prüfen.

Kapitel sieben umfasst die Schlussbemerkungen, die einmal mehr die Notwen-
digkeit einer differenzierten Sicht auf eine historische Gesellschaft betonen. Darüber 
 hinaus wird Bilanz gezogen über das Resultat der mikrogeschichtlichen Zugangsweise, 
welche versucht habe, die Akteur/innen nicht als passiv Erlebende, sondern als aktive 
Gestalter/innen ihrer Umwelt herauszuarbeiten. Die Handlungsräume ergäben sich 
dabei in erster Linie in Form neuer rechtlicher Bestimmungen. Wenn also normative 
Quellen prinzipiell mit Vorsicht zu genießen seien, stellten sie für die Akteur/innen 
trotzdem den Bezugsrahmen „zwischen altem Herkommen und Neuem“ dar (426). 
Verläufe von Aushandlungsprozessen würden durch die große Nähe zum Gesche-
hen, welche die dichte Beschreibung mit sich bringt, analysierbar. Scheinbar kausale 
Zusammenhänge zwischen Mikro- und Makroebene, „die aus der Fernsicht als offen-
sichtlich erscheinen“, könnten manchmal vor dem mikrogeschichtlichen Blick nicht 
bestehen (427) und würden falsche Prämissen entlarven – die Studie mündet somit 
in ein entschiedenes Plädoyer für die Methode.
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Abschließend kommt Span auf die Forschungsfrage zurück, ob Pfurtscheller nun 
als Bürger unter Bauern zu betrachten sei, ohne aber eine „einfache[n] Antwort“ bie-
ten zu können (überhaupt spielt die Frage im Buch eine untergeordnete Rolle). Fest 
steht, dass sich Pfurtscheller selbst nicht als Bauer betrachtete und unter den ande-
ren Talbewohner/innen in mehrfacher Hinsicht hervorragte. Er gehörte zur länd-
lichen Elite, allerdings nicht zu einer „traditionellen“ Führungsschicht, sondern – als 
Modernisierungsgewinner – eher zu einer neuen Elite, die sich aufgrund des Wandels 
von Rahmenbedingungen in einer Epoche mehrerer einschneidender wirtschaftlicher 
und soziokultureller Umbrüche herausformen konnte.

Das Buch ist in seiner Gliederung und Forschungsidee gut durchdacht und ein 
wichtiger Beitrag zur Erforschung der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des länd-
lichen Raumes im historischen Tirol der (frühen) Neuzeit. Es ist sorgfältig ausge-
arbeitet und auch hervorragend lektoriert. Nicht zuletzt aufgrund der vorbildlich 
durchexerzierten Quellenkritik, eines sehr ausführlichen und recherchegesättigten 
Anmerkungsapparates und eines inspirierenden Quellen- und Literaturverzeichnisses 
erfüllt es alle Anforderungen an ein Nachschlagewerk, das sich vor allem mikro-, 
lokal- und regionalhistorisch Forschende ins Regal stellen sollten.

Andreas Oberhofer, Bruneck

Florian Huber, Grenzkatholizismen: Religion, Raum und Nation in Tirol 
1830–1848 (Schriften zur politischen Kommunikation 23), V&R unipress, Göttin-
gen 2016. ISBN 978-3-8471-0574-9, 426 S., 8 Abb. 

Tirol wird mitunter gerne als ‚Heiliges Land‘ beschrieben. Dieses weltanschauliche 
Konstrukt (14) einer vermeintlich natürlich organischen Beziehung zwischen katho-
lischer Kirche, Politik, entsprechender Öffentlichkeit und dem politischen Territo-
rium Tirol ist vielfach ebenso Gegenstand von Rückprojektion in die Vergangenheit. 
Das katholische Tirol als quasi etwas immer schon Dagewesenes, das lediglich durch 
die einbrechende Moderne in seinem Dasein gestört werde. Allerdings gilt es, die-
sen bewusst kultivierten Gegenentwurf, ja, gewissermaßen das so titulierte „positiv 
Andere der Moderne“ (16) kritisch und differenziert zu hinterfragen. Dieser Aufgabe 
nimmt sich die vorliegende Arbeit mit Erfolg an. Gleich zu Beginn schickt der Autor, 
Florian Huber, voraus, dass die Vorstellung von Tirol als homogenem Monolithen 
(18) sich zwar hartnäckig in einer breiteren Öffentlichkeit zu behaupten vermag, 
einer wissenschaftlichen Betrachtung allerdings kaum standhält. Huber legt seiner 
eingehenden Analyse, die als Doktorarbeit im Rahmen des internationalen Gradu-
iertenkollegs „Politische Kommunikation von der Antike bis ins 20. Jahrhundert“ 
entstand, einen Religionsbegriff zugrunde, der stark systemtheoretisch orientiert 
ist; d. h. die Bedeutung der Kommunikation für die Ausprägung, Gestaltung und 
den Wandel der Religion steht dabei an vorderster Stelle (26). Huber ist es ebenso 
ein  zentrales Anliegen, die regionalhistorische Forschung in eine transnationale 
Geschichts schreibung des Vormärz einzubetten. Für das Kronland Tirol(-Vorarlberg, 
das hier nicht berücksichtigt wird) war die behandelte Zeit durch den endgültigen 
Verlust von zumindest einer in Ansätzen vorhandenen politischen Autonomie, wie 
sie noch im 18. Jahrhundert bestanden hatte, charakterisiert. Für die Kirche, hier 
im Besonderen die Fürstbistümer Brixen und Trient, brachten die Umwälzungen in 
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der Folge des Reichsdeputationshauptschlusses mit der nach dem Konvenienz prinzip 
durchgeführten weitgehenden Auflösung der kleineren weltlichen wie geist lichen 
Reichsstände den schmerzlichen Verlust ihrer territorialen Eigenherrschaft und 
Reichsunmittelbarkeit. Zudem verlief dieser Prozess des Bedeutungsverlustes parallel 
zu einer als erdrückend empfundenen Einbindung in zentralstaatliche Interessen, die 
aus kirchlicher Perspektive als klare Gängelung verstanden wurden.

Huber legt für seine Analyse drei Zugangsebenen fest, von denen ausgehend er 
seine Überlegungen anstellt: Politisierung, Medialisierung und Nationalisierung 
(zum Inhaltsverzeichnis siehe https://d-nb.info/1088428967/04). Eingebettet in eine 
umfangreiche theoretische Einleitung (Die Grenzkatholizismen Tirols), eine Betrach-
tung der politischen Situation des Kronlandes im Vormärz (Vormärzliche Paradoxien 
Trentino-Tirols) weist der Autor im Untersuchungszeitraum Schritt für Schritt eine 
deutliche Differenzierung des Katholizismus zwischen dem deutsch- und dem ita-
lienischsprachigen Tirol nach. Ein tendenziell liberal praktizierter Katholizismus 
im südlichen Tirol (dem nachmaligen Trentino; ein Hinweis auf die nötige kriti-
sche Unterscheidung dieser Territorialnomenklatur fehlt hier) stand einem deutsch 
geprägten Ultramontanismus im nördlichen Landesteil gegenüber, der zunehmend 
für sich eine politisch privilegierte Partnerschaft mit dem Staat einforderte (332). Das 
ist mithin ein Faktor, der über den Neoabsolutismus und die Verfassung von 1867 
hinausweist und das politische Feld in Tirol bis zum Ersten Weltkrieg entscheidend 
mitgestaltet. Ganz wesentlich für diese Entwicklung war dabei die Medialisierung 
der Religion (also die wachsende Kommunikation über gedruckte und regelmäßig 
erscheinende Medien), die damit zunächst ihr eigenes Feld zu strukturieren begann 
und mittelfristig darüber hinaus Öffentlichkeit erlangte. Huber trifft eine zentrale 
Feststellung, wenn er schreibt, dass es „nicht die Diözesangrenzen, sondern die Gren-
zen der medialen Rezeption“ waren, die eine „Ausbildung eines gesamttirolischen 
katholischen Kommunikationsraumes“ (231) verhindert hätten. Durch das Prisma 
der angelegen Analyseebenen wird verdeutlicht, dass sich in der späteren Subregion 
Tirol (wohl auch auf Basis anderer, älterer struktureller Faktoren) die Ausdifferenzie-
rung der „Grenzkatholizismen“ bereits im Vormärz (57) – ungeachtet massiver staat-
licher Homogenisierungsversuche – abzeichnete.

Historisch greifbar werden diese Entwicklungen rund um die Ausweisung der 
Zillertaler Protestanten im Jahr 1837. Der diskursiv angelegten Darstellung – einer 
der stärksten Teile der Arbeit, der durch seine überregionale Einbettung als überaus 
gelungen zu bezeichnen ist – widmet Huber denn auch ein eigenes Kapitel. Hier 
gelingt eine beeindruckend kritische Analyse der Selbstdarstellung des Katholischen 
und der Darstellung des Anderen (hier das Protestantische) aus ebendieser katholi-
schen Warte. Die etwas mehr als 400 betroffenen Zillertaler Protestanten nahmen 
als soziale und gesellschaftliche Randgruppe innerhalb dieses Prozesses bestenfalls 
eine passive Rolle ein (148). Sie dienten vielmehr einerseits dem Staatskirchentum 
im Vormärz als Projektionsfläche eigener Ängste vor Revolution und Umbruch, auf 
die reagiert und wider die ein Exempel statuiert werden musste (116f.). Anderer-
seits verweist Huber in seiner Betrachtung dieses Ereignisses auf den zeitgenössischen 
transnationalen Kontext als unbedingt nötige Interpretationsbasis, um das Agieren 
der Wiener Zentralbehörden wie auch der nachgeordneten Tiroler Stellen verstehen 
zu können. Die europäische Dimension dieser Ausweisung wurde bislang in der vor 
allem älteren Historiographie weitgehend unberücksichtigt gelassen, sieht man ein-
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mal von der Rezeption der empörten Reaktionen auf die Ausweisung ab. Mithin legt 
der Autor in diesem Kapitel dadurch eine am Konkreten fein gezeichnete Quellen- 
und Literaturarbeit vor.

Eine zweite Fallstudie (auch diese ist auf die drei Analyseebenen ausgerichtet) 
breitet Huber in Kapitel vier aus. Die gesellschaftliche Selbst- wie Fremdbeschrei-
bung des Landes durch „zwei ungleiche Priester“ (169), Gioseffo Pinamonti und 
Beda Weber, hilft nicht nur die regionale Differenzierung innerhalb des ‚monoli-
tisch katholischen Tirol‘ erfahr- wie sichtbar zu machen; sie liefert auch deutliche 
Evidenzen nationalräumlicher Festschreibung bzw. territorialer, national begründeter 
Raumansprüche. Ein patriotisch inszeniertes Wandern bei Beda Weber strukturiert 
nicht nur sein Werk, sondern grenzt den Realraum bewusst ab, legt ihn gewisserma-
ßen als national konnotiertes Gut fest. Gioseffo Pinamonti indes legt seinen Fokus 
auf die Inszenierung eines vermeintlich italienisch charakterisierten städtischen Rau-
mes und meint damit vorwiegend die Urbanität von Trient (189f.).

Auch wenn der Aufbau der vorliegenden Studie, nicht zuletzt wegen der Fülle an 
verarbeiteten Details, manchmal etwas heterogen als Kompositum erscheint und die 
einzelnen Kapitel nicht immer konsequent ineinander überfließen, erschließt sich 
insgesamt doch in der konzentrierten Lektüre und der ausführlichen Diskussion (wie 
sie in Kapitel neun geführt wird) eine wertvolle monographische Darstellung, die klar 
der neuen Regionalgeschichte verpflichtet ist. Ihre Stärke liegt im gelungenen Beitrag 
zur Historiographie der katholischen Kirche im vormärzlichen Tirol und der gleich-
zeitig konsequenten Einbindung transnationaler Zusammenhänge wie Faktoren.

Kurt Scharr, Innsbruck

Vormärz: Eine Geteilte Geschichte Trentino-Tirols. Una storia condivisa Trentino-
Tirolese, hg. von Francesca Brunet / Florian Huber, Universitätsverlag Wagner, 
Innsbruck 2017. ISBN 978-3-7030-0929-7, 272 S., zahlr., teils farb. Abb.

Im Dezember 2014 fand an der Freien Universität Bozen eine Tagung statt, die sich 
mit einer in der österreichischen Geschichtsforschung traditionell vernachlässigten 
Periode auseinandersetzte: dem Vormärz. Nun liegen die Beiträge in einem zwei-
sprachigen, deutsch-italienischen Tagungsband in gedruckter Form vor und bieten 
neue Perspektiven auf die historische Wahrnehmung des Kronlands Tirol. In Über-
windung alter, national geprägter Muster plädiert der von Francesca Brunet und 
Florian Huber herausgegebene Band nämlich für eine „Geteilte Geschichte“ Tirols, 
die zum einen auf Zusammenhänge im Land verweist, zum anderen aber auch ver-
deutlicht, dass Abgrenzung zwischen sozialen Gruppen nicht zwangsläufig entlang 
der angeblichen Determinante Sprache–Kultur–Nation verläuft. Letztlich bedeutet 
daher der Zugang, die Vergangenheit Trentino-Tirols als „Geteilte Geschichte“ zu 
begreifen, ein Aufbrechen der nationalgeschichtlichen Perspektive. Der den postcolo-
nial studies entlehnte Blickwinkel bietet ein theoretisch-analytisches Instrument, um 
die historischen Verhältnisse in komplexen Grenzregionen in ihren vielschichtigen 
Interdependenzen und Abgrenzungen einordnen zu können. 

Das Kronland Tirol wird folglich, wie Herausgeber Florian Huber in der Einlei-
tung ausführt, als „komplexer Grenzraum“ (27) verstanden, der durch administrative, 
kirchliche, geographische, sprachliche und kulturelle Grenzen, die nicht deckungs-
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gleich waren, strukturiert war. Die weite Epochenbezeichnung Vormärz wird auf 
die Region zugeschnitten, umfasst die Jahrzehnte zwischen 1816 und 1848 und ist im 
Kronland Tirol durch Widersprüche – hier konkret zwischen der staatlich gelenkten 
Integration in das Kaisertum Österreich sowie der einheitlichen Repräsentation nach 
außen und der bereits erwähnten differenzierten inneren Struktur – gekennzeichnet.

Den Auftakt macht der Beitrag von Stephanie Schlesier mit methodisch-
theoretischen Überlegungen zur Erforschung von Grenzregionen. Am Beispiel der 
Saar-Lor-Lux-Region klopft sie unterschiedliche Zugänge auf ihre Vor-, aber auch 
Nachteile hin ab.

Anschließend folgen mit den Arbeiten von Isabella Consolati und Mauro 
Nequirito zwei Texte, die sich mit geographischen Aspekten des Kronlands Tirol 
befassen. Consolati stellt den vormärzlichen Geographen Carl Ritter, der Tirol nicht 
als Grenz-, sondern als Verbindungsland begriff, in das Zentrum ihrer Überlegun-
gen. Nequirito hingegen untersucht Reiseberichte aus den ersten Jahrzehnten des 
19. Jahrhunderts. Die Lektüre dieser Texte macht deutlich, dass die Reisenden die 
Sprach- und Kulturgrenze in Tirol durchaus bewusst wahrnahmen bzw. wahrneh-
men wollten, diese jedoch an unterschiedlichen Orten lokalisierten und verschieden 
bewerteten.

Verwaltung, Recht und Rekrutierung sind Aspekte, denen eine vereinheitlichende 
und integrierende Wirkung in einem komplex strukturierten Gebiet zugeschrieben 
wird. Marco Bellabarba, Ellinor Forster und Tommaso Mariotti untersuchen 
in ihren Beiträgen sowohl die theoretisch-normativen Vorgaben als auch die konkrete 
Umsetzung der administrativen (Wieder-)Eingliederung Tirols in das Kaisertum 
Österreich (Bellabarba), die Einführung des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetz buches 
(ABGB) am Beispiel des Eherechts (Forster) sowie die Rekrutierung im Vormärz 
(Mariotti). Sowohl Bellabarba als auch Forster verdeutlichen, dass die Wiederein-
gliederung 1814 keinen absoluten Bruch darstellte, sondern dass sowohl im Bereich 
der Verwaltung als auch im Eherecht Kontinuitäten zwischen bayerischer und öster-
reichischer Herrschaft festzustellen sind. Primär auf Basis von normativen Quellen 
beschreibt Mariotti die Wehrverfassung Tirols, die ihre Wurzeln in der Frühen Neu-
zeit hat und die im Vormärz einer behutsamen Modernisierung unterzogen wurde.

Das Kronland Tirol wurde jedoch nicht nur in sprachlicher und politischer Hin-
sicht von Grenzen durchzogen. Auch Diözesangrenzen prägten das tägliche Leben 
der BewohnerInnen, denn das Gebiet war zwischen den Diözesen Brixen und Trient 
geteilt. Margret Lanzinger analysiert in ihrem Beitrag das Zusammenspiel zwi-
schen staatlichen und kirchlichen Behörden am Beispiel von Ehedispensverfahren 
und beschreibt lokale rechtliche Besonderheiten ebenso wie Konfliktlinien zwischen 
Kirche und Staat.

Auch in kultureller Hinsicht präsentiert sich Tirol im Vormärz als fragmentiertes 
Gebiet. Marcello Bonazza befasst sich mit drei Ebenen möglicher interkultureller 
Interaktion: staatlichen Einrichtungen, Vereinen und persönlichen Kontakten. Dabei 
zeigt sich, dass dieser Kontaktraum innerhalb des Kronlands Tirol wenig bis gar nicht 
ausgeprägt war und im Wesentlichen an einzelnen Persönlichkeiten hing.

Michael Span widmet sich in seinem Beitrag der Lebens- und Arbeitswelt des 
Tiroler Eisenwarenverlegers und -händlers Michael Pfurtscheller. Aus einer mikro-
historischen Perspektive analysiert er die mental map des Stubaitalers, der – ob-
zwar in lokale Strukturen eingebunden – aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit diese 
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lokalen Grenzen regelmäßig überschritt und nach Oberitalien oder in deutsche 
Gebiete reiste. Auf der biographischen Ebene bewegt sich auch Mirko Saltori, der 
die Lebenswege systemkritischer beziehungsweise revolutionärer Tiroler beschreibt. 

Der instruktive Band schließt mit einem Kommentar von Marco Meriggi, der 
die einzelnen Beiträge in einen breiten forschungstheoretischen und methodolo-
gischen Zusammenhang einordnet und die Notwendigkeit betont, den Raum des 
Kronlands Tirol abseits überkommener dichotomischer Muster zu erforschen.

Der Band ist zweisprachig auf Italienisch und Deutsch gedruckt. Die an den Kom-
mentar von Meriggi anschließenden Abstracts ermöglichen daher jenen LeserInnen, 
die des Deutschen beziehungsweise des Italienischen nicht mächtig sind, inhaltliche 
Einblicke in die einzelnen Beiträge.

Abschließend ist festzuhalten, dass das innovative Konzept des Tagungsbands 
neue Perspektiven auf die Geschichte des Kronlands Tirol eröffnet. Die zehn im 
Band versammelten Beiträge bestätigen die Fruchtbarkeit des Ansatzes der „Geteilten 
Geschichte“ und geben einen vorläufigen Überblick über methodische Überlegungen 
und praktische Forschungsfragen. Noch stehen sie relativ unverbunden nebeneinan-
der; allerdings eröffnen sie eine Vielzahl weiterer Forschungsstränge, die in Zukunft 
unter dem Blickwinkel einer „Geteilten Geschichte“ ein instruktives Muster ergeben 
können.

Karin Schneider, Wien

Akten zur Südtirol-Politik 1945–1958, Bd. 2: Keine Einigung mit Trient und 
Sondierungen zwischen Bozen, Rom und Wien 1947, hg. von Michael  Gehler, 
Studienverlag, Innsbruck/Wien/Bozen 2016. ISBN 978-3-7065-4368-2, 710 S.

Beim vorliegenden Band der Akten zur Südtirol-Politik handelt es sich um Band zwei 
einer auf sechs Bände angelegten Aktenedition, deren Grundfinanzierung vom Fonds 
zur Förderung der Wissenschaften in Wien stammte und die als gemeinsames Edi-
tionsprojekt des Instituts für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck und des Ins-
tituts für Geschichte der Universität Hildesheim in Verbindung mit dem Süd tiroler 
Landesarchiv Bozen und dem Museo Storico in Trient ausgelegt war. Über geordnetes 
Thema der Edition ist die Entwicklung der Südtirolfrage in amtlichen und nichtamt-
lichen Quellen von 1945 bis 1969 im Lichte internationaler Politik, außenpolitischer 
Entwicklungen und bilateraler Verhandlungen sowie der Besonderheiten der Diskus-
sion auf regionaler Ebene. Michael Gehler mit Lehrstuhl in Hildesheim übernahm 
die Herausgabe der Akten für die Jahre 1945 bis 1958, der mittlerweile emeritierte 
Rolf Steininger jene der Jahre 1959 bis 1969. Für den letztgenannten Zeitabschnitt 
erschienen zwischen 2005 und 2013 sieben Bände; diese Zeitspanne gilt somit als 
abgeschlossen. Für die ersten Jahre des bearbeiteten Zeitraums wurde unter Feder-
führung Gehlers 2011 der erste Band der Reihe unter dem Titel Gescheiterte Selbst-
bestimmung: Die Südtirolfrage, das Gruber-De-Gasperi-Abkommen und seine Aufnahme 
in den italienischen Friedensvertrag 1945–1947 herausgegeben.

Nun liegt der unter Mitarbeit von Evi-Rosa Unterthiner herausgebrachte zweite 
Band vor, der gänzlich den Monaten Februar bis Oktober 1947 gewidmet ist. Neben 
einer 36-seitigen erklärenden Einleitung, die großzügig aus den verwendeten Mate-
rialien zitiert, sind somit Transkriptionen von 350 Dokumenten aus folgenden Be- 
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ständen in diesem Band zusammengeführt: dem Österreichischen Staatsarchiv in 
Wien (Archiv der Republik: Bundeskanzleramt 2. Republik und Bundesministe-
rium für auswärtige Angelegenheiten), dem Südtiroler Landesarchiv in Bozen (SVP-
Akten), dem Tiroler Landesarchiv in Innsbruck (Landeshauptmann-Akten, Akten 
des Amtes der Tiroler Landesregierung nach 1945, Abteilung VIIIk), dem Archiv des 
Karl von Vogelsang-Instituts in Wien (Bestand Leslie; Material Ludwig Steiner) und 
den privaten Sammlungen von Guido Jakoncig (Innsbruck), Erich Kneußl (Nachlass 
in Hall in Tirol) und Edgeworth Murray Leslie (Innsbruck-Igls bzw. London).

Der räumliche und personelle Fokus der Aktensammlung – nämlich Südtirol, 
Tirol und Wien sowie Material aus Privatbesitz ehemaliger Mitarbeiter des alliierten 
Nachrichtendienstes (Leslie) und politischer Akteure – weist somit gleichzeitig auf 
die zentralen Fragestellungen und Thesen hin: In diesem Band geht es vornehmlich 
um die österreichische und regionale (Bundesland Tirol und Südtirol) Südtirolpolitik 
von Februar bis in den Herbst 1947. In zahlreichen, bisher noch nicht veröffent-
lichten Dokumenten werden dabei jene Themen, Motive und Strategien eindrück-
lich sichtbar, welche die österreichische Politik dies- und jenseits der Brennergrenze 
beschäftigten. Zu einem Zeitpunkt, als das 1946 unterzeichnete Gruber-De Gas-
peri-Abkommen in ein Autonomiestatut gegossen wurde – welches als Erstes Auto-
nomiestatut für Trentino-Südtirol 1948 zusammen mit der italienischen Verfassung in 
Kraft treten sollte –, stechen dabei in dieser Aktensammlung vor allem zwei Themen 
besonders hervor: die Diskussionen zu einer möglichen bzw. gewünschten Autono-
mie und die Problematik um die Optantinnen und Optanten. Beide Fragen sind 
dabei eng miteinander verzahnt, wobei die Rückoption der bereits Ausgewanderten 
bzw. die möglichst rasche Wiedererlangung der italienischen Staatsbürgerschaft für 
alle, die mit dem Antrag auf die deutsche Staatsbürgerschaft im Zuge der Options-
abkommen 1939 die italienische Staatsbürgerschaft aufgegeben hatten, zunächst die 
dringlichste (für viele sogar existenzsichernde) Angelegenheit war.

Die in der vorliegenden Aktenedition gesammelten Dokumente zeugen dabei von 
zähen, ergebnislosen, unkoordinierten Verhandlungsrunden zwischen den einzel-
nen politischen Akteuren und Parteien. Im Laufe des Jahres 1947 kristallisierte sich 
zunehmend heraus, dass es zwei unterschiedliche diplomatische Ebenen gab. Einer-
seits verhandelte Wien bzw. Außenminister Karl Gruber mit Rom das Südtirol-Pro-
blem, wobei er bis zur Außenministerkonferenz in Moskau im Frühjahr 1947 dem 
österreichischen Staatsvertrag ausschließliche Priorität zukommen ließ. Erst nach 
dem Scheitern der Konferenz in Sachen Staatsvertrag widmete er sich der Umset-
zung des Gruber-De Gasperi-Abkommens (auch bekannt unter dem Begriff Pariser 
Vertrag), das er gemeinsam mit seinem Amtskollegen Alcide De Gasperi am 5. Sep-
tember 1946 in Paris unterzeichnet hatte und das die deutschsprachige Minderheit 
in Italien durch eine Revision der Optionsabkommen von 1939 und vor allem durch 
eine Autonomie schützen sollte. Wie die vorliegenden Dokumente belegen, wurde 
Grubers Vorgehen dabei von der Südtiroler Politik als viel zu konziliant eingestuft, 
weshalb diese in Absprache mit Innsbruck – und hier ergibt sich die zweite, eine 
regionale Diskussionsebene – besonders ab Juni 1947 auf eigene Verhandlungen mit 
Rom, vor allem mit Silvio Innocenti, setzte. Innocenti war den Vertretern der Süd-
tiroler Volkspartei (SVP) als letzter Präfekt von Bozen und nunmehriger Leiter des 
Grenzzonenamtes bekannt und seine politische Linie, die aus einer rigiden Haltung 
in Fragen der Re-Option und einer Gesamtautonomie für Trentino-Südtirol bestand, 
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nicht geschätzt. Andere Verhandlungspartner standen den Südtirolern jedoch in der 
italienischen Hauptstadt nicht zur Verfügung.

Dokumentiert werden die unterschiedlichen Positionen der verhandelnden Par-
teien. Während die SVP mit Rückendeckung aus Innsbruck zunehmend den Ein-
druck hatte, Italien verzögere die Umsetzung des Pariser Vertrages einerseits bewusst, 
versuchte sie in Wien dadurch Druck aufzubauen, dass sie mit jedem verstreichenden 
Monat an Glaubwürdigkeit und Einfluss auf die Bevölkerung verlöre. Sogar von der 
Gefahr gewalttätiger Demonstrationen und „kriegerischer“ Übergriffe war die Rede, 
sollten sich in Sachen Autonomie und Rückoption nicht bald Ergebnisse abzeichnen. 
Andererseits zeigt sich in den hier abgelichteten Dokumenten auch eine interessante 
Kontinuität in der österreichischen Außenpolitik: Wie schon im Austrofaschismus 
war auch die österreichische Nachkriegsregierung zunehmend von der Notwendig-
keit gutnachbarschaftlicher Beziehungen mit Italien überzeugt. Dies zeigte sich auch 
an der Bagatellisierung der Südtiroler Bedenken bezüglich des von Italien angepeilten 
Autonomiegebietes, der Benennung Südtirols (schließlich sollte es dann Alto Adige 
heißen, obwohl selbst in der italienischen Bürokratie häufig auf den Begriff Sud tirolo 
oder Tirolo del Sud zurückgegriffen wurde, wie beispielsweise in den zahlreichen Bän-
den der Documenti Diplomatici Italiani nachzulesen ist) oder der Komplexität der 
Rückoptionsfragen. Zunehmend schien jedenfalls Gruber davon überzeugt, nur eine 
eindeutige Westorientierung mit freundschaftlichen Beziehungen zu Italien könne 
Österreich den Staatsvertrag bringen.

Die neben diesen diplomatischen Dokumenten transkribierten Texte des Nach-
richtendienstmitarbeiters Edgeworth Murray Leslie, der in Innsbruck wohnte und 
fleißig, teilweise sogar wöchentlich, Lageberichte an die Alliierten (vornehmlich Lon-
don) schickte, bieten einen kleinen Einblick in die Einschätzung der Situation von 
außen. Nicht umsonst geben diese Dokumente dem vorliegenden Band eine interes-
sante Wendung. Leslie war in seiner Einschätzung der Lage zwar den Südtiroler/
Tiroler Anliegen durchaus wohlgesonnen, schätzte die Berichte aus Bozen, Innsbruck 
und mitunter auch Wien als das ein, was sie manchmal auch waren: Übertreibungen 
und Parteipolitik. Nicht außer Acht ließ er zudem jedoch die internationale Lage, in 
die er das Südtirol-Problem einzuordnen versuchte (und auch seine Interpretation 
der Lage vor Ort eingoss!). In dieser Einschätzung führte langfristig an einer Koope-
ration zwischen Österreich und Italien in einem stabilen Europa kein Weg vorbei. 
Diese Beurteilung wird im Übrigen z. B. durch einen ebenfalls externen Beobachter, 
Dennison Rusinow, dessen 1969 erschienenes Buch Italien und sein österreichisches 
Erbe 1919–1946 erst kürzlich neu aufgelegt wurde (Athesia, Bozen 2017), bestätigt. 
Belege für die Richtigkeit dieser Bewertung finden sich auch in den Foreign Relations 
of the United States (1947, Council of Foreign Ministers; Germany and Austria, 
Volume II, Documents 566–570), wenn über die Fortschritte in den Verhandlungen 
etwa im September 1947 Bilanz gezogen wird: Hier heißt es unverblümt, diese seien 
bislang „not progressed beyond the discussion stage“, was am Desinteresse sowohl 
Italiens als auch Österreichs liege.

Damit ist wohl ein Manko des vorliegenden Bandes angesprochen: Sowohl eng-
lischsprachige als auch italienischsprachige Akten(-Editionen) sind mittlerweile nicht 
nur auf Papier, sondern auch online leicht zugänglich und greifbar. Diese hätten die 
hier getroffene Einschätzung des Herausgebers durch nationale und internationale 
Dokumente stützen können. Ebenso wären eine bessere Zitation der Dokumente 
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sowie zusätzliche Indizes wünschenswert, die ein leichteres Auffinden der Akten-
stücke, Themen, Personen und Orte ermöglichen würden. Vielleicht sollte außerdem 
endlich über eine digitale Version der Akteneditionen zur Südtiroler Zeitgeschichte 
nachgedacht werden.

Eva Pfanzelter, Innsbruck

„Säuberungen“ an österreichischen Hochschulen 1934–1945: Voraussetzun-
gen, Prozesse, Folgen, hg. von Johannes Koll, Böhlau, Wien/Köln/Weimar 2017. 
ISBN 978-3-205-20336-0, 540 S., 21 Schwarzweißabb.

Einen vergleichenden Überblick über die personellen Auswirkungen der politischen 
Zäsuren 1934, 1938 und 1945 auf die österreichischen Hochschulen zu ermöglichen, 
ist das Ziel dieses Sammelbandes. Das Buch besteht aus 16 Beiträgen, die in drei 
Themenblöcke unterteilt sind: Geschichtliche Rahmenbedingungen und methodische 
Aspekte, Hochschulen in Österreich: Fallbeispiele und Vergleiche und Der biografische 
Blickwinkel – ausgewählte Einzelschicksale. Den Schwerpunkt stellt mit elf Beiträgen 
der zweite Teil dar. Redundanzen bleiben aufgrund der eng gefassten Thematik ins-
besondere in der (rechtlichen) Allgemeinbeschreibung der zeitgenössischen Situation 
nicht aus, wie auch Herausgeber Johannes Koll eingangs erwähnt. Deutlich tritt 
aber die Singularität institutionenspezifischer Entwicklungen neben den vergleich-
baren Prozessen hervor, wodurch trotz aller gesetzlichen Normierungen persönliche 
und institutionelle Handlungsspielräume dargestellt werden, deren Kenntnis für ein 
differenziertes Verständnis nicht nur hochschulbezogener, sondern auch allgemein-
politischer Vorgänge unerlässlich ist. Die Beiträge sind unterschiedlich lang und prä-
sentieren großteils eine Zusammenschau bereits an anderen Stellen veröffentlichter 
Ergebnisse aus den Forschungsschwerpunkten der Autor*innen. Dies ist nicht als 
Negativum aufzufassen, werden dadurch doch wichtige Informationen nunmehr 
gebündelt und vergleichend zugänglich gemacht. 

Einleitend thematisiert Koll den Begriff Säuberungen und deren Umsetzung in 
totalitären Regimen, worauf die Konkretisierung im Kontext des Sammelbandes 
sowie ein Abriss über generelle und rechtliche Entwicklungen an den österreichischen 
Hochschulen zwischen 1934 und 1945 folgen. Trotz des Fokus auf Kontinuitäten 
im 20. Jahrhundert betont Koll unter Hinweis auf die komparatistische Ausrichtung 
der Ausführungen die Singularität der „Säuberungen“ im Nationalsozialismus. Es 
handelt sich, wie auch explizit erklärt wird, um eine personenzentrierte Analyse, die 
Aspekte wie Institutsneugründungen, „Arisierungen“ oder auch die „Reinigung“ von 
Hochschulbibliotheken nur am Rande in den Blick nimmt. 

Teil eins beginnt mit Mitchell G. Ashs Analyse der österreichischen Hochschulen 
in den politischen Umbrüchen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ash hält fest, 
was nicht nur für seine Ausführungen, sondern für sämtliche Beiträge bedacht werden 
muss: dass „Hochschulen“ und „Politik“ nicht als getrennte Faktoren zu behandeln 
sind, da die Autonomie der Universitäten als formalrechtlich staatliche Institutionen 
auf zugestandenen Rechten beruhte. Ausgehend von dem durch ihn geprägten Res-
sourcenbegriff widmet sich Ash den politischen Zäsuren als „Umgestaltung von Res-
sourcenkonstellationen“, wobei er von 1928 bis 1945 eine besonders enge Verzahnung 
der Ressourcen Personen, Institutionen und Diskurse konstatiert. Markus Wurzer 
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fokussiert das Corpus der von Hochschulen, Sicherheits- und Polizeidirektionen ange-
fertigten und im Österreichischen Staatsarchiv verwahrten Verzeichnisse über illegale 
studentische politische Aktivitäten im Austrofaschismus in einer Kombination aus 
quantitativer Auswertung und methodischen Ausführungen zu dieser Aktensorte. Von 
allgemeiner Relevanz ist zudem Wurzers Beschreibung des zeitgenössischen Diszipli-
narrechts und dessen Veränderungen. Den Blick über die österreichischen Hochschu-
len hinaus richtet Helga Embacher, indem sie exemplarisch Flucht-, Lebens- und 
Arbeitsbedingungen in den zentralen Exilländern nach 1938 beleuchtet. Nach der 
Einleitung geht Embacher erst gegen Ende des Beitrages wieder auf die Situation von 
Akademiker*innen ein, beschreibt aber sehr detailliert Karrierewege, -möglichkeiten 
und -unmöglichkeiten in der Emigration sowie Realität und Einflussfaktoren in Bezug 
auf die Rückkehr Vertriebener nach Österreich nach 1945.

Der Kern des Sammelbandes, die Untersuchung der einzelnen österreichischen 
Hochschulen auf Basis des jeweils vorhandenen Aktenmaterials, setzt mit der Analyse 
der Vertreibungspolitik an der Universität Wien während der 1930er- und 1940er-
Jahre durch Katharina Kniefacz und Herbert Posch ein. Die Verfolgungs-
maßnahmen gegen „rassische“ und politische Feindbilder des NS-Regimes werden 
anhand von Beispielen greifbar gemacht, zugleich werden auch allgemeine gesetzliche 
Entwicklungen und Handlungsmöglichkeiten der Betroffenen dargelegt. Ebenfalls 
mit der Universität Wien beschäftigen sich zwei weitere Beiträge, die aufgrund des 
chronologischen Aufbaus nicht unmittelbar anschließen. Roman und Hans Pfef-
ferle setzen sich mit Entnazifizierung und Rehabilitierung der Professorenschaft 
der Universität Wien auseinander. Behandelt werden die drei Gruppen der Ent-
nazifizierten: die Reichsdeutschen, die prinzipiell zu entlassen waren, jedoch mitun-
ter an der Universität verbleiben konnten, die „Illegalen“ und die durch die staatliche 
Sonderkommission überprüften NS-Belasteten. Pfefferle und Pfefferle schließen mit 
der Feststellung, dass insbesondere unter Einberechnung von Alterspensionierungen 
und Todesfällen tatsächlich große Kontinuität im Personalstand der Universität Wien 
zwischen 1945 und 1956 vorhanden war. Die Entnazifizierung der österreichischen 
Studierenden untersucht Andreas Huber. Mit Schwerpunkt auf Wien legt er in einer 
vergleichenden Analyse dar, wie oberflächlich, uneinheitlich und auch ungeregelt die 
Überprüfung der Studierenden zunächst durchgeführt wurde und wie sich die gesetz-
lichen Bestimmungen veränderten. Auch die Bereitschaft der einzelnen Hochschulen 
sowie die Wahrnehmung der Verfügungen durch die Betroffenen werden diskutiert, 
wodurch Huber zu dem Schluss gelangt, die Entnazifizierungsmaßnahmen erfolgten 
„als bürokratische Pflichtübung ohne jeglichen Versuch einer geistigen Neuorientie-
rung“ (455). 

Mit den Professoren der Wiener Hochschule für Welthandel zwischen 1938 
und 1945 beschäftigt sich der Beitrag Peter Bergers, worin die Anknüpfung der 
Hochschule nach 1945 an die Ausrichtung während des Austrofaschismus zentral 
ist. Neben der Schilderung einzelner Karriereverläufe rücken auch der Rektor von 
1939 bis 1944, Kurt Knoll, und dessen Bedeutung für die inhaltliche und politi-
sche Orientierung der Institution in den Fokus. Johannes Koll fokussiert anschlie-
ßend anhand zahlreicher Fallbeispiele die Ebene der Studierenden der Hochschule 
für Welthandel sowie die Aberkennung akademischer Grade. Berücksichtigt werden 
dabei die als jüdisch bzw. „Mischlinge“ definierten Studierenden sowie zugleich die 
posthume Promovierung gefallener Studenten.
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Mit den „Säuberungen“ an der Technischen Hochschule Wien setzt sich Juliane 
Mikoletzky auseinander, die Berufschancen und Internationalität ebenso wie die in 
der NS-Zeit vorgenommenen Titelaberkennungen bespricht. Detaillierte quantitative 
und qualitative Aussagen zur Veränderung im Lehrkörper nach 1938 werden durch 
interessante rechtliche Marginalien ergänzt, etwa die Rückerstattung der Studien-
gebühren der im Sommersemester 1938 zur Exmatrikulation gezwungenen Studieren-
den. Besonders wichtig ist der Hinweis von Mikoletzky, wie zentral die „Einbettung 
einer Person in ihr jeweiliges soziales Umfeld als ein wesentlicher Bestimmungsfaktor 
für ihre tatsächliche Situation angesehen werden muss. Bei Analyse und Beurteilung 
der ‚Säuberungen‘ sollte dieser Aspekt mehr Berücksichtigung finden.“ (260) 

Paulus Ebner beschreibt die Vorreiterrolle der Wiener Hochschule für Boden-
kultur in der österreichischen Hochschullandschaft in Sachen Antisemitismus ab 
Mitte der 1920er-Jahre. Ebner arbeitet u. a. die Singularität der Folgen des Anschlus-
ses an der Hochschule heraus, indem er das vorübergehend leitende „Triumvirat“, 
bestehend aus Rektor, selbst ernanntem „kommissarischen Leiter“ und zugleich NS-
Dozentenbundführer sowie NSD-Studentenbundführer beschreibt, das – einzigartig 
neben der Abwertung der Position des Rektors – eine Integration der Studierenden-
vertretung in die Hochschulleitung bis 1939 darstellte. 

Erwin Strouhal und Lynne Heller setzen sich mit der heutigen Universität 
für Musik und darstellende Kunst auseinander. Strouhal zeigt, dass die Jahre vor dem 
Anschluss in diesem Kontext kaum Personalveränderungen mit sich brachten, konsta-
tiert aber die „Reinhaltung“ des Lehrkörpers – von Frauen und Juden, deren Anteil 
mit jeweils maximal 20 % (ungeachtet möglicher Überschneidungen) angegeben 
wird. Heller setzt mit den 1938 erfolgten Vertreibungen von Lehrenden und Studie-
renden fort, wobei sie auf Besonderheiten hinweist: Da der Großteil des Lehrperso-
nals mit Jahresverträgen angestellt war, die ohne Begründung mit dreimonatiger Frist 
gekündigt werden konnten, war die „Säuberung“ problemlos durchführbar. Auch gal-
ten die Studierenden als Schüler*innen, für die es zunächst keine klaren gesetzlichen 
Regelungen gab, denen schließlich jedoch das Studium untersagt wurde. Verena 
Pawlowsky geht in ihrem Beitrag zur Akademie der bildenden Künste zunächst auf 
die Organisation ein, wobei besonders der Punkt des nicht geregelten Studienplanes 
und der Studiendauer sowie der Abgang der Studierenden ohne Staats- oder Diplom-
prüfung als akademische Künstler*innen bemerkenswert sind. Den Schwerpunkt 
stellt die Untersuchung des durch das NS-Regime geschädigten wissenschaftlichen 
und allgemeinen Personals sowie der Studierenden dar. Ein interessanter Aspekt ist, 
dass die Akademie bei der Überprüfung der „Abstammung“ Studierender bis 1942 
keinen „Ariernachweis“ forderte, sondern lediglich eine „ehrenwörtliche Erklärung“. 
Der Beitrag umfasst zudem Kurzbiographien der vertriebenen Studierenden.

Zwei Beiträge behandeln schließlich die Situation der Hochschulen in Graz und 
Innsbruck. Hans-Peter Weingand schildert die „Säuberungen“ an den Grazer 
Hochschulen 1938/39, wobei er ausgehend von der Person des Medizin-Nobelpreis-
trägers Otto Loewy in das antisemitische Klima an der Universität Graz vor dem 
Anschluss einführt. Neben der Analyse der Vertreibungen von Studierenden und Leh-
renden richtet Weingand den Blick zudem auf das bisher wenig erforschte Thema des 
Wechsels „illegaler“ Lehrender von österreichischen an deutsche Hochschulen wäh-
rend der Jahre 1933 bis 1937, deren Zahl er mit 16 beziffert. Die politische Lage an 
der Universität Innsbruck entlang der Zäsuren 1933/34, 1938 und 1945/50 analy-
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siert Peter Goller, wobei er zunächst anhand von Beispielen die prekäre finanzielle 
Situation der Universität seit den 1920er-Jahren und die Verschärfung der Differen-
zen zwischen katholischen und nationalen bzw. nationalsozialistischen Angehörigen 
der Universität (Lehrende und Studierende) darlegt. Die personellen Veränderungen 
nach dem Anschluss sehr dicht beschreibend, weist er abschließend auf die Anknüp-
fung der Nachkriegszeit an den Austrofaschismus sowie die Rehabilitierung vieler 
ehemaliger Nationalsozialisten hin. 

Der letzte Teil des Sammelbandes umfasst mit zwei Beiträgen den biografischen 
Blickwinkel. Zunächst behandelt Klaus Taschwer die Biografie des Wiener Ordi-
narius für Handels- und Wechselrecht Josef Hupka. Taschwer schildert ausgehend 
von der universitären Laufbahn Hupkas die antisemitische Ausrichtung des Großteils 
der Universität Wien und zeigt die Handlungsspielräume antinationalsozialistischer 
Lehrender anhand von Hupkas Einsatz gegen Antisemitismus auf. 1938 nach den 
Nürnberger Gesetzen als Jude entlassen, 1939 zunächst in die Schweiz, danach in die 
Niederlande geflüchtet, starb Hupka 1944 im KZ Theresienstadt. Der letzte Beitrag 
schließlich ist ein von Johannes Koll 2013 geführtes lebensgeschichtliches Inter-
view mit dem ehemaligen Studenten der Wiener Hochschule für Welthandel, Robert 
Eder, der nach dem Anschluss mit seinen Eltern, Großeltern, seiner Schwester und 
seinem Bruder nach Malta emigrieren konnte. 

Der Sammelband bietet eine umfassende Zusammenstellung von Forschungs ergeb-
nissen zu den „Säuberungen“ an den österreichischen Hochschulen zwischen 1934 
und 1945. Da die Grundlage der meisten Beiträge ausführlichere Studien und/oder 
Forschungsprojekte sind, ist eine weitere Vertiefung in die Geschichte der behandelten 
Hochschulen, auch unter Berücksichtigung anderer mit den Regimewechseln einher-
gehender Aspekte problemlos möglich. Bei aller Diversität gelingt es durch die Zusam-
menstellung der Beiträge dennoch, vergleichbare Entwicklungen nachvollziehbar zu 
machen, ohne dabei individualinstitutionelle Besonderheiten aus dem Blick zu verlie-
ren. Hervorzuheben ist, dass auch die hochschulpolitischen Entwicklungen der Ersten 
Republik nicht ausgeklammert, sondern analytisch miteinbezogen werden. Auch der 
von den Autor*innen selbst über die jeweils behandelte Institution hinaus gerichtete 
Fokus unterstützt den*die Leser*in insofern, als – wo greifbar – Parallel entwicklungen 
an anderen Hochschulen besprochen werden, sodass ein Überblick über die „Säube-
rungen“ an den österreichischen Hochschulen im Untersuchungszeitraum nicht nur 
über die Gesamtlektüre des Sammelbandes zu erreichen ist.

Ina Friedmann, Innsbruck

Landschaftslektüren: Lesarten des Raums von Tirol bis in die Po-Ebene, hg. von 
Markus Ender / Ingrid Fürhapter / Iris Kathan / Ulrich Leitner / Barbara 
Siller (Edition Kulturwissenschaft 109), transcript, Bielefeld 2017. ISBN 978-3-
8376-3553-9, 560 S., zahlr. Abb.

Mit der Einrichtung von Forschungsschwerpunkten an allen österreichischen Uni-
versitäten konnten sich in der Startphase viele (namentlich führende) Mitarbeiter/
innen der diversen Fachdisziplinen nicht gleich anfreunden; das durch das Uni- 
versitätsgesetz 2002 eingeleitete und somit von oben angeordnete Zusammenwirken 
über die Instituts- und Fakultätsgrenzen hinaus galt beinah allerwärts als Spielwiese 
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für Kolleginnen und Kollegen, die in ihren Spezialfächern wenig bis nichts zu be- 
stellen hatten. Das Murren ist inzwischen verstummt; wenn es indes noch eines 
Beweises bedurft hätte, dass interdisziplinäre Zusammenarbeit in vielfacher Hin-
sicht mehr zu leisten imstande ist als das hartnäckige Insistieren auf dem Status quo 
des Spezialistentums, dann liefern ihn die Herausgeber/innen und Beiträger/innen  
dieses ebenso voluminösen wie beeindruckenden kulturwissenschaftlichen Sammel-
bandes.

Beeindruckend ist schon das Layout (Gestaltung: Markus Ender). Beeindruckend 
ist die Zusammenstellung der Beiträge, die im Gegensatz zu den weithin üblichen 
Buchbinder-Synthesen zu erkennen gibt, dass hier, ausgehend von einem Sympo-
sion des Innsbrucker Forschungsschwerpunkts Kulturelle Begegnungen – Kulturelle 
Konflikte, alle Beteiligten sich über die erste Begegnung hinaus vorbildlich aufeinan-
der abgestimmt und tatsächlich einem gemeinsamen Anliegen verschrieben haben. 
Beeindruckend ist schließlich das Ergebnis: eine Erkundung der Landschaften, der 
(vielfach sich permanent wandelnden) Bedeutungsschichten des Raums von Tirol 
bis in die Po-Ebene, die unter sorgfältiger Berücksichtigung älterer und insbesondere 
neuerer theoretischer Konzepte aufweist, wie diese Landschaften verzeichnet und 
beschrieben, im Laufe der Geschichte konstruiert, rekonstruiert und dekonstruiert 
worden sind und was alles in diesen Gebieten erzählt, erinnert, verschwiegen worden 
ist und somit das kollektive Gedächtnis der Bewohner des Raumes prägt.

An dieser Stelle müssen einige wenige, stichwortartige Andeutungen zu einzelnen 
Beiträgen genügen. Schon der erste Aufsatz, der den Brenner-Pass und die Land-
schaft im Süden dieser Einfallspforte bis hin zur Po-Ebene in den Blick nimmt, listet 
mit Umsicht auf, wie die diversen Wahrnehmungen eines Raums sich und einan-
der wiederholt überschlagen können: Hans Heiss verfolgt die Beobachtungen und 
Beschreibungstechniken von Italien-Reisenden, die kulturellen Markierungen und 
die politischen Instrumentalisierungen dieses Raums vom 19. Jahrhundert bis zur 
Gegenwart und entwirft damit ein ungemein anschauliches Bild, in dem sich die 
unterschiedlichsten Facetten der Region widerspiegeln, u. a. die Traumstraße, die 
Transithölle, das Grenzmanagement (1918 / 1938–2016) und vieles mehr. Das Bild 
wird erweitert, der Blick wird geschärft durch eine Reihe künstlerischer, literarischer 
und literaturwissenschaftlicher Verankerungen. Dazu gehören Fotos von Installatio-
nen, die Katharina Cibulka mit Schindeln aus der Region der Zentralalpen auf 
freiem Feld wie in verschiedenen Innenräumen gestaltet hat, ein Kommentar zu die-
sen Arbeiten (Interventionen) von Lizzy Fidler, weiters Fotos von Arno Gisinger 
aus dem (von Ettore Fagiuoli errichteten) Cesare-Battisti-Mausoleum in Trento sowie 
Fotos und Bilder von Gemälden, die Milena Meller zum Thema baumgrenze beige-
steuert hat, und schließlich Analysen von Iris Kathan (über Kurt Lanthalers Roman 
Das Delta) und Gerhild Fuchs (über literarische Topographien der Po-Ebene, mit 
besonderer Berücksichtigung der trilogia padana von Gianni Celati): In den gesichts- 
und gedächtnislosen Siedlungen der padanischen Welt, die Celati ablichtet, ist den 
Menschen (meist) längst jede Heimatfindung schroff verwehrt. Auch das Dorf Mai-
erlengo, das Zentrum des Lanthaler-Romans, ist auf den ersten Blick ein Nicht-Ort 
par excellence, identitäts- und geschichtslos; und doch, wie Kathan im Anschluss an 
Marc Augé erörtert, findet sich da unvermittelt ein Zwischenraum, der offen ist für 
neue Sinnstiftungsprozesse, für neue Begegnungen, für die Befreiung von gewohnten 
Zuschreibungen und Begrenzungen. Das Delta, ergänzt denn auch Stefano Zan-
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grando (derartige Beobachtungen aus der Sicht des Übersetzers zusammenfassend), 
„non è solo […] un buon romanzo degno di valorizzazione in un orizzonte estetico 
sovranazionale e di lunga durata, ma è anche un’opera di grande attualità linguistica, 
politica e territoriale“. 

In ihrem grundlegenden Forschungsbericht zum Landschaftsdiskurs unterstreicht 
Susanne Rau (die sich im Weiteren auf das Lyonnais, ein alles andere als einheit liches 
Territorium, als Fallbeispiel konzentriert) eindringlich, was für die Konstitution von 
modernen Landschaften ganz generell gilt: „dass sie ihrer Beobachter, Erzähler oder 
gestaltenden Akteure bedürfen“. In mittelalterlichen Texten ist das noch anders; 
sie sind an realistischen Raumbeschreibungen weniger interessiert, sehen vielmehr 
„Raum und Landschaft meist metaphorisch als innerlichen Erlebnisraum oder aber 
als Erinnerungsraum sakraler bzw. antiker Spuren“, wie Christina Antenhofer in 
ihrer weit ausholenden Studie zu Raum- und Reisebeschreibungen in mittelalter-
lichen Quellen vornehmlich zu Otto von Freising ausführt, dessen Gesta Friderici 
nicht nur Friedrich Barbarossa, sondern auch den Städten Oberitaliens ein Denk-
mal gesetzt haben. An den ersten ladinischen Poeten aus St. Ulrich, Matie Ploner 
(1770–1845) und seine (inzwischen untergegangene) Welt erinnert Rut Bernardi. 
Über Orte, die ebenfalls durch Abgeschiedenheit und Geschlossenheit (ergo: wenig) 
geglänzt haben, informiert dann auch Ulrich Leitner; in seinem Beitrag geht es 
um Erinnerungen von so genannten Heimkindern der Fürsorgeanstalten Tirols und 
Vorarlbergs im ausgehenden 19. und im 20. Jahrhundert.

In einer wohlfundierten und wunderbar illustrierten Studie entführt Andreas 
Oberhofer die Leser/innen zu Kultorten für Frauen, in den Eingangsbereich des 
Pustertals. Dort geht er, Schritt für Schritt, den Spuren der Wallfahrt zu den heiligen 
drei Jungfrauen von Meransen nach, beeindruckt von den verschiedensten uralten 
Überlieferungssträngen, aber auch mit der gebührenden Skepsis gegenüber jüngeren 
Spekulationen über „Frauen-Landschaften“; wer seinen Ausführungen folgt, kommt 
kaum umhin, sich den Lindenweg zu merken und gleich vorzunehmen, einmal selbst 
das Einzugsgebiet des Kultes um die Jungfrauen von Meransen auszukundschaften. 
Landschaften haben immer auch mit Imaginationen, Erinnerungen, Empfindungen 
zu tun. Ausgehend von Martin Pollacks Beobachtungen zu Kontaminierten Land-
schaften analysiert Barbara Siller den Roman Der Richtsaal von Gerold Foidl vor 
dem Hintergrund der Erinnerungen an das Kosakenmassaker von Lienz. Vor allem im 
Psychiatrie-Kapitel (das in der ersten Fassung des Romans noch ausgegrenzt geblie-
ben ist) wird nach ihrer Beobachtung „explizit die Verbindung zwischen äußeren und 
inneren Landschaften, also Seelenlandschaften“, hergestellt; dass die Verbindungs-
linien, alles andere als durchgängig parallel, sich im Text gelegentlich überkreuzen, ist 
allerdings kaum zu übersehen. 

Vieles, was eine ausführlichere Würdigung verdienen würde, kann hier nur mehr 
erwähnt werden: Site of Awe zum Beispiel, eine Arbeit von Elka Krajewska und 
Gregor Neuerer; oder auch: die in Venedig angesiedelte Erzählung Laguna Morta 
von Anna Rottensteiner; der Text Unter Tag von Alois Hotschnig, der „tief in 
den Körper von Schwaz“ führt und mit den Fotos von Arno Gisinger zum Komplex 
Messerschmitthalle korrespondiert; ein Bericht von Carla Festi über die Familie Jülg-
Clementi, Gedichte von Christoph W. Bauer, Kurt Lanthaler und Sepp Mall; 
ein Essay von Waltraud Mittich; Fotoserien von Christine S. Prantauer, Ste-
fan Alber und Claudia Fritz; schließlich ein höchst spannender Beitrag über die 
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Empfindung und Darstellung von Landschaftszeiten aus der Feder des Komponisten 
Albert Mayr.

Der Brenner – Der Titel der Zeitschrift sollte bekanntlich nicht nur an den Pass-
übergang, sondern auch an Die Fackel von Karl Kraus erinnern. Zwei Artikel befas-
sen sich mit Ludwig von Ficker und speziell mit der Entwicklung der Landschafts-
metaphorik und der Raumtopoi in seiner Zeitschrift (zu der ja kein Geringerer als 
Carl Dallago das Geleitwort geschrieben hat). Interessante Aspekte, gewiss, auch im 
Kontext dieses Sammelbandes; gleichwohl, warum Ingrid Fürhapter und Markus 
Ender in ihren Artikeln darauf verzichtet haben, den einschlägigen Stand der For-
schung (wenigstens jeweils in einem knappen Abriss) mitzuteilen (und dementspre-
chend dann auch zu beherzigen): das bleibt ein Rätsel.

Das Resümee, alles in allem: Mit den Landschaftslektüren haben die Herausgeber/
innen ein Standardwerk auf den Weg gebracht, das auch auf internationalem Level 
keinen Vergleich zu scheuen braucht und sich somit künftig geradewegs als Richtmaß 
für die Gestaltung kulturwissenschaftlicher Kompendien herauskristallisieren sollte.

Johann Holzner, Zürich 

Krieg in der Region, hg. von Reinhard Baumann / Paul Hoser (Forum Suevicum. 
Beiträge zur Geschichte Ostschwabens und der benachbarten Regionen 12), UVK, 
Konstanz/München 2018. ISBN 978-3-86764-827-1, 408 S., 21 Abb. 

Nach der Lektüre von über 400 Seiten eines Längsschnittes zur Kriegsgeschichte von 
im Wesentlichen einer Region aus der Feder von 15 Autorinnen und Autoren ist der 
Rezensent verführt, der Heraklit zugesprochenen und im 21. Jahrhundert nicht mehr 
tragbaren Erkenntnis vom Krieg als dem Vater aller Dinge zuzustimmen. Denn der 
hier anzuzeigende Sammelband von Reinhard Baumann und Paul Hoser eröffnet 
die Möglichkeit, viele der philosophiegeschichtlichen Interpretationen von Hera klits 
Aussage für das Verständnis von rund 500 Jahren Kriegsgeschichte des schwäbischen 
Raumes und seiner Nachbarregionen zuzulassen. So zeigen insbesondere die Bei-
träge von Niklas Konzen, Uwe Tresp, Peer Friess, Reinhard Baumann, Ger-
hard Immler, Thomas Albrich und Veronika Diem, dass Krieg im Sinne von 
Heraklit als Bewegung, als Gegensatz von Ruhe gedeutet werden kann und er damit 
Veränderung und Entwicklung mit sich bringt. Auch die naturphilosophische Inter- 
pretation von Heraklits Aussage vom Krieg als ursächliche Kraft allen menschlichen 
und natürlichen Seins lässt sich durch einzelne Beiträge, etwa jene von Michael 
Kaiser oder Wolfgang Wüst, belegen. Schließlich machen die Studien von Ger-
hard Hetzer, Paul Hoser, Christa Hämmerle, Elisabeth Plössl und Michael 
Baumann auf die ethische Dimension von Heraklits Aussage aufmerksam, insbeson-
dere dann, wenn wir uns das gesamte diesem Vorsokratiker zugeschriebene Zitat vor 
Augen halten: „Der Krieg ist der Vater aller Dinge und der König aller. Die einen 
macht er zu Göttern, die andern zu Menschen, die einen zu Sklaven, die andern zu 
Freien.“

Von Göttern, Menschen, Sklaven und Freien erzählen die 15 Aufsätze, welche 
– von zwei Ausnahmen abgesehen – auf Vorträgen der 15. Tagung des Memminger 
Forums für schwäbische Regionalgeschichte im November 2015 beruhen. Die bei-
den Ausnahmen, die Aufsätze von Thomas Albrich über die Entwicklung des Hub-
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schraubers Focke-Achgelis 223 sowie von Elisabeth Plössl über Hedwig Lachmanns 
Antikriegsgedichte, fallen auch aus dem von den beiden Herausgebern geschilderten 
gemeinsamen Reflexionsrahmen als Motivation für das Symposion heraus. Dieser 
steht auf dem Boden der 1986 erstmals abgehaltenen Memminger Biennale, welche 
Geschichte als eine Erzählung von konkreten Räumen versteht, die sich nicht ent-
lang moderner nationalstaatlicher Grenzen entwickeln, sondern als Netzwerk vieler 
räumlicher Verbindungen und Verflechtungen materialisieren. Daher widmen sich 
die Tagungen des Memminger Forums auch immer den Schnittstellen zu den das his-
torische Schwaben umgebenden Regionen wie Altbayern, Baden, Elsass, die Schweiz, 
Tirol und Vorarlberg. So verhält es sich auch mit dem hier anzuzeigenden 12. Band 
der Reihe Forum Suevicum.

Für die Fragestellung nach dem „Krieg in der Region“, wie der Titel des 12. Ban-
des lautet, bieten sich bereits im Spätmittelalter erste Schnittstellen etwa ins nach-
malige Österreich. So verweisen die beiden Herausgeber darauf, dass der Streit um 
das staufische Erbe unter Rudolf von Habsburg für die Grafen von Dillingen krie-
gerische Auseinandersetzungen bedeutete. Die Mehrzahl der schwäbischen Städte 
unterstützte den Habsburger gegen die Wittelsbacher. Baierischer, Spanischer und 
Österr eichischer Erbfolgekrieg zerstörten in den folgenden Jahrhunderten Teile von  
Schwaben ebenso wie der Schmalkaldische, der Schweizer, der Dreißigjährige oder 
der Franzosenkrieg. Neben diesen europäischen gab es auch ungezählte regionale 
Konflikte wie die Bauernkriege und die Fehden des Mittelalters, welche auf den 
Raum Schwaben Einfluss nahmen. Somit konstituierte Krieg das Schwabenland und 
seine Menschen. Niklas Konzen erörtert Letzteres etwa an Hans Rechberg; Uwe 
Tresp an Herzog Ludwig dem Reichen; Reinhard Baumann am Obristen Georg II. 
Frundsberg; Michael Kaiser an Kurfürst Maximilian I. und seinem Obristen 
Johann Winterscheid; Christa Hämmerle an den Kriegskrankenpflegerinnen 
Agathe Fessler und Maria Pöll-Naepflin, welche aus Nachbarregionen des Schwaben-
landes stammten.

Wie neben Einzelpersonen größere Gruppen auf Krieg reagierten und ihn in 
ihren Alltag integrierten, beschreibt Oliver Landolt für die Eidgenossenschaft um 
1500; Peer Friess für die oberschwäbischen Reichsstädte im Fürstenkrieg von 1552; 
Gerhard Immler für den Ort der Tagung, die Stadt Memmingen, in den beiden 
Jahren 1630 und 1647; Wolfgang Wüst für das Benediktinerkloster Elchingen in 
den Franzosenkriegen; Paul Hoser für die bayerisch-schwäbische Presse im Ersten 
Weltkrieg und Veronika Diem für das Kriegsende 1945 in München, Oberbayern 
und Schwaben.

Michael Baumann schließt den Tagungsband mit einer bemerkenswerten lite-
raturwissenschaftlichen Studie über den Krieg in der Fantasy-Literatur ab und bil-
det damit quasi die Klammer über alle Beiträge und die Ausgangsfragestellung des 
15. Memminger Forums und seines daraus publizierten 12. Tagungsbandes: Anhand 
eines von einem Memminger Künstler 1935 gemalten Bildes mit dem Titel Der Berg-
geist, das frappierende Ähnlichkeit mit dem Zauberer Gandalf aus den Romanen 
von J. R. R. Tolkien aufweist, erörtert Baumann, wie sich die Erzählung vom und 
über den Krieg im 20. Jahrhundert von der Tolkien’schen Zwischenkriegsliteratur, 
in der Krieg ganz im Sinne des militaristischen Verständnisses von Heraklits Aus-
sage über den Vater aller Dinge als Abfolge von Schlachten mit Helden geschildert 
wurde, zur George R. Martin’schen postmodernen Literatur wandelt, in der Krieg 
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als eine Anhäufung von realistischen blutigen Schlachten ohne Heroen dargestellt 
wird. Diese wiederum käme der naturphilosophischen Interpretation von Heraklits 
Aussage über den Krieg nahe. In Form der US-Fernsehserie Game of Thrones ist er 
seit 2011 in vielen Haushalten präsent und nimmt Einfluss auf das zeitgenössische 
Verständnis von Krieg. Das zeigt, wie notwendig eine wissenschaftlich fundierte his-
torische Längsschnittuntersuchung über den Krieg in einem überschaubaren Raum 
und seinen angrenzenden Regionen ist, wie sie der vorliegende Sammelband von 
Reinhard Baumann und Paul Hoser als fachliches Korrektiv zu gegenwärtigen gesell-
schaftlichen Diskursen bietet.

Wolfgang Weber, Innsbruck

Architekturführer Innsbruck. Architectural Guide Innsbruck, hg. von Chris-
toph Hölz / Klaus Tragbar / Veronika Weiss (Schriftenreihe des Archivs für 
Baukunst 10), Haymon Verlag, Innsbruck 2017. ISBN 978-3-7099-7204-5, 280 S., 
zahlr. Abb., Grundrisse und Pläne.

Mit diesem Architekturführer liegt erstmals ein handliches Buch vor, das in deutscher 
und englischer Sprache einen Leitfaden durch die Architekturgeschichte der Stadt 
Innsbruck bietet. Nach Stadtteilen geordnet, wird die Baukultur und Stadtentwick-
lung vom römischen Lager Veldidena bis in die unmittelbare Gegenwart beschrieben 
und analysiert. Begleitet werden die einzelnen Katalognummern von kurzen einfüh-
renden Texten zur Siedlungs- und Baugeschichte wie zur baulichen Entwicklung Inns-
brucks nach 1945. Zudem erhält jeder Stadtteil eine kurze Einführung. Diese Texte 
sind sehr informativ, gut lesbar geschrieben, lassen aber auf Grund ihrer Kürze zu viel 
Wissenswertes außer Acht. Vielleicht wäre es besser gewesen, einen eigenen Band in 
englischer Sprache zu publizieren und somit mehr Raum zu gewinnen. Neben der 
Herausgeberin und den Herausgebern finden wir meist junge Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler aus der Kunstgeschichte und Bauforschung sowie angehende 
Architektinnen und Architekten, die mit Beiträgen vertreten sind. Auf Kolleginnen 
und Kollegen, die mit eigenen Forschungen zu den einzelnen Objekten ausgewiesen 
sind, wurde vom Herausgeberteam weitgehend verzichtet. Die Texte sind großteils 
sehr ambitioniert geschrieben und von unterschiedlicher wissenschaftlicher Qualität. 
Ein sparsamer Umgang mit kritischen Anmerkungen ist zu vermerken. So finden 
sich keinerlei diskussionswürdige Hinweise zum Umbau des Tiroler Landesmuseums 
Ferdinandeum, zur Gestaltung des Landhaus-Platzes, zum Adler-Monument vor der 
Universität oder zum Pema-Hochhaus I. Warum einzelne Denkmale (Adolf Pichler) 
Eingang in dieses Buch finden, andere zentrale Kunst- und Bau-Projekte wie die 
Arbeit von Lois Weinberger im SOWI-Areal nicht, irritiert. Die Sinnhaftigkeit, noch 
nicht fertiggestellte Bauten und Plätze aufzunehmen (Haus der Musik, Platzgestal-
tung), darf hinterfragt werden. Die klare Positionierung im Hinblick auf den aktuel-
len Umgang mit dem sozialen Gemeindebau im Innsbruck der Zwischenkriegszeit 
ist erfreulich und wichtig (14). Die Zeitspanne des Nationalsozialismus in Innsbruck 
findet hingegen eine nur sparsame Berücksichtigung. Beeindruckend ist die reich-
haltige Bebilderung, durchwegs neue Aufnahmen (Fotograf: Quirin Leppert), die 
spannende Ein- und Durchblicke gewähren, werden durch umfangreiche Lagepläne, 
Schnitte und Grundrisse ergänzt. Dieses Buch bereichert die Literatur zur Architek-
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turgeschichte Innsbrucks entscheidend, ist gut lesbar, auch bei Spaziergängen wegen 
seiner Handlichkeit hilfreich und fällt durch seine ansprechende Gestaltung posi-
tiv auf. Es enthält sowohl für Einheimische wie Touristen, trotz mancher Kritik im 
Detail, viel Wissenswertes zur Stadt Innsbruck und ihrer baulichen Entwicklung.

Christoph Bertsch, Rom

Max von Esterle: Karikaturen und Zeichnungen. Bildband, im Auftrag des For-
schungsinstituts Brenner-Archiv der Universität Innsbruck hg. von Christine Ric-
cabona (Limbus Preziosen), Limbus Verlag, Innsbruck 2017. ISBN 978-3-99039-
109-9, 150 S., zahlr. Abb. und Fotografien. 

Max von Esterle (1870–1947), der Innovationen aus Paris und München kannte und 
sehr persönlich verarbeitete, war einer der wichtigeren Tiroler Maler in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts (was im Nachwort etwas ausführlicher hätte gewürdigt 
werden können). Seine bissigen Ausstellungsrezensionen im Brenner trugen zu einer 
Belebung der Innsbrucker Kunstszene bei. Das satirische Temperament, das er in 
ihnen an den Tag legt, kommt auch in den hier nachgedruckten Zeichnungen zum 
Ausdruck. Übrigens keineswegs in allen: Zumal Dallago, Trakl, Kraus, der Fotograf 
Kühn, Thomas Riss, der Pathologe Pommer und andere werden klug charakterisiert 
und nicht karikiert. Die Reduktion des Körpers auf einen Umriss und die Konzentra-
tion auf das rätselhafte Gesicht des Dichters machen etwa die Trakl-Zeichnung (53) 
zu einer wahren Interpretation. 

Erschienen sind Esterles Zeichnungen zuerst im kurzlebigen Föhn (1909), dann 
– der überwiegende Teil – in den ersten Jahrgängen des Brenner (1910–1913), die 
letzte im März 1914. Das Nachwort weist zu Recht darauf hin, dass der Münchner 
Simplicissimus mit Olaf Gulbransson Esterle angeregt hat; den Innsbrucker Scherer 
(1899–1903) mit seiner nicht unwitzigen antiklerikalen Bildpropaganda erwähnt es 
nicht, obwohl schwer vorstellbar ist, dass Esterle ihn nicht angesehen haben sollte. 
Die Unterschiede in Stil und Intention sind freilich gewaltig – was für das Verständ-
nis der kulturellen Situation in Tirol um 1910 nicht unwesentlich ist. Den maß-
gebenden Scherer-Autor Wallpach hat Esterle gezeichnet (47), ohne karikierenden 
Bezug auf dessen Germanentümelei (vgl. dagegen das Nachwort 146), aber mit einer 
gewissen Distanz. 

Dargestellt hat Esterle Politiker, Literaten, Künstler und Wissenschaftler; nach 
diesen Kategorien sind die Bilder hier auch angeordnet – wie in der ersten Buchpu-
blikation, Tirols Koryphäen von 1911. Dass keine Frau einer Abbildung für würdig 
erachtet worden ist, hat weniger mit Esterle als mit der damaligen Tiroler Szene zu 
tun. Wilhelm Greil, Ämilian Schöpfer, Julius Perathoner, Michael Mayr, Karl Schön-
herr und Ferdinand Exl kennt man noch, viele der Gezeichneten sind vergessen. Das 
Mayr-Bild (53) erscheint mir besonders bemerkenswert, weil Esterle den Historiker 
und Archivar gezeichnet, aber den künftigen Bundeskanzler getroffen hat – woran 
man allerhand Gedanken über die Möglichkeiten der Kunst anknüpfen könnte. Wal-
ter Hörmann (109) ist als Inbegriff des Ordinarius alten Stils porträtiert – dieses 
Bild hätte sich im Jahr 1968 hervorragend zur Instrumentalisierung geeignet. Ester-
les Zeichnungen bereiten Vergnügen, der Staatskünstler Defregger (77) etwa bringt 
einen zum Lachen, auch weil es den Typus nach wie vor gibt. 
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Die Herausgeberin gibt im Anhang Informationen über die Dargestellten (ein 
kleiner Fehler auf S. 118: Walther war, vor 1918, nicht Abgeordneter im österreichi-
schen Nationalrat). Was fehlt, ist ein Blick auf die Gruppen und Cliquen in Innsbruck 
und Bozen, denn die Zugehörigkeit zur einen oder anderen hat wohl die Entschei-
dung beeinflusst, jemanden zu zeichnen oder auf sein Bild zu verzichten, und ihn so 
zu zeichnen, wie er uns hier entgegentritt; Föhn und Brenner werden mitgesprochen 
haben. Fast alle Mitarbeiter des Brenner hat Esterle gezeichnet; Haecker fehlt, weil 
das Erscheinen seiner ersten Beiträge mit Esterles Ausscheiden aus der Zeitschrift 
zusammenfiel. Es fehlt selbstverständlich der höhere Klerus und die Generalität; von 
den Künstlern gehen mir Matthias Schmid, Carl Moser und Artur Nikodem ab, von 
den Literaten Karl Emerich Hirt. Über diese Lücken lässt sich trefflich spekulieren 
… Allerdings erst, wenn man weiß, dass im Brenner an die 30 weitere Zeichnungen 
(darunter solche von Theodor Däubler und Ludwig von Pastor) erschienen sind. Die 
Herausgeberin erwähnt zwar einmal, dass dort 72 Zeichnungen Esterles zu finden 
sind, aber weder sagt sie, dass ihr Buch eine Auswahlausgabe aus den Zeichnungen 
Esterles für den Brenner ist, noch begründet sie ihre Auswahl. Das ist fast der einzige 
Mangel des Buchs, aber er wiegt doch recht schwer. 

Zum kunstgeschichtlichen Ort von Esterles Zeichnungen hätte ein bisschen mehr 
gesagt werden können. Und weil wir gar nicht mehr wissen, wie Tirols Koryphäen aus-
gesehen haben, wären beispielhafte Fotos von einigen der Herren interessant gewe-
sen. Zufällig habe ich parallel zum Schreiben dieser Besprechung Fotos von Wallpach 
gesehen, die Esterles Bild viel porträthafter, viel weniger karikaturistisch erscheinen 
lassen. Ähnliches gilt für die Ficker-Zeichnung (59). Andererseits: Das Buch ist kein 
wissenschaftliches Werk und soll vor allem Vergnügen bereiten. Die Einschätzung 
mancher Persönlichkeiten durch einen wachen Zeitgenossen sollte dennoch auch für 
die Historikerin interessant sein. So nebenher machen die Anmerkungen auch wieder 
die Bedeutung von München für das damalige Tirol bewusst. Reizvoll für den Sozial-
historiker: Von den abgebildeten Herren trugen nur acht keinen Bart. 

So ist diese grafisch sehr ansprechende Ausgabe im Rahmen der „Limbus Prezio-
sen“ zwar auch informativ – aber vor allem doch ein erheiternder Rückblick auf Tirol 
um 1910. Als solcher und als Erinnerung an einen bedeutenden Tiroler Künstler ist 
das Buch weit mehr als eine Tirolensie zum Verschenken. 

Sigurd Paul Scheichl, Innsbruck 

Georg Jäger, Kaltes Grab am steilen Berg: Heuzieher-Unglücksfälle zwischen 
1600 und 1945 in Tirol. Ein historisch-volkskundlicher Beitrag zur Bergland-
wirtschaft und Mensch-Umwelt-Problematik im Ostalpenraum, Universitätsver-
lag Wagner, Innsbruck 2017. ISBN 978-3-7030-0942-6, 200 S., mit zahlr. Schwarz-
weißabb.

Der unermüdliche Geograph und Heimatforscher Georg Jäger widmet sich im nun 
vorliegenden Band einem besonderen Aspekt der historischen Berglandwirtschaft, 
dem Heuziehen. Dieses wird heutzutage kaum mehr praktiziert, weil das Bergheu 
meist schon im Sommer mit dem Traktor auf einer Forststraße zum Hof transportiert 
worden ist. Zudem spielt der ursprüngliche Sinn der dahinter stehenden Wirtschafts-
weise, die Eigenversorgung mit Nahrungsmitteln, kaum mehr eine Rolle.
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Über Jahrhunderte waren aber auf den Tiroler Bergmähdern ein bis zwei Drittel 
des gesamten Heus gewonnen worden. Dieses wurde aber erst im Winter ins Tal 
gebracht, da es auf dem Schnee leichter transportiert werden konnte. Zunächst muss-
ten Heuwege („Riesen“) angelegt werden. In der Folge schaufelten mehrere gut aus-
gerüstete Männer die Heustadel und Heuschober vom Schnee frei und machten sich 
dann an die halsbrecherische und rasante Abfahrt. Die größte Gefährdung stellten 
dabei Staublawinen dar; manchmal kamen Bauern aber auch mit ihren 200–300 Kilo 
schweren Fuhren vom mit Eis oder Schnee überzogenen Bergweg ab und stürzten in 
die Tiefe.

Georg Jäger hat für den Zeitraum von 1600 bis 1945 tirolweit 113 Heuzieher-
Unglücksfälle mit insgesamt 249 Toten erfasst und akribisch dokumentiert: Zwei 
Drittel der getöteten Heuzieher kamen aus den Bezirken Lienz und Reutte, in denen 
auch 13 Frauen ums Leben kamen. In Tälern wie dem Lechtal und dem Defereggen-
tal beteiligten sich nämlich auch körperlich starke Frauen an dieser halsbrecherischen 
Arbeit.

Der Autor dokumentiert aber auch in ausführlicher Form Erzählungen und Sagen 
aus Nord-, Ost- und Südtirol zum Themenkomplex. Besonders lebendig in Erinne-
rung geblieben ist das reichhaltige und gute Mahl nach getaner Arbeit, welches zur 
Redewendung „Essen wie die Heuzieher“ beigetragen hat. In einer Reihe von Hoch-
gebirgstälern erinnerten Marterln mit ihren Gedenksprüchen an bei dieser überaus 
harten Arbeit ums Leben gekommene Bauern. Wenig tröstlich war der Tiroler Volks-
glaube, dem zufolge nur der vom Schnee erdrückt wurde, der mit einer „Schwarzen 
Seele“ heuziehen ging.

Sorgfältig ausgewähltes Bildmaterial rundet die überaus interessante Darstellung 
ab. Georg Jäger ist es mit ihr gelungen, einen lebendigen und überaus interessanten 
Einblick in einen wesentlichen Aspekt der Landwirtschaft am Berg zu vermitteln.

Roman Spiss, Innsbruck

Reimmichl Volkskalender 2018, red. von Birgitt Drewes, Verlagsanstalt Tyrolia, 
Innsbruck/Wien 2017. ISBN 978-3-7022-3602-1, 256 S., zahlr. Farbabb.

Unaufhaltsam strebt der traditionsreiche Reimmichl-Kalender – von dem Priester 
Sebastian Rieger im Jahr 1920 gegründet und ab 1925 dann unter seinem Pseudo-
nym „Reimmichl“ herausgegeben – seinem einhundertsten Geburtstag entgegen. Für 
das Jahr 2018 erscheint er in neuem grafischen Gewand, jetzt unter der redaktionel-
len Federführung von Birgitt Drewes und wieder in der bewährten Kombination 
aus Kalendarium und rund 30 kurzen, höchst unterschiedlichen Textbeiträgen zu 
regionalgeschichtlichen, gesellschaftlichen, brauchtümlichen, religiösen, populär-
kulturellen oder politischen Themen; auch einige literarische Texte sind darunter. 
Eine illustre Schar an AutorInnen hat sich wieder im Reimmichl-Kalender versam-
melt; bei dieser Gelegenheit ein kleiner Wunsch des Rezensenten: Es wäre schön, 
im Inhaltsverzeichnis nicht nur die Titel der Beiträge, sondern auch die zugehörigen 
Namen der VerfasserInnen zu finden.

Der breite thematische Bogen spannt sich in diesem Jahr lose um das Dauer-
Überthema „Heimat“. Er perspektiviert dieses emotional und symbolisch ebenso 
stark befrachtete wie umkämpfte Konzept aus unterschiedlichen Richtungen: Inter-
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views mit Altpolitikern (Franz Fischler) sind ebenso zu finden wie ein regionalkulina-
rischer Beitrag über die Bauernkuchl, ein Porträt über die Zillertalerin Maria Schiestl, 
die als Ärztin in Afrika wirkte, oder Abrisse über die Innsbrucker Exl-Bühne oder die 
Firmengeschichte der Tiroler Röhren- und Metallwerke in Hall – um nur einige Bei-
spiele herauszugreifen. Ein buntes Potpourri teils informativer, teils unterhaltsamer 
oder beschaulicher, nur selten betulicher Texte bietet also für jeden etwas. Die Bei-
träge sind fast durchweg lesenswert, gut geschrieben und lektoriert – ein gedoppelter 
Absatz von Raimund Schreier, der sich nicht nur korrekt auf S. 81, sondern auch 
fremdkörperartig verrutscht noch einmal auf S. 87 findet, stellt eine Ausnahme dar 
und fällt nicht weiter ins Gewicht. Wer genau hinsieht, der findet neben Erbaulichem 
durchaus auch Zeitkritisches und weniger Bequemes, hervorzuheben wäre hier etwa 
Peter Plaikners Beitrag zur „Kampfzone Heimat“.

Der neueste Reimmichl zeigt sich also bewährt vielseitig und heterogen, darüber 
hinaus in angenehm modernisiertem Erscheinungsbild. Die Modernisierung sollte 
sich jedoch weiterhin, wenn der Kalender seinen 100. oder gar 125. Geburtstag 
wohlbehalten und in hoher Auflage erleben möchte, nicht nur auf den grafischen 
Relaunch beziehen, sondern auch noch stärker auf inhaltliche Aspekte, die den längst 
stattfindenden gesellschaftlichen Wandel aktiv reflektieren und begleiten. Bislang 
richtet sich der Reimmichl, ganz in seiner eigenen Tradition stehend, offenkundig 
an ein traditionell-christlich orientiertes Publikum, das mit dem Untertitel „Volks - 
kalender“ auch als Mehrheitsgesellschaft adressiert wird, wobei jüngere Umfrage- 
ergebnisse (55) darauf hindeuten, dass auch viele Exil-TirolerInnen darunter sein 
dürften.

Hinweise auf eine sich immer mehr und wohl auch irreversibel säkularisierende 
und weltanschaulich pluralisierende Gesellschaft finden sich zwar auch, allerdings 
eher in vorsichtigen Dosen: im kalendarischen Teil mit Angaben zur kalendarischen 
Ordnung in Judentum, Islam und chinesischer Zeitordnung, im Aufsatzteil etwa mit 
den Beiträgen von Edith Hessenberger über die Heimat-Suchbewegungen von 
geflüchteten Menschen, von Yasemin Karagöz über ihre eigenen Beheimatungs-
erfahrungen oder von Tatjana Schnell über Sinnstiftung auch jenseits religiöser 
Orientierungen. Derartige Texte tun dem „Reimmichl“ gut, denn insgesamt ist die 
vorwiegend christlich-katholische Orientierung unübersehbar, dies zeigt sich etwa in 
den kurzen Heiligendarstellungen, den Namenstagnennungen im Kalendarium, dem 
Sternsinger-Titelbild und auch Textbeiträgen wie jenen von Altbischof Manfred 
Scheuer, Abt Raimund Schreier oder der Religionspädagogin Maria Planken-
steiner-Spiegel. Das muss nicht unbedingt ein Problem sein, gerade dann, wenn 
mit dem Kalender hauptsächlich ein katholisch-traditionelles Publikum angespro-
chen werden soll, das zudem aus der „Ferne“ (s. o.) mit der Lektüre vielleicht auch 
sentimental-nostalgische Aspekte verbindet. Und doch werden hier auch Chancen 
sichtbar, die bislang noch ungenutzt bleiben und die in Zukunft möglicherweise bes-
ser ausgeschöpft werden könnten: Wie wäre es etwa, künftig neben den katholischen 
auch jüdische, muslimische oder andere christliche Feiertage systematisch zu ver-
zeichnen? Vielleicht sogar ergänzt durch kurze, erklärende Beiträge im redaktionellen 
Teil? Und könnten nicht neben katholischen auch andere geistliche Amts- und Wür-
denträger aus der Region zu Wort kommen? Vielleicht ließe sich auf diesem Wege 
nicht nur das Publikum erweitern, sondern auch dem 60-plus-Stammpublikum 
(55) noch die eine oder andere interessante Information mit auf den Weg geben, die 
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zudem deutlich machte, in welch weltanschauliche Breite und kulturelle Diversität 
sich unsere Gesellschaft längst entwickelt hat und auch weiterhin entwickeln wird. 
Denn auch dies gehört zu einem zeitgemäßen, reflektierten Umgang mit dem Kon-
zept Heimat unweigerlich dazu.

Timo Heimerdinger, Innsbruck

Johann Knoll, Thomas Bertagnolli, Karl C. Berger, Georg Keuschnigg, 
Tirol unter alten Dächern: Museum Tiroler Bauernhöfe. Bildband, Verlagsanstalt 
Tyrolia, Innsbruck 2017. ISBN 978-3-7022-3620-5, 144 S., Fotografien von Roland 
Defrancesco.

„Neue Perspektiven“ versprach das Museum Tiroler Bauernhöfe zum  40-jährigen 
Bestandsjubiläum 2015 und ließ das Museumsgelände zu einer „Erlebniswelt“ mit 
Themenschwerpunkten, Mitmachstationen und Lehrpfaden werden. Auf diese „neuen 
Einblicke in das alte Tirol“ bezieht sich auch der 2017 herausgegebene Bildband Tirol 
unter alten Dächern.

Der Aufbau des Buches ist übersichtlich und stringent. Nach einer knappen Ein-
leitung mit einer Skizzierung der wichtigsten Hofformen werden die 14 Prototypen 
sowie bäuerlich geprägte Neben- und Zusatzgebäude präsentiert, zusammengefasst 
in vier Landesregionen: Oberland/Außerfern, Tirol Mitte, Unterland und Osttirol/
Südtirol. Den Abschluss bilden Informationen zur technischen Umsetzung des Ab- 
und Wiederaufbaus eines Hofes.

Obwohl in einem „Bildband“ erwartungsgemäß Abbildungen im Vordergrund 
stehen, wurde an den Erläuterungen zu den einzelnen Beispielen bäuerlicher Archi-
tektur und den eingefügten Exkursen zu den Themenbereichen „Gemeinschaft“, 
„Herrschaft“, „Landschaft“ und „Wirtschaft“ in Tirol recht gespart, wenn nicht gar 
gegeizt. Dies befremdet insbesondere, da die Texte durchwegs informativ, sachkundig 
und kurzweilig verfasst sind, was angesichts der beiden versierten Fachautoren Tho-
mas Bertagnolli und Karl C. Berger nicht verwundert. 

Die Fotografien von Roland Defrancesco treten in einen spannenden, wenn auch 
– wie gesagt – etwas einseitigen Dialog mit den Texten. Diese Spannung entsteht 
vor allem durch die Motivwahl und die zum Teil eigenwilligen Ein- und Aus blicke 
Defrancescos in die bäuerliche Wohn-, Lebens- und Arbeitswelt, wodurch der Foto-
graf eine tiefe Emotionalität in seine Bilder bringt. Seine auffällige Vorliebe für gewit-
terschwangere Himmel kann allerdings als etwas „zu viel des Guten“ empfunden 
werden. Auf jeden Fall störend ist eine zum Teil erhebliche Unschärfe in vielen Abbil-
dungen, die sich vom kompositorischen Spiel mit der Tiefenschärfe weit entfernt und 
den atmosphärischen Fotos keinen Dienst erweist.

Nicht nur ein „zu viel des Guten“, sondern ein „allzu viel ist ungesund“ drängt 
sich schließlich in Bezug auf die grafische Gestaltung auf. So mag eine größere Schrift 
die Lesbarkeit für ein breiteres Publikum erleichtern. Im Buch hat dieses Ansinnen 
zum Teil in die Gegenrichtung ausgeschlagen. Die Schriftgröße für Fließtexte im 
Printbereich sollte sich zwischen 10 und 14 pt bewegen, um ein optimales Maß an 
Lesbarkeit zu ermöglichen. Die Exkursteaser weisen jedoch eine für Überschriften 
vorgesehene Schriftgröße von über 30 pt auf, weshalb ein Absatz von ca. fünf Zeilen 
eine ganze Seite benötigt und eine optische Erfassung mehr als erschwert wird. Eine 
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etwas ausführlichere Abhandlung der thematisch doch recht weit gefassten Exkurse, 
um die dafür vorgesehenen Doppelseiten zu füllen, wäre sinnvoller und wünschens-
werter gewesen.

Die Texte wurden zudem zum Teil in Weiß auf farbigem Hintergrund gesetzt, was 
gut sein kann, in den vorliegenden Beispielen jedoch nicht geglückt ist. Ein unruhi-
ger Untergrund erschwert die Lesbarkeit beträchtlich. Dasselbe gilt für die vertikale 
Ausrichtung der Hofüberschriften, die ein Drehen des Buches unumgänglich macht, 
was dem Lesekomfort nicht förderlich ist.

Insgesamt entsteht beim Durchblättern und Betrachten des Buches doch der Ein-
druck, als hätte man zugunsten einer vermeintlich „hippen“ Aufmachung Inhalt und 
Lesbarkeit in die zweite Reihe gestellt. Für die GestalterInnen wäre es eventuell rat-
sam gewesen, dem Einleitungssatz im Buch zum fotografischen Rundgang durch das 
„Tirol unter alten Dächern“ zu folgen: „[…] staunen Sie, wie schön Bescheidenheit 
sein kann.“

Andrea Aschauer, Völs

Matthias tanzt: Salzburger Tresterer on Stage. Kunst und Wissenschaft im Dia-
log. Ausstellungskatalog, hg. von Ulrike Kammerhofer-Aggermann (Kataloge 
des Österreichischen Museums für Volkskunde in Wien 103), Verlag Österreichi-
sches Museum für Volkskunde, Wien 2017. ISBN 978-3902381545, 176 S., zahlr. 
Abb./Ill.

Matthias tanzt. Das Begleitbuch wird der gleichnamigen Ausstellung gerecht, die 
im Österreichischen Museum für Volkskunde in Wien (18.11.2016–19.2.2017) zu 
sehen war, und im darauffolgenden Jahr nun im Volkskundemuseum Monatsschlössl 
(24.3.–4.11.2018) mit leichten Adaptierungen auch dem Salzburger Publikum prä-
sentiert wird. Die Ausstellung erstellten das Salzburger Landesinstitut für Volkskunde 
(SLIVK) und der Verein zur Förderung des Salzburger Landesinstituts für Volkskunde 
in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Museum für Volkskunde. Der Titel der 
Ausstellung weckt sofort Fragen: Wer ist Matthias? Wie tanzt er? Auf welcher Bühne? 
Die Ausstellungsinstallation wie die Publikation beantworten diese Fragen ausführlich. 
Ein wesentliches Element der musealen Schau jedoch ist nicht auf die papierene Form 
zu übertragen: Die BesucherInnen können selbst Musik auflegen, eine Bühne betreten 
und sich den Bewegungen jener Männer anschließen, die in einer Videoinstallation zur 
Musik tanzen. Künstler Thomas Hörl tritt hier in einen tänzerischen Dialog mit Perch-
tentänzer Matthias Eder – der im Jahr 1939 vor der Kamera von Tanzpädagogin Ilka 
Peter und Volkstanzlehrer Herbert Lager die tanztechnischen Schrittfolgen des Tres-
terer-Tanzes vorführte – gehandelt als die letzte Person, die das Trestern noch zeigen 
könne. Thomas Hörl, in ein Hanswurst-Kostüm gekleidet, schneidet sich selbst farbig 
in diesen historischen Film, der Matthias Eder ohne sozialen Kontext des Tanzes vor 
einer weißen Wand zeigt. Nun verändert sich die Filmarbeit von einem Demonstra-
tionsvideo hin zu einer aufeinander zugehenden, attraktiv werbenden Tanzbewegung. 
„Beim gemeinsamen Stampfen kommen sie sich näher“ – so Ulrike Kammerhofer-
Aggermann, Herausgeberin des Bandes und Kuratorin der Ausstellung.

Die Publikation setzt sich mit dem Funktions- und Bedeutungswandel des Tres-
terns auseinander. Das Tresterertanzen ist ein Brauch, der im Pinzgau und in der 
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Stadt Salzburg um den 5. Jänner durchgeführt wird. Die Anfänge dieses Reigentanzes 
mit Stampf- und Sprungschritten (trestern für stampfen, klopfen), der als Höhepunkt 
von Maskenumzügen in Gasthäusern und Stuben aufgeführt wird, liegen im mit-
telalterlichen Fasching und im höfischen Karneval in Renaissance und Barock. Die 
typisierten Masken, wie Bettler, Geistliche oder Wanderhändler, sind voller sozial-
kritischer Anspielungen, die „schönen Tresterer“ bilden dazu einen Kontrapunkt. Im 
19. Jahrhundert förderte und veränderte den Brauch das Interesse der städtischen 
Bürger an einem idyllisch verklärten Landleben. Im Habsburgischen Vielvölkerstaat 
war der Tanz identitätsstiftendes Element des Nationalismus, ebenso in der Zeit des 
Austrofaschismus und Nationalsozialismus. Die Mythen über die Ursprünge des 
Tresterns, die in dieser Zeit geschaffen wurden, erweisen sich als langlebig. Kam-
merhofer-Aggermann thematisiert das Trestern als „städtische Aneignung der letzten 
rund 140 Jahre, die aufs Land zurückgeschlagen hat“. Dass das Trestern parallel zum 
dörflichen Maskenumzug auch auf die städtischen, touristischen und politisch inst-
rumentalisierbaren Bühnen erhoben wurde, hat wesentlich mit dem großbürgerlich-
adeligen „1. Gebirgstrachtenverein Alpinia“ zu tun. 1911 führte er den medial als 
Neuheit kolportierten Tresterertanz erstmals auf und machte ihn zum Teil der „Alpi-
nen Abende“ im Salzburger Kurhaus, an denen sich städtisches Publikum erfreute. 
Kammerhofer-Aggermann macht Kulturtransfers und Aneignungsprozesse deut-
lich, die u. a. auf Einflüsse des venezianischen Karnevals aus dem 16. Jahrhundert 
zurückgehen, die über Handelswege in die Alpen und von Fürstenhöfen aufs Land 
transferiert wurden. Bei den Wiederaufnahmen allerdings wurde vor allem auch von 
Volkskundlern sowie Ausführenden eine kultische Deutung eines „uralten“ Frucht-
barkeitsbrauches propagiert. So beschreibt Kammerhofer-Aggermann in der Beschäf-
tigung mit dem Tresterertanz als wesentlich, ahistorische Sichtweisen auf Bräuche 
zu hinterfragen und zu verdeutlichen, dass bei Aneignungsprozessen stets eine Neu-
gestaltung und Anpassung nach Bedürfnissen passiert. 

Lisi Breuss beschreibt in ihrem Beitrag die Idee und Umsetzung für die Ausstel-
lungsgestaltung und -grafik. Auf mehreren Bühnen sollten Verbindungen und Dis-
kussionen zwischen Wissenschaft und Kunst ermöglicht werden. Für die Tanzfläche, 
die Vitrinen und die Figuren für Tresterer-Kostüme wurden Bühnen aus Bauholz 
gebaut. In jenem Raum, der wissenschaftliche Erkenntnisse anhand historischer wie 
gegenwärtiger Dokumente (vor allem in Reproduktion) präsentiert, sollen die unter-
schiedlich geneigten Grafiktafeln an einer langen Vitrine auf Brüche und Bedeu-
tungsverschiebungen, aber auch blinde Flecken im Laufe der Geschichte verweisen. 
Künstler Thomas Hörl stellt den historischen Objekten korrespondierende Gegen-
stände gegenüber. So bricht er etwa die Ästhetik jener drei ältesten erhaltenen Treste-
rer-Kostüme, die Wilhelm Hein 1893–1896 angekauft hatte, indem er Gipsabgüsse 
seines Körpers und somit seine eigenen Maße in Form einer Hülle dazustellt, die den 
einstigen Träger vermuten lässt. Rautenmuster-Vorhänge – in Anlehnung an Harle-
kin- oder Hanswurst-Kostüme – hängen an den Wänden, verbergen und verhüllen, 
lassen entdecken und neu finden. 

Die Autoerotik des Tresterns thematisiert Vitus Weh in einem Aufsatz. In Ver-
bindung mit der Faszination von der Exotisierung des Eigenen sieht er die Arbeit 
von Thomas Hörl. Er entdeckte den Pinzgauer Vorpercht Matthias Eder auf einer 
Fotografie von 1898 und forschte ihm anhand von Foto-, Film- und Tonaufnahmen 
bis 1939 nach, um sich ihm schließlich tanzend im Film auch körperlich anzunähern. 
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Vier Protokolle zu den Filmaufnahmen, die 1939 im Phonogrammarchiv aufgezeich-
net wurden, geben einen Einblick in die Aufzeichnungspraxis von Ilka Peter und 
Herbert Lager: Was „Matthias Eder vulgo Höller Hias, 64 Jahre, Kleinbauer, Holz-
knecht, Melker, aus Uttendorf im Oberpinzgau“ vor der Kamera zeigt, wird zerlegt in 
einzelne Elemente, um eine Einordnung und Systematisierung zu erlangen. 

Kathrin Pallestrang rückt den Orientalisten und Sprachforscher Wilhelm Hein 
sowie kostümgeschichtliche Details der Tresterer-Kleidung in den Mittelpunkt. Hein 
kaufte jene drei Tresterer-Kostüme, die sich heute im Bestand des Österreichischen 
Volkskundemuseums befinden, in Krimml im Salzburgischen Oberpinzgau auf For-
schungsreisen als Mitarbeiter der anthropologisch-ethnographischen Abteilung für 
das k. k. Naturhistorische Museum an. Bereits die Erwerbungsgeschichte gibt Hin-
weise auf Transformationen, Belebung und Ablegung von Bräuchen – Hein notierte, 
dass Rupert und sein Bruder Paul Wechselberger, die aus dem Südtiroler Ahrntal 
nach Krimml kamen, diese „Tresterer-Costüme“ bei einer Aufführung trugen. Dass 
er sie erwerben konnte, so Pallestrang, legt nahe, dass sie nicht mehr benötigt wurden. 

Anhand des Tresterertanzes schafft die Publikation nicht nur ein Spannungs-
feld zwischen Wissenschaft und Kunst, sondern macht auch ganz wesentlich jenes 
zwischen wissenschaftlichen Perspektiven und kulturellen Praxen sichtbar. Sie öff-
net die Diskussion über die Beziehung zwischen wissenschaftlich Forschenden und 
Brauchausführenden, die sich ebenso nach den zeitgenössischen wissenschaftlichen 
Standards und Interessen verändert – und sich an unterschiedlichen Deutungsweisen 
reibt und neue Perspektiven öffnet.

Anna Engl, Innsbruck

Kulturen an den ‚Peripherien‘ Mitteleuropas (am Beispiel der Bukowina und 
Tirols), hg. von Andrei Corbea-Hoisie / Sigurd Paul Scheichl (Jassyer Beiträge 
zur Germanistik 18), Editura Universitatii „Alexandru Ioan Cuza“ / Hartung-Gorre, 
Jassy/Konstanz 2015. ISBN 978-3866285286, 576 S.

Der Titel des Bandes weckt dank dreier Leitbegriffe große Erwartungen: Kulturen, 
Peripherien und Mitteleuropa sind drei Basiskonzepte, deren Verknüpfung und ana-
lytische Bearbeitung Gewinn verspricht, vor allem dann, wenn ihr Gehalt begrifflich 
geschärft wird. Zudem regen die Exempla weiteres Interesse an, sind doch Tirol und die 
Bukowina Grenzregionen von besonderer Spannungslage und politisch-kultureller Tek-
tonik. Scheinbar am Rande der Habsburgermonarchie platziert, gewannen sie durch 
Verflechtungen und Kontraste mit auswärtigen Nachbarräumen und dank sprachlich-
kultureller Vielfalt erhebliche Bedeutung, die ihre überschaubare Dimension überstieg.

Allfällig hoch gespannte Erwartungen verfliegen aber beim Blick auf das Inhalts-
verzeichnis. Die Gliederung ist mit zwei Hauptteilen – „Sprache“ sowie „Literatur 
und Kultur“ – konventionell gestrickt, an sie schließen ein Quellenanhang, eine 
Rezzori-Hommage und ein Rezensionsteil an. Zudem ist der Titel ein charmanter 
Etikettenschwindel: Die Bukowina und Tirol nehmen zwar den Schwerpunkt der 
Beiträge ein, daneben finden aber auch Vorarlberg und das Banat Eingang, sodass ein 
stringenter Vergleich der beiden Räume nicht vorliegt.

Erstaunlich zudem, dass die Herausgeber weder dem ersten Großabschnitt 
„Sprachgeographie und Sprachgeschichte“ im Umfang von 185 Seiten noch dem 
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noch gewichtigeren, der „Literaturgeschichte und Kulturgeschichte“ gewidmeten 
zweiten, 300 Seiten starken Teil Einführung oder Zusammenfassung beigegeben 
haben. Andrei Corbea-Hoisie und Sigurd Paul Scheichl hatten gewiss ihre liebe 
Not damit, über 30 Beiträgerinnen und Beiträger zu pünktlicher Abgabe ihrer Arti-
kel zu verhalten. Wenn sie sich aber angesichts des ambitionierten Titels und des 
Umfangs des Bandes auf ein dürres Vorwort von anderthalb Seiten beschränken, so 
mag dies entweder Erschöpfung oder Kapitulation vor dem weit gespannten Thema 
bedeuten, ein gravierendes Defizit bleibt es allemal.

Denn falls geisteswissenschaftliche Disziplinen europaweit eine minimale Chance 
wahren wollen, einen Beitrag zur Interkulturalität und zum Austausch europäischer 
Regionen zu leisten, sollten sie sich bietende Gelegenheiten nutzen, um die Aufgabe 
der Vermittlung engagiert wahrzunehmen. Keinesfalls aber dürfen sie sich darauf 
beschränken, einen Sammelband dieser Größenordnung ohne verbindende analyti-
sche Klammer durchzuwinken und ihn bloß als Möglichkeit zur Mehrung wissen-
schaftlicher Curricula zu betrachten.

Wie reizvoll wäre es etwa gewesen, die Beiträge über Rumänisch als Grenzspra-
che und die Rolle des Deutschen in der sogenannten Peripherie der Bukowina bzw. 
Südtirols vergleichend abzuwägen? Dass dies nicht einmal im Ansatz erfolgt, ist mehr 
als bedauerlich. Dabei bieten die Dynamik der Sprachentwicklung des Rumänischen 
wie auch des Deutschen in Rumänien in ihrer wechselseitigen Entwicklung und in 
ihrer Reaktion auf gesellschaftlichen Wandel wie auf politischen Umbruch eine Fülle 
komparativer Möglichkeiten. Auch wenn sich die vorgestellten Exempla überwie-
gend auf Südrumänien und die Bukowina beschränken und (Süd-)Tiroler Beispiele 
nur in zwei Aufsätzen abgehandelt werden, wäre ein Vergleich hilfreich. 

Dies belegt der kenntnisreiche Aufsatz von Hermann Scheuringer (Regens-
burg), der die doppelte, ethnische und soziale Peripherisierung des Deutschen in der 
mehrsprachigen Karpatoukraine sorgsam abwägt und in diesem beengten Kontext 
eine bis nach 1945 dennoch erhöhte Dynamik des Deutschen ausmacht. Seine kun-
dige Beschreibung eines kleinen, aber für Mitteleuropa klassischen Übergangsraums 
ist ein Glanzstück des Bandes. In den besten Momenten dieses mehrsprachigen Rau-
mes konnte man in Orten wie Munkatsch das Ruthenische, Ungarische, Tschechi-
sche, Russische und Deutsche im täglichen Umgang „auf der Gassn“ in passabler 
Manier erlernen, wie die dort lebende Theresia Wiesinger Autor Scheuringer vor vie-
len Jahren schmunzelnd verriet.

Dass an der sogenannten „Peripherie“ auch die Übersetzungstätigkeit und die 
Translation ins Deutsche prosperierten, erschließt Iulia Zup (Jassy), wenn sie die 
deutschsprachige Elite in der Bukowina als selbstbewusste Mittlerin zwischen dem 
Rumänischen und dem Deutschen ins Spiel bringt, dank einer enormen Überset-
zungsleistung, mit der Juristen wie der Siebenbürger Ion Budai-Deleanu (1760–
1820) die österreichischen Rechtskodifikationen ins Rumänische übersetzten.

Die wechselseitige und produktive Kontamination von Sprachen zeigt sich in der 
vergleichenden Lektüre der Beiträge von Ana-Maria Prisacaru (Jassy) und Gün-
ther Pallaver (Innsbruck). Während Prisacaru deutschen Einflüssen in den Topo-
nymen in der rumänischen Bukowina nachgeht und deren erheblichen Trickle-down-
Effekt dokumentieren kann, registriert Pallaver die Präsenz deutscher Lehnwörter im 
Trentiner Dialekt. Obwohl der Kompetenz nach Politikwissenschaftler, greift Pallaver 
auf sein Erfahrungsreservoir als Bürger des mehrsprachigen Dorfes Branzoll im Süd-
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tiroler Unterland zurück, in gelungener Abmischung von Teilnehmer- und Beobach-
terperspektive. Oskar Putzer (Innsbruck) rückt dem alten, unausrott baren Mene-
tekel der Sprachgefährdung durch Kontamination zu Leibe, wenn er die Perspektiven 
des Deutschen in Südtirol eingehend analysiert. Auch hier wäre man dankbar gewe-
sen, wenn die Herausgeber zumindest einen klärenden Hinweis auf die Differenzen 
zwischen der Situation des Deutschen in Südtirol und der Südbukowina gegeben 
hätten, da sich der Vergleich dank der ähnlich geschnittenen Zugänge von Putzer und 
Lucian Turcas (Jassy) förmlich aufdrängt.

Der ausgedehnte Abschnitt zur „Literaturgeschichte und Kulturgeschichte“ 
beginnt mit einem programmatischen Aufriss von Raluca Radulescu (Bukarest), 
der die scheinbare Dichotomie zwischen Regionalität und Überregionalität produk-
tiv auslotet. Seine Aufmerksamkeit gilt auch aktueller migrantischer Literatur in 
Deutschland (darunter Feridun Zaimoglu, Rafik Schami, Yade Zara), deren Früh-
werk noch stark im Herkunftsmilieu verortet gewesen sei, während sich neuere Arbei-
ten in einer Art Kosmopolitismus verlören, wie Radulescu bedauernd feststellt.

Der kleinstädtische Raum der Habsburgermonarchie und des heutigen Europas 
bildet ein historisch und kulturell ergiebiges Forschungsfeld, wie seit gut 15 Jah-
ren Historiker und Historikerinnen wie Hannes Stekl, Clemens Zimmermann und 
Katrin Keller in wichtigen Überblicken bewiesen haben. Kleinstädte verdichten 
Peripherie und Urbanität in besonderer Weise, es verknüpfen sich Verwaltungshan-
deln, Vereinswesen und sozio-kulturelle Offenheit wie Begrenzung zu anschaulichen 
Erfahrungsmustern. Dies belegen die von Marc Sagnol (Paris) und Victor Neu-
mann (Temeswar) den Städten Barow/Czortkow und Timisoara gewidmeten Mini-
aturen, worin sie die sprachliche und kulturelle Vielfalt kleinerer urbaner Zentren 
ausloten. Diese Spannungsfelder lassen sich auch in den einzelbiografischen Fokus 
nehmen, wie die Viten des Arztes Max Wittner und der zionistischen Feministin 
Klara Blum für die Jahre um 1925 verdeutlichen, die Markus Winkler (Berlin) und 
Nora Chelaru (Jassy) aufbereiten, als Beispiele eines aufgeklärten, politisch unter-
schiedlich sozialisierten Judentums. Erst recht bietet die Biografie des Historikers 
Ferdinand von Zieglauer (1829–1906), der in Tirol geboren, in Czernowitz lehrte, 
das Porträt einer Verflechtungsgeschichte, die Kurt Scharr (Innsbruck) detailliert 
aufbereitet, ein Ansatz des interregionalen Austauschs, wie ihn andere Beiträge leider 
nicht vertiefen, zudem ein subtiler Beitrag zur österreichischen Historiografie.

Die Illusion einer topografisch verorteten Heimat zeigt sich an der Biografie (Mag-
dalena Bachmann, Innsbruck) des Biochemikers Erwin Chargaff (1905–2002), 
dem der eigene Verlust von Heimat als Anlass diente, um diesen Ablösungs- und 
Deprivationsprozess in der Arbeit des Schreibens auszuloten.

Das Thema böte wieder einen Anlass zum Brückenschlag hin zum Beitrag von 
Barbara Siller (Innsbruck). Die Germanistin widmet sich dem Werk der 1997 ver-
storbenen Südtiroler Autorin Anita Pichler, deren Romane die Aporien eines orts-
festen Heimatbegriffs paradigmatisch ausloten. Pichlers Figuren widerstehen jedem 
Versuch der Beheimatung trotz intensiv erfahrener Herkunft, die Stoff für distanzie-
rende Auseinandersetzung bietet, nicht aber Ansatzpunkte der Identifikation. Das 
Thema kehrt modifiziert wieder in der Arbeit der aus Südtirol stammenden, in Wien 
lebenden Schriftstellerin Sabine Gruber, deren Roman Stillbach (2011) sich Luigi 
Reitani (Udine) eingehend vornimmt. Auch in Grubers Roman liegt in der Diffe-
renz zwischen Herkunft, Gegenwart und Zukunft, die ihre Frauenfiguren zwischen 
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Rom und Südtirol biografisch durchmessen, eine Herausforderung, die aber im zwei-
fachen Strom von Erinnerung und Vergessen, für die der Ort Stillbach metaphorisch 
einsteht, letztlich versöhnend bearbeitet wird.

Es sind solche Beiträge, die vielfältige Ansätze zum Vergleich Bukowina–Tirol 
bieten würden, die aber leider unverbunden koexistieren. Zielführend wäre auch, 
für kleine mediale Produkte wie den in Tirol von 1980 bis 1995 erschienenen Gais-
mair-Kalender als Ausdruck politischen Dissenses und produktiver literarischer Ent-
würfe nach Analogien in Südosteuropa zu suchen, wofür der Beitrag von Wolfgang 
Hackl (Innsbruck) eine gute Vorlage bietet. Das einfühlsame Porträt, das Wolfgang 
Wiesmüller (Innsbruck) dem oberösterreichischen Autor Walter Pilar (1948–2018) 
widmet, schildert einen sprachlich wie in ästhetischen Formaten konventionsfreien 
Autor, der in Expeditionen nach Slowenien wie ins Baltikum das seit Laurence Sterne 
von Topoi befrachtete Genre der Reiseliteratur in befreiende Hybridität überführt, in 
deren Repertoire allerdings weder Tirol noch die Bukowina eingehen.

Es ist beeindruckend, wie viele analoge Themenstränge im Jahrbuch ausgezogen 
werden, deren Chancen aber ungenutzt bleiben. Die Parallelisierung von Themen, 
die ohne verbindende Perspektive aneinandergereiht sind, ist ebenso beeindruckend 
wie letztlich unbefriedigend. Das Jahrbuch bietet so das klassische Bild eines Stein-
bruchs mit zahlreichen Bausteinen, deren konstruktives Potenzial aber nicht einmal 
im Ansatz genutzt wird. Vergeblich sucht man nach einem analytischen Vergleich 
der Räume, nach systematischer Ausdifferenzierung der Leitbegriffe Kultur, Zentrum 
und Peripherien. So bleibt Bedauern über eine vergebene Chance des Vergleichs. 

Der Band weist genau jene Fehlstelle auf, deren notwendige Bewältigung Maria 
Piok in einer Rezension analoger Tagungsakten, Raum – Region – Kultur (hg. von 
Marjan Cescutti, Johann Holzner und Roger Vorderegger als Band 360 der Schlern-
Schriften), positiv hervorhebt: Es sei den kundigen Vorworten zu verdanken, „dass 
das Buch nicht, wie Tagungsbände so oft, in nur lose miteinander verbundene[n] 
Einzelvorträge[n] zerfällt. Gleich am Anfang werden wesentliche Aspekte – seien 
es Definitionsprobleme oder theoretische, selbstreflexive Konzepte der Sozial- und 
Kulturwissenschaften – vorweggenommen, die in den Aufsätzen immer wieder auf-
gegriffen und kontextualisiert werden“ (579). Genau dieses Manko schwächt die 
gehaltvolle, aber auch ausladende Publikation zu „Kulturen an Peripherien“ in ent-
scheidender Manier.

Hans Heiss, Brixen
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Walter Landi
The Religious Life of the City and Diocese of Trento 
During the 13th Century

During the 13th century, the religious life of the city and diocese of Trento was charac-
terized by a range of moments and institutions which expressed the believers’ devout-
ness. Documents allow us to accurately reconstruct the structures in which souls are 
taken care of, the role of pilgrimages in that society and the profile of the various insti-
tutes of perfection in which the ecclesiastical community deals with  charity requests 
and prayers and where each person can find prayer and personal ascesis. Between 
1225 and 1250 life, which is marked by ancient disciplines linked to Augustinian and 
Benedictine orders, is renewed by the introduction of mendicant orders and by an 
ecclesiastical renewal which aims to improve and standardize the believers’ devotion 
and to transform society into a community of perfection. The greater control on souls 
developed by the introduction of Inquisition allows, thanks to a succession of trials, 
to control the spreading of Cathar and Dulcinian heresy in the region, as well as of 
the vices and abuses of the clergy of that time. 

Keywords: Diocese of Trento, Middle Ages, History of Ecclesiastic Institutions, Reli-
giousness, Religious Orders, Inquisition, Pilgrimages, Monastic Life, Hermitism, 
Brotherhoods

Konstantin Graf von Blumenthal
Hugo of Velturns (Part 1) 

Hugo of Velturns-Stein, member of one of the most powerful families of the prince-
bishoprics of Brixen and Trent, was mentioned for the first time in 1226. In the 
war between Bishop Egno of Brixen and his enemies in 1240/41, Hugo fought on 
the bishop’s side. His marriage with Countess Elisabeth of Eppan resulted in a close 
relationship not only to her relative, Bishop Egno, but also to the House of Wangen. 
When Egno became bishop of Trent he found himself surrounded by enemies. While 
Hugo proved himself absolutely loyal to Egno, he was one of the most important 
adversaries of the new bishop of Brixen, Bruno. The situation changed completely 
when Hugo’s daughter, Sophia, married Bruno, the bishop’s nephew. Henceforth 
Hugo appeared as one of Bruno’s strongest supporters, defending him and the entire 
prince-bishopric. At the same time Egno appointed Hugo Captain of Trent, a step 
that made him the most important military representative of the prince-bishopric of 
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Trent. After Hugo’s death in 1267, Count Meinhard II gained control of almost all 
of his possessions. In that way, Meinhard II prevented the establishment of Hugo’s 
legitimate heirs, the House of Matsch, in the medieval county of Bozen.

Keywords: Hugo of Velturns, House of Velturns, House of Wangen, Counts of Eppan, 
House of Matsch, Bishop Egno of Brixen and Trent, Bishop Bruno of Brixen, Count 
Meinhard II of Tyrol and Görz, High Middle Ages, Late Middle Ages, Medieval 
County of Bozen, Ministeriales

Adrian Kammerer
A Secular Divorce Decree by the Emperor? 
Considerations on a Tyrolean Marriage Scandal 

This article re-examines an old controversy over the first marriage of Margarete 
“Maultasch”. When this Countess of Tyrol left her first husband in 1342 to marry the 
son of the Holy Roman Emperor, Louis IV, her first marriage could not be annulled 
by the ecclesiastic authorities due to her new father-in-law’s quarrel with the papacy. 
Several sources seem to indicate that Louis IV himself thus issued a divorce decree 
by his own imperial authority. This interpretation, however, has been both contested 
and supported by modern historians, with Hermann Nehlsen (2002) being its most 
decisive supporter. The article examines all primary sources and modern scholarly 
interpretations, challenges especially Nehlsen’s view and concludes that Louis IV did 
not, in fact, issue a divorce decree himself. 

Keywords: Late Medieval History, History of Tyrol, Margarete “Maultasch”, Louis IV 
(Holy Roman Emperor), Legal History, History of Thought, Political History, Wil-
liam of Ockham, Marsilius of Padua, House of Habsburg, House of Wittelsbach, 
House of Luxembourg 

Maximilian Singer 
The Marriage of Margarete of Schwangau. 
The Medieval County of Tyrol, King Sigismund and Oswald of Wolkenstein

The subject of this essay is the marriage of Margarete of Schwangau († ~1451) to the 
knight, poet, composer, and courtier Oswald of Wolkenstein (~1376–1445). On the 
basis of the re-evaluation of already known documents, as well as the evaluation of 
hitherto unexplored sources from German and Austrian archives, a re-assessment of 
the negotiations that led to the marriage is made. In addition, the methods of the 
auxiliary sciences of history are taken into consideration and are applied in this essay. 
Although Oswald of Wolkenstein may be one of the most well-known representatives 
of literature in the late Middle Ages, much about his life remains to be analysed. This 
is done by shifting the focus away from Oswald and concentrating on his in-laws. 
This paper provides a new explanation for the marriage union and places it in the 
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broader context of dynastic struggles, court proceedings, and fealty of both high and 
low nobility in Swabia and Tyrol in the 15th century, while simultaneously showing 
how women were vital to cementing bonds and creating patronage.

Keywords: Auxiliary Sciences, Archives, Nobility, Fealty, Women, Swabia, Tyrol, Ger-
man Austrian, 15th Century, Late Middle Ages

Manfred Tschaikner
The Opponents of Inquisitor Heinrich Kramer at the Innsbruck 
Witch Persecution (1485). Archduke Sigmund, Dr. Johannes Merwart
and Bishop Georg Golser

Clerical historians of the 19th century stylised Georg Golser, bishop of Brixen, as 
the main opponent of the inquisitor Heinrich Kramer, whose large-scale witch per-
secution in Innsbruck in autumn 1485 failed to result in convictions. Kramer sub-
sequently published the persecution handbook Malleus Maleficarum (lit. The  Hammer 
of Witches). In fact, the role and actions of the Tyrolean ruler Archduke Sigmund, 
who, like Golser, had initially promoted Kramer, were of much greater significance. 
It was he who coerced the bishop, and others of his own inner circle respectively, to 
take part at the trial. Dr. Merwart, the defence lawyer who swiftly brought the trial 
to a close, also seems to have been appointed by the archduke’s court, or at least to 
have had his support. It remained only for the bishop of Brixen to prevent the failed 
witch hunter from carrying out further inquisitorial duties and to remove him from 
the diocese.

Keywords: Innsbruck, Brixen, Late Middle Ages Witch Persecutions, Inquisition, His-
tory of Historiography

Margret Friedrich
An Important Visitor from China at Innsbruck University in 1705

Motivated by one sentence in the diary of the Faculty of Catholic Theology, that a 
Procurator Sinense, Caspar Castner, attended his brother’s promotion, coming from 
Rome and afterwards returning to China, the following research opens doors to the 
Jesuit practice of accommodation, its critics and the following permanent ban. Like-
wise it portrays cultural transfers between Europe and China and vice versa in  science 
and philosophy, the wide networks of Jesuit correspondence and the important in- 
fluence of (Neo-)Confucianism on G.W. Leibniz and Chr. Wolff. The thread of the 
story is Caspar Castner’s life. 

Keywords: Caspar Castner, Franciscus Josephus Castner, Innsbruck University, 
China, 17th/18th Century, Entangled History, Jesuit Mission, (Neo-)Confucianism 
and Practical Philosophy of (Early) Enlightenment
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Hansjörg Rabanser
DiPauli – A Collector, a Collection

Based on a lecture of the same title held in December 2017, this article gives a short 
biographical sketch of Andreas Alois Dipauli (1761–1839), president of the Higher 
Regional Court of Tyrol and Vorarlberg and manager of the society of the Tyrolean 
Regional Museum Ferdinandeum for many years. In addition, the article aims to 
give insight into Dipauli’s famous collection Bibliotheca Tirolensis, today known as 
Dipauliana.

The focus of the paper lies not only on the collection’s specifics and novelties, but 
also on the most important sources for the investigation on Dipauli’s life. With a 
note on the lack of a biography, the final chapter offers a suggestion for an in-depth 
investigation of Dipauli’s complex personality by means of observing different aspects 
of his life, such as his character, certain periods of his life, fields of activity etc. Both 
quantity and plurality of the sources confront us with certain problems, but at the 
same time offer good opportunities for the compilation of an exemplary biography of 
a Tyrolean public figure from the 19th century.

Keywords: Andreas Alois Dipauli, Bibliotheca Tirolensis / Dipauliana, Tyrolean Re-
gional Museum Ferdinandeum, Collector / Collection, 19th Century, Civil Servant, 
Biography, History of Law

Kurt Gritsch
Migration and Migration Associations in Southern Tyrol – 
Norm or a Special Development in History?

This article deals with the development of migration associations and organizations 
in South Tyrol. Associations founded by migrants over the last three decades in South 
Tyrol have so far not been in the focus of (historical) migration research, which makes 
their study especially intriguing. What adds to the challenge is that migrants in South 
Tyrol come from more than one hundred nations. Therefore, one of the first research 
goals was to statistically identify and list all forms of migrants’ organizations. 

For a profound analysis of the theme, it is crucial to embed the history of migra-
tion associations into the socio-economic history of the 20th century. At the same 
time the comparison of the deployments in South Tyrol with those of the Austrian 
Bundesland Tyrol along chosen parameters offers a thorough view of similarities 
which are based on the common European and, perhaps, global economic develop-
ment. This approach helps to discuss the central research question namely, whether 
the South Tyrolean contemporary migration history, if we look at migration associa-
tions, is to be described as a comparable case or a special development.

Keywords: South Tyrol, Tyrol, Migration History, Contemporary History, Oral His-
tory, Migrants’ Associations, Labour Migration, Comparative Historical Study
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Gerhard Hetfleisch
Filipinas – Recruitment in Transnational Contexts 

In the early 1970’s, Mill Hill missionary Eugenio Daberto recruited Filipinas for 
Catholic institutions in western Austria. His work was embedded in the transnational 
network of the St. Joseph’s Missionary Society. The mission had its headquarter in 
London and the seat of the regional coordinator for German-speaking areas was in 
Brixen, South Tyrol. The economic boom of the early post-war states from the 1960’s 
until the global economic crisis of 1973 and 1974 was one reason for the recruit-
ment of workers from the Philippines. On the other hand, the economic decline of a 
number of predominantly rural regions in the Philippines, caused by failed economic 
policies, mismanagement and corruption, turned the region into an ideal destination 
for recruitment. From the mid-1970’s, the workers recruited by the Mill Hill mis-
sion for the Tyrol-South Tyrol region established their own transnational networks, 
which became bridges for further immigration. This laid the foundation for a diverse 
Philippine community.

Keywords: Transnationalism, St. Josefs-Missionaries of Mill Hill (MHM), History 
of Migration in Western Austria, History of Migration in Southern Tyrol, Labour 
Migration, Philippines

Marcel Amoser
Caritas and Migration in the Bundesland Tyrol und Southern Tyrol

This paper deals with the contemporary history of catholic counselling and support 
organizations for migrants in Tyrol and South Tyrol. In both regions Caritas was 
one of the first organizations that recognized the need for institutionalized help for 
migrants. In the Austrian Bundesland Tyrol the association was already established 
in the 1960s, because of the increasing number of labour migrants, particularly from 
Yugoslavia. In South Tyrol Caritas did not take on migrant activities until the 1990s. 
Taking a comparative perspective, the aim of this paper is to reconstruct the work 
of counselling and support organizations, specifically in the early years of their exis-
tence. A special focus will be laid on the ideological positions, which motivated and 
justified their activities. The comparative approach helps to get insights not only in 
regional characteristics, but also reflects changes over time concerning migrant issues.

Keywords: Tyrol, South Tyrol, Caritas, Contemporary History, Labour  Migration, 
Counselling and Support Organization, Ideology, Comparison, Interpretative Me- 
thod, Postcolonial Theory, Governmentality Studies
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